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-Fandtage anwesenden Weputirten.

I. Aus dem Fürsten stände.
Graf Reinhard zu Eolms-Lnubach, als Stellver¬

treter des Fürsten zu Solms -Braunfcls.
Fürst zu Solms-H ohensolms-Lich (Lanbtags-

Marschall.)
Prinz Carl zu Wied.
Graf von Hatzfeldt« Kinswciler.
Fürst zu Salm-Neifferscheid-Dvck.

II. Au« dem Stande der Ritterschaft.
Landrath Graf Clemens von Boos-Walbeck aus

Coblenz.
Commerzienrath Franz Anton Kayser aus Trier.
Philipp von Kempis aus Kendenich.
Graf Eduard Bergh von TripS aus Düsseldorf.
Freiherr von Spies aus Düsseldorf.
Geh. Negierungs- und Landrath von Hpmmen aus

Bonn.
Landrath Freiherr Mar von Loe aus Allner.
Stadtrath Nr. Eberhard von Groote aus Cöln.
Landrath Freiherr von Hilgers aus Neuwied. '
Graf Carl Friedrich von Loe aus Wyssen.
Freiherr Clemens von Elh-N üben ach aus Wahn.
Freiherr Clemens von Waldbott« Vassenheim-

Bornheim aus Vergerhausen.
Franz von Herwegh aus Cöln.
Freiherr Carl Georg von Naesfeld aus Tervoort.
Freiherr von Nynsch aus Winkel.
Kammer-Präsident Nicolaus von Hontheim aus

Coblenz.
Freiherr Friedrich von der Leyen - Vlo einer s-

beim aus Crefeld.
Freiherr Johann Gerhard von Carnap ausVorn«

heim.
Kammerherr Graf Philipp von Hompcsch-Nuhrig

aus Nuhrig.
Commerzienrathund Bürgermeister Wilhelm zur Hel¬

len aus Aachen.
Graf Franz Egon von Fürstenbcrg ans Stamm¬

heim.
Regierungsrath Wilhelm Steffens ans Aachen.
Carl von Hpmmen ans Düsseldorf.
Freiherr von Rigal ans Crefeld.
Joseph Wergifosse aus Dürcn.

lll. Aus dem Stande der Städte.

Geh. Regierungsrath und Oberbürgermeister Adolph
Steinberger aus Cöln.

Präsident Heinrich Mcrkcns aus Cöln.
Nr. Peter Joseph Monheim aus Aachen.
Rentner Philipp Schöller aus Düsseldorf.
Stad^trath Hermann Joseph Dietz aus Coblenz.
Commerzienrath Georg Friedrich von Ncll aus

Trier.
Commerzienrath August von der Heudt aus Elber-

feld.

Kaufmann Johann Schnchard aus Barmen.
Fabrikant Franz Carl Hagemann aus Crefeld.
Joseph Friedrich Brust aus Boppard.
Kaufmann Carl Christian Rhodius aus Einzig.
Kaufmann Johann Buschmann aus Ehrenbreitstein.
Nikolaus Cetto aus St. Wendel.
Heinrich Koch aus Prüm.
Anton Wilhelm Hüffer aus Eupen.
vr. und BürgermeisterFriedrichGünther aus Düren.
Fabrikant Marimilian Flemming aus Geilenkirchen.
Kaufmann nnd Stadtrath Carl Joseph Haupt mann

aus Bonn.
Fabrikant Theodor Steinkauleraus Mülheim a/RH.
Kreis - Deputirter Johann Ab rahamvon den Stei¬

ne n aus Cronenberg.
Fabrikant Friedrich Noigt aus Mülheim a/RH.
Rentner Johann Adolph Klönne aus Wesel.
Kaufmann und Bürgermeister Thierrv Preyer aus

Vierßen.
Kaufmann Heinrich vom Baur aus Ronsdorf.
Commerzienrath Iosua Hasenclever aus Ebriug-

Hausen.

IV. Aus dem Stande der Landgemeinden.
Gutsbesitzer Joseph Schult aus Wessen.
Gutsbesitzeru.Bürgermeister Peter Eich aus Büdingen.
Gutsbesitzer Friedrich Nohland aus Röuderath.
Gutsbesitzer und Bürgermeister Matth. Joseph Fas»

den der ans Dümvald.
Gutsbesitzer Matth. Joseph Naffauff aus Wolken.
Gutsbesitzer I. I. Emmel aus Kreuznach.
Laudrath a. D. Christian Ludwig Schmidt aus

S immer».
Gutsbesitzer Friedrich von Nnnkel aus Heddesdorf.
GntobcsitzerBernhard Scheid aus Leubsdorf.
Gutsbesitzer PH. Adolph von Bremer aus Nieder»

mendig.
Gutsbesitzer Johann Heinrich Kamp aus Köln.
Bürgermeister Fanz Heinrich Ionen aus Soller.
Bürgermeister Herm. Joseph Classen aus Gängelt.
Steuer-Empfänger Theodor Mcngelbier aus Vlan-

keuhcim.
Landrath a. D. Wilhelm Haw ans Trier.
Gutsbesitzer Carl Cetto aus St. Wendel.
Laud.Gerichts-Nath a. D. Peter V ender aus Nicder-

Prüm.
Gutsbesitzer und Bürgermeister Nieolaus G »itticune

ans Nied.Aldorf.
GutsbesitzerJohann Joseph Richard aus Niederegeu.
Canonicus Oisbert Leu sing aus Emmerich.
Bürgermeister Theodor Holz aus Hemmerden.
Gutsbesitzer Johann van der Loe ans Uedem.
Gutsbesitzer Joseph Tennhoff aus Kempen.
Bürgermeister Heinrich Joseph Kocrfgen aus

'Osterrath.
Gutsbesitzer Franz Aldenhove» aus Zons.
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Grste Sitzung. ^ ^ ^'"
Düsseldorf, den 23. Mai 1841.

3lachbcm die Herren Abgeordneten dem Gottesdienste beigewohnt hatten, wurde heute gegen 1 Uhr Nachmittags der sechsteRhei¬
nische Landtag durch den Königl. Landtags-Commissarius, Ober-Präsidenten von Bodelschwingh Ercellenz eröffnet. Die von
Sr. Ercellenz bei dieser Gelegenheit gehaltene Rede, so wie die darauf stattgefundene Erwiederung Sr. Durchlaucht des Herr»
Fürsten zu Solms-Hohensolms-Lich, Landtags-Warschaus, sind im Manuscript der gegenwärtigen Verhandlung beigefügt.

Nachdem der Herr Landtags - Commissarius, den eine durch Se. Durchlaucht ernannte Deputation, aus den Herren: Fürsten zu
Wied, Freiherr« von Hymen, Kommerzienrath von der Heydt und von Runkel bestehend, empfangen und zurückbegleitet
hatte, den Saal verlassen, trugen der Herr Landtags-Malschall das Ihnen vom Herrn Landtags-Commissarius übergebene Aller¬
höchste Propositions-Dekret vor, und indem Sie die Versammlung aufforderten, nun ihre Arbeiten zu beginnen, und der davon seit
dem letzten Landtage durch den Tod abgerufenen Mitglieder desselben, der Herren Grafen von Spee und Metternich, so wie
des Freiherrn von Mhlius, freundlich gebachten, sprachen Sie zugleich das Vertrauen aus, daß auch in seiner jetzigen Zusammen¬
stellung der Landtag die ihm übertragenen Geschäfte mit der gewohnten Liebe, Umsicht und Thätigkeit zum Ziele führen werde.

Der hierauf von einem Abgeordneten der Ritterschaft gestellte Antrag zu einer Adresse an Se. Majestät wurde durch
Acclamation angenommen und dadurch aufs Neue die Gefül,le der Versammlung für ihren geliebten Lanbesvatcr bekräftigt, wie sie
sich bereits durch das am Schlnsse der Rede des Landtags-Marschalls, von diesem Allerhöchstdemselbenausgebrachte dreifache Lebe¬
hoch kund gegeben hatten.

Se. Durchlaucht ernannten einen Ausschuß und als Mitglieder desselben die Herren: Grafen Bergt) von Trips, von
Groote, Kommerzienrath von der Heydt und Canonicus Lensing zur Entwerfung der gedachten Adresse, mit dem Ersuchen,
sich damit sobald wie nur immer möglich zu beschäftigen.

Auf den Wunsch des Herrn Vorsitzenden übernahm der Abgeordnete Kamp die Führung des Protokolls, wobei er sich jedoch
die Unterstützung des Herrn Abgeordneten von Elbcrfcld ausgcbcten und die Zusage desselbenerhalten hatte.

Der Herr Landtags-Marschall theilten hierauf der Versammlung mehrere eingegangene Schreiben Sr. Ercellenz des Herrn Land¬
tags-Commissarius mit. Eins derselben enthielt in Bezug auf die durch Se. Majestät den Ständen ertheilte Vesugniß, ihre Ver¬
handlungen und Beschlüssedurch die öffentlichen Blätter zur Kenntniß des Publikums gelangen z» lassen, die näheren Bestimmungen,
unter welchen Modalitäten dies geschehenkönne, sammt dem Anerbieten: zur Abfassung der Artikel einen zuverlässigen Staats¬
beamten dem Landtage zu überlassen, wenn dies gewünscht werden sollte.

Die Frage Sr. Durchlaucht: ob der Landtag von der ihm Allergnädigst eingeräumten Befugnis, Gebrauch machen wolle, wurde
durch Acclamation bejaht.

Zwar fand ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte nothwendig, vor Uebcreilnng zu warnen, und seine Wahrnehmung
mitzutheilen, daß die Bekanntmachung der andern Landtage wenig Anklang im Publikum gefunden; sei» Vorschlag, die Beschluß¬
nahme über diesen Gegenstand noch zu verschieben, wurde aber durch den Herrn Vorsitzenden mit der Erklärung beseitigt, daß diese
Beschlußnahme bereits erfolgt sei, und dem Antrage keine weitere Folge gegeben.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft glaubte in der durch den Herrn Landtags-Commissarius rücksichtlich des besprochenenGegen¬
standes gegebenen Verfügung eine Beschränkung der durch Seine Majestät dem Landtage bewilligten Gunst zu erkennen; des Herrn
Landtags-Marschalls Durchlaucht aber wiesen durch Vergleichuug des betreffenden§ ans dem Allerhöchsten Propositions-Dekrete mit
dem Erlaß des Herrn Landtags-Commissarius nach, daß die Besorgnis, des Herrn Abgeordneten nicht begründet sei, der dann auch
von einer weiteren Erörterung der Frage Abstand nahm.

Es kam hierauf zur Sprache, wie der eben gefaßte Beschluß am zweckmäßigstenauszuführen sei, nnd da der Protokollführer
erklärte, die dabei erforderlicheArbeit nicht zu den ihm bereits obliegenden übernehmen zu können, so wandte sich Se. Durchlaucht
der Herr Landtags-Marschall an den Herrn Abgeordneten von Groote mit der Bitte, sich dem Geschäfte unterziehen zu'wollen.
Der Herr Abgeordnete erklärte sich dazn bereit, wünschte aber, daß nicht einem einzelnen Mitgliede, sondern einem Ausschüsse,wozu
er dM für die Adresse ernannten in Vorschlag brachte, die Sache übertragen werden möge, da die Verantwortlichkeit für die getreue
AufMung und Darstellung des Bildes der Verhandlungen anf einem Einzelnen zu schwer laste, auch durch eintretendeUnpäßlichkeit
oder anderweitige Verhinderung desselbenleicht eine Unterbrechung der Berichte entstehen tonne. Es wurde hierauf erwiedert, daß
die Bildung eines Comites für die Redaction mit dein Wortlaute der AllerhöchstenBestimmung nicht im Einklänge, auch dem
Herrn Abgeordneten unbenommen sei, die Hülfe von College», wenn er es nothwendig finden sollte, in Anspruch zu nehmen, und
gab derselbe sodann den Wünschen der Versammlung nach.

Ein anderes Schreiben des Herrn Landtags-Commissarius benachrichtigt den Herrn Landtagö-Marschall, daß die Dauer
des Landtages von Sr. Majestät auf sechs Wochen festgesetzt fti, »nd ersucht für den Fall, daß eine Verlängerung desselben
nothwendig werden sollte, um zeitige Anzeige, damit die AllerhöchsteErlaubniß dazu crtrahirt werden könne.

Mit einem dritten Schreiben gaben Se. Ercellenz dem Herrn Landtagö-Marschall davon Kenntniß, daß der Abgeordnete der
Ritterschaft, Herr vom Rath zu Lauersfort sich entschuldigt habe und statt seiner der Herr Freiherr von Nynsch als Stellvertreter
einberufen worden sei.

Ein viertes Schreiben betrifft die Vertheilung der Drucksachen.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft macht den Herrn Landtags-Marschall darauf aufmerksam, daß auf den Bänken der Ritter¬

schaft und der Städte noch mehrere Abgeordnete fehlen, und fragte: ob nicht Anstalten getroffen würben, diese Lücken auszufüllen?
Es bemerkte darauf der Protokollführer, daß außer Herrn vom Rath sich noch keiner der Fehlenden entschuldigt habe, und also
anzunehmen sei, baß dieselben noch eintreffen würden; sollte dieses aber binnen acht Tagen nicht geschehen, der Herr LandtagS-
Marschall zur weiteren Veranlassung davon werde unterrichtet werden.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Eröffnung«-Nebe des Herrn Landtags-Eommissarius.
HochgeehrtesteHerren!

Seine Majestät der König unser Allergnädigstcr Herr haben zu befehlen geruht, baß der sechste Rheinische Provinzial-Landtag
berufen und am heutigen Tage auf die Frist von sechs Wochen eröffnet werbe. Zum Lanbtagsmarschnll haben Allcrhüchstdieselben
Se. Durchlaucht den Fürsten zu Solms-Hohensolms-Lich — tea ich mit lebhafter Freude zum zweiten Mal in diesem wichtigen
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Berufe begrüße — «nd zu dessen Stellvertreter, nach dem sehr schmerzlichen Verlust des Herrn Grafen uon Spec, den Herrn Grafen
Bergh uon Trips, mich, aber zu Allerhöchst Ihrem Eommissarius zu erucnncn und mit der Eröffnung des Landtags zu beauf¬
tragen geruht. .,5.»

Im Begriff, mich dieses r/ohc» Auftrages zu entledigen, tritt mir, und gewiß nicht minder auch Ihnen, meine hochgeehrtesten
Herren! zunächst das schmerzliche Gefühl des großen Verlustes lebendig entgegen, welchen das Vaterland erlitten, seit wir das letzte
Mal in diesen Räumen versammelt waren, — Der theure König, den wir alle von früher Jugend auf als einen liebevollen Vater
verehrten, der uns uorleuchtele als ein erhabenes Muster der Frömmigkeit und jeder menschlichenTngend, dem das Vaterland »ach
schweren, Ucrhnngnißvollen Erschütterungen, nächst Gott, seine Wiedergeburt zur Unabhängigkeit und Größe, seinen ehrenvollen Platz
in dem europäischen Staatenuerein, dem es einen fünfundzwanzigjährigen Frieden mit der reichsten Entfaltung seiner Kräfte nach
allen Seiten hin, dem es seine ständischen Institutionen verdankt; dessen Ruf fünf Mal die Vertreter unserer Provinz hier versammelte,
und der ihren Wünschen und Bitten mit lnndesuäterlichcr Milde stets entgegen zu kommen bereit war; Er ist zu einem besseren
Leben hinüber gegangen!

Nachdem Er das Alter erreicht, welches schon die heilige Schrift als das gewöhnliche Ziel des menschlichenLebens bezeichnet,
nachdem Er die Segnungen des uon ihm erkämpften und sorgsam gepflegten Friedens in den Gauen seines Reiches und in den
Schnaren seiner Völker geschaut, schieb Lr, umgeben uon allen seinen Kindern, ja, von seinem ganzen, in der Liebe zu Ihm zu
Giner großen Familie vereinigten Volte — sauft und ergeben von „Seiner Zeit in Unruhe mit der Hoffnung in Gott,"

Sein Andenken möge ungeschwächt in uns leben und segensreich fortwirken bis auf die spätesten Zeiten!
Doch nicht verwaist hat Er das Vaterland gelassen, — Er selbst, der erhabene Verstorbene, weist uns hin auf den erstgebornen

Sohn, den Erben seiner Tugeudcn uud seiues Reiches, indem Er in seinem unvergeßlichen Testamente über das Grab hinaus zu
ihm spricht: „Au Dir ist es uuu, meine gerechten Hoffnungen, die Erwartungen des Vaterlandes zu erfüllen. Deine Gruudsätze
und Gesinnungen sind mir Bürgen, daß Du eiu Vater Deiner Unterthanen sein wirst,"

Uud wie Er, der erhabene König, der heute über uus herrscht, sich zu diesen Gesinnungen feierlich und öffentlichuor Gott und
seinem versammelten Volke bekannt, daran dars ich Sie, hochzuuerehrendeHerren! nicht erinnern. Der Mehrzahl nnter Ihnen ward
ja daö bcncidenswerthe Glück zu Theil, die erhabenen Königsworte uon Muud zu Ohr zu vernehmen; und wer sie nicht gehört, zu
dem sind sie doch hingcdruugcn durch Schrift und Rede; unauslöschlichstud sie ciugegraben in jedes Preußen Herz; sie sind ein unver¬
äußerlichesEigenthum geworden des preußischenVoltes, ein köstliches Unterpfand für die Wohlfahrt und wachsende Größe des Vaterlandes!

Sie werden ihn wiederfinden diesen Ausdruck echt landcsuäterlicher Gesinnungen in dem PropositionS-Decret, welches ich als
die Grundlage Ihrer Berathungen« zu übergeben die Ehre habe, uud mehr, als meine schwacheStimme es vermöchte, werden auch
diese königlichen Worte Sie zu dem Entschlüsse begeistern, dem schönen Berufe, welcher Sie hier versammelt, alle Ihre Kräfte zu
weihen, die Ilmen aufgetragenen wichtigen Arbeiten mit Rnhe, Sorgfalt und Ausdauer zu erledigen, uor Allem aber der Prouinz
vorzulcuchtenin dem Beispiel edler Selbstuerläugnung und echt brüderlicherEintracht der verschiedenen Stände und Eonfcssions-Verwanbten,
wie sie allein der lnndcsuätcrlichen Liebe entspricht, mit welcher des Königs Majestät alle seine Unterthanen gleich warm und treu
zu umfasseu uerheißt.

Unter dem Beistande des Allerhöchsten, den wir eben an geheiligter Stätte angerufen, wird in dieser Gesinnung — so hoffe
ich zuucrstchtlich— auch dieser Landtag ein gesegneterwerden für die schöne Rhcinprouinz und das gesammte Vatcrlaud; werden auch
Ihre Arbeiten dazu beitragen, das geheiligte Band zwischen König uud Volt uuauflöslicher zu knüpfen, auf daß Beide innig vereinigt
da stehen, als ein unerschütterlicherFels gegen jeden Sturm vo» Außen uud Junen; wird auch dieser Landtag eiu redendes Zeugniß
sein, daß das Gelübde, welches die Vertreter unserer Prouinz mit ihren Brüdern in dem feierlichen Augenblickeder Erbhuldiguug
an den Stufen des Thrones niedergelegt, Preußens ganzes Volt durchdrunge» hat, zu dem seinigen geworden ist! Ich meine das Gelübde:

„den theuren König nicht zu verlassen noch zn versäumen, sondern treu bei ihm auszuharren durch gute wie durch böse
Tage, ihm beizustehenin dem großen Werke der Entsalluug des preußischen Ruhmes, in dem Streben nach Treue, Recht,
Licht, Wahrheit, Vorwärtsschreite!, in Altersweisheit und heldenmüthiger Iugeublraft!"

Möge es auch mir vergönnt sein, mein Scherflein zu diesem schönen Erfolge beizutragen! Es wird dies — so hoffe ich zuversichtlich
— meinen eifrigen Bemühungen gelingen, wenn Sie, hochverehrte Herren! mir das Vertrauen, welches mir der letzte Landtag
erwiesen, und von welchem ich aus allen Theilen der Provinz mehrfache ehrende Beweise empfangen, auch diesmal nicht entziehen;
denn eben in diesem Vertrauen liegt die wesentliche Bedingung meiner Wirksamkeit. Ich erbitte mir solches unter dem Versprechen,
daß ich Ihnen mit Freimüthigkeit uud Offenheit in allen unsern Beziehungen entgegenkommen, und mit denjenigen Lrfnhrnugei! über
die Verhältnisse und Bedürsnisseder Prouinz, welche ich während der siebenjährigen Verwaltung meines Amtes mit Unbefangeiil^it zu
sammeln bemüht war, überall zu dienen bereit sein werbe, wo dies uon mir verlangt wird.

Und so erkläre ich denn, traft der mir ertheilten Vollmacht, den sechsten Rheinischen Prouinzial^Landtag für eröffnet, unter dem
in dem gesammtcn Vaterlandc wicderhallenden Rufe:

Gott segne, Gott erhalte unsern theuren König und sein gcsammtes Haus!

Erwiederung des Herrn Landtags-Marschalls.
Indem ich es mir zur Ehre rechne, im Namen der hier versammelten Stände die Gesinnungen ausznsprcchen, von welchen sie bei

dem Beginne ihrer Berathungen beseelt sind, berufeich mich anf die Erfahruugeu, die es mir »uf dem vorigen Landtage auf derselben
Stelle zu machen vergönnt war, und auf den Geist, der diese Ständeuersammlung immer ansgezeichncthat.. Es ist der Geist nicht
allein der Gesetzlichkeit,der Ordnung und einer freien und selbststänbigenPrüfung, sondern auch einer innigen Anhänglichkeit an den
König und das Vaterland, Der hochverehrte König, dessen größte Freude in den Beweisen der Treue uud Liebe seines Voltes und
seiner Vertreter bestand, uud welchem wir für die unzähligen Wohlthaten seiner milden und väterlichen Regierung niemals genug
Hanken tonnten, hat uus nun angewiesen, dieselben Beweise der Treue und Liebe seinem Sohne uud Nachfolger zu geben, der uns selbst
schon in unvergeßlichen Augenblickendie theuersten Zusicheruugcn gegeben hat, wie groß der Werth ist, den er auf die Liebe seiues
Voltes legt.

Einen neuen Beweis königlicherHuld und Anerkennung ucrehren wir in den die ständischen Verhältnisse bencffendcnProPositionen,
welche uus heute übergeben sind. Wir haben darin den sprechendenBeweis zu erkeuucu, daß es unserem königlichen Gebieter nicht
bloß um Aeußeruugcu uud Versicherungeu des Zutrauens und der Liebe zu thun ist, sondern vielmehr darum, den Grund und Boden
zu Pflegen, auf welchen» das Zutrauen und die Liebe eines Voltes zu seinem Könige recht eigentlich beruht, uämlich die lebendige,
das Volk durchdringende Kenntniß seiner Rechte und seiner Pflichten. Aus dieser Kenntniß entspringt die Liebe zu beide», und ein
Volk, das seine Rechte und seine Pflichten liebt, ist der Segen eines Königs, so wie ein König wie der unsrige der Segen eines Volkes
ist. Und darum rufen wir alle wie mit Einer Stimme: Hoch, hoch lebe der König!



Zweite Sitzung.
Düsseldorf, den 24. Mai 1841.

Die Vorlesung des Protokolls der gestrigen Sitzung gab einem Mitgliebe der Herren Deputaten Veranlassung zu erinnern, daß
außer den darin erwähnten Mitgliedern auch noch andere und namentlich die Herren Emunbts, Solbrig, Nrüninghaus,
Potthoff und Wagner seit dem letzten Landtage gestorben seien, deren Abgang gewiß vom Landtage schmerzlich beklagt werde,
«ne Bemerkung, welche die allgemeine Zustimmung erhielt, und woraus der Herr Landtags-Marschall noch insbesondere erwiederte,
daß somit der Verlust des Landtages noch weit größer gewesen sei, als er geahnct habe.

Demnächst trug ein Dcputirter aus dem Stande der Ritterschaft darauf an, und wurde darin von einem Mitgliede aus dem
Stande der Städte unterstützt, daß Vorsorge getroffen werden möge, sür die fehlenden Abgeordneten, die ihr Ausbleiben nicht
entschuldigt hätten, die Stellucrtretcr einzuberufen.

Der Herr Lanbtags-Marschall erwiederte,daß zwar augenblicklich die gesetzlicheBestimmung nicht angeführt werden könne, wornach
mit einer solchen Einberufung acht Tage gezögert werde, baß Sie aber an das Vorhandensein einer solchen Bestimmung glaubten
und übrigens mit dem Herrn Landtags-Eommissarius wegen der in dieser Beziehung zu treffenden Vorlebrungen Rücksprache nehmenwürden.

Se. Durchlaucht erwähnten bei dieser Gelegenheit, daß der Stellvertreter des Fürsten zu So lms-Vrau nfels, Graf Reinhard
zu Solms - Lanbach durch ein ihm übertragenes Landwehr-Lommando abgehalten sei, vor der nächsten Woche zu erscheinen,
alsdann aber sich einfinden werde, und kündigte der Herr Abgeordnete Kaiser die Ankunft des Herru Abgeordneten Haw auf die
nächsten Tage an, indem er zugleich in dessen Auftrag seine einstweilige Abwesenheit entschuldigte.

Der Herr Landtags-Marschall theilte sodann der Versammlung die seit gestern eingegangenen Zuschriften des Herrn Landtags-
-Commissarius mit.

Sie betreffen:
1) Die Einsendung des von Sr. Majestät Allerhöchst vollzogenen Landtags-Abschieds vom 26. März 1839 nebst Anlagen;
2) Die Aufforderung, sobald die Schlußberathung über einen Gegenstand statt gefnndcn, die desfallsigen Schriften sofort ausfertigen

uud dem Herrn Landtags-Eommissar einreichen zu lassen.
3) Einsendung der Uebersicht von der Lage derjenigen Gegenstände, welche durch die früheren Landtags-Abschiede noch nicht

erledigt worden.
Es soll diese einem dafür zu ernennenden Ausschüssezur Prüfung und weitern Veranlassung überwiesen werben.

4) Die Nachweise der Verwendung des Grundsteuer-Deckungs-Fonds für, die Jahre 1839 und 184U, welche zur Einsicht der
Herren Stände offen gelegt werden soll.

Se. Dnrchlaucht wollten nun die Nersammluug von der getroffenen Wahl der verschiedenenAusschüsse in Kenntniß setzen; es
«erhob sich aber ei» Mitglied aus dem Stande der Ritterschaft, um die Frage zu stellen, wie die in dem Reseript bes Herrn Landtags-
Eommissarius, wegen Veröffentlichung der ständischenBerathungen vorkommende Forderung, daß diese Netauntmachuug dcmselbcuzur
Durchsicht vorgelegt werden solle, zu verstehen sei?

Se. Durchlaucht erwiederten darauf, daß in diesem Reseript nur von Durchsicht die Rede sei, während indem Berichte über die
Verhandlungen anderer Landtage das Wort Eensnr vorkomme, und daß die Kcnntnißnah'Ne sämmtlicher vom Landtage ausgehenden
Schriften dnrch den Landtags-Eommissarius jedenfalls durch die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen erfordert werbe.

Ein Abgeordneter der Städte konnte sich dabei nicht beruhigen, sondern nahm die Allerhöchstbewilligte Gunst, so wie sie im
Propositions-Dekret ausgesprochen, und da hier von »keiner Eensnr die Rede sei, ohne diese Beschränkung in Anspruch. Ein
Dcputirter aus dem Stande der Ritterschaft wollte die Censur dem Landtage überweisen, und ein Mitglied aus dem Fürstcnstande
diesem die Berichte zur Prüfung vorgelegt wissen, es wurde aber dagegen bemerklich gemacht, daß es dem Interesse der jeweiligen
Minorität sehr nachtheilig werden dürfte, wenn dem Landtage, mithin der Majorität, die Beurtbcilung uud Genehmigung ober
Verwerfung der in Rede stehenden Berichte nochmals anheim gegeben werde, eine Ansicht, womit sich der Herr Lanbtags-Marschall
vollkommen einverstanden erklärte.

Nachdem noch ein Deputirtcr der Ritterschaft erklärte, daß die Rechte des Landtages hinlänglich verwahrt würden, wenn der
Herr Landtags-Eommissar ersucht werbe, sich zu äußern, ob das von ihm gestellte Verlangen der Durchsicht der ständischenzur
Veröffentlichung bestimmten Schriften auf einer besondern^ dem Landtage nicht bekannt gewordenen Allerhöchsten Bestimmung,
oder auf dem allgemeinen Eensur-Gcsetzeberuhe, proponirte ein Abgeordneter der Städte, der auch jenes Verlangen, insofern dadurch
eine Eensur bezweckt werde, als eine Beschränkung der Allerhöchst den Ständen zugestandenenNefugniß betrachtet und sich darum
dem vorhergehenden Redner schon früher angeschlossen hatte, im Protokolle die Verwahrung einzuschalten: baß, da der Landtag die
AllerhöchsteBewilligung der Veröffentlichung u, s. w, dankbar acccptirt habe, die Mittheilung der Berichte an den Herrn Landtags-
Eommissar kein Bedenken errege, von einer Eensur derselben jedoch keine Rede sein tonne, nnd da dies von mehreren Seiten nnterstützt
wurde, so nahmen Se. Durchlaucht der Herr Lanbtags-Marschall den Vorschlag als Beschluß des Landtages an, der darnach zur

Ausführung gebracht werden wird.
Seine Durchlaucht bezeichnetennun die durch Höchstdieselbcnfür bie verschiedenenAusschüsseernannten Mitglieder, wie folgt:

Für die Allerböchsten Propositionen «u!»
Vorsitzender: Herr Graf von Fürst c üb erg.

Herr Stadtrath von Groote.
Mitglieder:

Herr Graf Reinhard zu Solms-Lau-
b a ch.

„ Graf Bergt) von Trips.

I Ausschuß.
1. 2, 13 nnd 16, wegen der ständischen Angelegenheiten:

Herr Kanfmann Iosua Hascnclever.
Graf von Loe.
Landrath von Hhmmen.
Oberbürgermeister, Geh. Ncgiernngs-
Rath Steinberger.
Eommcrzicnrath und Stadtrath, Ban¬
quier von der Heydt.

Gutsbesitzer von Runtel,
Landrath a. D. Ha w.
Eanoniens Lensing.
Stadtrath Dietz.

Für die AllerhöchstenPropositionen »ul». 3
Vorsitzender: Herr Graf von Boos-

Herr Landrath, Freiherr Marvon Loe.
Mitglieder:

Prinz Carl zu Wied.
Herr Graf Reinhard zu Solms-Lau-

bach.

II. A u s s ch u -st.
4. 5 und 6 wegen der Forst- und Jagd-Sachen.

Herr GutsbesitzerEich.a l d e ck.
Graf von Loe.

„ Kammerpräsident von Hontheim.
„ Rcgicrungs- und Forstrath Steffens
„ Kaufmann Larl Ehrist. Nhobius
„ Großhändler von Nell.

GutsbesitzerAdolph von Viewer.
Gutsbesitzer Earl Eetto.
Bürgermeister Koerfgcn.
GutsbesitzerGuitticnne.
Gutsbesitzervon Runtel.
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in Ausschuß.
Fiir Kirchen und Schulsachen, und für die Allerhöchsten Proposltioncn «ul» ? und 10 (Pcnsions - Reglement für die Beamten

der höheren Lehr-Anstalten und Provinzial-, Kirchen und Schulrecht für das Herzogthum Eleve ostseits Rheins, die Grafschaften
Essen, Werben und Ellen, und die Herrschaft Broich).

Vorsitzender:
Herr Graf Vergh von Trips,

Mitglieder:
Herr Graf von Hatzfelbt-Kinswcilcr.

Herr von Herwegh.
„ Karl von Hymmcn,
„ Landrath, Freiherr von Hilgcrs.
„ Stadtvath Dietz,
„ Kaufmann Hascnclevcr.

Herr Ioh. Buschmann.
„ Canonieus Lensing,

Landrath a, D, Schmidt,
Bürgermeister Claessc».
Gutsbesitzer Emmcl.

lv. A u s s ch « ß.
Für die Iustizsachen, zugleich für die AllerhöchstenPropositionen »ud 8, 11 und 13, (Legitimations-Atteste bei dem Pfcrdchandel;

Prov. Recht des Herzogthums Berg, der turkölnischcnEnclaven desselben und der Herrschaften Gimborn - Neustadt, Homburg an der
Mark und Wildcnburg; Rechtsverhältnisse der Besitzer von Pacht- und Pfanbschaften),

Vorsitzender:
Herr Kammerpräsident von Honth eim.

Mitglieder:
Herr Fürst von Salm - Reifferscheid-

Dyck.

Herr Stadtrath von Groote.
„ Freiherr von Naesfclb.
„ Freiherr von Spieß.
„ Oberbürgermeister, Geh, Regieruugs-

Rath Stcinberger.
,, Bürgermeister Nr. Günther,

V. Ausschuß.
Für die Allerhöchste Proposition «ul, Nro, 9 und für Polizei-Angelegenheiten

Vorsitzender:
Herr Graf von Loe,

Mitglieder:
Herr Graf Reinhard zu Solms- Lau¬

bach.
„ Kammerherr Graf von Hompcsch-

Ruhrig.

Herr Freiherr von Rynsch.
„ Eommerzienrath Kayser,
„ Präsident der Handelskammer, Kauf¬

mann Werkens,
„ Dr. Monheim.
„ Kaufmauu und Fabrikuntcrnchmer

Friedrich Voigt.

VI. Ausschuß.
Für die AllerhöchsteProposition »ul, 12 wegen des Bergrechts.

Vorsitzender: Herr Landrath, Geh. Ncgieruugsrath von
HerrGrafvon Hatzfelbt-Kinsweilcr.

Mitglieder:
Prinz Karl zu Wied.
Herr Landrath Graf v o n V o o s-W a l b e ck.

Hy mmen.
Freiherr C, von Eltz-Rübe noch.
Regieruugs- und Forstrath Steffens.
Kaufmann und Fabrikunternehmcr
Voigt.

Vll. Ausschuß.
Für landwirthschaftliche Gegenstände, zugleich für die AllerhöchsteProposition »ul,

Vorsitzender:
Herr Freiherr von Earnap.

Mitglieder:
Herr Philipp von Kempis.

„ Freiherr v. Waldbott-Bassenheim-
Bornheim.

Für Finanz-Sachen.
Vorsitzender:

Herr Fürst von Salm-Reifferscheid-
Dyct.

Mitglieder:
Herr Freiherr von Nigal.

Für Handel und Gewerbe.
Vorsitzender:

Herr Freiherr von der Leycn-Vlocmers-
heim.

Mitglieder:
Herr Graf von Hatzfeldt-Kinsweilcr.

Für Provinzilll-Institute.
Vorsitzender:

Herr von Herwegb-
Mitglieder:

Herr Freiherr von Spieß.
„ Freiherr M, von Loe.

Herr Freiherr von Nhnsch.
„ Freiherr von Hilgers.
„ Freiherr von Eltz - Nübenach.
„ Graf von Fürstenberg.
„ Großhändler von Nell,
„ Gutsbesitzer Joseph Schult.
„ Gutsbesitzer Raffauf.

Vlli. Ausschuß.

Herr Freiherr vonderLeye n-B loemers-
h e i in.

„ Freiherr von Earnap.
„ Präsident der Handelskammer, Kauf¬

mann Merke ns.
„ Eommerzienrath und Stabtrath, Ban¬

quier von der Hchdt.

IX. Ausschuß.

Herr Freiherr von Rhnsch.
„ Kanfmann Iurhellc.
„ Freiherr von Nigal.
„ Dr. Monheim.
„ Seidenmanufacturist Hagemann,

x Ausschuß.

Herr Stadtrath von Groote.
„ Freiherr von Earnap.
„ Merkens.
„ Rentner Scholl er.
„ Gutsbesitzer Kamp.
„ Kaufmann Schuchard,

Herr Ios. Fricdr, Brust.
„ Landrath a, D, H aw,
„ GutsbesitzerKamp,
„ GutsbesitzerAl dcnhovcn,
„ Landgcrichtsrath a, D. B end er.

Herr Rentner Klünne.
„ Vernarb Scheidt.
„ Johann von der Loe.
„ Lanonicus Lensing.
„ GutsbesitzerAldenhoven.

Herr Seidenfabrikant Th, Stein aulcr.
„ Kaufmann Heinrich vom Vaur.
„ Friedrich Rohland.
„ Gutsbesitzervon Nnntel
„ Math. Ios. Fasbcnder.

1^ (Verbot der Nachtweide).
Herr Bürgermeister Ionen.

„ Gutsbesitzer Ho lz.
„ IosepbTennhoff.
„ GutsbesitzerCarl Cctto,
„ Bernhard Scheidt,
„ Gutsbesitzer P, A, von Brewer.

Herr Kaufmann Ant, Wilh, Huf fei.
„ Bürgermeister Preyer.
„ Wergifosse.
„ Gutsbesitzer Kamp.
„ Gutsbesitzer Eich.

Herr Eommerzienrath und Stadtrath, Ban¬
quier von der Hcydt.

„ Kaufmann Karl Chr. Rhobius.
„ Kaufmann Iosua Hasen clever.
„ Heinrich Koch.
„ Gutsbesitzer Richard.

Herr Ios. Fried. Brust.
„ Bürgermeister Ur. Günther.
„ Kaufmann und Stadtrath Haupt-

mau n.
„ Steuer-Einnehmer Mengclbier.
„ Gutsbesitzer von Runkcl.



Xl. Ausschuß.
Für Communal- Angelegenheiten.

Vorsitzender! Herr Freiherr M, uon Loe. Herr KaufmannMarimilinnFlemming.
Herr ssreinerr v°„ Kvieß " F^iherr von Waldbott-Vasscn- „ Krciöbcputirter, Rentner v. b. Etci-
^ orciyerr von >Vpiei<. Heim-Vornheim, nen.

Mitglieder: ^ Kammerherr, Graf von Hompesch- „ Bürgermeister Prcyer.
Herr Fürst von Salm-Reiffer scheid- Rührig. „ Landrath a. D. Schmidt,

Dyck. » Landrath, Freiherr von Hilgers. „ Bürgermeister Claesscn.
„ Landrath, Geh. Regierungsrath von „ Nicolaus Cetto, „ Bürgermeister Kocrfgen,

Hymmen. „ Bürgermeister vi. Günther.

XII A u s s ch « ß.
Für die Lanbtags-Oekonomie und zur Vcrichtserstattung über die Mittheilung des Herrn Landtags-Commissars über den Stand

der in den früheren Landtags-Abschieden unerledigt gebliebenen Gegenstände.
Vorsitzender: - Mitglieder: Herr Kaufmann vom Vaur.

Herr Landrath, Geh. Ncgicrungsrath von Herr Philipp von Kempis. " Nentncr Klonne.
Hymmen. » Rentner Schö llcr.

und zeigten Sc. Durchlaucht dann noch an, das, vom Herrn Landtags-Commissar die rcvidirtcn und dechargirtcn Rechnungen des
Hebammen-Lehr-Instituts zu Cöln pro 1836 bis 183!» >»<!lu«iv« mit den Nevisions-Verhaublungcn eingegangen seien und dem
zehnten Ausschuß überwiesen werden sollten, dem Sc. Durchlaucht auch deu ferner eingegangenen Entwurf eineS Penstons-
Reglements für die Beamten der Provinzial-Anstalten, so wie den durch die Verwaltung«-Commission jener Anstalt erstatteten Bericht
über die Verwaltungs-Resultate während des nämlichen Zeit-Abschnittes zugetheilt hatte.

Endlich ist von dem Herrn Landtags-Commissarius die Nachwcisung der zum sechsten RheinischenProvinzial-Landtag einberufenen
Deputirtcn übersaudt worden, weiche »ll not,» geht.

Da sonst nichts zur Plenar-Sitzung Geeignetes vorliegt, «nd das Allerhöchste Propositions-Dekret noch nicht abgebruckt ist,
dessen genaueres Bekanntwerden vor Erörterung der an des Königs Majestät zu richtenden Adresse jedoch nothwendig erscheint, so
wurde die »ächste Plenar-Sitzung auf Mittwoch dc» 26. Mai, Vormittags 10 Uhr, bestimm! und können die Herren Stände schon
vorher die inmittclst eingegangenen zur Vcrtheilung bestimmtenDruckschriftenim Sitzungs-Saale in Empfang nehmen.

Se. Dnrchlaucht haben veranlaßt/ daß das Landtags-Gesetz vom 27. März 1824 sammt dem Geschäfts-Reglement besonders
abgedruckt und für jeden der Herren Stände ein Eremplar auf ihren Platz niedergelegt worden ist.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Dritte Sitzung.
Düsseldorf, den 26. Mai 1841.

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen, genehmigt und vollzogen.
Von dem Herrn Landtags-Eommissar war das Original der Königlichen Allerhöchst vollzogenen ProPosition wegen eines zu

bewilligenden Steuer-Erlasses eingesandt worden, nnb wurde dem achten Ausschusseüberwiesen.
Der Referent des Adreß - Eomitös trug den Entwurf zur Adresse an Se. Majestät vor, und wurde dieselbe durch Acclamation

genehmigt.
Seine Durchlaucht gaben die Zustcherung, baß die Ausfertigung soviel wie möglich beschleunigt werben und zur Unterschrift der

Herren Stände bis Morgen 9 Uhr Vormittags bereit sein solle.
Es wurden noch mehrere in der Zusammensetzung der Ausschüsse vorgenommenen Abänderungen angezeigtund die nächste Plenar-

Sitzung auf Dienstag deu 1. Juni Morgens 10 Uhr anberaumt.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Vierte Sitzung.
Düsseldorf, den 1. Juni 1841.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung erwähnten Se, Dnrchlaucht der Herr Landtags-Marschall,
daß von dem Herrn Landtags-Commissarius die Uebersichtder Verwaltungs-Resultate der Hebammen-Anstalt zu Cöln, der Provin¬
zial-Arbeits-Anstalt zu Vrauwciler und Irren-Anstalt zu Eiegburg sammt den Rechnungen und Belägen dazu sowohl von dieser
Anstalt als vom Landarmenhausc zu Trier eingesandt, die Rechnungen dem zehnten Ausschusse überwiesen, die Berichte aber bereits
unter die Herren Abgeordneten vertheilt seien.

Dem nämlichen Ausschüssesind serner die Anträge wegen Pensionirung des als Obcrwärtcr zu Sicgburg augestellt gewesenen
Pillig und des in Brauweiler als Bäckermeister gewesenen Christian Wi, land, so wie eine Mittheilung des Herrn ^audtags-
Cummissarius, die Hebammen-Anstalt betreffend, zur Begutachtung zugetheilt worden.

Gin gleiches ist mit einer ander» Mittheilung, die Aufbringung r<>8f». Vertheilung des Vrauweiler Reservefonds, geschehen.
Ferner sind die Rechnungen der Kosten des fünften Landtages im Betrage von 22,400 Thlr. 15 Sgr, 1 Pf. mit den Belägen

eingegangen und zur Registratur abgegeben worden.
Der Herr Landtags-Kommissar batte die Abschrift eines an ihn gerichteten Ncseriptes Sr. Ercellenz des Herrn Ministers des

Innern vom 27. März 1838 eingesandt, wornach solche Anträge von Mitgliedern des Landtages, welche von diesem nicht aufgenommen,
d. h. zu einem Vortrage bei Er, Majestät nicht geeignetbefnndcn worden, nicht weiter an den Landtags-Commissarius abgegeben,
Wndern dem Antragsteller selbst überlassen werden solle, ob er seinen Vorschlag bei einer andern Behörde oder in welchem zulässigen
Wege er es sonst für gut findet, weiter zur Sprache bringen wolle, wobei der Herr Minister noch besonders hervorhebt, daß die
stände kein Recht hätten, sich mit den Behörden in Verbindung zu setzen.

Indem Se, Durchlaucht die Stände-Versammlung von diesem Erlasse in Kenntniß setzten, beauftragten Sie zugleich den ersten
Ausschuß, sich darüber gutachtlich zu äußern.
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Der erste Ausschuß soll auch darüber berichten, iu welcher Weise der durch Se. Majestät gestattete Abdruck der Protokolle, wovon
der Herr Landtags - Lommissarius Seine Durchlaucht unterrichtet hat, zu bewerkstelligenist.

Der zwölfte Ausschuß bat ein Schreiben des Herrn Landtags-Eommissarius zur Prüfung erhalten, wornach Se. Ercellenz der
Herr Minister des Innern sich bewogen gesunden haben, die Ausführung des ständischenBeschlusses zu untersagen, wodurch dem
Negistrator Schmitz ein jährliches Gcbalt von 1UU Thlr. zuerkauut worden war.

Dem dritten Ausschussesotten die eingegangenen Acten des Provinzial-Kirchenrechts im Oberlandes-Gerichts-Bezirk Hamm und
der RheinbergischeRcligions - Vergleich von lt!91 zur weitern Veranlassung übergeben werden.

Endlich hatte der Herr Landtags-Eommissar Er. Durchlaucht den Auszug eines Ministerial-Rcscripts vom 24. Februar d. I.
übersandt, woraus hervorgeht, daß die Durchsicht der vom Landtag für die öffentlichenBlätter bestimmten Artikel von Sr. Majestät
Allcrhöchstselbstdem Herrn Landtags-Lommissarius übertragen worden, wodurch die dicscrwegcn früher erhobenen Bedenken nun
gänzlich erledigt sind.

Ein Abgeordneter der Städte, von dem Herrn Landtags - Marschall dazu aufgefordert, verlas sciuen Antrag, daß Se. Majestät
wieberholt gebeten werden möge, das Gesetz vom ?. Juli 1833, wornach dem Fisc»s b?i Processen ein Vorzugsrecht wegen Zinsen-
Forderung oder Zahlung eingeräumt worden, für die Rhcinprovin; nicht anwendbar zu erkläre», oder, wen» dies nicht ausführbar
sei, es lieber für die ganze Monarchie aufzuheben, und erhielt der vierte Ausschuß den Auftrag, darüber zu berichten.

Der nämliche Herr Abgeordnete trug ein anderes Pctitnm wegen Anfhebnng der Elasscnstencr- Eontingentirung oder doch
Abänderung des gegenwärtigen Verfahrens vor, welches dem achten Ausschüssezugewiesenworden ist.

Von einem Deputirten der Landgemeinden wurde die Verwendung der Stände-Versammlung zum Schutze der Runkelrüben-
Zuckerfabrikation in Anspruch genommen und theilten Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschatt diesen Antrag dem neunten
Ausschussezu, indem Sie dem Direetor desselben anheimstellten, diesen Gegenstand gemeinschaftlichmit dem Herrn Director des
siebenten Ausschusseszur Berathung zu bringen und sich darüber gutachtlich zu äußer» , da bei dieser Frage das laudwirthschaftliche
Interesse nicht minder als das industrielle zu vertreten sei.

Von dem Communal-Oberförster Mohr zn Trier ist dem Herrn Landtags-Marschall ein von ihm gefertigter Entwurf eines
Forst-Polizei-Gesetzes zur Benutzung bei der Berathung über diese» Gegenstand uud die dem Landtage zugekommeneProposition
übersandt worden.

Dieser Entwurf ist dem zweiten Ausschüsse übergeben, dem Herrn Verfasser aber für seine gemeinnützigenBemühungen gedankt worden.
Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall bestimmten Sonnabend 0en 12. Juni als den letzte» Tag, bis zu welchem

Privat - Auträge angenomme» werden könnten, und die nächste Plenar-Sitzung auf Freitag den 4. d. Vormittags zehn Uhr.
Vorgelesen, genehmigt uud unterschrieben.

Fünfte Sitzung.
Düsseldorf, den 4 Juni 1841.

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen, genehmigt und vollzogen.
Se. Durchlaucht benachrichtigten die Stände-Versammlung, daß mit Schreiben des Herrn Landtags-Eommissarius vom 3. d. Mts.

die zur Vertheilung nöthigen Eremplare des revidirten Entwurfs des Provinzial-Rechtes des vormaligen Herzogtlmms Berg, der
vormals kurkölnischeuEnclave» desselbe» und der Herrschaften Gimborn-Neustadt, Homburg an der Mark uud Wildcnburg nebst
Motiven, sodann eine angehängte Erörterung der bei der Berathung dieses Entwurfs von dem siebenten Ausschüsse des füufteu Rhei¬
nische» Provinzial-Landtages angeregte» Bedeute» u»d endlich mehrere Bände Acten des Justiz-Minister», welche diese Gegenstände
betreffen, eingesandt worden, die Drncksache»vertheilt, die übrige» Acte» abcr dci» vierten Ausschussezugetheilt werden sollte».

Das von dem Herrn Landtags-Eommissarius ciugesaudteAllerhöchstePropositions-Dckrct, die Errichtung einer Hagel-Versichc-
rungs-A»stalt für die Nhcinprovlnz betreffend, wurde dem siebenten Ausschüsseüberwiesen.

Eine bei Sr. Durchlaucht eingegangene Benachrichtigung des Herrn Landtags-lommissarius vom 3. d. Mts., wornach
die Strom- und Deich-Ordnung, die in dem allgemeinen Allerhöchsten Propositions-Dekrete vom 3N. April «. 8»!> 9 aufge¬
nommen worden ist, doch nicht vom Rheinischen Provinzial-Landtage hat berathen werden sollen, und also bis zu einer weiter»
AllerhöchstenBestimmung nicht weiter zu berathe» ist, wurde dem fünften Ausschussezugetbeilt.

Endlich haben der Herr Landtags-Commissar unterm 24. v. Mts. zwei Anträge auf die Ausnahme in die Rheinische Nittcrguts-
Matritel, grsMt durch den Herrn Referendar von Lorch für deu Elswifts-Hos im Kreise Eleve uud durch den Herrn Fabri¬
kanten Scholl er in Dürcn für das Gut Schweppcnbcim im Kreise Düren dem Herrn Landtags-Marschall ;ugesa»dt, um nach Art. VI.
der Allerh. Verordnung vom 13. Juli 182? diese Gesuche dem Staude der Ritterschaft vorzulegcu und derselbe» anheimzustellen, ob
dieselbediese Gesuchebei Er. Majestät bcvorwortc» wolle.

Se. Durchlaucht der Herr Laudtags-Marschall ersuchte» Ihrer Scits de» Herr» Fürsten zu Salm-Dhck Durchlaucht, die
Ritterschaft unter Ibrcm Vorsitze zu einem Beschlusseüber den vorerwähnten Gegenstand zu veranlassen.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft rügte, daß i» dem letzte» Berichte der Düsseldorfer Zeitung über die
Landtags-Verhandlungen nur gesagt worden sei, daß mehrere Anträge eingegangen, nicht aber, was der Zweck derselben gewesen;
der Herr Abgeordnete hielt es für wünschenswert!), daß auch dieser genannt werde, damit dadurch deuen, die mit den einen oder
andern außerhalb des Landtages zu verbandelndcn Gegenstände» genauer bekannt, oder bei der Verhandltmg besonders interesst«
seien, Gelegenheit gegeben werde, ihre Ansichten und Wünsche dem einen oder andern Landtags-Deputirten zur Benutzung re^,.
Unterstützung mitzutheilen.

Dieser Antrag wurde von mehreren Seiten unterstützt, uud erklärte der Herr Vorsitzcude, daß die Gewährung desselben keinen
Anstand finde, wornach mithin der Inhalt der bereits in den früheren Sitzungen vorgekommenen Anträge noch nachträglich m ie»e
Veröffentlichung aufzuuehmen sein werde, welche Se. Durchlaucht ebenfalls rücksichtlichdes Präelusiu-Termins für den Eingang
von Privat-Anträge» i» Folge des durch ein Mitglied der Ritterschaft ausgesprochenen, von der Versammlung.beifällig aufgenom¬
menen Wunsches genehmigten, dabei aber die Ansicht äußerten, daß dies weniger erforderlich scheine, da der Landtag nach den
gesetzlichen Bestimmungen doch überall keine Privat-Anträge annehmen dürfe.

Hierauf ertheilte der Herr Landtags-Marschatt einem Deputirten der Städte das Wort, der darauf antrug, die Stände-Ver¬
sammlung möge Se. Majestät allerunterthänigst bitten, Allerhöchstdicselbcnwollen geruhe», dem Erzbischofe Elcmcns August seine
volle gesetzliche Freiheit und Amtswirtsamkeit wieder zu geben, oder aber zu befehlen, daß über die gegen denselben veröffentlichten
Anschuldigungen »ach den bestehendenGescheit verfahren und erkannt werbe.

Ein Mitglied der Ritterschaft dagegen trug darauf an, daß dieser Antrag ganz beseitigt und nicht an einen Ausschuß verwiesen
werde, was sonst, da er hinlängliche Unterstützung gefunden, hätte geschehen müssen, und verwies auf die diesen Gegenstand bctreft
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senden Worte, welche Se, Majestät bei »er Huldigung gesprochen, erinnerte an diejenigen, mit welchen der Landtag vor wenigen
Tagen seine Ueberzeugung und seine Hoffnung am Fuße des Thrones niedergelegt, und berief sich auf die ohne Zweifel jedem Mit¬
gliede der Stände-Versammlung beiwohnende Kenntniß der eifrigen Bemühungen Sr. Majestät, die in Nede stehende Angelegenheit
bald zu einem erwünschten Ziele zu führen, in welchen Bemühungen das Einschreiten des Landtages nur störend einwirken werbe.

Mehrere andere Mitglieder begehrten das Wort. Se. Durchlaucht «erwiesen aber auf die Geschäfts-Ordnung, und zwar auf
§ 3, wornach ohne weitere Erörterung die Frage selbst zur Abstimmung gebracht werden müsse: ob der Antrag ohne Weiteres
abgewiesen oder einem Ausschüsse zur Prüfung übergeben werden solle?

Der Herr Antragsteller glaubte, nachdem gestattet worden, die Gründe für die Zurückweisung des Antrags zu entwickeln, die
seinigen für die Erwägung desselben anführen, d. h, jene auch widerlegen zu dürfen. Se. Durchlaucht sprachen sich aber wiederholt
dahin aus, daß eine weitere Erörterung nicht zulässig sei, was einen Dcputirten der Ritterschaft zu der Aeußerung bewog, baß
dadurch den katholischen Mitgliedern ein Unrecht zugefügt werde, indem man sie verhindern wolle, sich in der Versammlung auszu¬
sprechen, während einem Dcputirten dafür die Ncdnerbühnc eingeräumt worden sei, was nicht ohne vorherige Kcnntnißnahme und
Gestattung des Herrn Landtags-Marschalls geschehen sein tonne.

Se. Durchlaucht wiesen diesen Vorwurf zurück und nahmen Bezug auf das beim letzten Landtage bei Gelegenheit des Antrags
wegen der erzbischöstichen Gerichte beobachtete Verfahren, wornach das heutige damit in vollkommener Uebereinstimmung und dadurch
gerechtfertigt erscheine, auch nach der Geschäfts-Ordnung nicht anders sein dürfe.

Jener Abgeordnete entgegncte, da die Geschäfts-Ordnung von dem Herrn Landtags-Marschall ausgegangen, so könne er Ne
auch modisiciren, und dürfe einer Parthei nicht versagen, was er der andern erlaubt habe; — Se. Durchlaucht erwiederten aber,
daß nicht Sie, sondern die Special-Eommission für ständische Angelegenheiten als die Behörde anzusehen sei, welche jene Geschäfts-
Ordnung erlassen und Sie daran nichts ändern könnten und wollten.

Derselbe Abgeordnete kam wieder auf die Benutzung der Rednerbühnc durch das oben erwähnte Mitglied zurück und nahm
gleiche Rechte für alle Redner in Anspruch, indem er noch die Beschwerde hinzufügte, daß den Katholiken jede Gelegenheit genommen
worden sei, sich über die crzbischöstiche Angelegenheit zu äußern, und dies hier wenigstens nicht auch hätte geschehen sollen.

Se. Durchlaucht machten bemertlich, daß Sie vollkommen unpartheiisch bei der Sache zu Werke gegangen zu sein glaubten,
indem Sie mehreren das Wort nicht ertheilt, die darnm schon vor der Sitzung gebeten, um sich gegen den Antrag zu erklären, daß
übrigens der Umstand, daß jenes Mitglied von der Bülnie gesprochen, ganz unerheblich und die daraus gezogene Folgernng irrig sei.

Ein Deputirter aus dem Stande der Städte schlug vor, der Herr Antragsteller möge seinen Antrag zurücknehmen und so den
Stoff zum Streite beseitigen; es wurde darüber aber hinweggegangen, und ein anderes Mitglied ans dein Stande der Städte suchte
durch den Art. 49 des Landtags-Gesetzes zu beweisen, daß die dem § 3 des Reglements gegebene Deutung irrig sei, indem es hinzu¬
fügte, daß wenn sie die richtige sein sollte, der daraus entstehende Zustand ein fürchterlicher sei, und die Anwendung desselben die
Minorität beständig zum Schweigen vcrurtheilen werde.

Se. Durchlaucht erinnerten dagegen, baß die Einsendung von Separat-Voten bei Adressen, womit sich früher die Minorität
wohl geholfen, jetzt untersagt sei, und Sie diese künftig eben so wenig gestatten, als ihnen selbst beitrctcn würden, wie Sie dies
früher ein paarmal gethan; Sie kamen nochmals auf die vorzunehmende Abstimmung zurück und verlasen den Entwurf zur Frage
in nachstehender Fassung:

„Beschließt die Versammlung im Gefühle des Vertrauens, welches sie Sr. Majestät dem Könige widmet, und in Betracht
der zwischen Sr. Majestät dem Könige und dem päbstlichen Stuhle obschwcbendcn Unterhandlung den Gegenstand einer
weitern Verhandlung nicht zu unterwerfen?"

welchen aber der Antragsteller sehr verfänglich fand und neuerdings darauf bestand, jenem Dcputirten zu antworten, indem er
zugleich seine Liebe zu dem verehrten Landesuater und sein Vertrauen in dessen Gerechtigkeit betheuerte. Der Herr Antragsteller
wollte nun in eine Kritik der neulichen Adresse an Se. Majestät eingehen und behauptete, Allerhöchstdicselben seien über den Zustand
der Provinz und ihre Gesinnungen irrig berichtet worden, es thue Noch, daß Se. Majestät die Wahrheit erfahre, und der Landtag
fei dazu da, sie auüzuspiechen; Se. Durchlaucht aber unterbrachen den Herrn Redner und versagten mehreren anderen Abgeordneten
oas Wort, um die Frage zu stellen; da ein anderer Deputirter aber erklärte, sich nur über diese äußern zu wollen, so ließen der
Herr Landtago-Marschall dieses zu, und erklärten sich auch damit einverstanden, daß die Frage nach dem Vorschlage des Herrn
Abgeordneten einfach gestellt werde -

Ob der Antrag an einen Ausschuß zu verweisen sei oder nicht?
indem Sie den Vorschlag, seinen Antrag zu modisiciren und den die Gesetzlichkeit betreffenden Theil davon zu trennen, als nicht
zum Ziele führend, ablehnten.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft wollte nun auch noch über den § 3 des Geschäfts-Reglements sprechen.
Se. Durchlaucht hielten aber die Sache für hinlänglich erörtert, verbaten sich jede weitere Aeußerung darüber und es erfolgte die
Abstimmung, bei welcher sich 33 Stimmen gegen die Ueberwcifung des Antrages an einen Ausschuß, 45 aber dafür erklärten; es
habe» Se. Durchlaucht darauf dcm vierten Ausschnffe die Begutachtung ocs gedachten Antrages überwiesen, nachdem vor der Abstim¬
mung mehrere der Herren Abgeordneten ihre Motive für die ihrige noch besonders angeführt i-ozp. entwickelt hatten.

Hierauf verlas ein Mitglied aus dem Stande der Landgemeinden seinen Antrag wegen Ergänzung des Mahl- und Schlacht-
fteuer-Gesetzes vom 30. Mai 1820, welcher oem achten Auösch!i„e zur Begutachtung überwiesen wurde.

Die Anträge eines Abgeordneten aus dcm Stande der Städte wegen Einrichtung eines Hypotheken-Amtes zu Elberfeld und
wegen Aufbringung der Kosten der Fabriken-Gerichte zu Elberfelo, Barmen, Lenncp, Ncmschcid uub Solingen wurden dem vierten
Ausschusse zur Prüfung zugetheilt.

Ein Deputirter desselben Standes erbat sich die Verwendung der Stände bei Sr. Majestät nm Herabsetzung des Zolles auf
Stabeiscn auf den früheren Satz, wie solcher im Jahre 1835 bestanden. Der achte und neunte Ausschuß werben sich gemeinschaftlich
mit Prüsung dieses Gegenstandes beschäftigen, so wie der zweite Ausschuß über einen andern Antrag des nämlichen Herrn Abgeordneten,
die Erhöhung der Abgabe auf das Halten der Nachtigallen und Strafe für die Blendung der Vögel betreffend, sich äußern wird.

Ueber die von einem Abgeordneten der Städte in Antrag gebrachte, bis zum 30. d. M. zu rcalistrendc Kündigung des mit
England abgeschlossenen Handels- und Schifffahrts-Vertrages wird der neunte Ausschuß, und über jenen eines Mitgliedes desselben
Standes, die Straße von Eupcn nach Montjoie auszubauen, und der neuen Straße von Eupen nach Aachen alle Rechte einer
Haupt-Zoll-Straße zu verleihen und das dortige Neben-Zoll-Amt zu einem tzaupt-Zoll-Amtc zu machen, der eilfte Ausschuß sich
gutachtlich äußcrn.

Se. Durchlaucht kündigten nun an, daß die Berichte
des ersten Ausschusses: 1) über die Behandlung der zu einer Adresse an des König« Majestät nicht geeigneter Petitionen;

2) über den Abdruck der Landtags-Protokolle zum Gebrauche der ständischen Mitglieder;
vom zehnten Ausschusse: 3) über die Penstonirung des Krankenwärters Pillig in der Irren-Anstalt zu Siegburg
im Vorsaale zur Einsicht offen liegen uud bestimmten die nächste Plenar-Sitzung auf Dienstag den 8. d. Mts. Vormittags 10 Uhr.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.
--------------------------- 2
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Sechste Sitzung.
Düsseldorf, den 8. Juni 1841,

Nach Verlesung des Protokolls wurden auf den Antrag einiger Mitglieder die von ihnen gewünschtenZusätze gemachtund nachdem
dies geschehen, das Protokoll genehmigt und vollzogen.

Auf die vielfach unterstützteBitte eines Abgeordneten aus dem Stande der Ritterschaft genehmigte Se. Durchlaucht der Herr Land¬
tags-Narschall, baß dcr Präelustons-Termin für Privat-Anträge bis zum 19ten Juni hinausgeschoben werde.

Gin von dem Herr» Landtags-Commissar eingesandtes Gesuch des Gutsbesitzers Friedrich Roß und des Rittmeisters a, D.
Freiherr« von Grütcr, daß ihren Gütern Lou und Knollenkamp die lanbtagsfähige Qualität beigelegt werden möge, wurde
durch Sc. Durchlaucht der Ritterschaft zur Begutachtung überwiesen, und eine aus der nämlichen Quelle unterm 4, d. eingegangene
Mittheilung über die Verhältnisse der Stadt Neustadt-Gimborn wurde an den ersten Ausschuß abgegeben. Ferner hatte Se. Ercellenz,
bei Herr Landtags-Commissarius, dem Herrn Landtags-Marschall unterm 4tcn d, Mts, bemerklich gemacht, daß zwar in dem
Allerhöchsten Propositions-Detrct vom 30ten April e. 8„K 12. nicht klar ausgedrückt sei, daß im Gegensatz zum linken Rhcinufcr,
wo das französische Bergwerks-Gesetz vom 21tcn April 1810 Gültigkeit behält, der mitgetheilte Entwurf eines neuen Bergrechts
und der sich darauf beziehenden Instruction auf dem ganzen rechten Nhcinufcr Gültigkeit haben solle, Se. Ercellenz aber
Hähern Orts veranlaßt worden seien, darauf die versammelten Stände noch besonders aufmerksam zu machen.

Ein Abgeordneter aus dem Staude der Ritterschaft trug darauf an, Se. Majestät möge gebeten werden, die AllerhöchsteEabinets-
Ordre vom 14tcn Oetobcr 1821, sammt den sie ergänzendenspätern Verordnungen, erläuternden ministeriellen Nescripten, sowie die
Verfügung des General-Prokurators vom 2?ten März 1824, die Untersuchung der Verbrechen und Vergehen gegen den Staat und
dessen Oberhaupt, so wie die Dienstvergehen der Beamten betreffend, aufzuheben und den früheren Rechts-Zustand wiederherzustellen.

Es ist der 4te Ausschuß beauftragt worden, sich hierüber gutachtlich zu äußern, und dem nämlichen Ausschusseein zweiter
Antrag desselben Herrn Abgeordneten überwiesen worden, der eine Gleichstellung der Ranguerhältnisse der rheinischen Landgerichte
mit den altländischen Oberlandes-Gerichten bezweckt.

Ein Antrag eine« Deputaten der Städte, die Zahlung der Besoldung des Ober-Schichtmeisters des Berg-Amts-Bezirks
Essen aus der dortigen Berg-Amts-Kasse betreffend, wurde an den 6ten Ausschuß gewiesen.

Ein fernerer Antrag des nämlichen Depi'tirten auf die Verwendung des Landtages dafür, daß die erfolgte Vereinigung der
Ruhr- und der Lippe-Schiffahrts-Kassen wieder aufgehoben und die Fonds der Ruhr-Schiffahrts-Kasse lediglich zum Besten des
Ruhrstroms verwandt werben möchten, wurde durch Se. Durchlaucht dem fünften Ausschussezugetheilt.

, Der Antrag eines Abgeordneten der Städte, die Trennung des Appellations - Gerichts - Bezirks für Civil-Sachen und die Errichtung
eines Appellations-Civil-Senates zu Düsseldorf für die Landgerichts-Bezirke Düsseldorf, Elbcrfeld und Clcvc betreffend, wurde an
den vierten Ausschuß gewiesen.

Seitens eines der Herren Deputirten wurde dabei bemerkt, daß er einen ganz ähnlichen Antrag beim vierten Landtage zu
Gunsten von Trier gestellt habe, den er nun reprodusiren werbe, uub äußerte der Herr Abgeordnete der Stadt Aachen, daß seine
Vaterstadt wohl auch gleiche Rechte auf die Verlegung des zweiten Appellhofes in ihren Mauern habe, die er hiermit angemeldet
und bcvorwortct haben wolle.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte führte an, daß die Soldaten der Reserve-Regimenter Rro. 36, 39 und 40
volle drei Jahre dienen müssen, während diejenigen der übrigen Regimenter nach zweijähriger Dienstzeit für das dritte Jahr allgemein
beurlaubt würben, und beantragte die Verwendung des Landtages für eine Gleichstellung der Verhältnisse; Se, Durchlaucht haben
dem eilftcn Ausschüssedie Behandlung dieser Angelegenheit überwiesen, dem siebenten Ausschusse aber einen Antrag des nämlichen
Herrn Abgeordneten auf Erlassmrg eines Gesetzes znr Ausgleichung der Weide-Seruitut-Berechtigung der Bilter, Flinger und
Gcrreshcimer Gemarke, wo/in auch die Grundsätze bestimmt würden, nach welchen hierbei zn verfahren sei.

Ein Deputirter desselbenStandes wünschte, Se. Majestät möge gebeten werden zu gestatten, baß die Bürger in den Städten
ihre Vertreter und Lommnnalbeamten etwa nach dem Modus der Städte-Ordnung selbst wählten und wurde auf den Vorschlag
eines Abgeordneten der Landgemeinden diese Bitte auch auf letztere ausgedehnt.

Der Vorschlag eines Deputirten aus dem Stand der Städte, daß statt dieses Gesuchs dasjenige nm baldige Einführung der
Städte-Ordnung an Se. Majestät gerichtet werden möge, wurde nicht berücksichtigt, sondern jener Antrag dem eilftcn Ausschüsse
zugetheilt.

Ein Abgeordneter desselben Standes machte auf Veranlassung eines Friedensrichters mehrere Vorschläge, die Vergrößerung der
Competenz der Friedensrichter, Nerbesseruug ihrer Gehälter, zweckmäßigereEinrichtung des Vormundschaftswesens u. s. w. betreffend,
die der vierte Ausschuß zur Prüfung erhalten hat.

Ein Deputirter desselben Standes trug darauf an, baß Se. Majestät gebeten werden möge, die Revision des Grundsteuer-
Kataster«, die gesetzlich von 10 zu 10 Jahren geschehenmüsse, im Laufe dieses Jahres zu veranlassen, und wird sich der achte
Ausschuß darüber äußern.

Der nämliche Herr Deputirte wünschte eine Beschränkung des verderblichen Brandweingennsscs dadurch herbeizuführen, daß die
Steuer auf Brandwcin unter geschärfterControlle erhöbet, die aus Vier aber möglichst vermindert und die Controlle der Letzter« aufge¬
hoben, ferner den Branbweinschcnkerneine Abgabe von 1"/, Thlr. per Ohm zu Gunsten des Armcnfondö jeder Gemeinde aufgelegt und
dagegen die Licenz für Bierschcnkcr aufs möglichste erleichtert werde. Se. Durchlaucht haben dem eilften Ausschussediesen Antrag
zur Prüfung überwiesen, so wie auch einen andern Antrag des nämlichen Abgeordneten, den Ausbau der Straße von Bntt-
genbach nach St. Vith betreffend, und einen ferneren Antrag wegen Beschränkung des Wcidganges in der Gemeinde St. Vith;
dagegen hat der achte Ausschuß einen Antrag des nämlichen Herrn Abgeordneten über die Erhebung der durch das Gesetz vom 21.
Januar 1839 zur Deckung der Gerichtskosten in der Rheinprovinz auf die Gewerbe-Steuer gelegten 3'/, °/<> zur Begutachtung
erhalten.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden trug auf allgemeine Abschaffungdes Schulgelbes und Einführung eines siren Gehaltes für
die Lehrer an, wobei Seitens eines Deputirten der Städte an einen ähnlichen Vorschlag erinnerte, der beim vierten Landtage durch
den Herrn Consistorialrath Grashof an denselben gelangt war. Se. Durchlaucht haben diese Angelegenheit dem dritten Ausschuß
zugewiesen.

Der Herr Director des ersten Ausschusses trug Namens desselben vor, baß der Ausschuß empfehle, es möge die Allerhöchst
gestattete Ncfuguiß zum Abdruck dcr ständischen Protokolle zum Gebrauche der Mitglieder mit Dank angenommen, und nach der
mitgetheilten Bestimmung des Herrn Landtags-Commissarius auf »amcntliche Bezeichnung der Redner verzichtet werden, wenn

, gleich gegen diese letztere Bestimmung sich vielleicht erhebliche Einwendungen machen ließen.
Der Herr Referent bemerkt nachträglich, daß das von dem Herrn Landtags - Eommissar für die Original-Protokolle vorgeschlagene

Auskunftsmittel, der Margittal-Anmerkung der Redner nämlich, unter den obwaltenden Umständen wohl das Beste sei, und eine
anderweitige Umarbeitung dcr Protokolle uunöthig machen werde; es wurde aber von mehreren Seiten die Ansicht ausgesprochen,



daß nach der Allerhöchsten Willens-Aeußerung die Auslassung der Namen in die für die Mitglieder des Landtages bestimmten
Protokolle keineswegsgeboten, sondern diese nur für die Veröffentlichungder Verhandlungen vorgeschriebensei, daß die in Rede stehende
Beschränkung eine bloße ministerielle Verfügung oder Deklaration zu sein scheine, gegen welche Rekurs an des Königs Majestät
genommen werde tonne; es wurde ferner behauptet, daß aus den bekannt gewordenenVerhandlungen der andern Provinzial-Landtage
nicht hervorgehe, daß diesen die Nennung der Namen in den, für die Mitglieder bestimmten Abdrücken untersagt worden sei, und es
wurde endlich beschlossen, Sc. Majestät um die Erlaubniß zu bitten, die Protokolle, so wie sie bisher abgefaßt worden, druckenzu
lassen, nachdem vorher noch ein Antrag, jedem Mitglied« eine feste Nummer zu geben und mit dieser zu bezeichnen, zwar die Hilarität
der Versammlung erregt, aber weiter keine Unterstützung gefunden hatte.

Ueber die von dem Herrn Minister dem Herrn Landtags-Commissarius durch diesen dem Herrn Lanbtags-Marschall mitgetheilte,
und an den Ausschuß gegangene Bestimmung wegen Behandlung derjenigen Anträge, welche zu einer Bcvorwortung bei Sr. Majestät
Allerhöchstselbstnicht geeignet befunden worden, wurde vom Ausschusseebenfalls Bericht erstattet; es sprach sich aber in der Ver¬
sammlung von vorn herein die Ansicht so entschiedenaus, daß jene Bestimmung mit mehreren Anordnungen des Landtags-Gesetzes
im Widerspruch stehe, auch die Wirksamkeit des Landtages zu Gunsten seiner Committenten beschränke, und nur dazu führe, Sc.
Majestät Allcrhöchstselbstunnöthiger Weise zu behelligen, daß der Herr Referent sich dadurch bewogen fand, zu erklären, der Gegen¬
stand solle nochmals im Ausschusseerwogen und später darüber Bericht erstattet werden.

Dem Beschlussedes zehnten Ausschusses, daß nach dem Antrage der gemischten Commission dem ehemaligen Ober-Krankenwärter
der Irren-Anstalt zu Siegburg, jetzigen Steuer-Diener Pillig, weder eine Pension noch eine fernere Unterstützung zu bewilligen
sei, trat die Versammlung einstimmig bei.

Es sind eingegangen und zur Einsicht im Vorzimmer offen gelegt:
1) Bericht des achten Ausschusses über das AllerhöchstePropositions-Dekrct wegen eines Steuer-Erlasses von 1,500,000 Thaler;
2) Bericht des ersten Ausschussesüber die AllerhöchsteProposition wegen Einberufung der Landtage und Einrichtuug ständischer

Ausschüsse;
g) Bericht des vierten Ausschusses über die Allerhöchste Proposition wegeu Wiedereinführung der Legitimations-Atteste beim

Pferdchandel;
4) Gutachten des zweiten Ausschussesüber die Allerhöchste Propositio», den Dicbstahl an Holz und andern Produkten betreffend.

Die nächste Plenar-Sitzung wurde durch Se. Durchlaucht auf Freitag den 11. Vormittags 10 Uhr anberaumt.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Siebente Sitzung.
Düsseldorf, den 11. Juni 1841.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls erbat sich ein Abgeordneter der Städte das Wort, um eine ihm in dem
Zcitungs-Berichte vom 10. d, zugeschriebeneAeußerung zu berichtigen luzp. zu ergänzen.

Es wurde darauf erwiedert, daß jener Zeitungs-Bericht ganz mit dem Sitzungs-Protokolle übereinstimme, gegen eine nachträgliche
Erklärung des Herrn Abgeordneten aber nichts eingewandt, die er demnach in folgenden Worten abgab:

„In Bezug auf den Zcitungs-Bericht vom IN. b. Mts, erlaube ich mir, der Hochansehnlichen Stände-Versammlung die
Bemerkung zu machen, daß ich bei den erwähnten Verhandlungen keineswegs irgend einen Theil des von mir vorgebrachten Gesetz¬
lichen habe fallen lassen, sondern nur im Interesse der Eintracht die Frage gestellt habe:

Ob es einem der Herren Opponenten gefallen wolle, ein Amcndement der Art zu stellen: „daß man auch von Seiten
der Herren Opponenten den Tbeil meines Antrags, die Ungesetzlichkeitdes Verfahrens gegen den Erzbischof betreffend,
wahr ballen, und während man den Unterstützern meines Antrages gestatten wolle, meinen Antrag in allen Theilen
festzuhalten, und daher auch um Rückkehr des Herrn Erzbischofs zu bitten, die Herren Opponenten ihrer Seit« bei
Zustimmung zum übrigen Theile meines Antrags, blos von der Forderung zur Rückkehr abstrahiren wollten?

Wir würden in diesem Falle, sagte ich, eine Quast-Einheit bilden, und es würde, da die Unterstützer meines voll¬
ständigen Antrags ohnebin schwerlich zwei Drittel der Stimmen erhalten würden, der Gestimmt-Antrag erst mit den
Tages-Prototollen an Se, Majestät den König gelangen, auch würden aus diese Weise, was so sehr zu wünschen, alle
und jede fernern Diskussionen über diesen Gegenstand gänzlich vermieden werden,"

Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall theilten der Versammlung den Inhalt folgender, von dem Herrn Landtags-
Commissarius eingegangenen Schreiben mit:

1) ä. ä. 9. Juni, die Benachrichtigung, daß Se. Ercellcn; zur Matrikel-Eommission folgendeMitglieder des Landtages, nämlich:
den Herrn Fürsten zuSalm-Dyck als Vorsitzenden, den Herrn Oberbürgermeister, Geh. Neg,-Nath Eteinbergcr.
„ „ Grafen von Hatzfelbt, „ „ Commerzienrath von der Heydt,
„ „ „ von Fürstenberg, „ „ von Nunkel.
„ „ „ von Hompcsch, „ „ Hllw.

ernannt rosr». bestätigt haben.
2) Gesuch des Herrn Kammer-Präsidenten Gymnich zu Eöln um Aufnahme seines Gutes Dirkmn in die Nittcrguts-

Matritcl,
3) ein gleiches Gesuch des Freiberrn Adolpb von Fürstenberg für sein im Kreise Verghcim gelegenes Gut Lörsfeld,

welche Acteustücke,das erste an die Matrikel-Eommission, die beiden andern »n die Ritterschaft zur geeigneten Veranlassung abge¬
geben wurde».

Eine fernere Benachrichtigung des Herrn Landtags-Commissarius, daß nämlich die Diäten des Subaltern-Beamten und Dienst-
Personals bis zum 31. Mai auf die hiesige Negierungs-Haupt-Kasse angewiesen worden, geht »«1 »et».

Es wurden hierauf die nachstehend erwähnten Anträge verlesen:
1) Durch einen Deputaten der Ritterschaft auf Trennung der beiden seit dem Jahre 1823 vereinigten Kreist Geldern und

Rhcinberg; geht an den eilftcn Ausschuß.
2) Durch einen Dcputirten desselben Standes auf Schutz und Beförderung der Landwirthschaft und auf Bevorwortung bei

Stände für ein Gesuch bei Sr. Majestät, baß der jährliche Zuschuß aus Staats-Mittelnffür den landwirthschaftlichcnVerein
aus 2000 Thlr. erhöht und daß eine gleiche Summe aus den Zinsen des Landwehr-Kavallerie-Mobilmachungs-Fonds zur
Verfügung gestellt, endlich daß aus Kosten des Staats eine Muster- und Versuchs-Wirthschaft in der Nheinprovinz errichtet
werden möge; geht an den siebenten Ausschuß.

2«
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3) Von einem Abgeordnelen der Städte auf Aufhebung des Wechselstempcls, r«sp. Modifikation des Wechselstempel-Gesetzes;
geht an den neunten Ausschuß.

4) vom nämlichen Herrn Abgeordneten auf Ermäßigung der Porto-Taren; geht an den 11. Ausschuß.
5) Von einem Deputaten der Landgemeinden ans die Bildung eines zweiten Appellhofes in der Nheinprovinz und die Bestimmung

der Stadt Trier zum Sitze desselben;geht an den vierten Ausschuß.

Gin Deputirter aus dem Stande der Städte berichtigte eine in dem Antrage vorgekommene, ihm zugeschriebeneAeußerung, die
Verlegung des Kassations-Hofes nach Cöln dahin, daß er diese nicht sowohl beantragt, als vielmehr, falls sie beliebt würde, Cöln
zur Aufnahme des Eassations-Hofes vorgeschlagen, übrigens aber bei seinem Antrage zu Gunsten Düsseldorfs beharre.

6) Von einem Abgeordneten der Städte, daß Se. Majestät gebeten werden möge, der vom 4 Landtage angefertigten Gemeinde-
Ordnung bald Gesetzes-Kraft zu verleihen; geht an den eilften Ausschuß.

?) Von einem Abgeordneten der Landgemeinden, daß geeignete Maaßregeln zur Unterdrückung des Schleichhandels nn der Grenze
genommen werden möchten, wofür von dein Herrn Abgeordneten mehrere Mittel, unter andern Wiederherstellung des aufge¬
hobenen Straf-Antheils, Errichtung eines Pensions-Fonds für die Wittwen und Kinder von Steuer-Beamten u. s. w.
vorgeschlagen werden, womit er das Gesuch um Aufhebung der Kaffee-Controlle und der seit 2 Jahren eingeführten Land¬
ober Paßpolizei verbindet; geht an den fünften Ausschuß.

8) Von einem Abgeordneten der Landgemeinden ans Uebernahme der planmäßig nach den für den Bau von Nczirksstraßen ausge¬
stellten technischen Grundsätzen ausgebauten Communalstraße von Euskirchen über Münstcreifcl, Blaukcnhcim und Stadtkyll
nach Prüm als die bedeutendste und directe Verbindung zwischenKöln und Trier unter die Bezirtsstraßcn; geht an den
eilften Ausschuß.

9) vom nämlichen Herrn Abgeordneten auf Remuneration oder Gratification aus Staatsfonds für sämmtliche Bürgermeister,
die das öffentlicheMinisterium bei dem Polizcigerichte zu vertreten verpflichtet sind; an den fünften Ausschuß.

Es wurde hierzu von einem Deputirtcn aus dem Stande der Städte bemerkt, daß die Bürgermeister viele Geschäfte für die
Regierung, außer der Vertretung bei dem Polizei-Gerichte, zu besorgen hätten, wofür sie mit gleichem Rechte, wie für diese, eine
Entschädigung in Anspruch nehmen könnten. Se. Durchlaucht erwiederten aber darauf, daß, insofern mit dieser Bemerkung nicht
ein Widerspruch gegen die Verweisung des Antrags an einen Ausschuß beabsichtigt werde, die Erörterung darüber überflüssig, es
dem Herrn Abgeordneten aber unbenommen sei, sie bei der Verhandlung über den Bericht deß Ausschusseszu reproduziren.

Se. Durchlaucht kündigten hierauf an, daß der Bericht des Ausschusses über den Antrag wegen Kündigung des mit England
abgeschlossenen Handels- und Schifffahrts-Vertrages eingegangen sei, und Hvchdieselbe»diesem Gegenstande wegen seiner Dringlich¬
keit sowohl den Vorrang vor den andern zur Berathung vorliegenden Berichten einzuräumen als auch von der Offenlegung des
Berichtes zu abstrahiren sich veranlaßt gesehen hätten.

Der Referent verlas hierauf den Vertrag selbst und alsdann den Bericht des Ausschusses, der nach Auseinandersetzung der aus
dem Vertrage für Preußen erwachsendenVortheile und entspringenden Inconvenienzen, und nachdem er das Bedauern darüber nus-
gesprochc«, daß die Handelskammern, welche doch dazu berufen sind, durch die Behörden gutachtlich vernommen zu werden und die
Wünsche und Bedürfnisse des Handelsstandes vorzutragen, nicht einer Anhörung bnrch das Ministerium gewürdigt worden seien,
seine Meinung über den Vortrag selbst einstimmig dahin abgicbt, daß derselbe Preußcu keine Vortheile gewähre, aber dagegen zu
Gunsten Englands manche Eoncessiomn enthalte, die Preußen im Laufe der Zeit nachtheilig werden rönnen und jedenfalls ohne
angemesseneGegenleistungen nicht hätten gewährt werden sollen, daß daher Sr. Majestät die sofortige Kündigung des Vertrags
anheim zu stellen und dabei zu bitten sei, wegen etwaiger Ernenerung desselbendas Gutachten der Handelskammern einzuziehen, die
sämmtlichen Materialien aber einer Allerhöchst zu ernennend?» (theils aus Mitgliedern des Ministeriums, theils aus Notabel» des
Hllndclsstandcs, etwa einen aus jeder Provinz, welche die Ober-Präsidenten zu ernennen hätten, bestehenden) Commifsion vorlegen
und durch diese Iuinicdiat-Bericht erstatten zu lassen.

Ein Deputirter der Städte behauptet, Preußen habe noch niemals einen so günstigen Vertrag, wie diesen geschlossen,der über¬
haupt uur die Schifffahrts-Verhältnisse, den Handel nur sehr wenig betreffe; der Herr Referent aber, indem er die Ansichten des
Ausschusseszu rechtfertigen suchte und dieselbe wiederholt dahin aussprach, daß der Vertrag für Preußen nicht vortheilhaft sei,
wies aus der Gesetzsammlungnach, daß derselbe zugleich als Handels- und Schifffahrts-Vertrag darin bezeichnetwerde.

Auch ein anderer Abgeordneter der Städte fand sich veranlaßt, seine im Ausschuß u»d ei»stimmig mit demselben geäußerte
Ansicht über den Vertrag wieberholt auszusprechen und jene wegen der beim NichtVorhandensein des Vertrages und bei Aufhebung
der Korn-Bill das Land treffende» nachteiligen Folgen als unbegründet darzustellen, um so mehr, als jene Aufhebung nur bann
erfolgen werde, wenn Gngland seine Vortheile angemessenfindet.

Ein Deputirter desselben Standes tadelte, daß sich der Ausschuß zu bestimmt anögesprochen,und wünschte, man möqe sich des
Ausdrucks „es scheine, daß u. s..w." bei Herzählung der Nachtheile bedienen; ein anderer wollte auch dem Staats-Ministerium
die Beurtheilung der Sache anheimstellen, wünschte aber, daß die Handelskammern mehr, als bis jetzt geschehen, i» ähnlichen Ange¬
legenheiten gehört würden, und nachdem von anderer Seite noch bcmcrtlich gemacht war, daß nicht viele englischeSchiffe die preu¬
ßischen Häfen, weit mehr preußische aber die englischenHäfen besuchten, wurden die Diskussionen geschlossenund durch Aufstehen
und Sitzenbleiben der Antrag des Ausschussesgcuehmigt.

Es kam nun der Bericht des ersten Ausschüsse«über die erste AllerhöchsteProposttiou zur Erörterung.
Die Anträge des Ausschussesgehen dahin:
^.<l ^ 1. Den Wunsch auszusprcchen, daß die einer näheren Vorbereitung bedürfenden Allerhöchsten Propositionen nicht

nur den vor Eröffnung des Landtages zu berufenden Ausschüssen, sondern gleichzeitigsämmtlichen Stände-Mitglieder» mitgetheilt
weiden möchten;

^<l H.. 2. und ?. hatte der Ausschuß nichts zu erinnern gefunden.
Hä H,. 4. sei vorauszusetzen, daß der Referent nach wie vor von dem Direktor ernannt werde, wobei wegen gleichzeitiger

Mittheiluug der Propositionen an sämmtliche Mitglieder der Stände-Versammlung sich auf die Bemerkung »«I H. 1. bezogen wnrde.
H.H ^ 5. fand der Ausschuß den Zusatz zweckmäßig -

„so weit es der Landtag in jedem einzelnen Falle für angemessen hält."
H,ä. it. sei die betreffendeProposition von der Plenar - Versammluug bereits dankbar und in ihrem ganzen Umfange ange¬

nommen worden.

ä.el. «. entsprechedie Allergnädigste Absicht, den Landtag in Zukunft alle zwei Jahre zusammen zu berufen, den längst geheg¬
ten Wünschen der Provinz. Was den vc.. dem Landtage ausgesprochenen Wunsch anbelange, vorzugsweise im Monat Mai beru¬
fen zu werden, so sei der Ausschuß mit 6 gegen 4 Stimmen der Meinung gewesen, daß die Zusammenbernfung des Landtages gegen
Anfang März den Wünschen der Majorität der verschiedenenStande nach besser entspreche, wenn nicht besondere Umstände die Zusam-
mcnbcrufung in andern Perioden als angemessenerbedinge.



t5

H.ä v. sei die betreffendeProposition mit um so lebhafter». Danke zu ciceeptiren,als daraus ein den KöniglichenZusicherungen
ebenso sehr, als den Wünschen der Provinz entsprechender, durchaus zeitgemäßer Furtschritt der ständischenVerfassung auf der loya¬
len Grundlage, auf der sie erwachsen, unverkennbar hervorgehe. Es gäben Epoche», i» denen wechselseitiges Vertrauen nnd patrio¬
tisches Zusanunenwirken als höchst nothwendig erkannt seien, und es könne eine vereinte Wirksamkeit bei allen Gegenständen der
Gesetzgebungund überhaupt in wichtigen Landes-Angelegenheiten, wo es sich um die Ixteressen mehrerer Provinzen handele, für die
wahre Wohlfahrt des Staats sicher nur von den crsprieslichstenFolgen sein.

Außerdem sei die Befugnis! nachzusuchen,zur Ausrichtung besonderer Geschäfte, die nicht mit den etwa den Provinzial-Stände-
Ausschüssenüberwiese»«! Verwaltunqs-Angelegenheiten in notl'wendiqcr Verbindung stehen, wie z, V. zur Beaufsichtigung einzelner
Provinzial-Institute, sowie es bisher geschehen, Special - Commissionen oder einzelne ständische Commissarien zu ernennen.

Was den ncl v. vorgelegten Entwurf einer Verordnung wegeu Einrichtung eines Provinzial-Stände - Ausschusses anbelange,
so sei es nothwendig, alle die rücksichtlichdieses Ausschusses in dem Allerhöchsten Eröffnungs - Dekrete gemachten Zugeständnissein
diese Verordnung vollständig aufzunehmen.

Hiernach, fährt der Herr Referent fort, würbe der § 1 des Entwurfs zu vervollständigen sein, bei
§ 2 und 3 des Entwurfs erscheinedie Zusammensetzn»«,des Ausschussesin dem angegebenen Verhältnisse aus den verschiedenen

Ständen zwar angemessen, doch könne diese'- Provinzial.-Ausschuß, wenn er die Provinz reprästntiren uud das Vertrauen des Col-
legiums genießen solle, aus den, er hervorgehe, nur von dem gesammten Provinzial-Landtagc gewählt werden.

Das Gesetz vom 27. März 1824 bestimme ausdrücklich, daß die Mitglieder aller Stände eine ungetheilte Einheit bilden, daß
sie alle Gegenstände gemeinschaftlichverhandeln sollen. Nur bei Gegenständen, bei denen das Interesse der Stände gegen einander
geschieden sei, solle nach Art. 4? desselben Geseyes eine Souderung in Theile statt finden, sobald zwei Dritthcile eines Standes,
welcher sich durch einen Beschluß der Mehrheit verletzt glaube, darauf dringen. Daß aber diese einzige gesetzlicheAusnahme von
der ungetheilte» Einheit nicht auf die Wahl eines Ausschusses Anwendung finden könne, der nicht über die Interessen einzelner
Stände, sondern über allgemeine Interessen der Provinz oder Landcsangelcgenhciten gehört werden solle, sei einleuchtend.

Um jene ungetheilte Einheit überall zu bewahren, erscheine es auch nicht angemessen, außer dem ausrecht zu erhaltenden Ver¬
hältnisse der verschiedenenStände auch noch das der verschiedenenLanbestheile bei Zusammensetzung des Ausschusses zu berücksich¬
tigen. ^<l W 4, 5 nnd ü des Entwurfs hatte der Ausschuß nickls zu erinnern gefunden, und wurde der auf Grund dieser Vcmer-
fuugen von demselben entworfene, umgearbeitete Ennourf der gegenwärtigen Verhandlung angeheftet.

Zu ^ § 1 bemerkte ein Deputirtcr der Ritterschaft, daß durch das darin gestellte Verlangen einer allgemeinen Mittheilung
der Landtags-Propositioncn und durch die alsdann unvermeidliche allgemeine Nckauntwerduug derselben die Staatsregierung, wenn
sie das eine oder andere gern geheim halten wolle, sich bewogen finden könne, die daraus Bezug habenden Propositioncn ganz dem
Ausschüssevorzuenthalten.

Der Herr Referent theilte diese Vcsorgniß nicht und meinte, daß jedenfalls eine vorherige Kenntnißnahme der dem Landtag
vorzulegenden ProPositionen für Alle Noth thue, da der Landtag während seiner Siyung so mit Arbeiten überladen sei, daß fein
gründliches Studium jener Mittheilungen und keine angemsssencVorbereitung auf die Erörterung derselben, noch weniger aber eine
Berathung darüber mit sachkundigenMännern, möglich sei.

Es ist darauf der Vorschlag des Ausschussesin gewöhnlicher Weise gebilligt worden.
Zu ^,. §§ 2 und 3 fand sich auch von Seite des Landtags nichts zu erinnern.
Der 8 4 ^ gab Veranlassung zur Frage: in welcher Weise der Ausschuß glaube, baß die barin enthaltene Bestimmung

auszuführen sei. Der Herr Referent gab die gewünschteErklärung nnd wurde darnach der § angenommen.
Bei § 5 H. wurde die ausdrückliche Bedingung hinzuzufügen vorgeschlagen, daß der Ausschuß nichts ohne Zustimmung des

Landtages abmachen dürfe.
Mehrere Mitglieder der Versammlung fanden dies kaum nothwendig, da der Landtag sich ja vorbehalte, für jeden einzelnen

Fall zu entscheiden, ob die Vollmacht zu geben sei oder nicht; ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte fand um so weniger
Anstand dem Vorschlage des Ausschusses beizutreten, als auch durch das Wort Erledigung vielleicht ja nur die Ausfertigung der
Adressen verstanden werden tonne, welche vor dem Schlüsse des Landtages noch nicht hätten vollendet werden tonnen. Es wurde
dagegen die Ansicht aufgestellt, daß, wenn eine Sache wichtig genug erscheine, den, Ausschüssezugewiesenzu werden, sie es auch
wohl verdiene, dem ganze» Landtage zur Berathung vorgelegt zu werde». Ei» Mitglied des Ausschusseserklärte die Motive, welche
den letzteren bei seinem diesen § betreffendenBeschluß geleitel uud der Herr Referent fügte die Erwägung hiuzu, daß der jedes¬
malige Landtag die competente Behörde zur Beurtheilung des Umfangs der dem Ausschuß zu ertheilenden Vollmacht sein werde.
Ein Dcputirter der Ritterschaft bemerkte, das: er die Ausschüssenur als Wahrnehmungs-Organe des Landtags betrachten könne, daß
eine jede größere Ausdehnung ihrer Wirksamkeit nothwendiger Weise die der Landtage beeinträchtigen müsse, und daß er daher nicht
dafür stimmen tonne, den Ausschüssen die Erledigung von Angelegenheiten zu übertragen, während man sich von anderer Seite
ganz berubigt über die Wahrnehmung der Rechte des Landtags erklärte.

Ein Abgeordneter der Städte fand eine neue Veranlassung zur Bebenklichkeitin den: Umstände, daß der Ausschuß nach bloßer
Stimmenmehrheit beschließenwerde, während zur Gültigkeit eines Beschlussesdes Landtages ciue Majorität vo» '/^ erforderlich sei;
es schloß sich aber Niemand dieser Ansicht an.

Bei der nun vorgenommenen Abstimmung ergab sich eine Stimmengleichheit, indem 37 Stimmen für die Annahme des Vor¬
schlags des Ausschussesuud eben so viele dagegen abgegeben worden waren. Se. Dnrchlancht bemerkten, baß nach einem bei dem
fünften Landtage vorgekommenen Falle Sie auch heute entscheidenwürden, indem Sie sich für die Annahme des Vorschlages erklärten.

Zu L war man mit der Aeußerung des Ausschusseseinverstanden, ebenso mit 6; es war hierbei jedoch durch den Ausschuß
zur Sprache gebracht, und mit l> gegen 4 Stimmen bcvorwortet worden, die Zusammeüberufung des Landtages im Monate März
zu erbitten. Hiergegen wurde von mehreren Seiten eingewandt, daß dieser Zeitpunkt für die Abgeordneten der Land-Gemeinden
unpassend und ihre Anwesenheit zu Hause alsdann unentbehrlich sei; andere Mitglieder theilten dic,e Ansicht nicht und ein Depu¬
tirtcr der Ritterschaft, der die Frage nur für die Abgeordneten der Land-Gemeinden erheblich hielt, schloß sich dem auf Beibehaltung
des Monats Mai gemachten Wunsche an, indem er jedoch den zusätzlichen Antrag machte, daß der Landtag bann auch Anfangs
Mai eröffnet und nicht in den Iuui uud Juli hinein verlängert werden möge.

Der Herr Refcrcnt äußerte, dem Stande der Städte sei die Sache doch nicht gleichgültig, da die Kaufleute gewöhnlich im
Mai ihre Geschäftsreisen anträten; ein Deputirtcr dieses Standes hielt diese Periode sür die geeignetste, weil sie die stillste im ganzen
Jahre sei, und ein anderer glaubte, daß sür das Forstwesen und den Kartoffclbau auch ein früherer Anfang des Landtages als im
Monat Mai nicht erwünscht sein werde.

Auch noch ein anderer Deputirte der Städte war für Beibchaltuug des Mouats Mai und erläuterte, daß die obeu angeführte
Erwägung, welche diese» Zeitpunkt als be» schicklichsten erwiese», auf die Eifel nicht minder als auf die nördlichen Theile der
Provinz anwendbar seien; es wurde nun zur Abstimmuug geschritten, und mit 5>8 Stimmen gegen 13 die Beibehaltung des Monats
Mai, durch eine zweite Abstimmung aber mit 62 gegen 12 beschlossen,daß Se. Majestät gebeten werden solle, den Landtag so früh
Wie möglich in jeuem Monat eröffnen zu lassen.
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^,«1. v. Der Vorschlag des Ausschusses, die durch Se, Majestät gestattete Wahl eines Ausschusses zur Wahrnehmung der
Geschäfte, während der Landtag nicht ucrsammelt sei, dankbar anzunehmen fand Widerspruch.

Ein Depntirter der Städte war der Meinung, der Landtag sei durch sein Mandat nicht ermächtigt, einen Ausschuß zur Wahr¬
nehmung der Rechte des Gesammt-Landtages zu ernennen und er sehe die Ernennung eines solchen Ausschusseseher als einen Rück¬
schritt denn als einen Fortschritt in der Entwickelung der ständischenInstitutionen, den Ausschuß selbst aber als eine Propaganda
an, welche dem Landtage vor und nach seine Gerechtsame entziehen und ihn zu einem Schatteubilbe machen werde; auch fürchtete er,
es werde in einem solchen Ausschussejedes Mitglied nur das Interesse der Provinz vertreten wollen, und halte es der Herr Abgeordnete
darum für besser, wenn eine Substitution nothig werden sollte, wozu überhaupt bei einer häufigen Abhaltung der Landtage weniger
Veranlassung sein werde, den Ausschuß für jeden Fall besonders zu instruircn.

Der Herr Referent glaubt, daß die Nesorgniß des vorherigen Redners sich am besten durch Wiederholung seines eigenen Ver¬
trages widerlegen lasse, und erwiederte auf die von anderer Seite geäußerte Furcht, es könne bei einem Zusammentritt sämmtlicher
Proviuzial-Ausschüsse leicht der Rheinprovinz ihre Gerichts-Verfassung durch Stimmen-Mehrheit abgesprochenwerden, daß dieser
Fall nicht denkbar sei, da dieser Gegenstand als rein provinziell niemals zu einer Erörterung bei einer Versammlung sämmtlicherAus¬
schüsse gebracht werden würde.

Ein Abgeordneter der Städte macht darauf aufmerksam, daß so wie die Sache jetzt liege, Sr. Majestät frei stehe, zu Allerhöchst-
ihrem Rath zu berufen, wen Sie wollen, und daß es demnach als eine besondere Gunst zn betrachten sei und den lebhaftestenDank
verdiene, wenn Se, Majestät es dem Landtage überlassen wolle, Ihnen Männer seines Vertrauens zu diesem Zwecke zu bezeichnen.
Auch ein anderer Abgeordneter desselbenStandes war sür die Annahme des Vorschlages, jedoch für eine angemesseneBeschränkung
der dem Ausschuß zu ertheilenden Vollmacht,

Ein Deputirter der Land-Gemeinden findet die Rechte des Landtages durch die AllerhöchsteProposttion vollkommen gewährt und
<in anderer Deputirtcr desselben Standes die gegen die Ausschüssegeäußerte Ncsorgniß ganz neu; er verweist auf frühere Anträge,
die eine ähnliche Ausdehnung der ständischen Befugnissezum Zwecke hatten, und versichert, daß er im Lande nur die Stimme dankbarer
Anerkennung der in Rede stehendenAllerhöchstenProPosition vernommen, auch seiner Seits in derselben nur die Absicht erkannt habe,
die ständischeWirksamkeit zu vergrößern, und erweist endlich nach, daß die ständischeWirksamkeit durch die Ausschüssenicht gefährdet
werden könne.

Der Herr Referent theilt ans der Staatözeitung die Aeußerung anderer Provinzial-Landlage über die vorliegende ProPosition
mit, woraus hervorgeht, daß sie allenthalben mit Dank aufgenommen ist.

Gin Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft wiederholte die »cl 3. gemachte Bemerkung und glaubte, ohne im mindesten die
in dieser Beziehung ertheilte KöniglicheZusicherung zu bezweifeln,dennoch sich gegen die Errichtung derartiger Ausschüsse,die in irgend
einer Beziehung mehr sein sollten als die Wahrnchmungs-Organe des Landtages, um so mehr erklären zu müssen, als gerade der
Landtag aufgefordert werde, sich darüber auszusprechen, ob er von der ihm in Aussicht gestellten Befugniß Gebrauch machen wolle,
daß also wohl Niemand in diesem Anssprechen ein Zeichen des Mißtrauens irgend wie erblicken könne.

Er bemerkte ferner, daß ihm die rheinischeLuft des Ständesaalcs besser geeignetscheinezu einer freien sclbstständigcnBerathung als
die Luft der Residenz, und baß ihm gerade dieses die Aufgabe des Landtages erscheine, sich durch eine ruhige uupartheiliche und gründ¬
liche Erwägung und durch ein unabhängiges Aeußere dieser Resultate des Allerhöchsten Vertrauens würdig zu beweisen.

Von diesen Ansichten ausgehend glaube er nochmals bemerken zu müssen, daß den nach Berlin zu berufenden Anöschüssen'ent-
weber Gegenstände von Bedeutung zur Berathung vorgelegt werden würden oder nicht. Im ersten Falle würden solche dem Provin¬
zial-Landtage entzogen, im zweiten Falle sei nicht abzusehen, warum wegen unwesentlicher Berathungs-Gegenstände der Provinz
neue Kosten verursacht werben sollen.

Ein Abgeordneter der Land-Gemeinden spricht sich da>ür aus und sein Befremden, sowohl darüber, baß die dargebotene Gunst
nicht allgemein als solche erkannt und mit beiden Händen angenommen werde, als auch darüber, baß von jenem Herrn Abge¬
ordneten der Hofluft ein so überwiegender Einfluß auf Die etwa nach Berlin zn berufenden Mitglieder des in Rede stehenden Aus¬
schusses zugetraut werde, indem er hinzusetzt, daß der rheinische Landtag schon Gelegenheit gelmbt habe, sich zu überzeugen, daß diese
Luft der Vertretung seiner Interessen und Ausführung seiner Beschlüssenicht schädlichgewesen sei.

Die Diskussion wurde nun geschlossen,bei der Abstimmung der Vorschlag des Ausschusses mit 58 Stimmen gegen 13 ange¬
nommen und die Fortsetzung der Verhandlung, da die Zeit über der bisherigen bereits bis 3 Uhr Nachmittags vorgerückt war,
auf Morgen Vormittag 11 Uhr vertagt.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Umgearbeiteter Vntwurl einer Verordnung wegen Einrichtung eines Ausschusses der Stände
der Nhein-Provinz

Wir Friedrich Wilhelm >c. lc. haben erwogen, daß Fälle eintreten können, die es uns wünschcnswcrth machen, auch in der
Zeit, wo Unsere getreuen Stände nicht versammelt sind, Männer, welche sowohl Unser landesherrliches Vertrauen als das ihrer
Provinz besitzen, zn berufen, um Uns ihres Raths zn bedienen, und ihre Mitwirkung in wichtigen Landcs-Angelegenhciten, wo es
sich um die Interessen einer Provinz oder um das Interesse mehrerer, und selbst aller Provinzen handelt, eintreten zn lassen, und
verordnen demzufolge nach Anhörung Unserer getreuen Stände der Rheinprovinz, wegen des von dem dortigen Provinzial-Lanbtage
diescrhalb zu ernennenden Ansschnfses, was folgt:

§ 1. Es soll ein Ausschuß der Stande der Rheinprovinz gebildet werben, der sich auf Unsern Befehl auch nußer dem Land¬
tage zu versammeln hat. Dieser Ausschuß hat zunächst bie Bestimmung, sowohl in besonderen, das Interesse der Provinz betreffenden,
als in allgemeinen wichtigen Landrs-Angelegenheiten diejenigen Gutachten abzugeben, die Wir von ihm erfordern werden, jedoch
ohne daß dadurch die verfassungsmäßige Wirksamkeit des' Provinzial-öandtageö beeinträchtigt wird. Demnach verbleiben dem
Wirkungskreise des Provinzial-Landtags die Art. III. des allgemeinen Gesetzes wegen Anordnung der Provinzial-Stände vom 5.
Juni 1823 denselben überwiesenen Attributioncn.

Nur wenn die Ansichten der Provinzlal-Landtage der verschiedenenProvinzen über die von ihnen berathenen Gesetz-Entwürfe
bedeutend von einander abweichen, oder wenn andere im Laufe der weiteren Verbandlungen hervortretende Momente dies bedingen
sollten, werden Wir eine Ausgleichung durch die Ausschüsseder betreffenden Provinzen anordnen.

Bei Gegenständen, welche bisher an die Provinzial-Landtage nicht gelangt sind, wegen deren Wir aber den Rath erfahrener
Männer aus den EingesessenenUnserer Provinzen für erforderlich erachten, wollen Wir die anzunehmenden Haupt-Grundsätze einer
Besprechung mit den Ausschüssenunterwerfen lassen.

§ 2. Die Zahl der Mitglieder dieses Ausschusses setzen Wir auf zwölf hierdurch fest. Seine Zusammensetzung geschieht in
der Art, daß dazu aus jedem Stande in bem Verhältniß Mitglieder gcwäl'lt werden, wie durch das Gesetz vom 27, März 1824
und die Verordnung vom 13, Juli 182? bie Zahl der Landtags-Stimmen normirt worden ist.



Sofern es von den Mitgliedern des ersten Standes gewünscht werden sollte, als worüber Wlr ihrer jedesmaligen Erklärung
entgegen sehen, sind Wir geneigt, dem Ausschussenoch zwei aus demselben zu wählende Mitglieder, die jedoch an dessen Verhand¬
lungen nur in Person Theil nehmen können, hinzuzufügen. Wegen Ausgleichung des Zahlen-Verhältnisses der Mitglieder für den
Fall, daß der Ausschuß Unserer getreuen Stände der Nheinprovinz mit Ausschüssen anderer Provinzial-Landtage zusammentreten
sollte, behalten Wir Uns vor, dann weitere Bestimmungen zu treffen.

Der Landtags-Marschall, dessen Fuuction zu diesem Zweck künftig von dem Schlüsse des einen Landtags bis zur Eröffnung
des nächstfolgenden fortdauern soll, ist Mitglied und Vorsitzender des Ausschusses Derselbe wird in die Zal,l der Ausschuß-Mitglieder
des Standes, welchemer als Landtags-Mitglied angehört, in der Art mit eingerechnet, daß während der Dauer seines Amtes für
jenen ein Mitglied weniger zum Ausschussegewählt wird.

§ 3. Die zu diesem Behufe erforderlichen Wahlen erfolgen von den Provinzial-Landtagen nach absoluter Stimmenmehrheit.
Es wird eine Anzahl Stellvertreter, welche derjenigen der Ausschuß-Mitglieder, einschließlichdes Landtags-Marschalls, gleich

kommt, in der Art gewählt, baß jeder einzelne Wahl-Att in Beziehung auf die Stelle statt findet, welche der zu Wählende in der
Reihenfolge einnehmen soll, nach welchen die Stellvertreter vorkommendenFalls einberufen werden.

Im Falle der Behinderung des Landtags-Marschalls werben Wir einen Stellvertreter desselbenzur Führung bcö Vorsitzes aus
den Mitgliedern des Ausschussesernennen. In seiner Eigenschaft als Ausschuß-Mitglied wird dann der Landtags-Maischall durch
Einberufung eines Stellvertreters ersetzt.

Die Wahlen werden durch den Landtags-Marschall, als Wahl-Dirigenten, geleitet, dieselbenbedürfen Unserer Bestätigung.
§ 4. Die Umtswirksamkeit der Ausschuß-Mitglieder währt von einem Provinzial-Landtage bis zum andern.
Ein in den Ausschuß gewählter Abgeordneter bleibt dessen Mitglied bis zur Eröffnung des nächsten Landtags, auch wenn die

Wahl-Periode, für welche er als Landtags-Abgeordncter gewählt ist, inzwischen ablaufen sollte.
§ 5. Den Ständen wird überlassen, die Wahrnehmung der außer dem Landtage vorkommendenGeschäfteständischerVerwaltung

dem nach den vorstehenden Bestimmungen zu bildenden Ausschusse, oder nach dem Bedürfnisse anch einem innerhalb desselben zu
bestellendenengern Ausschussezu übertragen. Sofern die Stände von dieser Vcfugniß Gebrauch machen, bedürfen ihre deöfalistgcn
BeschlüsseUnserer Bestätigung, und behalten Wir Uns vor, alsdann auf ihren Antrag wegen des Zusammentritts des Ausschusses
zu diesem Zweck und wegen der Behandlung der derartigen Geschäfteweitere Bestimmungen zu treffen.

§ 6. Die Kosten der Ausschüssewerden in derselben Art wie die Landtagstostcn aufgebracht.
Gegeben ,c. >c.

M ch te Sitzung.
Düsseldorf, den 12. Juni 1841.

Bei Verlesung des Protokolls der gestrigen Sitzung trug ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte darauf an, daß da,
rvo von der Abstimmung über den Bericht des Ausschusseswegen des Schifffahrts-Vertrages die Rebe sei, eingeschaltet werben
möge: „es habe sich dafür eine überwiegende Stimmenmehrheit ergeben." Der Protokollführer bemerkte, daß diese Erwähnung bis
dahin bei Abstimmung durch Sitzenbleiben und Aufstehen nicht üblich gewesen, übrigens aber derselben nichts entgegenstehe;mehrere
Mitglieder sprachen sich dafür, andere dagegen aus. Des Herr» Landtags-Marschalls Durchlaucht machten der Erörterung dadurch
ein Ende, und befriedigten zugleich den Herrn Antragsteller, indem Sie erklärten, daß der in dem vorliegenden Falle angewandte
Modus der Abstimmung nur dann gebraucht werde, wenn eine bedeutende Majorität für die eine oder andere Seite der Frage
vorausgesetzt werde, eine Voraussetzung, die hierbei eingetroffen sei.

Ein Deputirtcr aus dein Stande der Städte vermißte im Protokoll seine Bemerkung, daß die entworfene Addressc an Se.
Majestät sich auf einen irrthümlichcn Vordersatz fuße, da im Eingange die Behauptung ausgesprochen werbe, Preußen habe durch
den kürzlich mit England abgeschlossenen Tractat Vortheile eingebüßt, die ihm der frühere gesichert, welches nach der gestrigen
Erklärung des Herrn Referenten darin bestände, daß die frühere Schifffahrt Preußens nach England mehr Ausdehnung gehabt.
Dem sei jedoch nicht also: In dem neuen Vertrage erkenneEngland den Küstenstrich von der Maas bis zur Elbe als eine mit Preußen
verbundene Einheit an, so daß jetzt die preußischen Schiffe, welche in Hamburg, Bremen, Amsterdam und Rotterdam Ladung nach
England einnehmen, eben so günstig behanoelt werden (auch mit den durch die Rauigationö-Acte cnumerirten Gegenständen), als
wenn solche dircct aus einem preußischen Hafen gekommen, worauf früher das gegenseitigeNeciprocitäts-Verhältniß beschränkt war.
Statt zu verlieren, habe man demnach durch den neuen Traetat gewonnen, weöhalb die in der Adresse in dieser Beziehung gemachte
Rüge nothwendig wegfalle,, müßte; im klebrigen sei er mit deren Inhalt so ziemlich einverstanden.

Se. Durchlaucht entgcgneten, daß auf den Gegenstand nicht mehr zurückgegangenwerden könne, da ein Beschluß des Landtages
vorliege; diese Bemerkung ward wiederholt, als bei der Verlesung des Entwurfs zur Adresse ein neuer Versuch gemacht wurde, die
Discussiou über den Tractat zu erneuern, und, nachdem noch ein anderer Dcputirtcr der Städte eine Abweichung der Adresse vom
genehmigten Bericht gerügt hatte, durch den Herrn Referenten aber belehrt worden war, daß eine solche nicht vorhanden sei, die
Adresse ohne Widerspruch angenommen.

Man kehrte jetzt zu der gestern abgebrochenenBerathung über die erste AllerhöchsteProposition zurück, uud zwar zu dem
Entwurf einer Verordnung für die Wahl des Ausschusses.

Bei § 2 schlug ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft vor, daß statt zwölf Mitgliedern fünfzehn angenommen
werden möchten. Da aber von mehreren Seiten Einreden dagegen erhoben, auch nachgewiesenwurde, daß ein ähnliches Begehren
eines andern Landtages bereits durch Se. Majestät abgelehnt worden, so nahm der Herr Abgeordnete seinen Antrag zurück, und
her § 2 wurde einstimmig angenommen.

Die vom Ausschusse im § 3 vorgeschlageneWcglassung der Worte: »jeder aus seinem Stande" uud die damit beabsichtigte
allgemeine Wahl wurde von mehreren Seite», zuerst von einem Mitgliebe des Fürstenstandes und dann von einem Abgeordneten
der Städte bestritten, welche beide die jedem Stande gewährte Befugnis,, unter sich zu wählen, als ein Vorrecht ansehen, dessen sich
kein Stand entäußern sollte, und zwar führte das zuerst genannte Mitglied besonders an: es habe schon in den Sitzungen des
Ausschussesseine von der des Referenten abweichendeAnsicht geltend gemacht; da es aber bei der Abstimmung darüber in einem
andern Ausschüssebeschäftigt gewesen und Separat-Vota nicht angenommen würden, so appellire es hier an das Urtheil der sehr
geehrten Versammlung. Es müßte ungeeignet uud «umotivirt gefunden werden, gerade in diesem Falle von dem grundsätzlichen
Wahl-Modus abzugehen, da es jedem Stande wünschenswerth sein müsse, in dem ständischenAusschüssevon denjenigen Mitgliedern
vertreten zu sein, in die er das größte Vertrauen setzt; oder was dasselbe ist, von selbst gewählten Vertretern. Der Herr Referent
und mit ihm der ganze Ausschuß einstimmig hat dem ersten Stande das Recht vorweg zugestanden, zu dem Ausschusseseine Ver¬
treter selbst zu wählen, wodurch demselben doch ohne Zweifel ein Vortheil und kein Nachtheil gewährt werben 'sollte. Warum
sollte» die übrigen drei Stände auf diesen Vortheil verzichten? Aus diesem Grunde werde darauf angetragen, daß'
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l» ulino» des § 3 des Entwurfs, wo es heißt: „die zu diesem Behufe erforderlichenWahlen erfolgen auf versammeltem
Provi«zial-La«dtage von jedem Stande in sich, nach absoluter Stimmenmehrheit," unverändert anzunehmen und der
intendirten Abänderung des Ausschusseskeine Folge zu geben.

Ein Deputirter aus dem Stande der Ritterschaft erwiederte darauf Folgendes: „Unseres allvcrehrten Königs Majestät haben
in der dankbarst zu verehrenden Absicht, die ständischenInstitutionen auszubilden und zu beleben, den Ständen den Entwurf einer
Verordnung zur Errichtung eines ständischen Ausschusseszur Begutachtung vorzulegen geruht, der außer der Zeit der Landtags-Dauer
in Wirksamkeit bleibe.

„Dieser Ausschuß soll nach dem Allerhöchsten Propositions-Dekrete vom 30. April d. I. die Bestimmung haben, „sowohl in
besondern, das Interesse der Provinz betreffenden, als in allgemeinen Angelegenheiten" von ihm eingeforderte Outachten abzugeben;
auch soll, wenn die Ansichten der Landtage über allgemeine Gesetz-Entwürfe „bedeutend von einander abweichen," — »eine Aus¬
gleichung durch die Ausschusse der bctrcffeudcnProvinzen" veranlaßt werden. —Es sotten ferner „Gegenstände, welche bisher an die
Landtage nicht gelangt sind," wenigstens in Beziehung auf die anzunehmenden Haupt-Grundsätze „einer Besprechung mit den Aus¬
schüssen unterworfen werden," Es wird ferner den Ständen überlassen, diesen nämlichen Ausschuß oder einen besonders zu bestel¬
lenden engern „in ständischenVerwaltungs-Angelegenheiten mit denjenigen Geschäften zu beauftragen, die außerhalb der Landtage
wahrzunehmen sind."

„Aus dieser Bestimmung der vorgeschlagenenstehenden Ausschüsse erhellt die Wichtigkeit einer angemessenenWahl ihrer Mit¬
glieder. Die im § 3 des Gesetz-Entwurfs vorgeschlageneWahl-Art, die Glieder der Ausschüsseaus den Abgeordneten der verschie¬
denen Stände, in gleichemVerhältnisse, durch besondere Wahlen in jedem Stande vornehmen zu lassen, scheint aber jener
Wichtigkeit und der Bestimmung der Ausschüssenicht entsprechend.

„Der stehendeAusschuß soll, nach dem ZweckeSr. Majestät, Gutachten im Sinne des Landtages außer der Zeit von dessen
Versammlung abgeben. — Er soll dessen Ansichten in einzelnen Fällen wider die abweichendenanderer Provinzial-Landtage verthei¬
digen. — Es ist folglich zweckmäßig, daß der Ausschuß aus solchen Personen zusammengesetztwerde, welche selbst die Ansicht der
Majorität theilen und diese überhaupt, besonders aber gegen die etwa entgegengesetztenAnsichten anderer Provinzial-Landtage zu
vertreten geeignet und geneigt seien. Die Wahlweise des Entwurfs taun aber mitunter veranlassen, daß in dem Ausschussemehr
Stimmen ans der Minorität als aus der Majorität des Landtages gewählt werden; in solchem Falle wird daher der Ausschuß
nicht im Sinne des Landtages selbst, sonder» im gerade entgegengesetztenwirtsam sein.

„Nehmen wir an: nberHauptgrundsätze der Staatswissenschaft beständen uutcr den Gliedern des Landtages zwei ganz entgegen¬
gesetzte Ansichten: zu der einen bekennten sich von den 80 Gliedern der Versammlung aus dem Fürstenstandc Stimmen . . 5,
aus einem der andern Stände alle Stimmen ........................... 23,
aus jedem der andern zwei Stände von 25 Stimmen 12, also zusammen ................. 24,
so würde sich auf dem Landtage eine Majorität für diese Meinung von .................. 54
ergeben, wider eine Minorität von ............................. . 26,

gleich: 80.
„Würden nun nach dem Vorschlage deö Entwurfs die Glieder des Ausschusses erwählt, so würde der Fürstcustand, der ihm

gestatteten Befugnis; gemäß, vielleicht von einem Zutritte zu,« Ausschusseabstehen. Der oben zuerst erwähnte andere Stand würde
im Sinne der Landtags-Majorität aus sich selbst wählen ...................... 4
Abgeordnete. Jeder der andern zuletzt erwähnten Stände würde dagegen, weil in ihm selbst die Meinung der eminenten Land¬
tags-Majorität nur die Minorität von l2 Stnnmen gegen !3 für sich haben würde, auch aus sich Glieder der eigenen Majo¬
rität wählen. Aus jedem diefcr Stände würden folglich 4, im Ganzen ................. 8
Abgeordnete in den Ausschuß kommen, der also iu seinen Gliedern siir die schwache Minorität des Landtages eine innere Majorität
von '/-, Stimmen haben, also gerade in dem den Ansichten des Landtages entgegenstehendenSinne wirken würde. Würden in dem
angegebenen Falle aber selbst aus dem Fürstenstande Ein oder Zwei Mitglieder in den Ausschuß treten, so würde immer doch noch
die Minorität des Landtages bedeutend stärker als dessen Majorität im Ausschussevertreten sein,

„Es könnte sich zufällig finden, daß zudem die Minorität nicht' bloß zahlreicher, sondern auch besser vertreten wäre. Wie leicht
tonnte nämlich nicht der Fall eintreten, baß der oder die rüstigsten Begründer der Landtags-Majontät gerade unter den Abgeordneten
derjenigen zwei Stände sich befänden, aus denen selbst nur eine innere Minorität, zur Bildung der Landtags-Majorität beigetragen
hätten. Jene rüstigsten, gebildetsten, sachkundigstenVertreter der Meinung deö Landtages würden nuu gar nicht in den Ausschuß
gelange» lönnen.

„Im Anerkenntnisse dieses Uebelstandeöhaben schon die Stände der Provinz Preußen nach den über ihre Verhaudlungen bekannt
gemachtenUebersichtenmit 58 gegen 29 Stimmen darauf angetragen, daß die Glieder des Ausschussesnicht abgesondert, durch die
einzelnen Stände in sich, sondern vielmehr durch die Gesammtheit des Landtages erwählt werden möchten. Sie sind jedoch von des
Königs Majestät dahin beschiedcnworden: Es stehe dem Antrage der Majorität das Bedenken entgegen: „baß das Prinzip der
„Gliederung in verschiedeneStände, welches der ständischenVerfassung unserer Provinzen durchgehends und wesentlich zum Grunde
„liegt, uud die Selbstständigkeit der einzelnen Stände, welche übrigens mit der Einheit des Provinzial-Landtages sich gar wohl
„vereinigen läßt, dadurch verletzt werden würde. Wir sind aber gewillt, den einzelnen Ständen eine selbstständigeStellung, als
„solche, und die Befugniß: ihre besonderen Rechte und Interessen ün verfassungsmäßigen Wege auf jede Weise geltend zu machen,
„unter allen Umständen zu sicher«, und mnß daher es bei dem Entwürfe sein Bewenden haben."

„Es könnte nun nach dieser Königlichen Antwort für unnütz oder gar für bedenklich angesehen werden, eine Bitte zu stellen,
die einer andern Provinz abgeschlagenworden; allein, abgesehendavon, daß solche Wiederholung der Bitte jedenfalls ein neues Gewicht
beilegen möchte; abgesehendavon, baß eine ganz offene und freie Aeußerung der Slände über eine» ihnen zur Begutachtung vorgelegten
Gesetz-Entwurf den väterlichen Absichtenunseres erhabenen Monarchen gewiß am besten entspreche; so scheint auch, nach den einzig
uns vorliegenden Materialien der bekannt gemachten Darstellung der Verhandlungen der preußischen Provinzial-Stände und nach
dem erwähnten, denselbenertheilten Bescheidezu urtheilen, die abgelehnte nicht erschöpfendmotivirte Bitte von derjenigen, die aus¬
zusprechen »ach der obigen Ausführung angemessen erkannt wird, wesentlich verschieden zu sein. Es scheint durch die preußischen
Stände die Wahl der Ausschuß-Mitglieder nicht nur durch die ««getrennte Gesammtheit des Laiidtages, sonder» auch aus dieser
Gesammtheit, ohne Rücksichtauf die Gliederung desselben in Stände, in Antrag gestellt worden zu sein, so daß bei Gewährung des
Antrages der Fall möglich geworden wäre, sämmtliche Glieder eines Ausschusses aus den Abgeordneten blos Eines und desselben
Standes erwählt zu sehen. Dies würde allerdings, wie Sc. Majestät zu bescheidengeruhten, den Prinzipien, auf denen unsere
ständische Verfassung wesentlichberubt, zuwider sein. Solches tritt dagegen keineswegsdann ein, wenn die Waht der Ausschußgliedcr
zwar durch die ungetreuntc Gesammtheit des Landtagcs, aber aus den Abgeordneten der verschiedenen Stände, nach Verhältniß der
Standes-Stimmen, vorgenommen würde,

„ Es scheint jedoch ferner einem in diesem Sinne abzufassendenAntrage ein Präjudiz entgegen zu stehen. — Als nämlich zur Zeit
des ersten rheinischenLandtages derselbe genöthigt wurde, die Deputirtcn, welche zur gemeinsamenBerathung der Eivil-Gesctzgebungmit
Staatsbeamten in Berlin zusammeutreten sollten, Ständewcise zu wählen und des Landtages sehr große Majorität wider diese
Wahlart protcstirte, da erfolgte im Allerhöchsten Königlichen Landtags-Abschiede vom 13. Juli 182? der Bescheid: die Wahlen seien
richtig geschehen, weil hier die Analogie der W 19 bis 2!, nicht die des § 16 des Gesetzesvom 27. März 1824 maaßgebend sei. Also



sollten bei den Wahlen des Landtages in sich, die Vorschriften Anwendung finden, welche für die Wahlen von Abgeordneten zum
Landtage erlassen sind, nicht aber diejenigen Vorschriften, welche über die Verhandlungen des Landtages selbst bestehen.

„Es wird aber erlaubt sein, wider die allgemeine Anwendung dieses in speziellemFalle ausgesprochenen Grundsatzes, auf alle
Wahlen des Landtages um so mehr allerunterthänigst Vorstellungen einzureichen, als der Zweck der Landtags-Abgeordneten-Wahl
ein ganz verschiedenervon denen der Deputationen aus dem Landtage ist. Zum Landtage soll nach unserer Verfassung jeder Stand
die Personen aus seiner Mitte zu Abgeordneten wählen, zu denen er das Vertrauen hat, daß sie das Interesse der Provinz nach seinen
Ansichten wohl vertreten werden; bei der Wahl von Landtags-Deputationen handelt es sich aber keineswegs von einem separirten
Standes-Interesse (den einzigen Fall einer gesetzlichbegründeten itin in pnsto» ausgenommen), sondern von Vertretung des
gcsammten Landtages.

„Es liegen also gewiß die Vorschriften, welche über die Abfassung der Landtags-Beschlüssegesetzlich gegeben sind, wonach nämlich
der Landtag eine Einheit bildet, und die Abgeordneten aller Stände gemeinsam verhandeln, näher zur Anwendung auf die Wahl
von Deputationen, die doch auch eine Landtags-Verhandlung ist, als jene Vorschriften, welche für die Wahlverhandlungcn der
separirt operircnden einzelnen Stände erlassen wurden. Was die Gesammtheit aller als Landtag vereinten Stände beschließt, dessen
vertretende Deputation kann auch nur die Einheit des Landtages zweckmäßigerwählen."

Der Herr Abgeordnete trat daher dem Antrage des Ausschusses bei, daß Se. Majestät der König allerunterthänigst gebeten
werben möge:

die Wahlen des stehenden Ausschussesdes Landtages, so wie aller ständischenDeputationen, zwar aus den verschiedenen
Ständen nach ihrem Stimmenverhältniß, jedoch durch die Gesammtheit des Landtags nicht ständcwcise abgesondert, »Un¬
gnädigst anordnen zu wollen.

Dagegen wünschte ein anderer Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft, baß die Wahlen zum ständischenAusschusse aus
dem Grunde von jedem Stande unter sich vorgenommen werden, weil dieses gemäß Allerhöchster Bestimmung bei einem analogen
Falle schon auf dem eisten Landtage im Jahre 1826 geschehen, und weil Se. jetzt regierende Majestät in diesem Falle schon
gegen Landtage anderer Provinzen, welche einem dem hier durch den ersten Ausschuß vorgeschlagenen Wahl-Modus ähnlichen in
Antrag gebracht, sich dahin ausgesprochen habe, daß Allerhüchstdicselbendiesem Antrage, als gegen das ständischePrinzip streitend,
Ihre Allerhöchste Genehmigung nicht ertheilen könnten.

Noch ein anderer Deputirter der Ritterschaft unterstützte diesen Wunsch noch besonders durch die Bemerkung, daß gerade daS
ständischeElement darin bestehe, baß jeder Stand für sich wähle, und daß der Ausschuß die dcöfallsigeBestimmung des Allerhöchsten
Dekrets nicht gehörig gewürdigt zu haben scheine.

Der Herr Referent erklärte die Motive, welche den Ausschuß bei seiner Entscheidung geleitet hätten und diese rechtfertigen würden.
Ein Abgeordneter der Städte fügte hinzu, daß es Sr. Majestät nur erwünscht sein könne, durch das Resultat einer allgemeinen

Wahl zu erfahren, welche Männer in den verschiedenenStänden das Vertrauen des ganzen Landtages oder doch der Majorität
besäßen, und ein Deputirter der Landgemeinden folgte ihm, indem er auseinandersetzte, in der Ablehnung ähnlicher Gesuche, die
Seitens der Landtage anderer Provinzen vorgebracht worden seien, finde er keine Abhaltung. Die rheinischen Stände könnten mit
vollem Vertrauen in die Weisheit des Königs Majestät die begutachtete Bitte um Modisication des § 3 des Entwurfs Aller¬
höchsten Orts vortragen, schon aus dem Grunde, weil bei größerer Verschmelzung der Interessen der verschiedenenStände, einer
Verschmelzung, die auf den Bänken der Ritterschaft am anschaulichstenhcrvortretete, eine Sonderung der letzten bei der bevorstehenden
Wahlhandlung nicht nothwendig erscheine. Der Eiuwurf begründe übrigens nicht, wie ein verehrlichcs Mitglied des Standes der
Städte irrthümlich geäußert, ein den verschiedenenStänden erworbenes Recht, in sich zu wählen. Es handle sich nicht ä«
lüsso I»ln, sondern <!« loz>«: tei'l'näu. Der Entwurf liege der Berathung und Begutachtung der Stände-Versammlung vor, sie sei
befugt und verpflichtet, ihre Ansichten darüber freimüthig vorzuiragen. Des Königs Majestät hätten dieser Berathung keine Schranke
gesetzt durch die an andere Landtage erlassenen Bescheide, und würbe, wenn letztere für die rheinischenStände, die erst nach Been¬
digung der Sitzungen der Stände der übrigen Provinzen zusammengetreten, bindend sein sollten, alle Berathung über viele der
vorgelegten Entwürfe aufhören. Deö Königs Majestät würden gewiß geneigt sein, in Ansehung der verhandelten Wahlangelegcuheit auf
die Eigenthümlichkeiten der rheinischen Verhältnisse Allergnädigste Rücksicht zu nehmen. Die Anträge anderer Landtage hinsichtlichdes
§ 3 seien auch in so weit von der vom Ausschusse vorgeschlagenenModisication wesentlich verschieden , als diese von dem im EntWurfe
aufgestellten richtigen Verhältnisse der aus jedem Stande zu wählenden Mitglieder des Ausschussesnicht abweiche.

Die Gliederung der Stände sei in dem Gesetze vom 27. März 1824 eigentlich nur zur Ordnung der Elemente, aus welcher die
provinzielle Repräsentation bestehe, aufgenommen, und um bei den Wahlen der Abgeordneten zum Landtage befolgt zu werden.
Sobald diese Wahlen geschehen,und die Ständcversammlung constituirt sei, bilde diese im Sinne des organischen Gesetzes vom Jahr
1824 eine ungethcilie Einheit.

Dies Princip der Einheit und die an den fünf ersten Landtagen bei den Wahlen der Ausschüsseund Kommissionenbeachtete
Obserucmz begründeten das Gutachten des Ausschusses. In Ansehung der Obseruanz sei allerdings zu erwähnen, daß dieselbe in
einem Falle, aber nur in diesem einzigen, verlassen worden sei, nämlich bei der Erwählung der Eommissaricn, welche im Jahre 1827
zur Berathung der Gesetzgebung - Angelegenheiten nach Berlin gesandt worden seien. Eine eiceptionellc Anordnung habe damals
die Stände in sich wählen lassen, sie sei aber dem Landtage eine unerwartete Erscheinung gewesen, hervorgerufen von einer Minori¬
tät der Versammlung, die in dieser Weise eine «^»u^i itiu in zinrle« erzielte.

Zu einer Sondcrung in Theile, fuhr der Herr Abgeordnete fort, könne aber bei den Verhandlungen des zu wählenden per¬
manenten Ausschusseskeine Veranlassung entstehen. Derselbe werbe nicht mit der Vertretung der Interessen einzelner Stände, son¬
dern nach her Bestimmung, welche die Gnade uud das Vertrauen des Königs Majestät ihm zu geben geruhen, mit Berathungen sich
zu besassenhaben, welche allgemeine Angelegenheiten der Provinz, eventualiter mehrerer Provinzen der Monarchie, begreifen würden.

Er achte die Rechte Aller, der einzelnen und der verschiedenen Stände. Vor allem aber achte er die Rechte der Gesammtheit, die
vorzugsweise zu vertreten und aufrecht zu halten der Beruf der Stände sei. In dem Interesse dieser Gesammtheit liege es, daß die Wahl
in der vom Ausschuß proponirten Weise geschehe. Das der einzelnenStände, in wie weit man sie hier betheiligthalten könnte, sei dadurch
hinreichend gesichert,daß für einen jeden derselben die gleiche Zahl der vier Mitglieder vorschriftsmäßig gewäblt weiden müsse.

Gerade die Wahl vorgenommenvon der Gesammtheit nnd aus der Gesammtheit der Stände-Versammlung gebe die sichersteGewähr für
die dem Zwecke vollständig entsprechendeBezeichnung der Männer, welche man mit der bevorstehenden wichtigen Mission beauftragen
würde.

Was Intelligenz, guten Willen, rbeinischen Sinn, Patriotismus und Streben nach Allem, was dem Wohle des Staates för¬
derlich fei, anbelange, seien alle Mitglieder der Stände-Versammlung geeignet, an den Verrichtungen des zu bildenden Ausschusses
Theil zu nehmen. Er halte die Besorgnis; fern von sich, welche ein verehrlichcsMitglied nicht ohne einige Gewagtheit durch die Aeuße¬
rung tund gegeben, es möge die minder freie Luft, welche man andern Orts, als in diesem Saale athme, einen nachtheiligen Ein¬
fluß auf die Deliberationcn des Ausschusses ausüben. Er sei vielmehr gewiß, baß die gewählten Abgeordneten die feste Ueberzeugung,
welche sie in sich tragen, an jeder Stelle, zu welcher sie das Allerhöchste Vertrauen berufen werde, in Selbstständigkcit bewahren
und im Gefühl der ihnen obliegenden Pflicht bethätigen würden; daß alle äußerlichen Einwirkungen, wenn, was in der That nicht
zu erwarten sei, deren sollten versucht werden, an dem ehrenvollen Eharakter der Männer der Wahl des Landes scheitern würden.
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In Anbetracht der bei der Wahlhandlung zu beachtenden Qualification bestände unter den Mitgliedern der Stände-Versamm¬
lung nur der Unterschied,welcher au« der Verschiedenheitder Richtung hervortrete, die in den socialen Verhältnissen ihre Thätig¬
keit und Wirksamkeit in den Angelegenheiten des öffentlichenLebens genommen. Ueber den Werth der einzelnen Mitglieder in dieser
speziellenBeziehung sei die Gesammtheit der Versammlung vollkommen in der Lage, richtig zu urtheilen, ja richtiger als die ein¬
zelnen Stände, welche dabei nicht so gewiß vom allgemeinen Gesichtspunkte ausgehen würden.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte sagte, es könne sich nur davon handeln, dem permanenten Ausschussedas höchst
möglichsteZutrauen der Provinz zuzuwenden, ltlc, in z,»rt«8 sei allezeit eine unangenehme Erscheinung und träte nur dann ein,
wenn die Interessen sich trennten und miteinander in Streit geriethen. Der Gesetzgeberselbst sei ibr abgeneigt gewesen, und habe
daher eine Majorität von ^/, erfordert, ehe sie zugelassen werden dürfe. Der permanente ständischeAusschuß werde sich des Zutrauens
der Provinz nicht erfreuen, wenn er durch eine solche >!iu in p«l>ie» ins Leben träte. Darum möge bcharrt werden auf der Wahl
durch den ganzen Landtag, damit der Ausschuß aus einem Guß wäre und aus einem Interesse hervorgehe.

Ein Mitglied aus dem Stande der Ritterschaft sprach sich hierauf für die Wahl nach Ständen aus. Gin Deputirtcr der Städte
erwähnte, baß diese im Ausschüsse vielen Anklang gefunden hätte, und nachdem noch ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft seine
Gründe dafür wiederholt hatte, ließ der Herr Vorsitzendeabstimmen, wobei sich 49 Stimmen für den Antrag des Ausschusses,19 aber
dagegen erklärten.

Ein Abgeordneter der Städte suspeudirtc seine Stimme, ein Deputirter der Landgemeindenwünschte neutral zu bleiben, was aber
von Sr. Durchlaucht nicht gestattet und dabei bemerkt worden ist, baß Verweigerung der Abstimmung überhaupt nicht zulässig sei.

Zu K 4 hatte der Ausschuß nichts zu erinnern gefunden und war die Plenar-Versammlung derselben Ansicht.
Zu K Z bemerkte ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte, hierüber sei zwar schon gestern entschiedenworden, er finde

sich indessen gedrungen wiederholt darauf anzutragen, daß dem zu erwählenden Ausschüssekeine beschließende Stimme eingeräumt werden
möge. Nachdem der Herr Referent die Tendenz des § näher erörtert hatte, wurde auch dieser § und zuletzt der § 6 ohne weitere
Diskussion angenommen.

Der Dircctor des vierten Ausschussesverlas nun den Bericht dieses Ausschussesüber das Allerhöchste Propositious-Dekret, die
Legitimations-Atteste beim Pferbehandel betreffend. Der Ausschuß hatte die Einführung dieser Atteste, bei der in der Rheinprovinz
unbedeutendenPferdezucht und dem auch nicht bedeutenden Handel unnöthig, sogar lästig für den Verkehr gefunden, und deshalb
auf llllerunterthänigstc Ablehnung des Vorschlages angetragen, die Plenar-Versammlung war damit einverstanden und billigte die
Adresse, welche der Herr Referent, diese Entscheidung voraussehend, bereits entworfen hatte und nun vortrug.

Die nächste Plenar - Sitzung wurde auf Montag den 14. ds. Morgens 11 Uhr bestimmt und zugleich angezeigt, baß alsdann
die Ausschuß-Berichte über das Wahlreglement für die Landtags-Abgeordneten und über den Steuer-Erlaß zur Verhandlung
kommen würben.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Neunte Sitzung.
Düsseldorf, den 14. Juni 1841.

ES wurden nach Verlesung des Protokolls einige von mehreren Mitgliedern gewünschte Zusätze dazu gemacht, und dasselbe
sodann genehmigt.

Sc. Durchlaucht zeigten an, daß von dem Herrn Landtags - Commissar mehrere die Provinzial - Institute betreffende Schriften
eingegangen uub an den betreffenden Ausschuß abgegeben worden seien.

Es wurden hierauf folgende Anträge verlesen:
1) Durch einen Dcputirten der Ritterschaft: Auf Heranziehnng der Servitutberechtigten zu der von den verpflichteten Grund¬

stücken zu tragenden Grnndsteucr; geht an den achten Ausschuß.
2) Durch einen Abgeordneten der Städte: Auf Ausdehnung der Wahlfähigkeit zum Landtage auf mehrere Theilnchmer einer

Gesellschafts- Handlung. An den ersten Ausschuß.
3) Vom nämlichen Abgeordneten: Auf Revision des Reglements der preußischen allgemeinen Wittwen - Verpflegungs - Anstalt

An den dritten Ausschuß.
4) Von einem Abgeordneten desselben Standes: Auf Einführung des Dezimal-Fußes beim Gelde. An den achten Ausschuß.
5) Von einem Deputaten desselbenStandes: Auf die Aufhebung der Verordnung, wodurch die Gothaer Versicherung«- Bank

von Immobilar-Versichcrungcn in der Nheinprovinz ausgeschlossenwird. An den cilften Ausschuß.
6) Durch einen Deputirten der Landgemeinden: Auf Abschluß eines Vertrages mit Frankreich zur Verhütung von Forstfrevcln.

An den zweiten Ausschuß.
?) Durch einen Deputirten der Landgemeinden: Auf die Aufhebung der Beschränkung der Wahlfreihcit im Stande der Land-,

gemeinden. An den ersten Ausschuß.
8) Durch einen Deputirten der Städte: Auf Ermächtigung der Kreisstände der Provinz zur Ergreifung gemeinsamerMaaßregeln

zur Vertilgung der Maikäfer. An den eilften Ausschuß.
9) Durch den nämlichen Abgeordneten: Auf eine anderweitige Eintheilung der Kreise NceS und Duisburg, so wie auf Ver¬

legung des landräthlichen Sitzes von Rees nach Wesel. An den eilsten Ausschuß.
10) Durch den nämlichen: Auf baldige Vollendung der Chaussirung der Straße von Wesel nach Buchhol;. An den cilften Ausschuß.
11) Durch den nämlichen: Auf Ehausstrung der Straße von Wesel nach Coesfeld. An den eilften Ausschuß.
12) Vom nämlichen: Auf Anhöhung der Straße iu Neubüberich und Bewilligung von 300(1 Thlr. aus Staatsmitteln zu diesem

Zwecke. An den cilften Ausschuß.
13) Vom nämlichen: Auf Verwendung des Landtages dafür, daß die neue Wege-Ordnung bald in's Leben treten möge. An

den eilften Ausschuß.

14) Vom nämlichen: Aus Abhülfe bei den mangelhaften ComnmnikationS- Anstalten zwischenden Städten Goch, Geldern und
Emmerich. An den eilften Ausschuß.
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15) Gin achter Antrag des nämlichen Abgeordneten zu Gunsten der Bäcker von Gelbern, auf eine Ermäßigung der Gewerbe¬
steuer für dieselben, wurde abgewiesen, da es sich aus der Darstellung des Herrn Abgeordneten ergab, daß die Sache bereits
Sr. Majestät zur Entscheidung vorliege und Bericht darüber eingefordert sei.

Ein durch mehrere Gcwcrke von Mühlheim an der Ruhr an den Landtag gerichtetes Schreiben, die Berg-Gesetzgebung in Bezieh¬
ung auf den Bezirk der Herrschaft Broich und Mühlheim betreffend, ist an den sechsten Ausschuß zur Benutzung abgegeben, in der
Plcnar-Vcrsammlung aber nicht verlesen worden.

Der Entwurf zur Adresse, womit Se. Majestät gebeten werben soll, zu gestatten, baß in dein für die Landtags - Mitglieder zu
veranstaltenden Abdruck der Protokolle die Namen der Redner eingeführt werben dürften, wurde durch den Herrn Referenten vor¬
getragen und genehmigt.

Man schritt sodann zur Berathung des Ausschuß-Berichtes über die Allerhöchste Proposition, das ständische Wahlreglcment
betreffend.

Der Ausschuß hatte folgende Abänderungen in dem dem Landtage zugewiesenen EntWurfe beantragt, welche der Herr Referent
vortrug und erörterte.

^.ä § 1 des Entwurfs war der Ausschuß der Meinung, daß die Wahl durch absolute Stimmenmehrheit erfolgen muffe, näm¬
lich durch mehr als die Hälfte der Stimmen der erschienenen Wähler.

Die vorgeschlageneModistcation, wonach auch die Hälfte der Stimmen genügen soll, wenn darunter die Stimme des nach
dem Lebensalter ältesten Mitgliedes befindlich sei, scheine schon darum unstatthaft, weil bei der Abstimmung durch verdeckte Stimm-
Zettel (§ 5) aus authentische Weise nicht zu ermitteln sei, wie der Aeltcste gestimmt habe, eine bloße Versicherung aber von der
Wahl-Versammlung nicht als Beweis angenommen zu werden brauche, zumal da das betreffende Mitglied öfters Ursache haben
möge, das geschehene Votum nicht zu veröffentlichen. Ueberdics könne die Frage, wer der Aelteste sei, bei großen Wahl-Versamm¬
lungen zu langwierigen Diskussionen, zur Vorfordcrung von Attesten und am Ende doch noch zu Nullitäten Anlaß geben.

^ä § 2 fand ber Ausschuß nichts zu erinnern.
Hä §§ 3 und 4 sei dem Ausschuß nicht einleuchtend, warum dem Lebensalter eine Präferenz einzuräumen sei. Derselbe fand

die Entscheidung durch das Loos kürzer und angemessener.
Nach § 4 wurde ein nener § einzuschalten vorgeschlagen, mit der Bestimmung, daß wenn bei der engern Wahl zwischenden

beiden Kandidaten Stimmen-Gleichheit eintrete, die Wahl nochmals zu wiederholen; wenn auch dann sich kein entscheidendes Resultat
ergebe, das Loos entscheide.

H,«I § 5 mnlln 6 ist der Ausschuß der Meinung, daß die Ermittelung der jüngsten Mitglieder oft zu weitläufigen Erörterungen,
ja leicht zu Nullitäten führen tonne, daß daher der Wahl-Versammlung die Bezeichnung der Scrutatoren zu überlassen sei.

H,ä § 6 moän 7 > ^ Entwurfs sei nichts zu erinnern,uud z ? >nc>!lo 8 i , , "? 0

Hä § 8 luoilo 9 des Entwurfs hielt der Ausschuß eö angemessen, die betreffenden Bestimmungen auch auf die Wahlen der
Städte und Landgemeinden auszudehnen, da auch bei diesen Wahlen keineswegs gleichmäßig verfahren worden, vielmehr bedeutende
Abweichungen in dem Wahl-Verfahren vorgekommen seien.

Sämtliche Abänderungen wurden ohne Widerspruch angenommen, worauf die Plenar-Versammlung zur Erörterung der ersten
Allerhöchsten Proposition, den Steuer-Erlaß betreffend, überging. ,^

Ehe jedoch der Bericht des Ausschussesdurch den Herrn Referenten verlesen wurde, trug ein Abgeordneter der Landgemeinden
darauf an, daß die Berathung über diesen Gegenstand bis zum Ablauf des Präclusions-Termins für Privat-Anträge vertagt
werben möge, da mehrere bereits eingegangen seien und Wohl noch mehrere folgen könnten, die Steuer-Verminderungen zum Zweckt
hätte», und also, wenn sie begründet gefunden würden, bei dieser Verhandlung benutzt werden könnten.

Der Referent erwiederte, daß, da der Ausschuß auf keine bestimmte Ermäßigung angetragen, jene Anträge durch den Bericht
nicht präjubieirt werden können; es scheine sogar zweckmäßig,diese jetzt zu beratheu, weil die Petita, die hier scho» ihre Erledigung
fänden, alsdann nicht vorgebracht zu werden brauchten, im gcgentheiligcn Falle aber sich um so mehr zu Spezial-Gesuchen eignen
würden, und wurde hierauf ber Bericht verlesen.

Ein Dcputirter der Städte nahm das Wort und bemerkte: das so eben vorgetragene Gutachten liefert wieder einen Beweis, wie
schwer es ist, eine Einstimmigkeit der Meinungen und Ansichten zu erzielen. Leider bin ich genöthigt zu bekennen, daß ich mich
auch mit jenen, welche in dem Referat aufgestellt, nickt einverstanden erklären kann. Zuvörderst muß ich bemerken, daß dasselbe
mehrere Sätze enthält, die mir durchaus irrig erscheinenund die ich dcsfalls bezeichne, damit sie nicht später in die Adresse über¬
gehen, wozu bekanntlich das Referat die Grundlage bildet. Diese Sätze sind folgende:

1) Ist in dem Gutachten eine Billigung des Ncreithaltens von Geldmitteln für außerordentliche Ereignisse ausgedrückt; es könnte
aber dieser Passus zu der Meinung berechtigen, als hielten wir die Ansammlung eines Staatsschatzes für nützlich. Eine solcke
Doctrin wollen wir aber nicht aufstellen. Das Anhäufen von todten Capitalien, das Entziehen von Geldmitteln aus dem Ver¬
kehr kann nur schädlichsein. Für den Staat ist aber auch keine Nothwendigkeit dazu da, indem, wenn außerordentliche Ereig¬
nisse außerordentliche Ausgaben erfordern, wir, Sr. Majestät getreue Unterthanen, gerne zu den erforderlichen Opfern bereit
sein werben.

2) Den in dem Königl. Proposttions-Dekrete angegebenen Gründen, daß ein Steuer-Erlaß nicht schon gegenwärtig gewährt
werde, wird im Referat vollkommen beigestimmt.

Diese Zustimmung scheint gewagt, da uns keine Einsicht in die Verwendung ber Staatsfonds gestattet wird. Preußen ist
eins von den wenigen Ländern in Deutschlaub, in welchem die Steuern nach 25 Friedcnsjahren sich nicht vermindert haben.
Die Ursachen davon sind blos der Staats - Regierung bekannt.

In den von Zeit zu Zeit publizirtcn Etats finden wir zwar die Staats-Einnahmen und Ausgaben aufgezählt. Daß
erstere größtentheils höher waren, als die Voranschläge, wissen wir. Von letztern läßt sich blos sagen, daß sie, wenn die
Etats eine Wahrheit und nicht eine Fiction sein sollten, nicht überschritten werden durften. Das Alles können wir auf
unserm Standpunkte nicht beurtheilen, und deshalb scheint es mir angemessener, diesen Gegenstand ganz mit Stillschweigen zu
übergehen.

3) Dem Ausschüssescheint es „nicht rathsam, schon jetzt eine Ermäßigung der Haupt-Stenern zu bevorworten."
Einer Steuer-Ermäßigung wurde indessen längst sehnlichstentgegen gesehen. Es würde aber gegen das Interesse unserer

Provinz sein, wenn wir die uns von der Gnade Sr. Majestät eröffneteAussicht daraus, nicht dankbar annehmen, und diese Ver¬
minderung der Steuer» nicht bevorworten wollten. Ein solches Verfahren könnte bei der Staats-Regierung die Meinung
erzeugen, als sei die Nheinprovinz nicht zu hoch ober vielleicht noch zu gering besteuert.
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4) Sollte aber eine Ermäßigung zuläßig sein, so scheine die Frage von solcher Wichtigkeit, „daß es zweckmäßigsein dürfte, sie
dem nach dem Königl. Propositions-Dekrete zu berufenden Ausschussesämmtlicher Provinzen zur Berathung vorzulegen."

Den Steuer-Nachlaß, welchen wir doch allerdings für zulässig halten müssen, von einer anderweitigen Berathung der
Ausschüssesämmtlicher Provinzen abhängig zu machen, scheint mir wenigstens nicht räthlich.

Ich gehe nun zu den in dem Referat enthaltenen Vorschlägen über, wie der in Aussicht gestellte Steuer- Erlaß zu
benutzensein dürfte, und da wird:

1) beantragt, „die Summe unter die Provinzen nach Maaßgabe der Klassen-, Mahl- und Schlachtsteuer zu vertheilen."
Durch diesen Vcrtheilungö - Modus würde aber die Nheinprovinz, welche verhältnißmäßig unter allen Provinzen die höchste

Grund- und Gewerbe-Steuer zahlt, sehr benachtheiligt. Sollte die Klassen-, Schlacht-und Mahlsteuer zur Vertheilungö-Basis
angenommen werde», wie es das Königliche Propositions-Dekret besagt, so müßte der Erlaß auch solgerecht diesen Steuern
allein zu gut kommen.

2) Es wird ferner beantragt, „die hiernach auf die Rheinprouinz fallendeSumme zur beliebigenVerwendung für Kommunal-Anlagen
und Anstalten zu verweisen."

Diesen Vorschlag halte ich für jetzt unzweckmäßig. Mit theuren Anstalten sind wir schon zu sehr belastet. Was uns am
meisten Noth thut, ist eine Ermäßigung der dirccten Steuern, und ich beschwöreSie, meine Herren! darauf hinzuwirken. Würden
der Staats-Negierung Anträge gemacht, Gelber zu obige» Zweckenherzugeben, so müßte sie, wie schon gesagt, die Ueberzeugung
gewinnen, daß ein Steuer-Erlaß in hiesiger Provinz eine ganz überflüssige Sache und eine unnöthige Gnade sei.

3) Aus den in der uns mitgetheilten Denkschriftenthaltenen Gründen kann ich dein Antrage auf Aufhebung der Braumalzsteuer nicht
beitreten. Eher möchte noch das Loos der armen Winzer, deren Hoffnungen für dieses Jahr durch die eingetretene kalte und
nasse Witterung wiederum sehr gefährdet find, Berücksichtigungverdienen. Dem Vorschlage des Ausschussesaber, auf Gleich¬
stellung der Salzpreise in den Sellcreien, muß ich unbedingt beistimmen, weil nicht abzusehen ist, warum der eine Unterthan
dort, wo zum Vortheil des Staats ein Monopol besteht, den Gegenstanddesselbentheurer bezahlensoll, als ein anderer. Gerecht
würbe es sein, für alle eine» gleichmäßigenVerkaufs-Preis festzusetzen.

Es wirb sich nun fragen, was wir an die Stelle der von dem Ausschuß gemachten Vorschläge setzen, und da bin ich der
unmaßgeblichen Meinung, Se. Majestät zu bitten:

n. Entweder den Nachlaß allein auf die Klassen-, Schlacht- und Mahlsteuer zu gewähren, oder die zu erlassende Summe unter alle
Provinzen nach Maaßgabe der Grund-, Klassen-, Schlacht- und Mahlstcucr und Gewerbesteuerzu vertheilen.

!». Die Verwendung des hiernach auf die Nheinprovinz fallenden Betrages in folgender Weise zu gestatten:
1) Zuerst die 72,55? Thlr., welche für Justiz-Kosten den directen Steuern beigeschlagenworden sind, ausfallen zu lassen.

Es ist dies eine erceptionelle Steuer, welche im übrigen Staate nicht besteht, und deren jährlicher Beischlag auf die
ohnehin schon so hohe» directen Abgaben sehr lästig ist. Sollten einige Theile der Nheinprovinz diese Justiz-Steuern nicht
haben, so müßte ihnen eine entsprechendeVergütung dafür aus dein Nachlasse werden.

2) Den alsdann noch übrigen Nest zur Verminderung der Klaffen-, Schlacht-und Mahlsteuer dieuen zulassen, so daß die Verhältniße
mäßigen Ermäßigungen der betreffendenEontingcnte den Negicruugs-Vczirken, Kreisen und Bürgermeistereienabgeschrieben werden.

Denn ich bin nicht der Ansicht, gerade eine Steuer-Stufe zu ermaßigen, im Gegentheil, vermindert sich das Conti»-
gent, so ist den Lokal-Behörden Spielraum gegeben, den Nachlaß denjenigen zu gut kommen zu lasse», welche dessen ant
meisten bedürftig find. Den schlncht- und mahlstcucrpflichtigen Städten müßten die ihnen zukommenden Beträge zu dem
gleichen -Zwecke überwiesen werden.

o. Unabhängig davon, Sr. Majestät die Bitte vorzutragen: die Verkaufs - Preise des Salzes überall gleich, und wo möglich auf
den Betrag zu stellen, wie das Salz gegenwärtig in den Faetoreien im Ganzen verkauft wird, dann die Aufhebung der in
einigen Grenz-Bezirken angeordneten Eontingentirung des Salzes zu befehle».

Diese erste Maaßregel ist, wir wolle» es hoffen, durch Verwendung der allenfallsigen Einnahme-Ueberschüffc ausführbar,
ohne dem in Aussicht gestellten Erlaß Eintrag zu thun.

In Betreff der Eontingentirung muß bemerkt werden, daß sie die Salzsteuer in den betreffenden Bezirken zu einer wahren
directen Abgabe macht und die Veranlassung zu den größten Berationen und Unbilligkeitcn ist. Wenn auch die Staatskasse
durch den möglichen Schmuggel auf den Grenzen an dem Salz - Ertrage etwas verlieren sollte, so ist dieser kleine Verlust mit den
Nachtheilen der Contingentirnng und mit deren Gehässigkeit in gar keinen Vergleich zu bringen.

6. Endlich Se. Majestät zu bitten, eine Reform des Steuerwcsens vorbereiten zu lassen, namentlich:
1) die Veranlagung der Grundsteuer nach den bereits in der Nheinprovinz und Westphalcn zur Ausführung gebrachten Prin¬

zipien im ganzen Staate anzuordnen.
2) Statt der Klassen-, Schlacht- und Mahlstener, welche hauptsächlich das Land und den Mittelstand drücken und in den

Städten die unentbehrlichsten Bedürfnisse besteuern, eine überall gleichmäßige und mehr das wirkliche Einkommen treffende
Vcsteuernng einzuführen.

3) Auch das Gesetz über die Gewerbesteuer der schon so lange gewünschtenRevision zu unterwerfen.
Der erste Punkt ist schon von den früheren Ständeversammlungen beantragt worden. Die Nothwendigkeit und Zweck--

Mäßigkeit von Pos. 2 und 3 bedarf keiner wcitcrn Begründung.
Der Referent erörterte und rechtfertigte die Motive, welche den Ausschuß geleitet, und trug zur Vereinfachung der Sache

darauf au, vorerst darüber abzustimmen, ob die Ermäßigung irgend einer Steuer oder mehrerer, oder die Vcrthcilung des sich erge¬
benden Ueberschusses erbeten werden solle.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft schloß sich ganz den Bemerkungen jenes Redners über den Ausschuß-Bericht an, nicht aber
seinen Vorschlägen für die Steuer-Ermäßigung; er bedauerte zwar das Loos der armen Winzer, möchte aber diesen nicht aus¬
schließlich, sondern der ärmeren Klasse im Allgemeinen die Gnade Sr. Majestät zuwenden, weswegen er dann auch die Aufhebung
der Justiz-Kosten nicht für ein passendesMittel hielt. Eher sei eine Herabsetzung der Klassensteuerz» empfehlen, nicht aber des Eon-
tingents, sondern blos der untersten Stufe, nnd eben so komme auch eine Ermäßigung der Salzpreise nicht der ärmeren Klasse allein
zu gut, wohl aber eine ihr ausschließlichzu gewabrende Ermäßiguug des Schulgeldes. Für letztere sprach sich auch ei» Deputirter
der Landgemeinden aus, während mehrere der Herren Abgeordneten bemerkte», in ihrer Gegend würde gar kein Schulgeld bezahlt,
sondern der Lehrer aus der Eommunal-Kasse besoldet; in Aachen seien unter andern acht Armen-Schulen, worin der Unterricht
ganz kostenfrei ertheilt werde.

Ein Deputirter der Ritterschaft spricht sich für Verwendung des Steuer-Erlasses zu Gunsten der untersten Klassen der Klassen¬
steuer und für die Vcrthcilung dcs auf bic schlacht- und mablstcuerpflichtigen Städte kommendenAntheils unter ihre Armen aus;
dagegen wünscht ein Mitglied des Fürstenstandes, daß eine Theilung der Ueberschüsse stattfinde und der Antheil der Nheinprovinz
zur Verbesserung des Gehaltes der Schullchrer verwandt, ibnen somit eine größere Unabhängigkeit gesichert werden möge, in welcher
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Beziehung dem obigen, hierauf gerichtetenAntrage beigepflichtetwerbe; ein Abgeordneter der Ritterschaft dagegen, dem Fälle bekannt
sind, wo Lehrer ganz aus dem Schulvcrmögen besoldet werden und es also keines Zuschussesbedarf, trägt auf die Verwendung des
Uebcrschusses zur Schulden-Tilgung »n, wodurch eiuc dauernde Erleichterung entstehen werde.

Gin Dcputirter der Landgemeinden empfiehlt nachdrücklich, der Landtag möge sich aussprcchen und nicht allein stumm bleiben,
während alle andere Landtage ihre Meinung abgegeben hätten.

Ein Abgeordneter der Städte erinnert, daß schon beim vierten Landtage auf eine Herabsetzung der Salzpreise angetragen und
von Sr, Majestät darauf geantwortet worden sei, daß diese Steuer zuerst uer.nindcrt werden solle; man möge sich daran nur halten;
der ganze Steuer-Erlaß reiche nicht weit, und da unsere Nachbarn das Salz nur mit 10 Thlr. die Tonne bezahlten, so sei es
wünschenswerth, daß hier nicht mehr dafür gegeben zu werden brauche.

Ein Dcputirter der Landgemeinden glaubte zwar, baß eine Vertheilung der Überschüsse einer Steuer-Ermäßigung vorzuziehen
sein werde, für den Fall aber, daß dieser der Vorzug eingeräumt werde, schlösseer sich dem Antrage für die Ermäßigung der
untersten Stufe der Klassensteuer und für die Vertheilung des »uf die schlncht- und mahlstcuerpflichtigen Städte fallenden Antheils
unter ihre Armen aus und hielt die Aufhebung des Schulgelbes für nicht ganz zweckmäßig.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte spricht sich für Herabsetzuug der Salzpreise aus, indem er sowohl die Noth¬
wendigkeit als den vielfachen Nutzen des Salzes hervorhebt, und ein anderer Dcputirter desselben Standes sieht zwar in der Vermin^
derung einer Steuer das bequemsteMittel zur Erreichung des vorliegenden Zweckes, bemerkt aber, es fehle an einem Maasistabe
zur Beurtheilung, wie groß diese Verminderung sein könne, auch komme eine Ermäßigung der Salzpreise dem Reichen sowohl wie
dem Armen zu gute, er müsse sich daher für eine Vertheilung der Ueberschüsse aussprechcn und wünsche, daß diese zur sittlichen
Ausbildung, besonders von arme» Kindern, benutzt und deshalb zur Verfügung des Landtages und der Regierung gestellt würden.

Ein anderer Abgeordneter der Städte wünscht, daß die Vertheilung bis zu den Gemeinden ausgedehnt und den Vorstehern
derselben zur Unterstützung der Armen überwiesen werden möge.

Ein Mitglied des Fürstenstandcs erinnert an die Vorfrage und spricht dabei die Ansicht aus, daß eine Herabsetzung der Salz-
Preise auf IN Thlr. im Interesse des Staates sei und den Verbrauch dergestalt vermehren werde, daß dadurch der Ausfall sich com-
pcnsire, erklärt sich übrigens auch vorzugsweise für Ermäßigung des Schulgeldes zu Gunsten der ärmeren Klassen.

Ein Dcputirter der Städte giebt dcu Salz-Verbrauch des Preußischen Staates auf jährlich 5N0,NNN Tonnen an; es würbe
mithin der Preis um 3 Thlr. z»-. Tounc ermäßigt werden können, was aber nur eine Ersparniß von 1? Sgr. für jede Familie
herbeiführe.

Ein anderer Abgeordneter der Städte bemerkt dabei, daß große Vandwirthc und Fabrikanten, die viel Salz verarbeiteten, den
besten Nutzen von der Ermäßigung haben würden und daß seiner Meinung nach Aufhebung des Schulgelbes für die 1?tc unb 18te
Klasse wirksamere Hülfe für bicse sein werbe.

Ein Dcputirter der Landgemeinden findet eine Verminderung des Salzpreises um 3 Pfg. pr. Pfund erheblich, und ein Abgeord¬
neter der Ritterschaft bemerkt, daß eine solche Verminderung des Preises die Eonsumtion ohne Zweifel vermehren werde.

Endlich macht ein Deputirtcr der Ritterschaft bcmcrklich, in der Königlichen ProPosition sei ein Steuer-Erlaß angeboten und ein
größerer in Aussicht gestellt worden; cs erscheine ihm rathsamer, diesen anzunehmen als eine Vertheilung des Ueberschusses zu begehren,
was zur Folge haben würde, baß die Steuern blieben, wie sie seien.

Nachdem noch durch einige im Gränzbczirke wohnende Abgeordnete angeführt worden war, wie in diesem ein gezwungener Salz-
Verbrauch oder Kauf von 16 Pfund i»r. Kopf stattfinde, kam es endlich zur Abstimmung über die Frage:

Soll der Steuer-Erlaß, welchen Se. Majestät Allergnädigst zugesagt, mittelst Ucberweisung der zu erlassenden Summe
bcvorwortet werben?

und wie sich 53 Stimmen dagegen, 19 aber dafür erklärt hatten, trug der vor der Discussion aufgetretene Redner neuerdings aus
Vertagung an, die mit 46 Stimmen gegen 26 angenommen worden ist.

Die nächste Plenar-Sitzung ist auf morgen, den 15 Juni, Vormittag« 10 Uhr, anberaumt und zur Verhandlung über das
Forst- unb Jagd-Polizei-Gesetz bestimmt worden.

Vorgelesen, genehmigt unb unterschrieben.

Zehnte Sitzung.
Düsseldorf, den 15. Juni 1841.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung trug der Referent des ersten Abschusses den ^ ^1-selben über die ministerielle Verfügung, die Behandlung gewisserAnträge betreffend, erstatteten Bericht vor; derselbe schließt mit den,
Vorschlage, es möge Sc. Majestät alleruntertbänigst gebeten werden, mit Aufhebung der vorliegenden Verfügung des Königlichen
Ministcrii des Innern und der Polizci, das dcn Ständen gesetzlichzustehendeRecht zu wahren: auchM'c P"tt>o»en. welche sie
zwar der Berücksichtigungwerth, aber aus irgend vorwaltenden Gründen zu eiuer Adresse an dcS Königs MaMat nicht für quali-
fizirt erachte», unter Vermittelung des Herrn Landtags-Eommissarö an die betreffenden Behörden verwegen zu durscn.

Die Plenar-Versammlung trat diesem Vorschlage bei; ein anderer, dahin gerichtet. eS mochten die Worte „nnt Aufhebung« u
s. w. gestrichenund die in Rede stehendeVerfügung vom Landtage als nicht erlassen betrachtet werden, fand Widerspruch, weil
jene Verfügung dem Landtage auf dem gesetzlichen Wege zugekommensei.

Es wurde nun die Berathung des Ausschuß-Berichts über die zweite AllerhöchsteProposition: den Diebstahl von Holz uub
andern Waldproducten betreffend, eröffnet und vou dem Herrn Referenten die Einleitung des gedachten Berichts verlesen. Schon
der Titel des Gesetz-Entwurfs und das darin gebrauchte Wort „Dicbstahl" fand Anstoß.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte bemerkte: Das Wort „Diebstahl" scheine ihm sehr unpassend auf Holzentwen-
dungcn anzuwenden. Zwischen einem Holzsrcvler und einem Diebe sei noch eine ungeheure Kluft. Man möge das Schandende,
welches dem Worte Diebstahl anklebe, nur nicht verwischen. Worte seien in dieser Beziehung mchts weniger als gle.chgult.g.
Mit dem Ausdruck ändere sich auch allmählig der Begriff, und der Abscheu gcgcn Dicbstahl mu„e dadurch abgestumpft werde..,
wenn man dieses Wort auf Handlungen anwende, welchen weder ein besonderer Grad von Verdcrbcn noch eine besondere gesetz¬
widrige Gesinnung beiwohne. Die Sache habe aber auch noch andere Folgen. Zeige «'«n sich Wrin s° strenge, so muffe man
auch conscqucnt sein, und gegen die Thäter alle Folgen eintreten lassen, welche der Diebstahl mit sich führe; dann werde man
in waldreichen Gegenden Niemand mehr fioden, der nicht in die zweite Klaffe des Soldatcnstandes gehöre, der zur Uebernahme
eines Gemeinde-Amtes würdig sei, oder der auf den Grund des Art. 283 des Gcsctzcs ubcr b.e Civil-Prozedur mcht als
^euge verworfen werden könne. Er trage daber darauf an, dem Worte „Diebstahl" Holzentwendungen oder Frevel zu substttulren.
Die Bezeichnung Diebstahl erscheine aber ganz unrichtig bei Holzentwenbungcn aus Communal-Waldungen durch Gemeinde-
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Glieder, welche Mitbcrcchtigte oder Miteigentümer seien, wo es sich daher nur von einem Mißbrauch des Nutznießungs- oder
Eigenthums-Rechtes handle.

Es wurde darauf von einem Deputirten der Ritterschaft erwiedert, daß eben weil man es nicht für Diebstahl halte, Holz zu
entwenden, dies so häufig geschehe, und der Herr Referent fugte hinzu, daß schon im Gesetze von 1821 die Entwendung von Holz
als Dicbstahl bezeichnet worden sei. Jenes von Gemeinde-Waldungen hergeleitete Beispiel passe nicht, den» auch da nähme derjenige,
her unbefugt Holz weghole, das was ihm nicht gehöre, und bcstehle die Mitbeteiligten darum, der Forstfrevel habe so überHand
genommen, daß eine schärfere Gesetzgebung unumgänglich nothwendig geworden sei. Auch hätten im Ausschuß, wo ebenfalls über
den Titel gesprochen worden, sich 15 Stimmen für die Beibehaltung desselben und nur eine dagegen erklärt.

Ein Deputirter der Ritterschaft erhob sich, um sich als diefen Einen zu nennen und hier zu wiederholen, baß er die Anwendung
deS Wortes Diebstahl, so wie es hier gebraucht werde, allen früheren Gesetzen zuwider und in ihren Folgen höchst bedenklich finde.

Ein Abgeordneter der Städte war der Ansicht, für gewisse Entwendungen sei die Bezeichnung als Diebstahl ganz passend, das
unbefugte Lesen von Raffholz aber und das Wegnehmen von Waldbeercn und dergleichen tonne nicht als Dicbstahl betrachtet werben.

Mehrere Deputirte der Städte waren nicht gegen die Beibehaltung des Titels und machte einer derselben noch bcmerklich, daß
der § 16 angebe, was als Dicbstahl gelten solle.

Ein Deputirter der Ritterschaft meinte, es sei passender, diese Frage bei dem betreffenden K zu erörtern, und überhaupt bedenklich,
wenn die Plenar-Versammlung sich mit Nedactions-Verbesserungen beschäftigen wolle, die billigerweise dem Ausschüsse überlassen
bleiben sollten, bedenklicher aber noch, hier das Wort Diebstahl nicht auszusprcchcn, weil die Leute, denen die Diskussion über dieses
Wort bekannt würden, leicht zu dem Glauben veranlaßt werden könnten, »ls werde die Entwendung von Holz auch vom Landtage
nicht dafür gehalten.

Ein Mitglied aus dem Fürstcnstande schlug vor, man möge den Titel abändern und das Gesetz ein „Gesetz den Holzfrcvel und
den Diebstahl von Holz betreffend" nennen; es wurde aber beliebt zur Abstimmung über die Frage zu schreiten, ob die Fassung der
Ueberschrift des Gesetz-Entwurfs beibehalten werden solle, und dieselbe mit 46 Stimmen gegen 26 angenommen.

Bei ss 1 hatte der Ausschuß nichts zu erinnern gefunden; es bemerkte aber ein Abgeordneter der Städte dagegen: '
es scheine ihm sehr unangemessen, die Bestimmungen dieses § auf das sogenannte Naffhol; ober Auflesen von trockenem
Holze anzuwenden. Er verweise deßhalb auf die Art. 3, und 11 der östrcich-bairischcn Verordnung vom 3t). Juli 1814,
welche viel zweckmäßiger seien. Jedenfalls wäre es unrecht, für ein kleines Vergehen die gleiche Strafe lluszusprechen, wie
für Entwendungen von stehendem grünem Holze, Seine Ansicht habe sich auch durch die Erfahrung bewährt, denn da sich
die Strafe bis zu langem Gefängniß steigern könne, so führe eine solche Strenge Leute, die sonst noch auf gutem Wege
wären, gerade auf den Weg des Verbrechens. Das geschehe auch dadurch, daß sie im Gefängniß mit Gewohnhcits-Dieben
zusammenkommen. Er halte daher dafür, daß man das Sammeln oder Entwenden von trockenem Naffholz blos mit
einer einfachen Polizei-Strafe belegen solle.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft konnte sich hiermit nicht einverstanden erklären und war für die Beistimmung des z.

Ein Deputirter der Städte erwähnte, daß in den Waldungen seiner Gegend häusig junge Bäume zuerst blos angehauen, und
wenn sie dadurch verdorben, spater als Raffholz behandelt würben; nachdem noch mehrere andere Abgeordneten gesprochen hatten,
wurde der z durch Abstimmung vermittelst Aufstehen und Sitzenbleiben angenommen.

§ 2. hatte im Ausschuß keinen Widerspruch gesunden uud wurde auch vou der Plenar-Versammlung gebilligt.
§ 3. Ebenso, nachdem der Herr Referent erwähnt hatte, daß hier von einem Mitglied« des Ausschusses der Vorschlag, den

einfache» Holzwerth statt des vierfachen anzunehmen, gemacht, aber von keinem der andern Mitglieder unterstützt worden sei.
Bei § 4 war vom Ausschuß die Streichung des 2. und 3. Alinea beuorwortet worden, weil dadurch nur unnöthigen Weitläuf-

tigkeitcn Thür und Thor geöffnet werde, statt dessen sollte hinzugefügt werden:
„Bei einer weitern Entfernung als 2 Meilen bestimmt der denunzircnde Schutzbeamte den Werth nach dem bestehende«
Lokal-Preise.«

Auch war in Folge einer durch Se. Durchlaucht dem Fürsten zu Wied eingegebenen Denkschrift hinzugefügt worden:
„Unbeschadet der Rechte des Herrn Stanbesherrn."

Hiergegen protestirte ein Deputirter der Städte und sagte:

Der Vorschlag, die Tare des entwendeten Holzes durch den Förster, welche die Anzeige mache, festsetzen zu lassen, wäre sehr
bedenklich. Allerdings stehe diesen anzeigenden Beamten, auch wenn sie auf Lebenszeit angestellt seien, tille« zu. Aber doch nur
in Bezug auf das f»etum, keineswegs in Bezug auf den Werth. Dieser solle nach einer von den Lokalbchörden proponirten und von
dem Landrath festzusetzenden Tare bestimmt werden. Er werde nun zwar vorschlagen, daß der § 14, wonach der Waldeigentbümcr
die Strafe beziehen solle, nicht angenommen werde, daß diese Strafe im Gegentheil in die Staats-Kasse stießen, und zu wohlthätigen
Zwecken verwendet werden möge. Würde aber dieser sein Vorschlag nicht beliebt werden, würde man den § 14 beibehalten, dann sei
die vorliegende Bestimmung doppelt gefährlich. Denn der in den Diensten des Waldeigenthümers stehende und von ihm bezahlte Förster
müsse wohl, düs liege in der Natur der Verhältnisse, den Werth des entwendeten Holzes so hoch als möglich stellen.

Gin Deputirter der Landgemeinden schlug vor, die Feststellung des Werthes dem Landrathe zu übertragen. Auch ein anderer
Abgeordneter fand es bedenklich, die Tare dem denunzirenben Schutzbcamten zu überlassen, und ein Deputirter der Landgemeinden hielt
die ganze vom Ausschuß angegebene Fassung des K für fehlerhaft, indem er noch besonders an die Fälle erinnerte, wo der Dicbstahl
durch Leute coustatirt würbe, die nicht lebenslänglich angestellt seien.

Ein Deputirter der Ritterschaft machte bemcrttich, baß dieser Fall nicht vorkommen könne, da die Friedensrichter nur solche vereiben
und mithin auch nur von solchen Prototolle annehmen dürften, die eine lebenslängliche Anstellung hätten, wenigstens werbe es so im
Negierungs-Bezirk Aachen gehalten.

Auch ein Abgeordneter der Landgemeinden findet in der Bedingung der Glaubwürdigkeit durch lebenslängliche Anstellung die kleinen
Waldbesitzer sehr gefährdet, und ein anderer besteht darauf, daß der Schutz gleich wirksam für kleine wie für große Wald-Eigenthümer
sein müsse.

Ein Deputirter der Ritterschaft hält es für unbedenklich, den Schuhbeamten das Vertrauen zu schenken, was durch z 4 für
sie ausgesprochen werde, und schlägt vor, für die kleinen Waldbesttzcr dadurch zu sorgen, daß die Feldschützm auf Lebenslang ange¬
stellt und zugleich als Waldhüter benutzt würben.

Ein Mitglied des Fürstcnstandcs erwiedert hieraus, baß die lcbensläuglichcn Anstellungen besonders bei Privaten sehr unräthlich
seien, und in Frankreich gar nicht erforderlich, um den Protokollen der Schutzbecuntcn Glauben zu verschaffen, daß aber nothwendig
etwas geschehe» müsse, um dem Ueberhandnchmeu der Frevel zusteuern. Der Herr Referent verwies auf die im Bericht enthaltenen
Erwägungsgründe und unterwarf dieselbe einer ferneren Erörterung, Von einem Deputirten der Ritterschaft war im Laufe der
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Discuffion vorgeschlagen worden, damit bis zu § 14 zu warten und stellte Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall anheim, ob
etwa über diesen Vorschlag zuerst abgestimmt werden solle? Es wurde aber die Priorität für den Vorschlag des Ausschusses verlangt
und derselbe bei der Abstimmung mit 63 Stimmen gegen 14 angenommen,

Bei § 5 war durch den Ausschuß vorgeschlagen worden, als erschwerende Umstände »och zu bezeichnen, wenn grünes Holz
mittelst Schneid-Instrumenten abgehauen oder abgeschnitten, und wenn statt der Art die Säge gebraucht werde; in Folge des dagegen
aber von mehreren Seiten erhobenen Widerspruchs wurdcu die Zusätze bei der Abstimmung durch 46 Stimmen gegen 31 angenommen.
Von einer Seite war hierbei darauf angetragen worden, die geschärfte Straft nicht auf Naffholz anzuwenden, namentlich aber die
zusätzlichen Artikel des Ausschusseszu verwerfen.

In § 6 wünscht der Ausschuß das Wort „rechtskräftig" zu streichen, da durch Aufnahme desselben bei Coutumacial-Erkennt¬
nissen den Holzdieben ein Mittel an die Hand gegeben werde, sich der verschärften Strafe für Wiederholungsfälle zu entziehen; es
wird aber dagegen durch mcbrcre Abgeordnete protestirt und bemerkt, man müsse sich der vom Ausschüsse vorgeschlagenen Beseitigung
des Ausdrucks: „rechtskräftig Urtheil" in dem 8 6 des Entwurfs widersetzen.

Diese Bezeichnung der Urtheile sei gewiß nicht ohne juristische Erwägung an dieser Stelle, so wie im § aufgenommen. Allerdings
würde die Absicht der strengern Bestrafung der Necidive dann leichter und häufiger erfüllt werben, wenn jede erste richterliche Sentenz
hinreichte, um die Anwendung der schärfern Strafe zu begründen. Es sei aber zu bedenken, ob man in dieser Art den von dem
Referenten hervorgehobenen Interessen der Forsthut ein wesentliches Nechtsprincip opfern wolle. Man könne damit sich nicht einver¬
standen erklären, daß mit Verletzung eines unbestreitbaren Grundsatzes des Nechtsvcrfahrcns, einem Urtheile, welches noch keinen
gesetzlichen Bestand habe, eine solche Wirkung beigelegt werde.

Ein Abgeordneter der Städte trug ebenfalls auf Verwerfung des Amendements vom Ausschüsse an. Dasselbe verstoße gegen
die Principien des Straf-Rechts, wornach nie eine Verschärfung der Strafe eintreten könne, bis die erste Strafe durch rechtskräftiges
Urtheil festgestelltsei.

Der Referent replizirt, das Ganze sei ein erccptionclles Gesetz, und also auch eine erccptionelle Bestimmung, wie die vorge¬
schlagene, darin zulässig. Ein Abgeordneter der Städte meint, das Wort möge stehen bleiben oder gestrichen werden, so werde doch
kein rheinischer Gerichtshof die Vollziehung eines Urtheils gutheiße», was noch nicht rechtskräftig geworden fei, und jedenfalls der
Eassationshof derselben entgegen sein; es wird ihm aber erwiedert, daß der tzassationshof das Verfahren bereits gebilligt habe und
ein Dcputirter aus dem Stande der Ritterschaft erklärt, daß die Praris gerade die entgegengesetzte und durch eine Labinets - Ordre
sanctionirt sei.

Gs wird hierauf der Vorschlag des Ausschusses durch Entscheidung mit Aufstehen und Sitzenbleiben angenommen und in § ?
die Streichung des Wortes „rechtskräftig" ebenfalls genehmigt.

88 8 und 9 werden angenommen und bei § IN die vom Ausschüsse vorgeschlagene Abänderung der Worte „oder unentgcldlich
annimmt" in „oder im Besitz hat" gutgeheißen und die Streichung des letzten Theils des § ebenfalls genehmigt.

Zu § 11 war nichts zu erinnern.
Bei § 12 hatte der Ausschuß zu mehrerer Deutlichkeit die Anwendung des Wortes „Familien-Glieder" statt des im Entwürfe

gebrauchten „Angehörigen" vorgeschlagen; auf einige hierüber gemachten Bemerkungen und genommene Anträge aber wurde die
Beibehaltung des letzter» Ausdrucks beschlossen.

Der Ausschuß hatte für zweckmäßig erachtet, Dienstherrschaften in gleichem Maaße für ihre Dienstboten, wie Eltern für ihre
Kinder verantwortlich zu machen u»d deswegen bei § 13 die Streichung der Worte „zum Vortheil gereichen" in Antrag gebracht.
Ein Abgeordneter der Städte bemerkte dagegen: es scheine ihm äußerst bedenklich, die unbedingte Haftbarkeit der Eltern, Vormünder
und noch mehr der Dienstherrn auöznsprechcn, wie es hier geschehe. Man möge diese 88 mehr mit den Verfügungen der Art.
1384 des bürgerlichen Gesetzbuchs uud dem Art. 98 der Verordnung vom 30. Juli 1814 in Einklang bringen.

Mehrere andere Mitglieder sprachen sich in gleicher Weise aus. Eiu Deputirter der Ritterschaft äußerte zwar die Ansicht, daß
eine Schärfuug des Gesetzes »ach obeu, eine Milderung desselben nach unten herbeiführe, und ein Holzdiebstahl des Gesindes ohne
Vorwissen der Herrschaft kaum denkbar, auch letztere zur Ucbcrwachung des ersteren dergestalt, baß es sich eines solchen Vergehens
nicht schuldig machen könne, verpflichtet sei; es wurde aber bei der nun erfolgten Abstimmung der Vorschlag des Ausschusses mit
52 gegen 23 verworfen.

Zu z 14 hatte der Ausschuß nichts zu erinnern gefunden, und blos die angemeldete Verwahrung der Stanbcsherrn im Pro¬
tokoll erwähnt.

Ein Abgeordneter der Städte aber trug auf gänzliche Streichung dieses § an, und bemerkte:

es Widerstreite der Würde des Staates und den Prinzipien einer guten Straf-Rechts-Pflege, die Gelbstrafe dem Walbcigcn-
thümer zufallen uud diesen gleichsam als Repräsentanten der vinäiel» riudlio» austrete» zu lassen.

Der Waldeigenthümer werde durch den ihm zugesprochenen Schaden-Ersatz hinlänglich entschädigt. Ihm mehr zu bewil¬
ligen sei auch um deswillen nicht rathsam, weil dann die Frevel nicht so unpartheiisch angezeigt, verfolgt nnd die Strafen
nicht so unnachsichtlich bcigetricbcn würden. Statt die Holzentwendungcn zu verhindern, werde alsdann grade das Gegen¬
theil bewirkt.

Ein Dcputirter der Ritterschaft hielt die Waldcigenthümcr immer noch nicht für hinlänglich entschädigt, wenn ihm selbst die
Strafgelder zufielen, die häusig nicht einziehbar sein würden; ein Abgeordneter der Landgemeinden verlangte, daß jedem sein volles
Recht und den Waldcigenthümern also vollständiger Schadenersatz gewährt werde; die Strafgelder aber sicht cr als ein unpassendes
Mittel dazu an und nimmt diese für die Armen-Kassen in Anspruch, worin sich mehrere Stimmen ihm anschließen.

Ein Deputirter der Ritterschaft appcllirt an das Rechts- und Billigkeit«-Gefühl der Versammlung zum Schutze des Interesses
der Waldeigenthüiuer uud nachdem noch der Herr Referent die Verhandlungen resumirt hatte, crfolgtc die Abstimmung, wobci sich
52 für Beibehaltung des §, 23 Stimmen aber dagegen aussprachcn.

Bei § 15 hatte der Ausschuß die Hiuzusügung des Wortes „erwiesener" vor dem im zweite» AIi»ea vorkommenden Worte
„Schaden" vorgeschlagen.

Ein Abgeordneter der Städte bemerkte gegen den 8 im Allgemeinen:

Die Bestimmungen dieses § könnten zu den bedenklichsten Folgen führen. Dcr Walbeigcnthümcr erhalte auf diese Weise,
nachdem der vorige 8 angenommen worden, dreifache Entschädigung, »ämlich den Werth, 4 fache, 6 fache oder 8 fache Strafe
und noch besonderen Schaden-Ersay, welcher oft ganz arbiträr ermittelt und mehr das Resultat einer Fiction als der Wirklichkeit
sein werde.

Jedenfalls scheine ihm angeordnet werden zu müssen, daß die fragliche besondere Entschädigung gleich am Forstgericht gefordert
und im Forsturtheil zugesprochen werden müsse. Daß der Beweis des Schadens besonders geliefert nnd nicht lediglich auf das Anzeige-
Protokoll gegründet werden könne, liege in der Natur der Sacke; wogegen durch den Herrn Referenten und ein anderes Mitglied
erläutert wurde, wie der hier angedeutete Mchrwerth sich in verschiedenen von ihnen bezeichneten Fällen ergeben könne.
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Ein Dcputirter der Landgemeinden fand die Hinzufügung des in Rebe stehenden Wortes überflüssig, und den § in seiner
ursprünglichen Fassung ganz gut; es hat darauf der Ausschuß seinen Vorschlag zurück und die Versammlung den §, so wie er im
Gesetzentwurfsteht, angenommen.

Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall zeigten an, daß die Ausschuß-Berichte über die allgemeine Forst- und Iagd-
Polizei-Orbnung so wie über den in der erzbischöflichen Angelegenheit gestellten Antrag eingegangen seien und im Vorsaale zur
Einsicht der Herren Stände offen gelegt werden würden. Auch habe Se. Durchlaucht zwei an den Landtag gerichtete Schreiben von
Hübsch bei Nees und vom Rccscr-Eiland, das eine die Maischsteuer, das andere die Deichanlagcn betreffend, offen legen lassen,
und stellen den Herren Abgeordneten anheim, ob Vereine oder andere die in jenem Schreiben enthaltenen Wünsche aufnehmen und
zum Gegenstände eines Antrages machen wolle.

Die nächste Sitzung ist auf morgen den 16. Juni, Vormittags IN Uhr, und zur Fortsetzung der Verhandlung über das Gesetz,
den Holzdiebstahl betreffend, bestimmt.

Se. Durchlaucht zeigten schließlichnoch an, baß künftig die Herren von Herwegh und Schmidt an den Arbeiter des vierten
Ausschusses, Herr Guittienne aber an denjenigen des eilftcn AusschussesTheil nehmen würden.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Gilfte Sitzung.
Düsseldorf, den 16. Juni 1841.

Nach Verlesung des Protokolls machte ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft die Bemerkung, daß er selbst geglaubt habe,
der einzige im zweiten Ausschüssegewesen zu sein, der gegen den Titel des in der Erörterung begriffenen Gesetz-Entwurfs protestirt
habe, wie solches von dem Herrn Referenten angeführt worden, daß aber seitdem drei College« ihm erklärt hätten, sich im Aus¬
schusse jenem Protest angeschlossenzu haben, welches er demnach erwähnen zu müssen glaube.

Hierauf theilten Se. Durchlaucht ein Schreiben des Herrn Landtags-Commissarius, die nun zu bewerkstelligendeEinführung der
neuen Wege-Ordnung betreffend, mit, woraus unter andern hervorgeht, daß Se. Ercellenz eine Confcrenz mit den vom vorigen Land¬
tage erwählten Dcputirtcn zu veranstalten wünsche, und da von den Deputirten, die damals gewählt worden, zwei beim gegenwär¬
tigen Landtage nicht erschienen,statt derselben, nämlich des Herrn Nahmen von Eoblenz und des Herrn vom Rath zu Laucrsfort,
neue Devutirten aus den bctreffcudc»Negierungs-Bezirken zu wählen seien. Die Wahl wurde bis zum Schluß der Sitzung ausgesetzt.

Zwei andere Schreiben des Herrn Landtags-Commissarius begleite» die Nechuungö-Ablage der Provinzial-Feuer - Sozietät für
1837 — 40, welche an den zehnten Ausschuß abgegeben worden, und ei» anderes Schreiben überbringt ein Gesuch des Freiherr»
Clemens von Fürstcnberg, um Aufnahme seines Gutes Vorbeck in die Zahl der landtagsfähigen Rittergüter, welches Se. Durch¬
laucht der Ritterschaft überwiese».

Es werden darauf folgende Anträge verlesen: Durch einen Abgeordneten aus dem Stande der Ritterschaft: Auf Gewährung
her Stempclfreiheit für Armen-Anstalten, Geht an den eilften Ausschuß.

Durch einen Abgeordneten desselben Standes: Auf Beschleunigung der Austrägal - Entscheidung in Sachen der kurkolnischen
Landes-Obligationen. An den vierten Ausschuß.

Durch einen Abgeordneten der Ritterschaft: Auf Gesiattung der Besteuerung von Obstwein, Wildpret und Geflügel für solche
Städte, die sich wie Trier in Finanz-Noth befinden. An den achten Ausschuß.

Durch den nämlichen: Auf Mobification der Allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 9. April 1836, wodurch den Friedensrichtern die
Befugniß ertheilt wirb, bei Subhastationen die Kaufbcdingnisft festzustellen. An den vierten Ausschuß.

Durch einen Abgeordneten der Städte: Aus Rückverlegung des Rheinischen Cassations - Hofes in die Nheinprouinz und zwar
nach Cöln, dagegen die Errichtung eines zweiten Appellhofes und Anweisung von Eoblenz zu», Sitz'oessclben. An den vierten Ausschuß.

Durch eine» Abgeordneten der Städte: Auf Abhülfe des Nothstandes der Stadt Iülich durch Vermehrung der Garnison und
Ermäßigung der Gewerbesteuer vermittelst Herabsetzungin die dritte Klasse der Städte. An den eilften Ausschuß.

Durch einen Abgeordneten der Städte: Auf Ausbau des Norbkanals. An den achten Ausschuß.
Es wurden hierauf die Entwürfe der Adressen, die erste und zweite ProPosition betreffend, und die Adresse Wege» Verweisung,

von Privat-Anträgc» an die Behörden, vorgetragen und die Entwürfe von der Versammlung beifällig aufgenommen.
Man kehrte nun zur Berathung über das Gesetz,den Holzdiebstahl betreffend,zurück uud sing mit § 16 an.
Der Ausschuß hatte dazu folgenden Zusatz vorgeschlagen: daß:

«In keinem Falle die Gefängnißstrafe weniger als 24 Stunden dauern solle."
Ein Abgeordneter der Städte bemerkte hierzu: Nach der bisherige» Gesetzgcbimgwürde» 8 Tage Gefängniß einer Geldstrafe

von 5 Thaler gleich gerechnet. Es sei kein genügender Grund vorhanden hievon abzugehen. Wenigstens würde es sehr hart sein, bei
Holz-Entwendu»ge», die doch immer nicht als ein schwer zu bestrafendes Verbrechen angesehen werden können, für eine Geldbuße
von 5 Thlr. 14 Tage Gefängniß eintreten zu lassen. Dies würde dazu führe», daß der Bemittelte, welcher sich mit Geld loskauft,
nur einfach, der Arme aber doppelt bestraft werde. Wollte man aber recht streng sein, so würde er darauf antragen, erst den
verschärften Gefängniß-Satz bei Rückfällen anwendbar zu machen. Die schon gerügte Schmalerung der Kost müsse er auch für zu
hart und besonders bei Straf-Arbeiten für ganz unausführbar halten.

Von mehreren Seiten wurde gerügt, daß das Minimum der Strafe, welches hier vorgeschlagen worden, zu stark, und die
Schmälerung der Kost bis zu Wasser und Brod zu hart sei; dagegen führte ein Mitglied aus dem Stande der Ritterschaft an, daß
das französische Forst-Straf-Gesetz ein geringeres Straf-Maaß bei Einsperrung, als 3 Tage nicht enthalte, und ein Deputirtcr der
Landgemeinden bemerl'te, baß im Regicrungö-Vezirk Trier die Schmälerung der Kost bereits eingeführt sei, uud sich als sehr wirt¬
sam erwiesen habe, während ei» Abgeordneter der Ritterschaft erwähnt, daß in der Umgegend von Cleve viele Forstsrevcl verübt
würden, blos um Aufnahme in die Arresthäuser und die Gefangcn-Kost zu erhalte».

Der Vorschlag des Ausschusseswurde darauf durch überwiegende Stimmen-Mehrheit genehmigt.
Bei z 17 tadelte ein Deputirter der Städte die nochmalige Anrufung des Gerichts, es wurde ab.'r darauf keine Rücksichtgenom¬

men, sondern der § gebilligt.
Bei z 1,8 war nichts zu erinnern.
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Beiz 19 erinnerte derselbeAbgeordnete! hier scheine ihm die Nichtigkeit der Bemerkungen, welche er zu § 14 gemacht habe, erst
recht klar hervorzutreten. Der Holzfrevler werde durch eine für den Wald-Eigenthümer zu leistende Forst-Arbeit ganz in dessen
Hände gegeben, was zu großen Inconvcnienzen führen könne. Er wolle nur auf die Gefährlichkeit dieser Vollziehungswcisc bei Per¬
sonen des andern Geschlechtsaufmerksam machen, worauf ein Dcputirter der Ritterschaft erwiederte, daß es zwar eben so nothwendig
als zweckmäßigsei, bei der Discussion eines Gesetz-Entwurfs vorab die Prinzipien desselben zn erörtern und festzustellen, daß aber,
wenn dies einmal geschehen,daraus nicht wieder bei der Erörterung jedes einzelnen 5 zurückgegangenwerden könne.

Der K wurde darauf ohne Widerspruch angenommen.

Vei § 20 hatte der Ausschuß vorgeschlagen,das zweite Alinea auszulassen und statt desselbenhinzuzufügen:
„In der Nheinprovinz soll dem berechtigten Wald-Eigenthümer die Befugniß zustehen, der Ortsbehörde die Sträflinge in der
Art zur Ableistung der schuldigenArbeit zu überweisen, daß deren Arbeitstage auf die Lommunalwcge-Handdienste, zu welchen
der Wald-Eigenthümer in der Gemeinde verpflichtetist, angerechnet relip. in Abzug gebracht werden."

Es wurde dagegen eingewandt, daß eines Theils >ie Bürgermeister nicht zu Erecutoren für einzelneGemeinde-Mitglieder gebraucht
und die Arbeiten der Sträflinge nicht als Kompensation für Dienste angenommen werden könmen, welche durch bezahlte Tagelöhner
oder Dicnstleutc »errichtet werden müßten; auch besorgte ein Abgeordneter der Landgemeinden, es könne durch Auslassung des Alinea
die Vermuthung entstehen, baß eine Vcrzichtlcistung auf Straf-Arbeit durch die Wald-Eigenthümer zu Gunsten der Gemeinden nicht
statt finde. Diese Furcht zu beseitigen, schlug der Referent die Beibehaltung des ganzen 8 mit dem vom Ausschuß gemachten Zusatz
vor, was mit 42 Stimmen gegen 34 genehmigt worden ist.

Bei §21 fand sich nichts zu erinnern.
§ 22 wurde die Weglassung des uns das Wort! „mitzubringenden" folgenden Satzes genehmigt.
Die Bestimmung des § 23 fand ein Landtags-Mitglied unmenschlich, sie wurde nichts desto weniger angenommen.
§ 24 war vorgeschlagen, statt: „Landes-Justiz-Kollegien," „betreffende Justizbehörden" zu setzen, womit sich ein Deputirter

der Landgemeinden, bei welchem diese Aenderung einigen Anstoß erregt hatte, nach den gegebenen Erläuterungen einverstanden erklärte
uud wogegen sonst kein Widerspruch statt fand,

§ 25 wurde gutgeheißen. Bei

§ 26 erhob sich jener Abgeordnete der Städte wieder, und machte bemcrklich: wenn dieser 8 in seiner bisherigen Fassung
b'icbc, so würde dadurch gerade der Zweck, welchen man mit dem vorliegenden Gesetze beabsichtige, nämlich Verminderung der
Holzcntwenbungcn, durchaus nicht crrrcicht. Es würde von den Launen des Nald-Eigenchümers abhängen, ob ein Frevel verfolgt oder
bestraft werden solle. Dagegen müsse er im Interesse der Staats-Gesellschaft opponiren, welche ein Interesse daran habe, daß alle
Vergehen auch bestraft würden, nnd er trage darauf an, daß die bisherige Einrichtung beibehalten werde, wonach alle Anzeigen
über Holzcntwendungcn dem öffentlichenMinisterium gemacht und von diesem auch verfolgt werden müßten.

Ein Mitglied der Ritterschaft und der Referent traten dieser Ansicht bei, und die Abänderung des 8 dahin, „daß die Unter^
suchung von Amtswege» sowohl als auch u. s. w," geschehen soll, wurde genehmigt. Zu

§ 2? soll der Zusatz gemacht werden „im gesetzlichen Wege," Vei
8 28 war nichts zu bemerken, und bei
88 29 bis 32 eben so wenig. Bei

§ 33 wurde die Wcglassung bes'zwciten Alinea genehmigt; für
§ 34 wurde eine veränderte Fassung in folgender Weise vorgeschlagen:

„der procotollirende Forstbeamte, welcher den Holzdicbstahl entdecktund ausgemittelt, braucht nur dann in der Forstsitzung
„ an dem sestgcsetztcn Gerichtstage zu erscheinen,wenn dessen Erscheinen aus besonderen Gründen für nöthig erachtet nnd von
„dem Richter verordnet wird.

„Wird das Erscheinen von dem Beschuldigtenveranlaßt, so hat derselbe die besfallsigcn Kosten uordcrsamst bei dem Forst-
„gcrichtc zu deponiren,"

wogegen man nichts einwenden wollte, wenn in der Adresse die Motive dieser Abänderung gehörig entwickeltwürden,
8 35 wirb mit bcm, vom Ausschuß vorgeschlagenenZusatz:

„die anwesenden Forstbcamtcn nehmen ihre» Platz an der Seite des Richters, ertheilen die etwa nöthigen technischen Erläu¬
terungen uud können durch den Nichter oder auch direkt, nachdem sie hierzu von demselben das Wort begehrt und erhalten
„haben, den Beschuldigten, so wie die Zeuge», befragen, sodann haben sie das Protokoll ebenfalls entweder- am Schlüsse, oder
„ein jeder von ihnen nach erfolgtcr Aburtelung der von ihm «»gezeigten Fälle, zu unterzeichnen,"

angenommen,
58 36 bis 38 ebenfalls nngcnommcn. Bei
8 39 ist die Einschaltung statt „eigener" „eigenen Wahrnehmung" beliebt und angenommen worden.
8 40 wirb angenommen nnd damit für heute die Berathung geschlossen, um die Wahl der Dcputirtcn für die Wcge-Lommission

a» die Stelle der nicht beim Landtage anwesenden-Herren Nahmen und vom Rath vorzunehmen.

Es erhielten dabei Herr von Vrewer, als Vertreter des Negicrungs-Bezirks Coblcnz 67, und der Herr von Nynsch für
den Reglerungs-Vezirk Düsseldorf 3? Stimmen, und soll vom Erfolge der Wahl dem Herrn Landtags-Commissarius Kc»»tniß gegebenwerben.

Die nächste Sitzung wirb morgen Vormittag 10 Uhr statt finden.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Zwölfte Sitzung.
Düsseldorf, den 17. Juni 1841.

Nach Verlesung nnd Genehmigung des Protokolls theilte Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall der Versammlung mit,
daß die von dem Herrn Landtags-Eommissar erbetene Nachweise der Klassensteuer-Contingcntc vom Jahr 1830 bis 1841 einge¬
gangen und dem achten Ausschüssezugewiesenworden sei.

4
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Ein an den Landtag gerichtetes Schreiben des Wilhelm von Vewer und mehrerer Andern, «l. ä. 6, December 1840, eine
Entschädigung für die im Jahr 1789 aufgehobenen Zehnten betreffend, wird im Vorsaalc offen gelegt, und bleibt den Herren
Standen anheimgestellt, ob einer von ihnen das vorgetragene Gesuch zum Gegenstand eines Antrags machen will. Dies war durch
einen Abgeordneten der Ritterschaft mit der Bittschrift der Bewohner des Neeser Eilands gegen die übertriebene Höhe der Bannteiche
geschehe». Der Herr Abgeordnete trug, da die AllerhöchsteProposition über die Strom- und Deich-Ordnung zurückgezogenworden,
auf Überweisung an den Herrn Landtags-Eommissar zur geeigneten Benutzung an, was von der Plcnar-Vcrsammlung genehmigt
wurde, da dies nicht als eine Billigung der von den Bittstellern gestellten Bitte und geführten Beschwerde anzusehen sei.

Der von einem Abgeordneten der Städte gestellte und »erlesene Antrag auf unverkürzte Mittheilung der Landtags-Verhand-
lungen, Gestattung einer anständigen Besprechung derselben und auf Prcßfreiheit in der vom Antragsteller angegebenen Weise, geht
an den vierten Ausschuß.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden schloß sich dem Antrage an und verzichtete auf Verlesung des seinigen, indem er bat,
denselben an den vierten Ausschuß zu überweisen, damit er bei Prüfung jenes zugleich benutzt werde.

Es wurde dies durch den Herrn Landtags-Marschall genehmigt, worauf jener Abgeordnete der Städte einen zweiten Antrag
auf die Aufhebung des Gesetzesvom Ü. März 1821 und folgende verlas, wodurch das öffentlicheVerfahren für gewisseFälle bei
Vergehen von Etaatsbedientcn ansgeschlossenwird, welcher Antrag ebenfalls dem vierten Ausschüssezugewiesenwurde.

Ein anderes Mitglied aus dem Stande der Städte trug ein Gesuch um Verwendung des Landtages dafür vor, daß öffentliche
Waaren-Verläufe auf Credit nicht mehr gestattet werden möchten. An den neunten Ausschuß.

Eiu Abgeordneter desselbenStandes führte Beschwerde über den noch immer stattfindenden Zwang, einen Theil der Steuer in
Kassenscheinenzu zahlen, und wünscht entweder die Aufhebung dieses Zwangs oder die Verpflichtung, Kassenscheinein Zahlung zu
nehmen, oder die Erlassuug einer Allerhöchsten Bestimmung, wonach auch Kassenscheinebei der Staats-Kasse von unverdächtigen
Personen unbedingt angenommen werden sollen. Geht an den achten Ausschuß.

Ein Abgeordneter desselbenStandes trug auf den Ausbau der Straße von Euskirchen nach Dürcn auf Kosten des Bezirks-
Straßen-Fonds an, und wurde der Antrag dem cilftcn Ausschussezugewiesen.

Ein Deputirter der Städte erbat die Verwendung des Landtages für eine Revision der bestehendenKlassensteuer-Vertheiln»«,
und anderweitigen Bildung der Revisions-Commission. Geht an den achten Ausschuß.

Der nämliche Abgeordnete trug ans die Gleichstellung der Behandlung armer Reisenden auf'dem rechten Nheinufer wie
auf dem linken Nheinufer, oder die Bestreitung der Unterstützungskostcnaus Staatsmitteln auf dem rechten Rheinufer, wie es auf
dem linken Nheinufer gehalten werde, an, nnd wurde dieser Antrag dem eilften Ausschusseüberwiesen.

Ein Deputirter der Landgemeinden klagte, daß die durch Sc. Majestät auf das Gefuch des füuften Landtages gewährte Ermäsii-
gung der Salzpreise bei mehreren Fabrikanten durch die Minister beschränkt und fast ganz vorenthalte» worden sei, uud trug auf
Erneuerung des Gesuchs bei Er. Majestät an. An den nennte» Ausschuß.

Ei» Abgeordneter der Ritterschaft erwähnte, daß er einen ähnlichen Antrag im Interesse der Neuwieder Seifenfabrikantcn habe
stellen wollen, der durch das vorgetragene Gesuch, dem er sich auschlicsie,uunöthig gemacht worden.

Ein Deputirter der Städte kündigte an, daß er dem Ausschusse interessante Materialien zur Bearbeitung dieser Angelegenheit
mittheilen werde.

Die Berathung über das Holz-Dicbstahl-Gesetz wurde wieder aufgenommen und durch den Referenten mit der Erklärung
begonnen, daß er nach den Aeußerungen, die er gehört habe, schließen müsse, man glaube, er vertheidige mit Wohlgefallen daö
strengere Strafgesetz; man irre sich aber, denn es liege nicht in seinem Charakter, den strengen Gesetzendas Wort zu reden und
sie zu vertheidigen. Wenn er sich aber überzeugt habe, daß milde Gesetze den, Nebel nicht abhelfen, sondern es noch verschlimmern,
sowie dies bei dem Holzbiebstnhl der Fall sei, dann allerdings vertheidige er das strengere Gesetz als eine Nothwendigkeit zum Schutz
des Wald-Eigenthums.

Die französischeForst-Ordonnanz von l669, die auf dem linken Nbeinufcr so lange Jahre in Kraft gewesen, sei ein viel
strengeres Forst-Gesetz, als das hier in Berathung begriffene. Auf das geringste Vergehen habe eine Gelbstrafe von 3 Francs
(24 Sgr.) oder 3 Tage Gefängniß gestanden; in dem vorliegenden Gesetz betrage die geringste Strafe 10 Sgr. oder nur einen Tai
Gefängniß. Nach dem französischenGesetze bestimme weder der Forstbcamte »och der Forstrichtcr den Werth des gestohlenenHolzes,
sondern das Gesetz selbst nach einem Tarife, der für ganz Frankreich gelte. Die Berechnung geschehe nach dem Umsangc des Stämm-
chcns oder Stammes in Zollen und betrage danach i» vielen Fällen der Werth eines Stammes von 12 Zoll Durchmesser100 Francs
oder 26 Thlr., der hier nach der Lokaltare höchstens 1 bis 2 Thlr. werth sein würde; die ganze Strafe würbe also nur 5 und
höchstens 10 Thlr. betragen.

Für eine in einer Schonung weidende Knh sei nach dem französischenGesetze die Strafe 20 Francs, nach dem Gesetz-Entwürfe
IN Sgr. und für eine ganze Heerde nur 30 Thlr. Die Franzosen hatten weniger Kenntniß von einer zweckmäßigenForst-Bewirth-
schaftuug, sie theilten ihre Waldungen in Schläge ein, stellten sie ganz licht und überließen sie der Natur; bei diesem verderbliche»
System hielten sie dennoch ihre Waldungen in einem ziemlich guten Zustande, uud dies verdankten sie nur ihren strengen Forst-
Polizei-Gesetzen.

Die Wirthschafts-Fehler, wenn sie nur alle 30 Jahre einmal zurückkehrten, wüchsen größtcntheils aus, dafür sorge die Natur;
aber da, wo täglich Holz gehauen und entwendet werde, wo stets das Vieh weide, da müsse der Wald zu Grunde gehen.

Das französischeGesetz kenne die Verwandlung der Gcfängnißstrafe in Forstarbeit nicht; er halte diese für eine weise und
wohlthätige, denn der Aufenthalt im Gefängniß führe nicht immer zur Besserung uud sehr oft zum Schlechterwerdcn, wogegen Arbeit
gewiß eher zum Bcsserwcrdeu führe.

Wenn es auch, wie hier gestern bemerkt worden, eine Last für die Herren Bürgermeister sei, die unwilligen und aufgereizten
Forststrästinge zur Arbeit anzuhalten, so liege es aber in den Functiouen dieser Beamten, ungehorsame und böswillige Administrirte
zur Pflicht zurück zu führe», uud sei es nicht eine schöne Handlung, den Sträfling vom Abwege auf den rechten Weg zurückzuführen?
Wer habe auf dem Lande dazu mehr Mittel in Händen, als die Herren Bürgermeister?

Wenn einem Gutsbesitzer die Fruchtähre abgeschnitten werde, so würde der Dieb sagen: „ich habe kein Brod, darum nehme
ich einige Aehren von dem großen Stücke,'was Sie besitzen," — so wie der Holzdieb sage: „ich habe kein Holz zu brennen, darum
stehle ich Holz." Den Gutsbesitzer schütze der Artikel 444 des Criminal-Coder, der eine Strafe von 2 bis 3 Jahren Gefängniß
gegen das Abschneidender Achre ausspreche; so einen mächtigen Schutz habe der Wald-Eigenthümer nicht.

Hierauf wurde K 41 verlesen. Der Ansschuß hatte dabei die Abänderung vorgeschlagen, baß ber Gerichtsbczirk statt des Forst-
Reviers zum Ressort der Schutzbeamtcn gehöre.

Ein Abgeordneter der Städte erwiedert hierauf: Allen Anzeigen von gehörig angestellten und beeidigten Forstbeamtcn müsse
Glauben beigemesscnwerden. Die Anstellung auf Lebenszeit sei vielen Gemeinde» und insbesondere den Eigenthümern von kleinen
Parzellen so zu sagen unmöglich. Durch die Verfüaung, baß nur jene ssorstbeamten, welche auf Lebenszeit angestellt sind, <läe»
haben sollen, würde diesen Waldbesitzern aller Forstschutzentzogen. In einem großen Theile der Provinz hätten die Gemeinden und
Privatbesitzer den Feldhütern auch die Hut ihrer Waldungen übertragen und übertragen müssen, weil ibr Waldeigenthum nicht groß
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genug sei, um eigene Förster dafür anzustellen. Es würde nun sonderbar sein, wenn diese Feldhüter, welche auch auf die Waldhut
vereidet seien, keinen «ollen Glauben haben sollten, wenn sie eine Holz-Entwendung constatiren, während sie liäe« genießen, wenn
sie Anzeigen über entdeckte Feldfrevel machen. Deshalb rechtfertige sich sein Antrag.

Der Referent führte dagegen an. daß schon frühere Landtage die Verzichtleistung auf lebenslängliche Anstellung bevorwortet
hätten, daß die Staats-Negicrung aber sich nur dagegen erklärt und die lebenslängliche Anstellung als einen Schutz für die Unter¬
thanen angesehen habe.

Ein Mitglied aus dem Stande der Städte verlas folgende Bemerkung: „Nach 8 41 deS Gesetz-Entwurfs, den Dicbstahl von
Holz und andern Nald-Producten betreffend, soll«nur dem auf Lebenszeit angestellten, gehörig vercibetcn Forstbeamtcn ein voller
gerichtlicher Glauben geschenkt werden. Mögen immerhin die Königlichen Forst- und Iagdbeamten auf lebenslang angestellt werben,
bei Gemeinden und Privaten findet dies das größte Bedenken.

„Die auf Lebenszeit angestellten Walbwärter für Gemeinden stehen, und können auch nicht unter der strengen Controlle stehen,
wie die Königlichen Beamten. Jeder Sporn zur treuen Pflicht-Erfüllung wird durch die lebenslängliche Anstellung gelähmt. Erfüllt
der Angestellte nur zur Hälfte seine Pflicht und hütet er sich, daß ihm keine wirtlichen Vergehen zur Last gelegt werben können, so
wird er immer so viel Fürsprache finden, daß der Antrag nach § 56 auf dessen Entlassung vergeblich sein wirb. Die Vctheiligten
werden es unter solchen Umständen selbst nicht einmal wagen, den Antrag zu stellen. Auch darf der freie Wille der Privaten nicht
auf solche Weise so sehr beschränkt werben, wcßhalb nur Anstellungen auf Widerruf gestattet werden sollten."

Ein Mitglied der Ritterschaft verwies auf die Modifikation, an welche die Bedingung der lebenslänglichen Anstellung geknüpft
sei, so wie auch auf die sehr verschiedenebedingte Glaubwürdigkeit der Feldhüter und der im § 41 erwähnten Schutzbeamten.

Ein Abgeordneter der Städte schlug zur Beseitigung dieses Zweifels vor: daß die nicht auf Lebenszeit angestellten Schutzbeamten
binnen 24 Stunden ihre Prototolle zu affirmiren hätten.

Der Referent erwiederte, daß die Affirmation in den meisten Fällen in eine leere Form ausgeartet sei. Bei der Abstimmung
wurde der § mit dem Zusätze des Ausschussesmit 4? Stimmen gegen 2? angenommen.

§ 42 wird genehmigt.
Bei § 43 bemerkte ein Deputirtcr der Städte, der § stelle fest, daß die Gewahrsam von gestohlenem Holze als ein einfacher

Holzbiebstahl bestraft werden solle. Dies könne manchem rechtlichen Manne gefährlichwerden, wovon ein geehrtes Mitglied vom vierten
Stande Zeugniß geben könne. In seiner Nähe wurde Jemand gestohlenes Holz in den Hos geworfen, von den Förstern entdeckt
und der Unschuldigezur Strafe gezogen. Er trage demnach darauf an, daß das Wort „Gewahrsam" näher, etwa durch „geschlossene
Räume" bezeichnet werde.

Es sagt aber ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft, solche Fälle kämen sehr selten vor, und es bleibe dem
Beschuldigten immer noch unbenommen, seine Unschuld darzuthuu; auch werde der Richter schon in der Regel den Schuldigen vom
Unschuldigen zu unterscheidenwissen.

Ein Deputirtcr der Landgemeindenhielt den Ausdruck „Gewahrsam" für zn unbestimmt und erwähnte eines Vorfalls, der ihm selbst
begegnet, wo er nach dem in Rede stehenden § zur Strafe hätte gezogen werben können.

Der Referent rcplizirt, und der § 43 wird ohne weitere Einrede angenommen.
§ 44. Der Ausschuß schlägt statt der Worte „Orts-Polizeibehörde" die Worte: „Bürgermeister, Beigeordnete und Ortspolizei-

bicncr" vor; es wird verlangt, die Schöffen auch dabei zu nennen. Ein Deputirtcr der Landgemeinden bemerkt, es handle sich von
einem Gesetze für die ganze Monarchie, und es gebe Theile derselben, wo keine Bürgermeister, Beigeordnete oder Schöffen vorhanden
seien. Der Ausdruck Ortspolizci-Vchörde umfasse alles und es bedürfe keines Zusatzes, der demnach durch Beschluß der Plcnar-
Bersammlung beseitigt wirb.

Ein Abgeordneter der Städte lmtte hierbei die Meinung ausgesprochen, daß in keinem Falle, anch bei Verfolgung einer Holz-
Entwendung, eine Haussnchung geschehen dürfe, ohne daß die Ortspolizei-Behörde dazu gezogen werde. Dies sei nothwendig, um
dem Verfahren des Försters einen gesetzlichenCharakter zu geben.

Zu § 45 war vom Ausschuß nichts erinnert worden; ein Deputirtcr der Landgemeinden hält aber für recht, baß dem Beklagten
die nämliche Frist zur Berufung gestattet werde, welche dem Wald-Eigenthümer eingeräumt werde. Ein Abgeordneter der Städte
tritt dem Antrage bei und hält es für billig, daß der Beklagte nicht angehalten werden müsse, seine Rechtsmittel sogleich anzugeben.
Der Referent erklärt sich bereit, die INtägigc Frist auch in jedem Falle den Beklagten einzuräumen und wird mit der dadurch noth¬
wendig gewordenen Abänderung der 8 45 angenommen.

8 46 wird genehmigt.
8 47. Der Vorschlag'desAusschussesgeht dahin:

„es möge keinem der beiden Theile die Berufung gestattet werden, wenn die erkannte Strafe und der Schaden-Ersatz
nicht 3 Thlr. übersteige"

und wurde der 8 mit diesem Zusatz angenommen.
8 48 desgleichennach dem Entwürfe. Bei
8 49 schlägt der Ausschuß vor, den Kassation« - Rekurs im Interesse des Gesetzes den Behörden zu gestatten, was keinen

Widerspruch findet.
Vei 8 5l) war nichts zu erinnern.
Vei 8 51 äußerte ein Deputirtcr der Landgemeinden den Wunsch, daß der Orts-Polizeibehörde nicht überlassen bleiben möge,

ob sie von der Befugnis,, die Sträflinge zu beschäftigen, Gebrauch machen wolle ober nicht, sondern daß sie den Arbeiter annehmen
müsse; ein Abgeordneter der Städte tritt diesem Wunsche bei, trägt auf Beibehaltung der Orginal-Fassung an und wirb diese durch
überwiegende Stimmenmehrheit von der Plenar-Versammlung beliebt.

8 52 wird, nach dem Vorschlage deS Ausschusses abgeändert, genehmigt.
8 53 angenommen.

Bei 8 54 bemerkt ein Abgeordneter der Städte, es erscheine ihm unpassend, daß dem Eorps-Eommanbantcn ein größerer
Glaube bcigemcssenwerde als andern Behörden; es erwiedert der Referent, es müsse dem Herrn Abgeordneten das Verhältniß nicht
bekannt sein, welches obwalte, und welches der Referent erläutert. Danach seien die in Rede stehendenEorps-Iäger bei ihrem Eintritt
schon von der Ciuil-Vehörde als zuverlässig anerkannt, auch liege in der Bestimmung mir die Absicht einer Erleichterung für daö
Publikum.

Da kein weiterer Widerspruch angemeldet wird, so erklärt der Herr Vorsitzende den 8 für angenommen.
8 55 wirb angenommen.

4»



28

z 56 desgleichen. Der Referent bemerkt, daß diese Erleichterung bis jetzt nicht Statt gefunden.
§§ 57, 58, 59, 60 und 61 werden angenommen.
Zu § 62 schlägt der Ausschuß als Schlußsatz die Forderung einer Bescheinigung der Unbeibringlichkeit durch den Steuerboten,

Bürgermeister uud zwei Gemeinde-Vorsteher, vom Wohnsitzedes Frevlers ausgestellt, vor. Ein Deputirter der Landgemeinden findet
die Verwendung des Eteucrbotcn im Widerspruch mil der bestehenden Gesetzgebung; ein Abgeordneter der Städte trägt darauf an,
die Bestimmung der Prozentsätze auf diejenigen Communen nicht anwendbar zu machen, für die zur Erhebung und Verrechnung
ihrer Gemeinde-Einkünfte Empfänger gegen bestimmte, weit geringere Tantiemen, angestellt seien. Diesen Gemeinden würbe durch
Annahme des im § festgesetzten Satzes von 10 "/„ ">' offenbarer Nachtheil erwachsen. Ein anderer Abgeordneter der Städte tritt
letztcrem bei, ein Deputirter der Ritterschaft erinnert aber, daß schon seit 20 Jahren diese 10 °^ bewilligt worden. Der § wird
darauf mit dem Zusätze des Ausschussesaugcuomme».

§ 63 angenommen.
Bei § 64 beantragt der Ausschuß nach dem Schlußworte des ersten Punktes dieses § „fälle" die Einschaltung des folgenden Satzes:

„Zur Erreichung dieses Zweckes haben die Forstgerichtschrciber in der Rhcinprovinz die Urtheils-Auszüge vor Ablauf
von-1 Wochen, vom Tage des Urtheils angerechnet, an die betreffendenErHeber der Gemeinde-Einkünfte zur Vollstreckung
abzugeben,"

und wird dies von der Plenar-Versammlung genehmigt.
Bei K 65 schlägt der Ausschuß die Wcglassuug des Wortes „rechtskräftig" vor.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft findet die Strafbestimmungen überhaupt zu hart, und trägt auf Milderung derselben an, wobei

ihn ein Dcpntirtcr desselben Standes unterstützt; auch ein anderer Abgeordneter äußert sich in diesem Sinne, und schlägt vor, erst den
dritten Rückfall in der angenommenen Weise zu strafen. Ein Abgeordneter der Städte wünscht, daß auch der Werth des entwendeten
Holzes als Maaßstab zur Vestimmnug der Strafe angewandt werben möge, was vom Referenten als unpraktisch bestritten wird.
Derselbe giebt dagegen nach, daß der § dahin abgeändert werde: nach dreimaliger Vcrurtheilung tritt der im §65 vorgeseheneFall
ein; es wird aber von einem Deputirten der Landgemeinden beantragt, daß zuerst über den § nach dem Entwnrf abgestimmt werben
möge, und da dieses von mehreren Seiten Unterstützung fand, so wird die Abstimmung vorgenommen uud durch Sitzenbleiben uud
Aufstehen die Beibehaltung des § ohne Zusatz abgelehnt.

Es wirb hierauf als Zusatz vorgeschlagen:
„Wer nach Verurthciluug zur Strafe des zweiten ober fernern Nückfalls" u, f. w,

und ohne Widerspruch genehmigt; auf deu Antrag eines Deputirten der Ritterschaft und in Folge dieses Beschlusseswird in § 6
der Zusatz „dritten Mal" in der ersten Linie nach „Male" augeuommcn.

Der § 66, meint ein Deputirter der Städte, drohe den Bewohnern der Kreise Elberfcld, Lennep und Solingen sammt und
sonders Zuchthaus-Strafe von 4 Wochen bis 2 Jahren an. Sämtliche Befen würden von armen Leuten, die solche aufdrinqen,
an der Thür gekauft, das Hol; hierzu sei wohl nur Auönal'msweise angekauft worden, andere Mittel, sich Besen zu verschaffen,
seien nicht vorhanden. Man möge demnach den § dahin umändern, daß den Ankäufer keine Strafe treffe.

Die Strafe stehe mit dem Gegenstand ohnehin in keinem Verhältnisse. Ucberhaupt werde im ganzen Gesetz eine Wertangabe,
wodurch die Strafe erhöht oder ermäßigt werde, vermißt.

Ein anderer Abgeordneter der Städte wünscht die Verwerfung dieses §, weil nicht in den meisten Fällen die Ermittelung des
bewirkten Verkaufes und noch weniger jene der unterstellten Absicht thunlich sei. Gs werde auch durch die Bestimmungen dieses §
noch der Mißstand herbeigeführt, daß man oft nicht wisse, welches Gericht zur Aburtheilung competent sei, iudem in einem Falle
das Erkenntniß über die Entwendung vor das Forstgericht und im andern vor das Zucht-Polizei-Gericht gehöre. Wer sollte aber
diese Ermittelung mache,!?

Er findet jedoch keine Unterstützung uud der § wird angenommen.
§§ 6? uud 68 angenommen.
§ 69 desgleichen; ein Abgeordneter der Städte findet auch diese Bestimmung zu hart.
Bei K 70 hat der Ausschuß die im § 4 vorbehalten«! Modistcation eingeschaltet, und die Plenar-Versammlung diese so wie

den § selbst angenommen.
K§ 71, 72, 73 und 74 werden angenommen.
z 75. die Streichung des Wortes „höchst" wird zugleich mit dem § genehmigt.
Der § 76, sagt der zuletzt genannte Deputirte, bedrohe die Entwender der Walb-Productc mit denselben «verhärten Strafen,

welche die beiden ersten Abschnitte, außer 63 und 67, enthalten. Im Interesse der frohen Jugend, welche im Frühling in seiner
Hcimath singend und jubelnd in den Wald einziehe, um Waldbeercn, auch Preissclbccrcn zu pflücken, und jubelnd damit heimkebre,
so wie auch aus Barmherzigkeit gegen die Kinder armer Leute, welche jene Früchte sammeln, um damit für ihre Eltern eine Klei¬
nigkeit zu verdienen, welches seit uuvordeuklichenZeiten von den Eigenthümern gerne gestattet und dadurch für die Kleinen ein
Gewohnheitsrecht entstanden, ersuche er, beide Producte dem strasenben Arme entziehen zu wollen.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden sagt, in seiner Gegend seien diese Früchte schon Handelsartikel und würden Faßweise nach
Holland geschickt.

Der Referent macht auf die nachtbeiligen Folgen aufmcrkfam, wenn Waldbccren u. f. w. ausgenommen werden sollten,' uud
die Plenar-Versammlung, indem sie § 76 genehmigte, geht zu

§ 7? über, der angenommen wird.
§§ 78 und 79 genehmigt.

K 80. Der Ausschuß hat, in Erwägung, daß es zu gefährlich erscheine, die jugendlichen Holzdiebe unter 14 Jahren einer
völligen Straflosigkeit zu überlassen, indem eines Theils die in Antrag gebrachten Besserungsmittel wohl schwerlich ihre Wirkung
erreichen dürften, andern Theils aber auch Eltern, Vormünder :c., gcsiülzt auf diese Straflosigkeit ihrer Pflegebefohlenen, leicht
darin eine Veranlasjung finde» könnten, dieselben zur Vcrübung von Holzdiebstählen zu verleiten und so deren Immoralität zu
befördern, es angemessenergefunden, bei jugendlichen Holzdieben die Bestimmnngen der Art. 66, 67 und 69 des rheinischen Straf-
Gesetzbuchesiu Anwendung zu bringen und es in jedem einzelnen Falle dem richterlichen Ermessen anbeim zn geben, ob solche
Verbrecher für zurechnungsfähig zu halten seien, oder nicht.

Nach den, Dafürhalten eines Deputirten der Landgemeinden ist der Ausschuß aber hierbei von einer irrigen Ansicht ausgegangen,
indem er angenommen, daß den Eltern die Bestrafung der Kinder überlassen worden, die im Gegentheil der Orts-Polizei-Behörde
zugewiesenf.-i. Das rheinische Straf-Gesetzbuch gelte nur für die Rheiuprovinz, das Gesetz solle für die ganze Monarchie gelten,
und sei also eine Beziehung auf jene §K nicht anwendbar, diese zz auch überdem hier nicht" angemessen.
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Es wird erwiedert, wenn eine Bestimmung des rheinischen Straf-Gesetzbuches zweckmässig befunden werde, so lasse sich diese
auch für die allgemeine Gesetzgebungempfehlen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft rechtfertigt noch die Vorschläge des Ausschusses durch Anführung von Beispielen aus seiner
Geschäfts-Erfahrung uud wird der 8 80 angenommen mit dem Zusatz:

„In dem Theile der Rhcinprovinz, wo das rheinische Strafgesetz gilt, sind bei jugendlichen Dieben die Bestimmungen der
Art, 66, 6? und 69 des Straf-Gesetzbuches in Anwendung zu bringen, und es in jedem einzelnen Falle dem richterlichen
Ermessen anheim zu geben, ob solche jugendliche Verbrecher für zurechnungsfähig zu halten seien oder nicht."

8 81 angenommen, da die von einem Deputirtcn der Ritterschaft in Antrag gebrachte Milderung der Strafe keine Unterstützung findet,
88 82 und 83 angenommen.
8 84 desgleichen; es macht aber ein Abgeordneter der Landgemeinden auf einen Druckfehler aufmerksam, wo statt des Ange¬

klagten vom Beschuldigten gesprochenwird.
8 85 wird angenommen.
8 86. Es äußert derselbe Abgeordnete daS Bedenken, daß hiernach auch gestohlene Werkzeuge nicht zurückgefordert werden

können; es wird aber demselben keine Folge gegeben, nachdem ein Dcputirtcr der Ritterschaft erklärt, daß die Rechte des Eigen¬
thümers auf die ihm gestohlene Sache dadurch nicht gefährdet würden, und ist der 8 angenommen. Gegen

8 87, äußert ein Abgeordneter der Städte, müsse er opponiren, denn die Bestimmungen desselben würben weitläufige, zu nichts
führende Untersuchungen veranlassen, wodurch persönliche Freiheit uud jene des Verkehrs gestört werde. Man möge doch nicht von
^ornc herein jeden für einen Verbrecher halten und nicht gleich eine böse That präsnmircn, bis man einen Beweis darüber habe,
daß eine solche auch verübt worden sei.

Ein anderer Abgeordneter der Städte sagt, der 8 müsse gestrichenwerden, das Neratorischc desselben:„da Jedermann nachweisen
soll, woher ihm das Holz geworden," demnach Jedermann als des Stehlcns oder Vergcns verdächtig erscheine, greife rauh und
verletzend in's bürgerliche Leben.

Der 8 wird aber angenommen, mit dem Zusatz nach dem Worte „Entwendung" „oder sträfliche Theilnahme."
F 88 wird ebenfalls genehmigt und damit die Berathung über den Gesetz-Entwurf vollendet.
Se. Durchlaucht kündigten die Sitzung auf morgen, Freitag dcu 18. d., Vormittags 10 Uhr, und den Ausschuß-Bericht über

die erzbischöfliche Angelegenheit, als den darin zuerst zur Dlscussion kommenden Gegenstand an.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Dreizehnte Sitzung.
Düsseldorf, den 18, Juni 1841.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls benachrichtigten Se. Durchlaucht die Versammlung, baß zwei Schreiben,
wovon das eine an Höchstsic, das andere an den Landtag gerichtet, eingegangen seien. Das erstere sei von mehreren Einwohnern
des Dorfes Hecrbt und nehme die Verwendung des Landtages für die Abschreibung aus den Grundsteuer-Rollen der durch den
Rhein in der Bürgermeisterei Hecrdt weggenommenen Grundflächen in Anspruch. Das zweite habe dcu Landrath von Crnsthausen
zu Gummcrsbach zum Verfasser, der über ein gegen ihn eingeleitetes Diöciplinar Verfahren Beschwerde führe. Se. Durchlaucht
lassen beide Schreiben im Vorsaal offen lege», wo die Herren Abgeordneten davon Einsicht nehmen tonnen, und derjenige, der eö
angemessenfindet, die Gesuche zum Gegenstände eines Antrages machen kann.

Es kam nun der Antrag über die ErzbischösticheAngelegenheit zur Erörterung und wurde dieselbe damit begonnen, daß ein
Abgeordneter der Städte die durch ihn übergcbcne Vorstellung niedrerer Lölncr Einwohner über jenen Gegenstand vortrug, welche
dem vierten Ausschuß zugewiesenund durch diesen zugleich mit jenem Antrage begutachtet worden war. Darauf nahm der Referent
in folgender Weise das Wort:

„Ehe Referent sich des Auftrags entledigt, der hochansehnlichenVersammlung das Referat in einer der wichtigsten Angelegen¬
heiten vorzutragen, welche den sechsten Landtag beschäftigen, muß er um die Erlaubniß bitten, »och einige kurze Bemerkungen
voranzuschicken.

„Vor Allem muß er die Versicherung geben, baß ehe er an die Lösung des ihm geworbenen ehrenvollen, aber gewiß nicht
bcneidenswerthcn Auftrages gegangen, er seine Pflichten, welche ihm als Ehrist, als Mitglied der katholischenKirche, als Mitbürger
einer, verschiedenenchristlichenReligionsbekenntnissenzugethanen, Provinz, endlich als Staatsbürger uud als Genosse dieser verehrte»
Vcrsammlnng obliegen, sehr wohl bedacht hat, und sich des aufrichtigen, vor Gott und den Menschen gefaßten Vorsatzes stets
bewnßi geblieben ist, keine einzige dieser Pflichten zu verletzen. Von diesen verschiedenenStandpunkten auö muß er dabcr auch das
vorliegende Referat beurtheilt zu sehen wünschen, bei dem" er es versucht hat, seine persönliche Ueberzeugung redlich auszusprechen.
Der »Ausschuß hat die Tendenz des Referats in seiner Majorität zu billigen keinen Anstand genommen. Verletzend tritt es, wie
er zuversichtlichhofft, keiner, selbst nicht der an den äußersten Ertremen liegenden Ansicht entgegen, und wenn er nicht erwarten
kann, daß jeder einzelne Moment des Referats die Zustimmung der einzelnen Mitglieder des ganzen Eollcgiums erhalten werde, so
hegt er doch das Vertrancn, den redlichen Sinn des Ganzen anerkannt und in dem Beschlussedes Ausschussesdie Ueberzeugung der
Majorität der Stände-Versammlung ausgesprochen zu scheu."

Hierauf verlaß derselbe den Bericht des Ausschusses, welcher hier folgt:
Der unter der Ueberschrift „Bitte um Schutz für bürgerliche Ehre und persönlichegesetzliche Freiheit", der Stände-Versammlung

vorgetragene und von Sr. Durchlaucht bcm Herrn Landtagö-Marschall an den vierten Ausschuß zum Bericht verwiesene Antrag
beabsichtigt eine Petition an Se. Majestät den König, entweder:

1) dem Erzbischof Clemens August sciue volle gesetzliche Freiheit uud Amtswirksamkeit wieder zu geben, oder aber
2) Allergnädigst zu befehle», daß über die gegen deufclbc» veröffentlichtenBeschuldigungen nach den bestehendenGesetzen ver¬

fahre» und erkannt werde.

Der Antrag erklärt dabei ausdrücklich, daß hier confcssionelleBeziehungen gar nicht in Betracht kommen sollen, sondern nimmt
die Theilnahme der Versammlung blos wegen eines in seiner gesetzlichen Freiheit und Amtsthätigkeit gebcmmten, in jeder Hinsicht
hochgestelltenUnterthans in Anspruch.

Der Ausschuß wird sich demnach mit der Beantwortung folgender Fragen zu beschäftigenhaben:
». ist der Herr Erzbischof von Cöln wirklich seiner persönlichen Freiheit auf eine ungesetzlicheWeise beraubt?
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l». liegt es in dem Berufe oder wenigstens in der Vesugniß des Landtags, für den Fall der Bejahung der eisten Frage, eine
desfallsigc Beschwerde bei Sr. Majestät dem Könige und die Bitte einzulegen, über den Grund jener angeblich ungesetzlichen
Beraubung durch ein gerichtliches Verfahren und Erkenntniß entscheiden zu lassen?

Wie auch immer der Antrag sich gegen jede Berührung eonfessioneller Beziehungen und der mit jedem Tage schwieriger sich
gestaltenden Verhältnisse der Erzdiözese verwahren zu müssen glaubt, so wird doch jedem leicht die Schwierigkeit einleuchten, diese
Beziehungen bei Erörterung der vorliegenden Fragen ganz zu übergehen, ober mit andern Worten, da die vorliegende Angelegenheit
den Erzbifchof in zweifacher Qualität, uämlich einmal als katholischen Klrchenfürsten, dann aber als Staatsbeamten und Staats¬
bürger berührt, so wird auch die Beurtheilung derselben sowohl das geistliche, als das bürgerliche Recht ins Auge zu fassen nicht
umhin können.

Im Allgemeinen mag hier nur die Bemerkung erlaubt sein, daß unstreitig das Ereigniß vom 20. November 183? an sich selbst
und in seinen Folgen das Gemüth des bei weitem größten Theils der Rheinländer tiefer als fanm eines der bisher erlebten erschütterte,
ja daß es die Aufmerksamkeit und die Theilnahme von ganz Europa für sich in Anspruch nahm; noch mehr, daß es in seiner
grauenvollen Erscheinung auf die große Menge der katholischen Bevölkerung, welche nur das Factum betrachtete, ohne sich über
den Zusammenhang und die Motive Rechenschaft zu geben, den unseligsten Eindruck machte und — was auch immer zur Aufklärung,
Rechtfertigung und gesetzlichen Begründung desselben gesagt und geschrieben werden möchte, — als reine Thatsache die Liebe, das
Vertrauen, die Zuneigung des katholischen Volkes zn dem Gouvernement, welche bis dahin in so erfrenlichcr Weise Wurzel gefaßt
und Blüthen getrieben hatten, wie ein Rauhfrost den Schmuck des Lenzes, auf das Veklagenswerthcste für lange Zeit verkümmerte.

Und wer mögte es in Abrede stellen, daß zu dem Geschehenen selbst die evangelische Kirche mit besorglichcm Staunen hinüber-
blickte? So viel nur über das Ereignis) an und für sich selbst, denn wir würben der Wahrheit, welcher wir vor dem Könige wie
vor unsern Mitbürgern Zeugniß zu geben berufen sind, zu nahe treten, wenn wir hier anders zu berichten, und, wie es leider
nur zu oft geschehen, anzugeben versuchen wollten, daß der Vorfall leichthin vor dem Gemüthe der Menge vorüber gegangen und
daß der Schmerz, den er erzeugte, bald aus der Erinnerung der Menschen fast spurlos verwischt worden sei. Wie aber wahre
Treue nicht erstirbt und wahre Liebe nicht rostet, so müssen wir es eben so laut hier auösprechen, daß mit jedem Worte, welches
die Ausgleichung dieser Wirren verhieß, auf jede Botschaft, welche Versöhnung der streitenden Gewalten verkündete, die Hoffnung
sich belebte, das Vertrauen erwachte, die Zuversicht in die Gerechtigkeit und Weisheit des Regenten erstarkte, und gerade das war es,
was den Jubel am Rhein an jenem denkwürdigen letzten 15, Octobcr in die begeistertsten Hymnen austöncn ließ, daß man in ihm
das Fest der Versöhnung zwischen Staat und Kirche zu feiern glaubte. — Manches ist leider seither wieder anders geworden! —

Doch wir kehren nach dieser Episode zn unserer ernsten Aufgabe zurück.

Was in dem Gemüthe des mildesten, liebevollsten und menfchenfrcnndlichstcn Monarchen, welcher seit einem Jahre nun schon
von der Unruhe und den Mühen des Lebens ausruht, vorgegangen, ehe er sich entschließen mochte, gegen einen Prälaten der Kirche,
einen frommen und unbewehrten Grcio, ein Verfahren, wie das in Frage stehende, eintreten zu lassen, wer vermag es zu ermessen!
Das aber ist über allen Zweifel erhaben, Vnß der König in sich die Ueberzeugung trug, es sei seine Pflicht, so und nicht anders
zu handeln, weil er nur in dieser Weise befürchtetem größeren Uebel begegnen tonne.

Mögen immerhin hier auch Mißverständnisse und Verdächtigungen, die sich später nicht begründet fanden, mit unter gelaufen
sein; wir erlauben uns nicht ein Urtheil darüber auszusprechen. — Allein die gegen den Erzbischof im Anfange verhängte strenge
Haft ist seither blos auf die Entfernung von seiner Diözese beschränkt und sein Aufenthalt im Schooßc der Seinigen, oder wo sonst
er immer wählen möchte, gestattet. Diese einzige Beschränkung, nicht sowohl der vollestcn persönlichen Freihett als vielmehr der
Wiederkehr zu seinem Sprengel und Administration ist es aber auch allein, worüber es sich bei der vorliegenden Frage nur handeln
tann, und über diesen Punkt sind bekanntlich die Verhandlungen mit ihm und dem römischen Stuhle unausgesetzt gepflogen worden,
und dauern, wie wir gegen die irrig verbreitete Meinung versichern können, auch heute noch unnntcrbrochcn fort.

Nach allem, was sich aus den öffentlichen und Priuatnachrichtcn entnehmen läßt, gewinnt es die größte Wahrscheinlichkeit, daß
der römische Stuhl selbst nicht mehr mit der ersten Strenge auf der Erfüllung der ursprünglich als unerläßlich ausgesprochenen
Bedingung besteht, daß er vielmehr bei reiflicher Erwägung sich von der Billigkeit und Zulassiglcit der durch den König an ihn
gestellten Anforderungen überzeugt und in diesem Augenblicke darauf bedacht ist, wie nur etwa größeren Wirren und Spaltungen in
der Kirche vorzubeugen, ihnen ohne Verletzung des kanonischen Gesetzes Genüge geleistet werben könne. So nur vermögen wir die
wiederholten Mittheilungen ans Rom über das glückliche Verständniß mit dem zur Zeit regierenden Könige und über die steigende
Hoffnung einer nahen Ausgleichung zu deuten, und wer möchte es bezweifeln, daß beide Mächte mit gleicher Sehnsucht die Hand
zur Versöhnung bereit halten.

Diese Lage der Verhandlungen also angenommen, und den Wunsch und das Nestreben des Papstes vorausgesetzt, den Frieden
in der Kirche auch ohne die Wiedereinsetzung des Erzbischofs Clemens August in seine Amtsthätigkeit zu erwirken; welcher
Katholik möchte es dann wohl mit seinem Gewissen vereinbaren können, selbst gegen die Absicht nnd den Wunsch des Papstes und
seinem bessern Ermessen trotzend unbedingt und unberufen dahin anzutragen! daß dem Erzbischof Elcmens August seine volle
gesetzlicheFreiheit und Amtswirtsnmteit zurückgegeben werde? Möge doch Niemand, indem er die bürgerlichen und kirchlichen Rechte
des Erzbischofs zn vertheidigen glaubt, sich der Gefahr blos stell«», gerade den Absichten des römischen Stuhlö selbst rücksichtslos entgegen
zu treten, und, wie es nicht unrichtig vor Kurzem noch bezeichnet wurde — katholischer sein zu wollen als der Papst selbst.

Eher würde sich auf diesem Standpunkte noch die Bitte rechtfertigen lassen, daß des Königs Majestät dem versammelten Landtage
von dem gegenwärtigen Standpunkte der diplomatischen Verhandlungen Kenntniß geben wolle; wie sehr aber auch ein solcher Antrag
gegen alle Parlamentarische Schicklichkcit verstoßen würde, bedarf wohl keines Beweises.

Rückblickend daher auf unsere beim Eingange »<l. » gestellte Frage, glauben wir uns über dieselbe pflichtmäßig nur dahin
aussprrchen zu dürfen: der Erzbischof von Cöln ist seiner persönlichen Freiheit gegenwärtig auf ungesetzliche Art dergestalt nicht beraubt,
daß der Landtag sich wegen Abstellung der Bedrückung eines Individuums zu einer Verwendung bei dem Throne berufen oder verpflichtet
finden könnte; denn hier steht es nicht zu befürchten, daß der Landesherr irgend der genauesten Kunde über den Zustand des Herrn von
Droste und über die Theilnahme der Provinz an seinem Schicksale entbehrte, es liegen vielmehr die Verhältnisse, unter welchen die
Entscrnung des Herr» Erzbischofs von seinem Sprengel fortbesteht, aller Welt klar vor Augen, und Niemand durchblickt den innern
Grund und Zusammenhang derselben tiefer und genauer, als der König selbst. Und wenn es daher auch ganz in den Attributionen
des Landtags liegen mag, sich über die Stimmung der Provinz, über die Wünsche der katholischen Einwohner derselben und selbst
über das Interesse, welches die Monarchie, ja das ganze deutsche Vaterland bei der endlichen Ausgleichung dieser Differenzen haben
muß, mit treuer Aufrichtigkeit auszusprechen, wie dies in der Adresse bereits geschehen, so dürfte unmaßgeblich der in dem Gesetze für
Anordnung der Provinzialstandc vorgesehene Fall hier nicht Anwendung finden, welcher wohl mehr nur von Bedrückungen reden will,
die bis dahin ungetannt und ungehört erst durch das Organ der Stände-Versammlung zur Kuude des Monarchen gebracht werden sollen.

Gehen wir daher »ll. l, zu dem zweiten Punkte des Antrages über, welcher die an den König zu stellende Bitte beabsichtigt, daß
über die gegen den Herrn Erzbischof veröffentlichten Beschuldigungen nach den bestehenden Gesetzen verfahren und erkannt werden möge.

Bei aller Achtung, welche wir gegen das Gefühl für gesetzliche Freiheit und für Abwebrung gewaltsamer Kabinets-Justiz und
willkührlichcn Despotismus hegen, glauben wir unsere Ueberzeugung in Bezug auf diesen Antrag pstichtmäßig dahin aussprechen zu
müssen, daß der Antragsteller gegen seinen Willen in der Gewährung obigen Gesuchs gewiß Niemanden eine schmerzlichere Verlegen-
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heit bereiten würde, als eben dem, in dessen Interesse dasselbe gestellt wird. Denn einmal ist es hinreichend bekannt, daß der Herr
Erzbischof die — seither von dem Gouvernement selbst zurückgenommene — harte Anklage stets mit Indignation und im ruhigen
Gefühle ihrer Gruudlosigkeit von sich gewiesen und es für eben so zwecklos als verletzend ansehen würde, wenn gegenwärtig noch
eine Verhandlung darüber bei den Gerichten angehoben werden sollte, —Dann aber, meine Herren, bitten wir Sie, auch auf einen
zweiten Umstand aufmerksam sein zu wollen, der bei Stellung des Antrages offenbar außer Acht gelassen zu sein scheint; nämlich:
welchen Nichter würben wir als denjenigen bezeichnen zu müssen glauben, vor dessen Forum dieser Rechtsstreit ausgeführt werden
soll? —und wenn Sie den obersten, ja den souuerainften der ganzen Monarchie als den richtigen ermittelt haben möchten, halten Sie
denn dafür, daß nach allem was vorliegt, der Erzbischof von Droste dessen Kompetenz williger anerlennrn würde, als der
Herr Erzbischof von Dun in es thnn zu dürfen glaubte, und würden Sie nicht durch Herbeiführung dieses unvermeidlichen Compe-
tcnzstreitcs die bereits vorhandene betlagenswerthe Differenzen zwischen der geistlichen und weltlichen Macht noch ins Unendliche ver¬
mehren und sich, weiß Gott, dcu Danl weder der Einen noch der Andern verdienen.

Darum können wir nur bitten, wir können Sie nur beschwören, meine Herren, von diesem unseligsten und gefahrvollsten aller
Anträge abzustehen und durch Festhaltung an demselben nicht zur Vervielfältigung und Verewigung der Aufregung beizutragen, welche
auf diesem Wege nun und nimmer ein glückliches Ziel finden wird. Wie es überhaupt schon ganz unzulässig und widersinnig erscheinen
muß, wie es sogar einen Eingriff in die persönlichen Rechte, deren Schntz Sie beabsichtige», involuiren würde, einen Mann, ohne dessen
Zustimmung, ja zuverlässig gegen seinen Willen, in die Lage versetzen zu wollen, sich vor einem Gerichte verantworten zu müssen, vor
einem Gerichte, welches Sie nicht kennen, dessen Eompetcnz aber gerade von dem Standpunkte des Antragstellers, mehr noch von dem
eines katholischen Erzbischofs aus, schwerlich anerkannt werden würde: so muß der hier gestellte Antrag nothwendig uon Jedem, der
cs mit den Rechten und Satzungen der katholischen Kirche, ja mit der Würde und der amtlichen Stellung des Herrn von Droste
nur Halbweg reblich meint, und sie ausrecht zu erhalten.wünscht, mit dem entschiedensten Unwillen zurückgewiesen werden, und wenn
irgend, so mögen die wahren und aufrichtigen Verehrer des Herrn Erzbischofs die Ueberzeugung hegen, daß in dieser Aeußerung ihre
Sache besser vertreten wirb, als sie es irgend vermocht, ja daß wir sie von einem Abgrunde zurückrcißcn, in welchen Sie in verblen¬
dender Aufregung sich und ihren weiseren Klienten zu stürzen im Begriffe stehen.

Wollen Sie schließlich nun die wohlgemeinte und rebliche Meinung des Ausschusses mit Ruhe und Unbefangenheit vernehmen,

Weide aufgegangen; baß Gott am nächsten, wo die Noth am größten, und seine Weisheit stets noch die Fülle der Hülfe uud
mungcn besitzt, wo die endliche Vernunft und die Klugheit der Welt keinen Rath mehr weiß; daß daher Vertrauen und Gebet uns
in diesem Augenblicke besser ziemt, als anmaßender Eingriff in den Gang der Ereignisse; daß endlich schon das Evangelium unö zur
Ehrfurcht und Gehorsam gegen unsere rechtmäßige Obrigkeit anweist, und daß bisher auch nicht der leiseste Grnnd zn einem Miß¬
trauen in die Vcrbeißungen unseres Königs vorhanden ist, der in feierlicher Stunde gelobte, alle seine Unterthanen ohne Rücksicht
auf confessionellc Verschiedenheit mit gleicher Liebe zu umfassen; daß auch, was die vorliegende Angelegenheit betrifft, die Gefühle
uud Wünsche der Provi»; hinreichend schon in ber einstimmig angenommenen Adresse vom 26. v. Mts. zur Kunde Sr. Majestät
gebracht worden sind, und daß mithin unsere Pflicht als Ehristen wie als Staatsbürger nur daip, unverletzt bleiben wirb, wenn,
was wir hiermit in ber vollsten Zuversicht bcvorworten, wir in festem Vertrauen auf Gott und unser» König dem in Frage stehende»
Antrage, wenigstens in der Fassung, wie er hier vorliegt, keine Folge geben.

Referent setzte diesem Vortrage Folgendes hinzu: Wir sehen also hier zwei Ansichten vor uns, welche, wenn anch in ganz ver¬
schiedener Richtung, doch unverkennbar aus Vincr und derselben Gesinnung hervorgegangen sind, und den gemeinsamen Wunsch,
wenn auch nicht auf gleichem Wege, verfolgen. Die eine hält sich berufen, die höchste Staatsgewalt durch die Vertreter der Rhein-
prouinz an die Ausgleichung uon schwebenden Differenzen und an die Beschleunigung der Entscheidung über einen der wichtigsten
Vorfälle der letzten Zeit mahnen zu lassen; während die andere sich bescheidet, die gegenwärtige Lage der Verhandlungen nicht zu
kennen, allein im Vertrauen auf das Wort des Königs und in der Zuversicht feststeht, daß es unter Gottes Beistand Seinem treuen
Streben gelingen werde, den Einklang der Gemüther auf bem Gebiet, auf welchem er durch betrübende Ereignisse gestört worden,
auszuheilen. Die eine hält es für ihre Pflicht, die Rechte persönlicher Freiheit und die Herstellung gestörter Amtsthätigkeit vor
den Gerichtshöfen, welche zu bezeichnen eine schwere Aufgabe sein dürfte, zu vinbiziren, «nd fürchtet nicht in Erreichung dieses
Zweckes einen Lompetenzstreit herbeizuführe», weicher das sehnlichst erwünschte Ziel vielleicht noch in unabsehbare Ferne hinausrücken
dürste; während die andere die Ueberzeugung festhält, daß eine Ausgleichung hier nur auf dem Wege der Verhandlung, der rubigm
Verständigung und der Herstellung sicherer Grenzen zwischen den bestrittenen Gebieten, möglich sei. Die ei»e hegt die Mciunng, daß
cs in den Attributioncn, ja in den Pflichten des Landtages liege, wegen Bedrückung eiues Staatsbürgers, mit gehörig consiatirter
Anzeige, den Antrag auf Abstellung an die Stufen des Tbrones zu bringen; während die andere in Betrachtung zieht, daß hier
nur Thatsachen vorliegen, welche vor dem Auge des Königs klar aufgedeckt sind, deren Vollziehung durch die höchsten Staatsgewal¬
ten selbst herbeigeführt wurde, uud deren betrübende Folgen zwar, wie dies bereits des öftern geschehen, dem väterlichen Herzen des
Landesherr» nahe gelegt, und in Ehrfurcht und Vertrauen zur endlichen Beseitigung empfohlen werden können, an deren Entschei¬
dung auf dem Rechtswege oder Entfernung als unabweisliche Pflicht der Monarch sich aber von einem Provinzial-Eollcginm nicht
kann mahnen lasse», i» dessen Vcrkcnnung der zuständigen Befugnisse Er dagegen nur den Mangel an Vertrauen auf sein gegebe¬
nes. Wort, einen Zweifel in seine unausgesetzte Bemühung zur Erreichung des gewünschten Zieles erkennen würde, und daß in dieser
Weise der Provinz, deren ruhige ergebene Haltung bisher nur belobend bezeichnet wurde, die Ungnade des Königs und somit weit
größerer Nachtheil bevorstehe, als wenn sie eine Gabe von seiner Weisheit und Liebe erwartete, die sie als ein Recht zn verlangen
sich nicht berufen fühlen kann. Endlich, meine Herren! hat das Referat noch darauf aufmerksam gemacht, daß es sich hier nicht
sowohl uon längst vergangenen Vorfällen, sondern uon der gegenwärtigen Lage der Dinge handelt, uud hat daher die Frage gestellt,
ob Sie denn wirklich mit Ueberzeugung sagen können, daß die persönliche gesetzliche Freiheit des Herrn Erzbischofs noch jetzt als
dergestalt beschränkt oder unterbrückt zn betrachten sei, daß darin eine Verletzung seiner bürgerlichen Rechte klar zu Tage liege.
Ferner wurde ber Zweifel aufgeworfen, ob der Herr Erzbischof selbst eine Verwendung in der Art, wie Sie dieselbe hier wollen ein¬
treten lassen, wünschen, oder auch nur billigen wird, ob und vor welchem Gerichte er die Verhandlung, auf die Sie autragen,
geführt sehen möchte, ob daher nicht hier ein wirtlicher Eingriff in seine persönlichen Rechte zu befürchten steht.

Ich bin gefaßt auf Ihre Entgegnung, indem Sie sagen, cs handelt sich hier nur von ber Sache, von dem Prinzip, nicht von
der Person, und das Recht muß seine Integrität behalten, wenn man auch nicht weiß, vor welchen, Forum nnd uor welchem Rich¬
ter es seine Klage führen soll. Allein, meine Herren, schon die Alten wußten, daß oft «»immun, j»», »umm» iüjuri» und bei dieser
Schwierigfeit ber Vcrbältnissc, bei diesem Mangel einer sicheren gesetzlichen Grundlage, lassen Sie uns nicht ein Gebiet betreten, dessen
Grenzen, dessen Klippen, dessen Abgründe wir nicht vorher sehen; lassen Sie uns vielmehr, nach dem Schluß-Anträge des Referats,
in Demuth und Vertrauen dem Himmel die Entscheidung in dieser Angelegenheit anheimstellen, in welcher es schwer sein möchte,
bei eigenmächtigem Einschreiten den Mahnungen und Vorwürfen des politischen wie des sittlichen Gewissens zu entgehen. —

Ein Abgeordneter der Ritterschaft verlas hierauf sein in der Ausschuß-Sitzung bereits abgegebenes Separat-Votum, welches
folgendermaßen lautet:
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„Der Unterzeichnetestimmt dafür, baß Dem Antrabe möge Folge gegeben werden, weil er eS nach seiner Ansicht an der Zeit
hält, Sr. Majestät dein Könige mit Wahrheit und Freimüthigkeit, jedoch in, der schuldigen Ehrerbietung und Unterthanen-Treue,
angemessenen,Ausdrücken den Wunsch und die Erwartung der Provinz wegen Zurückführung unseres Herrn Erzbischofs des Frei¬
herrn Clemens August uon Droste und dessen Einweisung in seine kirchlicheWirksamkeit vorzutragen.

„Was die von den Ständen ausgegangene Adresse in dieser Beziehung berührt, schließt ein Pctitum nicht aus, dasselbe schließt sich um
so angemesseneran dieselbe an, als es die in derselben vorkommenden Worte „bedrängte Zeit" näher auseinandersetzt. Eine Adresse
vertritt nie die Stelle eines Antrags, weil sie die einzelnen Gegenstände nur vorübergehend berührt, ohne jedoch in deren Beziehung
bestimmte Bitten auszufprechcn.

„Wäre der Landtag schon früher nach dem tief zu betrauernden Ereignis, dcg 20. Novembers 183? zusammenbcrufcu worden,
so hätten ohne Zweifel die Vertreter der Provinz sich auch schon früher iu dieser Hinsicht ausgesprochen, 0a sie die Organe sind,
welche vermöge ihrer Stclluug Recht und Wahrheit zu vertreten haben, die da bekannt haben würden, daß nicht Gleichgültigkeit gegen
das, was dem Menschen das Heiligste ist, was allein ihn zu einem treuen und tüchtigen Staatsbürger macht, Ursache der, ruhigen
gehorsamen Unterthanen geziemenden,Haltung war, sondern daß es festes Vertrauen in die mehrfachen Versicherungen war, daß die
"obwaltenden Differenzen ehestens geschlichtet wcroeu würden. Drei und ein halbes Jahr sind seitdem verflossen, uud noch stehen die
beiden bischöflichen Stühle der Provinz, der eine leer, der andere verwaist, und immer dringender wird das Bedürfniß, die in Trauer
versetzten katholischenUnterthanen der Provinz nicht durch Hoffnung erweckende Worte, sondern durch die diese Worte bewährende
That aufzurichten, die Mißstimmung, das gesunkene Vertrauen wieder herzustellen, die in der Eougreßacle stipulirte Gleichstellung
aller christlichenGlaubensgenossen aufrecht zu halten, und da man den Ungrund der gegen den Herrn Erzbischof von Köln vorge¬
brachten Beschuldigungen erkannt hat, so möge man das gescheheneUnrecht dadurch wieder gut machen, daß man den Herrn Erzbi-
schof wieder auf seinen bischöflichen Stuhl zurück, uud in die Wirksamkeit seiner kirchlichenWürde wieder einführt."

Hierauf verlas ein Deputirter der Landgemeinden folgendes im Ausschusseabgegebenes Votum:
„Eingedenk ihrer Pflicht gegen unsern AllergnädigstenKönig, so wie ihrer Pflicht und Stellung gegen die Provinz, konnte die

Minorität des vierten Ausschuffes sich dem Berichte des Herrn Referenten nicht anschließen, weil sie das Gefühl für Recht und per¬
sönlicheFreiheit auch dann nicht unterdrücken konnte, wenn selbst hochgestelltePersonen und verwickelteStaats- ober religiöse Ver¬
hältnisse dabei in Betracht kommen,

„Die persönliche Freiheit darf durch keine Definition modifizirt oder mißdeutet werden; sie ist unser Eigenthum in ihrem
ganzen Umfange und bildet die Basis unserer sozialen Verhältnisse,

„Daß diese persönliche Freiheit des Herrn Erzbischofs durch seine gewaltsame Wegführung verletzt worden und noch gegen,
wärtig ihm geraubt sei, darüber konnte die Minorität des vierten Ausschusses keinen Augenblick zweifelhaft bleiben und auch
dann nicht, als die Verhältnisse und Unterhandlungen sich noch so sehr verwickelt gestalteten.

„Dies auszusprechen und aus die endliche Lösung dieser beklagenswerthen Sacke anzutragen, hielten wir für uuscrc Pflicht, die
wir auch zu erfülleil schuldig seien, wo wir so ungern die Verwickelungen noch vermehren möchten.

„Vor unsern Gesetzensind wir alle gleich, keine kirchliche Würde darf uns denselben entziehen, und wo ein Vergehen begangen,
da muß der Mund unserer Richter das Schuldig spreche»."

Dieser Aeußerung folgte ein anderer Abgeordneter der Landgemeinden in folgender Weise:
„In der Plenar-Sitzung, in welcher der jetzt referirte Gegenstand als Antrag gestellt wurde, hatte auch ich um das Wort gebeten,

welches mir aber, als mit Ver Geschäfts - Ordnung nicht vereinbar, nicht gestattet wurde. Ich halte mich indessen dadurch »icht eiucr
Schuld entledigt, welche ich glaube auch Ihnen, hochverehrte Herren, gegenüber überuommen zu haben, und beeile ich mich diese
abzutragen. —- Der Gegenstand, worüber augenblicklichverhandelt wird, ist entschiedenvon solcher Wichtigkeit, daß wohl zu erwarten
steht, daß die ersten Kräfte und namentlich diejenigen verehrten Mitglieder dieser Versammlung, die als ältere Mitglieder des rheini¬
schen Provinziell-Landtages schon Gelegenheit hatten, sich in dieser Eigenschaft als treue Wortführer loyaler Gesinnungen zu
bewähren, sich heute aufgefordert fühlen werden, sich des Wortes zu bemächtigen, um mit ihrer ganzen Kraft und Intelligenz dahin
zn streben, Einigkeit der Gesinnungen in einer Sache herbeizuführen, die —- mag man sie auch noch so gern als einen Gegenstand
des berechnendenVerstandes darzustellen suchen — doch mehr oder weniger auch Sache des Gefühls bleibt. Doch eben in der Wich,
tigkcit des bcregten Gegenstandes, der alle Gemüther beschäftigt, da er die wichtigsten Interessen berührt, mnß bei einer richtigen
Auffassung ihrer Stellung auch für die, welche die eben berührten hohen Eigenschaften nicht besitzen, wenigstens eine Aufmunterung
liegen, auch «ach ihrer Art und Weise, in wenigen schlichten Worten solchen zu besprechen, und dürfte es diesen vielleicht am ersten
gelingen, weitläufige zu keinem Resultate führende und gewiß für keinen der hier Anwesenden erfreuliche Eröricruugen zu vermei¬
den, und diese auf das Feld hinznleiten, worauf wir uns Alle, selbst bei sonstiger größten Meinungsverschiedenheit, sicherlichbegeg¬
nen werden, nämlich im Vertrauen zu unserm Köuige!

„Das Factum, welches zu den gegenwärtigen Erörterungen die nächste Veranlassung giebt, in seinen Eiuzelnheitcn zu berühren,
halte ich nicht für nothwendig.

„Es ist uns allen bekannt, und wird uns anch wegen der Wichtigkeit der Handlung sowohl als eine felbstständige in ihrer Eigen¬
schaft an und für sich, als auch in ihren andern Beziehungen uud Folgen unvergeßlich bleiben, und wird der Wunsch auch eben so
allgemein sei», daß sie nicht geschehen wäre — selbst wenn die Nothwendigkeit des Augenblicks solche gebot. — Glauben wir sie aber
in unserer Stellung, welche wir durch den Ruf des Königs und das Nertrancn unserer Mitbürger hier einnehmen, berühren zn
müssen, so kann dieses bei dein augenblicklichenStaude der Dinge—- ich habe die feste Ueberzeugung, baß ich hier eine allgemeine
Ansicht ansspreche — »nr in eine,» Sinne geschehen, als dadurch eine endliche schnellere Lösuug der bestehendenVerwickelungen in
gewisse Aussicht gestellt werden könnte.

„Eine solche Besprechung entspricht auch ganz unsern ständischen Verhältnissen, uud dürfte selbst hierzu für uns in den durch des
Königs Majestät im Eröffnung«-Dekrete an uns gerichteten Worten eine Aufforderung liegen.

„Es drängt sich mir indessen nun die ganz einfache Frage auf: Ist diese Sache nicht bereits besprochen und iu dieser Beziehung für
uns als erledigt zu betrachten? Diese Frage glaube ich mit Ja! beantworten zn können uud zu müssen; denn: in der an Se.
Majestät den König gerichteten — uon uuö einstimmig angenommenen Adresse, ist der Sache uud zwar meines Crachtens
auch der Art Erwähnung geschehen, wie die Wichtigkeit derselben es erheischte. Es ist darin in Bezug auf dieselbe in bestimmten
Worten ausgedrückt, wie zur Zeit die Bewohner unserer Provinz an dem Bestehen eines Rechts - Zustandes glaubten zweifeln zu
dürfen. Es ist ferner darin die Hoffnnng ausgesprochen, baß es Sr. Majestät baldigst gelingen möchte, durch die endliche, allen
Anforderungen entsprechendeBeseitigung der noch foribestebendenVerwickelungen, das durch jene Handlung nothwendig herbeigeführte
Schwanken des Vertrauens in der Handhabung der Gesetze wieder ganz herzustellen. Und endlich erklärten wir uns im Gefühl
der Zuversicht und des Vertrauens zu Sr. Majestät über alle Zweifel erhaben, welche durch andere Verhältnisse oder durch andere
Rücksichtenbedingt, etwa noch in uns aufkommen küunten. — Was könnte daher unser Verfahren rechtfertigen, diese Sache während
dieses Landtages nach Verlauf von kaum !) Wochen, neuerdings zur Sprache zu bringen und solche gar zum Gegenstande eines
förmlichen Antrages zu machen? Täuschen wir uns uicht, meine Herren, und glauben wir nicht weder der Sache selbst, noch der
Stellung, welche wir hier einnehmen — oder gar dem großen Publikum gegenüber diese Demonstration schuldig zu sein, und hüten
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. ^ ^ . «»^ ^„^, »,!- Knuniatbie Anderer für irqend eine Person bestechen zu lassen, und Mittel
wir uns. weder durch unsere «gme ch ^ch d Sympat i^ ^ ^,,^ ^ ^ ^' ^^ ^^^ «'..„Beziehungen der
und Zweck zu verwechseln."F"'"" ""'"',' _ wir ferner jenen Rücksichten ihre Rechte ein. welche uns diehandelnden Personen entgegenstelln h« Rechte "m >«au ^ ^^^ ^ ^ ^^ ^ ^

diplomatischen Unterhandlungm. un^ ' ^' ^ ^.^ ^. ^ ^^ vermeiden wir gewis-
tutwnellen Staaten peyonl.ch ^u","e nd Zmcr^ en u ^ betragen konnte, die bereits bestehendenVerwickelungen zu
enhaft i°de Gelegen eit welche a»ch de?n^ra w tu schwer^ °« handelt sich hier nichtme^r

^ ^ss^ ^^ ^i.„„ Augenblick außer Acht, baß sich große Erwar-
und nrch wenlger a ö von de Ru eo^r ^ ,^ ^ ^^ ^^^ ^ ^,^,^,^^ ^ ^^^^
tungcn und größere denn ie, an möglichst noch mehr complieirt uns ein rubigcs Abwarten oder gar
zu wollen, wo de ^e der Sache durch ^ des Mißtrauens erkenne,., welcheszu bekunden
ein tiefes Siegen gewttt. S^ fühlen'müssen, als der König derselbe Fürst
gewiß Niemand besichtigt de^w aver , ,,^ ^^ ^^ ^^ ^„^ ^ Bewohner, die größte
i^. der schon bet s°utem ersten Erch nn a« ^^ '^^' ^,^^^ „.^ ^, ^ ,«z ^s auf den heutigen Tag noch
Sympathie zeigte; der bei sei m spate 'Nust^ ^ ^^' .^ ^.^ ^,^ ^„ ,.,^ ^ „,„^^ . ^ß ^^ ^„
nicht "rlaugnet - , ^ 'st ^ ^^ ^^ I.^,,ss,„ „er Ätheinprovinz stets mit Wärme ange-
selbst znr Z it "S unsern Veri.tttera.nn^uo °^,'' ^)er auch die Macht, semen Rheinländern das zu geben und sie auch
nommen hat. - Du'str Fürst st 1^^ ^ ^ ^ j,„d ^ „^^„t. Der § 49 des Gesetzes wegen
lo zu behandeln, wie ihr "^ f^arak un.^ ^ z ^^ ^^ ,^ ^^ ,^.^ge„den Falle keine Anwendung
Anordnung der Provlnzia -Stand f ^/^ P o , cn ^ ^.^^ ^^, „^hrerer Individuen - wofür uns ohnedies alle
finden; denn es handelt ich l t da^ ^ ,. ^ ^ ^ Se, Majestät die Lage der Sache bereits und
Beweise und Drängen sür die Erfüllung schon erfolgter
genauer als jeder Andere « „ u„° reduzirt sich daher meines Erachten« daS Votum,
Zusagen, die aber angenbl.cklch noch «^ """^ '^,'",,, des Vertrauens in Bezug auf de» König selbst. Wanken wir daher
welches wir abzngeben un B guff ,ud reu « " ^ ^^ ^^ ^ „ie getänscht! Halten wir ferner fest daran,
auch nicht m die,erSnnde m ^m bis Hera gehegten ^t^ / ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^,^ ^ ^, ^^
und lassen wir dem Konige anch d Z . "« .^ ^ ^ ' ^^ ^ie hohe Gunst zu Theil geworden, sich in Privat-Audienzen
sich nur darbietendenGelegenhe^a s^t und zu bekräftigen gern Veranlassung nimmt, und entänßern

wi!"m!s'^chV3>VAe^m.Nune^^^^ solche dur« Zeichen unbegründeten, unverdienten Mißtrauens gewaltsam
zurückstoßen. Gesammtheit uud der noch fernen Zeit an; suchen wir sie daher auch so

„Jedes Wort, "clchcs h.er ge,p h n md geho ^r^ . ^ ,^ ^ ^. sie vor Allen und Jeden und zu allen

Z'^^Ätfe! ge?tinmn" ^e7^^her'1ich eo^gu/nt ^nd setzen wir uns nicht dadurch in Widerspruch, daß wir
wir gestern das unbedingteste Vertrauen aussprachen.

,^ ,^ <> ,, ^,!. ,..^,,i,^» ausiurechen zu dürfen die Ehre hatte, glaube ich auch als die allgemeineren
„Die Ansichten, ""che lch ^ ^ ^ Sinn 'des Voltls. Ehren wir solchen uud

angeben ;« tonnen. .^"Z ^' N«,^ deM H ^.'^ ^ , ^, ^^^^^ ^,^„compromittiren wir den lHharattn ocr ^eycliilun^^ »"<,l,

„Räch dem Gesagten glaube ich memeM,sio>: nicht Messer ersiillen z. konnm Z^ndem ich die Hoffnung^a^^^

l?nN3?g7g:ge7e?°^d^ °uf bl° Adress^ an ^e. Majestät den König als ungeeiget erkannt

'^Se. Durchlaucht wünschten, daß künftig freigesprochen uud nichts abgelesen werden möge, wogegen ein Deputirter der Ritterschaft
als die Freiheit der Discussion beschränkendprotcstirt. ^, ,, , >> , ,.

Der Herr Vorützcnde erklärt hieraus. Notizen zu benutzen sei Niemand verwehrt, er mü,le aber den Wunsch wiederholt
auösprechen.daß der Gebrauch, Reden abzulese», möglichst vermieoen werde.

Dem letzten Vortrage folgte nachstehendeReplik des Antragstellers: „,.,„.
^.^ < < « .-, .s,.„ iin« Meferat über meinen Antrag vernommen, welches der Herr Referent des vcrcbrlichen vierten Anschüsse«

"f" h«bcn ,o ben ^ .. ^ „^ ^,M. aus dieser größtentheilö kirchlichenAuseinander-
Namenö der Maiori a dc,! lbcn lmm v rg ^age ha n ,, bringen sich nicht geziemt und ich oaher nach meinen

N^g^r e^Gru^ ?^?"°"e.iwerde. zumal da dieses in der Adresse des Land¬
tages an des Königs Majestät vom 2L. v. Mts. gehörig ge,chehenist. Also zur Sache. ^, ,

w« in in der Adresse die Unaesehlichteit des Verfahrens gegen den Erzbischof nicht berührt worden konnte auch bort Wohl

nicht sii^b!^ !s mZe dieses daher vo!> den Ständen, die die natürlichen Wächter und Wahrer der Gesetzesind,
nachqcbolt werden, was denn auch in meinem Antrage geschah.

Dasi der ErMchof in seiner persönlichenFreiheit, wie der Begriff unserer Gesetze solche involvirt so wie auch in seiner AmtS-
thätiaMt aelenm ist st o^ und die Deduetion im Referate, als wenn die persönlicheFreil'ei des Herrn Erzbischoss ietzt mcht

r^ gehemmt wäre, daß der Landtag sich bernfen ober verpflichtet sinden k nnte deshalb "ne Bitte an des
Kön g M M « ?ickN u. ist eine wahre Snbtilität, und möchte ich die hochansehnlicheVerMimIung fragen, ob nicht Mr von
uns ln MmUcler Laae es gern sehen würde, wenn die Stände sich auch dann noch seiner annahmen, wenn er zwar im Schooße
seiner Familie sich befände, doch aber nickt überall, wo es ihm beliebt, hingeben durste.

"Daß es aber in den Attribute« des Landtages liege, wegen Abstellung einer solchen N°,chränkung der gesetzlichen Freiheil bei
des darüber kann wohl kein Zweifel obwalten, da der § 49 der Stände-Institution ausdrucke
lich sagt:

„wenn aber Mitalicder des Landtags von Bedrückungen einzelner Individuen bestimmte Ueberzeugung
„erhalten haben, so können sie bei dem Landtage mit gehörig constatirter Anzeige daraus antragen, daß
„derselbe sich für die Abstellung bei uns verwende."

„Dieser §. den wir aus den Händen unseres nnnmehr verewigten HöchstseligenKönigs Majestät erhalten haben,
Stände sowohl ein Recht als >.°«p. auch eine Pflicht begründet, ist sonnenklar, und die >m Referate ^"iber erhobenen ^
als könnten hierunter nur Bedrückungen verstanden werden, wovon i« vennuthen sei daß sie dem Kon.ge unbek^
sind willkübrlich anaenommen, da keine solche Beschränkung im Gesetze enthalten ist.
über eine derartige beengende Ansicht vorliegt. Vielmehr finden wir m diesem § sowohl als auch ganz besonders in der Eideosmmet
des dem Könige geleisteten Huldigung«-Eides die entschiedenste Aufforberung. dcm Könige frei und unverholen über eme V° ruckung
zusprechen, die, wie das Referat selbst eingesteht, den größten The.l der Bewohner der Provmz m mste Trauer m höchste
Beängstigung versetzthat; denn nebst dlm Schwüre'unverbrüchlicher Treue haben wir HulbMNgs-DepuM
aus ganzer Seele geschworen, alles Schädliche vom Staate nach Kräften abzuhalteu; was ist aber wohl Schädlichere., was die
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Gemüther Veunruhigerendes, als Gesetzes-Vcrletzungen, und wer es mit seinem lieben Könige redlich meint, wer, wie ich meinerseits
hier nochmals betheuere, für seinen König leben und sterben will, dem gebietet es die Pflicht, Wahrheit zu sprechen, sie zu sprechen
mit offener Stirn und reinem Gewissen, wie es sich ziemt, nnd wie unser König es wünscht und will, und keine Bitten, keine
Wünsche dem Königlichen Vaterhcrzen vorzuenthalten, überzeugt, daß unser weiser einsichtsvoller Landcsuater mit eben demselben
tiefen Forscherblicke auf uns Hinblicken wird, ob wir in dieser opinösen Angelegenheit durch freie und wahre Darlegung aller unserer
Bitten und Wünsche unsere Pflicht erfüllen werden, als der Erhabene anch auf uns schauen wirb, ob dieses mit Anstand und der
dem Throne gebührenden Ehrfurcht geschehen wirb, welche beiden Rücksichten gewiß keiner von uns unbeachtet lassen wirb.

„Wir werden daher unserm lieben Könige am besten, am redlichsten dienen, werden unsern großen Monarchen am würdigsten
ehren, wenn wir eingedenk unseres Huldigungseides, ohne Furcht und Zagen, mit der Liebe und Anhänglichkeit wahrer Landestindcr
zu unserm liebevollen Lcmdesuater mit reinem kindlichem Gemüthe hinaufblicken, und 'gerade dadurch daö unbegrenzte Vertrauen
bethätigen, das wir in unsern guten Lcmdesvatcr setzen, da gerade aus dem gemüthlichen Sprechen, aus dem gänzlichen Aufdecken
aller Falten des Herzens, aus dem freimüthige» Aussprechen aller Bitten und Wünsche der Beweis des höchsten Vertrauens unbe-
zweifelbar hervorgeht, während dumpfes hoffnungsloses Dahinbrütcn und feiges uuzeitiges Schweigen vorhandenes Mißtrauen verrathen,

„Einen Hanptangriff macht nun das Referat auf inciue Bitten um Rückkehr des Erzbischofs oder um Stellung vor Gericht;
diese Bitten sin? aller durch die Auffassung des Ganzen, wie solche von mir geschehen, nothwendig bedingt, und enthalten nicht das
mindeste Anstößige oder Verfängliche; denn da ich in meinem Antrage den Staat nicht im Geringsten iuculpire, nicht einmal Irrthum
Seitens des Staates voraussetze, was blieb mir nnn wohl übrig, als mich auf den Standpunkt zn stellen, alö wäre die Sache erst
gestern geschehen, und dann um gemeines Recht, also entweder um Freilassung uud Wiedereinsetzung ins Amt, oder aber um gerichtliche
Untersuchung zu bitten. Diese Bitte ging ganz natürlich aus der Stellung meines Antrages hervor, sie ist folgerecht, streng logisch,
und geschah ganz arglos uud mit reinem Gewissen; es schließt diese Fassung aber keineswegs anderweitige Bestimmungen in Folge
von Verhandlungen mit dem Papste oder Erzbischofe ans; denn weit entfernt, wie das Referat sich ausdrückt, katholischer sein zu
wolleu, als der Papst selbst, werden alle wahre Katholiken sich dem Willen des Oberhauptes der Kirche unbedingt unterwerfen, sobald
sie die mit dem Papste rcgnlirtc Ausgleichung aller Differenzen werden vernommen haben, worauf auch alle mit höchster Sehnsucht
fortwährend harren, Soll ich nuu schließlich noch der Aufforderung des Referats zum Gebete, zur Treue, zum Gehorsam, zum
Vertrauen erwähnen, so mnsi ich in Beziehung auf die Ermahnung zum Gebete sehr bedauern, daß man, während man, womit
ich ganz einverstanden bin, znm Gebete, znr Bitte an Gott auffordert, es mir nicht hat gestatten wollen, gleichzeitig den natürlichen
Instanzenzug einzuhalten, und vorher oder zugleich auch eine Bitte an meinen lieben König, der von Gottes Gnaden und in dessen
Namen uus regiert, mit kindlichem Gemüthe zn richten; in Hinsicht der Hinverwcisnng auf Treue, Gehorsam und Vertrauen finde
ich aber nöthig zu erkläre», daß es wohl solcher Ermahnungen an die Staude-Versammlnng nicht bedarf, da hier wohl jeder seiner
Unterthanen- und Christenpflicht sich bewußt ist, und daher auch wohl die Anspielung auf die Vorschriften des Evangeliums hier nicht
am rechten Platze war,"

Der Herr Referent entgcgncte: das Referat habe sich selbstredend nur über den gegenwärtigen Zustand des Herrn Erzbischofs
erstrecken und sich die Frage stellen tonnen, ob in demselben eine fortwährende Beschränkung der gesetzlichen und persönliche» Freiheit
des Herrn Erzbifchofs anzunehmen sei; so viel bekannt geworden, sei es demselben gestattet, seinen Aufenthalt an jedem beliebigen Orte in
und außerhalb der preußische» Monarchie, ja sogar in Eöln zu wähle», sobald er die Versicherung abgäbe, sich der Verwaltung der Erzdiözese
zu enthalten, Referent traue sich die tiefe Kn»de weder der kirchliche» »och der Ciuil-Gesetzgcbmig nicht zu, um beurtheilen zn können,
welcher Eodcr hier zum Grunde gelegt werden >'olle und wie die Frage zu entscheiden sei, ob es dem Regenten, namentlich einem
evangelischen Landesherr», rechtlich gestattet werden müsse, das einem katholischen Erzbischofe eiumal ertheilte Placet zurückzunehmen
oder wenigstens zn suspendiren; handle es sich hier nur von einer Rechtsverletzung, so bleibe immer die schwer zu lösende Frage, vor
welcher Behörde darüber entschieden werden solle. Finde der Herr Antragsteller die Aufforderuug im Schlüsse des Referats, diese
Angelegenheit im vertrauungsuollen Gebete der Entfchridnng des Himmels anbeim zu stellen, unangemesse», so könne Referent nur
versichern, daß er in bedenklichen Lebenöverhältnisse» stets nur zu diesem Mittel seine Zuflucht zu uehmcn gewußt habe.

Es äußerte sich nun ei» Abgeordneter der Städte folgendermaßen:
„Ich kann mich mit dem eben vorgetragenen Referate des vierten Ausschusses, die erzbischöfliche Angelegenheit betreffend,

durchaus nicht einverstanden erklären und zwar aus folgenden Gründen!
„Zuerst will Referent uns glauben macheu, der Erzbischof sei wirklich frei, indem er sich im Schooße seiner Familie befinde,

und sich dort frei bewegen könne; allerdings ist demselben jetzt eine größere Freiheit gestattet, als es früher der Fall war, jedoch
noch keine volle unbeschränkte, wie sie dem freien Staatsbürger durch das Gesetz gesichert und garantirt ist. Will man, wie der
Referent sich ausdrückt, dc» Herrn Erzbischoffeiner Familie zurückgeben, so lasse man ihn ungehindert zu seiner ihm als Oberhirten
anvertrauten und nun verwaiste» Heerde zurückkehren, bann erst befindet er sich im Schooße seiner Familie. So lange ihm dieses
»erwehrt wird, wird Niemand abstreiten, daß er fortwährend seiner Freiheit beraubt ist.

„Dann stellt Referent die Frage auf, ob es in dem Berufe ober in der Vefuguiß des Landtages liege, Sr. Majestät die Bitte
vorzutragen „über den Grnnd jener angeblich ungesetzlichen Veraubuug der persönlichen Freiheit des Herrn Erzbischofs durch ein
richterliches Erkenntniß entscheiden zu lassen." Ich glaube, daß über die Lösung dieser Frage wohl kein Zweifel obwalten kann, denn
wir nehmen hier für beu Erzbischof das nämliche Recht in Anspruch, was jedem andern unter dem Schutze deö Gesetzes steh'eudeu
Bürger zusteht, oder soll etwa dem Herrn von Droste als Erzbischof dieser Schutz, den jeder andere Eölncr Bürger für sich in
Anspruch nehmen kann, uud der auch dem Geringsten unter ihnen nicht versagt wird, verweigert und entzogen werden?

„Ferner, meine Herren, wissen wir, daß der Herr Erzbischof wiederholt den Wunsch ausgesprochen hat, daß nach dem Rechte
und Gesetze über die ihm zur Last gelegten Anschuldigungen erkannt werde. Auch kann kein Zweifel obwalten, daß die gewöhnlichen
Gerichtshöfe compctent sind darüber zu erkennen, da das französische Gesetz keinen Unterschied der Stände kennt und der Erzbischof
in diesem Falle als Eülner Bürger vor die gewöhnlichen Gerichte gehört.

„Was nun den übrigen Theil des Referats betrifft, so komme ich darauf nicht weiter zurück, und will mir nur noch die
Bemerkung erlauben, daß wenn auch Eiuzelne den gestellten Autrag keiner Unterstütznng werth halten, und sich von der falschen
Ansicht leiten lassen, man müsse sich da, wo die heiligsten Interesse» des Volks, nämlich persönliche nnd gesetzliche Freiheit, auf so
unerhörte Weise wie in dem vorliegenden Falle verletzt worden sind, höheren Rücksichten, so die sogenannte Staats-Naison gebietet,
unterwerfen, so kann ich doch die feierliche Erklärung abgeben, baß die Städte, so ick zu vertreten die Ehre habe, gleich mir, dem
Antrage in allen Theilen beipflichten und in der fortdauernden Hemmuug der Amtsthätigkeit unseres verehrten Erzbischofs die größte
Rcchtskräntung erblicken; einen Beweis dafür geben die vielen aus allen Städten und Landgemeinden der Nhcinproutnz an des Königs
Majestät ergangenen und noch täglich einlaufenden B.ttcn uud Petitionen für die baldige Rückkehr desselben. Dann muß ich schließ¬
lich noch baranf zurückkommen, daß der Berichterstatter des vierten Ausschusses von dem falschen Gruudsatze ausgeht, dieser unheil¬
volle Streit zwischen Staat uno Kirche tonne auf dem Wege der Unterhandlunge» zwischen Berlin uud Rom geschlichtet werden;
diese dauern aber schon Jahrelang, ohne daß sie ihre», Ziele näher gerückt seien, und können und werden dasselbe auch nie erreichen,
so lange der Erzbischof selbst nicht damit einverstanden ist; man wende sich daher lieber an den Erzbischof direct, da jeder katholische
Bischof selbständig in seiner Diözese da steht und selbst der Papst die Gewalt nicht hat, denselben in seinen Rechten zu beschränken.
— Wir wissen ferner, daß der hochgestellte Prälat keine Gnade, sondern nur Recht verlangt, man lasse ihm dieses also angedeihen,
entweder durch Bewilligung seiner ungehinderten Rückkehr auf seinen Bischofs-Sitz nach Eöln, oder man stelle ihn wegen der ibm
Schuld gegebenen, seine vorläufige Amtssuspcusion zur Folge gehabten, Handlungen vor seinen ordentlichen Nichter. Nur dadurch kann
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der katholischeTheil der Rheinprovinz in seinen täglich steigenden Besorgnissen beruhigt und das erschütterteVertrauen, so derselbe in
die landesväterlichcn wohlwollenden Absichten unseres verehrten Monarchen setzt, wieder vollkommen hergestellt und erhalten werden.

,/Beten wir daher vielmehr, daß die langjährigen Leiden, so schone Früchte sie auch (wie der Herr Referent sich ausdrückt)
tragen mögen, endlich ihr Ziel und Ende dadurch erreichen, daß Se. Majestät sich Allcrguädigst bewogen finden mögen, jenem
Antrage baldmöglichst zu willfahren."

Se. Durchlaucht wünschen zur Aufklärung der Diskusston vorab vom letzten Redner zu erfahren, ob er die gesetzliche Freiheit
des Erzbischofs nur darin erkenne, wenn er nicht blos nach Cüln zurückkehre,sondern auch den erzbischöflichcn Sitz wieder einnehmen
könne, was von dem Herrn Abgeordneten bejaht wirb.

Gin anderer Deputirter nus dem Stande der Städte äußerte sich in folgender Weise:
„Auch ich kann mich mit dem Referate des vierten Ausschussesnicht einverstanden erklären, da es mir nicht geeignet erscheint,

den Frieden und die Einigkeit in der Provinz wieder herzustellen. Um dieses Friedens willen möchte ich aber auch eine Mobification
des ursprünglichen Antrages wünschen, die alle Theile befriedigen könnte.

„Zu diesem Zwecke scheint es mir vor allem nothwendig, genau den Standpunkt ins Auge zu fassen, auf welchem wir uns
der erzbischöstichcn Frage gegenüber befinden; das unglücklicheEreiguiß vom 20. November 18^7 verletzte die sämmtlichen Bewohner
der Nheinprovinz, weil einer ihrer hochgeachtetenMitbürger unter der Last einer schwerenBeschuldigung seinem ordentlichen Richter
entzogen, eine Rechtfertigung ihm nicht gestattet und er seiner Freiheit beraubt wurde. Er verletzte aber die Katholiken insbesondere,
weil dieser ihr Mitbürger ihre höchste geistliche Obrigkeit in der Provinz war und seine Hinwcgführung, abgesehen von jenen
schweren Anschuldigungen, wenigstens theilwcise als die Folge seiner Amtshandlungen erschien, Sie glauben daher die ihnen zuge¬
sicherteFreiheit ihres Eultus dadurch beeinträchtigt.

„Für diese ist das Oberhaupt der Kirche in die Schranken getreten, und die freundschaftlichenVerhältnisse, welche in der letzten
Zeit zwischenBerlin und Rom wieder angeknüpft sind, der lebhafte Wunsch unseres geliebten Königs, die geistlichen Wirren überall
auszugleichen, sein Allerhöchstes Wort darf uns Bürge sein, daß diese Differenzen baldigst geschlichtet sein werden. Sie sind
aber dadurch, nicht unsern Wünschen und Hoffnungen, wohl aber unserer unmittelbaren thätigen Theilnahme entzogen, und der
Diplomatie zur Entwirrung überantwortet.

„Jene Beschuldigung deS Hochverraths lastet dagegen noch auf dem Haupte des ehrwürdigen Mannes, und wir sehen noch fort¬
während seine bürgerliche Freiheit beschränkt; darum ziemt es uns wohl, wenn wir an die Gerechtigkeit Sr. Majestät uns wenden,
und auch hier voll innigen Vertrauens und gedenkendder Worte, die Er mit so inniger Liebe zu uns gesprochen, die Bitte am
Tbrone niederlegen, daß er geruhen wolle, die geeigneten Maaßregeln zu veranlassen, damit dieser Zustand aufhöre, die Anklage, die
sich als ungegründet herausgestellt, zurückgenommen und dem Erzbischofe seine bürgerliche Freiheit und Ehre förmlich zurück¬
gegeben werde. So glaube ich, entsprechenwir ganz dem Gelöbniß, was wir in der feierlichenStunde der Huldigung gegeben haben."

Ein Abgeordneter der Städte erbat sich das Wort und die Erlaubniß, einen bereits im 10. Ausschuß als dessen Mitglied
gestellten Antrag hier wiederholen zu dürfen. Er sagte: „Der geehrte Antragsteller hat, so viel mir bekannt, in Berlin wegen
eines gleichen Antrages in der crzbischösiichcn Angelegenheit Audienz bei Sr. Majestät gehabt. Die Worte, welche der König ihm
hierauf erwiedert, wie ich solche damals vom Herrn Antragsteller vernommen, sind so bestimmt und beruhigend, daß ich deren
Wiederholung hier wünschen muß, und deshalb Se. Durchlaucht den Herrn Landtags-Marschall bitte, den geehrten Herrn Antrag¬
steller um deren Wiedergabe zu ersuchen."

Der Antragsteller erwiedert: „Se. Majestät haben ihm damals Folgendes zu eröffnen geruht: „Sagen Sie allen, welche sich
wegen des Herrn Orzbischofs intercssiren, daß ich fortwährend daran dächte, einen Äusglcichungspunkt auszumittcln, daß bereits
einige freundliche Worte zwischender römischenKurie und meinem Staate gewechseltwären, daß ich Se. Heiligkeit persönlich schätze,
wenn gleich Se. Heiligkeit mir hie und dn weh gethan haben, ich auch Sr. Heiligkeit Ansichten nicht überall theilen kann, und daß
ich fest hoffe, daß die Vorsehung mir recht bald ein Mittel an die Hand geben werde, diese Angelegenbeit zur allgemeinen Zufriedenheit
auszugleichen; sagen Sie aber auch Ihren Frennden unter den Deputirten, daß ich sehr wünsche, daß am feierlichen Huidigungötage
öffentlich keine derartigen Petitcn vorgetragen werden mögen."

„Ich dankte nun Sr. Majestät auf das Verbindlichstefür die erbaltenen Allcrgnädigsten Aeußerungen und fügte hinzu, der von
Sr. Majestät ausgcsprocbcne Wunsch wäre für mich ein Befehl und ich würde deshalb zu den Ständen von Rheinland und West-
phalen mich verfügen, was ich dann auch redlich gethan habe."

Nebrigens, bemerkte der Herr Antragsteller, begreife er den Beweggrund jener Frage nicht; ob man vielleichtin den vom Könige
Allergnädigst gegebenen Aeußerungen einen Grund zur Mißbilligung seines Antrages finde, der doch nicht vorhanden sei, da er hier
nur seine, damals schon an Se. Majestät gerichtete,Bitte erneuert hätte.

Der frühere Redner cntgegnete: er müsse jede fremde Deutung seiner Fragestellung auf das Bestimmteste abweisen; es habe di^
in der Zeitung bekannt gemachte Verhandlung wegen der erzbischöflichen Angelegenheit eine Aufregung in der Provinz hervorgebracht'
die er durch die ihm von Seiten des Herrn Antragstellers in Berlin mitgetheilten beruhigenden Worte Sr. Majestät des Königs
wiederum zu beschwichtigenglaubte, weshalb er um deren weitere Bekanntmachung bäte.

Nach der Versicherung eines Abgeordneten der Städte soll bereits durch die Veröffentlichung des diesen Gegenstand betreffenden
Antrages die in der Provinz herrschendeAufregung beschwichtigtworden sein.

Ein Deputirter der Städte beginnt nun seine Rede in Folgendem: „Nach den beruhigendenVersicherungen,welche uns der Herr Antrag¬
steller so eben betheuert aus dem Munde Sr. Majestät des Königs vernommen zu haben, ist es so viel unbegreiflicher, wie er solchen
Antrag hat stellen können. Derselbe hat nun so oft versichert, er habe volles Vertrauen zu seinem Könige, daß es nöthig ist, ihm
zu erwiedern, daß er sich einer Selbsttäuschung überläßt.

„Sie - der Antragsteller — wollen, daß der Landtag eine Wahrheit werde! Wohlan denn! die Hand auf's Herz, meine
Herren! und Niemand wird mit Aufrichtigkeit und Wahrheit sagen tonnen, daß man durch eine solche, die Gemüther aufregende und
die Versicherungen in der Adresse an Se. Majestät entkräftende, Motion Liebe und Vertrauen zu seinem Könige beweise.

„Im englischenParlament würde die Erklärung eines Ministers, daß noch Verhandlungen obschweben,welche gefährdet werden
tonnten, hinreichen, den Antragsteller zu bcwegcn, feine Motion zurück zu nehmen. Uns hat der Landesherr selbst die allerbe-
rnhigrndste Königliche Zusicherungen gerade in der angeregten Angelegenheit gegeben, wobei nicht eine Eunfesston allein, sondern auch
die andere hinsichtlich der gemischten Ehen, schwer bctheiligt ist,

„Es wird in Rom unterhandelt, was so leicht nicht ist, wie die Geschichte lehrt. Man verlangt, daß der König öffentlich miß¬
billige und rcdressire, was sein Königlicher Vater aufzuführen als eine schmerzlicheNothwendigkeit erachtet hat. Sollte der Herr
Antragsteller wohl das Gewicht einer solchen Manifestation von Seiten der rheinischen Stände erwogen haben? Man scheint die
Sache aus dem kirchlichen Gebiet in ein gesetzliches Labyrinth herüber ziehen zu wollen.

„ Ich unternehme es nicht, den Antrag der damaligen Minister zur Abführung des Prälaten gegen diejenigen zu vertheidigen,
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welche zu milderen Maaßregeln mögen gerathen haben, ich weiß aber, daß durch starres Festhalten am abstrafen' Recht das Glück
der Provinz nicht gefördert wirb.

„Wir haben das Glück einen König zu baben, dein Gott den Thron in einer vcrhängnißuollen Zeit zum Schutz uud Heil aller
Deutschengegeben. Alle Deutsche haben gewisse Rechte an ihn, ganz Deutschland preißt mit Bewunderung die ersten Thaten unseres
Königs, es siebt aber auch aus die versammelten rheinischen Stände, ob diese die schwere Verantwortlichkeit auf sich laden werden,
einen solchen König zu betrüben und ihn in seinem treuen Bestreben für allgemeines Voltswohl zu entmuthigen. Man wird unsere
Namen aufzeichnen, und der Antragsteller wird sich vielleicht den falschen Ruhm einer ganz rücksichtslosen Liberalität, aber wahrlich
keine Vnrgerkronc erwerben.

„ Der Papst weis, es uud die ganze Welt, was Friedrich Wilhelm der Gerechte für die Restitution des Kirchenstaates gethan
hat. — Klüb erö Annalen des Wiener Eongrcsses haben es der Geschichteaufbewahrt, — Wie stand es um die katholischeKirche
am Rhein im Jahr 1815? Wie war sie gefesseltund beraubt durch die Zwangshcrrsckaft! Wer hat sie losgebunden? Wer hat ihr
Vermögen rcstituirt? Wer hat das Bisthum Trier und das Erzbisthnm Cöln eingesetzt, wer die zu Magazinen herabgewürdigten
Kirchen und Klöster dem Gottesdienst und Unterricht zurückgegeben?Wer hat dreimal 30,000 Thaler bewilligt zur Verbesserung
der Pfarrgchälter, wovon '/^ wenn nicht '/, auf die katholischen kommen? Und für alles das tonnte man sich uudautbar bezei¬
ge»? Nein, ich habe das feste Vertrauen, man wird durch Annahme einer so heillosen Motion das Grabgewölbe eines Königs nicht
entweihen, der das Volk beglückt, ihm einen ehrenvollen Frieden gesichertund Prensicn stark und mächtig gemacht hat.

„Möge fein fremdartiger, sondern der biedere deutsche Geist uns alle beseelen. Dann werden wir auch keine Veranlassung geben,
die gierigen Blicke des Nachbars wieder auf den Rhein zu ziehen, sondern dein Könige ganz vertrauen, der alle Unterthanen mit
gleicher christlicherväterlicher Liebe umfaßt."

Gs trat nunmehr ein Abgeordneter der Ritterschaft auf, der folgenden Vortrag hielt: „Möchte es mir in dieser ernsten Stunde
gelingen, Sie zu überzeugen, daß die Gefühle, die sich in meinem Herzen bewegen, nur die des Friedens und der Eintracht sind;
möchte ich Sie überzeugen, daß nur diese Gefühle es sind, welche mich bestimmen, Sie zu bitten, meinen Worten in einem so wich¬
tigen Augenblick ein geneigtes Gehör uud eine ernste Aufmerksamkeit zu scheuten. Dies ist die erste Bitte, die ich an Sie richte;
die zweite ist die, meinen Worten stets die mildeste Deutung zu geben, wo es denselben irgend an Klarheit mangeln sollte.

„Der Antrag des Herrn Abgeordneten einer alten ehrwürdigen Kaiscrstadt, durch die wir nicht ohne Bedeutung gerade in diesem
Augenblickean die hervortretenden Züge des deutschenNational-Charakters, an deutscheTreue, deutschesNcchtsgefühl uud deutsche
Geradheit erinnert werden, dieser Antrag berührt ein Ereignis), welches die Ruhe der Provinz, der Monarchie, ja ganz Deutsch¬
lands in ihren innerste» Grundfesten erschütterte.

„Wir konnten uns schon damals nicht verbergen, meine Herren, es war ein unglücklichesEreignis», unglücklich, wenn es einen
tiefen und auf die Einheit Deutschlands uachtheiligen Eindruck hervorbrachte, uud noch unglücklicher, weun es spurlos vorüberging
und Zeugniß gab von den Fortschritten des Unglaubens und eines alles geistige Leben tödtenden Materialismus. Doch, Gott sei Dank!
uicht letzteres war der Fall, uud was ganz Deutschland gcfüblt, haben wir in unserer Adresse ausgesprochen. Wir haben aber anch
ausgesprochen, daß jene Wunde nicht unheilbar sei; wir haben ausgesprochen die feste Zuvcrsicbt, daß Heilung kommen wird von
dort, wohin wir Alle mit gleich unerschütterlichemVertrauen unsere nach Frieden uud Eintracht sehnsuchtsvollenBlicke richten. An
jenen allgemeine» Ausdruck unserer Gefühle reiht sich würdig der uns vorliegende Antrag. Er entspricht unserer Verfasfungs-Urkunde,
welche K 49 sagt: „wenn aber Mitglieder des Landtages von Bedrückungen einzelner Individuen bestimmte Ueberzeugung erlangen,
so tonnen sie bei dem Landtage mit gehörig constatirtcr Anzeige darauf autragen, daß derselbe sich für die Abstellung bei Uns ver¬
wende. " — Er entspricht dem Geschäftsgänge, indem die bestimmt artikulirte Bitte, die er enthält, nur in der Form eines Antrages
gefaßt werden konnte; er entspricht dem Vertrauen, welches wir in der Adresse ausgedruckt, indem wir mit ehrerbietiger Offenheit
sagen, welche Erwartungen die Provinz an jenes Vertrauen zu knüpfen sich für berechtigt erachtet; er entspricht endlich unserer
Stellung als Landtags-Abgeordnete, indem von jenen: Recht, welches uns d.is -Gesetz zuweist, unzertrennlich ist die Pflicht, davon
Gebrauch zu machen, da, wo die Provinz oder Einzelne diesen Gebrauch verfassungsmäßig von uns fordern dürfen. Daß beides hier
der Fall, wird mir nicht schwer werden, Ihnen nachzuweisen. Das Ereignis», durch welches der uns vorliegende Antrag hervorge¬
rufen wurde, kaun von uns nur nach Thatsachen und den uns vorliegenden Actenstückcnbeurtheilt werden. Beide sind, wie ich
voraussetzen darf, Ihrem Gedächtniß »icht entschwunden, ich will sie daher nur im Allgemeinen und so leise wie möglich berühren,
um nicht die Wunde, die sie geschlagen, durch tieferes Eindringen neuerdings aufzureißen.

„Die Acten i» dieser wichtigen Sache sind geschlossen uud Niemand kann sich verbergen, daß ihr Ergebniß ein unbefriedigendes
ist. Außerordentliche Anklagen wurden erhoben, außerordentliche Maaßregeln ergriffen gegen einen Mann, dessen Leben bis dabin
auch des leisesten Vorwurfs entbehrte, und der das hohe Amt, welches er bekleidete, nur seinem tadellosen Wandel und dem höch¬
sten Vertrauen verdankte. Wodurch so außerordeutliche Anklagen gerechtfertigt, warum so außcrordcutliche Maaßregeln nothwendig
waren, sind Frage», die iu der erste» Zeit nur ungenügeub uud oberflächlich, seitdem aber mit dem tiefsten Stillschweigen beant¬
wortet wurden.

„Dieses Stillschweigen giebt Zeugniß von dem Irrthum, der hier vorgefallen, und der nur durch Festhalte» zu einem verderb¬
lichen Fehler werden könnte. — Die Gerechtigkeit ist die sicherste Stütze der Staaten, uud das Umkehre» auf der Bahn des Irr¬
thums kann eben so wenig einer Regierung wie dem Einzelnen zum Vorwurf uud Schaden gereichen.

„Meine Herreu! wir haben einen Regenten verloren, dessen Leben und Sterben bewiesen, wie die Wahrheit des christlichen
Glaubens und Gerechtigkeitihm stets das Höchsteu»d Heiligste wäre». We»» diesem großen und christlichenKönige die inneren
Verhältnisse der katholische»Kirche fremd waren, we»n er sie nur von seinem confessioncllenStandpunkte aus betrachtete, weun er,
von den Wahrheiten seiner Lehre durchdrungen, auch Andere derselben zugänglich zu machen suchte, so gebe ich der GeschichtedaS
Urtheil anheim, ob dieses ein politischer Fehler war; für mich aber uud alle seine katholischenUnterthanen vindicire ich das Urtheil
schon jetzt, daß es kein Fehler seines Herzens gewesen.

„Das Buch der Bücher sagt: der Gerechte fällt siebenmal in einem Tage, und wir katholischenUnterthanen des frommen dahin
geschiedenenKöniges sollen eines Irrthums wegen, in den er aus Liebe zu uns verfallen, Gefühle der Bitterkeit in unserm Herzen
nähren; wir sollen deshalb Anstand nehmen, ihm die schönste Krone, die seine Stirne geziert, die der Gerechtigkeit, zuzuerkennen?
Fern von uns sei es, so lieblos zu denken, uud feru von Ihnen, meine Herren! die Sie einer andern Eonfession angehören, uns
so uneingcdenk zu wähuen der Vorschrift uuseres gemeinsame» christlichenGlaubens.

„Seitdem jener König heimgegangen, haben wir einen neuen Herrn gewonnen, von dem jeder von uns die Ueberzeugung in
sich trägt, baß ein edleres Herz nie auf einem Königlichen Throne geschlagen. Wenn wir »u» mit diese» Gefühlen unsere Blicke auf
die Vergangenheit und auf die Gegenwart richten; wenn wir uns erinnern, welchen Ausgaug derselbe Streit in einer andern Pro¬
vinz genommen; wenn wir erwägen, baß keine Thatsache, kein Actenstückanch hier einem gleichenAusgange entgegen steht, der einer¬
seits mit den Rechts-Grundsätzen im Einklänge steht, die das höchste irdische Gut des Menschen, seine Ehre und Freiheit beschütze,!,
andererseits den Zerwürsnisscn im Innern der Kirche selbst und der täglich zunehmenden Auflösung der Disciplin dadurch ein Ende
macht, baß er ber armen verlassenenHeerdc wieder einen würdigen Hirten zuführt; wenn wir ferner bedenken, daß der jeden Augen¬
blick mögliche Tod des Erzbischofs von Eoln in der Geschichte Preußens die Festung Minden in einen uuuerlöschliehenWiderspruch
bringen würde mit jener bei weitem stärkeren Festuug der Mühle vou Sanssouci; wenn wir jene Momente alle ins Auge fassen,, aus
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denen jeden Augenblick die Giftpflanze des Mißtrauens so lange emporwuchern kann, als nicht der Saamen des Unkrauts in seinem
innersten Keime erstickt ist, wer kann alsdann noch zweifeln, daß es hier Pflicht sei, zu reden und nicht zu schweigen, das, es Pflicht,
unerläßliche Pflicht sei, den König zu bitten, dem Erzbischof von Cöln dasjenige zu gewähren, was in der Geschichte Preußens nie
dem geringsten Unterthan verweigert wurde.

»Doch für Sie meine Hencn anderer Confession, die sich von uns Katholiken durch eine Bezeichnung unterscheiden, die uns
in so Vielem und Wichtigem vereinigt, die uns ursprünglich in Allem vereinigte und die, so Gott will, uns dereinst auch wieder
in Allem vereinigen wirb,' für Sie liegt noch ein besonderer Grund vor, Hand in Hand mit uns diesen wichtigen Schritt zu thun.

»Seitdem es in Deutschland ein Onl>,»8 evanzreliearilln und ein O«!l,u8 <ü»tl>olie«!'ui» gab, war Deutschlands Einheit
grundsätzlichgestört und Deutschlands Kraft gelähmt. Jahrhunderte vergingen in blutigem Hader, bis endlich jene Kämpfe zurück¬
wichenvon dem Gebiet der Politik aus das Gebiet der Lehre, wohin sie gehören und mit ehrlichen Waffen ausgefochten werden mögen.

„Die politischeEinbeit Deutschlands ist heut zu Tage das Ziel unser Aller Bestrebungen und in Ihre Hand ist es gegenwärtig
gegeben, das, was wir bereits auf diesem Wege erreicht, durch den festestenCement zu kitten. Wir verlangen nichts von Ihrem
Glauben, nichts von Ihrer Lehre, nur von Ihrem Ncchtögcfühl verlangen wir, daß Sie mit uns den König bitten, dem Erzbischof
von Cöln dasjenige zu Theil werben zu lassen, was wir für den Geringsten der Ihrigen stets zu fordern bereit sein würden.

»So viel zur Begründung und Unterstützung des Antrages im Allgemeinen. Ich erlaube mir nun auch die von dein Ausschuß
aufgestellten Gegmgrüudc mit einigen wenigen Worten zu beleuchten. Diese reduciren sich auf drei Punkte:

»Erstlich betrachtet der Ausschuß die gegenwärtige Lage des Erzbischoss nicht sowohl als eine Beschränkung der vollsten persön¬
lichen Freiheit, als vielmehr nur der Wiederkehr iu seinen Sprengel und seine Administration. Diese Untcrschcidnng beruht aber,
wie der Antragsteller selbst'schon bemerkt hat, auf einer trügerischen Snbtilität. Denn eine Freiheitsstrafe besteht nicht blos in der
Einsperrung in ein Gefängniß, sondern dahin ist von jeher auch das Eril und die Relegation an einen bestimmten Aufenthalt
gerechnet worden, überhaupt jede Versperrung eines Orts, der allen Freien offen steht. Wenn es nun eine Freiheitsstrafe ist, nicht
irgendwo bingehen zu dürfen, wohin >edci Andere gehen darf, um wie viel mehr ist es Strafe, nicht dahin gehen zu dürfen, wohin
man nach Pflicht »nd Gewissen gehen muß. Mit einem Worte: für einen katholischenBischof ist seine Diöcese die Welt, wird
ihm diese versperrt, so ist ihm die übrige Welt, stehe sie auch noch so weit offen, doch nur ein Kerker. Also ist der Zustaub,
worin man den Erzbischof von Cöln versetzt hat, nach allen Rechtsgrundsätzcn eine wahre Freiheitsstrafe, nud daher der Antrag
nach der Regel: »leine Strafe ohne rechtliches Gehör und Vertheidigung," juristisch durchaus begründet.

„Zweitens stellt der Ausschuß als Hauptschwierigkeit die Frage entgegen: welchesGericht denn hier die compctcntcBehörde sei?
Wen» man sich aber auf den rein gesetzlichen Standpuukt stellt, so ist die Autwort auf diese Frage sehr leicht. Danach sind
nämlich drei Fälle zu unterscheiden:

1) „Handelt es sich um die Anklage wegen eines rein bürgerlichen Vergehens, so sind die gewöhnlichen weltlichen Gerichte com-
pctent; denn ein n,ivilez>illiu t'ori oder eine Immunität, traft welcher der Bischof wegen bürgerlicher Vergehen vor der
Kirchcnbchörde zu belangen wäre, besteht nach unserer Gesetzgebungnicht. Selbst im Mittelalter wurden die Bischöfe in
solchen Fällen bekanntlich vor den Neichshof gezogen.

2) „Bezieht sich die Anklage auf rein kanonischeVergehen, auf ungerechte und ungesetzlicheVerwaltung lediglich im Innern des
kirchlichenAmtstreises ^ z. B. auf Bedrückung und Verfolgung von Geistlichen, auf Beschränkung von Gewissensfreiheit, so
ist dafür nach unzweifelhaften kanonischenGrundsätzen der Papst die Obcrbehörde, der dafür Commissaricn ernennen kann.

8) „Stützt sich endlich die Anklage darauf, daß der Erzbischof in den als Erzbischof vorgenommenen Amtshandlungen die
Gränze der geistlichenGewalt überschritten und in den Umkreis der weltlichen Macht eingegriffen habe, so zeichnendafür die
auf dem linken Rhcinufer noch geltenden organischen Artikel vom 18, <iormin.il des Jahres X Art. 6 den an den Staats-
rcttb zu ergreifenden Necurs vor, welcher durch eine veelniutlnu ä'»l,u« die Amtshandlung, in soweit sie über die geistliche
Competenz hinausgeht, für wirlungslos erklären kann.

„ l! ^ »ui>» leenur« nu t!l»n»eil li'etnt «I»N8 tuu« t«8 on» <1'l>l»»8 <1e I» z»»rt <!«» «upeiieul'« et »ulre» ^»or-
80UN08 eeeU!8l»8<l<^!le8.

„Nach einem späteren nicht widerrufenen Decrete vom 25. März 1813 Art. 5 ist das Erkenntniß über die Hppel,
enmme ll'»1»»8 den gewöhnlichen Appellationshöfcn übertragen worden.

„ 3io» ecnii'8 iin>,el''l»1e8 ennngilrnnt cle t«ute8 I<?8 l»tl»ll'e8 ennnue8 8«uz lo noiu <I'l>z,^el8 oomine <!'»t»U8,
n!l>8l nuo lle luilte« eelln« , c^ui i>e8»Uei i»ieut ll« 1» nuu - exeeuliuu cle8 Ioi8 äe8 eoueurllllt«.

„Unter diese drei Gesichtspunkte werden sich doch die gegen den Erzbischof erhobenen oder zu erhebenden Anklagen bringen
lassen müssen.

„Wenn nun der Ausschuß-Bericht hinsichtlich der Eompetenzfrage besorglich von Schwierigkeiten spricht, die vom Erzbischofe
selbst ausgehen möchten, so glaube ich, daß man dessen Gesinnungen durch solche Vermuthungen nicht angreifen darf. Vielmehr ist
weit eher zu glauben, daß derselbe in seinen weltlichen Beziehungen als Unterthan den Staatsgcsetzcn und Staatsgcrichtcn dieselbe
Hochachtung erweisen wird, die er innen in diesem ihrem Umkreisebisher immer erwiesen hat. Die Verweisung auf das Beispiel
des Erzbischoss von Posen ist hier nicht nn ihrer Stelle, da die Iuriödictions- und Immunitäts-Verhältnisse dort anders sein mö¬
gen, als sie es nach dem hiesigen Rechte sind.

Drittens endlich verweist der Ausschuß-Bericht auf die zwischendes Königs Majestät nnb dem Papste über diese» Gegenstand
schwebendenVerhandlungen, worin die Landtagspetition nicht störend eingreifen möge. Auch ich, und mit mir so viele chrenwerthe
Männer, die die Ansichten beö würdigen Antragstellers theilen, sehen gewiß mit gleicher Spannung, mit eben so Heisien und den
heißesten Wünschen auf diese Verhandlungen hin. Allein über den Stand, Wendung und Ausgang vermag wohl, wenn wir auf¬
richtig sein wollen, in dieser Versammlung Keiner etwas nur irgend Zuverlässiges zu sagen. In jedem Falle müssen wir, da wir
erst nach zwei Iabrcn hier wieder zusammen kommen werden, die Möglichkeit des Nichtgelingens jener Verhandlungen ins Auge
fassen. Der Ausschuß-Bericht hat die Wichtigkeit der erzbischöflichenAngelegenheit, ihren Einfluß auf die Stimmung der Provinz
mit wahren und lebhaften Farben geschildert. Was soll aber werden, wenn jene Unterhandlungen ihren Zweck nicht erreichen, wenn
der Erzbischof auf seinem Rechte besteht? Dann bleibt doch nur ein Weg übrig, ein Weg, der allein mit der Ehre und Würde der
Negierung, mit der Pietät gegen den hochscligenKönig Friedrich Wilhelm den Gerechten vollkommen besteht, den Weg,
den der Antragsteller bezeichnet:

„ „ daß dem Erzbischofesein Recht werde." «
„Um aber dessen Bitte mit dem Ausschuß-Bericht, mit der schuldigen Rücksichtauf die obschwebendcnVerhandlungen in Ein

klang zu setzen, giebt cS ein leichtes Mittel, nämlich: dieselbe in folgende Modisication zu fassen, die ich hiemit im EinVerständniß
mit dem Antragsteller vorzuschlagen mir erlaube uud welche vahin geht:

»Se. Majestät alleruntcrthänigst zu bitten, daß auf den Fall, wo die zwischen Sr. Majestät und dem römischen Stuhle
schwebendenVerhandlungen zu einer gegenseitigenVerständigung nicht führen sollten, alsdann zur Beruhigung der Provinz
dem Erzbischof Clemens August seine volle gesetzliche Freiheit und Amtswirtsamkcit wieder zu geben, oder aber Allcr-
gnädigst zu befehlen, daß über die gegen denselben veröffentlichtenBeschuldigungen nach den bestehende»Gesetzenverfahren
und erkannt werde,"
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„So schwer es mir nun fällt, in einer so wichtigen Sache über Worte zu reden, so kann und dars ich doch nicht schweigen
über einige im Laufe der Verhandlungen gebrauchten Ausdrücke, die «erstanden oder mißverstanden, jedenfalls Veranlassung geben
können, als persönliche Verdächtigungen betrachtet zu werden.

„Wir, die wir den Antrag jenes Abgeordneten unterstützen, verdächtigenNiemanden, der unsere Ansichten nicht theilt; wir glau¬
be» aber auch fordern zu dürfen, baß dies anderer Seitö nicht geschehe.

„Wahrlich, meine Herren, der Antragsteller und die ehrcnwerthen Männer, die seinen Antrag unterstützen, die diesen Antrag zu
unterstützen sich in ihrem Gewissen für verpflichtet erachten, stehen zu hoch, als daß Persönlichkeiten sie berühren könnten. Leider
fanden sich schon in dem Referate die unverkennbaren Spuren solcher Verdächtigungen; ob sie aber der Würde der Versammlung
entsprechen, ob sie das Vertrauen kräftigen, welches nach allen Selten zu erlangen wir uns bestreben sollen, ob diese Auffassung eine
für den Geist des Friedens und der Eintracht, der uns alle beseelen soll, fördernde sei, das glaube ich kühn Ihrem Urtheil überlassen
zu dürfen.

„Ich, meine Herren, will mit offenen Waffen streiten, ich will Ihnen in diesem wichtigen Augenblick Nichts von dem vorent¬
halten, was in meinem Herzen vorgeht. Ich bekenne es hiermit offen und frei, ich habe außer dem allgemeinen Interesse noch ein
anderes und zwar ein rein persönliches, welches mich bestimmt, dem Antrage das Wort zu reden. Hören Sie mich und richten Sie auch
darüber. Der Himmel hat mich mit sechs Söhnen gesegnet. Was ich denselben an irdischen Gütern hinterlassen werde, steht
in Gottes Hand, doch in meine Hand ist es gelegt, ihnen das Bewußtsein zu hiuterlassen, daß ich nie geschwiegenda, wo es galt,
meine Stimme für Wahrheit und Recht zu erheben. Daß aber dieses das einzigste Motiv, das versichere ich Ihnen bei' Allem, was
mir heilig und theuer im Leben ist und je heilig und theuer im Leben war."

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft machte nun folgende Bemerkungen zum Referate: „Wenn das Referat sich pflichtmäßig
dahin glaubt aussprechen zu müssen, daß der Antragsteller gegen seinen Willen in der Gewährung seines Gesuchs gewiß Niemanden
eine schmerzlichere Verlegenheit bereiten würde, als eben dem, in dessen Interesse dasselbe gestellt wird, so bin ich durch eine aus dem
Munde des Herrn Erzbischofs noch ganz jüngst vernommene Erklärung im Stande, ganz bestimmt hier auszusprechenund zu betheuern,
daß der Herr Erzbischof ganz dasselbe bei hiesigem Landtage für sich beantragt zu haben erwartet und verlangt, was in jenem
Antrage ausgesprochen, folglich durchaus nicht im Widerspruch seiner Wünsche steht.

„Dasselbe, was ich hier erklärt, wird ein anderes Mitglied der Stände-Versammlung vollständig bestätigen.
„Nachdem dem Herrn Erzbischof in Folge seiner schweren Krankheit gestattet worden, sich von Minden nach Darfeld zu seinem

Neffen zu begeben, wurde von ihm, ehe er von Minden abreiste, die Erklärung verlangt, sich ohne Erlaubniß des Gouvernements
nicht von Darfeld zu entfernen; später ist ihm unter gleicher Bcdingnng die Erlaubniß ertheilt, sich nach Münster zu begeben; dies
weiß ich aus dem Munde des Herrn Erzbischofs selbst; ein anderer hier anwesender Dcputirter hat noch vor wenigen Monaten vom
Erzbischofegehört, daß derselbe wünsche und hoffe, der rheinische Landtag möge einen solchen Antrag, wie derjenige, worüber wir
gegenwärtig berathen, an Se. Majestät gelangen lassen."

Der Referent entgegnete: die von den beiden verehrte» Rednern so eben gemachtenErklärungen seien allerdings von Wichtigkeit,
er könne indessen die Versicherung geben, daß darüber weder dem Ausschusse noch ihm selbst bei Berathung des Antrages das
Mindeste bekannt gewesen sei; wäre Letzteres aber auch der Fall gewesen, so würde dieses so wenig als was ein früherer Redner über
die Stimmung und Aufregung in der Provinz gesagt, weder eine Abänderung des Referates noch die Zustimmung zu den Vorschlägen,
welche in dem eben vernommenen ausführlichen Nortrag gemacht worden, herbeigeführt haben. Wäre die Untcrhandung abgebrochen
und hätte man die Ueberzeugung, daß Ee. Majestät selbst die Rückkehr des Erzbischossund die Aufhebung der Suspension seiner Amts¬
thätigkeit niemals zu bewilligen beschlossenhätten, so würde Referent selbst kein Bedenken tragen, eine dcsfallsige Verwendung bei dem
Könige im Interesse seiner latholischen Unterthanen eintreten zu lassen; da aber allen öffentlichen Nachrichten zufolge diese Unterhand¬
lungen noch beständig fortdauern, da ferner Referent, welcher bei Gelegenheit der Huldigung mit einem seiner geehrten Mitbürger das
Glück hatte, bei Sr. Majestät dem Könige eben in Betreff der vorliegenden Angelegenheit zu einer Privat-Audienz zugelassenzu werden,
die wiederholte Allerhöchste Versicherung vernommen, daß die Ausgleichung der schwebendenDifferenzen Tag und Nacht das Gemüth
des Königs beschäftigen, so bleibe er bei seiner Meinung, daß bevor nicht die Vernichtung der bisher gehegten Hoffnungen der
Provinz auf amtlichem Wege kund würde, es durchaus unstatthaft bleibe, in den Gang der Ereignisse eigenmächtig einschreiten
zu wollen.

Diesen Aeußerungen folgte nachstehendeErklärung eines Deputaten ans dem Stande der Städte: „Der Landtag hat, soweit ihm
im Allerhöchsten Erüffnuugs-Dekret zu einer Aeußerung über die kirchlichen Angelegenheiten Veranlassung gegeben war, durch die
Adressegeantwortet. Sofern der Antrag auf Wiedereinsetzung des Erzbischofs zu Cöln als Wunsch der Provinz vorgetragen
werben soll, muß ich mich diesem Antrage schon deshalb widersetzen, weil eine solche Widereinsetzung nach meiner innigsten Ueber¬
zeugung das Ansehen des Staats nach innen und nach aussen ans eine gefährliche Weise beeinträchtigen würde. Wie fern aber jener
Wunsch, als Wunsch der Provinz bestehe, darüber wirb der Landtag als rechtmäßiges Organ der Provinz entscheiden.
Eine Beschwerde über Verletzung der persönlichen Freiheit des Erzbischoss ist ungegründet, dn ihm nur die Rückkehr in
die Erzdiözeseund auch diese nur bedingungsweise untersagt ist. Was die Abführung selbst anbelangt, so sagt der Herr Antrag¬
steller selbst, baß er weit entfernt sei, die Nothwendigkeit dieses Schrittes anzugreifen.

„Eine Beschwerdeüber dessen Amtsuerhinderung ist unzulässig, da die päpstliche Bulle „äe »»luto »nlmni-um" durch Aller¬
höchste Kabinets-Ordre vom 23. Angnst 182l mit ausdrücklichemVorbehalt und unbeschadetder Majestätsrechte so wie der Rechte
der evangelischenUnterthanen, aber auch blos in Beziehung auf die Einrichtung, Ausstattung und Bcgränzung der Erzbisthümer
und Bisthümer der katholichenKirche des Staats, „als Statut der katholischenKirche" sanctionirt ist, überdies keine Vereinbarung
besteht, wonach Sr. Majestät dem Könige das angestammte Recht benommen wäre, im Interesse des Staats oder zur Wahrung
der Majestätsrechtc die von einer Amtsentsetznng wohl zu unterscheidendeAmtsverhindernng der katholischenGeistlichen hohern oder
niederen Ranges zn verfügen. Ein Antrag ans gerichtliche Untersuchuug ist, was die auf Grund der Majestätsrcchte verfügte
Amtsverhindernng des Herrn Erzbischoss anbelangt, unannehmbar, weil keinem Gericht in Beziehung auf die Ausübung der Mnje-
statsrechte eine Kompetenz verliehen ist; sodann betreffend die weitern persönlichen Beschuldigungen, von Seiten Dritter, bei
mangelnder Vollmacht unaualisicirt. Nur bei nachgewiesenerNechtsverweigerung iu Beziehung auf die persönlichen Beschuldigungen
würde die Competcnz des Landtages zu eiuem Antrage auf gerichtlicheUntersuchung begründet sein.

„Ist auf Grund der fraglichen Bulle und ohne Aufopferung der darin ausdrücklich uorbehaltenen Rechte, eine
Einigung nicht zu erwirken, dann wird im allseitigen Interesse nichts übrig bleiben, als eine Zurücknahme der unterm 23. August
1821 nur bedingungsweise ertheilten Allerhöchsten Sanction, und eine den gegenseitigen Rechten und Verhältnissen entsprechende
neue Regulirung.

„Demgemäß unterstütze ich die Anträge des Ausschusses auf Verwerfung deö zur Berathung vorliegenden Antrages, wiewohl
ich, was die Motivirung des Ausschussesanbelangt, die dabei angeführten Thatsachen und Folgerungen zum großen Theile aus¬
drücklich bestreite.
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„Dahingegen «n ich eben so wenig geneigt, eine Billigung alles Geschehenenauszusprechen. Namentlich muß ich es beklagen, baß
die bestehendenDifferenzen zum Theil durch das Gouvernement selbst hervorgerufen sind, und zwar eines Theils durch jene unselige
Convention, welche wegen der ihr zu Grunde liegenden Unlauterkeit des preußische»Gouvernements nicht würdig war, und insbesondere
den Räthen, welche bei dieser Convention mitgewirkt haben, zu großer Unchre gereicht, so wie anderntheils durch jenes übereilte
Publicandum, welches, wenn es als Rechtfertigung dienen sollte, keine uncrwiesencn persönlichen Beschuldigungen enthalten durfte.

»Sie sehen, meine Herren, ich billige nicht, was zu tadeln ist. Auch der evangelischenKirche, zumal in einzelnen Theilen bei
Provinz, fehlt es nicht an Grund zur Klage, Es war meine Absicht, Ihnen in dieser Beziehung einen Antrag zur Berathung vor¬
zutragen/ allein bei näherer Prüfung halte ich ihn znrilck, weil des dermaligen Königs Majestät eine Veranlassnng zur Abhülfe
uoch nicht vorgelegen hat, und ich zu Seiner Gerechtigkeit das Vertrauen habe, daß das Recht der evangelischenKirche, wo es ver¬
letzt ist, wieder werde hergestellt werben.

„Von allen Seiten werben Einigkeit und Herstellung der Ruhe als Motive der gegenseitigenAnträge ausgesprochen. Vereinigen
wir uns, meine Herren, mit Beseitigung eines jeden confesstonellenUnterschiedes zu einer wahren „ungetheiltcn Einheit", um mit
ruhiger Ueberlcgung zu prüfen, wie jeuer Zweck zu erreichen sei. Würde dem vorliegenden Antrage Folge gegeben und Allerhöchsten
Orts willfahrt werden, dann würbe, so weit ich die Verhältnisse kenne, die größte Uneinigkeit in der katholischen Kirche selbst die
allererste Folge sein, der Landtag aber die unseligen Folgen des großen Zerwürfnisses zu verantworten haben. Darum beschwöre
ich Sie, meine Herren, nach der Aufforderung des Ausschussesmit dem Blicke nach Oben dem redlichen guten Willen des Königs
zu vertrauen und das Resultat der schwebendenVerhandlungen zu erwarten."

Ein Dcputirter der Laudgemciubeu hielt nuu folgende Rede: „Sie würden es mit Recht übel deuten, meine Herren, wenn ich
nach mehrstündiger Discussion über die vorliegende hochwichtigeAngelegenheit in geordneter ausführlicher Nebe zu Ihnen sprechen
wollte, nachdem der Gegenstand schon so vielseitig beleuchtet ist. Ich greife die Sache iu dem Zustande auf, in welchen sie im Laufe
der Debatte» gelangt ist, um meine Ansichten über den Antrag in Kürze vorzutragen. Derselbe begreift die amtliche Wiedereinsetzung
des Herrn Grzbischofs, oder seine Stellung vor Gericht.

„Ich beginne mit der zweiten Alternative, die ich für unstatthaft halte.

„Bevor ich diese Unstatthaftigkcit dcmonstrire, bitte ich Sie, meine hochgeehrten Herren, sich zu befragen, ob anzunehmen sei'
daß der Herr Erzbischof die bei den rheinischen Ständen zum Schutze seines persönlichen Rechtes ohne seine Intervention nachge
suchte Vertretung wirtlich wolle, ob derselbe sie wollen tonne; ob es den Absichten deS Prälaten entsprechen tonne, irgend einer
gerichtlichenInquisition sich unterworfen zu sehen, ob nicht derselbe eher in theologischem Einverständnisse mit dem ErzbischofeHerrn
von Duuin jede weltliche Jurisdiktion pcrhorreszircn werbe? In der Ungewißheit, in welcher man hicrwegen uns läßt, glaublich,
daß der Herr Erzbischof weder bie Vertretung noch die Untersuchung will. Welches würbe dann das competente Gericht sein? Ein
weltliches oder ein geistliches? Dürfte man den Erzbischof Clemens August nöthigen, da Necht zu nehmen, wo er nicht gesonnen
ist, es zu suchen? Dieser Zwang wäre eine bis jetzt beispielloseVerletzung der erhabenen Stellung und der Ncchte des Kirchcnfürsten;
er wäre nicht minder eine Verletzung der öffentlichenMeinung. Bedenken Sie bie Ungewißheiten, die Zweifel und die Schwierig¬
keiten, die uns hier umgeben. Die Bulle Ho 8-»!ule »niinui-um hebt nicht die Hindernisse, welche in Ansehung der gerichtlichen
Eompctcnz dem Vorhaben entgegentreten, eben so wenig das Concordat von 1801, Ucbrigens ist mir unbekannt, ob letzteres von
dem Gonvernement noch befolgt wird, und ob bie katholische Geistlichkeit es noch anrufe. Sie haben seit dem Entstehen unserer
ständischenVerfassung dem Prinzipe der Gleichheit vor dem Gesetze und dem Nichter mich oft huldigen gehört, bie mehrstcn unter
Ihnen sind schon lange Zeugen meiner Beharrlichkeit in der Gelteubmachung dieses Prinzips, welches tiefe Wurzel geschlagenin
dem rheinischen Sinne. Sie wissen, baß in unsern legislativen Dcliberationen ich immer fest daran gehalten. Damit nicht auch
der entfernteste Verbacht entstehe, ich könnte mich geueigt zeigen, auch nur in einem einzigen Falle von diesem Grundsätze
abzuweichen,so erkläre ich vor Ihnen, daß wenn auf dem Herrn Erzbischose die Anklage haftete, eines Verbrechens sich schuldig
gemacht zu haben, welches der Criminal-Cobcr vorsteht und bestraft, ich zwar bedauern würde, daß so ungcbcntbares sich zugetragen,
daß ich aber gegen bie Anwendung des Rechtes, welches für Alle gilt, keine Einwendung zu machen bätte. Allein der Erzbischof
unterliegt einer solchen Anklage nicht, und wir haben keine Ursache, diese Hypothese weiter zu ucrsolgen.

„Ich halte die beantragte Bitte an des Königs Majestät, den Herrn Erzbischof vor Gericht zu stellen, aus dem Grunde für
rechtlich unstattbaft, weil kein Gesetz bie Stänbe zu einer solchen Verwendung resp, Veschwerdefiihrnnqermächtigt. Der § 49 des
Gesetzes vom 27. März 1824, auf welchen der Antrag zu seiner Vegründnng Bezug nimmt, kann auf den vorliegenden Fall keine
Anwendung erhalten.

„Fasset man bie Bestimmungen des angezogenen § in ihrem Zusammenhange auf, und erforscht den Sinn derselben, so wirb
es leicht klar, daß die Schlußstclle, wo vou Bedrückungen einzelner Individuen Nebe ist, nur auf solche Bedrückungen sich beziehe,
welche von Behörden und Beamten verübt würdeu. AllerhöchsteHandlungen, welche Emanationen des Souucränitätsrechts siud,
können in dem § 49 nicht vorgesehen, können nicht mit dem Ausdrucke Bedrückungen bezeichnetsein. Auf Maaßregeln, welche des
Königs Majestät aus dem Gebiete des Staatsrechts angeordnet, dürfen in der That die ständischeControlle und das Recht der
Veschwcrbcführungzu Gunsten Einzelner nicht ausgedehnt werden. Eine ausführliche Argumentation würde hier am unrechten Orte
sein, da die publizistische Nichtigkeit der Ausstellung unbestritten ist.

„Die in dem Antrage anfgenommene zweite Alternative trennt das persönliche Interesse des Freiherrn Droste von Vischerirlg
von dem der Kirchen-Verwaltung; letzteres herrscht in dem Haupthcile des Antrages vor. Da ist die Angelegenheit c>1>>«<!l!,m »I-
<<»>'!» !>,<!!>«I,,!» und würbe bei kirchlicherund staatsrechtlicher Behandlung, wozu der Landtag keinen Berns hat, die tiefste Ergrün-
dung erheischen. Wird sie in den beschränkteren Beziehungen auf die landständischcnBefugnisse aufgegriffen, so gebietet sie uns
die größte Umsicht in der Berathung über die Schritte, zu welchen man uns veranlassen möchte.

„Ich wünsche, daß die Stände in der Ausübung des ihnen verfassungsmäßig zustehendenPetitionö-Rcchtes sich stets frei bewegen,
und allenthalben, wo das wohl erwogene Interesse der Provinz sie dazu auffordert, ucrirnuungsvoll, und wo es angemessenist, kräf¬
tig ibre Stimmen erheben tonnen. Von zwei Kriterien mache ich meine Ansicht über bie Iuläßigtcit und Zweckmäßigkeit jeder
Petition abhängig; ich untersuche, ob sie in dem Interesse der Provinz wahrhast begründet und ob sie mit Berücksichtigungder alla>
meinen Staatöucrhältuisse rechtzeitig angebracht ist,

„Inmitten des bctlagenswerthcn Conflictes zwischender geistlichenund weltlichen Macht, welcher seit'mehreren Jahren die Ge¬
müther beunruhigt und nach allen Nichtuugen störenden Einfluß ausübt, thut es Noth, das fühlen Alle, baß im Geiste der Ver¬
söhnung auf dem Wege der Ausglcichnng so großem Uebel abgeholfen, und Eintracht zwischenStaat und Kirche wieder hergestellt
werde. Den Antrag auf unbedingte Zurückführuug des Herr» Freiherrn Droste von Vischering auf dcu bischöflichen Stuhl zu
Cöln darf man aber nicht als ein zur Lösung der Streitfrage geeignetes Auskunftsmittel ansehen. Schon lange währen die diplo¬
matischen Unterhandlungen, so die beiderseitige gewünschteBeseitigung der entstandenen Verwickelungen verfolgen; es ist iu der That
zu bebaucrn, baß sie dcu ersehnten Erfolg noch nicht gehabt, gewiß wirb aber, das hoffen alle Gutgesinnten, das vorgesteckte Ziel
erreicht werden.

„Ich wage es nicht, eine Meinung darüber anzunehmen, in wie weit das katholischeKirchenprinzip bei der beantragten Rein
tegration des Freiherrn Droste von Vischering betheiligt ist, Proclamlrte indessen Se, Heiligkeit der Papst die Unerläßlichkeit
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dieser Maaßregel, als einer wesentlichen Bedingung der Erhaltung bei! Katholicismus, so hörte ich auf, der beantragten Vittc zu wider¬
sprechen, ich würde es mir zur Pflicht machen, sie mit ganzer Seele zu unterstützen, — dann wäre die rechte Zeit gekommen, sie
da laut werden zu lassen, von woher Hülfe und Rettung in solcher Gefahr und Noth uns werden könnte.

„Es scheint aber jeder Zweifel darüber, daß eine absolute Wiedereinsetzung des Prälaten keine principicnmäßige Nothwendigkeit
sei, zu schwinden, und zwar aus dem zweifachen Grunde, weil von dem Oberhaupte der katholischenKirche eine solche Reintegration
nicht mehr gefordert wird, und weil sogar zwischen beiden Höfen wegen Beseitigung der auf das unglücklicheEreigniß des 20.
Novembers 183? gefolgtcn Wirren konsilintorische Verhandlungen gepflogen werden, von denen die mitwirkende Theilnahme des
Herrn Erzbischofs selbst nicht ausgeschlossenist. Es liegt aber wie in dem Zwecke so in der Natur derartiger Negotiationen, daß
von allen Seiten Eoneessioncn gemacht werden, zur Erreichung des gemeinsamen Zieles. Die unbedingte Nothwendigkeit läßt aber
keine Eonccssionen zu. Des Königs Majestät uud Sc. Heiligkeit der Pabst sind gleichmäßig von dem Gedanken und dem Wunsche
der Ausgleichung beseelt. Ich habe Gelegenheit gehabt, mir nicht allein die moralische, sonderen auch die materielle Gewißheit zu
verschaffen, daß die Unterhandlungen der Versöhnung nicht abgebrochen sind, daß uns die Aussicht, die Hoffnung auf den glücklichen
Erfolg nicht verschlossen sind, welchen Gottes Beistand den eifrigen nnermüdeten Bemühungen des Königs Majestät verleihen wirb.
Auf die Köuiglichcn Verheißungen baue ich fest uud zuversichtlich; ohne dieses unerschütterlicheVertrauen entbehrte ich des sichersten
Anhalts im öffentlichenLeben. Bäte in dieser Lage der Sache die Ständcuersammlung den König um unbedingte Znrückführung
des Erzbischofs zu Cöln in seinen kirchlichen Wirtungskreis, dann setzte sie der Gefahr sich aus, selbst die Absicht Sr. Heiligkeit
zu überschreiten und somit die leider noch fortdauernden Verwickelungen länger zu unterhalten. Jedes ständische Einschreiten, welches
den Gang und das Fortschreiten der angeknüpften Negotiationen hemmte, wäre nach meiner Einsicht und nach meinem Gefühle ein
schwer zu verantwortender Fehler.

»Ich wäre in allen Verhältnissen bereit, der Aufrechthaltung der wesentlichen Grundsätze der Religion, zu welcher ich mich
bekenne, jedes weltliche Opfer zn bringen. Ich halte mich nicht weniger in meinem Innersten verpflichtet, in der Angelegenheit,
mit welcher wir uns hier befassen, die Rücksichtengewissenhafter Besonnenheit zu beachten und zu befolgen, welche ihr dcrmaliger
Zustand gebietet.

„Der Antrag auf unbedingte amtliche Wiedereinsetzungdes Herrn Erzbischofs Elcmenö August kann nach den stattgehabten«
Erörterungen nicht als aus einem vorhandene» kirchlichenInteresse der Provinz hervorgegangen betrachtet werden; zudem ist nachge¬
wiesen worden, daß derselbe, würde ihm Berücksichtigung zu Theil, sogar der Sache nachtheilig werden tonnte. Eö ist demnach
nicht vorzusehen, daß der Landtag sich werde dazu bestimmen lassen, die Bitte dem Geiste des ersten Abschnitts des 8 49 des Ge¬
setzes vom 27. März 1824 zuwider, an den Stufen des Thrones niederzulegen.

„Alle, welche die Polititischen Umstände und kirchlichenVerhältnisse, unter welchen die zur Berathung gebrachte hochwichtige
Sache der Stänbeversammlung vorgelegt wird, zu würdigen sich angelegen sein lassen, Alle, welche mit dieser hohen Versammlung
das Vertrauen und die Hoffnung theilen, mit denen die Königlichen Zusagen unS erfüllen, sehen ein, daß in dem gegenwärtigen
Zustande der Dinge die Provinz lein anderes Interesse hat, als das, daß ihre Vertreter Sr. Majestät dem Könige, unserm Allcr-
gnädigsten Landesuater, die rege und uuerlöschlicheTheilnahme ausdrücke», welche die Katholiteu für eine Gewissens-Angelegenheit
beseelt, von welcher für sie Ruhe, Glück und Segen abhängen; daß sie dem allvcrchrten Könige freimüthig bezeugen, wie allgemein
der lebendige innige Wunsch in allen Ständen und Klassen verbreitet ist, daß die unheilbringende Verwaisung zweier Nisthümcr am
Rhein baldigst aufhöre. Wären, wie einige Mitglieder dieser hohen Vcrsammluug glauben, die bezüglichenWorte der bei der Er¬
öffnung des Landtages an des Königs Majestät allerunterthänigst gerichteten Adresse nicht ausdrücklich und eindringlich genug, so
würdcu uuscrc Protocollar-Verhaudluugen. die der Allerhöchsten Eoguitiou gewürdigt werden, die Darstellung vollständig ergänzen.

„Unter den beglückendenHoffnungen, mit welchen wir im Gefühle der höchsten Begeisterung den Regierungs-Antritt Friedrich
Wilhelm lV. begrüßt, liegt keine dem Herzen der Rheinländer näher, als die der Herstellung des Friedens und der Eintracht auf
dem tirchllchenGebiete; nuter den Königlichen Verheißungen ist keine geeigneter, die Gemüther zu bnuhigen und zu erhebe», als die,
welche uus die Allerhöchste Absicht verbürgt, die am tiefsten schmerzenden Wnnden auszuheilen. Mit unbeschränktem,zuversichtlichen
Vertrauen auf das Königliche Wort dürfe» die Stände die fer»ere Leitung der Angelegenheit, welche für den größten Theil der Be¬
völkerung dieser Provinz das wichtigste uud höchsteGut begreift, der Weisheit und der Fürsorge des Landcsherrn überlassen, zu
dessen Throne wir mit Liebe, Treue uud Ergebenheit unsere Blicke wenden.

„In mir hat sich durch die gewissenhaftestePrüfung der Angelegenheit, welche vor allen andern unsere Aufmerksamkeit fesselt,
die Ueberzeugung festgestellt, daß der discutirte Antrag in seinem Haupttheile in keiner Hinsicht auf einem vorhandenen Interesse-
der Provinz beruhe, daß dessen Weiterbeförderung uuter deu Verhältnissen der Gegenwart in die ans den Gegenstand sich beziehen¬
den diplomatischen Negotiationen störend einwirken könnte, daß der Antrag in seiner zweiten Alternative weder begründet in Anse¬
hung der Rechte des Herrn Erzbischofs und deren Vertretung, noch an uud für sich statthaft sei, weil er jeder gesetzlichenStütze
entbehrt.

„Aus diesen Gründen, welche eine hohe Stände-Versammlung als das vor ihr freimüthig ausgesprocheneErgebniß meiner auf¬
richtigen innigen Ueberzeugung würdigen wird, trete ich den Ansichten und dem Gutachten des Ausschussesbei, dessen Referat wir
in der heutigen Sitzung gehört."

Se. Durchlaucht machen zur Anftläruug der Diöcussion die Bemerkung, daß der Widerspruch zwischen dem Referat und der
Angabc einiger Abgeordneten des Nitterstanbes rücksichtlichder persönlichen Freiheit des Herrn Erzbischofs nicht so groß sci, wie
habe behauptet werden wollen, und daß zwar eine Beschränkung, aber keine Confination, diese Beschränkung aber deswegen bestehe,
weil der Herr Erzbischos daö Versprechen verweigert habe, die Verwaltung der Erzdiözesenicht übernehmen zu wollen.

Hiernach erklärte ein Abgeordneter der Städte: „Der Antrag verlangt nur Recht und Gerechtigkeit, und wer sich auf den
Boden des Rechts stellt, wird nie anmaßend, verletzend oder widersinnig.

„Wir brüsten uus in unserm Staate und mit Recht, daß die Regierung heut zu Tage keinen Bettler anklagen kann, ohne baß
sie seine Schuld klar uud deutlich ausspricht, kein Gerichtshof ihn verurtheilt, ohne ihn gehört zn haben. Der Erzbischos ist unter
der Anklage schwerer Beschuldigungen auf die Festung gebracht worden, ohne daß bis jetzt auch nur ein Schritt zu einem gericht¬
lichen Verfahren eingeleitet worden.

„Es ist Jedermann bekannt, baß der Conflict des Staats mit dem Erzbischos hauptsächlich wegen des Punktes der gemischten
Ehen entstanden ist. Des HöchstseligenKönigs Majestät haben, wie alle Katholiken in dankbarer Verehrung seines Andenkens aner¬
kennen, dieser mißlichen Streitfrage durch die Allerhöchste KabinetS-Ordre vom 28. Januar 1838 ein Ende gemacht und diesen mit
dem Erzbischos so lebhaft verhandelten Streitpunkt im Sinne desselben erledigt. Die Hauptursackc des Conflicts besteht daher
nicht mehr, die Beschuldigungen des Hochverrats, des Wortbruchs haben die veröffentlichten Siaatsschrifien im Wesentlichen, einen
Pnnkt nach dem andern, fallen lassen. Nach diesem darf man daher die Hoffnung kühn anssprcchcn, daß wenn dem Erzbischos nur
einmal Richter und Gehör gestattet w-rdc, sich auch andere, etwa noch bestehendeStreitpunkte, von denen man nichts Bestimm¬
tes weiß, ausgleichen werden.

„Diese Angelegenheit hat eine allgemeine staatskörperlicho Seite, sie berührt durch die Form, in welcher sie behandelt worden,
so nahe die Grundfesten der bürgerlichen Sicherheit und die Gruud-Principien uuscrer rheinischen Gesetzgebungund Procedur, daß
sie unter diesem formellen Gesichtspunkt keinem der hier Versammelten gleichgültig sein kann.
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„Man spricht viel von diplomatischen Unterhandlungen, von Hoffnungen für die Beilegung des Streites; was wir darüber
wissen, ist ungewiß, nnr das ist gewiß, baß der Erzbischof 3'/, Jahre seiner persönlichenFreiheit und Amtsthätigkeit beraubt ist.

„Und wie ist dann seit'seiner Verhaftung die Zeit benutzt worden, um Beschuldigungen und Verdächtigungen aller Art auf
ein ehrwürdiges Haupt zu werfen! Ja sogar von den Staatsbehörden in Beschlag genommene Papiere haben anonymen Verfas¬
sern dazu gedient, um die niaaßloscn Beschuldigungen zu mehren. Darum ist es kein Wunder, wenn so viele über die Person des
Crzbischofö sich in einem so unglaublichen Irrthum befinden; darum sind wir so weit gekommen, daß selbst die rechtschaffensten
und edelsten Gemüther das verletzte Recht über dem Widerwillen an der Person vergessenkönnen, und von der Gerechtigkeit Abstand
genommen werden soll.

„Doch was ist hier Recht uud Gerechtigkeit? Soll das Recht, das für jeden Bettler in Anspruch genommen werden kann,
auf den Freiherrn von Droste etwa nicht anwendbar sein, weil er ein katholischer Erzbischof ist?

„Darnm ist der Antrag ganz richtig gestellt. Wir sind von der Schulblostgkeit unseres Erzbischofs überzeugt und glauben, daß
kein eigentlicher Klagepunkt mehr gegen ihn besteht, und darum hat der Antrag den Gegensatz zwischenRecht und Rechtsverletzung
so scharf gegen einander gestellt. Darum muß dem Erzbischof sein Recht widerfahren."

Se. Durchlaucht fragen, ob es die Absicht sei, den Punkt der revolutionären Gesinnung fallen zu lassen, worauf der vorige
Redner sich auf deu Antrag bezicht. Se. Durchlaucht acccptirtcn diese Erklärung.

Ein Dcputirter aus dem Stande der Ritterschaft bezicht sich auf die in seinem Vortrag geäußerte Ansicht, baß die vorliegende
Frage nur nach Actenstücken und Thatsachen beurtheilt werden tonne, daß daher dic in dem Publicanbum cnthaltcncn Bcschuldignngcn
einer eben so öffentlichenAnnullirung bedürften, ehe der Einzelne in den Fall kommen könne, sie als nicht geschehen zu betrachten.

Ein anderer Abgeordneter desselbenStandes fragt: wenn über die dem Erzbischof zugefügte Kränkung geklagt werbe, so möge
er wissen, wo denn der König Recht zu nehmen habe gegen die drei heftigen Allocutionen und die nicht minder heftige Denkschrift
des Papstes, die von Veleidignngcn voll scicn? Er müsse sich mit voller Ueberzeugung bcm Antrage widersetzen.

Ein Deputirtcr der Städte äußerte sich in folgender Weist! „Es sci mir gestattet, für die Bemerkung, welche ich zu machen
wünsche, mich auf den obigen Vortrag hinsichtlich der Fortdauer der Vcrhandlungcn mit dcm römischc» Stuhle und der daran
geknüpften Hoffnungen und Erwartungen für die Herstellung des kirchlichenFriedens zu beziehen, um der hochanschnlichenVersamm¬
lung dic Ansicht, welche mich in der Sache leitet, vorzulegen. Die von allen Seiten ausgesprochenebillige und milde Beurtheilung
der verschiedenenAnsichten läßt mich das Nämliche für die mcinigc hoffen.

„Als ich aus freiem Antrieb, der inneren Ueberzeugung folgend, gestützt überdies auf den an mich gerichteten Wunsch einer
großen Anzahl meiner Mitbürger, die hochwichtige crzbischöfiiche Angelegenheit bei meiner Anwesenheit in Berlin unmittelbar Sr.
Majestät unserm Allergnädigstcn König vortrug, habe ich eine heilige Pflicht zu erfüllen geglaubt. Aufs Lebhafteste bewegt und
durchdrungen von dankbarem Vertrauen durch dic meinem Mitbeputirten und mir Allcrgnädigst ertheilte Zusichcrung, wie Se.
Majestät Tag und Nacht mit dieser Angelegenheit beschäftigt zu Goit vertrauten, dieselbe auf dcm Wcge der mit Sr. Heiligkeit
angeknüpften Unterhandlungen zu einer allgemein befriedigenden Erledigung, zur Wiederherstellung des kirchlichen Friedens zu
führen, habe ich es nicht minder für Pflicht erachtet, der Allcrhöchstcn Ermächtigung zusolgc, jene von Sr. Majestät selbst mit
der vollsten Würde uud Innigkeit der erhabensten Königlichen Gesinnung ausgesprochene Zusichcrung mcincn Mitbürgern
mitzutheilen.

„Wenn ich auf dcn Grund jcner in bcr feierlichen Eröffnungsstunde wiederholten Königlichen Aeußerung hoffe und vertraue,
die überall gleichmäßig sich äußernde Sehnsucht nach endlicher allgemein befriedigender Lösung der traurigcu tirchlichcn Wirren, ans
dem Wege der Verhandlung mit dem Oberhaupte unserer katholischenKirchc, in Erfüllung gchen zu schcn: so habe ich geglaubt,
mich hierin auf dcnijcnigcn Wege zu sindcn, dcr nach mcincr Ucberzcugung der geeignete ist, zu einem im Interesse der Kirche und
der Provinz für Gegenwart und Zuluuft crspriesüchen Friede» und zur Ruhe der Gemüther zu führen.

„Wenn sonach bei der gleichen Liebe und dem gleich innigen Verlangen für die hochwichtigeheilige Sache eine Meinungs-Vcr-
schicdcnhcituntcr nnö hinsichtlich dcr Mittel herrscht, wie am sicherstenzu dem gemeinsamen Ziele zu gelangen sci, so mögen wir
gegenseitig, die Ncinhcit unscrer Absicht anerkennend, auch mit gegcnscitigcmVertrauen Jedem gestatten und überlassen, sein« Ueber¬
zeugung nach bestem Wissen und Gewissen zu folgen und sie auözusprechen."

Demnach giebt ein Abgeordneter der Landgemeinden seine Ansicht in folgender Weise kund: Er halte dcn Gegenstand durch
die Diöcnffion so vollständig und erschöpfend erörtert, daß er, um nicht schon Vorgebrachtes zu wiederholen, sich begnügen wolle, mit
wenigen Worten seine Meinung vorzutragen; der Antrag sei auf die Alternative gerichtet, dcm Erzbischof« culwedcr volle persönliche
Freiheit zu gestatten in der Art, daß die Ausübung seines Amtes ihm gestattet werde, oder ihn vor Gericht zu stellen.

Dcr letzteren Alternative könne er seine Zustimmung nicht geben, weil: wenn statt der seitherigen Amts-Verhinderung eine
Worgcrichtstcllung crfolgcn sollte, bcr Eonflict zwischcn Staat und Kirche noch vermehrt uud die Aufregung der Provinz nur wieder
aufgefrischt und in hohem Grade gesteigert werden würde.

Der ersteren Alternative müsse er gleichfalls seine Zustimmung versagen, weil dieselbe, wie sehr auch der Antragsteller blos
auf der Bahn des Priüatrcchts sich bewrgcn und dcn tirchlichcn Standpunkt ausgeschlossen wissen wollc, dennoch,wie die stattgefunbcncn
Erörterungen klar gemacht haben, am Ende auf die kirchliche Angelegenheiten: Aufhebung der A mtsverhinberung, sich rcduzirt,
übcr welchen Punkt diplomatische Vcrhandlungcn schwebendseien, von welchen man nicht wissen könne, ob nicht dieselben schon dahin
aediehen seien, daß Papst und König über dcn Nichtwicdcr-Eintritt dcs Erzbischofs in scine Amtöthätigleii, wenigstens bedingungs¬
weise, einig wären, in welchem Falle ein Antrag dcr Stände auf Wicdcrcinsctzuug dcö Erzbischofs iu scine Amtsthätigkeit auf dcn
Gang jener Unterhandlungen sehr störend einwirken uud bcr allcrscits gewünschten Lösung hindernd in den Weg treten würde.
Dicscmnach müsse er mit dem Antrage dcs Ausschussessich einverstanden erklären."

Die Diskussion wirb geschlossen und die Frage gestellt:
„Soll dem Antrage in seiner jetzigen Fassung Folge gegeben werben?"

Es wird diese Frage mit 4? Stimmen gegen 31 Stimmen verneint.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft hatte gewünscht, bei der Abstimmung seine Motive dafür in der Kürze anzugeben; es ist dies
von Sr. Durchlaucht nicht gestattet worden, wohl aber, daß der Herr Abgeordnete scin Votum dem Protokoll bcifüge.

Ein von einem 'Abgeordneten der Städte vorgeschlagenes Amenbement wird abgewiesen, da dasselbe nur dic Verhandlungen
wieber erneuern würde; dagegen kommt das eventuell schon früher gestellte Amcndcmcnt cincs Deputirtcn dcr Ritterschaft zur Ab¬
stimmung, nachdem dic Tcndcnz desselbenvon einem Deputaten dcr Landgcmcinbcn entwickeltund nachgewiesenworden, daß dasselbe
noch mehr von des Königs Majestät verlange, als worum der Antragsteller gebeten habe.

Auch von einem andern Abgeordneten der Landgemeinden wurde Einspruch gegen die Abstimmung über dieses Amcndcmcnt
erhoben, da dasselbe im Wesentlichen mit dem ursprünglichen Antrage übereinstimme und sogar noch weiter gehe; da aber von dem
Autor des Amcndcmcnts darauf bestanden und behauptet wurde, baß das Amcndement die Alternative des ersten Antrages nur
eventuell stelle, nämlich für den Fall, daß eine Verständigung, die ja selbst die Nichtrückkchrdes Erzbischofs nicht ausschließe, nicht
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zu Stande käme, da überdies der Herr Vorsitzendedie Zusage zur Stellung dieses Ammbemcnts bereits gegeben, so ist die Abstimmung
erfolgt und dasselbe durch 43 gegen 35 Stimmen verworfen worden.

Se Durchlaucht benachrichtigten die Versammlung, daß die Herren Emmcl, Kayser, Koch und Stcinkauler dem 10.
Ausschuß zugegeben worden, und baß die nächste Plcnar-Sitzung auf Dienstag den 21. d. Mts., Vormittags 10 Uhr, bestimmt sei,
bis wohin, außer dem Referat über die allgemeine Forst- und Jagd-Polizei-Ordnung, mehrere andere Privat-Anträge zur Einsicht
der Herren Stände im Vorzimmer des Sitzungs-Saales offen lägen.

Nach dem Schlüsse der Sitzung trug ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte noch folgende Bitte vor, welche von bei
Versammlung mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurde: „Ich erlaube mir an die hohe Stände-Versammlung den Antrag
zu stellen, daß dieselbe der so eben abgeschlossenenVerhandlung die vollstänbigste Veröffentlichung geben möge, daß nämlich der so
eben verhandelteAntrag so wie das Referat des vierten Ausschusses, ferner die Erklärungen der nicht damit einverstandenen Mitglieder,
die Entgegnung des Antragstellers so wie jene aller Sprecher, welche eine schriftlicheEinrcichnng ihrer heute gehaltenen Vorträge
gemacht haben, wörtlich abgedruckt werden.

„Ich glaube, dieser Vorschlag ist im Interesse Aller und des Friedens; die eben abgeschlosseneVerhandlung erregt ein allge¬
meines Interesse in der Provinz. Unvollständige Bekanntmachung wird zu unreifem Urtheil und zu feindseligen Ncclamationen fuhren,
und daraus kann für Niemand ein Vortheil erwachsen. Die katholischen Mitglieder der Versammlung, welche den Antrag nicht
unterstützt, haben sich nirgendwo gegen die Nückkchr des Erzbischofs ausgesprochen, ja wenn das Referat ihre Gesinnungen ausspricht,
so erkennen sie die Würdigkeit des Erzbischofs, das Wünschcnswerthc seiner Rückkehr und die Nothwendigkeit der Beilegung der
kirchlichen Wirren an.

«Es herrscht also hauptsächlich nur Verschiedenheitder Ueberzeugung über die Wege, die bei Sr. Majestät haben eingeschlagen
werden sollen. Die vollständige Veröffentlichung der Verhandlungen wird also augenscheinlich,nach allen Seiten hin, die Meinungs-
Vcrschicdenhcitnicht zu einem Element des Hasses und einer fortdauernden Zwietracht werden lassen."

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Anlage zu dem Protokoll der dreizehnten Sitzung.
Ich bin mit den im Antrage ausgesprochenen gesetzlichenPrinzipien in Beziehung auf persönliche Freiheit einverstanden, aber

ich bin es nicht mit dem übrigen Theil desselben, weil vorerst der Ausgang der zwischen dem heiligen Stuhle und unserm Gouver¬
nement angeknüpften und noch fortdauernden Unterhandlungen abzuwarten sein »lochte, und weil es unparlemcntarisch sein würde,
eher einzuschreiten; denn wenn in einem constitutioncllcn Staate wie England oder Frankreich die Opposition die Minister auffordert,
sich über eine Unterhandlung mit einem fremden Staate auszusprechen, und die Minister antworten, die Unterhandlungen scieu noch
nicht beendigt, so nimmt die Opposition ihre Motive zurück, um nicht durch unkluges Vorgreifen den Gang der Unterhandlungen
zu erschweren, oder gar auf dieselben nachthcilig einzuwirken; dies würde wahrscheinlich auch bei dieser höchst wichtigenAngelegenheit
der Fall sein, und nur aus dem Grund stimme ich gegen den von dem Herrn Abgeordneten gestellten Antrag.

Düsseldorf, den 18. Juni 1841.

Vierzehnte Sitzung.
Düsseldorf, den 22. Juni 1841.

Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall, zum allgemeinen Bedauern durch Unpäßlichkeit gehindert, in der heutigen
Versammlung den Vorsitz zu führen, hatten denselben Höchstihrem Stellvertreter dem Herrn Grafen Nergh von Trips übertragen,
der, nachdem das Protokoll verlesen und genehmigtworden war, den Herrn Grafen Reinhard zu Solms-Lauba ch als Mitglied des

, sechsten Ausschussesprotlamirte, und darauf folgende vom Herrn Landtags-Eommissar eingegangene Schreiben anzeigte.
1) Benachrichtigung, daß die Diäten der Subalterne« vom 1. bis 15. dieses aus die Negierungs-Haupt-Cassc angewiesenworden seien.

Geht »ll »et».
2) Mittheilung einer Denkschrift der Provinzial-Fcucr-SozictätS-Direction, die Erwerbung eines eigenen Gebäudes für die

Geschäftsführung derselben betreffend. Geht zum zehnten Ausschusse.
3) Gesuche des Herrn Grafen von der Necke-Vo lmarste in, der Gebrüder Herbertz zu Uerdingen, der Familie Lerodt,

um Aufnahme der Güter Berge, Gripswald und zum Dyck- oder Wildcnrathcr-Hof in die Nitterschafts-Matrikel, mit einer
nachträglichen Eingabe des Kammer-Präsidenten von Gymnich zu Eöln. Geht an die Ritterschaft.

4) Nachtragliche Materialien zum Vcrgischen Provinzial - Recht. An den vierten Ausschuß.
5) AllerhöchsteProposition, die Ausdehnung der Kompetenz der Fricdenögerichte betreffend. An den vierten Ausschuß.

Es wurden darauf von den bis zum Schlüsse der vorigen Woche eingegangenen Anträgen die nachstehendenvorgetragen:
Durch eiucn Abgeordneten aus dem Stande der Ritterschaft:

1) Auf Revision des Eisenbahn-Gesetzes vom 3. November 1838. Geht an den neunten Ausschuß.
2) Auf Revision deS Zolltarifs. An den nennten Ausschuß.
3) Auf Veröffentlichung der Communal - Angelegenheiten. An den eilften Ausschuß.

Durch einen andern Abgeordneten desselben Standes:
4) Auf Erlaß der Moststeuer von dem Weine, welchen die Winzer selbst consumiren. An den achten Ausschuß,

Durch einen andern Abgeordneten desselben Standes:
5) Auf Unterstützung für den Dombau zu Eölu. An den dritten Ausschuß.

Durch ciuen andern Abgeordneten desselben Standes:
6) Auf Unterstützung des Staates bei den Versuchen zur Veredlung der Braunkohle. An den achten Ausschuß.

Durch einen andern Abgeordneten desselben Standes:
?) Auf Abhülfe der unverhältnißmäßigen alljährlich wiederkehrenden Belastung der Einwobner in der Umgebung von Wesel

und Wahn bei den Schieß - Uebungen der ?. und 8. Artillerie - Brigade. An den eilften Ausschuß.
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Durch einen Abgeordneten bei Städte:
8) Auf Gleichstellung der Stadt Düsseldorf mit den Städten Cöln, Aachen, Clcve und Wesel in Aufbringung der durch die

Polizei verursachten Kosten.
Ein Deputirter der Städte brückte den Wunsch aus, und mit ihm mehrere andere, baß der gestellte Antrag auch auf die durch

sie vertretenen Städte ausgedehnt werden möge, wogegen bemerkt wurde, baß dies nur für solche Städte zulässig sei, <n welchen die
Schlacht- und Mahlsteuer eingeführt worden. Geht an den eilften Ausschuß,

Durch einen Abgeordneten der Ritterschaft:
9) Auf endlicheRegulinmg der Necrs - Angelegenheiten und Erlassung eines Reglements, so wie einer Wasser-Polizei-Ordnung

für die kleinen Bäche und Abzugs- oder Eutwässerungs - Gräben, Geht an den fünften Ausschuß.
Durch einen Abgeordneten der Städte:

10) Auf Eilassung gesetzlicher Poenal-Nestimmungen gegen Thier-Quälerei. Geht an den dritten Ausschuß.
11) Auf Ermäßigung der Schiffahrtö-Abgnben auf den belgisch-holländischenVinncnwässern Seitens des Gouvernements des König¬

reichs der Niederlande. Geht an den neunten Ausschuß.
12) Auf Gleichstellung der Freihafen - Rechte von Düsseldorf mit den übrigen durch den Staats-Vertrag der Rheinufer-Staaten

vom 31. März 1831 destgnirtcn Freihäfen nm Rhein.
Ein Deputirter der Landgemeinden trug darauf an, daß diese Gleichstellung für alle zu Freihäfen am Rhein erklärten preußischen

Städte bcvorwortet werden möge, wobei er von mehreren Mitgliedern unterstützt wurde. Geht an den neunten Ausschuß.
Der Herr Vorsitzendebenachrichtigte die Versammlung, daß die Referate

des dritten Ausschusses
über Pcnsionirung der Beamten der höheren Lehr-Anftalten;

des vierten Ausschusses
1) über Aufhebung des Gesetzesvom 7. Juli 1833)
2) über die AllerhöchsteProPosition wegen des Pacht- und Pfandschafts-Nechts;

dcg siebenten Ausschusses
über den Entwurf einer Verordnung wegen Verbots der Nochtweibe;

des zehnten Ausschusses
1) über die Hebammen-Schule zu Cöln;
2) über die Pensionirung der Beamten der Provinzial - Anstalten^

eingegangen seien und in dem Vorznmer zur Einsicht der Herren Stände offen gelegt werden würben.
Die nächste Sitzung würbe auf Mittwoch den 23. Juni, Vormittags 10 Uhr, angekündigt.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Fünfzehnte Sitzung.
Düsseldorf, den 23. Juni 1841.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls zeigte der Herr Vorsitzende der Versammlung an, daß Se. Durchlaucht der
Herr Landtags-Marschall bei dem Herrn Landtags-Kommissar um eine Verlängerung des Landtages von 14 Tagen nachgesucht
hätten und theilte alsdann zwei von dem Herrn Landtags - Commissar eingegangene Schreiben mit. Das eine vom 22. d. Mts.
enthält eine Nachweise des in den Jahren 1838 bis 1840 eingegangenem Schmiede-Eisens und geht an den» neunten Ausschuß;
das andere betrifft die Vezirksstraßen und ist dem eilften Ausschuß überwiesen worden.

Es wurde nun mit Verlesung der Anträge fortgefahren und begann dieselbe
1) Ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte mit einem Gesuch zur Abänderung der bisher auf dem rechten Rhein-Ufer

bestehendenAnordnung, die Ergänzung der katholischenKirchen-Vorstände betreffend; geht an den dritten Ausschuß.
2) Auf Reciprocität gegen die Nachbarstaaten bei Erhebung der Ein- und Ausfuhrzölle von Papier; an den neunten Ausschuß.
3) Auf ein Gesetz wegen Anmeldung beim Wohnungs-Wechsel und Bestrafung desselbenbei, Unterlassung derselben; an den

eilften Ausschuß.
Ein anderer Abgeordneter desselbenStandes fuhr mit Herlesung folgender Anträge fort:

4) Auf eine angemesseneEntschädigung für die Stadt Wesel für die eingegangenen Kompetenz-Gelber ober für Gestattung der
Wiederaufnahme des Rechtsweges.

Von einigen Dcputirtcn würbe bemerkt, daß dieser Antrag zweckmäßig zu Gunsten aller Städte auszudehnen sei, welche
sich in der angeregten Beziehung mit Wesel in gleicher Lage befänden; wurde an den vierten Ausschuß verwiesen.

5) Auf die Errichtung eines Handelsgerichts in der Stadt Wesel; an den neunten Ausschuß.
Ein anderer Abgeordneter desselben Standes verlas den Antrag:

L) Auf Ermäßigung der Abgaben von den Steinkohlen in Essen und Werden und auf Gleichstellung mit den auf dem linken
Rhcinufer bestehendenSteuern; an den sechsten Ausschuß.

Ein anderer Abgeordneter desselben Standes beantragte
7) Die Verwendung des Landtags für den Bau einer Eisenbahn von Deutz nach Minden über Elbcifcld auf Staatskosten; an

den neunten Ausschuß.
8) Die Aufhebung der Lotterie; an den achten Ausschuß.

Ein Deputirter der Städte bemerkte, daß Verhandlungen obschwcbtcn,um die in Rede stehende Bahn über Düsseldorf und
Wesel zu führen; er bitte demnach, baß auch für diese Linie die Berathung und eventuell die Verwendung beS Landtages
statt finden möge.
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Vorher war durch zwei Deputirte der Ritterschaft und einen Abgeordneten der Städte die Uebcrweisung des zuletzt erwähn-
^ ten Antrages an einen Ausschuß, ohne daß der dagegen angemeldete Widerspruch angenommen worden, als eine Verletzung

des § 3 der Geschäfts-Ordnung gerügt worden, wogegen erwiedert wurde, daß der Antrag vielseitig unterstützt, bereits an
den Ausschuß «erwiesen gewesen, als sich jener Deputirte dagegen erhoben habe.

Ein Abgeordneter der Städte trug
9) auf die Errichtung eines Landgerichts in Prüm an; was an den vierten Ausschuß geht.

Ein Abgeordneter der Städte beantragte
10) eine Entschädigung für den Kaufmann Bauerreis in Nürnberg, wegen gehabter Auslagen bei dem früher bestandenen

süddeutschenHandels-Vereine; an den neunten Ausschuß.
Ein anderer Abgeordneter der Städte:

11) Die Revision des ständischen Wahlgesetzes in Beziehung auf die Städte und Ausdehnung der Wählbarkeit; an den
ersten Ausschuß.

12) Die Errichtung eines Sicherheit-Hafens bei Eoblenz für Rhein- und Moselschiffe; an den fünften Ausschuß.
13) Die Aufhebung der Verfügung des Königl. Justiz-Ministcrii, wonach bei Handels-Gerichten die Gebühren dem Sachwalter

vom Gegentheil nicht mehr aufgerechnet werden tonnen; an den vierten Ausschuß.
14) Die Ermäßigung des Brücken-Geldes von der Nheinbrücke zu Loblenz und Gleichstellung derselben mit den Tarifen an

andern Brücken, namentlich derjenigen zu Eö'ln; an den eilftcn Ausschuß.

Ein Abgeordneter der Städte verlas einen Antrag
15) Auf Aufrechthaltung der gegenwärtigen Steuersätze für fremdes verarbeitetes Eisen, Erhöhung derselben auf feine Eisen,

Walzblcche, Eisenschienenund Eisenwaarcn überhaupt, so wie auf die Ausdehnung der Dauer der Zolltarifsätzc auf 10 bis
15 Jahre; an den neunten Ausschuß.

Eiu Deputirtcr der Landgemeinden:
16) Auf V.'rw.'ndun'i der Zinsen des Landwehr-Kavallerie-Mobilmachungs-Fonds zur Bestreitung der Kosten der Landwehr-

Cllvallcrie-Uebungen im Interesse der bei diesem Fonds bethätigten Gemeinden.
Gin Abgeordneter der Städte:

17) Den nämlichen Antrag mit der Ausdehnung, daß der ganze Betrag den betreffenden Theilen der Provinz zurückgegeben
und unter die Controlle des Landtages gestellt werden möge; gehen beide an den achten Ausschuß.

Ein Deputirtcr der Landgemeinden:
18) Auf Anordnung periodischer Gerichts-Sitzungen in den entfernten Theilen einzelner Friedens - Gerichts-Bezirke, namentlich

in Eckenhagen; gehi an den vierten Ausschuß.
19) Auf Beibehaltung rezp. Erhöhung des gegenwärtigen Eingangs-Zolls von ausländischem Eisen; geht an den neunten Ausschuß

Ein Deputirtcr der Städte:
20) Auf die Erlassung der Bestimmung, daß vom 1, Juli 1842 a» nur mit breiten Rädern Knnst- sowohl als Communal-

Straßen befahren werden dürfen; an den eilften Ausschuß.
21) Auf ermäßigte Zollsätze bei der Einfuhr von fremdem Salz für die Soda-Fabriken; an den neunten Ausschuß.
22) Auf Verbesserung der Gehälter der Subaltern-Beamten; an den achten Ausschuß.

Ein Deputirtcr der Landgemeinden
23) Auf Wiedereinsetzung der im Jahre 1818 beseitigten Bezirks-Tribunale; an dcn vierten Ausschuß.

Ein Abgeordneter desselbenStandes:
24) Auf Ermäßigung des Notnbilitäts-Steuersatzes für Landraths-Wahlen im Kreise Eleve; an den eilften Ausschuß.

Ein Abgeordneter desselbenStandes:
25) Auf baldige Einführung einer Gesinde-Ordnung; an den eilftcn Ausschuß.

Ein Abgeordneter desselbenStandes:
28) Auf die Anwendung des Looses bei der Einstellung der Militair-Pflichtigen sowohl bei solchen, die für die Garbe als für

andere Truppentheile bestimmt sind; an dcn eilftcn Ausschuß.
Ein Dcputirter der Städte:

2?) Auf Verwendung des Landtages im Interesse der Tuchfabriken; an dcn neunten Ausschuß.
Von einem andern Dcputirtcn der Städte wird der Wunsch geäußert, daß der Antrag auch auf andere Fabriken von Seide,

Eisen u. f. w, ausgedehnt wcrdcn möge.
Ein Abgeordneter der Städte:

23) Auf Ausgleichung der Vorspanns- und Ginquartierungö-Kosten unter den verschiedenenGemeinden des Negierungs-Bezirks;
an den eilftcn Ausschuß.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft:
29) Auf Aufhebung der Allerhöchsten Ordre vom ?. Februar 1835, Gast- und Schcnkwirthschaften betreffend; an den fünften

> Ausschuß.
Es wurde hierbei von einigen Deputirten bemerkt, daß ein ähnlicher Antrag bereits beim fünften Landtage vorgekommen,

llbcr damals nicht erledigt worden, derselbe mithin jetzt rcsumirt wcrdcn solle.
Ein Abgeordneter der Städte:

30) Auf Gleichstellung einer Gebühren-Tare für Mandatare bei Handels-Prozessen; an den vierten Ausschuß.
Ein Abgeordneter desselbenStandes:

31) Auf Feststellung der Grundsätze, wonach die Beiträge zur Reparatur der Gemeindewcgc regulirt werden; an den eilften
Ausschuß.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft:
32) Auf Prüfung der Verhältnisse des beigischen Schulfondö und der demnach bei Sr. Majestät zu stellenden Gesuche; an den

dritten Ausschuß.



45

Ein Abgeordneter desselbenStandes'
A3) Auf Feststellung eines gesetzlichen Courses für fremde Gelbsortcn, namentlich der Fünffrancsftückezu 40 Sgr,; an den achten

Ausschuß.
Ein Abgeordneter der Landgemeinden:

34) Auf die Uebernahme der Kosten von Seiten des Staats, welche zum Ausbau des Leinpfades der Mosel erforderlich sind,
und durch Feststellung eines Pegels für d« Wasserhöhe, so wie Begrenzung der fik den Leinpfad zu benutzenden Grundstücke
durch Pfahle; an den fünften Ausschuß.

35) Auf Bildung einer gemischten Commission zur Abschätzungder zuletzt gezogenen Weine und Beurtheilung der Anwendbarkeit
des § 9 des Wciusttucr-Gcsctzes vom 23. September 182U auf die jedesmalige Crescenz; an den achten Ausschuß.

36) Auf die Vorsorge Sr. Majestät für die baldige Wiedcrbefetzungdes bischöflichenStuhles zu Trier.
Der Herr Abgeordnete schloß seinen Vortrag mit den Worten: „Der Antrag, den ich im Namen mehrerer achtbaren

Einwohner Triers Einer hohen Stände-Versammlung vorzulegen die Ehre habe, bedarf keiner besonderen Entwickelung
meiner Seits, in Ihrer eigenen Ueberzeugung findet derselbe die sicherste Begründung. Sie betrachten die zu lange andauernde
Erledigung des bischöflichenStuhls zu Trier als einen großen Uebelstand, dessen Beseitigung zu beantragen der Landtag
befugt ist. Sie theilen, meine Herren, mit den Bittstellern und mir das Vertrauen, daß des Königs Majestät die wichtige
Bitte erhören werbe. Das Vertrauen in die väterlichen Absichten des Allergnädigsten Monarchen weichet nie und nirgend
von mir; in der kirchlichen Angelegenheit, welche für die Nheinprouinz das höchste Interesse begreift, ist es auf die Allerhöchsten
Verheißungen gestützt,die mich mit der unerschütterlichen Hoffnung beleben, die Weisheit und Fürsorge Sr. Majestät, der
wir in so kurzer Regierungszcit des Guten viel verdanken, werde hauptsächlich da helfen, wo es am meisten Noth thnt. Ich
bitte eine hohe Stände-Versammlung, den Antrag bei dessen Niederlegnng an den Stufen des Thrones teilnehmend und
kräftigst unterstützen zu wollen;" an den dritten Ausschuß.

Derselbe Abgeordnete verlas einen Antrag
3?) Auf Aufhebung des Gesetzesvom 6. März 1821 und der folgenden, den erimirten Gerichtsstand für Beamte, so wie auf

Preßfreiheit; an den vierten Ausschuß.
Ein Dcputirter der Landgemeinden:

38) Auf Mahlstcuer-Freiheit für Mehl, welches in mahlstcuerpflichtigcn Städten fabrizirt, jedoch dem Auslande oder mahlsteuer-
freicn Orten zugeführt wird; an den eilfte» Ausschuß.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft:
39) Auf Gleichstellung der Brandwein-Maischsteucr mit Rücksicht auf Zeit und Umfang des Betriebs; an den cilftcn Ausschuß.

Weitere Anträge lagen nicht vor, es wurde aber durch mehrere der Anwesenden erwähnt, baß sie noch Antrage vor Ablauf
des Präclusiv-Termins Sr. Durchlaucht dem Herrn Landtags-Marschall übergeben hätten, die sich hier nicht wiederfänden; nament¬
lich wurden bezeichnet:

1) Antrag wegen Revision der Geschäfts-Ordnung und der Wahlen.
2) Antrag wegen Errichtung cineS Königlichen Ministeriums für Handel und Gewerbe.
3) Antrag auf Schutz eines rechtlichen Bürgers von Barmen.
4) Antrag betreffend die Klassenschätzungder Gebäude bei der Provinzial-Feuer-Sozietät.
5) Antrag wegen Revision der Geschäfts-Ordnung;

wonach der Protokollführer sich zu erkundigen und den Erfolg in der nächsten Sitzung mitzutheilen versprach.
Eine Beschwerde des Gutsbesitzers Nickel über Preßfrcihcit wirb im Vorzimmer offen gelegt und anheim gestellt, ob ein Mitglied

des Landtages sie zum Gegenstände eines Antrags machen will.
Die nächste Sitzung ist auf Donnerstag den 24. Juni, 10 Uhr Vormittags, bestimmt.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Sechszehnte Sitzung.
Düsseldorf, den 24. Juni 1841,

Nachdem das Protokoll verlesen und genehmigt worden, berichtete der Protokollführer über den Erfolg seiner Erkundigung nach
den gestern vermißten Anträgen, welchen noch einer hinzugekommenwar; der Herr Vorsitzende bestimmte indessen, baß die noch
nicht vorgekommenen Anträge in der nächsten Sitzung vorzutragen seien, in der heutigen aber mit Berathung der Jagd- und Forst-
Polizei-Ordnung gleich begonnen werben solle.

Der Referent verlas den Eingang des Ausschuß-Berichts, und ein anderer Dcputirter den
§ 1, der keine Erinnerung veranlaßte. Bei
§ 2 war vom Ausschuß auch nichts erinnert worden; ein Abgeordneter der Städte aber erklärte sich dagegen und bcnnrkte:

„Im Art. 9 der Criminal-Prozcdur sind diejenigen Behörden und Agenten der Staatsgewalt bezeichnet, welchen die Aussicht und
Handhabung der gerichtlichen,der Forst- nnd Jagd-Polizei aufgetragen ist. Wir finden darin die Officicrc der Gcnsd'armeric, nicht
aber die Gcnsb'armen, die Grenz- und Stcucrbeamtcn und die Militair-Personen. Ich trage auch darauf an, diese Personen,
welche zur Handhabung der Forst- und Jagd- Polizei im § 2 vorgeschlagen sind, davon auszuschließen, weil ich die Ucbertragnng
der mit dieser Handhabung nothwcndlg verbundenen Befugnisse auf die genannten Individuen und namentlich auf das Militair für
sehr bedenklichund mit der Unabhängigkeit der Gerichte unvereinbar finde.

„Diejenigen, welche in dem Art. 9 der-Eriminal-Prozedur aufgeführt sind, stehen alle unter der Aufsicht der Staatsprocura-
torcn. Diese tonnen die Aufsichts-Beamten, welche sich eines Mißbrauchs ihrer Gewalt schuldig machen, gerichtlichverfolgen, dies
kann aber gegen das Militair nicht geschehen. Sollte es aber in einzelnen Fällen nothwendig sein, zur Handhabung des Walb-
schutzes Militair zu requirircn, so kann dasselbediese Aufsicht nur unter spezieller Leitung und Mitwirkung der Forstbehördcn aus¬
üben uud alsdann sei wohl die im § 2 enthaltene Ausdehnung überflüssig."

Mehrere andere Deputirte traten dieser Ansicht bei und der Referent gab nach, baß ein Zusatz im Sinne des Herrn Abgeord¬
neten gemacht werde. Ein Dcputirter der Ritterschaft hielt aber die geäußerte Bcsorgniß für unbegründet und die Hülseleistung des
Militairs zur Aufrechthaltung der Gesetze ganz angemessenund nicht für eine Beschränkung der bürgerlichen Freiheit.
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Die vorgeschlageneFassung:
„Militair-Personen zur Unterstützung derselben bei der Handhabung der Forst- und Jagd-Polizei befugt und verpflichtet"

wurde genehmigt. Bei
§ 3 wird durch einen Abgeordneten aus dem Stande der Ritterschaft die Streichung der Worte „in deren Ermangelung"

gewünscht; der Referent findet die Bemerkung richtig und giebt die Streichung der Worte nach, wogegen das Wörtchcn „und" ein¬
geschaltet wirb.

§8 4 und 5 werden genehmigt.
8 6. Der Referent bemerkte, daß ihm der § noch nicht genügend erscheineund es wünschcnswerth sei, daß auch die mit Wald

bestandenen Berg-Abhänge einer forstmäßigcn Benutzung unterworfen würden; von einem Abgeordneten der Städte wurde bemerk¬
lich gemacht, baß der Schutz nicht blos für Waldungen, sondern auch für andere Grundstücke gewährt werden müsse. Ein anderer
Deputirter aus dem Stande der Städte unterstützte den Herrn Referenten in seinem Antrage, dem aber keine Folge gegeben warb.

§ 7 gut geheißen.
§ 3. Der Ausschuß will die Bestimmung dieses § nur auf Waldungen angewendet wissen, die mehr als 5 Morgen betragen;

ein Deputirter der Landgemeinden hält den ganzen § für überflüssig und eine solche Vegränzungs-Methode sogar für schädlich,wor¬
auf der Referent replicirt. Der § 8 wird bei der Abstimmung durch 51 Stimmen gegen 19 mit dem vom Ausschuß vorgeschlage¬
nen Zusatz angenommen.

Bei § 9 äußert ein Abgeordneter der Landgemeinden die Vedcnklichkeit, daß dadurch auch der Landwirth gehindert werde, das
Vieh auf seinen am Walde liegenden Acker zu treiben; der Eigenthümer müsse zwar für den durch das Vieh gestifteten Schaden
verantwortlich sein, den Wald einzuzäunen.

Ein anderer Deputirter glaubt, es sei hier nur von Gemeinde-Weiden oder Triften die Rede; ein anderer macht bemcrklich,
was unter Viehtrift zu verstehen sei, und wird darauf der 8 angenommen.

§ IN genehmigt.
8 11 hat auch im Ausschuß keinen Widerspruch gefunden; es erinnert aber ein Deputirter der Städte dagegen, baß am

Schlüsse des § den Lnndräthcn eine richterliche Gewalt ertheilt werde, zwischendem Waldeigenthümer und den Berechtigten proviso¬
rische Anordnungen zu treffen und zu vollziehen, welche der Justiz-Behörde vorbehalten bleiben sollen.

Der Referent erläutert die Motive und der vorige Abgeordnete erklärt sich dadurch beruhigt. Ein Deputirter der Landgemein¬
den macht änf die für die Berechtigten, durch Zuziehung des Königlichen Vaubcamtcn, häufig entstehendenNachtheile großer Entfer¬
nung u. f. w. aufmerksam, wird aber vom Referenten gefragt, wen er dann substituiren wolle, worauf dieser erwiedert, daß in
einem wie im andern Falle Sachverständige zugezogen werden müßten; der Referent giebt nach, daß die Krcisbeamten und ihre
Stellvertreter gestrichen werden, und wird darauf der § angenommen.

§8 12 und 13 werben angenommen.
§ 14 desgleichen mit der Abänderung von „4 Tagen" statt „24 Stunden."
Bei § 15 schlägt der Ausschuß vor, ben l»2»8U8 von dem Worte — „befugt" bis „in diesem Falle« — wegfallen zu lassen,

und statt dessen:
„das Holz öffentlich versteigern zu lassen und den Berechtigten den Betrag zu übergeben"

einzuschalten.
Ein Abgeordneter der Städte findet die Frist von 2 Monaten zu kurz, auch ein Deputirter der Landgemeinden fragt, wenn

keine Frostbahn eintrete, wie es dann gehen solle; der Referent replizirt; ein anderer Abgeordneter der Landgemeinden wünscht ben
Berechtigten sicher gestellt, daß er sein Holz wirklich abfahren könne; ein Deputirter der Ritterschaft schlägt eine Ausdehnung des-
Termins, und ein Mitglied des Fürstenstandes den ersten April vor, welcher bei der Abstimmung mit 53 gegen 17 angenommen
wird; ei» Deputirter will nun noch einen Zusatz zum K in Antrag bringen, um dem Berechtigten einen fahrbaren Weg zur Abfuhr
des Holzes zu sichern, es wird aber, da der 5 angenommen worden, darauf keine Rücksichtgenommen.

Bei § 16 bringt der Ausschuß in Vorschlag, statt der Wort -
„nach den Preisen"
„nach der Holztare"

anzunehmen, und wird der 8 so angenommen, b, eine dagegen gemachte Erinnerung keine Unterstützung findet.
88 17, 18, 19 und 20 werden genehmigt.
Bei 8 21 ist der Kreisbaubeamtc durch „Sachverständige" zu ersetzen.
8 22 genehmigt.

Bei 8 23 erinnert ein Abgeordneter der Städte, es müsse, wenn von Verlusten einer Berechtigung die Nebe sei, der Rekurs an
die Gerichte zulässig sein, was nach der Erläuterung eines Deputaten der Ritterschaft sich von selbst verstehe; es wird vom Referen¬
ten vorgeschlagen,zur Beruhigung jenes Abgeordneten einzuschalten:

„ auf gerichtlichemWege, «
wobei ein Mitglied des Fürstenstandes bemerkt, es scheinedies überflüssig, da selbstredend der Verlust einer Berechtigung so wenig
wie Geldstrafen, wovon auch in diesem 8 die Rede, ander« als durch die Gerichte ausgesprochen werden könnten.

Zu 8 24 wurde vom Ausschüssevorgeschlagen, die Besngniß des Wald-Eigcnthümers, auf Ablösung und Firation des Serüituts
anzutragen, durch die Zustimmung des Berechtigten zu bedingen, und erläutern der Referent geschichtlich, wie die Jurisprudenz ge¬
genwärtig besteht.

Es findet aber diese Abänderung vielfachen Widerspruch und wird barin eine unnöthige Bevormundung des Eigenthümers er¬
kannt; nach geschehener Erörterung der dafür unv dawider sprechenden Gründe wird durch Abstimmung und zwar mit 48 gegen
19 entschieden,daß der 8 in seiner ursprünglichen Fassung nicht angenommen werden soll.

Ein Deputirter der Landgemeinden erklärte sich gegen die vom Ausschusse proponirte Beseitigung der Ablösungs-Vefugniß,
weil sie in der bestehendenGesetzgebungim Allgemeinen begründet sei, und er es für bedenklichhalte, in einem speciellen Gesetze
dem Prinzip zu derogiren, und schlägt darauf ein Abgcordireter aus dem Stande der Ritterschaft vor: Beiden, dem Waldeigenthümcr
und dem Berechtigten das Prouocations-Recht einzuräumen, was durch 51 Stimmen gegen 16 angenommen wirb. Der'letztere
Abgeordnete hatte ftinen Vorschlägen die Vemerkung vorangeschickt, daß, da sich gegen den § so wie gegen das von dem Ausschuß
in Vorschlag gebrachte Amenbcment vielseitige und lebhafte Opposition erhoben, so glaube er in dem gedachten Vorschlage die Mei¬
nung der Majorität zusammen zu fassen.
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Vvn dem Referenten wirb darauf ein nachträgliches Amendemcnt beantragt, daß da, wo durch die Behörde erkannt werde, die
Ablösung nicht ohne den Ruin einer Gemeinde geschehen könne, darauf von keiner Seite bestanden werden dürfe; es findet dies aber
so wenig Unterstützung, daß eine Abstimmung nicht erforderlich wird.

Bei § 25 beantragt der Ausschuß die Streichung der Worte:
„und dem Gerichte zu dem bort bezeichnetenZweckeüberweist,"

"wogegeneinzuschalten wäre:
„ öffentlich verkauft und von Gerichtswegen ihm überwiesen werden, "

was genehmigt und auf die Bemerkung eines Abgeordneten noch hinzugefügt wirb, baß das Brennholz vor dem ersten Januar an¬
gewiesen werben müsse.

zz 25, 26, 27, 28 und 29 werben genehmigt.
Bei z 30 wird der Zusatz-

„wie dies nach dem bestehenden Herkommen bisher Statt gefunden hat — Und in der Regel können die Reis« bis zu
einem Zoll Durchmesser aufgearbeitet werden"

genehmigt, jedoch die Strafe der Versäumniß, den Schein mitzubringen, auf 5 Sgr. gemildert.
zz 31, 32, 33, 34 und 35 werben genehmigt.
Bei § 36 wirb das Marimum der Strafe auf 2 Thaler festgestellt.
z 3? genehmigt.
8 38 desgleichen,nachdem ein Antrag das Wort „Doppelt" zu berichtigen gestellt, aber nicht durch eine Majorität unter¬

stützt worden ist.
zz 39, 4N, 41, 42, 43 und 44 werden genehmigt.
Bei § 45 wird vom Ausschussedie Bekanntmachung durch den Ortövorsteher vorgeschlagen und von der Plenar-Versamm¬

lung mit dem § genehmigt.
§z 46, 4? und 48 werden genehmigt.
§§ 49. Die Verdoppelung in jedem Wiederholungsfälle wird dahin gedeutet, daß im Wiederholungsfälle die Strafe auf 10 Sgr.

«höht werde.
j§ 50 und 51 gut geheißen.
Bei § 52 wird die Herabsetzung der barin ausgesprochenen Strafe auf 5 Sgr. beschlossen.
§8 53 und 54 werden genehmigt.
Gegen § 55 hatte der Ausschuß nichts erinnert; ein Deputirter der Landgemeinden macht aber die Bemerkung, daß dadurch

manche Pächter in wohl erworbenen Rechten gestört werden könnten. Ein Abgeordneter der Städte sagt, in seiner Gegend werde
nur mit Laub gestreut, das Stroh aber verkauft; es wird aber erwiedert, daß K 10 die erworbenen Rechte hinlänglich schütze und
diese hier keiner neuen Vorsorge bedürften, worauf der j Annahme findet.

K§ 56, 5? und 58 werden genehmigt.
Bei § 59 remonstrirt ein Abgeordneter gegen die darin enthaltene Strafbcstimmnng, findet aber keine Unterstützung und der z

wird angenommen.
§§ 60, 61 und 62 werden genehmigt.
Bei § 63 wird der Zusatz:

„und in der Nheinprovinz auch das der Schafe"
mit dem § genehmigt.

Bei § 64 wird dem hier bestehendenPrincip gemäß vom Ausschuß die folgende Abänderung des j beantragt:
»In der Nheinprovinz bleibt es bei der dort bestehendengesetzlichen Bestimmung, daß Schonungen und Schläge ohne Rück¬
sicht auf ihr Alter und auf eine in Schonung zu legende Waldfläche, dem Wcidbercchtigten nur erst dann zur Benutzung der
Weide zu öffnen find, wenn das junge Holz dem Zahn des Viehes entwachsen, und von demselben nicht mehr beschädigtwer¬
ben kann,"

was bie allgemeine Zustimmung findet.
§3 65, 66, 67, 68, 69. 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 und 83 werben ohne Abänderung genehmigt, bei
z 84 aber wird die Verdoppelung in der früher schon angenommenen Form abgeändert.
§z 85 und 86 geben zu keiner Bemerkung Anlaß.
Hiermit wurde die Verhandlung für heute geschlossen und bie Fortsetzung m der nächsten, Freitag den 25. d. M., Vormittag«

10 Uhr statt findenden, Sitzung beschlossen.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Sieben; eh nte Sitzung.
Düsseldorf, den 25. Juni 1841.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls zeigte der Herr Vorsitzende der Versammlung an, baß der Herr Landtags-
Commissarius mit Schreiben von, 23. die Entwürfe zu den Etats der Hebammen-Lehr-Anstalt zu Cöln und der Provinzial-Anstalt
zu Brauweiler für 1842 bis 1844 zur Einsicht der Stände übersandt habe, welche dem zehnten Ausschusse zugetheilt worden, daß
ferner das Referat des 8. Ausschussesüber den Antrag, die Einführnng des Decimal-Fußes betreffend, eingegangen und im Vor¬
zimmer zur Ginsicht der Herren Stände offen gelegt sei.

Ein Abgeordneter der Städte verlas hierauf den Antrag, baß sich der Landtag für den Krämer Engst selb dahin verwenden
möge, daß demselben die ihm entzogene Erlaubniß zur Haltung einer Schenkwirthschast und überhaupt die entzogenen bürgerlichen
Rechte wieder gegeben werden.

Ein Deputirter der Ritterschaft hielt eine Erörterung des Antrages für nicht angemessen,da die Ortsbehörbc nach der Relation
und der jetzt noch bestehendenGesetzgebungihre Befugniß nicht überschritten habe, auch nicht nachgewiesenworden, daß der Inftan-
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zenzug erschöpft worden sei. Dieser Beweis wurde von dem Herrn Antragsteller angeboten, aus den von mehreren Selten gestellten
Antrag aber zur Abstimmung gebracht, ob der Gegenstand an den Ausschuß verwiesen werden solle. — Die Frage wurde durch 69
Stimmen gegen 10 bejaht und dem vierten Ausschuß der Antrag zugewiesen.

Darauf trug ein Abgeordneter der Ritterschaft auf Bildung eines besondern Handels - Ministeriums an, was an den neunten
Ausschuß geht.

Wie nun die Verathung über das Forst- und Jagd-Polizei-Gesetz wieder eröffnet werden sollte, erbat sich ein Deputirter per
Landgemeinden das Wort und trug vor:

„daß durch die gestrige Abstimmung das Kapitel von Ablösung der Waldseruituten noch lange nicht erschöpft sei, und noch
vorher sehr wesentlicheTheile desselben, namentlich das HütungSrecht, der Verathung und Erledigung bedürften. "

Ein Abgeordneter der Ritterschaft erkannte in diesem Vorschlage die Absicht, ein Amendement bei § 24 dcö Gesetzes zu veran¬
lassen, und protestirte dagegen als eine geschäftswidrigeNeuerung, ta jener § angenommen worden und feine neue Erörterung dar¬
über statt finden tünne. Auch ein anderer Deputirter desselben Standes, auf die Geschäfts-Ordnung sich stützend, sprach die An¬
sicht aus, daß der Antrag jetzt keine Berücksichtigung mehr finden könne.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft hält den § 24 nicht blos auf Nutz- und Brennholz, sondern auf alle Berechtigung, welcher
Art sie auch sein möge, anwendbar, und ein anderer Deputirter desselben Standes wiederholt die Ansicht, baß auf die §j bis
86 inklusive nicht wieder zurückgegangen werden tonne.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft erinnert, baß das Nubrum der §§ 23 und 24 nur von Nutz- und Brennholz spreche und
daraus gefolgert werden müsse, daß nichts weiter gemeint sei, welcher Deutung der Referent beitritt.

Jener Deputirtc trägt hiernach nochmals auf den Ucbergang zur Tages-Ordnung au; es wird aber von anderer Seite be¬
merkt, baß der Gegenstand zu wichtig sei, als daß man ihn nicht zur Erörterung bringen, nnd, wenn nöthig befunden werde, einen
nachträglichen § einschalten tonne.

Es wird darauf zur Abstimmung gebracht, ob mit der Berathung zu § 87 fortgeschritten werden soll? und die Frage mit 36
Stimmen gegen 34 besaht.

Bei § 8? waren durch den Ausschuß folgende Zusätze vorgeschlagen:
1) Alle Servitut-Nerechtigte können ihre Gerechtsame nur unter Aufsicht und nach Anordnung der Forstbeamten ausüben.
2) Alle unbestimmte Wald-Servituten müssen 6 Monate nach der Publication des gegenwärtigen Gesetzes, wenn die Bethätig¬

ten sich darüber nicht einigen können, durch die von den Prouinzial-Regierungen zu ernennende Commission auf ein festes
Maaß und Zahl regulirt und ein für allemal festgestellt werden; die Prouinzial-Regierung entscheidetund das Recht des
NecurseS au das Ministerium des Innern und der Polizei bleibt den Partheien vorbehalten.

3) Es können in keinem Falle di-e Gesammt-Berechtigungen in den Staats - Waldungen die Hälfte bei Brutto-Material-
Ertrags übersteigen.

Es wird aber dem Referenten bcmcrklich gemacht und durch diesen anerkannt, baß diese Zusätze zu K 86 gehören. Wie zur
Diöcussion der einzelnen Zusätze geschritten werben soll, wirb von einem Abgeordneten bemerklich gemacht, daß, um dies thun zu
können, der vorher gefaßte Beschluß wieder aufgehoben werden müsse; eS findet dies aber leine Unterstützung und die Berathung
nimmt daraus ihren Anfang.

Der Zusatz Nr. 1 findet keinen Widerspruch.
Bei Nr. 2 macht ein Deputirter der Städte die Bemerkung, baß die Erfahrung lehre, daß die Gerichte häufig Berechtigungen

anerkannt hätten, welche von Ver Regierung und den Ministerien abgewiesen worden seien, und stelle er es dem Ermessen der Ver¬
sammlung anheim, ob dieser Umstand nicht zu berücksichtigensei; nach der vom Referenten gegebenen Erläuterung wird auch dieser
Zusatz angenommen.

Bei Zusatz 3 wird von zwei Mitgliedern des Fürstenstandcs und mehreren Andern bemerkt, baß die darin enthaltene Stipu-
lation nicht blos für Staats- sondern auch für Privat-Waldungen geltend erklärt werben möge.

Der Referent bemerkt: der Staat sei bereits im Genusse des hier stipulirtcn Rechtes, er habe aber nichts dagegen, wenn von
der Versammlung die Ausdehnung desselben auf Privat-Walbungen erbeten werde. Ein Deputirter der Städte äußert sein
Erstaunen darüber, daß ein ähnlicher ausgedehnter Vorschlag, welcher auf anerkannte und wohlerworbene Rechte der Waldberechtig:
tcn theilweisc ohne Entschädigung zu verzichten bezweckte, von großem Besitzstande ausgemacht würde; es scheint ihm dies rein
revolutionair.

Ein Dcputirtcr der Landgemeinden erinnert, daß hier von einem allgemeinen Gesetze die Rede sei, und provinzielle Verhältnisse
dabei nicht maßgebend sein tonnten, am wenigsten solche, die nur in einem Theile der Provinz Geltung haben; es wird aber dage¬
gen eingewandt, daß das, was zweckmäßigerachtet werde, auch für ein allgemeines Gesetz vorgeschlagen werden könne. Dagegen
wirb die Ansicht vielseitig ausgesprochen, baß es zweckmäßigerund gerechter sein werde, den Zusatz ganz wegzulassen und dies durch
52 Stimmen gegen 16 beschlossen.

U 87, 88 und 89 werden aiigenommen.
Bei H 90 wirb gegen die Strenge der Bestimmung remonstrirt und eine nähere Definition des Wortes Wald gewünscht; nach

der vom Referenten gegebenen Aufklärung aber der 8 ohne Widerspruch genehmigt.
Bei K 91 hatte der Ausschuß nichts zu erinnern gesunden; ein Deputirter der Landgemeinden aber wünscht, daß hier auch

baö Ausreißcn von jungen Bäumen und abnlichc Beschädigungen in's Auge gefaßt uud verpönt werben mögen.
Ein Mitglied des Fürstenstandes schlagt folgenden Zusatz als Anfang des dritten Satzes des z vor:

,, Muthwillige Bcschädiaungen durch Ausreißcn juuger Baume und Pflänzlinge, oder Zerstörung junger Holzbestände, wirb
mit einer Strafe von 3 bis 10 Thlr. belegt, Beschädigung der Waldbäume aus Racke oder Bosheit wird mit den durch
daS Criminal-Recht bestimmten Strafen geahndet,"

und wirb bcrselbc zugleich mit dem § angenommen.
KZ 92, 93, 94. 95, 96 und 9? werden angenommen.
Bei § 98 findet man die gegen die Nachbarn für's Abpflügen verhängte Strafe zu strenge; es wird bemerkt, bah im K 456 des

Strafgesetzbuches eine weit härtere Strafe ausgesprochen, die zwar gegen die Verrückung der Grenzsteine gerichtet, hier aber auch an¬
wendbar sei; nachdem noch ein Abgeordneter der Ritterschaft mitgetheilt hat, welche Etrafbestimmungen in dem österreich-bayerischen
Waldgesetz, rücksichtlich des in Rede stehendenFalles, enthalten sind, wird der § angenommen.

8 99 wird genehmigt.
Bei § 100 tritt ein Abgeordneter abermals zum Schutze der Waldbeercn-Sammler auf; es wird aber, nachdem der Gegen¬

stand erörtert worden, der j durch die Mehrheit angenommen,
zz 101, 102, 103 und 104 werden genehmigt.
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Bei § 105 schlägt ein Deputirter der Ritterschaft vor, ble Strafe von Ein bis Zehn Thaler zu normiren; da er aber dabei
nicht unterstützt wird, so erfolgt die Annahme des § ohne Abänderung.

§§ 106 und 10? werden genehmigt.
Vei § 108 schlägt der Ausschuß folgende Abänderung vor:

„Ansiedelungen und Errichtung von Gebäuden innerhalb oder in der Nähe der Waldungen können in der Rheinprovinz nur
mit Erlaubniß der Prouin;ial-Regierungcn auf den Antrag der Orts-Polizei-Bchörbcn, nach der im Hcr;ogthum Berg noch
bestehendenIülich- und Bergischen Polizei-Ordnung, Pag. 51, und in der Iülich- und Vergischen Jagd-Ordnung vom 8. Mai
176l, Eapt. l, 8 1t» und nach den darin enthaltenen Grundsätzen, welche durch die Amtsblätter der Königlichen Regierung
zu Cöln, Jahrgang 1816, Nr. 10, und Jahrgang 1833, Nr. 13, in Erinnerung und zur Anwendung gebracht worden sind,
statt finden."

Ein Deputirter der Ritterschaft findet die Bestimmung der angezogenen Gesetze zweckmäßig, wünscht aber diejenigen beseitigt,
wo von einem Umbau die Rede ist. Der Referent bemerkt, daß hier nur die Zukunft in's Auge gefaßt werde, e« aber mit dem,
was bereits vorhanden sei, sein Bewenden bei dem bestehendenGesetze habe.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft trägt darauf an, daß für dieses Verhältniß doch eine Vorsorge getroffen werden
möge, worauf der Referent folgende Abfassung des 8 vorschlägt:

„ Die Errichtung von Gebäuden innerhalb oder in der Nähe von Walbungen kann in der Rheinprovinz in Zukunft nur mit
Erlaubniß der Provinzial-Rcgicrung auf den Antrag der Ortsbehörben statt finden."

Ein Deputirter der Laudgcmcinden glaubt, daß, wie nun die Anwendung des Gesetzes beim Umbau nicht statt fände, der Nest
des § ganz passend und daS Amcndcmcnt überflüssig sei.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft wünscht auch hier eine Definition des Wortes Wald eingeschaltetzu sehen, dagegen wird aber
erinnert, daß auf die nämliche im Ausschuß bereits vorgekommene Aeußerung schon geantwortet sei, baß nicht blos der Wald, son¬
dern überhaupt die Lage des zu errichtenden Hauses und seine Entfcrnuug von den Wohnungen Anderer berücksichtigt werden solle.
Ferner wird hierbei bemerkt, daß, wie zweckmäßigauch die Bestimmung sei, sie doch nicht in ein Forst- und Jagd-Polizei-Gesetz,
sondern in die allgemeinen Polizei'Bestimmungen gehöre.

Es wirb zuletzt bei der Abstimmung der §, so wie der Ausschuß ihn abgeändert hat, mit 63 Stimmen gegen 6 angenommen.
8 109 wird angenommen.
Zu § 110 wird vom Ausschuß folgender Zusatz beantragt:

„Das Zusammenrufen der Leute geschiehtmittelst Läuten der Glocke, ober durch die sonst üblichen Feuerzeichen."
Ein Abgeordneter der Städte bemerkt, früher sei diese Hülfe bezahlt worden, heut zu Tage geschehe das nicht mehr. Die Leute

würden auf eine Weise entboten, die an und für sich schon fatal sei, und baß sie noch vollends unentgeldlich Dienste leisten müßten,
halte er um so unbilliger, als der Staat auch keine Grundsteuer für seine Waldungen bezahle.

Der Referent widerspricht der Behauptung, baß unter der französischenRegierung bezahlt worden sei; jener Deputirtc behaup¬
tet, daß die Vergütung einen Franc pic» Tag betragen habe.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft findet den Anspruch auf eine Vergütung für die in Rede stehende Hülfe ungeeignet, das Ge¬
setzbuch spreche sogar eine Strafe gegen diejenigen aus, die bei einem Brande auf ergangene Requisition nicht zu Hülfe eilen. Bei
Vrandfällcn an Gebäuden denke Niemand daran, eine Entschädigung für Dienste zu verlangen.

Ein Deputirter der Städte ist der Meinung, wo Hülfe gefordert werbe, müsse derjenige, dem sie zu Gute komme, auch bezahlen.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft verweist auf das belgische Gesetz, wodurch bie Hülfeleistung geboten wird; ein Deputirter der

Landgemeinden aber findet den gestellten Umkreis von zwei Meilen zu groß, worin ihm mehrere Mitglieder beipflichten; nach der
vom Referenten gegebenen Erläuterung aber wird der § mit dem nachträglichenZusatz: „nach geschehener Aufforderung" angenommen.

Bei § 111 wird durch einen Deputaten aus dem Stande der Städte bie Abänderung vorgeschlagen, statt Befehl und Nach,
richt zu setzen: „ans das gegebene Brandzeichcn," und dies genehmigt.

z 112 wird durch Ausstehen und Sitzenbleiben abgelehnt.
§§ 113, 114 und 115 werden genehmigt.
Bei § 116 erneuert ein Abgeordneter der Städte bie bereits bei 8 110 gemachte Einwendung, nnb wirb dabei von mehreren

Selten mit der zusätzlichenBemerkung unterstützt, daß in diesem Falle bie Hülfe nicht so dringend nothwendig sei.
Es wird die Streichung des dritten Hüne» des § durch einen Deputirten der Städte beantragt, darauf aber erwidert, daß es

sich hier von der Möglichkeit einer Staats-Ealamität und ihrer Vorbeugung handele.
Der 8 wird, so wie er im Entwurf steht, mit 3? Stimmen gegen 32 verworfen.
Durch einen Deputirtc» der Landgemeinden wird vorgeschlagen,in dem 8 einen Zusatz zu machen, wodurch für fremde Hülfe Ver¬

gütung des Tagelohnö bewilligt werde, der von der Provinzial-Ncgierung festzustellensei. Mit 60 Stimmen gegen ? angenommen
Es kam hierbei die AllerhöchsteBestimmung, wonach eine Majorität von '/, zur Gültigkeit der Beschlüsseerforderlich sei, die zur
Kenntniß Sr. Majestät gebracht weiden, zur Sprache, es führte aber die bcsfallsige Erörterung zu keinem Resultat.

8 117 wirb angenommen.

Vei 8 118 schlägt ein Deputirter der Landgemeinden vor, dem Staate den hier abgelehnten Schabenersatz aufzubürden; ein
Abgeordneter der Ritterschaft hält aber den Staat nicht dazu verpflichtet; nachdem darüber abgestimmt worden, ob der 8, wie er
im Entwurf steht, beibehalten werden solle, was verneint wird, schlägt jener Deputirte das Amcndcmcnt vor:

„jedoch soll in diesem Falle demselben von der betreffendenProvinz eine billige Entschädigung geleistet werden,"
und wird dieses angenommen.

§ 119 angenommen, mit der Beschränkung, baß bie Anzeige, statt an die Regierung, an den Kreis-Lcmbrath gemacht werden soll-
8 120 angenommen.
Die von dem Ausschüssezu Tit. Il vorgeschlagenenzusätzlichenBestimmungen wurden genehmigt:

„1) hinsichtlichder Haftbarkeit für die durch Familien-Glieder, Dienstboten ,c. verwirkten Geldstrafen und Schaden-Ersatz;
2) über die Vcrjährungs-Frist für die in gegenwärtiger Verordnung enthaltenen Eontraucntions-Fälle.«

Von dem Vorsitzenden wird die nächste Plenar-Versammlung auf Morgen Vormittags 10 Uhr bestimmt.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.
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Achtzehnte Sitzung.
Düsseldorf, den 26. Juni 1841.

Bei Eröffnung der Sitzung benachrichtigt der Herr Vorsitzende die Versammlung, daß Se. Durchlaucht der Herr Fürst zu Wied
nach Abgang des Prinzen Narl zu Wied, dcu Herrn ^andrath Grafen von dem Vussche zu Ihrem Stellvertreter ernannt haben,
der bereits eingetroffen ist und an der Sitzung Theil nimmt.

Die durch Se. Durchlaucht ausgestellte Vollmacht wurde verlese» und zu den Acten gegeben.
Es wird hierauf das Protokoll der gestrigen Sitzung verlesen, genehmigt und vollzogen.
Sodann trägt der Referent des dritte» Ausschusses das Referat über die AllerhöchsteProPosition, die Pensionirnng der Beamten

d« höheren Lehr-Anstalten betreffend,vor.
Der Ausschuß hatte vorgeschlagen zu
8 1, daß es genügen würde, daß der § mit dem ersten Satz schließe, nämlich: „die gegenwärtige Verordnung betrifft nicht die

Lehrer der Elementar-Schnlen", daß dagegen der Nachsatz daraus fortbleibe, weil er diesem Reglement nicht angehöre, und erklärte
sich die Versammlung damit einverstanden.

Bei § 2 war vom Ausschuß nichts erinnert worden. Ein Dcputirter bcr Landgemeinden schlug in dem fünften Absatz des §
die Abänderung des Wortes „und" in „oder" vor, was genehmigt ward.

88 3, 4, 5, 6 und ? werden ebenfalls genehmigt. Gegen
§ 8 hatte sich im Ausschusseauch lein Widerspruch erhoben; ein Abgeordneter der Landgemeindenaber wünscht, daß die Dienst-

zeit der Lehrer vor ihrem 20. Jahre berücksichtigtwerden möge, was aber nach einer durch eiu Mitglied des Ausschussci gegebenen
Erläuterung über die Motive für die Billigung dieser Beschränkung, nicht berücksichtigt wirb, so Daß die Annahme des § erfolgt.

88 9, IN und 11 werden genehmigt. Bei
8 12 war vom Ausschussedie Herabsetzung der Pensions-Sätze für die Unterbeamten von 60 bis 96 — auf 40 bis 96 Thlr.

vorgeschlagen; es wurde zwar dagegen von mehreren Seiten der Wunsch geäußert, das Minimum des Gesetz-Entwurfes beibehalten
zu sehen, nach statlgefundener Erörterung der dafür und dagegen sprechendenGründe aber der Antrag des Ausschussesangenommen. Bei

§ 13 p«,«, <: beuorwortct der Ausschuß die Fassung des allgemeinen Pensious-Reglements, wodurch hier die Abänderung
des Wortes „oder" in „und" eintritt, was genehmigt wird.

§§ 14, 15, 16, 1? und 18 werden genehmigt. Gegen
§ 19 hat der Ausschuß folgende Einwendungen zu machen sich veranlaßt gesunden:

1) daß die Anstalten sich nur höchst selten in dem Falle befänden, außer den laufenden Ausgaben, die sich im Laufe der Zeit
durch die erhöhte» Ansprüche, die an sie gemacht würben, außerordentlich vermehrt hätten, anck noch die Pension zu gewähre».
Hierbei erlaube er sich auch noch die Bemerkung, daß alle die gcuauuten Anstalten nicht für sich, sonbcru für den Staat
arbeiten, indem sie Vorbereitungs-Schulcu für künftige Beamte, Künstler nnb für das höhere bürgerliche Leben feie», mithin
auch eher den, Staate als ihnen selbst die nächste Verpflichtung zu Pensiouirung der Lehrer obliegen dürfe;

2) daß nur äußerst selten sich Anstalten fänden, bei welchen Dritten durch besondereRechtstitel die Verpflichtung zu bereu Unter-
Haltung und deren Pensionirnng der Lehrer obläge», die Zuschüsseaber in der Regel von den Gemeinden gefordert würben,
die ohnehin schon bei der Unzulänglichkeit ihres Patrimonial-Vermögens ihre laufenden Ausgaben nicht zu bcstreiten im
Stande seien, uud deshalb schon sehr bedeutende Beischläge nach dem Steuerfuße ba;u erheben müssen, aus diesem Grunde
aber noch zu weiteren Beischlägen zu Peusioniruug der Lehrer der höhereu Lehranstalten, nicht heran gezogen werben könnten-.

3) daß dann wohl selbst redcud dem Staate, welcher iu der Nheinprovin; die Lehrer allgemein berufe, zuletzt auch wohl allein
bie Verpflichtung, die Lehrer zu pcnsionircn, obliegen müsse, um so mehr, als die Staats-Einkünfte zu solchen gemeinnützigen
Zwecken hauptsächlich bestimmt seien.

Diese Gründe festhaltend, schlug der Ausschuß folgende Fassung des § vor:
„die Pension leistet der Staat, wenn nicht Dritte durch besondere Rechtstitel dazu verpflichtet sind;"

welcher von der Versammlung genehmigt wurde.
88 20 bis 26 werden ebenfalls angenommen und damit die Berathung über diesen Gegenstand geschlossen.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft erstattet Bericht des Ausschusses über die Allerhöchste Proposition, das Verbot der Nacht-

weibc betreffend.
Der Ausschuß batte bie im Gesetz-Entwurf enthaltenen Bestimmungen ganz geeignet befuudeu, den schou oft in der Versamm¬

lung gerügten Mißbrauchen vorzubeugen und namentlich die 88 1 und 2 zur Annahme vorgeschlagen, was von der Plcnar-Ver-
sammlung genehmigt wurde. Bei

8 3 war der Zusatz nach „ Anhörung der Kreisstänbc" vom Ausschuß beantragt worden, waS keine» Widerspruch fand.

Ein Abgeordneter der öaudgemeiubcu schlug aber folgende Abänderung des 8 vor:
„Alles Vieh, welches obigen Bestimmuugen zuwider, des Nachts außerhalb seines Stalles, sei cö in — oder nicht im

Schaden und ohne beiannten Hüter gefunden wird, soll durch den dasselbe findenden Polizei-Agenten in den Gcmeinbc.
Pfandstall und bei Ermangelung eines solchen, bei einem der Ortsvorstehcr in Verwahr gebracht uud iu demselbenso lange
gehalten werben, big der Eigenthümer des gepfändeten Viehes Gewähr geleistet haben wird für den allenfallsigeu Schaben,
die Strafe uud alle Kosten. Ersolgt diese Gewähr nicht innerhalb acht Tagen nach der Beschlagnahme, so soll das gepfän¬
dete Vieh öffentlich versteigert uub der Erlös, nach Abzug des Betrags des abgeurtheilten Schadens, ber Strafe unb aller
Kosten, bem Eigenthümer des Viehes, wenn dieser aber nicht »usgemittelt worden, der Armen-Kasse des bezüglichen Orts
zugestellt werden."

Ein Deputirter aus dem Stande der Ritterschaft macht bcmerMch, daß gesetzliche Bestimmungen, diesen Fall betreffend, vor¬
handen seien, unb also darauf geachtet werden müsse, hier uichts aufzuuehmcu, was mit ber bestehende» Gesctzgebimgim Widerspruch
sei, und es wird beschlösse», daß im Ausschuß darüber zuvörderst eine Prüfung erfolgen solle, nach welcher die Sache wieder vor¬
gebracht werde» könne.

Die Versammlung geht demnach zur Erwägung beö Berichtes über die Allerhöchste Proposition, das Pacht- uud Pfaudschafts-Necht
betreffend, über, welchen ber Referent vorträgt uud der mit dem Antrage schließt, daß dieser Entwurf, der alleu Bedürfnissen entspreche,und
alle von den früheren Landtagen ausgesprochenen Wünsche befriedige, mit dem allcrunterthäuigstcn Danke augcuommcn werden möge.

Ein Dcputirter aus dem Staude der Städte bittet, daö Gesetz auch auf die Herrschaft Vroich auszudehnen, was in der Voraus¬
setzung genehmigt wird, daß in jener Herrschaft auch das bergische Provinzial-Gcsetz gegolten habe.
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Ein anderer Abgeordneter desselbenStandes trägt auf eine noch größere Ausdehnung an, da in dem Gebiete der Stadt Aachen
dergleichen Pacht- und Pfanbschafis-Verträgc auch bestehen.

Es wirb dem zweiten Redner erwiedert, daß der vorliegende Gesetz-Entwurf für keinen andern Landestheil, als das ehemalige
Herzogthum Berg angenommen werden könne, daß es ihm aber unbenommen sei, auf Erlaffung eines ähnlichen Gesetzesfür die
übrigen Lanbesthcile anzutragen, wo solche Fälle vorkämen, worüber dann eine nähere Erörterung statt finden müsse.

Die einzelnen §§ deS Gcfetz-Entwnrfs werden darauf verlesen und jeder noch besonders genehmigt.
Es kommt nun das Referat über die Hebammen-Lehr-Anstalt a» die Reihe; die Anträge des Ausschussesgehen dahin:

1) baß es einstweilen bei den bestehendenVerhältnissen der Vereinigung der Dircction mit. dem Lehramtc in Einer Person sein
Bewenden haben möge;

2) daß dem Dircctor vr. M err cm die Mieth - Entschädigung von 30N Thlr. belassen werden möge, da bei Errichtung eines
neuen Lokals von einer Dienstwohnung für denselben abstrahirt werde;

3) daß der Neubau des Lokals in der Voranösetzuug der Disponibilität des sich auf 34238 Thlr. 21 Sgr. 5 Pfg. ermittelten
Fonds ohne Bewilligung irgend eines Steuer-Beischlags genehmigt, daß aber nur im äußersten Nothfalle zur Capitals
sirung des neuerdings ans der Staatskasse zum jährlichen Unterhalte hergegeben werdendenZuschusses »ll 870 Thlr. geschritten
und die Anlage so eingerichtet werde, daß späterhin erforderlichen Falles die Wohnungen für den Dircctor und ersten Lehrer
des Instituts angebaut werben tonnen;

4) daß jedoch von der Errichtung der Oekonomie-Gebäudc abstrahirt werde, indem das Betreiben einer Landwirthschaft aus vielen
Gründen verwerflich und besonders deshalb nnnöthig sei, weil bie Probuctc für die Anstalt in guter Qualität und Quantität
zu Cöln zu haben seien, und

5) daß dem Herrn Obcrpräsidenten der lebhafte Dank für die Unterstützung und Gewährung der Anträge und für die erfolg¬
reichen Bemühungen im Interesse der Anstalt überall und insbesondere Allerhöchsten Orts ausgesprochen und dargebracht
werden möge,

und hat sich gegen keinen derselben ein Widerspruch erhoben.
Vs wurde nun noch angezeigt, daß folgende Referate eingegangen seien und zur Einsicht im Vorzimmer offen gelegt werden würben:

Vom dritten Ausschüsse:
Ueber Abschaffung des Schulgeldes und Fiiirung der Lehrer-Gehälter.

Vom vierten Ausschusse:
1) Ueber Wahlfähigkeit und Wählbarkeit mehrerer Teilnehmer einer Gesellschaft«-Handlung;
2) Ueber Errichtung eines Hypotheken-Amtes zu Elberfelb.

Vom achten Ausschusse:
1) Ueber den Decimal-Münzfuß,
2 ) Ueber die auf die Gewerbesteuer gelegten 3 '/, °/„ zur Deckung der Gericht« - Kosten.

Vom neunten Ausschusse:
Ueber den Schutz der Runkelrüben - Zucker - Fabrtcation.

Vom eilften Ausschusse:
>) Ueber Beurlaubung der Soldaten der Regimenter Nro. 36, 39 uub 40;
2) Die der Stadt Barmen zu überlassende Wahl ihrer Eommunal-Beamtcn;
3) Publication bei allgemeinen Gemeinde-Ordnung;
4) Beschränkung des Weid-Gesetzes in St. Vith.

Die nächste Plcnar-Sitzung wurde auf Mittwoch den 30. d. M., Vormittag« 10 Uhr, angekündigt.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Neunzehnte Sitzung.
Düsseldorf, den 30. Inni 184!.

Bei der heutigen Sitzung hatten Se. Durchlaucht dcr Herr Landtags-Marschallwicber Höchstselbstdas Präsidium übernommen.
Das Protokoll wurde verlesen und genehmigt und trugen Se. Durchlaucht darauf das Begleitungsschreiben einer eingegangenen

ncucn AllerhöchstenProposttion, die Theilung des Grunbcigcnthumö betreffend,vor, welche ProPosition dem siebenten Ausschüsse zuge-
wiesen wurde.

Die Herren Abgeordneten von Hontheim, Vcnber, Günther und Schmidt wurden durch Se. Durchlaucht ersucht, an den
Berathungen dcs gedachten Ausschussesvon jetzt an Theil zu nehmen.

Durch ein anderes von Sr. Durchlaucht ebenfalls vorgetragenes Schreiben zeigt der Herr Landtags - EommissariuS an, daß.
da Herr Schmidtborn die Theilnahme an der ständischenCommission kür das Laudarmenhaus zu Trier abgelehnt habe, eine
andere Wahl für diese Stelle erforderlich sei, welche Wahl nach der Bestimmung Sr. Durchlaucht auf den Schluß der Sitzung
verschobenwurde.

Hierauf wurde ein Antrag eines Dcputirtcn der Ritterschaft, die Revision der Geschäfts-Ordnung betreffend, durch den Herrn
AntragsteUer verlesen. Se. Durchlaucht verwiesen denselben au den ersten Ausschuß und behielten sich vor, bet Eingang und Erör¬
terung dessen Berichts sich darüber weiter zu äußern.

Ein ähnlicher Antrag wurde durch einen Abgeordneten der Städte verlesen und ebenfalls dem ersten Ausschussezugetheilt.
Es trug sodann der Herr Director des zehnten Ausschusscsden Bericht desselben über die Mittheilung des Landtags-Eommis-

sarius wegen Pensionirung der Beamten der Prouinzial-Anstalten vor.

Ein Deputirter der Städte machte in Bezug hierauf die Bemerkung, baß ihm diese Pensionirung nicht nothwendig noch wün-
fchenswertb erscheine. In allen Fällen, wo Beamte oder Dienstleute durch längere und treue Amtösuhrung oder m b>e,er Weise
geleistete Dienste sich dazu Ansprüche erworben hätten, werde die Stände-Versammlung bei eintretender Dienst-Unfähigkeit immer
bereit sein, für die Sustentation derselben Unterstützungen zu bewilligen. ^
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Nachtheils halte er aber ein Pensions-Reglement, weil nach seinen Erfahrungen auf Kündigung angestellte Diener immer ihre
Pflichten besser erfüllten als jene, welche gesetzliche Ansprüche auf Pension hätten. Endlich müsse man nicht außer Acht lassen, daß
die Siegburgcr Anstalt in ihrer gegenwärtigenEinrichtung unmöglich fortbestehenkönne. Bei einem Institute von so prekärer Gristenz möge
man aber durch unzeitige Pcnstons-Ansprüche der Provinz keine mmöthigcn Kosten aufbürden. Er trage also darauf an, vorab
darüber abzustimmen: ob überhaupt eine Pensionirung der lebenslänglich angestellten Beamten der Prouinzial-Anstalten wünschens-
werth sei; es wurde diesem Antrage willfahrt und es haben 50 Stimmen sich gegen die Pensionirung erklärt, während nur 21 dafür
sich llussprachcn.

Der betreffende Referent des vierten Ausschusses trug nun das Gutachten desselbenüber das Gesuch, die Wählbarkeit mehrerer
Theilnchmer einer Handlung zu Landtags-Abgeordneten betreffend, vor, und Namens desselbendarauf an:

Sc. Majestät zu bitten, durch eine Allerhöchste Deklaration Deutung und Anwendung des § 10 des Gesetzes vom 13. Juli
182? in der Art festzusetzen,daß vermöge Theilung des Betrages einer gemeinschaftlichen Handlungs-Gewerbesteuer, die
mehr als daö Doppelte des Normalsatzes von 13 l-«»s». 8 Thlr. begreife, jedem der Theilnchmer der Gesellschaftshanblung
seine Quote zur Begründung seiner Wählbarkeit angerechnet werde.

Ein Deputirter der Städte erinnert dagegen:
Wenn der Gesetzgeber verfügt habe, baß bei einer aus mehreren Theilhabern bestehenden Handelsfirma nur einer der Theilhaber

wählbar sein solle, so scheine ihm die r»l!o legi« die Gewähr zu sein, daß nicht aus einem und dem nämlichen Handelshause in
Städten, welchen Viril-Stimmen zugetheilt seien, zugleich zwei Deputine gewählt werden könnten. Im Uebrigen aber habe das
Gesetz zur Wählbarkeit einen gewissen Ecnsus von Grundsteuer und einen weiter» an Gewerbesteuer festgesetzt. Der erstere sei immer
persönlich. In Bezug des letzteren scheine ihm aber, daß jedem als solchen anerkannten Theilhaber der volle Gewerbesteuer-Betrag,
welche» seine Firma entrichte, gutkommeu müsse; denn alle Associes einer Handlung bildeten eine untheilbarc Gesellschaft, jeder Ein¬
zelne repräsentire das Ganze und sei solidarisch dafür verantwortlich. Jeder Einzelne müsse daher auch bcsugt sein, auf das jedem
Staatsbürger seiner Klasse zustehende Wahlbefähigungs-Recht Anspruch zu machen. Von allen Personen, welche zu einer solchen
Firma gehörten, müsse man endlich die gesetzlich begründete Vermuthung der Intelligenz voraussetzen. Demnach weiter, als der Herr
Antragsteller gehend, schlage er vor:

„den vollen Gewerbesteuer-Satz einer Handlungs-Firma jedem Theilhaber anzurechnen, aber dabei die Einschränkung zu machen,
daß aus einem und demselben Hause nicht zwei Deputine zugleich gewählt werden könnten. "

Der Antragsteller glaubt in der besprochenenVerfügung eher die Abficht des Gesetzgebers, die Wahlfähigkcit auszudehnen, als
das Gegentheil zu erkennen und bemerkt, daß in vielen Städten bereits so verfahren werde, wie er wünsche, baß es allgemein
geschehen möge.

Der Referent erläuterte und rechtfertigte die Motive des Ausschusses; jener Abgeordnete aus dem Stand der Städte erwiederte,
baß er noch weiter in seinen Wünschen als der Antragsteller gehe, indem er die Wahlfähigkcit für jeden Theilhaber einer Handlung
in Anspruch nehme, wenn auch, die Gewerbesteuer auf dieselben vertheilt, nicht jedem so viel als erforderlich sei, bleibe; nur müsse vor¬
gebeugt werden, daß nicht zugleichzwei Theilhaber einer Handlung zugleich gewählt werden können.

Ein Abgeordneter desselbenStandes verwahrt sich gegen alle und jede Abänderung im Fundamental-Gesetz, solle aber eine solche
verlangt werden, so müsse sie allgemein gestellt werden.

Ein Abgeordneter der Städte verweist auf das Gesetz; ein anderer hält es für unthunlich, daß zwei Theilhaber einer Handlung
sich entfernen, um am Landtage Theil zu nehmen; der Referent hält die Vesorgniß, welche zu dem Einwürfe gegen den Antrag
des AusschussesVeranlassung gegeben, für ganz unbegründet.

Ein Deputirter der Städte zeigt aus mehreren von Köln entlehnten Beispielen, wie der Wortlaut des Gesetzes für und wider
gedeutet, und wie nothwendig es daher sci daß der vom Ausschuß gestellte Antrag durchgehe; ein Anderer fügte hinzu: daß es hier
sich nicht blos um die passive, sondern mehr noch um die active Wählbarkeit handele, und daß in dieser Hinsicht nicht allein in Eöln,
sondern auch in den übrigen Städten die Associes im Vergleich zu den übrigen Gewerbetreibenden gerechte Ursache zur Beschwerde
hätten.

Es wurde hierauf vom Referenten die Frage gestellt:
„Soll Se. Majestät gebeten werden, den z 10 des Gesetzesvom 13. Inli 182? durch eine Allerhöchste Deklaration bahin
zu deuten, daß wenn die Gewerbsteuer einer Gesellschaftshandlung den Normalsatz von 18 i-e»!'. 8 Thlr., mehrere Male in
sich begreift, jedem der Theilhaber in Ansehung der Wählbarkeit, seine Quote zu gut gerechnet werden soll?

und diese Frage mit überwiegender Stimmenmehrheit bejaht.
Hicrans kam das Gutachten des achten Ausschussesüber den Antrag wegen des Zuschlags von 3'/, "/« zu der Gewerbesteuer zum

Vortrage. Der Ausschuß war der Ansicht:
>, daß der Beischlag auf die Gewerbesteuer nicht der im Ganzen auszubringenden Summe zugesetzt und mit bicscr zugleich repar-
tirt werden möge, sondern daß bei jedem Gcwerbesteuerpstichtigenund von jedem Thaler der aufzubringenden Gewerbesteuer
buchstäblichein Beischlag von 3'/, °/<, ( 1 Sgr.) zuzusetzen sei, und trug darauf an, beides Königs Majestät eine entsprechende
Deklaration nachzusuchen"

wogegen sich kein Widerspruch erhoben hat.
Sodann wurde berichtet, baß der Ausschuß rücksichtlich des Antrages wegen Einführung des Dczimalfußeö beim Gelde sich dahin

geäußert habe:
„Daß Se. Majestät gebeten werden möge, geruhen zu wollen, bei den Negierungen der Zollvereins-Staaten dahin zn wirken,
baß im ganzen Umfange derselben baS Münzwesen nach dem Dezimalsystem eingerichtet werde."

Der Antragsteller wünschte, daß die Umprägung der Pfennige zu '/,„ Sgr. auch erbeten werben möge und bemerkte, daß die
Censen von 1 Thlr., eine ideelle Münze, in der Wirklichkeit nicht vorhanden sei, zudem noch Unterabtbeilungen im bürgerlichen Ver¬
kehr bedürfe, welches nicht der Fall sei, wenn der Sgr. zu IN Pf. ausgeprägt würde, obnehin würde die Kupfermünze in einigen
Jahren umgeprägt werden müssen, da solche jetzt schon zum Theil abgenutzt werde. Dem Staate erwachsein der von ihm vorge¬
schlagenenUmwandlung noch 20 °/„ Nutzen, da das Publikum sich nicht darum bekümmere, welches G.wichr eiue Kupfermünze habe,
weil man deren innere» Werth nicht berücksichtige.

Eine Vertheucrung der Lebensmittcl, die sich daraus entwickeln würde, wie der Referent befürchte, könne dadurch nicht verursacht
werden, da die Sgr. beim kleinen Verkehr immerhin den Anhalts-Punkt bildeten. Wie i» seiner Eingabe bereits angegeben, habe
Sachsen die Vortheile seiner bereits 1833 von ihm in Antrag gebrachte», auf das Dezimal-Sustcm begründeten Unterabtheilung
der Sgr. in 10 Pf., dergestalt in der Erleichterung der Berechnungen überwiegend gefunden, daß diese seit Anfang des Jahrs daselbst
in Wirksamkeit getreten, obwohl dieses Land von Preußen '/, umschlossensei, wo der Duodczimal-Fuß bis jetzt bestände. Eine
Vereinbarung mit den süddeutschenStaaten in dieser Beziehung stehe nicht zu erwarten, da solche iu Gulben und Kreuzer ausgeprägte
Münze hätten. Er müsse deshalb wiederholt bitten, seinen beschränkterenVorschlag zu bevorwortcn.

Ein Deputirter der Ritterschaft aber wiederholt das Bedenken des Ausschusses, welches diesen abgehalten, auf jenen Antrag
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einzugehen; ein Abgeordneter der Städte erklärt sich auch für den Antrag des Ausschussesund ist sogar der Ansicht, daß er die Ein¬
führung des Dczimal-Fußcs überhaupt für nicht besonders wünschcuswerth halte.

Nach einigen ferneren Erörterungen des Gegenstandes wirb durch überwiegende Stimmen-Mehrheit der Antrag dcö Ausschusses
angenommen.

Es kam nun der Antrag wegen Aufhebung dcö Gesetzesvom ?. Juli 1833, die Entrichtung der Vcrzugö-Zinsen durch deu
Fiskus betreffend, zur Erörterung und bcvorwortcte der betreffendeReferent Namens des Ausschusses die Unterstützung jenes Antrages,
womit sich die Plenar-Versammlung durch daö gewöhnlicheZeichen einverstanden erklärte, worauf der Referent die bereits entworfene
Adresse an Se. Majestät vortrug, die ebenfalls sich des allgemeinen Beifalls zu erfreuen hatte.

Es wurde nun über den Antrag, die baldige Einführung der Communal-Orbnung betreffend, berichtet, baß der Ausschuß kein
Bedenken getragen habe, diesen Antrag der Plenar-Versammlung zur Unterstützung zu empfehlen; es hat die Versammlung in der
gewöhnlichen Weise ihre Zustimmung dazu gegeben.

Dagegen hatte der cilftc Ausschuß sich gegen den, die Wahl der Eommunal-Veamten in Barmen betreffenden, Antrag erklärt
und eine Empfehlung desselben bei Sr. Majestät nicht befürworten zu können geglaubt.

Gin Abgeordneter der Städte hielt jedoch den Antrag für sehr beherzigungswerth, da ihm der Beispiele genug bekannt seien,
wo der jetzt stattfindende Modus der Wahl oder Ernennung der Communal - Beamten zu vielen Intriguen Anlaß gebe. Dem
Vorschlage des Ausschusses, Barmen möge sich die Städte-Ordnung erbitten, könne er nicht beipflichten, da der Landtag sowohl
wie die Städte, als ihre Abgeordneten besonders versammelt gewesen, sich gegen die Einführung der Städte-Ordnung erklärt hätten.

Ein Deputirtcr der Landgemeinden bemerkte, er habe sich dem vorliegenden Antrage, wie er verlesen worden, angeschlossen,weil
damals die Petition aus Publication der Communal-Orbnung noch nicht vorgebracht gewesen, könne es aber jetzt nicht für rathsam
halten, jenes Gesuch, was nur einen Theil des letzten: Antrages ausmache, zum Gegenstände einer besondernVerhandlung zu machen.

Gin Deputirter der Ritterschaft aber erwiederte, man verfahre dabei nur wie bei den Gerichten, wo gewöhnlich neben dem
Haupt-Antrage auch Subsidiar-Aniräge gestellt würde».

Zwei Deputirte der Städte äußerten, baß die Wahl der Stellvertreter der Gemeinden eine dringende Nothwendigkeit sei; dies
gab auch der zuvor erwähnte Abgeordnete der Landgemeinden zu und schlug vor, in der Adresse für den Antrag lene Nothwendig¬
keit als einen Hauptbeweggrund, warum die Communal-Orbnung erbeten werde, anzugeben. Zur Vollziehung einer Wahl gehöre
ein vollständiges Reglement über die Wahlfähigkcit, was eiu Hauptgcgcnstanb der Gemeinde-Ordnung sei.

Ein Dcpntirtcr der Ritterschaft trat dieser Ansicht bei, und erklärte sich gegen die Aufnahme der Landgemeinden in die gestellte
Bitte um das Wahlrecht für diese, da darüber im Ausschuß nicht berathen worden sei, was ein anderer Abgeordneter desselben
Standes aber als unhaltbar erklärte, da, wenn dies gelte, kein Amendcment jemals erörtert werben könnte.

Ein Deputirtcr der Landgemeinden schlägt vor, den Antrag als Substdiar-Bitte in der Adressewegen Erlangung der Com-
munal-Ordnung einzuschalten, und wird dabei von einem Deputirten der Städte unterstützt.

Ein anderer Abgeordneter desselbenStandes äußert, er sei durch seine Eommittenten vom Lande ersucht worden, das Wahlrecht
auch für diese in Anspruch zu nehmen; ein anderer Deputirtcr bemerkt, es seicu ihm Mitglieder des Landtages bekannt, die schon
mehreremale durch ihre Mitbürger gewählt worden uud bei allen Landtagen gewesen, die noch nicht Mitglieder des Gcmeinderathcs
gewesen seien.

Gin Deputirter der Ritterschaft billigt jenen Vorschlag, so weit er die nicht besoldeten Eommunal-Veamten betreffe, hielt aber
für sehr bedenklich,auch die Wahl der besoldeten den Gemcindeu, namentlich den Landgemeinden, zu überlassen.

Der Abgeordnete, von welchem jener Vorschlag ausgegangen, erklärt dagegen, die eben ausgesprochene Ansicht stehe im Wider¬
sprüche mit den Grundsätzen, welche bisher der Landtag als die seinigcu anerkannt habe, nnd ein Deputirtcr der Städte führt
das Beispiel eines früheren Baubcamten von Glberfcld an, der durch die Behörde und nicht durch die Wahl seiner Mitbürger
berufen, der Stadt große Nachtheile zugefügt habe.

Ein Deputirtcr der Landgemeinden macht bemerklich, daß die Sache bereits durch frühere Beschlüssedes Landtages feststehe; es
wirb darauf die Frage durch den Referenten gestellt:

„Soll in der Adresse an den König die subsidiarischeBitte ausgesprochen werden, wenn der alsbaldigcn Publication der
berathenen Commnnal - Ordnung wider Erwarten noch etwas entgegenstehe, den Gemeinden alsdann einstweilen die Wahl
ihrer Beamten und Vertreter zu gestatten?"

und haben 42 Stimmen dieselbe bejaht, 29 aber sie verneint.
Ein Abgeordneter der Städte trug nun auf eine Irin in parte» für die Städte an, und wurde hierbei von einem andern Deputirten

unterstützt, von mehreren Seiten aber Einspruch dagegen erhoben und durch Se. Durchlaucht den Herrn Lanbtags-Marschall bemerkt,
daß hierbei ein Itia in pnrl«» um so weniger erforderlich und auch nicht angemessenerscheine, da Se. Majestät durch die Proto¬
kolle hinlänglich die Ansichten der Stände kennen lernten; auch wurde noch durch einige Abgeordnete der Ritterschaft bemerkt, daß
hier kein spezielles Interesse für die Städte bestehe, indem die Landgemeinden dabei in gleichem Maaße bcthciligt seien.

Da indessennoch mehrere Male die itia in Antrag gebracht wurde, erklärte Se. Durchlaucht, daß vo» einer iti«, für zwei
Stände zusammen überhaupt keine Rede sein könne und über den Antrag sich auch noch nickt entscheidenlasse, d» nicht ermittelt sei,
ob demselben '/, des Standes der Städte bcitreten würben.

Ein Deputirter der Landgemeinden̂ nelbete einen Antrag auf Itlc» in r,l»rte8 für den vierten Stand an, wenn jenem willfahrt
werde, und ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft sprach sich im nämlichen Sinne für die Ritterschaft aus, worauf der
Antrag auf die Irin in z»«rlo8 zurückgenommenwurde.

Se. Durchlaucht wollten nun zur Wahl des ständischen Eommissarius für das Lanbarmcnhanszu Trier schreiten lassen, es
schlug aber ein Deputirter der Landgemeinden vor, den Herrn Abgeordneten Haw durch Acclamation zu wählen, was die allgemeine
Zustimmung fand, worauf Se. Durchlaucht den Herr» Haw als Mitglied der Commission bezeichneten. Ein Abgeordnet der Städte
mißbilligte bicsc Wahlmethode und ein Deputirter der Ritterschaft erklärte, er werde künftig an feiner Wahl Theil nehmen, die in
solcher Weise geschehe. Se. Durchlaucht glaubten, im vorliegenden Falle sei ein Grund nicht vorhanden gewesen, sich jcncm Vor¬
schlage zu widersetzen,im Allgemeinen aber hielten Sie selbst eine spezielle Wahl für das zweckmäßigsteund erwiederten dem Herrn
Abgeordneten Haw, der die Versammlung aufforderte, sich zu verbessern und das Geschehene als nicht geschehen ansehend, eine
spezielle Wahl vorzunehmen, daß Sie nun dazu keinen Anlaß mehr erkennen tonnten, nachdem Sie den Herrn Abgeordneten als
erwählt proklamirt hätte».

Als neue Gegenstände bcr Bcrathung kündigten Se. Durchlaucht an:
Die Berichte des eilftcn Ausschusses:

1) über die Trennung der Kreise Nheinberg und Geldern;
2) Vermehrung der Garnison in Iülich und Versetzung in die dritte Klasse der Städte;
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'Z> Verlegung des landräthlichcn Sitzes von Rees nach Wesel und Trennung der Bürgermeisterei Dinslacke» vom Kreise Dui5.
bürg, endlich

4) Ausbau der Straße von Büttgenbach über St. Vith nach der Luremburg'schen Grenze,
und die nächste Sitzung auf Morgen, Donnerstag !U Uhr Vormittags.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

,
Zwanzigste Sitzung.

Düsseldorf, den 1. Juli 1841.
Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls trug eiu Deputirter der Städte die Bitte vor, Se. Durchlaucht uud der

Landtag möchten sich dafür verwenden, daß der Nutrag in der erzbischöflichen Angelegenheit auch vollständig veröffentlicht werde, wie
dies mit den übrigen Verhaudluugeu geschehe,! sei.

Ein Deputirter der Ritterschaft erwiederte hierauf:

„Als der Antrag in der crzbischöflichcn Angelegenheit am 4. Juni zuerst zum Vortrage kam, konnte ich, als mit der Redac¬
tion der zu veröffentlichenden Protokoll-Auszüge beauftragt, nicht wissen, welche Folge diesem Gegenstände würde gegeben wer¬
ben. (5s stand mir daher blos zu, der allgemeinen Vorschrift gemäß, den Antrag in seinen Hauptmomcnten in die Zeitun¬
gen zu bringe», was auch geschehen. Als später die Discussion eröffnet wurde, stellte ich als Referent die Frage: ob die
Versammlung die nochmalige Verlesung des Antrages wünsche, was abgelehnt wurde. Um so weniger fand ich später bei
der gestatteten ausführlicheren Veröffentlichung der Verhandlungen Veranlassung, den, meines Erachten«, zur hinreichenden
Kenntniß des Publikums gekommenen Antrag nochmal aufzunehmen, wie denn auch der Antrag der Eölner Bürger nnr aus¬
züglich mitgetheilt wurde. Wird nun nachträglich die wörtliche Veröffcntlichnug des Antrages verlangt, so wird es lediglich
von der Genchmiguug des Herrn Landtags - Eommissarius abhängen, ob einem solchen Wunsche Folge gegeben werden kann."

Sc. Durchlaucht fügten hinzn, daß Sie dem Gesuche des Herrn Abgeordneten, insoweit als dasselbe an Sie gerichtet gewesen,
bereits gestern deferirt hätten, und daß durch Sie gester» der Herr Landtags-Commissar von jenem Wunsche in Kenntniß gesetzt
worden, der aber die Gewährung desselben nicht zulässig gefunden habe. Es müsse demnach anheim gestellt werden, ob die Versamm¬
lung ullch dieser Mittheilung es angemessen finde, den Herrn Landtags-Eommissar um die Genehmigung des Druckes zu bitten.

Gin Abgeordneter der Städte unterstützte den oben vorgetragenen Wunsch, ein anderer aber widersetzte sich demselben; ein De¬
putirter der Ritlerschaft trat ebenfalls zu dessen Unterstützung auf, welche demnach auch durch die große Mehrheit genehmigt wurde,
worauf Se. Durchlaucht bemerkten, daß der Herr Landtags-Eommissar uo» diesem Wunsche durch Mittheilung des Protokolls Kennt¬
niß erhalten werde.

Ein Abgeordneter der Städte trug nun das Gutachten des ?. und 9. Ausschusses über das Gesuch um Schutz und Auf¬
munterung für den Runkelrüben-Bau vor. Der ?. Ausschuß hatte sich dahin erklärt, daß er diesen Vau iu landwirthschattlichcr
Hinsicht als sehr nützlich betrachte und die Beförderung desselben also nur empfohlen werden könnte.

Der 9. Ausschuß trug darauf an:
„Daß Se. Majestät gebeten werden möge, dnrch Wiederherstcllnng des Zolltarifs von 18',!? der Nunkclrüben-Zucker-Fabri¬
kation den geivünschten Schutz augedeihcn unv denselben zugleich im Interesse der sämmtlichen Zucker-Raffiuerieen der
Rheinprovinz und übrigen Zollvereins-Staaten mit dem Jahre 1842 spätestens schon in Kraft treten zu lassen, so wie bei
etwa abzuschließenden neuen Verträgen und Aenderungen in den Zoll-Gesetzen, die Einfuhr von Zucker betreffend, das Gut¬
achten der getreuen Staude der Rheinprovinz Allerguädigst anhören zu wollen"

und hat sich gegen diesen Antrag kein Widerspruch erhoben.
Eiu Abgeordneter der Städte berichtete Namens des 4. Ausschusses über den Antrag wegen Errichtung eines HvPotheken-AmteS

in Elberfeld, daß derselbe das Gesuch aus mehreren im Referat angeführte,: Gründen zur Unterstützung bei Er. Majestät empfeh¬
len zu Dürfen glaube, welches dauu auch einstimmig genehmigt wurde.

Ein Deputirter der Ritterschaft trug für den 11. Ansschnß das Gutachten desselben über den Antrag wegen Beschränkung der
Weidc-Seroitut zu St. Bith vor, wornach dem Antrage keine Folge zn geben wäre, derselbe aber als Belag dazu dienen tonne,
wie nothwendig die Erscheinung des Gesetzes wegen Ablösung der Ncallasten sei.

Der Antragsteller erwiederte dagegen, daß hier von keiner Ablösung die Rede sein könne, sondern die Ncetification des Gesetzes
oder ein erklärender Zusatz zu demselben nothwendig sei. Ferner bemerkte derselbe, es scheine ihm, daß der Ausschuß von einem
unrichtigen Gesichtspunkte ausgegangen sei. Es sei hier von einem Privat-Recht, was ein Einwohner der ganzen Gemeinde gegenüber
ansprechen könnte, gar nicht die Rede. Er habe sich deshalb vor Stellung des Antrages genau erkundigt und daraus von St. Vith
folgende Antwort erhalten:

„Der einzige Opponent in hiesiger Gemeinde ist Herr Mattonet, welcher eine besondere Liebhaberei darin findet, Schaaft
„zu halten, und ans alle mögliche Weise sncht, die alten Gerechtsame uud Gebräuche (»»»ss«»») des Weidgangs, so wie selbe
„für jeden bestehen, zum größten Schaden der übrigen Bewohner aufrecht zu halten, ohne daß er andere besondere Rechte,
„als dir allgemein üblichen, in Anspruch nehmen kann, seine Güter aber selbst sehr weislich durch Gräben und Hecken vor
„den Weidgangö - Rechten verwahrt, welches Mittel aber zn kostspielig für die andern ärmcrn Bürger ist.

„(Es handele sich also bei ihm gar nicht von einem vrnil «alssnooii»!)."

Mithin könne von einer Ablösung solcher Rechte anch gar keine R^dc sein.
Der Gcmcinderath habe in seinem Veschlnsse die Zeit des Neidganges beschränkt und dieser Beschluß die Genehmigung der Re¬

gierung erhalten. Ans die demnach eingeleitete Klage habe der Eassationshof entschieden, daß der Gemeinderath zu dieser Beschrän¬
kung des Weidgangs nicht befngt gewesen sei. Es sei hier mithin eine Lücke im Gesetze, die vollkommen dazu berechtige, eiue Abän¬
derung oder Erklärnng zu beantragen. Wäre das nicht, so würde nie ein Mißbrauch, der auf altes Herkommen sich stütze, abgestellt
werden können, nnd es sei doch wahrlich ein Mißbrauch uud eine Härte, wenn eiu einzelner reicher Bewohner einer Gemeinde, gestützt
auf solches altes Herkommen, sich anmaßte, seine eigenen Gründe dem allgemeinen Weidrechtc zu verschließen, und die Gründe der
ärmeren Bewohner, denen solche Abschließung zu kostspielig sei, von dessen Vieh abweiden zu lassen nnd so die Früchte ihres Fleißes
zn ärndtcn. Auf diese Weise wäre ein Forlschritt in der Nodcu-Eullur gar uicht möglich, und er glaube daher mit vollem Rechte die
Unterstützung der hochausehnlichen Versammlung erbitten zu dürseu.

Der Herr Referent verlas die betreffenden Gesetze, nnd äußerte wiederholt die Ansicht, daß dieselben deutlich uud umfassend
gcnng seien, so daß sie weder einer Erläuterung nocb eines Zusatzes bedürften.
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Ein Deputirtcr der !>litterschaft meint, die vorgetragene Beschwerde gehöre entweder zum administrativen »der zu», gerichtlichen
Ressort, und es müsse also der Beweis vorgelegt werden, daß der eine ober andere Weg bis zur letzten Iusta»; verfolgt worden, ehe
der Landtag beurtheilen könne, ob Anlas; zn seiner Verwendung vorhanden sei. Da dieser Beweis noch nicht geliefert worden, so
stimme er der Ansicht des Ausschusses bei. Es wurde dieselbe von einem Dcputirten der Ritterschaft durch die Vemcrtnng unter¬
stützt, daß erst durch zwei gleichlautende Erkenntnisse des Eassationshofes eine Rechts Praris festgestellt werde, und diese nicht in der
vorliegenden Sache erlassen worden zu sein schienen.

Sc. Durchlaucht stellten hierauf die Frage: „ob die Versammlung dem Vorschlage des Ausschusses ihre Zustimmung ertheile,"
und ist diese mit überwiegender Stimmenmehrheit erfolgt.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft berichtete für den dritten Ausschusi über den Antrag wegen Aufhebung
des Schulgeldes und Firirung der Lehrer-Gehälter, daß das erstere nicht bevorwortet werden tonne, die Firirung der Lchrer-Gehalle
aber und die Einziehung des Schulgeldes durch die Eommuual-Empfänger als sehr zweckmäßig erscheine, auch bereits in dem größten
Theile der Provinz statt finde, und nach der Verordnung der Regierung zn Düsseldorf in diesem Rcgiernngö-Bezirk, für welchen
der Herr Abgeordnete Vorsorge getroffen wissen wolle, hier ebenfalls angewandt werden sollte.

Der Antragsteller erwiederte: „Im Sinne des Ausschusses billigt der Herr Referent die Ansicht des Antragstellers in Betreff
der Firirnng der Lehrer, stellt aber zwei Hindernisse auf,' die der Abschaffung des Schulgeldes entgegentreten. Ich muß die Worte
des Ur. Dicstcrwcg entgegen halten, der in seiner pädagogischen Reisebeschreibung sagt: das Schulwesen gelangt nicht zur Blüthe,
— dies wird der ewig wiederkehrende Refrain sein, wenn ihr nicht die Lehrer firiri und das Schulgeld abschafft, Nichi um des
Lehrers willen, sondern um der Bildung der Jugend und Wohlfahrt des Volks. Der Art. 2M des Civil. Gesetzbuches kauu nicht
mebr in Anwendung gebracht werden, indem durch den gesetzlich eingeführten Schulzwang der Staat vielmehr die Erziehung der
Kinder auf Eommunalkosten und Druck der wenig Bemittelten übernommen hat,

„Ist es nicht ein drückendes Gesetz, welches die Eltern zwingt, ihre Kinder zur Schule schicken zu müssen, ohne voraus zu wissen,
ob die Eltern ihre Kinder entbehren können uud ob sie im Stande sind, das Schulgeld zu entrichtend Es sind mir als Augenzeuge
schreckliche Fälle bekannt, wo eine Wttlwe, die für drei schulpflichtige Kinder das Schulgeld zur Zeit nicht entrichtet hatte, gepfändet
und ihr weniges Mobilar zur Deckung des Schulgeldes unb der aufgelaufenen Kosten auf öffentlichem Markte verkauft wurde.

„Meine Herren, denken Sie sich einen Tagelöhner, der höchstens 4 Sgr, täglich verdient, drei schulpflichtige Kinder hat nnd tiicht im
Stande ist, denselben Fußbekleidung verschaffen zu tonnen, geschweige denselben das Essen nach der ^/, Stunde entlegenen Schule geben
zu können. Ist dies nicht härter, den Kinder» das nicht geben zu können, was sie nothdürftig gebrauchen, als daß kinderlose Eltern
Sckulgcld bezahlen? Ich war bei einer Visitation der Schnle, wo ich gesehen, daß die Speise für drei Kinder aus zwölf Kar¬
toffeln von mittlerer Größe bestand. Erweislich bezahlen Viele zu öffentliche» Anstalten, wovon sie keinen Genuß haben, als nämlich
linbcrlose Eltern für Hebammen,

„Was ferner die Berührung des Lehrers mit den Kindern betrifft, so ist diese auch noch dem Unterricht sebr hemmend; in
Gemcinbcn, wo mebrere Schulen sind, lomint es nicht selten vor, daß wenn ei» Lehrer ein Kind zweckmäßig bestraft, die Eltern
das Kind der Schule entziehen, daß wenn der Lehrer die Schullisten pünktlich führt, dadurch die Eltern angemahnt werden, auch
die Kinder verliert. Anch verliert der Lehrer die Kinder i» de» Gemeinden, wo verschiedene Lonftsfions-Schulen vorhanden und iu
religiöser Beziehung Hindernisse eintreten, die näher zu bezeichnen ich übergehen will. Da schließlich der Herr Referent selbst erklärt,
daß in seinem Bezirke das Schulgeld abgeschafft, waö den besten Erfolg gehabt, so kann ich meinen Autrag hier nur wiederholen,"

Ein Abgeordneter der Städte hielt die Sache durch die Darstellung des Ausschusses so vollständig erschöpft, daß sich darüber
nichts weiter sagen lasse, und dnrch die getroffene Anordnung wegen Firation der Schnllehrer-Gehalte, so wie auch durch die Ueber¬
nahme des Schulgeldes von Seiten der Gemeinden für die Armen den Antrag selbst schon ganz erledigt, baß er nicht weiter bevor¬
wortet zu werben brauche; auch sei das, was der Herr Abgeordnete als eine Kleinigkeit bezeichnet habe, für größere Städte die
Veranlassuug zu einer bedeutende» Ausgabe, wogegen er sich Namens seiner Eommitteuten verwahre» müsse.

Der Referent bemerkte, baß in seinem Kreise bereits zwei Gemeinden dahin gekommen seien, kein Schnlgeld mehr zu erbebe».

Ein Abgeordneter der Städte verlas folgende Bemerkungen: „Es wirb allgemein anerkannt, daß der preußifche Staat alles Mög¬
liche zur Bildung des Volks ihut. Er ist bis dahiu der Einzige, in welchem die Civilisation i»-»' <'«!'<>,<>eingeführt ist u»b oh»c
Zweifel hat dieses die wohlthätige Wirkung, daß eine größere Anzahl der Menschen geistig ausgebildet wird, aber es hat dieses auch
seine Schattenseite, — Wenn die Behörden die deöfallsigen Gesetze und Verordnungen ,izrnur<:li!<c>i!,«ul in Ausübung bringe», dann
kann diese geistig-wohlthätige Einrichtung zur leiblichen Barbarei sichren,

„In Varmen wird der Schulzwang obne alle Schonung ausgeübt. Früher wurden die Schulgelder vierteljährig erhöbe», wo
dann der geringe Arbeiter in der Regel 3 Monate Zeit zur Zahlung hatte; diese geschah, wenn er sie gerade leisten tonnte u»d daher
meistens ohne Kosten, Seit zwei Jahren werden aber die Schulgelder monatlich eingetrieben. Hat der Familienvater auch
etwas verdient, dann hat er auch so viele Bedürfnisse zn befriedige», den Hunger seiner Kinder zu stillen nnb die Blößen derselben
zu bedecken, daß es wahrlich kein Verbrechen ist, wenn er die Zahlung des Schulgeldes nachstehen läßt — obschon bedeutende Kosten
die Folgen davon sind. Durch die uu» setzt noch eingesührte Bestrafung für uernachlässtgtcn Schulbesuch, welches auch auf ereeutivi-
schem Wege geschieht, kommen Fälle vor, baß ein armer Hausvater für einen Monat Schulgeld Pfändnng, für den folgenden
Monat Erecutiou und zugleich für monatliches Schulstrafgeld zweimal Erecution hat. Dem Eommunal-Empfänger, einem meuschen-
freunblichern braver» Mann, blutet das Herz, besonders wenn er sich überzeugt, daß der Gepfändete seinen Kindern keine Schuhe
anschaffe» ka»», um zur Schule gehen zu können, aber— er muß der armen Familie ihre wenigen Mobilicn verkaufen lassen und
diese dadurch an den Bettelstab bringen. Kommt es zu diesem äußersten Fall, dann schreit alles Ach und Web über die Grau,
samkeit, welche ausgeübt wird, dann finden sich wohl mitleidige Menschen, Gottlob, es fehlt in Barme» a» Mildthätigen nicht,
welche sich des Bedrängten annehmen und die nöthigen Gelder zusammen kollectiren. Gleich Anfangs habe ich bei Einführung des
Schulzwangs mein Amt als Vorsteher niederlegen müsse», weil mir wiederholt die Zmnuthung gemacht wurde, die Vrecutionszettel
zu unterzeichnen. Blos aus augeführten Gründen, obschon ich überzeugt bin, baß eine neue Steuer große Verlegenheiten für die
Stadt Barme» erzeugen wird, sehe ich mich genöthigt, meine Veistimmung zu dem Antrage auf Salarirung der Elementar Schullehrer
zu geben."

Ein anderer Abgeordneter der Städte erwiedntc: Er könne sich mit den Anträgen des vorigen Redners nicht einverstanden erklären,
denn wenn der Schulzwang, welcher bei näherer Vrüsuug der betreffenden Verordnungen nur als eine der heilsamsten Einrichtungen
anerkannt werben tonne, in Barmen mit tadelnswcrther Strenge nnd Rücksichtslosigkeit ausgeübt werde, so sei ein solches Ver¬
fahren den gesetzlichen Bestimmung, n und dem Willen der Königliche» Regierung keineswegs entsprechend, vielmehr sei eme nmsichtigc,
milde uud veruüuftige Ausnbnng der Schulgesetze ausdrücklich vorgeschrieben. Den Antrag selbst betreffend, so halte er die Einfüh¬
rung einer Schnlsteuer an Stelle des aufzuhebende» Schulgeldes weder zweckmäßig, noch mit den bestehenden Gesetzen uercinbnrlich.
Die Firirung der Lehrer-Gehälter und Einziehung der Schulgelder durch die Eommunal-Eassenhabe sich in Elberfeid und anmehreren
benachbarten Orte» nicht als zweckmäßig bewährt; es bedürfe übrigens zu einer solchen Einrichtuug, welche die Königlichen Regie-
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rnngcn da, wo die betreffendenCommunlll-Behörden darauf angetragen, zu genehmigen keinen Anstand genommen hätten, einer neuen
gesetzlichenBestimmung eben so wenig als einer Verwendung des Landtages, und deshalb stimme auch er dafür, daß dem vorliegen¬
den Antrage keine Folge gegeben werde.

Ein Abgeordneter der Städte behauptet, in Aachen komme nie solche Klage vor, und ein Dcputirter der Landgemeinden rühmt
die Milde, mit welcher in seiner Umgegend verfahren werde.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft hält den Antrag durch die stattgefunden«!!,Diseusstonen hinlänglich erörtert, den Antrag des
oben erwähnten Dcputirten der Städte aber für etwas ganz Neues, worüber der Ausschuß vorher gehört werdeu muffe, ehe davon
weiter die Rede sein tonne, und wird von einem andern Mitglicde noch bemcrkllchgemacht, daß nicht die Königl. Negierung, sondern
der Landrath allein auf Ausübung des Schulzwangs u, f. w. Einfluß habe

Se. Durchlaucht stellten hierauf die Frage, ob dem Antrage des Ausschusses,welcher dahin geht:

„daß der Antrag wegen Einführung einer Schulstcuer uud gänzlicher Abschaffung der Schulgelder nicht zu befürworten sei,
die Einführung einer Firatiou der Lehrer-Gehälter aber als eingeführt zu betrachten und da, wo sie noch nicht erfolgt sei,
den Schuluorständen und der Königlichen Regierung zu überlassen"

Folge gegeben werden solle, und wird dies durch überwiegende Stimmenmehrheit bejaht.
Ferner berichtete ein Abgeordneter der Ritterschaft rücksichtlichdes Antrages wegen Beurlaubung der Mannschaften vom 36,,

39, und 40, Negimente nach zwei Dienstjahren, daß der Ausschuß den wntrag nicht bcvorwortcn, sondern blos dem Landtage dessen
Verwendung bei Sr. Creellenz dem Herrn Landtags-Eommissar empfehlen könne.

Der Herr Antragsteller erwiederte darauf: „Der Herr Referent entwickelt in einem sehr ausgedehnten Referat die bestehende»
militairischen Verhältnisse, wodurch er darzuthun sich bemüht, daß die jetzige von dem General-Commando getroffene Einrichtung
der Reserve-Regimenter Nro. 36, 39 und 40 so beschaffen sei, daß ohne große Kosten diese aufzuheben r«8>,. abzuändern nicht
statt finden tonne und auch nachtheilig auf die Landwehr einwirke; allein letzteres könne nicht sein, denn die Soldaten, wenn sie
mit 2 Jahren, wie bei andern Regimentern, beurlaubt würden, blieben doch dem Negimente das Jahr obligat und träten nach diesem
in die Reserve, mithin habe dieses durchaus keinen Einfluß, Hierüber indessen uns zu berathen, gehöre wohl nicht zur Eognition
der Landstände, uud dürfe durchaus nicht erwogen werden. Wenn bei der Recrutirung, welche bei allen Regimentern jährlich
stattfinde, durch die betreffende Vertheiluugsbehörde der Rekruten des ?, und 8, Armee-Corps dadurch sich ohne große Schwierig¬
keit eine Ausgleichung herbeiführen ließe, daß die für die Reserve-Regimenter erforderlichen Rekruten, nicht wie jetzt auf einzclue
Bezirke, sondern der dcsfallsige Bedarf auf den ganzen ?, und 8, Armee-Corps-Bezirk nach Verhältniß der Population vertheilt
würde; wenn noch mehrere andere Mittel zur Gleichstellung der höheren Militair-Vehörde zu Gebote ständen, so habe er dieses
nur anführen wollen, ohne deshalb Mittel anzugeben, welche er zu wählen, mit vollem Vertrauen dem tiefereu Ermessen der hohen
Militair-Behörde anheim stelle.

Sein Antrag, auf die höchsteBilligkeit gestützt, gehe dabin, daß die jetzt in großem Nachtheile stehenden Reserve-Regimenter
Nro, 36, 39 uud äll die uämliche Begünstigung der andern Regimenter des ?, nnd 8, Armee-Corps erhalten, nämlich, daß diesen
Soldaten auch mit Ablauf des zweiten Dienstjahreö für das dritte Urlaub ertheilt werde, wodurch die Gleichstellung mit den andern
Regimentern wieder hergestellt werde. Diese Begünstigung sei leine Kleinigkeit, welche den gcwcrbrcichen Kreisen gegeben würde.

Der Kreis Elbcrfeld liefere an Ersatz 170 Mann.
Zum ?. Armee-Eorps............ 150 Mann

>, 8, „ „ ............ ^0 „
Essen .................60 „
Neuß ................. 50 „
Greuenbroich ............... 50 „
Gladbach ................ 39 „
Solingen ................ 89 „
Lmnep ............... , . 90 „

Summa . . . 580 Mann.

Wenn man nun annehme, daß 80 Mann hieroon nicht zu dem Fabritstaube gehören, so blieben noch 500 Mann diesem Stande,
mithin verliere die Gewerbthätigkeit mit jedem Jahre für 500 Jahre productive Kräfte; daß dieses störend auf die Fabrikgcgenden
einwirke, sei wohl unverkennbar. Dieses, wie auch, daß eiu Theil der übrigen Mitbürger gegen andere in einem, bedeutenden Nach¬
theile stehe, daß diese Angelegenheit dem Herrn Landtags-Commissar zugewiesen werden solle, welches der ministeriellen Entscheidung
entgegen, anch zu wichtig für die Betheiligte!! sei, veranlasse ihn, die Gefühle für Necht uud Billigkeit hierbei in Anspruch zu
nehmen, uud er hege keinen Zweifel, daß nach der den Ständen nach § 49 der Gcschäftsinstrnction ertheilten Befugnis, der Beschluß
gefaßt werde, daß dem von den in Rede stehenden Kreisen allgemein ausgesprochene,!Wunsch um Gleichstellung der Militairpflich-
tigkeit mit andern Regimentern des 7. nnd 8. Armee-Corps bei des Königs Majestät, wohin sein Antrag gehöre, zu bevorworten
werde entsprochenwerden.

D» das General-Commando jährlich die Vertheilung der Rekruten habe, warum sollte dasselbe die der Reserve-Regimenter
nicht nach der Population der Armee-Bezirke zutheilen tonnen? Es könne auch nicht die Rede davon sein, wenn durch ein paar
Meilen Mehr-Entfernung einige Kosten verursacht würden. Es dürften indessen nicht gegenseitig die Mitbürger des Staates bedrückt
werden, wie hier der Fall offenbar vorliege, die Verpflichtungen der Unterthanen gegen den Staat müßten gleichmäßig vertheilt
werden, dieses beruhe auf gesetzliche,, uud natürlichen Gründen uud dieses tonne und werde mit Recht verlangt. "

Ein Deputirter der Städte schloß sich dem Antrage des vorhergehenden Redners an uud fand das Schicksal der für die vorer¬
wähnten Regimenter ausgehobenen Mannschaften nicht sowohl sür sie selbst, sondern auch für ihre Eltern hart, und die Last, welche
die dadurch betroffenen Kreise so lange schon getragen, sehr groß.

Ein Mitglied des Fürsten-Standes gab zu, daß die Last groß sei, hielt aber eiucu Antrag bei Sr. Majestät nicht für erfor¬
derlich, sondern eine Verwendung bei dem Herrn Landtags-Commissar sür die Vertheiluug der Contingentc der Rcscroe-Regimentcr
auf sämmtliche Kreise der Provinz ganz genügend.

Ein Abgeordneter der Städte fragt, ob der Ober-Präsident die Befugnis, habe, die in Nebe stehende Vertheilung zu bewirken,
oder ob dazu die Ermächtigung Sr. Majestät, mithin ein Antrag an Allerhöchstdieselbcuerforderlich sei. Wäre letzteres der Fall, so
sei der kürzere Weg, der Rekurs an Se. Majestät selbst, der wuuschenswerthcste.

Ein Mitglied des Fürsten-Standes halt es für billig, daß die für die Reserve-Regimenter bestimmte Mannschaften möglichst gleich
auf die ganze Provinz vertheilt würden, bemerkt aber dabei, baß die Dienstzeit von drei Jahren gesetzlich feststehe, und auch die
Mannschaften, die znr Garde und zur Artillerie abgegeben würde», ebenfalls drei Jahre dienen müßten.



Ein Abgeordneter der Städte wünscht, daß Se. Majestät selbst wegen dieser Angelegenheit angegangen werbe» möge, was nicht
als eine Behelligung angesehen werden könne.

Ein anderer Dcputirtcr der Städte hält die Verwendung bei dem Herrn Oberpräsidenten für nicht zureichend, und findet eine
Härte darin, daß von der Gunst, welche die nur zwei Jahre dienenden Mannschaften genießen, die Kreise Elberfeld, Neuß lc. ic.
gewissermaßen für immer ausgeschlossenbleiben.

Ein Deputirtcr der Ritterschaft hält be» Zweck des Antrages allerdings dahin gehend, daß bei allen Regimentern nur die zwei¬
jährige Dienstzeit verliehen werden möge und der Rcfcreui erklärt, daß von einer Begünstigung für einzelne Regimenter gar keine
Rede sein könne.

Ein Mitglied des Fürstenstandes schlug vor, bei dem Herrn Landtags-Eommissar vorab anzufragen, ob Se. Erecllenz den
Wünschen des Landtages entsprechen könne, oder dazu einer höhern Autorität bedürfe.

Ein Depntirter der Nitterfchaft macht den Unterschied zwischeneiner Application an Se. Majestät und einer an den LandtagS-
Commissar bcmerklich,und hebt die Nothwendigkeit hervor, mit der ersteren sparsam zu Werke zu gehen, mithin nur an Se, Majestät
sich zu wenden, wenn auf keinem andern Wege Abhülfe zu erwarten stehe, und tritt daher der Herr Abgeordnete dem Antrage des Redners
aus dem Fürsten-Stande bei, welcher von Sr. Durchlaucht als zweckmäßigzur Annahme empfohlen wnrde, die denn auch erfolgt ist.

Es wendet sich hierauf die Berathung zu dem Berichte des 11. Ausschussesüber den Antrag, die Bürgermeisterei Dinslakcn mit
dem Kreise Nees zu vereinigen und das landrätliliche Officium nach Wesel zu verlegen. Der Ausschuß hat den Antrag nicht bevor-
wortct, da der Instanzcnzug noch nicht erschöpft worden sei, und hat sich die Versammlung in der gewohnten Weise damit einver¬
standen erklärt.

Der nämliche Ausschuß hatte rücksichtlichdes Antrages wegen Trennung der jetzt zu einem Kreise vereinigten früheren zwei
Kreise. Rcinberg uud Geldern, sich dahin geäußert, daß sich zwar nicht verkennen lasse, wie der Kreis in seinem jetzigen Umfange zu
groß sei, daß aber die gesetzlich vorgeschriebenenSchritte zur Begründung dieses Antrages noch nicht geschehen seien und demselben
mithin keine Folge gegeben werden könne, der Antrag demnach zur Vervollständigung zurückzugeben sei. Auch hiergegen ist kein
Widerspruch erfolgt.

Gin Abgeordneter der Ritterschaft berichtete darauf, Namens des 11. Ausschusses,daß derselbe das Gesuch um Verwendung des
Landtages für die Stadt Iülich in seiner ganzen Ausdehnung unterstützen zu müssen geglaubt habe.

Ein Dcputirtcr der Städte bemerkte darauf, daß er den Antrag der Stadt Iülich — in so weit derselbe eine Vermehrung der
Garnison betreffe — für unzulässig und ungeeignet halte. Offenbar sei dieser Antrag eine Lokalsache, für welchen die Intcrcession
der Stände-Versammlung gar nicht in Anspruch genommeu werden sollte. Wohin dies wohl führen wolle, wenn der Landtag alle
Klagen und Vittcn vou Gemeinden, die in ihrem Nahrnngsslande herabgekommcn seien und deren es namentlich in der Gegend,
welche er bewohne, genug gebe, zu unterstützen berufen werde, möge man bedenken. Mit dergleichen Gegenständen müßte nach seiner
Meinung Eine hohe Stände-Versammlung ihre Zeit uud ihre Kräfte nicht zersplittern. Der fragliche Antrag scheine ihm aber auch
ganz ungeeignet. Das Militair sei zur Vertheidigung des Landes da, und nicht um dem Nahrungsstande gesunkener Städte wieder
aufzuhelfen. Dic Staato.Negicrung müssc am besten wissen, wohin die Truppen zur Errcichung dcr Staatözwccke zu verlegen
wären. Eine Einwirkung hierauf halte er für ganz unpassend, und dics um so mehr, da von hier aus eine Vermehrung der Militair-
Macht leicht inducirt wndcn tonne. Er würde eher auf eine Verminderuug antragen. Im übrigen wolle er den Nothstand der
Stadt Iülich nicht bestreitcn, sehe aber kein Mittel, wie demselben abgeholfen werden könne. Mit dein Antrage auf Versetzung in
eine geringere Klasse dcr Gewerbesteuer sei er ganz einverstanden.

Ein Dcputirtcr dcr Landgcmcindcn crbat sich das Wort, um dem letzten Redner bcmerklich zu machen, wie bereits ein früherer
Landtag einen ähnlichen Antrag, wie dcr jetzt bcsprochcnc, bei des Königs Majestät eingereicht, und also darin nichts ungeeignetes
gefunden habe, daß anch von Sr. Majestät selbst das Gesuch als ein solches nicht angesehen worden sei. Wie groß auch der Druck
in seiner Umgegend sein möge, snhr der Abgeordnete fort, so habe er die Ueberzeugung, daß die Lage von Iülich noch bedenk¬
licher sei, in der That wage er zu behaupten, daß kein Ort wie dieser durch die Veränderung der Herrschaft bcnachtbeiligt worden
sei.

Früher habc Iülich cine starke Garnison gebabt, die viel Geld in Umlauf gebracht, dic jetzige schicke ihr Erspartes in die
Heimath; die Häuser-Steuer betrage jetzt mehr als das Doppelte von dem, was früher bezahlt worden; die Schlacht- nnb Mahl-
Steuer habe dic Gewerbe aus dcr Stadt vertrieben; die strenge Thorsperrc sei dem ackcrwirthschaftlichcn,wie dem industriellen
Betriebe hinderlich, nnd habe schon mehrere Eigenthümer veranlaßt, ihr Land an Auswärtige zu verpachten. Ein Theil der Kaserne
sei an Bürger billig verpachtet und dadurch der Miethwerth der andern Wohnungen gesuuken; selbst die Post thue das ihrige, um
dem armen Iülich zu schaden, indem sie daö Postgeld von Eöln über Düren nach Aachen auf 6 Sgr. pr. Meile herabgesetzthabe,
während vor nicht langer Zeit übcr Iülich dic Meile 10 Sgr. kostete und nun noch mit 8 Sgr. pr. Meile bezahlt werden müsse.
Wenn nun noch erst die Eisenbahn-Verbindung zwischen Löln und Aachen ins Leben trete, dann werbe Iülich vollends verlassen
sein, und unter diesen Umständen fühle der Abgeordnete sich gedrungen, das Mitgefühl der verchrlichcn Stände für eine Stadt in
Anspruch zu nehmen, mit welcher er so lange und so nahe in Verbindung gestanden habe, indem er sie bitte, den Beschluß des
Ausschusseszu dem ihrigen machen zu wollen.

Ein Deputirter der Ritterschaft unterstützte dic Bitte noch mit einigen Bemerkungen, uud es hat sich darauf die Versammlung
dem Vorschlage des Ausschusseseinstimmig angeschlossen,worauf der Referent die bereits entworfene Adresse verlas. Ein Abgeord¬
neter dcr Ritterschaft hielt es nicht für passend, daß in der Adresse aus das von Sr. Majestät als Kronprinz gegebene Versprechen
Bezug geno.mmenwerde, und wnrde die Löschung der betreffendenStelle vom Referenten bewilligt, auch die Bemerkung eines Depu-
tirtcn der Landgcmcindcn, daß dic Städte Stolberg und Düren durch den Vergleich mit Iülich gefährdet werden könnten, berück¬
sichtigt, endlich auf den Wuusch eines Abgeordneten der Ritterschaft in der Adresse noch erwähnt, daß der Beschluß der Stände in
dieser Angelegenheit einstimmig erfolgt sei.

Der Antrag wegen des Ausbaues der Straße von St. .Vitb nach Luremburg war durch den Ausschuß bcvorwortct worden; da
aber die eingegangene Nachweise über den Bau der Vezirlöstrasien nachweist, daß die Fonds für den Ausbau dieser Straße ange¬
wiesen sind, so schien dein Ausschuß dcr Autrag dadurch erlcdigt zu sein, und es keiner Weilern Schritte deshalb zu bedürfen, worin
der Antragsteller einstimmte, wenn nämlich die Vorschläge für die Verwendung der Bczirksstraßen-Fonbs genehmigt würden, welche
nächstens dem Landtage vorgelegt werden würden, und worin jene Straße mit 25,l)U0 Thlr. für die nächsten drei Jahre einbegriffen sei.

Es sind folgende Referate eingegangen und werden offen gelegt:
Vom dritten Ausschüsse:

1) Ueber Revision des Reglements der preußischen allgemeinen Wittwen - Vcrpflegungs - Anstalt;
2) Ueber zu erlassendePocnal-Bestimmungen gegen Thier-Quälerei;
3) Ueber Verwendung und Verwaltung des bcrgischcnSchul-FonbS;
4) Ueber die katholischenKirchen-Vorstände;
5) Ueber Unterstützung für den Dombau zu Cöln.

8



58

Vom vierten Ausschüsse:
1) Ueber Zahlung der kurkölnischcnLandes - Schulden;
2) Ueber Feststellung der SubhastationS - Vcdingnngen durch die Friedensrichter.

Vom achten Ausschüsse:
Ueber Aufhebung der Zwangs . Zahlungen ln Kassen - Anweisungen,

Vom neunten Ausschusse:
1) Ueber Abschaffung der öffentlichen Waaren - Verlause auf Credit;
2) Ueber Errichtung eines Handelsgerichts zu Wesel;
8) Ueber Deckung eines Deficits »6 12893 fl, aus der Kasse des süddeutschenHandels - Vereins;
4) Ueber Schiffahrts - Abgaben auf den belgisch-holländischen Vinnenwässern;
5) ». Ueber Revision des Zolltarifs;

l,. Ueber Schutz der inländischen Papier-Fabriken;
e. Ueber Abschluß von Handclstraktateu mit Holland, Nordamerika, Brasilien »c. und
6. Ueber Errichtung cineö besonderen Ministern für Handel und Gewerbe,

Die nächste Sitzung wird auf Morgen, Vormittags IN Uhr, anberaumt.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Gin und zwanzigste Sitzung.
Düsseldorf, den 2. Juli 1841.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls erbat sich ein Abgeordneter der Städte die Erlaubniß, seine Erwiderung
auf das Referat, den Wcibgang von St, Vith betreffend, ctwaö vollständiger als geschehen,dem Prototolle beifügen zu dürfen, was
genehmigt wurde. Ein Deputirter der Ritterschaft wünschte eine Abschrift seines Antrages, die Trennung der Kreise Gelder» und
Nhcinberg betreffend, so wie des Referats darüber zu erhalten, welches zugesagt wurde.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft fragte, ob wohl Se, Durchlaucht übernommen hätten, dem Herrn Lanbtags-
Commissarius die Wünsche des Landtags wegen Veröffentlichung deS Antrags in der erzbischöslichenAngelegenheit mitzutheilen,
worauf Se. Durchlaucht erwiderten, daß Sie dazu noch keine Gelegenheit gehabt, daß es aber geschehenwerde, und baß der Ant¬
wort des Herrn Landtags-Eommissarius entgegen zu sehen sei.

Se. Durchlaucht benachrichtigten hierauf die Versammlung, daß Se. Majestät nach einer eingegangenen Mittheilung des Herrn
Landtags-Eommissarius vom 30. v. M., geruht Hütten, die Dauer des Landtags bis zu 8 Wochen, mithin bis zum 18. Juli, zu ge¬
statten, und daß ferner die von dem Herrn Landtags-Eommissar erbetene Uebersicht der Klassensteuer-Kontingente von Westphalen
eingegangen sei, welche dem betreffenden Ausschüsseüberwiesen werden solle. Ein Abgeordneter der Städte stellte hierauf folgenden
Antrag:

„In meinem Antrage auf Trennung deS IurisdlclionS-Bezirks deS Rheinischen Appellations-Gerichtshofes habe ich mehrere
Facta berührt, die ich zwar aus öffentlichen Mittheilungen geschöpft habe, von denen aber mehrere Mitglieder dieser hochan-
sehnlichen Vcrsaminluug glauben, daß sie wohl noch näher belegt werden dürften. Im Interesse der Sache und einer gründ¬
lichen Erörterung spreche ich daher den Wunsch aus, daß es Sr, Durchlaucht dem Herrn Landtaqs-Marschall gefallen möge, eine
Abschrift meines gedachten Antrages an den Königl. Herrn General-Procurator mit dem Ersuchen gelangen zu lassen, sich
über jene Thatsachen gefällig äußern zu wollen, und zwar sobald, daß die Erledigung des Antrages noch an diesem nur bis
zum 18. d. M. fortdauernden Landtage erfolgen könne."

Ein Deputirtcr der Ritterschaft bemerkte hierzu, daß es, um den Herrn Gcneral-Procurator zu eiuer erschöpfenden Erkläruug in
den Stand zu setzen, zweckdienlich und sogar nothwendig erscheine, demselben nicht nur den vorliegenden, sondern sämmtliche auf die¬
sen Gegenstand Bezug habende Anträge mitzutheilen, welchem Se. Durchlaucht zu willfahren versprach.

Ein Deputirter der Städte verlaS seinen Antrag ln Betreff des Allerhöchsten Landtags-Abschiedes auf die Petition des fünften
Lanbtags wegen Revision der Gesetze vom 16. Januar 183L, 23. Januar 1837, so wie des antonomischen Statutes vom 28. Fe¬
bruar 1837, welcher dem vierten Ausschussezugewiesen wurde.

ES berichtete alsdann der Referent des 9. Ausschussesüber die nachstehcudenvier Anträge, nämlich:
1) über die Revision der Zolltarife;
2) über die Errichtung eines besondern Handels-Ministerit;
3) über den Schutz der Papierfabriken;
4) über den Abschluß von Handelstraetaten mit Hollaub, Nordamerika und Brasilien,

und sprach die Ansichten und Wünsche des Ausschussesdahin aus:
1) Daß der bermalige Zustand der Industrie, namentlich in Beziehung auf die Verhältnisse zum Auslande, einer gründlicheren

Beachtung und eines wirtsameren Schutzes bedürfe;
2) daß über die zu diesem Zwecke erforderlichen Maaßregeln das motivirte Gutachten der Königlichen Handelskammern zu erfor¬

dern sei;

3) daß die Errichtung einer aus Notabel» deS HaudelsstandeS aller Provinzen zu bildenden, alljährlich in Berlin zu versammeln¬
den, consultativen Ecutral-Handelskammer, sowohl für die Ecntral-Verwaltungsbehörde als für den gcscuumtcnHandelsstand
zu interessanten und nützlichen Resultaten führen würde;

4) baß mit Rücksichtauf den dermaligen Zustand der Industrie und, die Notbwendigkeit einer selbststänbigcrenEntwickelung, die
Wiedereinsetzung eines besonderen Handels-Ministcrii dem Ermessen Sr. Majestät des Königs alleruntcrihänigst anHelm zu stel¬
len sein dürfte.

Ein Deputirter der Städte warnte die Versammlung auf das dringendste vor der Industrie-Aristokratie, der hier das Wort ge¬
redet worden, die er aber für viel gefährlicher und dem Lande schädlicherhalte, als die historischeAristokratie, gegen die er so eben
scheinbar in seinem Antrage den Schild erhoben. Er warnte ferner vor Prohibitiv-Zöllcn, welche nur als Waffen gegen die eigene
Brust besjeuige» zu betrachten seien, der sich ihrer bediene; der Herr Abgeordnete behauptete: diese Zustände in den Landern, wo
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große Schutzzölle bestände», seien viel unbehaglicher als da, wo deren gar leine bestanden; Franfrcich und England lieferten dafür
abschreckende Beispiele genug. Gegen Anhörung der Handelskammern, gegen Absendung einer jährlichen Deputation nach Berlin sei
er nicht, es dürften aber nur die Handelskammern der Handelsstädte und nicht diejenigen der Fabritorte dazu berufen werden. Die
Zuverlässigkeit der Handelskammern sei aber nicht mehr zu rühmen, seit dieses Institut, seiner Bestimmung zuwider, in Städte wie
Aachen, Crefeld und Elberfeld eingeführt worden wäre, wohin nur die sogenannten tinuseij» 6« fuuliyueg gehörten.

Ein anderer Abgeordneter der Städte äußerte sich in folgender Weise:
„Der Zollverein war für die deutschenFabriten von so glücklichenFolgen, daß sie keinen größern Schutzzoll bedürfen. Um
aber das Ausland zu gemäßigter» Zöllen zu zwingen, geziemt es Deutschland, Nctorsionen gegen dasselbeauszuüben. Man
muß den Fremden sagen: „was Dn mir thust, das thue ich Dir," Ich zweifle nicht, daß es eine Ehrensache aller Inha¬
ber von Fabriken sein wird, auf einen größern Schutzzoll zu verzichten."

Ein anderer Abgeordneter fügte hinzu:
„Von dem sonst so scharfsinnigen verehrten College« scheint diesmal der Bericht nicht ganz verstanden worden zu sein. Es
wirb nur auf Anwendung des Gesetzes, nur auf Gleichstellung der Zölle in fremden und den Zoll-Vereinö-Staatcn cmgec
tragen, nicht um den inländischen Fabriken einen ungebührlichen Schutz zu gewähren, sondern um durch Netorsionen oder
Concessionen den Absatz der inländischen Fabrikate im Auslande zu erleichtern und zu vermehrcu. Nicht blos durch Colbert
sind diese Fabrikate in Frankreich in dem Maaße besteuert und verboten, daß jetzt fast gar nichts mehr im Vergleich gegen
frühere Iahrzehnde von Deutschlands Fabriten dorthin gesandt werden kann, sondern dies ist erst durch das Prohibitiv-ShftcM
seit 1816 geschehen. Nur Handelsverträge wünschen wir, die uns neue Abzugsquellen eröffnen und die bisherigen erhalten
sollen; wodurch diese am besten erreicht werden können, soll untersucht werden, darum sind die so ängstlich geäußerten Besorg¬
nisse, daß durch einen etwa vermehrten Schutz der Industrie für den Handel eine Beeinträchtigung entstehen könne, für nicht
begründet zu erachten."

Der zuerst aufgetretene Redner erwiderte: er glaube deu Bericht vollkommen verstanden zu haben, und er wolle sich nur gegen
ein Retorsions-System verwahren, was wie das Eolbertsche System einem Kreböübel gleich gewirkt und von einer Zoll-Erhöhung
zur andern geführt habe. Das Uebel sei in Frankreich längst erkannt, und eine Nücktchr davon werde von den besten Staatsmän¬
nern ersehnt, aber das sei unmöglich geworden, weil Milliarden von Kapitalsummen dadurch gefährdet würben. Und immer und überall
wachse das Uebel noch an, denn sobald der Schutzzoll erhöht werde, nähmen auch die Fabriken und die Fabrikate zu. Er erinnere
an das Wort Napoleons, das dieser dem über Absatz klagenden Fabrikanten gesagt, daß er ihm nicht 30 Ellen abnehmen könne,
wenn er nnr 1U brauche.

Der Referent führte dagegen an: es habe der Ausschuß dem Prohibitiv-System keineswegs das Wort geredet, vielmehr der
von Preußen gegründeten und von sämmtlichenVereinsstaaten angenommenen freisinnigenHandcls-Politik den vollsten Beifall gezollt.
Der Ausschuß habe aber darauf aufmerksam gemacht, daß i» dem dermaligen Zollgesetz ausdrücklich vorbehalten sei, Beschränkungen,
wodurch der Verkehr der Unterthanen in fremden Ländern wesentlich leiden möchte, durch angemessene Maaßregeln zu vergelten.
Der Ausschuß glaube die Nothwendigkeit der Anwendung dieser in den Gesetzen begründeten Maaßregeln zur Genüge nachgewiesen
zu haben.

Die Ansicht, daß nur die Handelskammern der Handelsstädte, nicht aber Ne der Fabrikstäbte gehört werden dürften, und daß in
Frankreich nur an Handelsplätzen, nicht in Fabritstädten Handelskammern errichtet seien, müsse er, Referent bestreuen, denn in
Angelegenheiten der Industrie dürften diejenigen Handelskammern, welche über den Zustand derselben vermöge der eigenen Stellung am
besten zu urtheilen im Stande seien, gerade vorzugsweise zu höreu sein. Aus gleichen Rücksichten hätten des Königs Majestät es
für angemessen erachtet, die Zahl der Handelslamuiern in den Fabritbezirtcn noch in neuerer Zeit zu vermehren, und auch in Frank¬
reich sei die Nothwendig««! der Errichtung von Handelskammern in den bedeutendsten Fabritstädten (wie z. B. Lyon) längst
anerkannt worden.

Die Vemertuug, daß ein Schutz der Industrie dem Handel nacbtheilig sein müsse, könne er, Referent, als gegründet eben so
wenig ancrkennen, denn ohne Industrie würde der Handel sich auf Einführung fremder Industrie-Erzeugnisse beschränken, zu deren
Zahlung die Erzeugnisse des eigenen Bodens, nach Befriedigung des eigenen Bedarfs, nicht ausreichen würde», daß es aber zu baarer
Zahlung an Erwerbsmitteln schien würde, während der Handel bei blühender Industrie iu Beschaffung der nothwendigen Urstoffe so
wie in dem Absatz eiqencr Industrie-Erzeugnisse, ein weit ersprieslichereöFeld finden würbe. Referent machte noch daranf anfmcrk-
sam, daß die großen Handelsmächte keineswegs gesonnen seien, von ihrem Prohibitiv - System abzugehen, und daß die Zollvrrcins-
staaten sich zum Schutze der Industrie hauptsächlich vereinbart hätten.

Jener Abgeordnete aus dem Stande der Städte wiedersprach der Behauptung des Herrn Referenten, daß nnr durch Schutzzölle
die Industrie gehoben werden tonne und fübrte als Belag zu diesem Widersprüche die Beispiele der Verglichen, Sächsischen und
Schweizer-Fabriten an, welche ohne alle Schutzzölle zu einer bedeutenden Höhe sich geschwungenhätten, worauf von dem Herrn
Referenten erwidert wurde, daß zur Zeit des Flors der bergischcnFabriten die meiste» Fabrikate nach Frankreich ausgeführt worden
seien, daß aber seitdem die Zölle in Franlreich allmählig und ungestraft dergestalt erhöht worbeu seien, daß dieser Absa» nicht mehr
statt finden könne. In Sachsen habe man anch daö Bedürfniß anderer Maaßregeln gefühlt, nnb in der Schweiz sei gerade jetzt von
einem sehr einflußreiche,!Mitgliedc des Haudclsstandeö der Antrag gestellt worden, die commerziellcn Verhältnisse zum Auslande,
Behufs der etwa zu ergreifenden Maaßregeln, einer Prüfung zu unterwerfen.

Ein Deputirtcr der Ritterschaft stellte zur Aufklärung der Verhältnisse dem Herrn Referenten folgende drei Fragen:
1) Wie gestaltet sich auf «ufern deutschenMärkten quantitativ das Verhältniß des deutschenFabrikats zum ausländischen?
2) Ist anzunehmen, daß der inländische Bedarf durch das inländische Fabrikat befriedigt wird?
3) Ist der Zustand der deutschenIndustrie überhaupt ein fortschreitender oder rückschreitender?

worauf von dem Referenten geantwortet wurde:

»cl 1, daß in sehr vielen Artikeln weit mehr fremde Fabrikate alö dentschcunsere inländischen Märkte überschwemmen;
»ä 2, daß, Wie das Referat es nachgewiesen,der inländische Bedarf durch inländische Fabrikation beschafftwerden könne;
»ä 3, daß der Zustcmd der deutschenIndustrie in vielen Zweigen allerdings ein rückschreitendcrund der Zustand der Indu¬

strie im Allgemeinen keineswegeöein blühender zu »enuen sei.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft fügte die Vcrsicheruug hinzu, daß der Zustand der Fabriten im allgeineinen nichts weniger
als ein blühender anzusehen sei, und daß namentlich Düren, was früher durch seine Papierfabriken sich ausgezeichnet habe, jetzt
deren nur noch wenige besitze, indem mehrere schon seit geraumer Zeit gauz stille ständen nnd die dazu benutztenWasserkräfte müßig
wären, da die Einfuhr des französischenPapiers den Fabrikanten es unmöglich mache, mit Vortheil fortzufahren, und sübrte der
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Herr Abgeordnet? bei dieser Gelegenheit »och an, daß Bänder bei der Einfuhr in Frankreich achtmal so viel bezahlen müßten, wie
der Zoll auf französischenBändern diesseits betrage.

Jener Redner aus dem Stande der Städte antwortete nachträglich auf die Frage des Herrn Abgeordneten der Ritterschaft, daß
es eine bekannteSache sei, baß die Messen seit 20 Jahren immer mehr von den deutschen Fabrikanten besucht würden, und ihre Fabri¬
kate sich täglich und zwar in einer größern Masse als von auswärtigen mehrten, daß die Bandfabriken zuerst durch den Wechsel
der Mode (die Abschaffung der Zöpfe nämlich) in Stockung gerathen, daß allerdings die französischenPapiere der deutschen Fabrika¬
tion geschadet,baß dies aber Folge der bessern Maschineriensei, und daß er von einer Papier-Fabrit gehört habe, die jetzt in der Nähe
von Essen errichtet worden, und mit allen Fabriken des Auslandes werde concurriren können. Endlich machte der Herr Abgeordnete
auf die häufig in Frankreich und England wiederkehrendenEmeuicn unter den Arbeitern aufmerksam, wovon in Deutschland Gottlob
noch kein Beispiel vorkomme.

Ein Dcputirter der Städte trug vor: „Ich werbe das nicht wiederholen, was von mehreren Mitgliedern zu Gunsten der In¬
dustrie bereits gesagt worden ist; ich muß nur Namens der Städte Aachen und Burtscheid hinzufügen, daß in Bezug auf eins der
wichtigsten Probucte unserer Industrie, die Nähnadeln, die neu eingeführten enormen französischenZölle diesen Fabrikzweig so gefähr¬
det habe», daß vielen dieser Fabriken der Untergang drohen muß, wenn nicht durch umsichtig gewählte Netorstoncn oder erkaufte
ConcessionenFrankreich zu billigeren Grundsätzen in Hinsicht auf diesen Fabritzweig gebracht wird. Daß jener geehrte Abgeordnete
blos den Handel, wie er sagt, in unbändiger Freiheit frei wissen will, der Industrie aber bcn ihr gebührenden Aufschwung nichr
gönnt, ist schwer zu begreifen; denn Handel und Industrie müssen wo möglich gleichen Aufschwung nehmen, wenigstens muß ausö
kräftigste darauf hingearbeitet werden, und dies kann nur dadurch geschehen, daß man fremde Staaten in Bezug aus unsere Indu-
ftrlal-Probucte zu gleicher Billigkeit hinführe, welche wir ihren Producten gewähren. Der Herr Abgeordnete nimmt den Besitz
einer Handelskammer nur für Cöln in Anspruch und meint, Aachen, Elbcrkcld und andere Industrie-Städte besäßen nur eine» Rath
der WerkvcrstänbigeN)diese Städte besitzen aber gleich Cöln Handelskammern, und zwar mit Recht, denn es muß ja mit den
Industrie-Producten, wenn solche in bedeutenden Mengen abgesetzt werden sollen, Großhandel getrieben werden, und in Bezug
auf diesen Großhandel treten wir mit dem allgemeinen Handel würdig in bie Schranken. Auch hofft die Industrie, die jetzt, wo
der Zollverband in Deutschland besteht, zu einem bisher nicht geahnten Äusschwunge sich vorbereitet, allen und jeden Schutz von
Seiten unserer hochansehnlichenVersammlung, da es mir nicht unwahrscheinlich scheint, daß bei noch etwas größerer Ausdehnung
des Zolluerbandcs unsere Industrie im Laufe der Zeiten noch dahin kommen wird, nicht alle!» den übrigen Staaten, sondern auch
dem mächtigen und industriellen Gnglanv die Spitze zu bieten, worauf auch mit allen Kräften unserer Seits hingearbeitet werden
muß, da nur auf diesem Wege das hier erwähnte großartige Ziel erreicht werden kann."

Ihm folgte ein anderer Dcpntirter der Städte mit der Bemerkung- „Dem verehrten Abgeordneten würde ich in seinem Cos-
mopolitismus, der Aufhebung der Zölle verlangt, gerne beipflichten, wenn das Prinzip auch von unseren Nachbarstaaten ausgeübt
würde. Da dies jedoch nicht der Fall ist, so müssen wir wohl die billigen Grundsätze, welche bei Einführung deö Zolltarifs ^»
1818 ausgesprochen wurden, im Auge behaltend, zu Retorsions-Maaßregeln gegen diejenigen Länder schreiten, welche unsere Fabrikate
und Erzeugnisse durch übergroße Zölle und Eingangs-Verbote zurückweisen. Hierdurch werden wir in den Stand gesetzt, durch
Handels-Verträge einen gegenseitigenvortheilhaftcn Austausch hervorzurufen. Eine Revision der Eingangsiechte, die von 1 bis lUU "/<,
variiren, dürfte unabwcislich sein. Ich schließe mich deshalb den Anträgen des Herrn Referenten an."

Ein Abgeordneter der Ritterschaft behauptet, es sei nicht der Verdienst, sondern der gesunde und lovale Sinn der deutschen
Arbeiter, der hier vor Emcutcn schütze. Ein Dcpntirter der Städte wollte auch der Mode nicht oder doch nur in geringem Maaße,,
sondern hauptsächlich den hohen Einfuhr-Zöllen in andern Ländern den Verfall der Bandfabriten zugeschriebenwissen. Auch bie
Sahet-Fabriken von Crefeld, welche früher mit großer Lebendigkeit gearbeitet, seien Durch die Einfuhr der englischenmit einem
geringen Einfuhr-Zoll belasteten Wollengarne beinahe ganz außer Thätigkeit gesetzt worden.

Ein Abgeordneter der Städte führte gegen die vorgekommene Anspielung auf eine höhere Besteuerung fremder Baumwollen¬
garne an: Er stimme dem Herrn Referenten in allen Theilen bei, mit Ausnahme dessen, was wegen Besteuerung der englischenTwiste
oder Baumwollengarne gesagt worden. In Preußen würden zwar für 6,0l»U,U0a Thaler davon eingeführt, diese aber mit 2 Thlr. pr.
Ecntncr zum Schutz der inländischen Spinnereien hoch genug besteuert, was ans die groben Nros. über 10°/^ betrage, ein höherer
Zoll würde den Ruin der inländischen Fabriken und Nothfärbereien mit sich führen.

Der Referent cntgcgnete, daß der Ausschuß die Erhöhung des Zolls aus Baumwollengarn keineswegs beantragt, sich vielmehr
darauf beschränkthabe, die Frage, wie der Arbeitsgcwinn an den eingeführt werdenden Garnen durch Unterstützung der Spinnereien
und unbeschadet anderer Interessen, dem Inlande zuzuwenden sein dürfte, einer ernsten Prüfung zu empfehlen.

Ein Depntirter der Städte bemerkte: Es sei ihm etwas ganz Neues gewesen zu vernehmen, daß der Verkehr auf den Messen
in stetem Zunehmen sei. Er müsse glauben, baß der Herr College viel besser auf dem Nhcinc zu Hause sei, als auf den Messen, sonst
würde er wissen, daß dieselben statt im Zunehmen, in den letzten Jahren in steter Abnahme seien und die Geschäfte mehr durch
Reisende uud Colporteurs auf alle möglicheWeise außer denselbenbetrieben würocn, und daß dadnrch eine Concurrenz hervorgerufen
werde, die den Geschäften und der inländischen Industrie höchst verderblich seien. Sehr viele Fabrikanten würden ihre Arbeiten ein¬
stellen, wen» sie nicht zum großen Theile dieselben fortsetzten,um ihren Werkleuten Brod zu geben, da sie für ihre bedeutenden An.
lagen kaum einen mäßigen Zins erwirken tonnten. Darum dürften sie Wohl mit vollem Rechte den Schutz und bie Theilnahme
des Staates in Anspruch nehmen. Uebrigens wisse er auch bestimmt, daß der Handels-Minister zu Paris sehr gern eine Herabsetzung
der Zölle bort veranlassen möchte, allein er finde sich daran verhindert durch die Mitglieder der Deputirten-Kammer. Ihm würoe
es also ganz gelegen sein, durch eine diesseitigeDemonstration in seinem Wunsche unterstützt zu werden; worauf der erste Redner
berichtigte, daß er nur angeführt habe, die deutschen Fabrikate hätten sich auf den Messen in größerer Masse als die auswärtigen
eingefundeu.

Hlcrauf sprach sich ein Dcputirter der Landgemeinden dahin aus: „Der Ausschnß hat nach einem sehr ausführlichen Referate
für eine Revision des Tarifs sich ausgesprochen, und dabei die nöthige Berücksichtigungder Industrie- und Handcls-Vcrhältnisse bean¬
tragt. — Wenn hiermit, wie eö mir, nicht so sehr durch bas Referat, als durch die Debatten, klar geworden ist, gemeint sein soll,
daß gegen diejenigen Staaten, in welchen unsere Fabrikate mit Einsub-r-Verboten oder Prohibitiu-Zöllen belegt sind, durch gleiche
Behandlung Repressalien genommen werden, mit einem Worte, daß anch unserer Seits zum Prohibitiv-Svstem übergegangen werden
müsse, so bemerke ich mit Bedauern, daß unter den mancherlei hergezählten Producten, die Erzeugnisse des Ackerbaues unberücksich¬
tigt geblieben und nicht auch für diese der nämliche Schutz, die nämlichen Repressalien in Anspruch genommen worden sind,
obgleich dieselben dem Auslande gegenüber in keiner günstigen Lage sich befinden. — Unter allen will ich nur erinnern an die
englische Kornbill und an die in unsern Nachbar-Ländern Frankreich, Belgien und Niederland bestehenden Eingangssteuern auf unser
Vieh, die ihrer Höhe wegen wahre Prohibitiu - Zölle sind, und unö die Märkte versperren, nach welchen sonst der Absatz dieses
Artikels hauptsachlich gerichtet war. Diese Bemerkung mache ich jedoch nicht in der Absicht, um dadurch die Provoeation des Prohi¬
bitiu-Systems zu unterstützen und dessen Ausdehnung auch zu Gunsten des Ackerbau-Standes zu verlangen. Mit Entschiedenheit
muß ich vielmehr mich gegen alle Prohibitiu-Zölle erklären; ich halte dieselbe für schädlichund dagegen unser Zollsystem für das
beste, welches von dem Grundsätze ausgeht, durch mäßige Zölle die inländische Industrie in der Art zu schützen und zu cnnuntern,
daß mit Fleiß und Intelligenz eö ihr möglich wird, mit den Erzeugnissen des Anslandeö die Concurrenz aushalten zu können, ohne
jedoch durch Ausschließung dieser jenen ein Monopol zu> verschaffen; durch Erhöhung der Zölle unsern Erzeugnissen den Eingang ins
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Ausland zu erwirke», liegt außer der Möglichkeit, Wenn Staaten Repressalien auf Repressalien gegeneinander häufen, so bleiben
zuletzt stets ihre Unterthanen die Getroffenen. Ich kann daher nur in dem angedeuteten beschränkten Sinne und bann mit Ein¬
schluß der Ackerbau-Verhältnisse dem gedachtenAntrage des Ausschussesmeine Zustimmung geben.

„Der Ausschuß hat ferner die Bildung einer Central - H llnbclskammer in der Hauptstadt des Staates, zusammengesetzt
aus Deputaten des Hanbelsstanbes sämmtlicher Provinzen, in Antrag gebracht, deren Gutachten in Zoll- und Handelssachen vom
Ministerium zu vernehmen wäre. Ein so einseitig zusammengesetzterKörper im Mittelpunkt der Staats-Regierung, wenn gleich
nur mit konsultativer Stimme, scheint mir jedoch den andern Ständen durch seinen Ginfluß leicht gefährlich werben zu können. Soll
irgend eine Versammlung über solche wichtige Staats-Angclegenheiten mit ihrem Gutachten gehört werden, so dürfen in ihr die
Ackerbau-Interessen nicht weniger, als jene der Fabriken und des Handels, vertreten werden, damit nicht letztere übersehen werden,
wie es hier im Ausschüssegeschehenist; dicserhalb muß ich gegen die Bildung einer Central-Handelskammer in der vorgeschlagenen
Art mich erklären.

„Der Ausschuß hat endlich die Nieder-Errichtung eines eigenen Handels-Ministeriums beantragt. In diesem Punkte stimme
ich dem Ausschussevöllig bei, da in demselben ich eine Bürgschaft erblicken mnß, daß bei Handels-Verträgen mit den andern
Staaten unsere Interessen in allen Beziehungen für die Zukunft wohl besser berücksichtigtwerden dürfte», als solches biöhcran mit¬
unter geschehen ist."

Von dem Referenten wurde entgegnct: Der Ausschuß habe im Interesse des Ackerbaues keine Maaßregeln vorgeschlagen, weil
ihm in dieser Beziehung keine Vorschläge zur Begutachtung überwiesen worden seien, übrigens habe der Ausschuß auch nur die
Anwendung bestehender Gesetze beantragt.

Der Herr Landtags-Marschall machte bemerklich, daß dem Landtag nur noch 14 Tage für seine Verathungen übrig bleiben und
die Zeit daher sehr kostbar sei. Se, Durchlaucht wünsche» daher, es möchte nur vo» beujcuigcn Mitglieder» noch das Wort genommen
werbe», bie Vie Angelegenheit »och nicht genug erörtert glaubten.

Vin Abgeordneter der Ritterschaft bat daraus ums Wort und fragte: ob das seit einigen Jahren sich zeigende Steigen des
Werthes des Grundeigenthnms der Entwickelung der Industrie ober des Handels zu verdanken sei, er glaube, man verdanke es beiden;
ist dem so, dann verdienen sie auch beide den in Antrag gebrachten Schutz.

Ein Abgeordneter der Städte führte an, daß die wenigen Fabriken seiner Umgegend durch die kürzlich in Holland gegen bie
Einfuhr ihrer Fabrikate genommenen Maaßregeln sehr gelitten hätten.

Cin Deputirter der Ritterschaft trug noch vor" Sein Antrag gehe keineswegs dahin, ein Prohibitiv - System hervorzurufen, er
begehre nur Wiedcrvergeltung zum Schutz der inländischen Industrie, welche dadurch außerordentlich litt, wenn z, B. seidene Bän¬
der bei ihrer Einfuhr iu Frankreich je nach ihrem Werthe 8 °/„ Zoll bezahle», während die Franzosen für gleiches Quantum
bei uns nur 1 °/„, also den 8ten Theil zu erlegen haben. Diese Ungleichheit sei um so empfindlicher, als unsere Fabriken eben so
schöne Waaren liefern, als die frcmzösischen. Cr tonne nicht zugeben, daß die Banbfabriken durch Abschaffung der Zöpfe in
Stockung gerathen seien, indem dieses Consumo durch die vielen zur Mode geworbenen Nänber reichlichen Ersatz gefunden.
Das Uebel der Banbfabriken beruhe vielmehr bari», daß bie Franzosen uns mit ihren Bändern überschwemmen. Auf die Bemer¬
kung, daß binnen Kurzem 2 Maschinen-Fabriken zu Staude kommen würden, bemerkte derselbe, daß auch zwar in Düren schon
mehrere Maschincn-Papicr-Fabriten errichtet und bereits im Betrieb seien, daß jedoch diese Maschinen die Fabrikanten weder vor Aussuhl
der Lumpen schützen, noch ihnen eine Vrportations-Prämie von 10 °/, gewähren.

Ein Deputirter der Ritterschaft wünschte zu seiner Aufklärung bie Fragen durch den Herrn Referenten beantwortet:
1) ob er nicht glaube, daß die vorgeschlagenen Schutz- und NetorsionS-Maaßregeln durch Erhöhung der Zölle und Verminde¬

rung der Einfnhren dem Staats-Einkommen einen bedeutenden Ausfall verursachen, und
2) ob dadurch nicht dem so verderblichen Schleichhandel ein erneuerter Reiz gegeben werde?

worauf der Herr Referent aus dem Ausschußberichte erwiderte:
»H 1, daß wen» zur Anwendung von Vergeltungs-Maaßregeln und zum Schutze der Industrie eine Erhöhung der Einfuhr¬

zölle oder in Erwiederung entsprechenderErleichterungen hie und da eine Ermäßigung derselben nothwendig werde, der daraus an
der einen Seite etwa entstehende Ausfall iu den Zoll-Einnahmen durch die Vermehrung dcö National-Reichthums uud der allge¬
meinen Leistungsfähigkeit, so wie durch den daraus hervorgehenden Zuwachs der dircctcn Steuern an der andern Seite in weit
größerem Maaße wieder genommen werden würde;

»<i 2, daß die durch die Erweiterung des Zollgebietes verminderten Gränzen eine strengere Beaufsichtigung der letztern erleich¬
tere, daß übrigens auch in andern europäischen Staaten der Reiz des Schleichhandels eine Erhöhung der Eingangszölle nicht gehin¬
dert habe.

Ein Abgeordneter der Städte erinnerte, daß die Klage, den Ackerbau im Berichte unberücksichtigtgelassen zu sehen, nur allzu
gegründet sei, uud die Entgegnung des Herrn Referenten, es habe darüber nichts vorgelegen, dieß nicht rechtfertigen könne, denn es
dürfe nicht übersehen werden, daß so oft die Industrie 100,000 Thaler Capital-Umschlag bewirke, der Ackerbau mehr als eine
Million in Bewegung setze; worauf von dem Herrn Referenten erwidert wurde, daß cr sich zur Vermeidung von Wiederholung?,-
nur auf seine früheren Bcmertuugen beziehe» könne.

Wie nun Anträge des Ausschusseszur Abstimmung gebracht werden sollten, wurde durch einen Dcputirten der Landgemeinden
der Wunsch geäußert, daß dabei das oben vorgeschlageneAmenbement wegen der Ackerbau-Verhältnisse, welches vo» ihm unterstützt
worbe», berücksichtigtwerde; es erklärte aber Herr Referent dagegen, daß cr darauf bestehe» müsse, die Anträge des Ausschusseszuerst
und successive zur Abstimmung zu bringen.

Ei» Deputirter der Ritterschaft hält die Vermehrung der Ministerien für nachtheilig, und für die Wirksamkeit des Dienste«
ihre Verminderung vielmehr wünschenswerth, weswegen er sich nicht für bie Bildung eines besondern Handels - Ministeriums aus-
sprcchen könne.

Der Herr Referent stellt also die erste Frage:
„Ob der dermaligc Zustand der Industrie, namentlich in Beziehung auf die Verhältnisse zum Auslande, einer gründlichern
Beachtung und eines wirksameren Schutzes bedürfe?"

und ist diese Frage mit 50 Stimmen bejahend, mit 25 aber verneinend beantwortet worden.
ES wird hierbei durch zwei Abgeordnete der Städte folgender Einspruch zu, Protokoll gegeben:

„ Die Unterzeichnetenhaben gegen den Antrag des Herrn Referenten zu bemerken, daß eine Zoll-Erhöhung auf gesponnenesVamn-
wollen-Garn, als blos veredeltes Material, von großem Nachtheile für die Baumwollen-Fabriken sei, und ihnen besonders
bei ihrer Concurrcuz uach den überseeischenLändern verderblich werben würde. "

Die zweite Frage war:

„Ob über die zu diesem Zweck erforderlichen Maaßregeln das motivirte Gutachten der König!. Handelskammern zu erfor¬
dern sei?"

und haben sich hicfür 72, bagcgcn aber nur 3 Stimmen ausgesprochen.
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,Der dritte Vorschlag ging dahin:
„Ob die Errichtung einer aus Notabeln bc« Handclsstanbes aller Provinzen zu bildenden alljährlich in Berlin zu versam¬
melnden Ecntral-Handelskammcr zu beantragen sei?"

und wurde dieser mit 49 gegen 26 Stimmen abgelehnt.
Der vierte Vorschlag war:

»Ob mit Rücksicht auf den dermaligen Zustand der Industrie und die Nothwendigkeit einer selbftstanbigern Entwickelung
die Errichtung eines besonocrn Handels-Ministern zu beantragen sei?"

und ist derselbe mit 4? Stimmen bejaht, mit 23 aber verneint worden.
Ein Deputirtcr der Städte hält die Vilbnng eines Handels-Ministeriums, da der Antrag darauf vom Plcno abgelehnt worden,

für einen Gegenstand, der zu einer iti«, in p»rto« Veranlassung geben tonne, und trägt auf diese an, wobei ihn ein anderer
Deputirtcr unterstützt.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden aber hält diesen Gegenstand nicht dazu geeignet und sieht die Bildung eines Handels-
Ministeriums als nicht in besonderem Interesse der Städte liegend an.

Ein Deputirtcr der Städte glaubt, daß, da Sc. Majestät von den Protokollen des Landtages Kenntniß erhielt, Allerhöchftbie-
selbeN die Wünsche des Standes der Städte daraus erkennen würden und eine itin in nnrte» ihm als unnöthig erscheine.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft theilt die oben ausgesprochene Ansicht, baß ein Handels-Ministerium nicht bloß den Stand
der Städte intcressire, uindizirt aber für diese das Recht, auf eine iti« in z,«i>t«» zu dringen und hält den Stand gesetzlich befugt,
diese zu verlangen, ohne baß dagegen von Seiten der andern Stände Einspruch erhoben werden könne.

Se. Durchlaucht verwiesen die Entscheidung über diesen Gegenstand zur nächsten Sitzung und forderten den betreffendenReferen¬
ten des vierten Ausschusses auf, das Gutachten desselben über den Antrag wegen der rückständigenZinsen von kurtülnischen Obli¬
gationen zu verlesen.

Der Ausschuß beuorwortet den Antrag dahin:
„baß Se. Majestät der König unter Entwickelung der Verhältnisse nochmals gebeten werden möge, diese, für manchen
Bewohner der Provinz nicht unbedeutende Angelegenheit zu einer endlichen Entscheidung fördern zu wollen;"

und erklärt sich die Versammlung in der gewöhnlichen Weise damit einverstanden, was ebenfalls rücksichtlich des nun vorgetragenen
Adrcsi-Entwurfes geschieht.

Soweit gekommen, wirb nun ein von 21 Mitgliedern der Städte unterzeichneter Antrag auf eine iti«, in parte« Sr. Durch¬
laucht überreicht, welcher zu der gewünschten Berathung wegen des die Bildung eines besondern Handels-Ministeriums bezweckenden
Antrages den Stand auf morgen früh 9 '/, Uhr einladet.

Hierauf verliest ei» Deputirter der Ritterschaft das Gutachten des vierten Ausschussesüber den Antrag wegen Eompetenz der
Friedensrichter zur Feststellung der Zahlungsfristen bei Subhastationen von Immobilar - Gegenständen.

Es geht der Antrag des Ausschusses dahin:
„daß Se. Majestät geruhen möge, die AllerhöchsteKabincts-Orbre vom 9. April 1836 dahin huldreichst zu modisiziren, daß
die Königlichen Friedensrichter bei Feststellung der Kaufbebingungen die Zahlungs - Termine der zu snbhastirenben Grund¬
stücke ohne Einwilligung der Gläubiger nicht über zwei Jahre von dem Tage der Subhastation ab, hinaussetzen dürfen."

Ein Deputirtcr der Städte bemerkt, es seien noch mehrere Fälle denkbar, wo der Schuldner Einspruch zu machen Veranlassung
hätte, er schlage vor, man möge diesen die Befugnis! des Relnrscs an das Lauogcricht einräumen, unter der Bedingung, daß derselbe
so früh erfolgen müsse, um noch vor Eintritt des Termins entschieden werden zu können. Der Referent erwiderte dagegen, daß
dies weiter als der Antrag selbst gehe, und es sebr zu bedauern sei, daß darüber nichts im Ausschüssevorgebracht worden, er müsse
bitten, sich am Antrage zu halten; er wirb dabei von mehreren Seiten unterstützt und ohne daß auf den Vorschlag, den Gegenstand
bei Erörteruug der Proposition über die Eompetenz des Fricbensgerichtes aufzunehmen, Rücksichtgenommen wirb, ertart sich die
Versammlung in der gewöhnlichen Weise mit dein Vorschlage des Ausschusses einverstanden.

Der betreffende Referent trägt nun das Gutachten des achten Ausschusses über den Antrag wegen der Zwangs - Zahlung in
Kassen-Anweisungen vor. Der Ausschuß beantragt, daß Se. Majestät gebeten werde:

u. „den Zwangs-Antheil bei allen öffentlichen Kassen nicht länger fortdauern zu lassen, und
l,. zu befehlen, daß für die beiden westlichen Provinzeil ein Realisations-Eomptoir in Cöln errichtet werde."

Ein Deputirter der Städte fragt, ob kein wirtsameres und zugänglicheres Hülfsmittel, als das Realisations-Eomptoir, vorzu¬
schlagen sei, waS der Herr Referent verneint. Der Antragsteller aber widerspricht der Behauptung des Herrn Referenten: daß
nämlich Kassen-Anweisungen im Priuat-Vertehr nicht angenommen zu werden brauchen, indem auf den Kassen-Scheinenausdrücklichstehe,
„gültig in allen Zahlungen," und baß solche Scheine da, wo nicht ausdrücklich klingende Münze bedungen worden, von Pri¬
vaten angenommen werden müssen.

Ein Deputirter der Städte erwidert, es sei durch gerichtlicheAussprüche hinlänglich festgestellt, daß Kassen-Scheine nicht
in Zahlung angenommen werden müssen, und oer Herr Referent fügt hinzu, baß auch rücksichtlich der früheren Tresor-Scheine diese
Praris bestanden habe.

Ein Abgeordneter der Städte bestätigt dieselbe, wünscht aber, daß nicht blos das Nealisations-Comptoir, sondern auch die Steuer-
Kassen ermächtigt und beauftragt werden möchten, die falschen KasscnAnwcisnngcn auszutauschen.

Ein anderer Deputirter der Städte findet es bedenklich, viel an diesem Papier-Geld-System zu rütteln, und glaubt, es dürfe
der Regierung nicht zugemuthet werden, öffentlich zu erklären, sie wolle alle falschen Kassen-Anweisungen einlösen. Er verweist auf
das Edict vom ?. September 1814 pe»p. vom 15. Februar 1816, welches in der Proclamatlon über die neuen Kassen-Scheine
nicht aufgehoben worden sei, und wodurch ausdrücklich erklärt worden, daß Kassen-Scheine nicht im Privat - Verkehr angenommen
zu werden brauchen.

Ein Depuürter der Städte führt mehrere« zur Unterstützung des vom Ausschussegemachten Vorschlags wegen eines Realisa-
tions-Eomptuirs an, und ein Abgeordneter der Ritterschaft erwähnte, daß er im Ausschussedie Errichtung cineS Realisations-Eomp-
toirs in jedem Ncgierungs-Bezirkc vorgeschlagen habe, waS aber so wenig in der Plcnar-Nersammlung wie im AusschusseUnter¬
stützung findet, worauf die Versammlung in gewohnter Weise mit großer Stimmen-Mehrheit den Vorschlag des Ausschussesannimmt.

Als neu eingegangen werden folgende Referate angemeldet.
Vom ersten Ausschüsse:

1) Ordnung über die Vcfugniß der Kreisstände, Ausgaben zu beschließen;
2) Beschränkung der Wahlfrciheit im vierten Stande;
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3) desgleichen für den dritten Stand;
4 ) Aufnahmedes Ortes Neustadtin den Städte - Verband.

Vom dritten Ausschusse:
Entwurf des provisorischen Kirchen- und Schul-Rechts des HerzogthumsEleve ostseits Rheins und der Grafschaft Essen-
Werden,

Vom vierten Ausschüsse:
1) Kosten der Fabriken-Gerichte zu Elbcrfeld, Barmen, Lennep, lc. »c.;
2) Das bergische Provinzial-Rccht.

Vom fünftenAusschusse:
Remunerationder Bürgermeisterfür die Dienstvcrrichtungen derselben bei Vertretung des öffentlichen Ministerii.

Vom cilften Ausschusse:
1) Beschränkung des übermäßigen Brandwcin-Genusses;
2) Mahlstcuer - Freiheit des in Eöln fabrizirtenzum Erport bestimmten Mehls;
3) Einführung der Wege-Ordnung;
4) Ermäßigung des Notabilitätssatzesfür Landrathswahlenim Kreist Eleve.
Die nächste Sitzung wurde auf Morgen, Vormittags 1t) Uhr, anberaumt.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Zwei und zwanzigste Sitzung.
Düsseldorf, den 22, Juni 1841.

Nach Verlesungund Genehmigungdes Protokolls erbat sich ein Abgeordneter der Städte das Wort, um rücksichtlich der gestern
beantragtenIti«, in n-»!»!«» zu berichten: es habe unter dem Vorsitze Sr. Durchlaucht des Herrn Landtags-Marschallseine Sitzung
des Standes der Städte stattgefunden,in welcher Se. Durchlaucht anheim gegebenhätten, von einer Sonderung in Theile abzustehen,
wenn in der, Seitens des Provinzial-Landtags in Betreff der Handels-Verhältnissean des Königs Majestät zu richtendenAdresse
erwähnt werde, daß sich zwar eine bedeutende Majorität und in dieser sämmtliche Mitgliederdes dritten Standes für die Wieder-
Errichtung eines Handels-Ministerii ausgesprochen,daß aber diese Majorität die gesetzliche Majorität von ^ nicht erreicht habe.
Dieser von Sr. Durchlaucht gemachte Vorschlag sei von dem Stande der Städte einstimmig angenommen,aber unter dem Vorbe¬
halt, der Sonderung weitere Folge zu geben, für den Fall, daß die vorgeschlageneErwähnung in der fraglichen Ndresse von der Plenar-
Versammlungnicht genehmigt werden möchte. Er, Referent,trage im Auftrage des Standes der Städte auf diese Genehmigung an.

Es wurde demselben von Seiten mehrerer Abgeordnetenwidersprochen, während ein Dcputirter der Landgemeinden sich dem
Antrage des Referentenanschloß.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft äußerte dagegen: die gestrige Abstimmung sei eine Thatsache, welche das Eigenthumder ganzen
Versammlunggeworben sei und welche nicht alterirt werden dürfe, was zu den grüßten Verwirrungen führen würbe.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden trug seiner Scits darauf an: baß, obgleich er sich gestern schon mit dem Antrage auf
Errichtung eines Handels-Ministeriumsganz einverstanden erklärt und diesen unterstützt habe, er doch seine Zustimmungnicht geben
könne, daß heute nochmals eine schon erledigte Frage zur Abstimmung gebracht werde; wenn jedoch heute von Seiten des Ausschusses die
neue Frage gestellt werde: ob nicht die Errichtung eines Ministeriumsfür Handel, Ackerbau und Gewerbe beantragt werben sollte, so
müßte er zwar ebenfalls erklären,daß wenn darin ein neuer Antrag sollte erblickt werben, auch alsdann ein solcher nicht zulässig erachtet
werden dürfte, weil die Frist zur Stellung neuer Anträge abgelaufen sei; er glaube jedoch, daß ein solcher Antrag, als Amendement
zu dem frühern in seiner beschränkterenFassung nicht angenommene Antrag füglich noch in Vorschlaggebracht, berathen und zur
Abstimmung gebracht werden tonne.

Se. Durchlaucht bemerkten, eine neue weitläufige Erörterung des Gegenstandessei nicht wnnschenswcrth, sondernnur darüber
zu entscheiden,ob das vom ReferentenvorgeschlageneAuskunftsmitteladoptirt werden sollte oder nicht.

Ein Deputirter der Landgemeinden widersprach dem Vorschlage des Herrn Referenten, indem er sich dabei den Ansichten des
vorigen Redners anschloß, und machte noch bemcrtlich, baß jedem einzelnen Stande ein gesetzliches Mitte! dargeboten sei, in den
Fällen, wo er sich dnrch eine Beschlusinahme der Gesammtheitverletzt glaubte, sich Allerhöchsten Orts zur Wahrnehmung seiner
Interessen zu verwenden; — dieses gesetzliche Mittel sei die ltio in p»rt«8, ein anderes snbstituirenzu wollen, wäre bedenklich.
Die proponirte Inscrtion des Ergebnissesder gestrigen Berathung über den Antrag auf Bildung eines Handels-Ministerii in das
heutige Protokoll sei den Vorschriftender Geschäfts-Ordnung zuwider, und gestattete man sie ausnahmsweise, so würde zu
befürchten sein, daß dadurch ein Präcedcns entstände, welches in der Folge hinderlich würde. Die Sonderung in Theile müsse man
allerdingsso viel als möglich zu vermeiden suchen, indessen wäre es immer besser gethan, sie eintreten zu lassen, alö in der Absicht,
sie zu umgehen,einen Ausweg zu wählen, der zur Verletzung der Vorschriften des ständischenGesetzes führe.

Was das erwähnte Amendement anlange, so könne zwar heute, in Betreff der gestern verhandelten Angelegenheit,ein neues
Amcudemcnt nicht mehr vorgebracht werben; wäre aber eins bei der gestrigenBerathung vor der Abstimmung eingereicht worden,
so würbe nichts im Wege stehen, daß es in der heutige»Sitzung als der Fortsetzungder vorangegangenenwieder aufgenommen
und discutirt werde; ihm sei aber nicht erinnerlich, daß ein Amendementvorgeschlagen worden, er verlasse sich desfalls auf das
Gedächtniß seiner Herren College».

Ein Deputirter aus dem Stande der Ritterschafttrug vor: Die gestrigeAbstimmung sei allerdings eine Thatsache, allein
nur deshalb erfolgt, weil, wie er es gestern erfahren, ein großer Theil derjenigen,welche nicht dafür gestimmt,auch keine besondere
Gründe dagegen gehabt oder aber gewünscht hätten, baß zugleich die Fürsorge des in Antrag gebrachten neuen Ministeriums sich
auch auf den Ackerbau erstrecke» möge. Es hätten mehrere Abgeordneteden Wunsch geäußert, daß der Gegenstandnochmals in
Berathung gezogen werden möge, und zwar um so mehr, als eine besondere Berathung darüber nicht Statt gehabt habe. Der
Einrede, daß auf die gestrige Abstimmung nicht zurückgekommenwerben dürfe, begegne er mit der Bemerkung, daß ei» Gleiches
schon früher und zwar anf dem vorige» Landtage bei eincm weit geringfügigeren Gegenstand Statt gefunden habe, daß es sich aber heute
auch nicht darum bandle, auf eine abgeurtheilteSache zurückzukomme», welche nicht ihres Gegenstandes,sondern blos ihrer engen
Grenzen wegen, Widerspruch gefunden habe; baß der Referent ja selbst eingeräumt, daß er bei Stellung der gestrigen Frage darüber
im Irrthum gewesen sei, baß die Fürsorge des Ackerbaues zu den Attributen des Handcls-Ministcrs gehöre, daß er sich aber seitdem
davon überzeugt habe, daß Handel und Industrie mit dem Ackerbau Ein Departement bilden müssen; daß er sich aber als Antrag,
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steller mit Recht darüber beschwere, daß die gestrige Abstimmung ohne die geringste vorgängige nähere Erörterung Statt gefunden.
Im Gegentheil hätten alle Redner, welche das Wort gegen die unmittelbar vorhergehende Frage genommen, sich ausdrücklich dahin
geäußert, daß sie mit der Bitte auf Errichtung eines Handels-Ministeriums durchaus einverstanden seien; bei gänzlicher Abwesenheit
auch nur deö leisesten Widerspruchs habe er daher auch nickt Veranlassung genommen, zur Unterstützungseines Antrages besser, als es der
Ausschuß gethan, ein Wort zu sage». Aus diesem Grunde glaube er sich besonders berechtigt, die Zustimmung der hochansehulichen
Versammlung zu dem Amendemcut, wie er es jetzt stelle, in Anspruch nehmen zu dürfen, dahin gehend:

„des Königs Majestät zu bitten, durch Wiederherstellung eines besondern Königlichen Ministeriums für Handel und Gewerbe
und öffentliche Unternehmungen der Industrie, so wie dem Ackerbau einen spezielleren Eentral-Punkt der Landesherrlichen
Fürsorge Allergnädigst zu gewähren."

In dieser Form sei die Frage nur als eine Verbesserung der gestrigen zu betrachten und auch ganz mit den Wünschen des dabei
intercsslrten Ackerstanbcs übereinstimmend.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft cntgegnetc hierauf: er glaube gegen jedes Zurückkommen auf einen in der gestrigen Versamm¬
lung vollständig und in der gesetzlichen Form berathenen und abgeurtheilten Gegenstand, sei cS direet durch eine neue Berathung
über den Antrag selbst, oder über ein denselben ergänzendes Amendement, sei es durch Aufnahme der Ansicht der Minorität in die
Adresse, förmlich protcstiren zu müssen, weil er ein solches Verfahren als eine in ihren Folgen unberechenbare Verletzung der Basis
her ständischenVerhandlungen der Geschäftsordnung betrachte, und nicht minder als eine Verletzung der wohlerworbenen Rechte der
einzelnen Mitglieder der Versammlung, deren Eigenthum das thatsächlicheResultat der Abstimmung sei. Mehrere Deputirte aus dem
Stande der Ritterschaft traten dieser Erklärung bei.

Nachdem die Sache weiter erörtert worden, wird durch Se. Durchlaucht die Frage gestellt:
Beschließt die Versammlung in der Adresse aufzunehmen: baß die Errichtung eines Handels-Ministerii nicht beantragt werben
tonne, weil die Herren des gcscnnmtenAusschussesund die Mitglieder des dritten Standes einstimmig und eben so die Majo¬
rität der Versammlung, aber keine Majorität von '/, sich dafür ausgesprochen habe?

und wird mit 40 Stimmen gegen 31 Stimmen als nicht zum Vortrag au Sc. Majestät geeignet abgelehnt.
Ein Deputirtcr der Ritterschaft wünscht nun, baß sein Amendement zur Abstimmung gebracht werden möge; es wird aber von

Sr. Durchlaucht darauf erwidert, daß demselben nuu keine weitere Folge mehr gegeben werden könne. Auf wiederholte und von
mehreren Seiten dagegen erhobene Ncclamationen machen Sc. Durchlaucht bcmcrklich, wie nach dem, was gestern vorgefallen, unmög¬
lich darauf zurückgegangen werden könne.

Es wird bemerkt, daß der Herr Referent erklärt habe, es sei ein Irrthum eiuer Seits gewesen, wenn er den Ackerbau von
dem Einflüsse deö Handels-Ministeriums ausgeschlossenhabe, auch sei er vom Ausschüssedazu nicht ermächtigt worden, es tonne
daher, wenn auch die Interessen der Landgemeinden die Vildung eines besondern Handels-Ministeriums verlangen, dieser Antrag
als ein neuer angesehen und darüber auf's Neue abgestimmt werden, was aber von vielen Seiten in Abrede gestellt wird.

Jener Abgeordnete der Ritterschaft verlangt, daß im Protokoll bemerkt werde, daß, obgleich sein Amendement von einer großen
Anzahl Mitglieder Unterstützung gefunden, dennoch die Abstimmung desselben versagt worden. Auf die wiederholte Aeußerung Sr.
Durchlaucht begehrte der Herr Abgeordnete, daß es ausdrücklich im Protokoll vermerkt werden möge, wie es ihm von Sr. Durch¬
laucht verweigert worden sei, sein Amendement, welches so vielseitige Unterstützung gefuuden habe, zur Abstimmung zu bringen.
Uebrigcns müsse er den Vorwurf eines verehrten Mitgliedes aus dem Stande der Ritterschaft, daß bereits zwei Stunden über
dieser Discussion zugebracht, als solchen ablehnen, indem die Zeit, welche der Berathung eines so wichtigen, den gesammtcn Acker- und
Hnndelöstand so sehr interessircnden Gegenstandes gewidmet werde, nicht als verloren oder uuuütz zu erachten sei.

Ein Mitglied des Fürstcnstandcs schlug vor, den so. viel besprochenen Gegenstand durch eine besondere Adresse und zwar im
gemeinschaftlichenInteresse des Handels, der Industrie und des Ackerbaues zur Kenntniß Sr. Majestät zu bringen; es wird aber auch
dies als unthunlich abgelehnt. —

Ein Deputirtcr der Ritterschaft berichtete, daß nach der bei Sr. Ercellenz dem Herrn Landtags-Eommissar eingezogenen Erkun¬
digung es rathsam erscheine,die in der vorgestrigen Sitzung wegen der Ersatz-Mannschaften des 36., 39. und 40. Regiments beschlos¬
sene Verwendung des Landtags bei Sr. Majestät Allcrhöchstselbst eintreten zu lassen. Es wurde dies durch das gewöhnliche
Zeichen genehmigt.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden trug Namens des Ausschussesvor, daß der Antrag, den bcrgischen Schulfoud betreffend,
nicht habe bcuorwortet werben tonnen.

Der Antragsteller erwiderte dagegen: Das vorgetragene Referat des dritten Ausschussesüber seinen Antrag zeichne sich mehr
durch die Kürze, alö durch die logische Schlußfolgc der darin enthaltenen Raisonnemcnts aus. Der Herr Referent sage: weil wir
nicht wissen, wer zu dem bergischcn Schulfond berechtigt, weil wir nicht wissen, ob der bergischc Schulfond bcftimmungs- und stif¬
tungsmäßig verwendet werde, weil wir endlich nicht wissen, von welchen Behörden diese Vcrwenduug ressortire, wollen wir unö ja
nicht der Gefahr aussetzen, alles dieses zu erfahren und daher den gefährlichen Antrag über Bord werfen.

Ueber den Mangel an Sachkenntnis,, den der Herr Referent für sich vindizire, sei er mit ihm einverstanden, nicht aber mit
den Affirmationen, die er aus diesen Negationen zu ziehen bemüht sei. Vielleicht, fährt der Redner fort, können wir uns aber auch
hierüber in kürzesterForm verständigen, durch Beantwortung folgender drei Fragen:

1) Erkennt der Herr Referent die Eristenz?
2) Giebt er zu, baß derselbe stift- und bestimmungsmäßig verwendet werden muß?
3) Erkennt er den Ständen nicht nur das Nccht, sondern auch die Verpflichtung zu, daß sie sich eines so wichtigen provinziellen

Interesses annehmen?

Die Bejahung dieser Fragen führt nothwendiger Weise zu der Erkenntniß, baß der Antrag, Sc. Majestät zu bitten, den Stän¬
den eine Controlle über die Verwendung des bcrgischen Schulfonbs zuzugestehen, so wie sie denselben auch bei andern provinziellen
Anstalten verwilligct, durchaus im z 48 des Verfassungsgcsetzesbegründet sei; worauf der Herr Referent erwiderte:

„Ich will die aufgeworfenen Fragen nicht verneinen, noch die daraus gemachten Folgerungen bestrciten. Der Ausschuß hat nur
im Auge gehabt, daß ihm der Antrag noch zur Zeit nicht begründet genug erscheine,und die Vehauptuugcn nicht belegt seien, eben
so, daß der Instanzcnzug nicht eingehalten worden, da der Herr Antragsteller bchauptct, bic Regierung vou Cölu habe wegen Ueber¬
lieferung ihres ratirlichen Antheils an diesem Fonds bei der Regierung von Düsseldorf keine Befriedigung erhalten, und doch wohl
unterstellt werden müsse, baß biesc deshalb beim Ober-Prästdio weitere Schritte gethan haben werde. Der Landtag habe in vielen
andern Fällen nicht genügend belegte Anträge, wo auch die Instanzen noch nicht eingehalten worden, zurückgewiesen, und darum
auch der Ausschuß sich hier dafür ausgesproche», daß dem Antrag noch zur Zeit keine Folge zu geben sei.

Der Antragsteller bemerkte, es sei hier nicht von individuellen Beschwerden, sondern von Wünschen und Interessen der Provinz
die Rede, wozu es der Erledigung der vom Herrn Referenten in Anregung gebrachten Formalitäten nicht bedürft.
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Ein Deputirter bei Landgemeinden hält den Antrag für ganz zweckmäßigund bankenswcrth, baß der Antragsteller diese Angelegen
heil zur Sprache gebracht habe. Er habe sich nach dem Sachuerhältniß erkundigt und erfahren, daß die Verwaltung des belgischen
Vchulfonds jetzt dem Herrn Obcrpräsidenten übertragen worden, nachdem sie früher vom Ministerium des Cultus geführt worden.
Durch dieses möge die Verwendung wohl nicht immer die zweckmäßigstegewesen sein, wie denn namentlich das kostbare Gymna¬
sial-Gebäude hier daraus gebaut worden. Es sei zu hoffen, baß künftig die Vertheilung regelmäßiger geschehen werbe, jetzt behalt»
die Kölner Negierung die Einkünfte, welche sie erhebe, die Düsseldorfer diejenigen ihrer Verwaltung; zu bedauern sei, baß die
Sache so spät zur Sprache gekommen,, und also bei diesem Landtage eine vollständige Auskunft nicht zu erlangen sein werbe; er
hoffe aber, das Interesse, was die Versammlung an der Sache nehme, und wag der Herr Landtags-Commifsar durch daS Protokoll
ersehen werde, müsse eine Veranlassung mehr für den Herrn Ober-Präsidenten sein, sich dieser Sache anzunehmen.

Mehrere Dcputirtc sprachen sich im Sinne des Antragstellers und für die Bildung einer gemischten Commission aus. Ein
Deputirter der Landgemeinden bemerkte: der Fonds bestehe aus Gütern des aufgehobenen Jesuiten-Ordens, dem noch die Nevcnüen
mehrerer anderer aufgehobenen geistlichen Korporationen hinzngeschlagcnseien; auch in andern, ja wohl in allen Regierungsbezirken
hiesiger Provinz, selbst des ganzen Staats, kamen ähnliche Verhältnisse vor und man könne als allgemeine Regel annehmen, daß
sämmtliche Gymnasien, mit Ausnahme der aus Staatsfonds dotirten, ihre Ausstattung vom nämlichen Ursprünge herleiteten. Es sei
ihm daher nicht klar, daß der Provinzial-Stände-Versammlung in Beziehung auf den bcrgischcnSchulfonds ein größeres Recht
zustehe, als dieses hinsichtlich der gedachten übrigen Schulfonds der Fall "sei.

Ein Deputirter der Ritterschaft machte bemerklich, daß hier nicht von Stiftungsfonds, sondern von dem Ertrage eingezogener
geistlicher Güter die Nebe wäre, deren Ertrag durch den Konig Marimilian von Bayern zu Unterrichts-und andern wohlthätigen Zwecken
bestimmt worden sei.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft fügte hinzu: da aus dem bisher Vernommenen nicht hervorgehe, welche Bestimmung
den in Frage stehenden Fonds ursprünglich gegeben worden und ob mithin deren Verwendungen vorgeschriebenerWeise geschehe, so
werde vor Allem nöthig sein, die Stiftungs-Urkunden oder Dokumente, in welchen die Ueberweisungderselbenan die Provinz geschehen,
einzusehen, und möchte daher vor Allem eine Petition in dieser Weise zu fassen sein.

Der Referent schlug vor, die Bitte an den Herrn Ober-Präsidenten zurichten, ob derselbe im Stande sei, die erwünschte Aus¬
kunft zu ertheilen, in welchem Falle dann ein bestimmtes Pctitum an Sc, Majestät in dieser Beziehung zu richten sei. Es wirb
dafür gehalten, die Vorlage der Acten werde zu nichts führen, eine Nachweisung der bisherigen Verwendung der Fonds könne aber
von dem Herrn Landtags-CoMmissar verlangt und ohne Zweifel gewährt werden. Der Antragsteller wlinscht, baß der Antrag, so
wie er ihn gestellt, an Sc. Majestät gerichtet werden möge, worauf ein Deputirter der Landgemeinden bemerklich macht, baß einst¬
weilen die Application beim Herrn Landtags-Lommissar das Zweckmäßigstesein werde, um, je nachdem der Erfolg sei, darauf wei¬
tere Schritte begründen zu können.

Der ablehnende Vorschlag des Ausschusseswird darauf mit großer Stimmenmehrheit beseitigt und der Antrag wie folgt gestellt:
„Solleu Sc. Majestät bcr König gebeten werden, den bcrgischcnSchulfonds unter eine gemischteständischeVerwaltungs-Com¬
mission zu stellen? "

welches mit großer Stimmenmehrheit genehmigt wirb.
Es wird ferner die Frage gestellt:

„Soll Se. Majestät gebeten werden, die zu diesem Ende innerhalb der Dauer des gegenwärtigen Landtage« vorzunehmend«
Wahl der ständischen Commissarien zu genehmigen?"

womit sich die Versammlung in gleicher Weise einverstanden erklärt.
Es wurde nun durch einen Abgeordneten der Städte über die bei dem Landtage eingegangene Bitte um dessen Verwendung für

den Fortbau des Doms zu Cöln Namens des dritten Ausschusses berichtet und beantragt:
„in angemessenerWeise und unter Berücksichtigungder Eingabe, welche Sr. Majestät bereits vorliege, gegen Allerböchstbensclben
die große und allgemeine Theilnahme, welche die Stände bcr Provinz diesem großartigen vaterländischen Unternehmen widmen,
auszusprechen; und daß der Herr von Groote, welcher schon am fünften Landtage mit bcr Rebaction einer Adressean des
Königs Majestät in dieser Hinsicht beauftragt gewesen, um die Abfassung der gegenwärtigen um so mehr gebeten werben
möge, als demselben alle früheren auf diese Angelegenheit bezüglichen Eingaben an des Königs Majestät ganz speziell bekannt
seien und er sich dieses frühern Auftrages i» so würdiger Weise entledigt habe"

was die allgemeine Zustimmung erhielt.
Herr von Groote erklärte hierauf, daß er sich mit Vergnügen diesem ehrenvollen Auftrage unterziehen wolle.
Ferner berichtete der betreffendeNefcrent, baß der dritte Ausschuß den Antrag, bie Bildung der katholischenKirchenvorstände betref¬

fend, dahin unterstütze:
„Se, Majestät zu bitten, bie auf der linken Rheinseite gesetzlich bestehenden Verordnungen für die katholische Kirchenfabrik-
Vcrwaltung auch auf das Gebiet des vormaligen Großherzogthums Berg resp, auf diejenigen Theile des rechten Rhcinufers der
Provinz, welche früher zum Großherzogthum Berg oder zum französischenKaiserreiche gehört haben, auszudehnen, um so
mehr, als diese Verordnungen theilweise durch bie Verfügung bes damaligen Präfecten des Rhein-Departements schon zur
Anwendung gekommenseien."

ES wurde hierauf bemerkt: im Kreise Solingen werbe die Verordnung vom Jahr 1809 schon zur Anwendung gebracht, und
sei diejenige von 1813 nie in Vollzug gesetzt worden.

Se. Durchlaucht benutzten die Gelegenheit, eine allgemeine Bemerkung zu machen, daß durch das Aufstehen nach Verlesung
bes Berichts leicht eine irrige Folgerung gezogen und eine Erörterung desselbenverhindert werben könne, weshalb Sie bitten, künftig
nicht eher sich zu erheben, bis das Präsidium dazu auffordere, und die Berathungen für geschlossen erklärt habe.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden irug vor: Der Vorschlag des Herrn Referenten erstreckesich blos auf da« ehemalige
Großherzogthum Berg, es befinde sich jedoch auf dem rechten Rheinufcr außer jenem vormals Großhcrzoglich Bergischen und dem
vormals Nassauischcn Gebietsthcile im Norden der Provinz auch noch ein Landestheil, welcher zum französischenKaiserreiche gehört
hätte, nämlich nördlich bcr Lippe, welcher von dem Vorschlage nicht ausgeschlossenwerbe» dürfe. Zweckmäßiger erschein» cS ihm
jedoch, um eine Gleichmäßigkeit in der ganzen Provinz zu erzielen, wenn des Königs Majestät gebeten würde: ein Gesetz über den
fraglichen Gegenstand für die ganze Provinz nach Analogie und unter Berücksichtigung der auf der linken Nheinscite und der in dem
ostrheinischen Theile des Rcgierungs-Bezirks Coblcnz noch geltenden gesetzlichen Bestimmungen erlassen zu wollen.

Der Herr Referent glaubt, es würde ein ähnlicher Antrag, wie der vorliegende, von einem auf dem linken Rhcinufer wohnenden
Dcputirten nicht vorgebracht worden sein, weil diese mit der dort bestehendenEinrichtung zufrieden seien; es bleibe den ehemals zum
Großherzogthum Berg gehörigen Theilen aber unbenommen, sich jenem Antrage anzuschließen.

Ein Abgeordneter der Städte rühmt die Zweckmäßigkeitder auf dem linken Nhcinufer bestehendenEinrichtung und wünscht, daß
diese in keiner Weise angetastet oder gefährdet, sondern lediglich nach dem Antrage des AnSschuffcS verfabren werden möge.

9
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Durch einen Deputaten der Landgemeinden wirb der solgcnbc Zusatz vorgeschlagen:
„Des Königs Majestät möge gebeten werden um Ausdehnung des mchrerwähnten, auf der linken Nhcinseite noch geltenden
Gesetzes auf diejenigen Theile der rechten Rhcinscitc der Provinz, welche früher zum Großhcrzogthum Berg ober zum franzö¬
sischen Kaiserreiche gehört haben."

Ein Abgeordneter der Ritterschaft protcstirt gegen die Erwägung irgend einer kirchlichen Frage, so lange nicht der Friede zwischen
Staat und Kirche geschlossen sei, indem man keine Gesetze provociren dürfe, wobei die kirchlichen BeHürden so sehr bethciligt wären.
Ein Mitglied des Fürstenstandes bemerkte dagegen, daß die kirchliche Behörde hierbei nichts zu sagen habe, welchem aber von Seite
eines Deputirten der Ritterschaft widersprochen wird, dem auch der Herr Referent bcitritt, indem er zugleich äußert, daß der Ausschuß
selbst den Augenblick zur Erlassung eines Gesetzes, solche Angelegenheiten betreffend, nicht geeignet gehalten, aber doch auch keinen
Grund gehabt habe, den Antragsteller abzuweisen.

Ein Abgeordneter aus dein Stande der Ritterschaft äußert sein Befremden darüber, baß ein Mitglied evangelischer Confession
die Katholiken nöthige» wolle, in diesem Augenblicke ein Gesetz zu provociren, was katholischer Seitö nicht gewünscht werde; der
Antragsteller aber erläutert, daß er im Interesse seiner Committenten gehandelt, indem er auf ausdrückliches Begehren ihre Wünsche
bevorwortet habe, und ein Deputirter der Städte empfiehlt neuerdings die Gewährung der Bitte,

Jener Abgeordnete der Ritterschaft erwidert, baß Gemeinden keine Aufträge an einen Landtags-Abgeordneten zu ertheilen hätten.

Ein Deputirter aus dem Stande der Städte bemerkte: Es sei ihm unbegreiflich, wie man bei dieser Frage abermals auf die
kirchlichen Wirren zurückkommen könne und die Entscheidung über die Einführung des Gesetzes von der Schlichtung dieser Wirren
abhängig machen wolle. Es handle sich nicht von einem neuen, den katholischen Glauben betreffenden Gesetze, sondern von der
Uebcrtragung eines längst vorhandenen von der linken Nhcinseite auf die rechte, und er habe von mehreren Mitgliedern der Ver¬
sammlung, denen er in dieser Beziehung vollkommen vertraue, gehört, daß sie damit zufrieden seien und gegen jede Aenderung desselben
protestirten. Wenn aber bei der kurz vorhergegangenen Discussion über den bergischen Schulfonds von dem geehrten Redner ans dem
Nitterftandc hervorgehoben worden, daß wir einen kostbaren Zeitverlust würden zu bedauern haben, wenn diese Frage bis zum nächsten
Landtage verschoben würde, so ist nicht wohl zu begreifen, weshalb er sich hier gegen die Anwendung eines Gesetzes erklärt, was —
auf Erfahrung gestützt —- von sehr achtbaren katholischen Eollegen für gut und nützlich erkannt wird. Dabei haben wir gegründete
Hoffnung, daß der Streit zwischen Staat und Kirche baldigst zur Zufriedenheit aller Wohlgesinnten beigelegt werde, und deshalb
sollte mau es vcrmeioen, dieses ohnehin so viel und gründlich besprochenen Gegenstandes immer wieder bei jeder Gelegenheit zu erwähnen.

Es Wird noch die Bemerkung gemacht, daß es gar nicht erwiesen sei, daß bei der Lrlassung des Dekrets von 1809 die kirchliche
Behörde gehört worden, diesem aber entgegnet: daß damals sämmtliche Bischöfe in Paris versammelt gewesen und miihin auch ohne
Zweifel bei der Abfassung jenes Gesetzes zu Rathe gezogen worden seien; worauf ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft
hinzufügt: da die katholische Kirchen-Behörde vollkommen gesetzlich bestehe und fnngire, so sehe er nicht ein, warum nicht mit
derselben jedes Gesetz berathen werde» könne, oder mit dieser jetzt fungirendcn Behörde ebe» so gut berathen werden tonnte, wie mit
der ihr gesetzlich vielleicht nachfolgenden.

Ein Deputirter der Landgemeinden sagte, die Stellung der Frage sei die Aufgabe des Referenten, was aus den Worten des
§ 13 der Geschäfts-Ordnung deutlich hervorgehe. Der Ausschuß könne in Ansehung der Fragestellung nicht binde», indem letztere
ja das Ergebniß der vorangegangenen Berathung sein müsse. Dem Referenten liege die Vertretung der Ansichten deö Ausschusses
ob, in dessen Auftrage er spreche; die Formulirung der auö der Discussion hervortretenden Fragen könne aber nur sein Werk sein.

Es wurde nun die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt jetzt an der Zeit sei, einen solchen Gegenstand in Anregung zu bringen,
worauf der Herr Referent erwiederte: daß, falls es gewünscht werde, er bereit sei, diese vorläufige «frage zu stellen. — Der Antrag¬
steller widersetzte sich und bestand darauf, daß die Frage so gestellt werde, wie es sein Antrag enthalte.

Der Referent stellt darauf die Frage, wie sie im Antrage deö Referats enthalten und von ihm bereits im Eingange bemerkt
worden war, und da dieselbe nur durch 41 Stimmen bejahend, durch 28 Stimmen aber verneinend beantwortet wird, so kann
dem Antrage keine weitere Folge gegeben werden.

Es Wird nunmehr über den Antrag, Maaßregeln gegen die Thieiquälerei betreffend, berichtet, daß der dritte Ausschuß denselben
angemessen befunden und einstimmig beschlossen habe, die Grlassung eines Gesetzes zu beantragen.

Ein Deputirter der Städte erhob sich dagegen und äußerte sich dahin: Er erinnere sich in seiner Jugend in der Geschichte gelesen
zu haben, daß die Athenienser einen Knaben zr.m Tode vcrurtheiltcn, weil er ein Thier zu Tode gemartert hatte. Wenn wir hierin
einen Beweis der großen Bildungsstufe dieses Volkes uud seine, selbst in die untern Klaffen hingedrungene, Humanität sehen, so
müssen wir dennoch anerkennen, daß in vorliegendem Falle eine Barbarei durch eine noch größere bestraft worden fei. Die Gegen¬
wart habe aber andere Grundsätze über Etrafgesetzgcbung, Hiernach solle die vinlliel-, z>ul>!!<:» nur dann eintreten, wenn ein
Verbrechen oder Vergehen gegen die Staatögeselll'chaft verübt werde. Das sei bei bloßer Thicrguälerci nicht der Fall, Wir müßten
diese Ausbrüchc von Nohheit nach uusern Begriffen von Humanität mißbilligen; wir müßten deren Urheber tadeln und könnten ibren
Umgang meiden. Aber strafen tonnte» wir sie nicht, eben weil bei bloßer Quälerei kein Verbrechen oder Vergehen gegen die Gesell¬
schaft vorhanden sei. Die Fälle aber, wo solche Verbrechen ober Vergehen vorliegen, seien schon durch unsere Strafgesetzgebung
vorgesehen. Er beziehe sich bcöfallö auf die Art. 452, 453, 454, 455 und 479 nlin«» 2 des Straf-Eoder. Ein Bedürfniß zur
Erlassung eines neuen Gesetzes sei daher nicht vorhanden und stimme er dafür, dem Antrage, dcsseu gute Absicht er übrigens nicht
verkenne, keine Folge zu geben.

Der Referent erwidert: die angezogenen Gesetze beträten keineswegs die Thierquälerci, sondern nur die Tödtung der Thiere.
Ein Abgeordneter der Städte fürchtet, daß ein Gesetz, wie das beantragte, der Willkübr der Polizei «Beamte» gar zu großen

Spielraum eröffnen werde, wie tadeluowerth ihm die Thierquälerei auch erscheine.

Ein Deputirter der Ritterschaft erhob sich zur Unterstützung des Antrages und erwiderte, daß die oben bezogene» Artikel des
Strafgesetzbuches keineswegs die Thierquälerei, vou dem moralischen Gesichtspunkte betrachtet, uerpönen, sonder» daß der Titel der
angeregten Gesctzesstellen in der Uebcrschrift: „<!<>» orimu» «t llolitli onnlie le» j>!„'tll!»l!e>'8" schon beutlich beweise, daß diese
Strafbestimmungen nur auf den Nachtheil Bezng habe», welche» man durch Beschädigen oder Todten der Thiere seinen Mitbürgern zufüge.

Ein Deputirter der Laubgemeiuden findet die Erlassung eines Gesetze« schwierig, was von anderer Seite bcstritten wird.
Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft glaubt sich gegen den Antrag erklären zu müssen, weil es zu schwierig sei,

den Begriff von Thierquälerei fest zu bestimmen, was durch einen Deputirten desselben Standes bestätigt wird.
Der Referent bemerkte hierauf: auch der Ausschuß habe sich hier die Schwierigkeit nicht verhehlen können und wohl bedacht,

daß die Ausführung nicht leicht, aber doch nicht unmöglich sci. Wenn ein Gesetz wegen Ucbcrladung erlassen, so wie Verordnungen,
mit welcher Last man Schiffbrücken, Staatsstraßen ,c. befahren dürft, beständen, so würden diese doch nur im äußersten Falle, wo
eine Eontravention augenscheinlich auf der Haud liege, in Anwendung gebracht, und dieses wolle man hier. Die mit der Controlle
dazu beauftragten Aufseher würben nicht die Ladung eines Fuhrwerks controlliren, mit welcher das Zugvieh ohuc besondere Anstren¬
gung seinen Weg verfolge, sondern nur da einschreite», wo wahrgenommen werde, daß durch Schläge oder Mißhandlungen das
Tbier zur Fortschaffung der Ueberlast gezwungen werden sollte. Ueberhaupt sei es nothwendig, daß einmal ein Gesetz bestehe; es
gäbe Furcht unter den Quäler», ein jeder gefühlvolle Mann könne ihnen mit Anzeige drohen, wogegen, wenn man. ihnen jetzt eine



67

auch ganz gelinde Bemerkung mache, man Grobheiten aller Art sicher zu erwarten habe und froh sein müsse, wenn es bei der
Antwort: „es ist ja nur ein Stück Vieh, welches nicht zum Schreiben da ist," sein Bewenden habe.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft fuhrt an, daß er in der vorigen Woche noch in Cöln gesehenhabe, daß
ein paar Fuhrleute ihre Pferde auf das Grausamste mißhandelt hätten,

Gin anderer Deputirter desselben Standes erinnert an das Beispiel Englands und an Wilberforce, an die gesetzlichen Bestim¬
mungen, namentlich diejenigen, wonach keine Hunde mehr angespannt werben dürfen, wahrend dies hier noch so häusig geschehe
und die Hundswuth so sehr befördere.

Die Frage wirb hierauf gestellt:
„Beschließt die Versammlung mit dem Ausschuß, den Antrag der Allerhöchsten Berücksichtigungzu empfehlen?"

und wird dies mit überwiegender Stimmenmehrheit genehmigt.
Die Adresse an Se. Majestät, betreffend die erbetene Deklaration des Art. 10 des Gesetzesvom 13. Juni 1827, wird durch

den Referenten verlesen und genehmigt.
Neu eingegangen sind folgende Referate:

Vom fünften Ausschüsse: Ueber die Unterhaltung der Leinpfade an der Mosel.
Vom neunten Ausschüsse: Ueber die Anlage einer Eisenbalm von Cöln nach Minden.
Vom eilften Ausschüsse: Ueber 1) ». Chausfirung der Straße von Wesel über Haminkeln, Dingben »ach Buchholz.

l». Chaussirung der Straße von Wesel über Borken nach Coesfelb.
2) Befahren der Kunst- und Communal-Straßen mit breiten Rädern,

und wird die nächste Sitzung auf Montag den 5ten, Vormittags 10 Uhr, festgesetzt.
Vorgelesen, genehmigt uud unterschrieben.

Drei und zwanzigste Sitzung.
Düsseldorf, den 5>. Juli 1841.

Nach Verlesung und Gcnchmiguug des Protokolls tragen Se. Durchlaucht die Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 30. Juli e.
vor, wodurch der Gesetz-Entwurf der Strom- und Deich-Ordnung zurückgenommen, oder vielmehr dem Landtage anheim gestellt
wird, diesen Entwurf den Kreisstänben der Kreise Rees und Duisburg, welche dabei allein bcthetligt seien, zur speciellen Bearbeitung
zuzuweisen, sich aber iu r,Ioun nicht weiter damit zu beschäftigen.

Ein Dcputirtcr der Landgemeinden bemerkte dagegen: Die gedachten Gesetz-Entwürfe seien von der größten Wichtigkeit, beson-
ders für den nördlichen Theil der Provinz; er halte es deshalb um so mehr für bedenklich, baß über dieselbe blos die Kreisstande
sollten vernommen werden, da die Entwürfe Bestimmungen enthielten, welche für den Rhcinstrom nicht nur völlig unpassend
seien, sondern auch die bestehendenprivatrechtlichcn Verhältnisse bedeutend verletzten; überhaupt glaube er, daß die Vernehmung der
Kreisstände über Gegenstände, welche vor das Forum der Provinzialstände gehören, wie solche in dem so eben von ihm eingesehenen
Entwürfe eines Gesetzeszur Beschränkung der Parzcllirung des Grundbesitzes sogar für die Kreise Rees und Duisburg vorgeschrieben
werde, über ein Gesetz, welches den Provinzial-Stänbe» der übrigen Provinzen vorgelegen und der Begutachtung der rheinischen
Stände entzogen werden solle, gefährlich sein uud leicht die Rechte der Provinzial-Stände zum Nachtheil der Provinz verletzen
könne; er müsse daher gegen Uebcrweisung an die Krciöstände hei allen Gegenständen, deren Begutachtung den Provinzial-Ständen
gebühre, ausdrücklich sich erklären, und glaube, es sei Sache des Landtages, "dagegen sich zu verwahren. Der Wichtigkeit des Gegen¬
standes wegen halte er es für angemessen, des Königs Majestät zu bitten, die Entwerfnng eines, den besonder» Interessen der Pro¬
vinz angepaßten, Gesetzesdurch eine aus orts- und sachkundigen Beamten und ständischen Deputirtcn gebildete Eommission auf¬
tragen und dem nächsten Landtage vorlegen lassen zu wollen; er setzte noch erläuternd hinzu, daß unter Beamten er nicht blos
Staatsbeamten verstanden, sondern ausdrücklich die praktisch gereiften Beamten der Deich-Corporationen mitgemeint habe.

Der Herr Vorsitzende findet es nicht angemessen, diese Ansicht so allgemein auszusprcchrn; von dem Gesetz-Entwurf, die Parzel.
lirung des Bodes betreffend, könne hier nicht die Rede sein.

Mehrere Deputirte unterstützten jenen Vorschlag und wurde bemerkt, daß die Elevianer mit der gegenwärtigen Deich-Ordnung
ganz zufrieden seien und es deshalb überhaupt mit dem Gesetze nicht eile.

Ein Abgeordneter der Städte schließt sich jener Ansicht mit dem Zusätze an, baß die Kreis-Standschaft bis jetzt noch nicht
die Reife erlangt habe und die Grundlage unterbreitet sei, welche Se. Majestät im vierten Lanbtags-Abschieb als erforderlich
bezeichnethätten, indem Allerhöchstdieselben erklärten, daß die Kreis-Ordnung Übelhaupt erst nach Einführung der Communal -
Orbnung in ihrem vollen Sinne in Wirksamkeit treten könne; er trage demnach Bedenken, dieser Körperschaft eine so große Macht¬
befugnis; zu ertheilen, welche sehr eingreifend in die materiellen provinziellen Interessen sei.

Ein Deputirter der Ritterschaft hält den Grund für erheblich, daß die Erlassuug eines neuen Gesetzes überhaupt nicht als
nothwendig betrachtet werde; den Grund aber kann der Herr Abgeordnete nicht gelten lassen, daß durch eine Verweisung an die
Kreisstände die Rechte des Landtages gefährdet werden könnten.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft erklärt sich ebenfalls mit jener Ansicht einverstanden.
Se. Durchlaucht äußern, daß wenn die Sache zuerst durch die Krcisständc berathen und das Ergebniß dem nächsten Landtage zur

Prüfung vorgelegt werbe, allen Wünschen genügt werden dürfte.
Der Antragsteller erwidert darauf, er halte zwar die Vernehmung der Kreisstände für überflüssig, doch wolle er demselben sich

nicht widersetzen,wenn der übrige Theil seines Vorschlages nur ebenfalls mitberücksichtigtwerbe.
Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall verweisen auf die Allerhöchste Labincts-Ordre, wonach der Verweisung an die

Kreis-Stände nichts entgegen gesetzt werben könne, hält aber den Vorschlag ganz zur Abstimmung geeignet. Ein Deputirter der
Ritterschaft kann sich nur unter der Bedingung für die Sache erkläre», wenn nicht der jetzt vorgelegte Gesetz-Entwurf ganz ver¬
worfen werde, was der Antragsteller zugibt, unter der Bedingung, daß wenigstens gesagt werde, daß er viel Unpassende«enthalte.
Darüber, erklären Se. Durchlaucht, könne nichts Entschiedenes gesagt werben, ba der Ausschuß sich nicht geäußert und die Versamm¬
lung nicht darüber berathe» habe.

Mn Deputirter der Laudgcmeinden wünscht: Se. Majestät möge gebeten werben, den Entwurf dem nächsten Landtage wieder
vorlegen zu lassen, hält es aber für bedenklich, eine Commission mit einer solchen Prüfung zu beauftragen. Ci» Abgeordneter der
Ritterschaft findet wegen der zur Prüfung des Gegenstandes erforderlichen technischen Kenntnisse eine Berathung darüber in pleu«
weniger Erfolg versprechend»ls eine Berathung der vorerwähnten Kleisstände, denen die Kenntniß der Sache eher zugetraut werben
dürfe.
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Städte einen unucrhältuißmäßigcn, überwiegenden Einfluß, AuS diesen Gründen müsse er eine größere Macht-Ausdehnung der
Krcisstände ablehnen.

Ein Deputirter der Städte erklärte als Beispiel, wie bedenkliches sei, den Krcisständen die Befugnis,, Ausgaben und Umlagen
auf den Kreis unbeschränkt einzuräumen, daß im Kreise Geilcnkirchcn jetzt, wo noch kein Fonds vorhanden uub auch den Krcis-
stäuden die gesetzliche Befugnis! noch mangele, Ausgaben zu beschließen, dieselben demungeachlet den Bau eines neuen KrcishausetZ
schon fest beschlossen und zn dem Zwecke ein Haus für den Preis von 5000 Thlr. angekauft hätten, was bei dem ferneren Ausbau
auch das Doppelte kosten tonne.

Der Referent hält auch heute noch die Einreden gegen den Vorschlag für begründet, sie feien es mehr im Jahre 1837 gewesen,
indessen könnten sie dermalen noch Berücksichtigungfinden. Nur sei nicht auS dem Auge zu lassen, daß die »uu verbesserteZusam¬
mensetzungder Kreisständc geeignet sei, größeres Vertrauen einzustoßen, als die bisherige.

Ein Deputirter der Städte erklärt die Absicht des vorletzten Redners uud stimmt derselben bei; diese Absicht ist nämlich die:
daß von der Zahl der den Kreis bildenden Gemeinden sich wenigstens ^/, in ihrem Gutachten für die Nothwendigkeit und Zweck¬
mäßigkeit der von den Kreiöständen in Vorschlag gebrachten Ausgaben anssprcchen und damit einverstanden erklären.

Ein Abgeordneter der Städte hält jede Berathung für unnöthig und unpassend, so lange nicht die Kommunal-Ordnung einge¬
führt worden, und protcstirt gegen die fortgehende Berathung; es wird ihm von Sr. Durchlaucht bemerkt, daß, da hier von einer
AllerhöchstenProposition die Rede, die Berathung jedenfalls Statt finden müsse, es aber dem Landtage unbenommen sei, sein Urtheil,
so wie die Berathung es ergeben werde, auszusprechen.

Ein Deputirter der Ritterschaft bemerkt, jener Vorschlag würde den Städten ein zu großes Uebergewicht einräumen, uud die
Landgemeinden präjudiciren. Es wurde hierauf entgegnct, daß der Antrag weniger im Interesse der Städte, als hauptsächlich
in jenem der Landgemeinden, gestellt worden sei.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft fragt, ob nicht bei dem vorliegenden Gesetzentwurf die vom füufteu Landtage vorgetragenen
Wünscbe berücksichtigtworden seien, mithin schon darum jetzt nicht zurückgewiesenwerden dürfe, was damals erbeten worden. Es
wird diese Bemerkung von Sr, Durchlaucht dem Herrn Landtags-Marschall als begrünbet anerkannt.

Der Referent verliest den betreffenden § aus der Adresse des fünften Landtags und weist nach, daß den darin gestellten Anträ¬
gen in großem Maaße willfahrt worden sei, mithin schicklicher Weise nichts zurückgewiesenwerden dürfe, was mit jenem in Ueber¬
einstimmung stehe und findet diese Ansicht vielseitige Unterstützung. Ein Abgeordneter der Stähte begründet die scinige durch Anfüh¬
rung mehrer Beispiele aus seiner Gegend.

Der Referent erwidert: Es seien allerdings Vorkommnisse bekannt, welche einen Einfluß auf die krciöftändischcnBeschließ,«!-
gen bezeichnen,welcher dem Interesse der Kreise nicht förderlich und den Absichten des Gesetzeszuwider seien. Die neue Organisa
tion der Kreiöstänbe würde solchen Uebelständcn vorbeugen.

Ein Deputirter aus dem Stande der Ritterschaft schlägt vor: das Gesetz zurückzuschicken, bis die Eommunal-Ordnung einge-
führt sei, und man wisse, welchen Vertretern man das Interesse der Kreise anznvertraue» habe.

Ein anderer Abgeordneter desselbenStandes bemerkt: die allgemeinste Klage sei jene, welche man über die immer steigenden
Zuschläge auf Steuern für Gemeinde-Bedürfnisse und zwar mit dem größten Rechte führe. Es sei nicht immer der Fall, daß die¬
jenigen, welche Ausgaben und die darauf Bezug habende,! Umlagen beschließen,auch namhafte Beiträge dazn bezahlten, im Gegentheil
seien ihm Fälle bekannt, wo Gemeinde-Räthe gar keine Grundsteuer bezahlten, also zu allen Beischlägen auch nur äußerst wenig bei¬
zutragen hätten. Es sei also den Steuerpflichtigen nicht zu verbeulen, wenn sie Anstand nähmen, den Krcisstänbcn illimitirte Befug¬
nisse zu neuen Steuer-Umlagen zu bewilligen.

Der Referent erwidert: die vorgeschlageneZurückgabe des Gesetzentwurfs sei nicht zulässig, da die im Jahre 1837 versammelt
gewesenen Stände in ihren Vorschlägen und Bitten gehört worden seien, und nunmehr die Königl. Proposition erledigt werben müsse.

Jedenfalls könnte aber die Einführung des neuen Gesetzes bis zur Publikation der erwarteten Lommuual-Ordnung, welcher ein
Wahlsystem znm Grunde liege, von welchem man eine dem Bedürfnisse entsprechendekreisständische Repräsentation erwarten dürfe,
erbeten werden, und trägt darauf an, vorab die Frage zu stellen, ob des Königs Majestät gebeten werden soll, die (Einführung des
neuen Gesetzesbis zur Publication der erwarteten Eommuual-Ordnung, welcher ein Wahlsystem zum Grunde liege, von welchem
man eine dem Bedürfnisse entsprechendekreisstandischcRepräsentation erwarten dürfe, auszusetzen?

Ein Deputirter der Ritterschaft macht bemertlich, wie man von der Berathung des zuerst erhobenen Widerspruchs gegen den
Vorschlag des Ausschussesabgekommensei, nämlich den, was wegen der mangelhaften Vertretung der Städte gesagt worden, und
müsse er gegen diese Bemerkung protestircn.

Es erfolgt hierauf die Abstimmung; es haben sich 64 dafür und 4 dagegen erklärt.
Der § 1 wird durch 44 Stimmen bejaht uud durch 25 Stimmen verneint.
Bei § 2 hatte der Ausschuß bemerkt, daß zwar noch keine Kreis-Eommuual-Fonds in der Rhein-Provinz beständen, deren

aber doch entstehen könnten, und der § also immerhin angenommen werben möge. Ein Deputirter der Ritterschaft erinnert an die
Landwehr-Cavnllcric-Demobilmnchungsfonds, die nur einem Theile der Provinz gehörten und im Laufe der Zeit vertheilt, mithin
Krcis-FondS werden könnten; auch zwei Abgeordnete der Städte haben daran erinnern wollen.

Bei § 3 schlägt ein Deputirter der Städte Beschränkung der Nefugniß auf einen gewissen Sah der dirccten Steuern vor, wird
aber auf § 5 verwiesen, und K 3 angenommen.

Bei § 4 wünscht ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte, baß auch hier die Bewilligung zum Bau von Kreishimsern den
Krciöstänben untersagt werde, und führt ein Beispiel an, was zeigt, baß diese Vorsicht nothwendig sei. Ein anderer Abgeordneter
desselbenStandes liefert dazu auch einen Belag; Referent aber glaubt, baß diese Vorsicht überflüssig sei, wenn feststehe, baß erst nach
Einführung der Lommunal-Ordnung das in Nebe stehende Gesetz in Kraft treten solle. Er giebt jedoch den vielseitig geäußerten
Wünschen nach, und setzt dem § noch die Worte hinzu: „mögen sie sich auf bauliche Einrichtungen ober sonstige Vortheile beziehen."

Bei § 5 hatte der Ausschuß nichts zu erinnern gefunden. Ein Deputirter der Städte wiederholt: die Nothwendigkeit, die Macht-
befugniß der Kreisstände Steuern hervorzurufen, in einige Schranken zu bannen, mache sich als unabweislich geltend. Bei den
Eommuual-Lasten hätten sie erfahren, wie diese von Jahr zu Jahr drückender würden. Dasselbe stände bei dieser nun eröffneten
Abgaben-Kolonne zu befürchten. Er schlägt als Amendcment vor, daß der jährliche Ausschlag nicht 5, "/^ der drei directcn
Steuern übersteigen dürfe.

Der Referent erwidert darauf,, daß die Annahme eines Prozentsatzes schwierig und in der Ausführung hemmend für die
kreisständischen Verrichtungen sei. Bei den Unternehmungen, deren der vorliegende Entwurf gedenkt, müsse Rücksicht gcuommcn
werden auf die besonderen Verhältnisse der Lokalitäten und auf die in denselben vorhandenen größern ober geringern Geldmittel
Im z 7 sei die Vorsehung getroffen, daß über die Aufbringnngsweise der nöthigen Geldmittel reifliche Berathung statt finde; die
Festsetzung eines Prozentsatzes erfordere die Bezeichnung der Steuern, auf welche der Zuschlag erhoben werden soll, und auch dabei
würben sich>Schwieri>>keiten zeigen.
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Auch ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft hält es für bedenklich, den Kreisstände» ganz freie Hand zu lassen;
ein anderer Deputirter desselbenStandes aber verweist darauf, daß diese Vefugniß ja erst den Krcisständen gegeben werde» solle,
die nach den Wünschen des Landtags gewählt worden seien.

Jener Vorschlag wegen Bestimmung eines Prozentsatzes wird noch von Mehreren unterstützt; Se. Durchlaucht erwähnen, daß
die Beschlüsse der Kreisstände noch der Genehmigung der Regierung unterliegen; der Antragsteller läßt sich aber dadurch nicht
beruhigen.

Ein Deputirter der Landgemeinden wünscht nur da den Kreisständen irgend eine Vefugniß zu disponiren zu geben, wenn die
Eommunal-Veischläge noch nicht ^N"/« übersteigen, Ein Deputirter der Ritterschaft weist nach, was der vorige Redner mit diesem
Vorschlage gewollt habe.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft will den Krcisständen gar keine Äusgabe-Vefugniß zugestehen und behauptet,
Se. Majestät AUcrhöchstselbsthätten sich des Rechtes begeben, ohne das Gutachten der Stände eingeholt zu haben, Steuern zu
erheben; ein anderer Dcputirier desselbenStandes hält die Beschränkung für unzweckmäßig. Ein Abgeordneter der Städte geht
von der Voraussetzung aus, das G.'sctz werde nichi eher ins Leben treten, bis die Communal-Orbnung eingeführt sei; ein anderer
Deputirter der Siädte will die Beschränkung nicht blos im K 5, sondern auch noch im j 6 angebracht wissen.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Landgemeinden macht bemcrklich, daß wenn die Kreisstände Ausgaben dekretiren können,
sie auch die Mittel dazu haben müssen, die Frage also zuerst gestellt werben müsse, ob überhaupt die in Antrag gebrachte Beschrän¬
kung angenommen werden solle ober nicht. Ein Deputirter der Ritterschaft fügt hinzu: wenn die zuletzt gemachte ProPosition
angenommen würde, nach welcher dem Kreistage die vorherige Zustimmung von '/, der Landgemeinden uicht fehlen dürfe, alsdann
eine Berathung wohl selten Statt haben könne, denn auf einem Kreistage, auf welchem 18 Gemeinden und eben so viel Rittergüter
vertreten würben, wäre jede Berathung unmöglich, wenn 12 Gemeinden sich vorab dagegen erklärt haben würden,

Se. Durchlaucht stellen die Frage:
„Sollen Se, Majestät gebeten werden, eine Beschränkung der Vefugniß der Kreisstände rücksichtlichder auszuschlagcnden
Beiträge und Leistungen anzuordnen,"

und haben darauf 51 Stimmen bejahend, 19 aber verneinend geantwortetet.
Der Marimal-Satz kommt hierauf zur Erörterung und wird von IN bis 20°/^ der sämmtlichen Steuern verschiedenvorgeschlagen.
Ein Deputirter der Laudgemeiudcn schlägt im Interesse der Städte vor, 20°/„ anzunehmen.
Der Referent erinnert hierbei an die früher gegebenen Erläuterungen und fügt hinzu: wenn man die Aufbringungsweise

nicht, wie es in dem Sinne des Entwurfs liege, der unbeschränkten Berathung und der Neschlußnahme der Gemcinderäthe und
Kreisstände überlassen wolle, so sei unumgänglich nothwendig, die Steuern bestimmt anzugeben, auf welche der Zuschlag fallen werde,
und er Referent halte es alsdann im Interesse vcr Landgemeinden für recht und billig, daß auch die Schlacht- und Mahlstcuer
herangezogen werde.

Es wird nu» gefragt: ob der Marimal-Satz auf IN "/^ von sämmtlichen direkten Steuern beantragt und die Schlacht- und
Mahlstcuer dabei in gleichem Maaße herangezogen werden soll, wobei ein Deputirter der Städte sich dagegen verwahrte, baß dann
nicht der nämliche Prozentsatz angewandt, sondern nur ein vcrhältnißmäßiger Veitrag festgestelltwerden müsse.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft sagt, daß schon bei der Regulirung der Beiträge für die Vezirksstraßeu dieser Umstand vor¬
gesehensei. Ein Deputirter aus dem Stande ber Städte schlägt vor, die Klassensteuer auszuschließen und dagegen die Schlacht-
und Mahlsteuer auch wegzulassen. Ein Abgeordneter desselben Standes erinnert, der Modus des Ausschlags sei durch § ? des
Entwurfs den Kreisständen angegeben und denen möge eö überlassen bleiben; hier könne aber der Marimal-Satz immer auch auf
die Schlacht- und Mahlsteuer angewandt werden.

Ein anderer Abgeordneter der Städte hält die Zusammenstellung ber Kreisstände nicht für geeignet, den Städten ihre Besorgniß
vor Ueberbürdung zu nehmen. Gin Deputirter ber Ritterschaft führt Beispiele für das Gegentheil an.

Der Marimal-Satz wird von sämmtlichen dirccten Steuern sowie von der Schlacht- und Mahlsteuer anzunehmen beschlossen,
und vorab gefragt, ob IN °/„ als Marimum angenommen werden sollen; es haben 4N Stimmen mit ja und 26 Stimmen mit nein
geantwortet.

Vei «l 6 beantragt ein Deputirter ber Städte nochmals, die Beschränkung der Ausgaben auf IN °/„ einzuschalten.

Ein Abgeordneter ber Ritterschaft erwiderte dagegen: „Wenn von einer Gemeinde oder Bürgermeisterei eine Überschreitung
von 1N°/y verlangt wird für eigene Bedürfnisse, so ist ja nicht die Rede von einer Kreis-Ausgabe, sondern nur von einer Gemeinde-
Ausgabe, die durch das Budget bis auf 4N"/„ erhöht werben kann. An einem Kreis-Ausschlag nimmt ber ganze Kreis Theil, an
einer Gemeinde Ausgabe hingegen die Gemeinde allein. Eö kann also hier nicht von einer einzelnen Gcmeinbe die Rede sein."

Ein Deputirter der Lanbgeiueiuden sagt, es könne die Einschaltung, wenn sie Bedenken errege, wie dieses von mehreren Mit¬
gliedern der Stände-Versammlung geäußert worden, ganz unterbleiben. Die specielle Genehmignng Sr. Majestät werbe vorbehalten,
diese könne ja auch dann eingeholt werben, wenn im Gesetze nichts gesagt werde. Der Referent kann diese Ansicht nicht theilen.
Se. Durchlaucht halten eö auch für unbedenklichdie Klausel einzuschalten.

Der ,? wird aber darauf blos mit dem vom AusschussevorgeschlagenenZusatz angenommen,
z ? war vom Ausschuß gebilligtworden.
Ein Deputirter der Städte schlägt folgenden Zusatz vor: „ Es müssen sich aber von der Zahl der den Kreis bildenden Gemeinden

wenigstens 2/, in ihrem Gutachte» für die Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeitder Proposition aussprechen, wenn die im § 1 den
Krcisständen zugestandene Ermächtigung Statt finden kann. Sind im Kreise Städte vorhanden, welche mehr als '/, der Bevölkerung
desselben bilden, so müssen diese Städte sich in ber Zahl der erforderlichen '/, der Gemeinden befinden. Im Falle des § 6 müssen
auch diejenigen Theile des Kreises oder diejenigen Stände, welche bei den Einrichtungen und Anlagen besonders betheiligt sind, und
also auch die Kosten dafür aufzubringen haben, darüber gehört werden und die Proposition billigen.

Ein Deputirter ber Ritterschaft machte bemerklich, baß im Falle ber Annahme des Amenbcmcnts ber zweite Stand niemals
eine Einwirkung bei solchen Beschlüssenhaben wurde. Ein anderer Abgeordneter desselbenStandes hält auch die Zustimmung der

, Gemeinderäthe für wünschenswert!,, aber nicht für unbedingt nothwendig, und ein Deputirter der Städte weist aus Motiven des
Gesetzesnach, wie der Gesetzgeberselbst die oben geäußerte Besorgniß begründet gefunden habe.

Es wird hier erinnert, daß in den Kreisen Düren und Gcilenkirchen mehr Rittergutsbesitzer vorhanden sind und beim Kreis¬
tage erscheinenkönnen, als Stellvertreter aller darin enthaltenen Städte und Gemeinden.

Der Referent analusirt das Amendemcnt, wobei der Antragsteller dasselbe noch näher erklärte. Ein Deputirter der Ritterschaft
bemerkte dagegen, er fände die Beschränkung auf einen festen Satz nicht zweckmäßig; man müsse den Kreisständen, die nach dem
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Antrage sollen organisirt werde», das Vertrauen beweisen, daß sie es wissen würden, wie hoch sie besteuern können; auch würden
die Beschlüsseder Kreistage durch die Regierungen controllirt, uud ein Abgeordneter der Landgemeinden bemerkte, baß in dieser
Weise der Wille einer Stadt den Beschluß des ganzen Kreistages lösen könne. Derselbe Abgeordnete, auf das von Erefeld citirte
Beispiel Bezug nehmend, macht ferner bemertlich, es komme hier mehr darauf an, sich vor der Präponderenz einer solchen Stadt
als diese vor dem Ucbcrgewicht der Landgemeinden zu verwahren, und ein Deputirter der Landgemeinden fügt hinzu, wenn eine
Stadt gegen den Beschluß eines Kreistages Beschwerde zu erheben habe, so fehle es ihr niemals an Vertretern und Wortführern
bei der Regierung, was den Landgemeinden sehr abgehe, ES wird hierbei bemerkt, baß die größern Städte kcinesweges durch eine
Vermehrung ihrer Vertretung so bedacht worden seien, wie es der vorige Landtag erbeten habe.

Ein Deputirter der Städte weist nach, daß auch in seinem Kreise das Mißverhältnis sehr auffallend sei.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft zeigt, daß, da von Besteuerung die Nebe sei, die Ausschließung der Rittergutsbesitzer von

der Entscheidung über diese Besteuerung sehr unbillig scheine.

Der Referent schlägt die Theilung des Amendements vor.

Es wird darauf zur Frage gestellt, ob dasselbe im Ganzen angenommen werden solle, oder nicht, und dies mit 38 Stimmen
verneint, aber mit 30 Stimmen bejaht, der j mithin ohne den vorgeschlagenenZusatz angenommen.

§ 8 wird angenommen.
Ein Deputirter der Städte giebt schriftlich zu Protokoll:

„Ich sehe mich genöthigt zum Protokoll zu erklären, daß ich für die von mir vertretene Stadt jede Bcfuguiß innumerär
bcstritte» und nicht '^ °/„ würde bewilligt haben"

und äußert die Besorgnis,, bei seiner Rückkehr gesteinigt zu werden, wenn er sich nicht darüber ausweisen könne, diese» Protest ein¬
gelegt zu haben, weswegen er darüber um schriftlicheBescheinigung bittet.

Ein Deputirter der Ritterschaft verliest den Entwurf zur Adresse wegen Feststellung der Zahlungstermine bei Subhastationen,
welche genehmigt wirb.

Das eingegangene Referat des siebenten Ausschussesüber die Allerhöchste Propositiou: die Hagel - Assccuranz,wird zur Einsicht
offen gelegt werden.

Die nächste Sitzung wird auf Morgen Dienstag den L., Vormittags 10 Uhr, vorbestimmt.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Vier nnd zwanzigste Sitzung.
Düsseldorf, den «. Juli 184l.

Nachdem die Sitzung eröffnet worden, trug ein Deputirter der Städte das Protokoll der abgehaltenen ltln in pnrte» des
Standes der Städte vor und die Adresse, welche darin genehmigt werden war. Es wurden beide Actcnstückedem Protokoll der
heutigen Sitzung beigefügt.

Ein Abgeordneter der Stäote verlas einen Protest gegen den gestern gefaßten Beschluß, die Heranziehung der Schlacht- und
Mahlsicucr betreffend, bei den durch die Kreis-Stände anzuordnenden Leistungen. Da darin neue Vorschläge enthalten sind, die
nach dem gestern gefaßten Beschlussenicht zur Erörtern», kommen können, so wurde gegen die Beifügung des Proteste« zum Pro¬
tokoll reclamirt, dem Herrn Abgeordneten wurde aber bezeugt, er habe den Protest angemeldet, uud daher ohne alle weitere Erör¬
terung die Beifügung des Actenstückeszum Protokoll genehmigt.

Ein Deputirter der Städte trug Namens des betreffenden Ausschusses vor, daß derselbe das Gesuch um die Verwendung deS
Landtages für den Bau der Eisenbahn von Dcuz über Elbcrfeld nach Minden auf Staatskosten der Unterstützung des Landtage«
würdig erachtet habe.

Ein Abgeordneter der Städte findet, da die rheinische Eisenbahn - Gesellschaft sich wegen des Ausbaue« der in Nebe stehenden
Eisenbahn mit der Regierung in Verbindung gesetzt habe, die verlangte Intervention nicht mehr angemessen, die Unterhandlungen
seien darüber in vollem Gange und würden dadurch gefährdet werden, während früher eine solche Intervention dc« Landtage«
ganz an ihrer Stelle gewesen; er erkläre sich also gegen den Antrag.

Ein anderer Abgeordneter der Städte bemerkte folgendes: Aus deu Verhandlungen der rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft ist
bekannt, auch vom Herrn Referenten besonders hervorgehoben, daß derselben auf Grund Allerhöchster Ermächtigung die vorläufige
Genehmigung zur Wetterführung ihrer Bahn von Cöln bis zur Landesgränzc bei Minden, unter Zusage von Unterstützungen und
Begünstigungen, ertheilt worden ist. Die Vorarbeiten und Verhandlungen wegen Ausführung dieses Unternehmens find bereit« in
vollem Gange. Würde es unter diesen Umständen zweckmäßigsein, den Antrag des Herrn Abgeordneten, wie er vorliegt, anzuneh¬
men? Diese Frage erlaube er sich zu erörtern.

Der Antrag weiche wesentlich ab von dem Wege, den der Staat eingeschlagenhabe; dieser wolle nicht selbst bauen, sondern
eine Privat-Gesellschaft uud zwar eine bestimmte, die rheinische Eisenbahn-Gesellschaft, Behufs Ausführung des BaucS unter¬
stützen und begünstigen; sodann wolle er die Entscheidung der zu verfolgenden Richtung zwischenCöln und Minden von dem Resul¬
tate der technischenund gewerblichen Ermittelungen, die jetzt betrieben werden, abhängig machen, denn über jene Richtung sei
vorläufig nichts bestimmt wordeu. Der gestellte Antrag dagegen behandle nur den Bau für Rechnung des Staats, nur die Linie
von Elbcrfeld nach Minden. Nach den ihm bekannt geworbenen Vcrhanbluugen, welche der Dircctor, Herr Hansemann, wegen
des fraglichen Gegenstandes in Berlin geführt habe, siud von ihm dreierlei Mittel der Ausführung in Vorschlag gebracht; für
Staatö-Rechnung; Bildung einer Acticn-Gesellschaft mit Unterstützung und Begünstigung de« Staates; Ausführung durch die
rheinische Eisenbahn-Gesellschaft mit gleicher Unterstützung und Begünstigung.

Indem der Staat baö letztere dieser Mittel wählte, habe er offenbar die Absicht bekundet, die große Eisenbahn nicht auf Staats¬
kosten zu bauen; er habe aber auch dadurch zu erkennen gegeben, daß er die Ausführung vermittelst der rheinischenEisenbahn-Gesell¬
schaft vorziehe, und es dürfe ohne Bedenke» ans de» Grund der von Herrn Hansemann geführte» Verhandlungen zugefügt werden,
daß gerade auf den Umstand, daß die Haupt-Eisenbahn, welche die westlichen Provinzen durchschneidenwerde, durch eine und die
nämliche Gesellschaft ausgeführt werde, Gewicht gelegt worden sei.
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Ohne bcrVedenklichkcitenund Schwierigkeiten zu erwähnen, welche aus politischen, administrativen und finanziellenGründen hier und
da angeführt werben mögen, sei leicht ein entscheidendesMotiv erkennbar, welches den Staat an einem großen Bau dieser Art hindern
mag. Wenn er die Bahn von Minden nach Eöln aus Staatsmitteln herstellte, so würben von mehreren östlichen Provinzen der
Monarchie die dringendsten Anforderungen zur Erbauung von Eisenbahnen erfolgen, für deren Herstellung eben so wichtige Gründe
als für jene streiten mögen, während dieselben vorerst wenig mehr als die Betriebskosten, ober doch nur einen unbeträchtlichen
Theil der Zinsen des Anlage-Capitals, abwerfen würden.

Auch das Motiv, weshalb der Staat nur Eine Gesellschaft, und gerade die rheinische, als Mittel zur Ausführung gewählt habe,
lasse sich leicht erkennen, Verminderung der Verwaltungskosten, folglich Vermehrung des Ertrags, Vereinfachung aller der mannig¬
fachen Verhältnisse und Verhandlungen mit der Staats-Verwaltung und einer Eisenbahn-Verwaltung, Garantie einer zweckmäßigen
Leitung durch eine in Schwierigkeiten aller Art geprüfte mit Erfahrungen reich ausgerüstete Direction. Außerdem sei zuverlässig
berücksichtigtwordeu, baß je größer ein Unternehmen und eine Verwaltung ist, um so mehr auch ihr Gesichtskreis sich erweitert
und erhöht, und um so weniger Seitens des Staats befürchtet werben darf, daß zum Nachtheile der höheren Staats-Interessen
die kleineu Rücksichtengeltend gemacht werden.

Sonach ergebe sich auch von selbst, baß bie Staats-Verwaltung durchaus zweckmäßig verfahre, baß sie hinsichtlichder Richtung
her Linie bis zur Beendigung der Ermittelungen der technischenund gewerblichen Verhältnisse nichts festsetze; es seien ja gerade diese
Verhältnisse maaßgebend um jene Richtung in der im allgemeinen Interesse ersprießlichstenWeise festzusetzen.

Die erste Pflicht der Stände in Beziehung auf die Eisenbahn sei sonach, Sr. Majestät dem Könige ihren Dank zu bezeugen
für das, was geschehen ist, für die der rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft zugesagten Unterstützungen und Begünstigungen, und für
die dadurch gewährte Aussicht zu der für die Provinz so nothwendigen Eisenbahn-Verbindung mit den östlichen Provinzen; es würde
aber unzcitig uub unzweckmäßigsein, bie große Berücksichtigung, welche dem Interesse der Provinz durch jene Zusage bereits ertheilt
worden, in anderer Weise verlangen zu wollen, als in der, welche der Staat nach reiflicher Erwägung für di» angemessenste erachtet habe.

Wenn diesem Danke dann noch eine Bitte beizufügen wäre, so könne sie nur barin bestehen, daß Se. Majestät Allcrgnäbigst
geruhen wolle, der Gesellschaft jene Unterstützungen und Begünstigungen in dem die Ausführung der Unternehmung sichernden Maaße
angedcihen zu lassen.

Die Stände sind wohl eben so wenig als bie übrigen Bewohner der Provinz im Stande, die Frage einer bestimmten Richtung
zu biöeutircn ober zu erledigen, so lange die technischenund gewerblichen Ermittelungen nicht beendigt sind. Wir dürfen vertrauen,
daß das Gouvernement die Frage wegen der Richtung aus die dem allgemeinen Interesse zusagendste Weise entscheidenwerde. Den
besondern und iu »peeio den Lokal-Interessen wird es auch bei jener Ermittelung nicht an Gelegenheit fehlen, ihre Ansprüche
geltend zu macheu; auch darf nach der Art und Weise, wie die vorläufige Untersuchung von der Direction der rheinischen Gejell-
schaft geschieht, nicht bezweifelt werben, daß jede in Erwägung zu ziehende Berücksichtigungin technischerund gewerblicher Hinsicht
«npartheiisch geprüft wird.

Eine Bitte an des Königs Majestät in diesem Augenblicke nach dem vorliegenden Antrage würbe auch als ein unverdientes
Mißtrauen in die Direction der rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft zu betrachten und gar nicht geeignet sein, daö so energisch begon¬
nene Wert zu ermuthigen oder zu fördern, das jedoch unsere Unterstützung verdient und in Anspruch nimmt. Er wolle, sagte
schließlichder Herr Abgeordnete, die hochansehnlichcVersammlung bitten, daß sie den Antrag, wie er gestellt sei, ablehnen und
beschließenmöge:

Sr. Majestät dem Könige ehrfurchtsvoll zu danken für bie der rheinischenEisenbahn-Gesellschaft Behufs Ausführung der Eisen¬
bahn von Eüln bis zur Landesgränze bei Minden Allergnäbigst zugesagte Unterstützung nnd gleichzeitig auszudrücken, wie die
getreuen Stände aus dieser Zusage bie zuversichtlicheHoffnung schöpfen, baß die in politischer wie in commerzicllcr Hinsicht
so nothwendige Eisenbahn-Verbindung der westlichen und der östlichen Provinzen baldigst zur Ausführung gelangen möge.

Der Redner erklärte noch zusätzlich,daß er gegen die Richtung der Bahn über Elberfeld nichts einzuwenden habe.
Se. Durchlaucht bemerkten einem Abgeordneten der Städte, der sich gleich Anfangs erhoben hatte, daß einstweilen blos davon

Rede sein werde, ob der Bau der Bahn auf Staatskosten beantragt werden solle oder nicht.
Gin Depntirter der Ritterschaft äußerte, baß er dem Antrage des Herrn Referenten zwar bcitrcte, daß Se. Majestät gebeten

werde, geruheu zu wollen, bie Anlagckostcn aus Staatsmitteln zn beschaffen; — zu diesem Zwecke die nöthige Summe durch Emit-
tirung von Kassen-Anweisungen zu creiren, könne er ihm aber barin nicht beistimmen, baß der Ertrag der Bah» zur Amortisirung dieses
Papiergeldes verwendet werde. Daö Bedürfniß einer Vermehrung dieser sehr beqnemen Münze sei in der Rheinprovinz allgemein
gefühlt, und würde es wünschenswert!) erscheinen, die bei dieser Gelegenheit emittirten Kassen-Anweisungen nicht so schleunig zu
amortisireu. Er gebe daher anheim, ob die Erträge der Bahn nicht vielmehr zur Amortisirung von verzinslichen Staats-Papieren
oder zu sonstigen nützlichen Zwecken zum Vortheile der beiden westlichen Provinzen verwendet werden mögen.

Ein Abgeordneter der Städte erkennt zwei Absichten in dem vorliegenden Antrage; die eine geht dahin, der rheinischen Eisen¬
bahn-Gesellschaft den Bau zu eutziehcu, die zweite betrifft die Richtung. Die Motive der ersten und zweiten scheinen dem Redner
von der Stände-Versammlung nicht beurtheilt werden zu können, und er hält es für bedenklich,iu die Prüfung derselben einzugehen.
Was die Nlchtuug betrifft, so sei auertaunt diejenige über Elberfeld die kostbarste; die Gegend, durch welche die Bahn mit geringen
Kosten geführt werden könnte, habe darauf ihre Hoffnung gefußt, welche zu zerstören eine unnöthige Grausamkeit von Seite des
Landtags sein würbe.

Die Emmission von Kassen-Anweisungen, für deren Amortisation ein so unsicherer Fonds angewiesenwerde, hält Redner für sehr
gewagt, und spricht dagegen auf das Entschiedenstesich aus. Ein anderer Abgeordneter der Städte hält bie Bitte um den Ausbau
der Bahn auf Staatskosten für uicht störend, da Herr Hanse mann geschriebenhabe, bie Aufbringung des Bedarfs durch Acticn-
Zcichnung halte er für unwahrscheinlich und lasse die Acticn-Zeichnung einstellen.

Es wird darauf von einem Dcputirtcn der Städte erwidert und zwar mit den Worten auS Herrn Hansemanns eigenen
Briefen:

«daß blos darum die Einstellung der Actien-Zeichnung von ihm veranlaßt worden sei, weil er dafür eine zweckmäßigere
Einrichtuug zu treffen beabsichtige."

Ein Abgeordneter der Ritterschaft äußert sich: er könne deswegen den Antrag auf Uebernahme des Eiseubahnbaucs durch den
Staat seine Zustimmung nicht geben, weil dazu bedeutende Geldmittel erforderlich seien, die durch die Eoutribuablcn aufgebracht
werden müßten, denen für Zwecke, wobei nicht alle Unterthanen gleich bcthciligt seien, solche Opfer nicht zugemuthet werben dürften.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft sucht bie Ansicht zu widerlegen, als ob der »Antrag, welchen er unterstützt, der Direc¬
tion der rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft zu nahe trete und erklärt, diese werde gerne auf bcu Bau verzichten, wenn der Staat
sich damit befassen wolle; dagegen findet er es nicht rnthsam, über die Richtung schon jetzt etwas zu sagen. Wenn von anderer
Seite befürchtet wird, daß eine Kränkuug für Herrn Hansemann, den kraftigen Vertreter der Eisenbahn-Unternehmungen, in dem
Antragezu finden sei, so könne er dieser Meinung gar nicht sein, und wäre es möglich, entweder den Herrn Hansemann in unsere
Mitic zu veranlassen, oder zulässig, die Verhandlungen so lauge auszusetzen, bis dessen Ansichten darüber eingeholt werden könnten,
so sei er versichert, daß Herr Hansemann fern davon sein würde, diesen Antrag ablehnen zu wollen.
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Der Zweck des Herr» Hanse mann sei Ausführung der Bah» von Eölu »ach Minden; dessen Bemühungen gehe» «»ausgesetzt
dahin, Begünstigungen vom Staate zu erlangen.— Was uns zum Bau fehle, sei Geld; —die Begünstigungen, welche Herr Hanse-
mann nachsuche,sei Gelb, Was fehlt uns zum Bau der Bahn? Gelb, — Welche Begünstigungen suche Herr Hanscman» in
Berlin zu erwirken von: Staate? Geld, — Wozu verpflichte sich der Staat, wem, er Zinse» sichert? Wieder zu Geld. — Also
wir verlangen Gelb um Geld und abermals Geld, ganz im Einverständnisse mit den, Antragsteller, welcher statt der Mittel zum
Bau der Bahn, gleich den Bau der Vabn selbst auf Staatskosten begehre. Er sei versichert, baß die Bemühungen des Herrn
Hanscman» Hand in Hand gehen mit dem Antrage, dem er sich anschließe, mit dem einzigen Vorbehalt, daß eine genauere Bezeich¬
nung der Bahnlinie über Elberfeld, so wie einer jede» ander», bis jetzt imterbleibc.

Die Bestimmung der Linie müsse von den Vorarbeiten, mit welchen die rheinische Eisenbahn beschäftigt sei, abhängig gemacht
werben, und sollte die Versammlung, wie er es hoffe und wünsche, diesen Antrag unterstützen, wodurch der Staat gebeten würbe,
den Bau der Bahn zu übernehme», so dürfe» wir wegen der aufgegangene» Kosten der Vorarbeiten nicht besorgt sein; der Staat würde
solche schon übernehmen, da diese Vorarbeiten dem künftigen Unternehmen ja zu gut kommen.

Unter dem Vorbehalt, baß die Richtung unerwähnt bleibe, was von Seiten des Antragstellers bereits nachgegebenist, trete ei dem
Antrage bei.

Ein Depntirtcr der Städte erinnert nochmals, daß, da die rheinische Eisenbahn-Gesellschaft mit der Sache befaßt sei und die
Hülfe des Landtags nicht in Anspruch gcnommen habe, so könne der Landtag die Sache ganz wohl ihr überlassen. Auch ein Abge¬
ordneter der Landgemeinden erklärt sich gegen das Referat.

Ein Dcputirtcr der Ritterschaft erkennt der rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft das Präferenz-Recht zu, und erklärt sich nicht
blos darum, sondern auch deswegen gegen das Referat, weil, wenn die Eisenbahn-Gesellschaft darum keine Theilnahme finde, weil
sie keinen Nutzen verspreche, man dann auch dem Staate den Bau nicht zumuthen dürfe.

Der Referent cntgegnct hierauf: der hier angeführte Grund scheine ihm deshalb nicht annehmbar, weil, wenn er es wäre, man
vom Staate wohl nur selten den Ban einer Kunststraße, oder anderer großen Anlage verlangen dürfe, deren Ertrag noch minder sicher,
fei, als er von Eisenbahnen zu hoffen stehe.

Ein Dcputirter der Städte macht die allgemeine Bemerkung, daß er die Weigerung der Regierung, Eisenbahnen auf ihre
Kosten zu bauen, billige; daß aber, wenn der Staat die Ausgabe vo» Kassenscheinengenehmigt habe, er dadurch sich effcctiv
betheilige; daß er das Mittel sehr bedenklichfinde und sich auch dagegen erkläre» müsse; darum also den Acticn-Unternchmnngcn
den Vorzug gebe.

Ein Abgeordneter der Städte »v'arnt den Landtag gegen die Bevorwortung von Privat-Interessen, die hier auch im Spiele zu
sein schienen; man wisse, daß die Bah» über Elbcrfcid 3 Millionen mehr, als die andere Richtung kosten solle, und darum scheine es
doppelt bedenklich, darauf einzugehen.

Ein anderer Abgeordneter der Städte stellt die Vertretung eines Privat-Intercsscs ganz in Abrede und spricht sich dahin aus:
daß die rheinische Eisenbahn-Gesellschaft durch die ihr ertheilte provisorischeKoncessionkeine anderen Rechte erworben habe, als die¬
jenigen, die ihr ausdrücklich verliehen seien; daß solche provisorische Concessionenschon in mehreren Fällen zurückgenommen worden
seien, und daß die begonnene» Vorarbeite» ebc» so wenig, als damals, hieran hindern könnten, wenn ein höheres Interesse es gebiete.
Der Meinung, daß der Bau auf Staatskosten die dringendste» Anforderungen hervorrufen werbe, müsse er entgegensetze»,daß ci»e
Uitterstützuug durch Actie»-Ucber»ahme, Garantie der Zinsen, oder jährliche Zuschüsse, nicht minder zahlreiche Ansprüche anderer
Actien-Gesellschaften zur Folge haben würde. Er halte bei Privat-Gesellschaften eine Unterstützung in diesem Sinne, nämlich aus
Staatskassen, aus den in dem Referate entwickelten Gründen im Interesse des Staats überhaupt nicht rathsam, vielmehr so bedenk¬
lich, daß er, so weit es erlaubt oder thunlich sei, überhaupt auf das nachdrücklichstedagegen protestirc. Sollte einmal aus Staats¬
kassen eine Unterstützung gewährt werden, dann scheine ihm, abgesehen von politischen, polizeilichen und staatswirthschaftlichcn Rück¬
sichten, der Bau auf Rechnung des Staats dem Interesse der Gesammtheit weit entsprechender. Im vorliegende» Falle aber müsse
er noch besonders darauf aufmerksam machen, daß die rheinische Eisenbahn-Dircction, ,«»p. ihr Bevollmächtigter, selbst die Hoffnung
aufgegeben habe, das erforderliche Eapital durch den bisherigen Modus zu beschaffe»; sie habe sich vielmehr vorbehalten, die Ange¬
legenheit in einer andern Weise, als der bisherigen, zn betreiben. —

Hiernach aber werde die Ausführung, abgesehen von den mannigfachen, in dem Referate angeführten Eventualitäten, zu sehr in
die Lauge gezogen, nur nicht von Neuem die Verwendung des Landtages in beantragter Weise für eine Eisenbahn-Linie in Anspruch
zu nehmen, welche die rheinischen Stände schon zu wiederholten Malen beantragt hätten, und welche auch durch frühere Allerhöchste
Eoncessionennicht nur als zweckmäßig anerkannt worde» sei, sondern auch Rechte gewährt erhalten habe, die älter seien, als die der rheini¬
schen Eisenbahn-Gesellschaft ertheilten provisorischen Befugnisse; Rechte, die um so mehr zu berücksichtigenseien, als es sich dabei
keineswegs um Privat,Interesse», sondern nur um die Interessen der bevölkertstcn und der gcwerbrcichstcn Gegend der Monarchie
handle.

Der Referent stellt nun die Frage:
„Soll darauf bei Sr. Majestät angetragen werden, die Eisenbahn von Deuz nach Minden auf Staatskosten zu bauen?"

Die Abstimmung ergiebt, daß sich 50 Mitglieder dagegen und 25 dafür erklärt haben. Der Gegenstand wirb durch diese
Abstimmung als erledigt angcsehe», und die Verhandlung über die Eise»bah»-Angelcgc»heit soll abgebrochc» werben; es machen
jedoch einige Dcputirte noch die Bemerkung, daß, was den angemeldcten Protest gegen eine durch den Staat einer Priuat-Gesell-
schast zu gewährende Unterstützung betreffe, dazu keine Veranlassung vorhanden zu sein scheine, da von einer solche» Unterstützung
überall leine Rede gewesen sei.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird darauf verlesen, genehmigt und vollzogen.
Der betreffende Referent will nun mit dem Referat über die Allerhöchste Proposition, die Jagd-Polizei betreffend, beginnen;

es erhebt sich aber ein Depntirtcr der Städte und stellt den Antrag: er halte dafür, daß die vorliegenden Entwürfe des Gesetzes
über die Jagd-Polizei und über die Jagd-Vergehen weder mit unsern Sitten, noch mit dcm Geiste u»d den Bestimmungen der
rheinischen Gesetze im Einklänge seien, und trage daher baranf an, von her Berathung dieser Entwürfe vorläufig abzustehen, und Se.
Majestät zu bitte», dieselben einer Eommission von rheinischen Juristen zur nothwendigen Umarbeitung zu übergeben und das so
umgearbeitete Gesetz-Projcct dem nächsten Landtage zur Begutachtung mitzutheile».

Die Iagdgerechtigkeit gehöre, ihrem Wesen und ihrer ursprünglichen Natur nach, zu den Walduutzungen oder Zubehörungen eigen¬
thümlicher Landgüter. Dies anerkennend sei in den Gesetzen vom 11. August 1789 und 30. April 1790 die Jagd als frei und
als Zubehör des Eigenthums des Bodens erklärt worden; durch das Gesetz vom 17. April 1830 sei die eigene Ausübung dieses
Rechts untersagt, wenn die Besitzung keine 300 Morgen enthalte. Jetzt würde also der Fall eintreten, daß derjenige, der auf
eigenem Grund und Boden ein Wild tobtet, der also ein Eigenthums-Recht ausübe, den härtesten Strafen verfallen könne. Der
Iagdinhabcr habe am Wilde weder Besitz noch Eigenthum, sondern nur ein abstractes Recht, sich einen Besitz zu verschaffe»; wie
könnten min wegen Gefährdung dieses Rechts so ungcmcin strenge Strafen ausgesprochen werben?

Ein Wilddicbftahl sei nur in eingeschlossenenParken denkbar. In allen andern Fällen dürfte die unbefugte Erlegung eines
Wilde? nur als Polizei-Eontravcntion zu ahnden sein, wie dies auch das in den Nhcinlanden geltende französische Gesetz getban hätte.
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Wie sei auch ein Dlebftahl möglich, wo fein Eigenthümer des Objects vorhanden sei« Das Wild sei, so lange es nicht erlegt
worden, eine herrenlose Sache. Die TöVtnng und Aneignung desselbentonne nicht als Dicbstahl bestraft werde».

Hierzu kämen noch die Bestimmungen des Gesetz-Entwurfs, wonach für die Bestrafung Kategorien aufgestellt seien, nach
welchen diejenigen, die sich der Erlegung von Wild schuldig gemacht hätten, aus schwankendeVermuthungen^ über die Absicht von
Gewinnsucht und Vergnügen bin bestraft werden sollen; weitere Bestimmnngen. die schon den bloßen Besitz von Wild strafbar
machten. Auch die westfälischen Stände sollte» die Forst- uud Jagd-Gesetze in der vorgelegten Fassung abgelehnt haben und er
glaube, daß der Landtag das öffentlicheWohl befördere, wenn er die beantragte Bitte an des Königs Majestät richte.

Der Referent erklärt sich dagegen und wünscht, daß die Berathung über jeden einzelnen K eröffnet werden möge.
Ein Deputirter der Städte ist der Ansicht, daß wenn baS vorliegende Gesetz auf dem linken Rheinuser in Kraft trete, dadurch

das jetzt daselbst bestehende Recht gekränkt werden würde. Auch hierauf wird von dem Referenten rcplicirt, und ein Deputirter der Land¬
gemeinden macht bemcrklich, daß hier nicht von Jagdberechtigung, sonder» blos von der Ausübung dieses Rechts die Rede sei.

Ein Abgeordneter aus dem Staude der Ritterschaft folgert aus dem Eingange des Gesetz-Entwurfs, daß die Aufhebung aller
die Iagdverhältnisse betreffenden Gesetze beabsichtigt werde. Ein anderer Deputirter desselbenStandes erinnert, daß er diese Bedenk-
lichteit bereits im Ausschüssegeäußert, uuo da belehrt worden fei, was eins der geehrten Mitglieder veranlaßt, seine ausgesprochene
Meinung zu rechtfertigen.

Ein Abgeordneter der Staute tritt dem Antrage des ersten Redners bei, worauf von anderer Seite neuerdings die dagegen
sprechendenGründe geltend gemacht werben. Jener Abgeordnete glaubt, wer den Gesetz-Entwurf gelesen, müsse bezweifeln, daß bei
der Abfassung rheinische Rechts-Gelehrte zugezogen worden seien.

Der Referent sucht dies zu widerlegen, und tritt ihm ein Abgeordneter der Städte mit der Bemerkung bei, daß im Eingänge
der Motive gesagt worden sei, welche ältere Gesetzedurch das gegenwärtige abrogirt worden. Ein Deputirter der Ritterschaft hält
die Erlassung eines Gesetzes über die Ausübung der Jagd für absolut nothwendig, da deren jetzt mehrere in der Provinz beständen;
auch hält dieser Abgeordnete die Versammlung compeient zur Berathuug.

Ein Deputirter der Städte war der Meinung, daß je mebr die Civilisation vorschreite, eine Milderung der Jagdgesetze erfolgen
müsse. Das vorgelebte Jagd-Polizei - Gesetz passe nicht für die Rheinprouinz, Er müsse sich um so mehr dem Antrage des ersten
Redners anschließe», weil der Landtag dadurch, daß er das vorgelegte Gesetz ohne Discussiou der ciuzclnen §j ablehne, die Hoffnung
schöpfenkönne, ei» separates liberales Gesetz für die Rheinländer ;n erlangen.

Ein anderer Deputirter der Städte hält es nicht für erwiesen, daß rheinische Juristen bei der Abfassung des Gesetz - Eutwurfes
zugezogen worden, und trägt auf die Zuvücksendungdesselbenan; er hatte die Ansicht ausgesprochen, die westphälischen Stände hätten
den ganzen Gesetz-Entwurf abgelehnt, was aber durch deu Referenten in Abrede gestellt wird.

Ein Abgeordneter der Städte dringt auf Abstimmung über den obigen Antrag; es widersetzt sich aber ein Deputirter der
Ritterschaft und wünscht den Gesetz - Entwurf vorab erörtert ',n sehen. Auch ein Abgeordneter der Landgemeinden spricht sich dafür
aus und ciu Deputirter der Ritterschaft behauptet, es fei niemals ein Gesetz-Entwurf vorgekommen, der sogleich ohne vorherige
Erörterung abgewiesen worden, wohl aber der Fall, daß nach geschehenerErörterung abgestimmt worden, ob das Gesetz angenommen
werden solle oder nicht, und daß der Gesetz-Ennvurs verwürfen worden sei. Es w,rd diesem aber widersprochen, uud darauf durch
bm Redner nachgegeben, daß blos eine solche Abstimmung, nicht aber eine Verwerfung erfolgt sei.

Es wird wiederholt auf die Abstimmung gedrungen, von mehreren Seiten aber geschieht dagegen Einsprache nnd wird die
Rücksendung für unehrerbietig gehalten.

Ein Deputirter der Städte erinnert an den Fall des dem fünften Landtage vorgelegt gewesenen Hypotbeken-GesetzeS,welches ohne
Berathung zurückgegangen; ein anderer Depntirter der Städte weist auf daö bergische Provin;ial-Gesetz hin, dem es ebenso ergehe» werde.

Ein Mitglied des Fürstenstandes macht bemerklich, baß jenes auf den Antrag dcö Ausschusses geschehensei, hier aber diesem
Antrage entgegen gehandelt werden solle.

Es wird die Richtigkeit dieser Bemerkung durch den Herrn Landtags-Marschall anerkannt und noch weiter erläutert.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden fügt zur Aufklärung des Sachverhältnisses hln;n: der von einem verebrliche» Depntirten
des Standes der Städte angeführte Fall könne in dem vorliegenden besprochenen Alttrage auf Ablehnung 0es'Gesetz,E,,twurses nicht
zum Anhalte dienen. Die dem vorige» La»dtage zugegangene Allerhöchste Proposition, das Hvpothelcnwesen betreffend, habe keinen
andern Gegenstand gehabt, als die an die Stände gerichtete Anffordernng, Deputirte zu wählen, welche mit den Eommissarien der
Königl. Ministerien sich vereinigen sollten, um vor der ferneren legislativen Erörterung einen Entwurf zu einem Gesetze über die
Hypotheken-Einrichtungen zu berathen. Znr Erledigung dieser Proposition hätten die Stände die angeordnete Wahl vorgenommen,
und, indem sie dieselbe der Allerhöchsten Genehmigung unterlegt, Harn»! gebetc», daß de» gewählten Depntirten die Materialien zu
dieser Hypotheken- Ordnung voraus möchten mitgetheilt werben. Damals sei also keine Rede von Ablehnung der Berathung über
einen Gesetz-Entwurf gewesen; die Stände-Versammlung habe noch nie eine solche beschlossen. Der Abgeordnete fügt hinzu: er halte
die Versammluug für verpflichtet, die ibr aufgegebene Berathung anzutreten. Er habe die Gewißheit, daß sie im Staude sei, sie
mit hinreichender Sachkenntnis! zu vollführen, um so mehr, da der betreffende Ausschuß eine geranme Zeit auf die Vorberathung
und Begutachtung des Entwurfs verwandt habe. Um aber in der Sache, bei der mau durch die erwogene Einrede sich schon lange
aufgehalten sehe, voranzukommen, wende er gegen die Stellung her ans dem Antrage hcruorgehenden Frage nichts ein; er zweifle
nicht daran, daß sie in einem Sinne werde beantwortet werben, welcher der pflichtmäßige» Berathung des vorliegende» Entwurfes
nicht entgegen stehen werde.

Es ward hierauf die Frage gestellt:
„Soll dem Antrage des ersten Rebners Folge gegeben werben?"

und haben 57 Stimmen nein, 1? aber ja geantwortet.

Es wird hieraus § 121 verlesen, wobei der Ausschuß nichts zu erinnern gefunden. Ein Deputirter der Städte aber spricht die
Ansicht aus: Es scheine ihm, daß die i» diese»!§ n»gegebe»e Bezeichnung der jagdbaren Thiere zu allgemein gefaßt sei und einer
Willkühr Raum gebe, die zu den ärgsten Verationen führen könnte, da Beispielsweise da»» auch Maulwürfe nno Frösche unter
die jagdbaren Thiere gehörten, erstere, weil ihr Valg mitunter als Pelzwerk benutzt würde, letztere, weil sie gegessen würden. Für andere
Gegenden würde er cbeu so die Hamster bezeichnen, die dem Lanbmanne so unsäglichen Schaden zufügten uud ihre Vorräthe aus
den besten Getraidc-Arten zusammentrügen, so baß in vielen Gegenden Deutschlands das Nachgraben ihrer Baue den ärmeren Klassen
wesentlicheVortheile gewahre, während ihre Bälge als Pelzwert beliebt seien.

Sollten aber solche Thiere auch zu den jagdbaren gehöre», so dürfte daraus auch die Verpflichtung der Jagdberechtigten devol-
viren, ans dieselben stets eine vertilgende Jagd zu üben, um die Grund-Eigenthümer, denen hier das Recht abgesprochen werde,
selbst diese niedere Jagd zu üben, von solche» ungebetenen Gästen ;n befreien. Das möchte dann auch ein geeignetesMittel sein, sie
mit manchenBeschränkungen zu verlohnen, die das vorliegendeGesetz i» so reichem Maaße enthalte.
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Auch e!» Deputirtcr der Landgemeinde» findet die Definition zu allgemein, und verweist auf die Bestimmungen des allgemeinen
Landrechts; der Direktor des Ausschusses dagegen auf die Motive des Gesetz-E»twurfeS, wonach die Ausübung des IagbrechtS
von jeher in Deutschland nach wissenschaftlichenGrundsätze» Statt gefunden, die sich in den betreffenden Eumpendie» fänden und
iu denen der Begriff von jagdbaren Thieren vollständig festgestellt und gegen jede dem Begriff von Iagbrecht nicht entsprechende
Ausdehnung geschützt sein dürfte; wobei sich aber der Abgeordnete nicht beruhige» zu können glaubte, und auf die Bemerkung
des Referenten erwidert, das! er die Erklärung desselbenzwar aeeepiire, aber auch wünsche, daß die gesetzlicheDefinition über
jagdbare Thiere, wie sie jetzt bestehe, beibehalten werde» »lochte; daß die A»»abme des vorliegenden § den bisher gültigen Begriff
von jagdbaren Thiere» aushebe, indem er an der Stelle derselben alle vierfüßiic wilde Thiere u»d alles wilde Geflügel als solche
bezeichne, i»soferu beide zur Speise gebraucht zu werde» pflege», oder durch ibre Häute, Välgc oder Federn nutzbar seien.

8s wird hierauf bei der Abstimmung der § 121 mit 5l) gegen 21 Stimmen angenommen.
z 122 war vom Ausschuß gebilligt worden und wirb derselbe von der Ple»ar-Vcrsammlung genehmigt.
Zu z 123 schlägt der Ausschuß vor:
„In der Nhei»provi»z könne» bei allen Jagd - Verpachtuuge» oh»e Ausimhme »»r solche Personen zugelassen werden, welche

sich über die Zahlung eines Steuersatzes von miüdcstcns 30 Thalern an birectcn Steuern ausweise». Staatsbeamte, welche eine
jährliche fire Besoldung von wenigstens 500 Thlr. begehen, babeu ebenfalls die Befugnis», Jagden «»zupachte». Wird dieselbe Iagb-
Gereebtigkeit vo» mehr als 3 Persoucu i» »»getheilter Gemeiuschaft besessen, so ist es nicht gestattet, daß jeder Miteigenthümer auf
die Jagd gehe; eine solche Jagd muß entweder durch einen cigmds anzuuehmcuden und verpflichteten Jäger beschossen,oder für
gemeinschaftlicheRechnung verpachtet werde». "

Ei» Deputirter der Laudgemcinbe» bemerkt, es köimc vo» Iagdrecht i» dem vorliegenden Gesetz-Entwurf gar keine Rede sein;
ein Abgeordneter der Ritterschaft reproduzirt hier ein schon früher angemeldetes Amc»dement, wonach für die Ausübung der Jagd
durch Personen, die durch § 122 davon ausgeschlossen worden, wenn sie auch selbst keine Jagd «»gepachtet haben, die Anpächter
verantwortlich gemacht werbe» sollen, die sie mitgenommen haben.

Se. Durchlaucht hielten aber die Zeit zu weit vorgerückt, um auf die Berathung einzugehen, und ließen jetzt den Entwurf der
Adresse, die Handels-Verhältiliffe betreffend, vortrage».

VS wird dagegen erinnert, daß durch Genehmigung derselben, die Plenar - Versammlung Motive «»erkennen würde, welche auf
Eiufül'nmg eines Prohibitiv-Systems führen, die bereits die Majorität zurückgewiesenhabe, und trägt ein Abgeordneter der Land¬
gemeinden aus Verwerfung des Entwurfs an; es wird von einem Deputirten der Städte cntgegnct, die Motive seien nicht durch
die Mehrheit verworfen, sondern vielmehr aboptirt worden.

Es wird hierauf abgestimmt: „ob der Entwurf mit der Modifikation a»ge»ommcn werben soll, daß die Grüubc in einer
besondern Denkschrift entwickelt werben?" und habe» sich 47 Stimmen dagegen, aber nur 19 dafür erklärt.

Eingegangen sind die Referate über folgende Anträge, betreffend:
1) das Rang-Verhältniß der rheinischen Landgerichte;
2) die Gebühren der Mandataren bei den Handelsgerichten;

und weiden an der gewöhnlichen Stelle zur Einsicht der Herren Stände offen gelegt werben.
Die nächste Sitzung wirb auf Morgen, Vormittags IU Uhr, angesagt.

Anlagen zu dem Protokoll der 2H. Sitzung.
Düsseldorf, den 3. Juli 1841.

Anlage l.

Sitzung des Standes der Städte.
Nachdem in bei gestrigen Plenar-Sitzung der Stände-Versammlung der Antrag des Ausschussesin Betreff der nachzusuchenden

Wiederherstellung ciueö besondern Handels-Ministern zwar die Majorität, aber nicht die gesetzlicheZahl von zwei Drittheilen der anwe¬
senden Stimmen für sich erhalten hatte, und hierauf von 21 Mitgliedern des Standes der Städte eine Sonderling i» Theile becmtragt
worden war, hatten deg Herrn Lanbtags-Marschalls Durchlaucht eine Sitzung des Staubes der Städte auf heute Vormittag halb 10 Uhr
»»beraumt. DcS Herrn Landtags-Marschallö Durchlaucht eröffnete» die Sitzung mit dem Bemerke», wie sie es den, Stande der
Städte anheim gäben, von einer Sonderling in Theile abzustehen, wenn in der, in Betreff der Handels-Verhältnisse «» heg König«
Majestät zu richtende» Adresse erwähnt werbe, daß sich zwar eine bedeutende Majorität für die Wieder-Einsetzn»«, eines Handels-
Mimfterii ausgesprochen habe, daß aber diese Majorität die gesetzliche Zahl von zwei Drittheilen der a»wesr»den Etimmcn nicht
vollständig erreicht habe, baß also, obgleich die Mitglieder des dritten Standes sich einmüthig dafür ausgesprochen hätten, die
von der Majorität beantragte Errichtung doch nicht förullich beantragt werden dürfe.

Der Protokollführer machte darauf aufmerksam, baß ein Mitglied des Standes der Landgemeinde» in der gestrigen Plenar-
Sitzung den Vorschlag gestellt habe, zugleich für den Ackerbau, in Verbindung mit Handel und Gewerbe, ein besonderesMinisterium
zu beantragen.

Er, »lS Referent, habe dies als unzulässig bezeichnet, seitdem aber bei nähcrem Nachsehen bemerkt, daß die Landtage der
Provinzen Preußen und Pommern grade die Vilduug eines Ministern für Handel, Fabrikation und Ackerbau beantragt hätte»,
und daß auch früher die Interesse» des Ackerbaues von dem Handels-Minister vertreten worden seieil; daß aber, wenn dies gestern
bekannt gewesen sei, gewiß eine Einstimmigkeit für den betreffendenAntrag des AusschussesVorhemde»gewesen sein würde.

Der von Sr. Durchlaucht gemachte Vorschlag kam hierauf in vielseitige Erörterung u»b wurde vo» mehreren Seiten lebhaft
unterstützt, zuletzt einstimmig und nur mit dem Vorbehalt angcnommc», daß, we»» die Erwähnung des Handels-Mimsterii in der
Adresse, wie vorgeschlagen, von der Plenar-Versammlung wider Erwarten nicht gebilligt werden möchte, dann zum Zwecke einer
Sonderung deö dritten Stande« eine neue Sitzung desselbenStatt finden müsse, womit Se. Durchlaucht sich cinuerstanden erklärten.
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Anlage II.
Düsseldorf, den 6, Juli 1841.

Nachdem die Stände-Versammlung in ihrer Plenar-Eitzung vom 2. b. M. die Erwähnung eines Antrags auf Wiederherstellung
eines Handels-Ministerii in der fraglichen Adresse abgelehnt hatte, hatten Se. Durchlaucht eine zweite Sitzung des Standes der
Städte auf heute Morgen 9^/, Uhr anberaumt.

Der Protokollführer verlas den Entwurf zu einer Adresse, betreffend die Wiedereinsetzung eines besonderen Handels-Ministerii,
welcher Entwurf einstimmig genehmigt wnrde.

Anlage III
Ich halte mich verpflichtet im Interesse meiner Eommittcnten gegen den gestern genommenen Beschluß:

»Bei Umlegung der Krcisbcdürfnisse die Schlacht- und Mahlstcucr nach ihrem vollen Ertrag gegen die Klassensteuer heran¬
zuziehen ; "

förmlich zu protcftiren, so wie gegen alle Folgerungen, so aus diesem Beschluß bei künftigen Nepartitioncn zu Provinzial-Beitrügen
hergeleitet werden könnten, diejenige Stadt, die ich zu vertreten die Ehre habe, ausdrücklich zu verwahren.

In der gestrigen Sitzung wurde mir die Entwickelung eines Amendcments, so ich vorzuschlagen beabsichtigte,verweigert, was
bei Vielen zu dem Mißverständnis; Veranlassung gegeben hat, als wolle ich gar keine Compensation für die von andern Gemeinden
in Anschlag zu bringende Klassensteuer für die mahl- und schlachtsteuerpflichtigenStädte gestatten; dieses konnte mir aber nie
einfallen, nur eine gleichmäßige Heranziehung dieser Städte gegen andere, sollte der Gegenstand des von nur beabsichtigten Amcn-
dements sein.

In allen schlacht- und mahlstcuerpstichtigen Städten werben bereits die höchsten Zuschläge, die erlaubt sind, für Eommunal-
Vebürfnisse auf diese Steuer beigcnommen; der Antheil an Provinzialbeiträgen, die ihnen in Beziehung auf diese Steuer zur Last
fallen, muß demnach auf dircctem Wege beigcnommen werden, wozu in der Stadt Düsseldorf bereits eine Klassensteuer-Rolle mit
größerer Abstufung wie die Staats-Klassensteuer nach einem prasumtiv angenommenen Einkommen zur Umlcgung aller Communal-
Bedürfnisse angelegt worden ist, worauf dann auch die ihr zur Last fallenden Beiträge zu allen Provinzial-Bedürfnissen repartirt
werden. Der Antheil an diesen Beträgen kann für Düsseldorf und auch die anderen schlacht- und mahlsteuerpflichtigen Städte
aber nur nach einem richtigerenVerhältniß, als die volle Schlacht- und Mahlfteuer, gegen die Klassensteuer anderer Gemeinden ange¬
rechnet werden; denn bei Annahme dieses Verhältnisses würde, nach den im Jahre 1329 unter dem verstorbenen Ober-Präsidenten
von Ingerslebcn Eiccllenz erschienenen Beitrage zur Statistik der Rheinland«, für einen Beitrag pro Kopf von 2.4 sgr. 2 Pf. der
Stadt Elberfeld beitragen müssen:

Wetzlar pro Kopf.......49 sgr. — Pf.
Saarbrücken .........49 ,, 3 ,<
Cöln ...... ^......50 „ 10 „
Wesel ...........52 „ 4 „
Aachen ...........52 „ 8 „
Trier............71 « — „
Bonn............71 „ 8 „
Düsseldorf ..........74 „ 2 „
Eoblcnz mit Ehrenbreltsteln . . . . 93 „ 11 „
Iülich............95 „ — „
Saarlouis..........105 „ K „

demnach Iülich das 4 fache und SaarlouiS das 4'/, fache pro Kopf gegen Elberfeld. Eine solche Uebcrbürdung einer Stadt gegen
die andere bei Provinzial-Umlagen kann unmöglich von einer hochansehnlichenStände-Versammlung beabsichtigt werden, und wirb
dieselbe mir demnach gerne gestatten, gegen dieses gestern beschlossene Mißverhältnis) und gegen alle daraus hervorgeleitet werden
könnenden Folgerungen bei künftiger Uinlegung zu provinziellen Zwecken förmlich zu prutestiren, und meinen Protest ausführlich
zum Protokoll gelangen zu lassen.

Düsseldorf, den K. Juli 1841.

Föns und zwanzigste Sitzung.
Düsseldorf, den 7. IM 184,1.

Das Protokoll wurde verlesen und nach geschehenerHinzufügung einiger gewünschten Zusätze genehmigt und vollzogen.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft trägt den Entwurf zur Adresse wegen beschleunigter Einführung der Kommunal - Ordnung

vor, und wird derselbe genehmigt. Ein gleiches geschieht mit dem durch einen Dcpntirten der Städte verlesenen Entwürfe, den
Schutz der Runkelrüben-Zuckerfabriken betreffend; und mit einem andern über den Fortbau des Doms zu Cöln, der durch einen Abge¬
ordneten der Ritterschaft vorgetragen wurde.

Ein Abgeordneter der'Städte verlas hierauf die Adresse wegen Errichtung eines Hypotheken-Amtes zu Elberfeld, wogegen kein
Einspruch erhoben wurde, und ein Deputirter der Landgemeinden trägt eine andere wegen der Befugnisse der Krcisstände zur Beschie¬
ßung von Ausgaben u. s. w. vor. welche, nachdem darin einige Abänderungen und Zusätze auf den Antrag mehrerer Mitglieder
vorgenommen, genehmigt wurde.

Endlich wird auch der Entwurf zur Adresse über die Königl. Allerhöchste Proposition wegen Penstonirung der Lehrer an den
höheren Lehranstalten durch einen Abgeordneten der Ritterschaft verlesen und gut geheißen.

Der Director des 10. Ausschusses schlägt vor und motiuirt, baß künftig die Feststellung der Etats der Provinzial-Anstalten
von zwei zu zwei Jahren erfolgen möge, was allgemein gebilligt wirb.
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Es wirb nun die Berathung über das Jagd-Polizei-Gesctz eröffnet, vorbcr aber durch einen Deputaten der Ritterschaft, mit
Vczng auf z 46 des Landtags-Gesetzes, die Frage gestellt: wie es gehalten werde, wenn sich bei der Abstimmung über einen Aller¬
höchst vorgelegten Gesetz-Entwurf nicht die Majorität von '/^ ergebe; es wird darauf erwidert: daß in diesem Falle auch die
Gründe der Minorität in dem Allerhöchsten Orts zu erstattenden Berichte aufgenommen würden; wobei der Abgeordnete sich
beruhigt.

Der Referent trägt neuerdings den vom Ausschuß zu 5 123 vorgeschlagenen Zusatz vor, wogegen sich ein Deputirter der Land¬
gemeinden als Beschränkung der Iagdfrcihcit auöspricht.

Es wird darauf vom Referenten erwidert, baß nur von Iagd-Anpächtcrn die Rede sei. Ein Abgeordneter der Städte hält die
durch z 122 angeordnete Beschränkung für hinlänglich und wünscht, keine weitere eintreten zu lassen; es würde dadurch auch der
Staat, durch zu große Beschränkung der Loncurrcnz, in seinen Einkünften geschmälert werden.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden fragt: wie es mit den Iagdlicbhabern in Macht- und mahlsteuerpflichtlgcn Städte»
gehalten werden solle; worauf Referent erwidert: für diese, die keine direkten Steuern zahlten, brauche hier nicht gesorgt zu werben.

Ein Depntirtcr der Ritterschaft bemerkt, daß in seiner Gegend die Jagd nur an qualißzirte Personen verpachtet werden dürfe,
indem er zugleich angiebt, was in seiner Gegend darunter verstanden werbe.

Ein Abgeordneter ber Ritterschaft glaubt durch die Motive des Gesetz-Entwurfs sowohl, als durch eine Bestimmung im Klassen¬
steuer-Gesetz das Amendement vollkommen gerechtfertigt; wogegen ein Dcputirter ber Städte die Bestimmung des Gesetzes »um Jahre
1830 anstecht zu erhalten wünscht, und auf die rheinische Gesetzgebungverweiset, die den Unterschied der Stände in der angeführten
Beziehung nicht kennt.

Ein Mitglied des Fürstenstandcs hält eine Beschränkung des Rechts, Jagden zu pachten, für durchaus nothwendig, ohne sie
gerade an den vorgeschlagenen Steuer-Satz knüpfen zu wollen, glaubt auch die Errichtung der Jagd-Borstände, wie ste jetzt ist,
nicht geeignet, dem Ucbelstandc abzuhelfen.

Ein Dcputirter der Ritterschaft erinnert daran: daß die Iagdpacht blos dem Grundeigenthümer zu gute komme, und baß eS
diesem nachtheilig sein würde, die Städter von der Concurrenz bei der Verpachtung auszuschließen. Ein Abgeordneter der Lanbge-
mcindcn findet durch das Gesetz von 1830 für den Schutz des Eigenthums hinlänglich gesorgt, nnd durch die Einrichtung der Iagd-
vorständc den möglichen Mißbräuchen vorgebeugt. Seitens jenes Mitgliedes des Fürstenstandes wird dies nicht zugegeben. Ein
Abgeordneter der Ritterschaft verliest das betreffende Gesetz und spricht zu Gunsten des Amendcments.

Ein Dcputirter der Städte hat eine Verwahrung gegen 8 123 im Interesse ber Stadt Wesel beim Ausschüsseeingegeben und
wünscht, baß auch hier dieser Einspruch angenommen, folgender Zusatz aber genehmigt werde:

„An Orten, wo den einzelnen Mitgliedern der Kommune das Iagdrecht zusteht, bleibt es bei den wohlerworbenen Rechten."
ES wirb diesem Antrage jedoch keine Folge gegeben.
Ein Abgeordneter der Städte erzählt, wie es mit Verpachtung der Aachner Stadt-Jagden gehalten werde.
Ein anderer Dcputirter der Städte erinnert an die Art, wie das Gesetz vom 17. April 1830 unter Kampf und Sturm erobert

worden, und warnt die Bcwobner des linken Rheinufers, stch dasselbe entreißen zu lassen. Gin Abgeordneter auS dem Stande dcr Ritter¬
schaft will aber diesem Gesetz kein Lob zollen, und verweist auf 8 15 dcssclbcn,wodurch schon ein neues Gesetz angekündigt worden sei.
Dcr Referent behauptet, es sei nirgendwo die Absicht da, das Gesetz von 1830 aufheben zu lassen. Ein Deputirter dcr Städte
schließt sich dem Antrage des Ausschussesan; ebenso ein Dcputirter dcr Ritterschaft und wird darauf zur Abstimmung gebracht:
„ob das vom AusschussevorgeschlageneAmendement angenommen werden soll?"— was mit 47 Stimmen gegen 26 bejaht wirb.

Ein Deputirter der Landgemeinden macht bcmerklich: es könne, da keine '/, sich für den Zusatz ausgesprochen, davon keine
Erwähnung im Bericht an Se. Majestät geschehen; worauf durch eincn Abgcurbnctcn dcr Rittcrschaft auf die bcim Eingänge ber
Berathung durch den Protokollführer gegebene Erklärung Bczng genommen wirb. Jener Deputirtc bchauptct, ber vorliegende sei
kein zur Berathung übcrgcbencr Gegenstand, wie es dcr gestern verhandelte gewesen sei; Se. Durchlaucht aber halten diese Unter¬
scheidung für ciue Subtilität, die vermieden werden sollte. Ein Dcputirter der Städte meint, es hätte eher über den H selbst, als
über die Verbesserung abgestimmt werden sollen, was aber keine Unterstützung findet.

Ein anderer Abgeordneter der Städte bezicht sich darauf, baß bei der itio in p»rte« die Erwähnung der Gründe ber Minorität
in der Adresse der Stände-Versammlung nicht gestattet worden.

Ein Deputirter der Landgemeinden erklärte: es handle stch nicht von einem an des Königs Majestät zu richtenden Antrage,
sondern von dem Ergebnisse der, über ein zur Berathung vorgelegtes Gesetz, statt gehabten Discussion. Letzteremüsst in jedem Falle
zur Allerhöchsten Cognition gelangen. Gegen die Angabc der Zahl der Stimmen sei nichts zu erinnern, zur Beifügung eines
Separat-Voti Seitens der Minorität sei aber keine Veranlassung gegeben. Obgleich die Annahme des vom Ausschüsseproponirten
Zusatzes diejenige des § selbst involvirc, so könne dennoch der mehreren Gewißheit wegen über letzter» noch besonders abgestimmt
werden. Se. Durchlaucht bemerken, eine Abstimmung über die vorliegende Meinnngs-Verschiedenheit sei nicht zulässig, denn ber
Fall müsse nach dem Gesetze behandelt werden, und die Absicht dcssclbcnsei ihm klar; wer stch dabei nicht beruhigen wolle, mög«
sein Recht oder das Recht des Landtags hühern Orts vindizircn.

Von vielen Seiten wird die Ansicht geäußert: die Aufnahme des Amendements sei nicht zulässig; ein Deputirter der Landge¬
meinden, der dagegen gestimmt hatte, äußert sein Bedauern, daß die gegentheilige Ansicht obgcsicgt habc; nachdem dieses aber
geschehen, halte er die Aufnahme in den Bericht, weil ber Vorschlag einen Theil des Gutachtens ausmache, für ganz begründet und
gerechtfertigt.

Es wird von einer Seite behauptet, der z 123 sei zugleich mit der Verbesserung angenommen worden, dem aber von Mehreren
widersprochen und die letztere Meinung durch den Protokollführer bestätigt wird.

Ein Deputirter ber Ritterschaft will nuu die gestern schon in Anregung gebrachte Verbesserung zur Erörterung bringen, waS
vielfachen Widerstand findet.

Ein Dcputirter ber Landgemeinden glaubt, ber Augenblick sei jetzt gekommen, dic Verwahrung wegen der Stadt Wesel auszu.
spreche», was der Referent unter Verweisung an das Gcsctz von 1830 bcstrcitct, aber belehrt wird, das Gesetz berühre jenen
Autrag nicht.

Nach langer Erörterung gelangt ein Deputirter der Ritterschaft dazu, die von ihm gewünschteVerbesserung vorzuschlagen: es
möge im z 123 noch die Bestimmung aufgenommen werden, daß keine Untcrverpachtungcn statt finden dürfen.

Se. Durchlaucht finden in diesem Vorschlage den Beweis dcr durch Sie aufgestellten Behauptung, baß nicht immer die Mailme,
die Amenbcmcnts dcr Hauptfrage vorangehen zu lassen, sich als unbedingt nothwendig ober nützlich erweise.

Bei der darauf erfolgten Abstimmung wird dcr § 123 mit 67 Summen gegen 5 angenommen.
Man schlägt nunmehr als Zusatz zum z 123 die Worte vo^: „wobei Untcrverpachlnngcn nicht statt finden dürfen," und

wird auch diescr mit überwiegender Stimmenmehrheit genehmigt.
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Zu § 124 war vom Ausschuß die Erhöhung der Strafbestimmung vorgeschlagen. Ein Deputirtcr der Landgemeinde» hält die
Vorsorge nicht genügend; ein anderer findet in dem Gesetzentwurf bei diesem 8 mehrere Bestimmungen, die überflüssig oder schwer
zu ermitteln seien,

Ei» Abgeordneter der Städte wünscht im Interesse der Grundbesitzer das Wort: „Möglichkeit" im ersten Satze gestrichen und
die Treibjagden auf jungen Saaten ganz verboten, ferner eine Erhöhung der Strafbeftimmung bis zu 25 Thlr.

Ein Deputirtcr der Städte macht bcmertlich, baß durch diesen § Treibjagden sehr erschwert werden würden; ein anderer spricht
sich auch für die Streichung des Wortes „Möglichkeit" aus, und wünscht, baß in dem zweiten Alinea des § auch eingezäunte und
gcfriedigte Grundstücke aufgenommen werden möchten. Die in dem 5. Alinea dem Iagbberechtigte» auferlegte Verpflichtung, jeden
an Zäunen u»0 sonstigen Einfriedigungen verübten Schaden zu ersetzen, unterstellt die Berechtigung desselben, diese zu überschreiten
und zu verletzen, sobald er sich dazu verstehen wolle. Eine solche Berechtigung widerstreite aber der in der Nheinprovinz bestehenden
Gesetzgebungund dem dortigen Begriffe vom Eigenthumsrechte, welche in jeder Weise aufrecht zu erhalte», eiue Verpflichtung der
Lanbstände sein dürfte. Nach den bestehenden Gesetzendürfe in der Nheinprovinz Niemand, auch kein Iagdbercchtigicr, in ein auf
irgend eine Weise eingefriedigtes Grundstück dringen, ohne die Erlaubniß des Eigenthümcrs, und deshalb scheine es nothwendig, dem
2. Alinea eine desfalsige Bestimmung zuzusetzen,die also lauten dürfte:

„eben so dürfen alle auf irgend eine Weift eingefriedigte Felder, Wiesen, oder Weiden, durch welche kein öffentlicher Weg
führt, von einem Iagdbcrechtigteu, nicht ohne Erlaubniß des Eigenthümers, betreten werden."

Ein Abgeordneter der Nitterschaft meint, das Gesetz von 1830 habe hier Vorsorge getroffen; es wird ihm aber bemertlich
gemacht, daß das Gesetz auf dem rechten Nheinufer nicht bestehe.

Von dem Dircetor des Ausschusses wird bemerkt, daß die Streichung des Wortes „Möglichkeit" die Iagdpächter gar
zu großen Beratiouen aussetzen wuroe, eben so die Ausschließung der jungen Saaten von Ausübung der Jagd auf denselben. Die
Ausschließung der eingehegten Grundstücke von der Jagt» sei auf dem linken Rheinufer vielleicht nothwendig, weil es bort gar zu
viele und unbekannte Iagdpächter gebe, diesseitsaber, wo die Jagd nur durch Rittergutsbesitzer, oder durch bekannte Personen ausgeübt
werde, sei die Vorsicht überflüssig.

Ein Abgeordneter der Städte behauptet, es stehe auch diesseits Nheiuö durch die Gesetzgebung fest, das, auf eingeschlossenen
Gruudstücken uicht durch die Iagdberechtigte» gejagt werden dürfe. Er tonne seine Verwunderung darüber nicht bergen, daß den
geehrten Herren unser altes ehrwürdiges Recht, welches heute gerade 316 Jahre alt geworden und Scotti Band I. Seite 24 und
23 als landesherrliche Verordnung vom 8. Juli 1523 aufführe, unbekannt geblieben zu sein scheine. Aus diesem Gruude heiße eS
im H 559: die Iagdgerechiigteit darf nicht auf geschlossene Grundstücke ausgedehnt und ausgeübt werden, z 560. Es steht einem
jede» frei, seine Grundstücke dnrch Mauern, Zäuue, Hecken und Gräben von den Jagdrevieren auszuschließen; in so fern nicht Ver-
träge, oder andere Rcchtstitel entgegenstehen. § 564 sichere dem Eigenthümer das Schießen und Fauge» des Wildprcts in den Höfen,
Ställen und Scheunen. Wir bedürften demnach in dieser Beziehung kein Geschenk von der linken Seite, unser Recht in Berg sei
älter uud sei das Abeudroth ausgedehnter Freiheiten,

Die Frage wird gestellt: „ob der § 124 mit dem vom AusschüssevorgeschlagenenZusätze angenommen werden solle?" und wird
mit 56 gegen >3 Stimmen bejaht.

Bei F 125 hatte der Ausschuß folgende Znsätze nothwendig gefunden:
„In der Nheinprovinz muß der Iagdeigenthümer deu Grundbesitzern seines Reviers allen Schaden ersetzen, der durch
Roth-, Damm- oder Schwarzwild auf den Grundstücken angerichtet worden ist; die Eigenthümer sämmtlicher angrenzenden
Jagden sind ihm jedoch zur theilweiseu Wiedererstattung des wirklich geleisteten Schaden-Ersatzes verpflichtet, wenn er ihnen
von der Forderung Kenntniß gegeben uud sie zur Theilnahme an den dieofälligen anßergerichtlichen Verhandlungen einge¬
laden hat. Von andern Wilbgattungeu wirb dagegen kein Schaden vergütet."

Es schlägt ein Abgeordneter der Städte die Fassung des § in folgender Weise vor:
„Niemand darf das schädliche Wild auf seinem Jagdreviere in ungewöhnlicher Menge hegen, widrigenfalls der zunächst
liegende Waldcigenthümer oder der Pächter dieser Walbjagd, so wie der Iagbberechtigte auf dem dnrch jenes Wild beschädigt
werdenden fremden Gruudeigeuthum, für den anf diesem entstehenden Schaden nach Maaßgabe der Gesetze einzustehen ver¬
bunden ist.

Da aber diese Abänderung nicht durch 3 Mitglieder der Versammlung unterstützt wirb, so findet sie keine weitere Berücksichtigung.
Ein Abgeordneter der Landgemeinden macht bemertlich, daß, außer dem durch den Ausschuß angeführten Wild, auch Rehe und

Hasen Schaden anrichten fönnen und auch davor Schutz gewährt werden müsse, was der Referent zu widerlegen sucht und Gründe
anführt, warum für Beschädigungen, durch Rehe und Hasen verursacht, leine Entschädigung in Anspruch genommen worden.

Einige Deputirte wollen sich weder mit den durch deu Referenten angeführten Gründen, noch mit den daraus gezogenen Fol¬
gerungen einverstanden erklären, und beharren bei der Ansicht, daß auch gegeu den Schaden, der durch Rehe und Hasen verursacht
werbe, Vorsorge getroffen werden müsse, und wird vorgeschlagen, den § 125 in folgender Weise abzuändern:

„Per Iagdberechtigte haftet für allen durch das Wild auf den feinem Iagdrecht unterliegenden fremden Grundstücken
angerichteten Schaden, nach Maaßgabe der bestehendenGesetze,"

Der Antragsteller bemerkt hierbei, der Iagdliebhaber, welcher dem Grundeiqenthümer Schaden bereite, sei zur vollen Entschä¬
digung verpflichtet. Wolle man eine Wildgattung von der Schadloshaltung ausschließen, so muffe man dem Ackerwirthe gestatten,
daß er diese durch Schieße« oder Fangeu beseitige.

Ein Dcputirter der Ritterschaft hält die Ausführung der alZdann erfolgenden Bestimmung für unmöglich, und bezieht sich auf
ein Beispiel, was er von Schwarzwild »»führt.

Der Referent will nicht zugebe», daß die Hasen so viel schaben und behauptet, es könnten nur höchstens junge Vaumpflan-
zungen dadurch leiden; ein Dcputirter der Landgemeinden beweist, baß der Schaden sich noch weiter ausdehne.

Gin Abgeordneter der Landgemeinden hält den Schutz für den Grund-Eigenthümer absolut nothwendig; ein Deputlrtcr der
Ritterschaft meint, das Wild müsse doch etwa« zu fressen finden.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft glaubt, es handle sich nicht allein um das Eigenthum des Grundbesitzers, sondern auch um
desjenigen des Iagdberechtigteu, beide müssen berücksichtigtwerdeu.

Ein Depntirter der Landgemeinde» sagt, er finde de» dem Ausschusse im Laufe der Berathung gemachte» Vorwurf, daß er
mehr für das Vergnügen der Iagdberechtigteu, als für den Schutz des Grundciqenthums gesorgt habe, nicht uubegrüübet, wemg-
stcus feie» die Erster» am kräftigste» dabei vertreten worden. Ihm seien Orte in der nächsten Umgebung Düsseldorfs bekannt,
wo, durch ungewöhuliche Heguug des kleinen Wildes, in deu Gärten fast alle Kohlpstanzc» abgefresse»würden, und er halie den
Schutz auch für diese nothwendig, weswegen er eine Verbesserung des K 124 im Sinne der oben proponirten selbst habe vorschlagen
wollen, der er demnach beitrete.

Die durch einen Deputaten der Städte zuletzt vorgeschlagene Verbesserung wirb durch 38 Stimmen gegen 30 angenommen
und die Fortsetzung der Berathung auf Morgen verschoben.
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Techs und zwanzigste Sitzung.
Düsseldorf, den 8. Juli 1841.

Nach Verlesnng und Genehmigung des Protokolls benachrichtign Se. Durchlaucht, der Herr Landtags-Marschall, die Versamm¬
lung, daß ein Schreiben des Herrn Landtags-Kommissars vom 7. d, Mts. eingegangen mit einem Gesuche Sr. Durchlaucht des
Herrn Fürsten zu Salm-D',, ck, um Aufnahme seines Gutes Ramersdors in die Ritterguts-Matrikel, was an die Ritterschaft
abzugeben sei.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft fragt- ob die Erlaubnis, des Herrn Landtags-Eommissarins zur Veröffentlichung des Antrages
in der erzbischöflichen Angelegenheit eingegangen sei? und erwiderten Sc. Durchlaucht, dasi Sie bereits vor mehreren Tagen dem
Antragsteller mitgetheilt hätten, die Erlaubniß sei nicht ertheilt worden; woraus jener Abgeordnete bittet, baß seine Frage und die
darauf erfolgte Antwort im Protokoll uermcrkt werden möge^

Es beginnt hierauf wieder die Berathung über das Jagd-Polizei-Gesetz.

Vei L 126 war vom Ausschuß der Zusatz „dermalen" vorgeschlagen worden; ein dagegen durch einen Deputirten der Ritter¬
schaft gethaner Einspruch wird durch Verweisung auf den Inhalt später vorkommender §K beseitigt und der z darauf mit dem Zusatz,
den der Ausschuß beantragt hatte, durch überwiegende Stimmenmehrheit angenommen.

Zu z 12? hatte der Ausschuß als Verbesserung folgenden Schluß-Zusatz vorgeschlagen:
„In der Rheinprouinz beginnt die Schonzeit des niedern Wildes mit dem 1, Februar und währt bis zum 1, September,
doch sind die Regierungen befugt, deu Termin zur Eröffnung der niedern Jagd früher ober später eintreten zu lassen.
Rchböcke dürfen nur vom 24. Juni bis zum 31. December; Rchgeißcn i» der Regel gar nicht, und ausnahmsweise, wenn
es, des übermäßigen Rchwilbstnndeö wegen, auf den Antrag der Königlichen Forstbehörbc, von der Provinzial-Regierung
angeordnet wird, geschossen werden. Die Schonzeit für Haselhühner beginnt den 1. Mai, — für Auerhähnc mit dem 1. Juni,
— für Birkhähne mit dem 16. Juni und dauert bis zum 1. September. Rebhühner dürfen nur von Eröffnung der niedern
Jagd an bis zum 1. December geschossen werden, und findet für junge Hasen keine Ausnahme in der Schonzeit statt."

Es wird gegen die dadurch den Jagd-Berechtigungen auserlegten BeschränkungenEinspruch erhoben. Der Dircctor des Ausschusses
erinnert daran, daß die Schonung der Rchgeißcn schon jetzt gesetzlich feststehe, der Ausschuß habe aber eine Ausnahme von dieser
Bestimmung unter gewissen Bedingungen blos im Interesse der Grundbesitzer vorgeschlagen. Ein Deputirtcr der Städte wünscht, es
möge hier Vorsorge für die Weinberge getroffen und das Jagen in denselben nicht vor beendigter Lese gestattet, auch eine Straf-
Vcstimmuug dagegen eingeschaltet werden; was eben so, wie der § selbst mit dem Zusatz des Ausschusses, mit großer Stimmen¬
mehrheit angenommen wirb.

Bei § 128 wird vom Ausschuß der Schluß-Zusatz beantragt:
„In der Rheinprovin; ist den Jagd-Berechtigten ebenfalls gestattet, Roth-, Damm- und Schwarzwild das ganze Jahr
hindurch zu schießen."

Ein Deputirtcr der Städte verlangt, es mögen hier die U des bergischen Provinzial-Gesetzes, welche früher uorgcschlagcu,
eingeschaltet werden, wett dadurch nicht blos die Befugnis,, sondern sogar die Verpflichtung, das Schwarzwild auszurotten, ausge¬
sprochen sei.

Ein Deputirtcr der Ritterschaft verweist auf seine früher abgegebene Erklärung, daß er nämlich beim Schluß der Verhandlung
den Antrag zu stellen übernommen, daß die jetzt bestehenden Gesetze aufrecht erhalten werden möchten.

Zwei Mitglieder des Fürstenstandcs wünschenandererseits, daß den Jagd-Berechtigten nicht das Recht eingeräumt werden möre,
Roth- und Dammwilb zn jeder Zeit zu schießen.

Ein Deputirtcr der Ritterschaft hält es für unnöthig, die Vertilgung des Schwarzwildes mehr, als geschehen,zu befördern, da
den Jagd-Berechtigten eine Verantwortlichkeit für den Schaden auferlegt sei, die hinreichend dazu anspornen wcrdc; was abcr das
Damm- und Rothwild bctreffc, so müssc den Jagd-Berechtigten gestattet sein, es jederzeit zu erlegen.

Die Fragc wird darauf gestellt: „ob der § mit bcm Zusätze des Ausschuffes angenommen wcrdcn soll?" und durch Sihcnblcibcn
und Aufstehen bejahet, indem Se. Durchlaucht erklärten, daß sich für den Antrag dcs Ausschusscs mehr als '/, erhoben haben.

Dcr obcn crwäbntc Abgcordnete der Städte fragt, ob nun fein Amendcment zur Abstimmung gebracht werden solle? erhält
aber darauf zur Antwort, daß dicö darum nicht mchr gcschchcn tonne, weil dcr angenommcne K damit im Widersprüche stehe.

Der Deputirte behauptet, es sei ein solcher Widerspruch nicht vorhanden; es sei vielmehr eine Ausdehnung dcr Maaßregeln
zur Vertilgung beantragt; und wird darauf erwidert, daß diese Ausdehnung bereits durch Allerhöchste Kabincts-Ordre verfügt sei
und diese nicht aufgehoben werde.

Vei § 129 wird folgende Abänderung:
„in der Nheinprovinz fällt für die «„!». 2, 3 und 8 bezeichnetenWilbgatiuugen die bestimmte Strafe weg";

als nothwendig anerkannt und mit der gesetzlichen Majorität nebst bem § angenommen.
Zu K 130 hatte der Ausschuß beantragt, daß Hetz- und p-x'«'«»^«-Jagden auf fremden Grundstücke» in der Nheinprovinz gar

nicht gestattet weiden sollen; ferner sin) in dem vorletzten Alinea nach „darf" die Worte „mit Ausnahme dcr Rhcinprovinz" einzu¬
schalten, im letztcn Alinca statt „ überall in keinen," „nicht mit" an die Stelle zu setzen und nach dem Worte „Rebhüncr" das Wort
„nicht" einzuschalten, endlich has zwcitc darauf folgende Wort „keinen" zu streichen.

Ein Mitglied des Fürsienstandes bemerkt, in Frankreich und Belgien fänden solche Jagden statt; worauf erwidert wirb, daß
es dort so große Güter gebe, worauf die I'ui'lo?«?«-Jagden ohne Nachtheil fremder Eigenthümer ausgeübt werden können.

Ein Deputirtcr der Landgemeinden macht auf eine irrige Wortstellung im letzten Abschnitte des § aufmerksam, deren Werbest
serung tcincn Widerspruch findet.

Ein Abgeordneter der Städte schlägt eine Erhöhung der Strafbestimmung für ^»l'toi-y«-Jagden bis zn 50 Thalern vor. Es findet
dicscr Vorschlag abcr tcine Unterstützung und der 8, so wie er vom Ausschusseabgeändert worden, wird durch mehr als "^ angenommen.

Vei § 131 bevurwortct dcr Ausschuß folgende Abänderungen: nämlich bei dcm Worte „Fahrwcgc": „nnd öffentliche Fuß¬
wege"; so wie nach dcm Worte „Windhunde": „oder mit andern frei umherlaufenden Hunden"; nach dcm Worte „Antrag": „dcr
Polizei-Behörde so wie des öffentlichen Ministeriums oder" einzuschalten; endlich die Ermäßigung der Geldbuße von 1 bis 5 Thlr.

Ein Deputirter der Städte trägt vor: gegen biescn. und dcn folgcnden § müsse er im Interesse der Rhcinprovinz die kräftigste Ver¬
wahrung einlegen. Es werde durch dieselben den Bewohnern dcr Rheinprovinz, ja dcr ganzcn Nation, cm Rccht genommcn, welches
sie in den Jahren des Vesreiungs-Krieges durch ihr Blnt erworben bäticu, und das von Sr. Majcstät unserm Hochscligcn Könige
förmlich anerkannt sei. Es sei dieses das Rccht: auf eigenem Grund und Boden Waffen zu tragen. Wen müsse es nicht aufs
schmerzlichste berühren, daß, um die Rechte Einzelner zn schützen, und um zu verhüten, daß ihnen nicht ein Hase, ein Rebhuhn, ober
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ein anderes Wild entgehe, eine ganze Nation eines Rechtes verlustig gehen soll, das zu seinem heiligsten gehöre, weil es ein Aus¬
fluß des Vertrauens ihres Herrschers sei. Möge der, welcher uo» dieser Waffe Mißbrauch mache, die gehörige Strafe erleiden,
nur beschränke ein solcher Mißbrauch kein heiliges wohlerworbenes Recht. Er hege das feste Vertrauen zu seinen Herren Mitstänben
und besonders zu den Herren Iagdbercchtigten, daß sie sich mit ihm dahin vereinigen würben, diese §§ so zu modifiziren, wie jenes
Recht es erfordere. Ihm scheine der frühere Gebrauch vollkommen zur Sicherheit der Jagd auszureichen, wonach der Hahn des
Gewehrs uniwickelt und die Hunde gekoppelt sein müßten, und dabei möge es auch sein Bewenden haben.

Es kann jedoch eine Einigung der Ansicht darüber nicht erwirkt werden.
Ein Abgeordneter hei Landgemeinden wünscht, daß zur wirksamern Ausführung der Bestimmungen nicht blos die Iagdberech¬

tigten, sondern auch die Polizeibehörden, so wie das öffentlicheMinisterium, zur Klage befugt und verpflichtet sein sollten.

Der § wird mit diesem Zusatz und den vom Ausschuß vorgeschlagenenAbänderungen durch große Stimmenmehrheit angenommen.

Bei § 132 schlägt der Ausschuß vor, die Strafe auf 2 Thlr. herabzusetzen. Ein Dcputirter der Städte wünscht, der K möge
ganz verworfen werden. Der Referent will zwar die Motive des Ausschussesvertheidigen, ein Abgeordneter der Ritterschaft erklärt
sich aber, wie er es auch im Ausschuß gethan, gegen den §, der nicht hierher, sondern in die allgemeinen polizeilichen Bestimmungen
gehöre.:

Es wird vorgeschlagen, daß diejenigen, die für die Beibehaltung des K sind, aufstehen, die Gegner desselbenaber sitzen bleiben
mögen. Es haben sich nur 4 Mitglieder erhoben, und ist mithin der § als abgelehnt zu betrachten.

Bei § 133 wünscht ein Abgeordneter der Städte den gestern auch angeführten § aus dem bcrgischen Provinzial-Recht aufge¬
nommen, wirb aber damit auf später vorkommende §j verwiesen.

Es beantragt der Ausschuß, die Iagbfolge auf Hirsche, Dammwild, Sauen und Rehe zu beschränken; was die allgemeine
Zustimmung findet.

Bei § 134 ist durch den Ausschuß folgender Zusatz in Vorschlag gebracht worden:
„In der Nheinprovin; soll während der Dauer der Hegezeit alles Wild ohne Ausnahme unter den vorstehenden Strafbe-
stimmungcn cousiöcirt werden.

Ein Deputirter der Städte trägt auf Verwerfung des ganzen § an, indem er sein Befremden darüber äußert, dein hier in
Rebe stehenden Eigenthum ein so großes Vorrecht vor allem andern cinznränmen, welches frei und ohne Controlle eingeführt
werden dürfe.

Es wird erwidert, daß für den Holzvcrkehr die nämliche Controlle bestehe,und theilweisc durch die rheinischen Regierungen
provocirt worden sei, baß man darum sie auch hier anwenden zu dürfen geglaubt habe.

Jener Abgeordnete widerholt nochmals den Autrag, zur Ehre der Rheinprouinz die Fiskalität nicht eintreten zu lassen.

Ein anderer Deputirter der Städte ist zwar für eine Beschränkung des Wildpret-Verkaufs, billigt aber die Fassung des § nicht,
und hält denselben zur Ausübung großer Vcrationen geeignet. Mehrere Abgeordnete aus dem Stande der Städte erklären sich
ebenfalls gegen den K. Ein anderer ist nicht für Beschränkung des Verkehrs mit Wildpret, stimmt aber doch dafür, baß selbst Wirthe
und Wildvertaufer dafür verantwortlich gemacht werden, wenn Wild während der Hegezeit bei ihnen getroffen wird. Ein Depu¬
tirter der Städte schließt sich dem Antrage an; ein Anderer sagt, der § rufe in dem Innern unseres Königsrcichs alle Vcrationen
einer äußern Landes-Zoll-Linie hervor, worüber die Grenzbewohner mit Recht bittcre Klagen führten, ohnc jcboch aus Mangel an
gehöriger Controlle das Ziel, den Verkauf des ungesetzlicherworbenen Wildes zu verhindern, zu erreichen. Die Begleitscheine dürften
dazu benutzt wcrdcn, dicsen versteckten Haudel zu leqitimiren, indem der Wildhäublcr in kurzem weit mehr Bescheinigungen haben
würbe, als erbedürfe, weil er bei seinen wesentlichen Verkäufen jcnc nicht bcdürfc; — cr trage demnach auf Beseitigung des § an.

Ein Dcputirtcr dcr Ritterschaft bringt einen neue» z statt dcsjcnigcn im Entwur/c in Vorschlag, worauf aber keine Rücksicht
gcuommcn wirb.

Ein Abgeordneter der Landgemcindcn glaubt, cö sci der Plcnar-Versammlung nicht klar, was der Ausschuß eigentlich bezwecke;
worüber der Dircctor dcs Ausschussesselbst Aufklärung giebt.

Im Laufe der Verhandlungen wird die vom Ausschussevorgeschlagene Abänderung dahin modisizirt, daß nur die Wildhändlcr
bestraft wcrdcn sollen. Es wird aber bei der Abstimmung der § durch 43 Stimmen gegen 31 verworfen.

Jetzt kommt der Vorschlag dcs Ansschusscszur Erörterung: die Strafbcstimmungcn während dcr Hegezeit anzunehmen; dabei
wird aber bemerkt, baß die Hegezeit nicht allenthalben gleich normirt sei, und es daher für Wild, was etwa aus dem Belgischen,
dem Nassauischen,oder sonst woher komme, die Bestiinmnngen nicht wohl anwendbar erklärt werden tonnten.

Ein Abgeordneter aus dem Stande dcr Ritterschaft glanbt, daß wenn diese Maaßregel nicht sanctionirt wcrdc, die Versuchung
für dic Wilddiebe zu groß sein werde. Ein Dcputirter der Städte aber bemerkt: das Wildpret sei der Güter Höchstes nicht.

Das Amcndcmcut wird mit folgenden Worten
„In der Nheinprouinz soll während der Dauer der Hegezeit alles Wild ohnc Ausnahme unter dcn im K angeführten Straf-
bestimmungcn consiöcirt werden"

an die Stelle des z l34 durch große Stimmenmehrheit angenommen, uud die Aufnahme dcr im § selbst enthaltenen Strafbestim¬
mungen darin beschlossen.

Ein Abgeordneter der Städte schlug hierauf folgende Verbesserung vor:
„Während der Hegezeit soll das bei den Wirthen vorgefundene Wild der Confiscation unterworfen sein."

So weit gekommen, fordert Se. Durchlaucht, dcr Herr Landtags-Marschall, den Herrn Abgeordneten Wergifosse auf, die
Fortsetzung des Protokolls zu übernehmen.

Der Referent bemerkt, daß in dem § 22 dcr Verordnung über Jagdvergehen ein Amendcmcnt Seitens des Ausschusses
uorgcschlagcn sei, welches dem zuletzt beantragten ganz und gar entspreche; daher die Erörterung desselben bis zum besagten § aus¬
gesetzt bleibt.

Zum § 135 bemerkt ein Deputirter der Landgemeinden, baß auf diese Weise jeder Haushund, weun er sich vom Hofe entfernt
oder blos vor die Thüre kömmt, tubtgeschosscnwerben könne.

Ein Dcputirtcr dcr Städte fragt, ob man denn auch einen Hund auf Fußpfaden nicht mitnehmen dürfe? und wird hierauf
bemerkt, daß in einigen Neglcrungs-Bewirten es den Iagdpächtcrn zur Pflicht gemacht wird, herrculose, umhcrlaufcudc Hunde zu
todten.

Ein Abgeordneter der Städte stellt die Frage, wie es mit dcn Taubcn gehalten werden solle, welche in dcr Gcgend von
Wesel vielen Schaben anrichten.
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Wn Deputier der Ritterschaft bemerkt, ob man je i» England so von Hunden belästigt werde, wie es hier der Fall; in
keinem civilisirteu Lande sei die Belästigung der hcnunlauscnden Hunde so groß wie bei uns. Dieser Ucbelstanb sei so bedeutend,
das, er wobl einer ernstlichen Berücksichtigungwerth sei. Das Knitteln der Hunde, welches als Abhülfe vorgeschlagen werde, werbe
dem Uebel nicht abhelfen; es sei denn, daß dem Hunde ein solcher Knittel angelegt werde, welcher schwer genug sei, um ihn zu
bindern, von der Stelle zu gehen; ein kleinerer würde mehr schaden als nützen, indem beim Entlaufcu des Hundes er einen fürchter¬
lichen Schaden in den Feldern anrichten würde. Huude auf dem Lande würden nur der Sicherheit wegen gehalten; für solche sei
es besser, daß sie an Ketten liegen, als wenn sie frei herumlaufen. Der Zweck der Königl. Kabincts-Ordre wegen Halten der
Hunde würde auch durch Anhaltung an den in Red« stehenden K des Gesetzes erreicht. Auch fände man unter 20 Hunden kaum
eine Hündin, dabcr der Gcschlcchtstricb so gesteigert werde, daß sich die Hundswuth daraus entwickele. Wenn die Huude aber
festliegen müßten, so bedürften sie eines Hauses, einer Kette und mehr Nahrung. Alle diese Considerationcn hätten den Ausschuß
bewogen, den § 135 festzustellen.

Ein Deputirter der Städte bemerkt: die Art. 2 und 3 griffen zu barsch ins bürgerliche Leben. Vom Schöpfer sei der Hund
dem Menschen zum Schutz und zur Lust zugesellt, welcher durch jene Artikel, wenn er sich von dem vorgezeichnetenschmalen Pfade
entferne, für vogclfrei erklärt würde. Zudem dürfe nicht unberücksichtigtgelassen werden, daß der Hund eine indircct wesentlich zu
den Gcmeiubclastcu tl.ntribuirc»de Person sei. Statt jener beiden Artikel, schlage er die Königl. Propositiou vom Jahre 1828
vor, worin es § 16 heißt:

„ungetnüppclte Hunde, die während der Hegezeit ohne Herren, imgleichc» Katzen, die auf Jagdrevieren umherlaufen, kann
jeder Iagdbcrechtigtc todten."

Diese von Sr. Majestät an uns gelangte Bestimmung führe mit weniger Härte erfolgreich zum Ziele, möge demnach dieselbe
zum Gesetzeerhöbe» werden. Auch der Art. 3, der den Katzen den Untergang drohe, fände durch jene eine zweckmäßigeErledigung.

Der Abgeordnete der Ritterschaft giebt an, er habe selbst viele Hunde, allein er lasse sie so verwahren, daß sie nicht jeden
Hciciutreteuben anfallen und anbellen; warum soll man sie durch Festlegen nicht so halten tonnen, daß sie Niemand lästig fallen«

Der Referent bemerkte: daß der Ausschuß 22 Sitzuugcn darauf verwendet habe, den Gesetz-Entwurf zu prüfen, und er glaube
daher, daß die hochausehulicheBersammluug sich wohl dessen Meinung anschließen könne.

Ein Deputirter der Ritterschaft erwiderte: wenu auch dem Ausschuß Dauk gebübre, so könne dieß kein Motiv sein, dessen
Outllchtcu überall anzunchmeu. Er findet es hart, baß, wenn einem Schäfer der Hund gegen seinen Willen entläuft, die Strafe,
außer dem Verluste des Hundes, noch 2 Tht. betragen soll.

Der § 133 wurde demnach angenommen mit Wcglassung »ul, 1 der Worte:
„und verfällt der Eigenthümer des Huudcs außerdem in eine Strafe von zwei Thalern."

,nd 3 wurden folgende Worte gestrichen: „und tritt in diesem, so wie in dem vorigen Fall »ä 2 außerdem eine Strafe von zwei
Thalern gegen den Eigenthümer ein." ^<l 4 ward der Passus: „gegen eine Zahlung des Fanggelbes von einem Thaler für jeden
Huud" gestrichen. Die Zusähe des Ausschusses wurden mit dem § 133 durch die gesetzliche Stimmenmehrheit angenommen.

Zu § 136, bei dem ersten Punkte des erstcu Absatzes, wird vom Ausschuß der Nachsatz vorgeschlagen:
„der Gebrauch von Stockflintcn, Abschraubegewchrcu uud Windbüchsen ist außerdem verboten«

und im dritten Absätze ward die Strafe von 1 bis 10 Thlr, auf „zwei bis zehn Thalern" zu erhöhen, in Antrag gebracht; und
wird der 8 mit dein Ämcnbcmcut angenommen.

Bei § 137 hatte der Ausschuß zu bemerken gefunden: die im letzrcu Punkte des ersten Absatzes angesetzteStrafe von 1 bis
10 Thlr. sei auf „zwei bis zehn Thaler« zu erhöhen, welches mit dem § angenommen ward.

H 138. Ein Deputirter der Städte trägt Bebenten darüber, daß die Dauer der Wolfsjagd nicht bestimmt angegeben sei; worauf
vom Referenten erwidert wird, daß eine Wolfsjagd gewöhnlich Morgens anfange und Abends beendigt werbe; worauf jener Abge¬
ordnete bemerkt es möge festgesetzt werden, baß die Dauer nur von einem Tage sei. Der § wird aber ohne Weiteres angenommen.

6 139 Ein Abgeordneter der Städte fragt: wie man einen ungcborncn Wolf todten könne; worauf demselben vom Referenten
erwidert wird, daß'beim Erlegen von trächtigen Wölfinnen die ungeborenen Jungen mit erlegt seien. — Der § warb angenommen.

H 140. Ein Deputirter der Städte trügt darauf an: auch Fuchsgrubcn cinzubegrcifen, indem der Fall vorgekommen sei, baß
ein Fuchs mit einem Zollbeamten in eine solche Grube gefallen. Der § 140 ward mit dem vorgeschlagenenZusätze ohne Wider¬
rede angenommen.

Zu § 141 schlägt der Ausschuß noch folgenden Zusatz vor:
In der Nheinprovinz sollen alle Geldstrafen für Jagdvergehen, und der Geldbetrag aller Confiscate an Wild. In die Armem

lasse der Gemeinde, in deren Gemarkuug das Vergehen statt gefunden hat, stießen."

Der z ward mit dem vorgeschlagenenZusätze genehmigt.

§ 142. Der Ausschuß schlägt vor, nach dem Worte: „gegenwärtigen", den Zusatz zu machen:
„insofern der Verurteilte arbeitsfähig ist, taun derselbe im Interesse der Gemeinde zu Communal-Arbeitcn verwendet werben,"

sodann nach den Worten: „einer Gcfängnißstrafe", die Worte: «oder Arbeit" einzuschalten, was mit dem § genehmigt ward.
Bei § 143 warb der Schluß-Zusatz:

„In der Rheinprovinz behält es bei den dermalen bestehendenGesehen sein Bewenden"
vom Ausschüssebeantragt, und der K mit demselben angenommen.

§ 144 wird angenommen.

§ 143. Hierbei schlägt der Ausschuß folgende Abänderung vor: statt der Worte: „Revier, in welchem ex angestellt ist" zu
sagen: „welche in dem Gcrichtsbczirt, bei welchem er vcrcidet ist." Der K ward mit dieser Abänderung angenommen.

Ein Deputirter aus dem Stande der Ritterschaft schlägt folgenden zusätzlichen§ vor: „Das Gesetz vom 17. April 1830 bleibt
auf dem linken Rbeinufer in Kraft", welcher angenommen wird.

Ein Deputirter der Städte bemerkte: es trete wohl endlich sei» gestern gemachter Vorschlag an die Tages-Orbnung, der die
beiden j§ 539, 560 des rcvidirteu Entwurfs des Proviuzial-Rechtes für das Hcrzogthum Berg, welche sich auf die landesherrlichen
Verordnungen vom 8 Juli 1529 Scotti l. S. 24 und 25, so wie der § 564, welcher sich auf die Verordnung vom 25. Juni 170?
§ 4 und die Brüchtentare vom 2. Novbr. 1602 8ect. L. gründe, als nothwendig zur Aufnahme in die vorliegende neue Iag>
Ordnung bezeichne.
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Ein Abgeordneter der Landgemeinden kann sich dem Amendemcnt nicht anschließen, indem dasselbe sich nur auf einen Gesttzcs-
Vorschlag, nicht aber auf ein bestehendesGesetz gründet.

Ein Deputirter der Städte bemerkt aber: es handele sich nicht von einem Gesetzes-Entwurf, sondern von einem seit 1830 auf
der linken Rheinseite in Kraft seiende» Gesetze,

Ein Deputirter der Landgemeinden glaubt um so mehr, daß es Noth thue, dieses Amendcment anzunehmen, als allgemein für
das rechte NKeinufer keine Bestimmung vorhanden, wie geschlosseneRäume von dem Iagdrecht ausgenommen werden solle,:. Das
Landrccht enthalte solche Bestimmungen; da aber das vorliegende Gesetz keine derartige Beschränkung vorschreibe, so sei es wesentlich
darauf Bedacht zu nebmen; er habe sich schon für die Annahme erklärt, es sei aber dagegen eingewandt worden, daß es zn ausge¬
dehnt sei; er sei auch einverstanden, daß Deiche, Seen :e. davon ausgeschlossenwerden sollen. — In dem vorliegenden Gesetze fehle
die Bestimmung, daß eingeschlosseneRäume von der Iagdbefuqniß ausgeschlossensind. Es sei zu besorgen, daß durch Höfe und
Häuser passirt werde, wie es in Westphahlen der Fall sei, wo alljährlich ein Iagdzng durch die Kirchen gehe.

Ein Deputirter der Städte schlägt vor: auf dem rechten Nhcinufer die Verordnung von 1525 bestehen zu lasse».
Ein Abgeordneter der Ritterschaft fordert den vorigen Redner auf, er möge das Gesetz vom 8. Juli 1525 verlesen, denn das

Buch, woraus dasselbecitirt werde, enthalte nur den Borschlag zu einem neuen Gesetze.

Ein Abgeordneter der Städte sagt: daß der citirte § nicht ein bloßer Entwurf, sonder» nur in seiner Zusammenstellung ei»
Entwurf sei. Die Eristenz dieser Artikel sei aber positiv und uubestritten.

Ein Deputirter der Landgemeinde» sieht nicht ei», warum man auf dem rechten Nhcinufer dem eingeschlossenenEigenthum den
Schutz nicht gewähren soll, diese Grundstücke von der Jagd auszuschließen.

Es wird hierauf der betreffende § des Gesetzesvom 8. Juli 1525 verlesen.
Se. Durchlaucht äußerten: Sie würden sich dem Vorschlage anschließe», wenn es sich auf die Einfriedigung mit Mauern oder

Staketen bezöge, da sie eine Einfriedigung mit Hecken nicht für eingeschlossenerachten könnten.
Ein Deputirter der Landgemeinden glaubt aber: daß grüue Hecke»doch diesem Begriff entsprechen »lochten.
Nach mehrseitigen Erörterunge» schlägt der Autragstcller folgenden Schluß-§ vor:

„Die Jagd-Gerechtigkeit darf nicht auf geschlossene Grundstücke ausgedehnt und ausgeübt werden. Es steht jedem frei, seine
Grundstücke durch Mauern, Zäune, Hecken und Gräben von den Jagd-Revieren auszuschließen, in so ferne nicht Verträge,
oder andere Nechtötitcl entgegen stehe»."

welcher mit großer Majorität angenommen ward.

Nach erfolgter Abstimmung fragte der Protokollführer: ob es die Absicht der Versammlung gewesen sei, unter Graben nur
solche zu verstehen, welche mit Wasser gefüllt sind; welches mit bedeutender Stimmenmehrheit bejaht wurde,.

Sieben und zwanzig st e Sitzung.
Dnsselborf, den 9. Juli 1841.

Nach Verlesung des Protokolls, welches genehmigt wurde, wird vou einem Deputirtcn der Ritterschaft der Wunsch ausgesprochen,
in dem zuletzt beschlossenen § die Gräben, von dc»en darin Rede, alö solche bezeichnetzu sehen, die immer Wasser enthalten; es
wird aber erwidert, daß ein Zusatz jetzt nicht mehr verfügt werden könne.

Ei» Abgeordneter der Landgemeinde» trägt de» Wunsch vor: daß der Landtag wirklich, wie jetzt noch a»zuncl?men sei, am 18.
b. Mts. geschlossen und eine weitere Vcrlängenmg »icht bca»tragt werden möge; es entgegnenSe. Durchlaucht, daß dies kein Gegen¬
stand einer Erörterung, ober Abstimmung sei» tün»c.

Ei» Abgeortmeter der Städte verlangte das Wort und bat Se. Durchlaucht, da die Verhandliinge» über die Verordnung der Jagd-
Vergehen noch nicht begonnen und der Schluß über die Jagd- und Polizei-Ordnnng noch »icht ausgesprocheu sei, ei»c» nothwendigen § in
Vorschlag bringen zu dürfen, welcher in der Königl. Propositio» von 1828 über die Iagd-Or0»u»g seine Begründung finde; was
Se. Durchlaucht jedoch verweigerten; und es wird zur Berathung über den Entwurf wegen d.'r Jagd-Vergehen übergegangen, und
zuerst durch den Herrn Referenten die Fassung des durch einen Deputirteu der Städte zn § 124 des Jagd - Polizei - Gesetzesvorge¬
schlagenen Zusatzes verlesen, wodurch die Weinberge vor unzcitigemJage» geschütztwerde» solle».

Der Ausschuß hatte im Eingange nach dem Worte: „Thäter" den Zusatz: „nach Anhörung unserer getreuen Stände und"
beantragt, welcher geuchmigt wurde.

Bei § 1 hat der Ausschuß folgende Abänderungen vorgeschlagen: bei dem Wone: „Fahrwege," „öffentliche Fnßwege; " be^
dem Worte: „Windhunde»," „oder mit frei umherlaufeude» audcr» Hunden" zuzusetzeu;sodaun die Strafe uon 2 bis 10 Thlr. auf
1 bis 5 Thlr. herabzusetzen,uud nach §19 die Worte: „unter Bezugnahme auf den §^131 derIagd-Polizei-Ordmmg," ci»z»schalten.

Ein Deputirter der Städte schlägt vor, den § zu streichen, da er ganz synonym mit § 131 des Iaqd-Polizci-Gcsetzes sei. Ein
Abgeordneter der Ritterschaft aber ist der Ansicht: wenn die Einschaltung hier nicht nütze, so könne sie auch nicht schaden.

Ei» Abgeordneter der Städte wünscht, daß die früher vorgeschlagene Bestimmung, daß uämlich das Schloß verbunden und die
Hunde gekoppelt sein sollen, statt des Verbots des Durchgangs hier angewandt werden möge.

Ein Deputirter der Landgemeinden wünscht Aufklärung über die Absichten des Ausschusses zu erhalten, die ihm bei dem jetzt¬
besprochenen Vorschlage geleitet, da eine Verschiedenheit gegen dessen frühere Vorschläge ihm auffalle.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft cntgegnet, daß diese Verschiedenheit nicht Statt finde.
Ein Deputirter der Städte bemerkt: im Eingange des Entwurfs sei der Staude nicht gedacht und wünscht, daß diese Lücke,

welche ein Versehen zu sein scheine, ausgefüllt werde; was keinen Widersprnch findet.
Der § ward mit dem vom Ausschuß beantragten Znsatz und ausdrücklicher Verweisung auf § 13t des Jagd-Polizei'-Gesetzes

zur Abstimmung gebracht, und nach fernerer Erörterung beschlossen:anstatt dieses § 1 den § 134 wörtlich aufzunehmen
§ 2. Der Ausschuß schlägt die Einschaltung der Worte: „oder auflauert," nach dem Worte: „nachstellt" vor, und dann folgende

Milderung der Straf-Bestimmung: „auf 10 bis 15 Thlr., oder 14 Tage Gefängniß."
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Ein Depntirter der Städte rcmonstrirte gegen das Wort „ausiaucrt" als eine Schürfung des Gesetz - Entwurfs; es warb aber
bei K nach den Vorschlägen des Ausschusses angcnomnicn.

z 3 findet keinen Widerspruch.
Bei § 4 schlägt der Ausschuß vor, statt 300 Schritte, t>00 Fuß anzuncbmcn. Ein Deputiiter der Städte protcstirtc dagegen.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt, die an den Reichswald anschießende» Iagdbcrechtigten hätten durch besondere Kabinets-

Ordrc das Recht erhalten, nicht blos bis an den Wald zu jagcu, sondern sich auch hart an der Gränze anzustellen.
Ein Abgeordneter der Städte findet die Erinittclung der Entfernung durch Schritte leichter als durch Fußmaaß; und warb die

Beibehaltung des § in der ursprünglichen Fassung angcnonnnen.
Bei § 5 findet der Ausschuß nichts zu eriuneru. Einem Deputirten der Städte scheint aber die Strafbcstimmung zu hart,

schärfer als die Allerhöchste ProPosition von 1828.
Ein Dcputirtcr der Ritterschaft bemerkt: daß die gegenwärtig geltendenStrafbestimmungcn noch schärfer seien; und ward darauf

der § angenommen.
Bei 8 L wird auf den Antrag eincS Deputirten der Ritterschaft die Einschaltung der Worte: „zum ersten oder zweitenmal"

in der zweiten Linie nach dem Worte „Vergehen" mit dem K genehmigt.
K ? und 8 werden genehmigt.
Zu § 9 hatte der Ausschuß die Milderung der Strafbestlmmung auf folgende Satze vorgeschlagen.

Für Rothwild von......... 100 auf 50 Xhlr.
„ Rehe, Wildschwein,Aucrhahn und Schwan 50 „ 25 „
„ Fasan ........... 30 „ 15 „
„Hast......:..... 20 „ 10 „
„ Kaninchen .......... 5 „ 1 „
„ Krametsvögel ......... 1 „ '/, „
„ Rebhühner, Schnepfen, Enten ,c. . . . 5 „ 3 „

Es wirb gefragt: ob die Lerchen ausfallen und ob demnach Lerchen ungestraft gefangen, ober geschossen werden können; und
darauf erwidert: daß das, was nicht verboten, als erlaubt anzusehen sei.

Ein Dcputirtcr der Landgemeinden bemerkt: in einer Allerhöchsten Kabinets - Ordre seien wilde Schweine als reißende Thiere
bezeichnet, die jeder todten könne, und auf die Erlegung derselben dürfe also keine Strafe gesetzt werden. Krametsvögel würden in
nördlichen Tbeilen der Provinz nicht zu jagdbarem Wild gerechnet uud zeige sich hier, wie zweckmäßigseine Verwahrung gegen bi«
im § 1 des Iagd-Polizci-Gcsetzes enthaltene Definition der jagdbaren Thiere gewesen sei.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft und der Referent erwidern: daß in ihrer Gegend Krametsvögel allerdings zu den jagdbaren
Thieren gerechnet werden.

Ein Depntirter der Städte findet die Strafen, selbst nach der durch den Ausschuß vorgenommenen Milderung der Strafbcstimm-
ungen, noch immer zu hoch und außer allem Verhältniß zum Werth der Frevel-Objecte. Ein Depntirter der Ritterschaft aber meint,
der Werth des Wildes sei relativ und lasse sich nicht abschätzen.

Ein Abgeordneter der Städte tritt der Ansicht über die unverhällnißmäßige Höhe der Strafsätzc bei, und trägt auf eine fernere
Herabsetzung der Etrafbestimmungcn an.

Gin Abgeordneter der Ritterschaft erwidert: es handele sich hier von Iagd-Contraventionen, welche in der Regel durch vermö¬
gendere Leute ausgeübt würben, die durch geringere Strafen sich nicht abschrecken ließen. Krametsvögel seien als Wild bezeichnet
worden, und trügen oft nicht unbedeutende Pachtung ein. Auch Lerchen sollten eigentlich so betrachtet werden, da das Fangen
besonders mit Netzen auch für Feldhühner gefährlich sei.

Ein Depntirter der Städte hält die Ctrafbestimmung für Kramctövögcl-Fänger zu hart; ein anderer widerholt seinen Einspruch
gegen sämmtliche Strafbestimmungen; worauf ihre nochmaligeHerabsetzung auf die Hälfte des Satzes des Ausschussesbeantragt wird.

Ein Depntirter der Städte wünscht, es möge ein Minimum und Maiimum bestimmt und den Richtern die Anwendung des
passenden Satzes überlassen werden.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden stimmt dem vorigen Redner bei und schlägt vor: da die vom Ausschüsse beantragten
Sätze ihm noch immer als sehr hoch erschiene», diese blos als Maiimum und die Hälfte derselben als Minimum aufzustellen.

Referent will zu Gunsten der hohen Strafbestimmung geltend machen, daß die Strafen in die Orts-Armcn-Kasse stießen. Es
wird ibm aber erwidert, daß der Arme mit seiner Haut bezahlen müsse, und die Orts-Armen-Kaffe nicht viel durch die Etrafbestimm-
ungen gebessert seien.

Es ward hierauf die Frage gestellt: ob der § mit der vom Ausschuß getroffenen Abänderung angenommen werden soll; und
dieselbe mit 49 Stimmen gegen 24 bejaht.

Bei § 10 ist vom Ausschuß anstatt: „Zucht- und Fcstungsstrafe«, „ Gefängnlßstrafe" fubstituirt worden.
Eiu Dcputirtcr der Landgemeinden bemerkt: es sc, eines Theils schwer, bestimmt zu beurtheilen, ob Jemand aus Passion, ober

Gewinnsucht gejagt habe; letzteres sei in der Rcqcl nnr von Armcn anzunehmen; diese würden jedoch schon durch die im vorigen
z normirtcu Strafen, oder die denselben zu substituirenden Gefängnißstrafcn hart genug betroffen. Ei trage daher auf Streichung
der 38 10 bis 18 an.

Ein Abgeordneter der Städte äußerte: der Fall, ob der Jagdfrevel aus Gewinnsucht geschehe, sei schwer zu ermitteln. Dem
Jagdfrevel sei ohne Ausnahme grundursächlich die Leidenschaft des Jagens unterbreitet. Sei diese einem armen Teufel geworden,
der für das Erhielte sich Brod taufe, so sei uicht abzusehen, warum dieser härtere Strafe erleiden solle, als derjenige, welchem die
Vcrmügcnsuerhällnisse gestatten, sein Leckermauldurch das erlegte Wild zu befriedigen. Die Widcrholnngs-Fälle des Jagdvergehens
bestrafe das vorliegende Gesetz hinreichend im § 14. Man beklage sich über die Vertheidigung der Frevler. Diese würde durch ein
übcrhartes Strafgesetz hervorgerufen. Es sei eine Art von Nothwehr. Mildere Etrafbestimmungcn dürsten manchem Verbrechen,
was sich sonst entwickele,vorbcugcn. Die Ansicht des geachteten Mitgliedes, daß das Stehlen bei einem Becker u. s. w. auf gleicher
Stufe mit Erlegung eines Wildes stehe, müsse er in Abrede stellen. Dort würde ein unbestrittenes Eigenthum entwendet, der frei
umherlaufende Hase habe jedoch noch keinen Eigenthümer. Er fühle sich deshalb gedrungen, auf die Verwerfung des z 10 und
aller §§, die eine Verschiedenheitin der Bestrafung in ähnlichem Sinne verlangen, anzutragen.

1l«
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Gin anderer Deputirter der Stäb.te sagt! Holz fel Bedürfniß, könne oft zur Erhaltung des Lebens unumgänglich nothwendig
sein; hier sei nur von einer Passion die Nebe; diese müsse überwunden werden können, und wenn es nicht geschehe, treffe die Strafe
den Uebertretcr mit Recht,

Mehrere Mitglieder erklären sich für Slrcichung des §.
Ein Abgeordneter der Städte äußert: er begreife nicht, wie man die Strafbcstimnnmgcn in der Verordnung über Jagdvergehen

und in der Ingdpolizei-Ordnung so übertrieben streng finden könne, während man in unsern rheinischen Strafgesetzbüchern gegen
minder schwereVergehen weit stärkere Strafbestimmungen in der Ordnung finde.

Welche fürchterliche Strafen träfen Jenen, der vielleicht ans Hunger für sich oder seine Kinder bei Nacht in einen Bäckerladen
bricht und ein Vrot entwendet; welche Strafe erwarte nicht den, der nur einen geringfügigen Theil vom Ackergeräthe auf offenem
Felde wegnehme. Die Wilddiebe seien in der Regel schlechte und gefährliche Menschen; Straßenräuber und Contrebandicrs fratcr-
nisiren mit ihnen. Die bisherigen Gesetze reichten nicht aus, um sie für die menschlicheGesellschaft unschädlich zu machen, die
Gerechtigkeit heische die strengsten Bestimmungen, und er glaube sie in den vorliegenden Entwürfen zn finden.

Noch ganz kürzlich sei in seiner Jagd ein Mann mit seinem Sohne bei Nacht mit Jagdgewehren und Hund getroffen und vor
Gericht gezogen worden. Dieser war schon zweimal wegen Wilddieberei zu Gcfänguißstrafe uernrthcilt; sobald er seine Strafzeit
abgesessen, fing er von Neuem an, seinen Raub- und Dicbsgelüsten zu fröhnen. Warum? — weil die Strafe zu gelinde war.

Im verflossenen Jahre habe er circa 280 Schlingen nnd vor 2 Jahren circa 380 Schlingen für Hühner und Hasen wegneh¬
men lassen. Theilweise habe er die Tbäter gekannt, sie aber nicht dem Gerichte überliefern tonnen, weil die schwierigen gesetzlichen
Bestimmungen ihn daran verhindert hätten.

Die Gemeinden, resp. Jagd-Vorstände suchten die Jagden auf den höchst möglichsten Pachtpreis zu bringen; statt daß sie, wie
früher, die Jagdbezirke im Ganzen ausstellten, machten sie jetzt 2 bis 3 Parzellen daraus und erschwängen dadurch ciue enorme
Summe, Manche Gemeinde hätte von dem Erlös derIagduerpachtuugcn ein Schulhaus bauen, die Flnrschützen bezahlen und sonstige
Ausgaben zn Nutzen der Gemeinden bestrciten können. Dieses würde nun allerdings gar schön gefunden; aber den Änpächter der
theuern Jagd in seinem Rechte zu schützen und den Wilddieben das Handwerk zn legen, darnm bekümmere sich weder die Gemeinde,
noch der Jagd-Vorstand, nicht beachtend, daß dadurch die Jagd von Jahr zu Jahr entwerthct und die Zahl des Diebsgesindcls
größer würde.

Wenn diesem heillosen Zustande nicht durch zweckmäßigestrenge Gesetzeein Ende gemacht wurde würde cö dahin kommen, baß
man darauf sagem werde:

„Siehe, hier in diesem Walde uud auf dieser Flur haben früher Thiere gelaufen, die man Hasen, Rehe und Hirsche nannte,
die aber jetzt nur noch ausgestopft iu Naturalien-Sammlungen zu sehen sind!"

Der Referent fügt noch mehreres zur Unterstützung der eben ausgesprochenen Ansichten hinzu.
Ein Abgeordneter der Städte ist der Meinung, baß die hohen Strafbestimmungen gerade zu Verbrechen führen werben,

indem sie den Wilddieb dazu brächten, um sich der Strafe zu entziehen, einen Mord zu begehen.
Ein Abgeordneter der Landgemeinden schildert den Unfug ausführlich, den die Wilddiebe in seiner Gegend anrichten. Ein

Deputirter der Städte aber will die daraus gezogene Folgcrnng nicht anerkennen und kommt darauf zurück, daß zu harte Strn be-
stimmnngen Verbrechen herbei führen. Ein Abgeordneter der Ritterschaft klagt über den Unfug, welchen die Wilddiebereien in seiner
Gegend erreicht, und die Verbrechen, wozu sie Anlaß gegeben haben. Ein anderer Deputirter der Ritterschaft macht auf den Unter¬
schied aufmerksam, welcher doch wohl zwischen einer Jagd-Eontrauention aus bloßem Vergnügen, und einem oft mit den gefähr¬
lichsten Umstanden begleiteten Wilddiebstahlc bestehe. Auch wiro noch ein Beispiel angeführt, zu welchem Verbrechen die Wilddieberet
führen könne.

Ein Deputirter der Städte giebt folgende Erklärung: «
„Nachdem die sehr verehrte Versammlung bei Berathung der Gesetzentwürfe, die Forst- uud Iagdsachen betreffend, wenn
gleich die schwere Artillerie mchreremale, sowohl im Ausschusse,als in dieser hohen Versammlung gegen sie aufgeführt worden,
dennoch siegreich aus dem Kampfe hervorgegangen sei, finde er sich, auf seine alten vielfachen Erfahrungen gestützt, zu erklären
verpflichtet, daß in manche» ihm bekannten Gegenden jene, allerdings scharfen Gesetzedie gewünschten Wirkungen dennoch
verfehlen würden, wenn die Erccution derselben in jenen Distrikten auf dem bisherigen vernachlässigten Fuße verblieben;
mit andern Worten, wenn nicht alle Administrativ- und Justizbehörden, wie die Oensd'armen, Forst- und Polizei-Agenten
kraftiger, als bisher zum nämlichen Ziele gemeinschaftlich hinwirken würden. AuS zwar unverblenter Schonung wolle er
hier die ihn zu dieser Erklärung bestimmenden schauderuollen Details nicht aufführen, überzeugt, baß Erwähnung der eben
angedeuteten im Protokoll die gewünschte Wirkung bei unserm gerechten Gouvernement nicht verfehlen würde«. Deswegen,
damit er sich bei seinen Eommittmten ausweisen könne, habe er diese Erklärung zu Protokoll gegeben. Besser,ktine Gesetze,
als zu schwache,oder uicht pünktlich vollzogene. "

Gn Deputirter der Landgemeinden bestätigt die eben angeführten Thatsachen über den Unfug der Wilddieberei, will aber bei
daraus gezogenenFolgerung uicht beitretcn, sondern erklärt sich wiederholt gegen die harten Strafbestimmungen.

Ein Deputirter aus dem Stande der Ritterschaft hält die Sache für hinläuglich erörtert und trägt auf die Abstimmung an.
Sie erfolgt, nachdem ein Abgeordneter desselbenStandes noch einige« zur Unterstützung des Ausschusses angeführt, und wird der I
mit den Abänderungen, die der Ausschuß beantragt, mit 80 gegen 11 Stimmen angenommen.

§ 1 1 wirb mit Weglassung des Art. 5 dieses 5 und
§ l2 mit der Abänderung der Zucht- und Festungsstrafe in «gewöhnliche Gesängnißstrafe" einstimmig angenommen,
§ 13 ist mtt der vom Ausschuß beantragten Modifikation, daß die Zuchthaus- oder Festungsstrafe von 6 Monaten bis zu S

Jahren auf „einfache Gefäugnlßstrafe von 6 Monaten bis zu 4 Jahren" »erwandelt werde, einstimmig angenommen, worden.
§ 14 wird mit Streichung der Worte „körperliche Züchtigung, su Weit dieselbe hei andern Dicbstähleu zulässig ist" und mit

dem Zusatz nach diesen Worten „bis zu 5 Jahren Gefängniß" und
K 15 und 16 werden genehmigt.

Bet K 1? wird der Zusah vorgeschlagen: „nach den bestehenden Gesetzen."
Ein Deputirter der Städte findet auch hier die Strafbestimmung zu hart und tritt ein Abgeordneter der Ritterschaft in so fern

seiner Anficht bei, als er die Fassung nicht beutlich findet.
Es wird abgestimmt und her z sammt dem Zusatz mit 44 Stimmen gegen 25 angenommen.
Zu K 18 hatte der Ausschuß vorgeschlagen statt der darin enthaltenen Strafbestimmung zu sagen: „ 10 Sgr. für jedes Ey."
Ein Deputirter der Städte schlägt vor: die Kibitz-Eyer aus-, die Eyer der Siugvögcl aber darin aufzunehmen.
Ein Abgeordneter der Landgemeinden bemerkt, in seiner Gegend sei das Aufsuchen und der Verkauf der Kibitz-Eyer ein Erwerb-

jwelg für arme Leute. Der K wird aber mit dem Zusah angenommen.
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Bet § 19 will der Ausschuß die Strafen der OrtS - Armen - Kasse zuwenden, was sammt dem j selbst, so wie der § 20 geneh¬
migt wirb.

Zu § 21 rügt ein Deputirter der Städte das Wort „unter" in der sechsten Linie und glaubt, es werdein „über" abgeän¬
dert werden müssen. Aus den Motiven geht aber hervor, daß kein Fehler gemacht worden.

Gegen die Bezeichnung von „außerordentliche" Strafe wird durch einen Abgeordneten der Städte eingewandt, daß eine solche
mit dem rheinische» Gerichtsverfahren nicht verträglich sei; es ward beliebt, dieses Wort zu streichen, übrigens aber der § angenommen.

§ 22. Der Ausschuß hat hierbei folgende Fassung des § vorgeschlagen! „wird bei Wildhändlcrn, oder bei solchen Personen,
welche bereits wegen Wilddicbstahls bestraft worden sind, bei einer Haussuchung, ober sonst, Wild vorgefundeu, und können die Besitzer
desselbensich, weder über den rechtmäßigen Erwerb, noch über die Person, von welcher sie solches erhalten, ausweisen, — oder wird
das Wild während der gesetzlichen Hegezeit bei solchen Personen, oder auch bei Gastwirthen vorgefunden, so soll gegen diese Personen,
falls ihnen nicht ein schwereres Vergehen zur Last fällt, außer der Confiscation des Wildes zum Vortheil der Armen, eine Gelb-
Fuße von 3 bis 10 Thlr. verhängt worden."

Ein Deputirter der Städte trägt auf Streichung der „Gastwirthe," oder doch darauf an, daß nur an der Grenze die Haus¬
suchung bei den Wirthen zu gestatten sei.

Ein Abgeordneter der Städte sucht nochmals das Amcndement zu rechtfertigen; ein Anderer, nachdem er sich vergebens bemüht,
von der Wegnahme des Wildes bei den Gastwirthen Abstand nehmen zu lassen, drückt sich folgender Maaßen aus: „mit tiefem
Schmerze sehe ich mich genöthigt, auf das ernstlichste gegen das Amcndement mich verwahren zu müssen, und den Herrn Protokoll-
Führer zu bitten, diese meine Verwahrung von Wort zu Wort dem Protokoll einverleiben zu wollen. Mit tiefem Schmerze, sage
ich; denn es verwundet meine Brust, ans dem Munde ciugcboruer Rheinländer den Antrag auf Zerstörung des heiligsten Asyls anhö¬
ren und darüber streiten zu müssen! ob, eines frivolen Grundes wegen, eine Polizei-Gewalt in mein Haus, in meine Küche dringen
und meine Fleischtöpfe inspiciren dürfe? Der deutsche Mann, der freie Bürger, sagte vormals: Ich bin so frei in meinem
Hause, wie der Kaiser in seiner Burg. Auch ich, der freie Bürger einer einst relchsunmittelbarcn Stadt, weise den
Gedanken weit von mir, solch Unerhörtes und Sittenwidriges in ihr je in Anwendung gebracht zu sehe». Möge, wie ich es hier¬
mit thue, jede Staot, jedes Dorf, jede Burg das Hausrecht heilig achten, damit nnö auf jeder Thürschwclle das fromme Hnlve
begcgncn könne!"

Derselbe Abgeordnete fährt fort: wie Napoleon die Gesetzevon Mailand und Berlin gegen die englischenWaaren in Vollzug
gesetzt, sei ein Grund vorhanden gewesen, es habe sich davon gehandelt, im welthistorischenInteresse den britischen Löwen zu bändigen.
Zu diesem Zwecke habe er die britischen Erzeugnisse nicht mehr blos im Grenzbezirkc verfolgen, sondern im ganze» Reiche ergreifen
und verbrennen lassen. Diese Handlung sei aber der erste Flecken seines Ruhms gewesen. Der Fiskus verfolge überall und in
allen Ländern die geschmuggelteWaare nur im Grenzbezirke. Habe sie diese überschritten, dann fände sie, so sehr wie er sie auch
verabscheue, doch im Innern des Landes ihr Asyl, das selbst der Fiskus respectire. Man solle sich hüten, um den Haftn willen,
dieses Prinzip mit Füßen zu treten.

Ein Depnlirter der Ritterschaft antwortet: die geschmuggeltenWaaren befänden sich allerdings im sichern Asyl, sobald sie die
Linie des Grcnzbezirks überschritten hätten, weil sie dann die Vermuthung für sich hätten, daß die Gefalle, welche der Staat davon
in Anspruch nehme, erlegt worden seien. Eine solche Vermuthung tonne aber das in der Hcge;eit zum Verkauf gebrachte Wild
nicht für sich haben. Nenn wir aber Gesetze berathen, wodurch das Erlegen des Wildes während der Schonzeit streng verpönt
werde, so können wir es nicht gestatten, daß Gastwirthc diesen Gesetzenöffentlich Hohn sprechen.

Es erfolgt endlich die Abstimmung und wird der in seiner ganzen Fassung abgeändertez mit 51 Stimmen gegen 19 angenommen.

§ 23 wird angenommen.

Vor Erörterung des § 24 wünscht ein Deputirter der Städte, daß die Bestimmung des rheinischen Straf - Gesetz - Buches Art.
463 also lautend:

„In allen Fällen, wo in gegenwärtigem Gesetzbuch eine Gefängniß-Strafe verhängt ist, sind die Tribunale, im Fall der ver¬
ursachte Schaden nicht mehr als 25 Franken beträgt und Milderungl-Gründe vorhanden sind, ermächtigt, die Gcfängnißstrafe
auch noch geringer als auf 6 Tage, und die Geldbuße noch unter 16 Franken zu bestimmen. Sie tonnen auch eine jede
dieser Strafen einzeln und getrennt erkennen, jedoch so, daß sie niemals geringer, als eine bloße Polizeistrafe sein darf,"

hier aufgenommen werden möge, wodurch dem Ermessen des Richters die Milderung mehrerer Strafen anheim gestellt wird.

Ein Deputirter der Landgemeinden macht bemerklich, baß wenn auch gegen das diesem Gesetzezum Grunde liegende Prinzip
nichts erinnert werden könne, die Angabe der Summe und die Berücksichtigungdes verursachtenSchadens nicht aufgenommen werben
dürfe, weil dadurch vieles umgestürzt werden würde von dem, was beschlossen worden sei. Auch ein Abgeordneter der Ritterschaft
ball die Aufnahme des Art. als nicht angemessen, indem ja überall ein Minimum und Marimnm der Strafe angegeben sei und
daher kein hinreichenderGrund zur Aufnahme des Art. 463 mit in das Gesetz vorliege; uud wirb der Vorschlag hiernach abgelehnt.

l 24 wirb genehmigt.

Der Ausschuß hat noch folgnrb« Zusätze zum Gesetze vorgeschlagen und die Beibehaltung des Gesetzes vom 17. April l83U
nochmals vorbehalten.

HH § 25. Die Bestimmung:
„Die Präftriptions - Frist für einsacke Jagd - Contraventionen wirb auf 6 Monate, vom Tage der Eonstatirung der Cuntra-
vcntion bis zur erfolgten Vorladung an's Gericht, festgesetzt."

„ Bei Wilddicbstahl behält es bei den allgemeinen Bestimmungen über die Verjährung zuchtpolizeilichzu ahndender Vergehe»
sein Bewenden"

wirb genehmigt.

§ 26. „ In der Rheinprovinz soll die Verfolgung der Jagdvergehen nicht allein auf den Antrag der Iagdberichligten, sondern
ohne Unterschied, ob dieselben in der Hegezeit verübt worden, ober nicht, auch von Amtswegen durch das öffentlicheMinisterium
geschehen.«

Hierzu giebt ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft die Erläuterung: baß nach der, gemäß der öfierrcich-baicrischen
Forstordnung, ans dem rechten Moseluftr des Ncgierungs - Bezirks Eoblenz «och bestehenden, französischenGesetzgebung über die
Jagden nur in der Hegezeit begangene Jagd ^ Vergehen dnrch das öffentlicheMinisterium verfolgt werden könnten, in der Jagdzeit
aber diese Verfolgung nur dem beeinträchtigten Tbeile überlassen bleibe.
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5 2H wild angenommen.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft berichtet lücksichtlich der AllerhöchstenProposition, die Aufnahme der Stadt Ncustabt-Gimborn

in den Stand der Städte betreffend, basi der Ausschuß nichts dagegen zu erinnern gefunden habe und vorschlage, die Stadt dem
Verbände der Städte Dcutz, Mülheim, Siegburg, Königswinter, :c. ic. beizufügen.

Auch ln der Plcnar-Vcrsammlung hat sich kein Widerspruch dagegen erhoben.
Dle Adresse wegen der Ersatz-Einstellung für die Regimenter 33, 36, 39 und 40 wurde verlesen und genehmig».
Offen gelegt werden folgende neu eingekommenen Referate:

Vom neunten Ausschüsse- Ueber Vcrabfolgung des Kochsalzesfür Fabrikzwcckezu ermäßigtem Preise.
Vom zehnten Ausschusses Ueber die Verwaltung dcS Land-Armenhauses zu Trier.

Die nächste Sitzung wird Morgen, Vormittags 10 Uhr, anberaumt.

Acht und zwanzigste Sitzung.
, Düsseldorf, den 10. Juli 1841.

Nach Verlesung des Protokolls, welches übrigens genehmigt wurde, spricht ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte den
Wunsch aus, es möge noch nachträglich darin aufgenommen werden, daß er in der gestrigen Sitzung darauf angetragen habe, den
8 12 der Allerhöchsten Proposition von 1828 in das zur Berathung vorliegende Gesetz aufzunehmen, daß dies ihm aber von
Sr. Durchlaucht verweigert worden sei. Es wird diesem Wunsche nichts entgegensetzt.

Ein Deputirter der Ritterschaft klagt über einen Artikel in der kölnischenZeitung vom 9. Juli, und giebt darüber Folgendes
zu Protokoll: In der gestrigen tölner Zeitung steht ein anonymer Artikel über das Diner, welches dem König!. Geh. Rath Herrn
Nuppenthal gegeben worden. Dieser Artikel enthält beleidigende Anfeindungen gegen diejenigen Mitglieder der Stände-Ver¬
sammlung, die an diesem Feste nicht Theil genommen, und bezeichnetdie Theilnehmer als alleinige Beförderer der Ansprüche der
Zeit. Da diesem Diner eine politische Tendenz in dem betreffenden Artikel beigelegt sei, und der Landtag durch Verletzung eines
Theils seiner Mitglieder sich verletzt fühlen müsse, so trage er darauf an, Se. Durchlaucht den Herrn Landtags-Marschall zu bitten,
bei Sr. Eicellenz dem Herrn Landtags-Eommissar eine desfallstge Beschwerde vorzubringen, um den impertinenten Autor dieses
impertinenten Artikels zu ermitteln. Nach vielfacher Erörterung dieser Sache, beschließt die Versammlung einstimmig, ihr Mißfallen
über jenen Artikel im Protokoll niederzulegen, dessen Veröffentlichung »ls ganz dem Zwecke des Herrn Antragstellers entsprechend,
genügend erachtet wird.

Von dem Herrn Landtags- Eommissar ist die erbetene Uebersichtder klassenstcucrpflichtigenSeelenznhl in der Rhemprovinz pro
1841 eingegangen und an den 8. Ausschuß abgegeben worden.

Es trägt darauf ein Abgeordneter aus dem Stande der Landgemeinden das Gutachten des 4. Ausschusses über die demselben
zugewiesene Allerhöchste Proposttion, die Einführung des belgischen Provinzial-Rechtes betreffend,vor, welches als Resultat Folgende«
ergiebt: „baß es Sr. Majestät gefallen möge, zu befehlen: daß eine Eommission, bestehend aus ältern und dermalige» Iustizbeamten
und Rechtskundigen auS dem fraglichen üandestheile zusammentrete, um das Statutarrecht und den vorliegenden Entwurf zu
prüfen, sonach an künftigen Landtagen darüber Bericht zu erstatten."

Ein Deputiricr der Städte erwidert hierauf: daß selbst die vorsichtigsteRedaction eines neuen Gesetzes es nicht verhindern könne,
baß aus einzelnen Wortfügungen das Partei-Interesse Folgerungen ziehe, welche die Verfasser nicht voraussehen, und das dadurch
Zweifel entständen, welche erst durch Deklarationen des Gesetzgebers, oder durch die Gerichtshöfe beseitigt werden müßten. Diese
mit jeder neuen Redaction verbundene Gefahr sei um so größer, wenn das Gesetz nicht eine, auch in materieller Beziehung neue
Verfügung enthalten sollte, (welche jede Bezugnahme auf die früheren Gesetze abschneide), sondern nur den bisherigen Nechtszustand
zu conservircn beabsichngc; denn dann könne es nicht ausbleiben, daß von zwei streitenden Parteien die eine auf die Worte der
„eucn Redaction sich stütze, die andere aus den früheren Nechtöquellen sich erklären wolle. Der Gebrauch der ältern Rechte in
ihrer früheren Form werde also dadurch nicht verhindert, die Rcchtsunsicherheit nicht vermindert, sondern vermehrt. Nur ein
höchst bringendes Bedürfniß könne daher rechtfertigen, daß man sich dieser Gefahr aussetze.

Der Entwurf des Bergische»-Provinzial-Nechts umfasse mehrere Bestandtheile.
I. Solche Bestimmungen der ältern Rechte, welche durch das bürgerliche Gesetzbuchzwar nicht bestätigt, abcrauch nicht aufge¬

hoben seien. Hierher gehörten besonders solche Rechtsverhältnisse, welche durch die Gesetze der früheren republikanischen Zeit als
fendal aufgehoben, und daher im B. G. B. nicht berücksichtigtwären, während man bei der später» Einführung des französischen
Gesetzesim Grosiherzogthum Berg den Begriff des Feudale» enger faßte. Hier müßten daher die alte» Gesetze noch angewendet
werden. Warnm aber nicht auch in alter Form? Diese werbe um so mehr ausreichen, als diese Verhältnisse nach dem gegen¬
wärtigen Gange des Verkehrs sich schwerlicherneuerten und mithin ausstcrbcu würden.

II. Solche Bestimmungen, wo das bürgerliche Gesetzbuchselbst auf lokale Gewohnheiten hinweise, z. V. bei Pacht und Miethe,
bei den Mängeln verlauster Sache» ic.

Ein Bedürfniß, lokale Gewol'nheiten zu codisiciren, habe sich aber im Belgischen nicht kund gegeben, und dürfte um so weniger
zweckmäßigerscheine»,als lokale Gewohnheiten im Laufe der Zeiten sich änderten und es dein Richter an Gelegenheit nicht fehle,
sie, wo es nothwendig sei, »äher zu ermitteln.

III. Neuere Gesetze, deren Bestätigung in einem Prouinzialrccht keinen Zweck haben,
IV. Materien, über welche dermalen keine ausreichende Bestimmungen bestände», zum Beispiel die Verhältnisse der Dienst¬

boten und Lehrlinge. Hier sei eine neue Lcgisiation sehr wünschenswerth; aber »icht blos für das alte Herzogthum Berg, sondern
für die ganze Rheinprovinz, oder für die ganze Monarchie, denn jede lokale Abweichung erscheine nur als ein Hinderniß des Verkehrs
und eine »achtheilige Unterbrechung der wü»sche»swerthe» Gleichbeit der Verbältnisse.

Da nu» das chemischeEivil-Gesetzbuch. Hesse» amtliche Uebersetzung, Revision und Ergänzung bereits angeordnet sei, in dem
Herzogthum Berg eben sowohl ausreiche, als in den übrigen Theilen der Provinz, also das Bedürfniß eines besondern Prouin-
zialrechts nicht vorhanden, vielmehr dringender Wunsch sei, daß der vorliegende Entwurf uicht zum Gesetz erhoben werde; da endlich
0as Studium alter Gesetze und Gewohnheiten zum Zwecke wissenschaftlicherForschung geeigneter erscheine,als zur Wiedereinführung
mancher theils veralteter und vergessenerGewohnheiten, so trage er dahin au: daß es eiuer hochansehnlichenStändeversammlung
gefallen wolle, an des Königs Majestät die ehrerbietige Bitte zu richten, daß Allcrhöchftdicselben geruhen mögen, von der Publika¬
tion des im Entwürfe vorliegenden Belgischen Prouinzialrcchts in Gnaden abzustehen.

Ein Deputirter der Ritterschaft stimmt diesem Antrage seinem ganzen Inhalte »ach bei, wofür sich früher schon sämmtliche
Deputirtc des dem ehemals Belgischen angehörigen Theils der Nheinprovinz erhoben hatten.
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Auch ein Abgeordneter der Landgemeinden bemerkte, im Ausschuß habe sich feine Neigung für die Provinzial. Gesetzgebung
gezeigt; auch gebe durch sämmtlicheVerhandlungen des Landtags diese Abneigung nicht blos für's ehemaligeBergische, sondern für alle
andern Theile der Provinz, wofür ebenfalls Provinzial-Rechte in Antrag gebracht und wohl deshalb noch nicht erschienenseien
weil man damit noch nicht fertig.

Jener Antrag wurde darauf mit großer Stimmenmehrheit angenommen.
Es soll nun zur Berathung der Allerhöchsten Proposition über das ClcvischeProvinzial-Kirchen- und Schulrecht geschritten

werden. Dagegen erhebt sich aber ein Abgeordneter der Städte und führt nn: Er halte dafür, daß die Begutachtung der von des
Königs Majestät dem sechsten rheinischen Landtage vorgelegten Entwürfe des Provin;ial-Kirchen- und Echulrechts ans einem doppel¬
ten Grunde nicht Statt finden tonne; der erste Grund sei der, weil jede Kirche und Konfession ihre eigene Autonomie habe, worin
der Gesetzgeber sich als solcher nicl't einmischen dürfe. Wenigstens tonne dies von katholischen Kirchen-Angelegenheiten nicht
beftritten werden, und er möchte sich sehr dagegen vcrwabrcn, durch Berathung der vorliegenden Entwürfe ein Äntecedcns aufzu¬
stellen, was zu bedenklichen,die Freiheit der Religion nnb Kirche gefährdenden, Eonsequenzenführen tonnte. Die verehrten Mitstände
würden dieser seiner Ansicht gewiß beistimmen, wenn er aus dem fraglichen Gesetze nur eine Bestimmung hervorhebe. Es sei dies
jene, wonach bei gemischten Ehen die Trauung dem Pfarrer des Bräutigams zustehen solle. Diese Bestimmung rege wieder einen
Streit auf, der besser gar nicht entstanden wäre, und dessen Nachhall leider in diesen Wänden vernommen worden. Gebe man doch
keiner Eonfesston ^uru <^ii»e8il» auf Trauungen, auf Verrichtungen gotteödienstlichcrHandlungen und Epcndung von Sacramenten;
überlasse man es dem freien Willen der Gläubigen, solche da zu verlangen, wie es ihren religiösen Ueberzeugungen zusage. Hüten
wir uns in dieser Beziehung legislatorische Verfügungen zu erlassen.

Der zweite Grund sei der, daß die fraglichen Gesetz-Entwürfe, wie aus dem Eingänge hervorgehe, als Vervollständigung
der evangelischenKirchen-Ordnung vom 5. März 1835 dienen sollen. Wie mögen wir aber zusätzliche Gesetzvcrfüguugen berathen,
wo uns das Hauptgeseh nicht vorgelegen hat, ein Gesetz, welches rein kirchlicherNatur sei.

Eine ständische Kammer,sci nicht da, um kirchliche,militairische und administrative Angelegenheiten zu verhandeln, sondern um
Gesetzezu beantragen, welche einen entscheidenden,oder doch nützlichen Einfluß auf das Staatsbürgerthum und auf die Anwendung
und Leitung der National-Hülfsquellen hätten. Er trage daher darauf an, Sr, Majestät dieses sehr ehrerbietigst vorzutragen, und
Allerhöchst dieselben zu bitten, uns von der Begutachtung der in Rede stehenden Gesetz-Entwürfe zu entbinden.

Ein Deputirter der Städte schließt sich im Interesse der evangelischen, besonders der reformirtcn Kirche, diesem Vorschlage an.
Auch ein anderer Abgeordneter der Städte sagt einiges zur Unterstützung desselben.

Der Referent macht darauf aufmerksam, daß es sich hier nicht von Einführung neuer Gesetze, sondern von älter», bereits
bestehenden gesetzlichen Nestimmungen handle, und es sei der Stände-Versammlung von des Königs Majestät einfach die Frage zur
Begutachtung vorgelegt: ob die Beibehaltung der vorliegenden, von dem allgemeinen Gesetze abweichendenBestimmungen auch ferner
als Provinzial-Gesetz zu wünschen sei, und zwar mit Hinweisung auf die §§ VI. und VII. des Publications-Patents zum allge¬
meinen Landrechte; welche W zur näheren Erläuterung der Fragestellung von demselbenvorgelesen wurden; worauf von Seiten eines
Abgeordneten der Städte noch der Wnnsch ausgesprochen wurde, daß der Landtag ganz von Prüfung kirchlicherGesetze dispcnsirt
werden möge, da es bei der Verschiedenheitder Eonfesstonen für jeden Theil peinlich sei, über die Rechts-Verhältnisse der andern
Eonfesston diöcutircn zu müssen, es aber angemessenererscheine, daß der Landtag in «»getheilter Einheit beharre. Ein Deputirter
der Landgemeinden trat dieser letzter« Ansicht bei.

Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall sprachen ihre Meinung zwar auch dahin aus, daß es wünschenswert!) erscheine,
in die Diseussiou des vorliegenden Gesetz-Entwurfes nicht einzugehen, daß aber dabei von theoretischer Behandlung des Grundsatzes
nicht Rede sein tonne, vielmehr nur davon, ob Grund vorhanden sei, eine Bitte dahin zu stellen, daß von einer Diseussiou des
jetzt vorliegenden Entwurfs abgestanden werde.

Ein Abgeordneter der Städte wünschte auch nicht in den Fall zu kommen, über Rechts - Verhältnisse der evangelischenKirche
abstimmen zu müssen. Ein Anderer sprach sich auch dahin aus, daß ein schicklicher Grund gefunden werden möge, die Discussion
abzulehnen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft meinte, der evangelischeTheil des Landtages befinde sich den katholischenMitgliedern gegen¬
über in solcher Minorität, daß er sich zur Sache selbst gegen jede Abstimmung über evangelischeKirchen-Verhältnisse verwahren
müsse; deshalb stimme er dem vorigen Redner bei. Ein anderer Deputirter der Ritterschaft machte darauf aufmerksam, daß der
Landtag nur eine weltliche Behörde sei und ihm deshalb eine Einmischung in kirchliche Verhältnisse nicht zustehe. Der Referent
hatte gegen obigen Antrag nichts zu erinnern, wünschte aber eine neue Motiuiruug.

Se. Durchlaucht wünschten ebenfalls eine nähere Begründung des von Ihnen schon gebilligten Antrages; ein Deputirter der
Städte schloß sich ebenfalls dem Antrage an und meinte, ein näheres Motiv liege noch in dem Eingange, worin von den „neben
her für die Provinz Wcstphalen und für die Nheinprovinz eingeführten evangelischenKirchen-Ordnungen vom 5. März 1835"
bestehendenBestimmungen Rede fei.

Se. Durchlaucht glaubten, es könne eine Vertagung der Berathung Wohl mit den zwischen Staat und Kirche bestehendenDiffe¬
renzen motivirt werden; ein Abgeordneter der Ritterschaft aber erwiderte, daß nicht wegen dieser Differenzen, sondern des Princips
wegen, die Discussion umgangen werden möge.

Gin anderer Deputirter der Ritterschaft erklärte: wenn bei der Abstimmung über die Frage: ob der vorliegende Gegenstand
der Berathung zu unterziehen, als Motiv der Nichtberathuug die dermalen zwischenKirche und Staat bestehendenDifferenzen geltend
gemacht werden sollten, so müsse er dieser Ansicht sich widersetzen, uub glaube auch nicht, daß dieses die Ansicht der Versammluug
sei; er glaube vielmehr, baß die Stände sich der Berathung des fraglichen Gegenstandes enthalten müssen, weil sie der Meinung
seien, daß kirchlicheGegenstände^ sie möchten eine Eonfesston betreffen, welche sie wollen, nicht vor das Forum des Landtags gehören.

Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall stellten nunmehr die Frage:
„Soll an Se. Majestät die Bitte gerichtet werden, zu gestatten, daß die Stände-Versammlung von einer Berathung des
vorliegenden Entwurfs Abstand nehme?"

Diese Frage wurde einstimmig bejaht.

Demnächst kam der Bericht beS zehnten Ausschusses über den Verwallungs-Etat der Provinzial-Feuer-Sozietät für die Jahre
18^2/43 durch den Referent zum Vortrage. Die Versammlung genehmigte einstimmig die Borschläge des Ausschusses und hatte
gegen die Feststellung des Etats in Uebereinstimmung mit dem Berichte des AusschussesnichtS zu erinnern.

Die Berathung ging über zu dem Bericht des zehnten Ausschussesüber das von der Provinzial-Feuer-Versicherung beantragte
Vorzugs-Recht für die ihr gebührenden Prämien. Der allsführlich motivirte Antrag ging dahin:

„daß es Sr. Majestät gefallen wolle, der Rheinischen Provinzial-Feuer-Sozietät für die von ihren Mitgliedern einzuzie¬
henden Beiträge ein gleiches Vorzugsrecht, wie das dem öffentlichen Schatze für die dirccten Steuern zustehende und gleich
nach diesem rangirend, an dem Kapital-Werth uud au bcu Früchten der versichertenGebäude in der Ausdehnung Aller-
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gnädigst zu bewilligen, baß die Sozietät«-Dircction ermächtigt sein solle, nach Analogie des französischenGesetzes vom 18.
November 1808, die Miether zu Abtragung jener Beiträge auf Rechnung ihres Miethbetragcs erckutorisch anzuhalten."

Dieser Antrag wurde von der Stände-Versammlung einstimmig gcnchmigt.
Der Bericht des 10, Ausschussesüber die von der Provinzial-Feuer-Sozietäts-Dircetiou beantragte Sicherung der Hypotheken-

Rechte an der in der Provinzial-Fcuer-Verstcherungs-Anstalt versicherten, durch Brand zerstörten Gebäude wurden durch den Refe¬
renten «erlesen. Der Antrag war dahin gerichtet:

„ Se. Majestät die von der gedachten Direction eingereichteDenkschrift unterthänigst vorzulegen, und Allerhöchftdicselben
zu bitten, einen diesen Gegenstand betreffenden Gesetz-Entwurf vorbereiten «nd ihn an die nächste Vcrfammlung zur Begut¬
achtung gelangen zu lassen; ferner Se, Majestät zu bitten, Allcrhöchstdieselbcnwollen zu befehlen geruhen: baß Dispense
wegen Verlegung von Neubauten ans andere Bauplätze und Dispense vom Widerausbau nur in äußerst seltenen Fällen und
nur aus sehr gewichtigen Gründen ertheilt werden sollen; so wie endlich, daß die auf dem vorhergehenden Landtage schon gestellte
Bitte allergnädigst gewährt werde, der Provinzial-Fcuer-Sozietät eine ständische Vcrwaltungs-Commission zur Seite zustelle»,
welche bei zu ertheilenden Dispensationcn gutachtlich zu hören wäre.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft glaubt, es sei in dem Referat ein Fall nicht beachtet, nämlich wie es mit der Hypothek
gehalten werben solle, wenn das abgebrannte Gebäude mit Genehmigung der Regierung an einer andern Stelle wieder errichtetwerde.

Der Referent glaubt, daß dieser Fall allerdings in dem Referate berücksichtigtund darauf Antrag gestellt worden sei.
Ein Dcputirter der Städte meint, man müsse im Interesse der Hypotheken-Gläubiger auch darauf sehen, daß das abgebrannte

Gebäude nicht in einer weniger werlhuollen Lage wieder aufgebaut werde. Nefereut zweifelt nicht, daß alle mögliche Fälle werben
berücksichtigtwerden, es habe ihm aber nicht nothwendig geschienen, alle vorzusehenden speziellen Fälle besonders zu berühren; er sei
bereit, dies in der Adresse tbeilweise zu thun. Hierauf erklärte sich die Versammlung mit dein Berichte des Ausschussesund den
darin gestellten Anträgen einstimmig einverstanden. z

Ein Abgeordneter der Landgemeinden erstattete Namens des zehnten AusschussesBericht über die Verwaltung des Land-Armen¬
hauses zu Trier auö dcu Jahren 1835 bis .incl. 1838. Die Stände - Versammlung trat den im Berichte entbaltenen Bemerkungen
überall bei, und beschloß darauf zu halten, baß in der Folge, uach der bisherigen Observanz und wie dies auch von den übrigen
Prouinzial - Instituten beachtet werde, auch die Verwaltung« - Etats uud die jährliche» Vcrwaltungs-Berichte dem Landtage vorge¬
legt würden.

Ein Abgeordneter der Städte erstattete sodann Namens des eilfteu AusschussesBericht über die Verwendung der Vezirköstraßen
Vaufonds der Rheinprovin; für die Jahre 1842/44 und die Verhandlungen der ständischen Nommission, Der Antrag des Ausschusses
geht dahin: daß, nachdem er die Ueberzeugung gewonnen, daß die aus den gewöhnlichenSteuer-Beischlägen, dem Chausseegelde,den
Anleihen nnb freiwilligen Beiträgen der Gemeinden gebildeten Baufonds auf die iu dem deöfallsigen prn ineiuni'i» angegebenen
Art am zweckmäßigstenauf die Vollendung der nm meisten dringlichen Straßenzüge veranschlagt sind, es ihm billig scheine, den
Königl. Wegebaumeistern für ihre besondere Mühewaltung bei Beaufsichtigung der Kreiöstraßeu, für Anfertigung der Baupläne,
Unterhaltungs-Anschläge ,c. ,c. einige Entschädigung uud zur Aufmunterung Gratifikationen aus dem Fonds zu bewilligen, welcher
sich aus ein und ein halb Prozent der reinen Weggelderliebung bildet; ferner: daß, da die Straße von Euskirchen über Münstcreifel,
Blankenheim und Stadtlyll nach Priun fertig ausgebaut und mit Barrieren belegt sei, diese Straßen unter die Vezirtöstraßcn mit
dem Jahre 1844 aufgenommen würden.

Ueber die Verwendung der Vezirköstraßen-Naufonds von 1837/41 batte sich der Ausschuß einverstanden erklärt.
Ein Deputirter der Städte bemerkte: er müsse sich hier gegen die, (bei Errichtung der Barrieren auf den Nezirksstrasicn) auf der

Iülick-Sitarder Straße, zu Immendorf etablirte Barriere nussprechen, und bei einer hohen Stände-Versammlung darauf antragen,
daß diese aufgehoben werde; der Grund dazu sei, daß diese Straße, nämlich die von Geilenkirchenüber Immendorf nach Pnffcnborf
führende, in die Kathegorie der kunstmäßig ausgebaute,! Kunststraßeu aufgenommen worden sei, während dieselbe gar nicht dahin
gehöre; erstens habe dieselbe nicht einmal die gesetzliche Breite, und zweitens sei der Zustand derselben in der Regel so schlecht, baß
sie nur bei guter trockener Witterung fahrbar sei. Die meisten Eommunal-Straßen fänden sich fast in einem bessern Zustande, uud
könne man wohl behaupte», baß die gedachte Straßcnstrccke von Geilenkirchen bis Puffenborf nur in so fern in die Kathegorie der
Kunststraßcn gehöre, als es ihres schlechten Zustandes wegen sehr oft eine Kunst sei, darauf fortzukommen; serner glaube er, daß
auf der Straße von Geilenkirchen nach Aachen eine Modifikation des Barrieresatzes eintreten und das Ehausseegeld auf die Hälfte
herabgesetzt werden könne, da aus der vorliegenden Uebersicht der Barriere-Einnahme des Negierungs-Bezirks Aachen hervorgehe,
daß diese 2'/, Meile lange Wcgestreckevon Geilenkirchen bis Aachen beinahe '/, der ganzen Einnahme betrage. Im Jahr 1840
habe solche 1800 Thlr. pro Meile aufgebracht; und nach der piu 1841 stattgehabten Verpachtung bringe solche gegenwärtig
über 2000 Thaler prn Meile ein, welches die Einnahme aller andern Bezirksstraßcn «m mehr als das D opp cl tc und Dr eifach c über¬
steige, wobei noch zu berücksichtigensei, daß dies hauptsächlich von den Kreisen Geilenkirchen uud Heinsberg aufgebracht werbe, da
diese Straßenstrecke wenig, oder fast gar nicht von fremdemFuhrwerk, sondern nur von den diesen Kreisen angehörenden Fuhren,
welche Früchte und Landes-Produkte uach Aachen zum Markte brächten, uub Steinkohlen zurückführen, befahren und benutzt werde.

Ferner sei darauf bedacht zu nehmen, daß diese Straße nicht aus Bezirtsstraßen-Vaufonds, sondern von der ehemaligen Abtei
Klosterath vor der französischenNeuolution zum grüßten Theile gebaut worden, also dem Staate nichts gelüstet habe und wozu
auch aus dem Vezirlsstraßeu-^aufouds nur soviel verwandt worden sei, als die nöthige Instandhaltung erfordere. Das Wegegeld sei
also eine alleinige Last für die Kreise Geilenkirchen und Heinsberg und dürfe daher sein Antrag, den Barriere-Satz auf die Hälfte
des jetzt bestcheudenherabzusetzen, ganz gerechtfertigt erscheinen.

Ferner erklärte ein Abgeordneter der Landgemeinden, daß er mit Befremden die Aachen-Noermunder-Straße in den beim
nächsten Tricnninm auszubaucuden Strecken vermisse, und lediglichbestimmtworden, daß ans der auf dieser Straße noch nicht gebauten
Strecke nur 3300 Thlr. zur polizeilichen Instanbsetzuug verwendet werben sollen, da doch besagte Aachen-Noermunder-Straßc von
deu 13,ü5? Thlr Weggelb allein 9893 Thlr. aufgebracht habe; er trägt darauf an, daß die unauögebaute Strecke in der nächsten
Baupcriode ausgebaut werde.

Ein anderer Depuiirter der Landgemeinden erklärte: eg sei wohl nicht zu verkennen, daß bei den neuen Anlagen und Ausfüh¬
rung von Straßenbauten auch die ältern nicht unbeachtet bleiben dürften. Er meine hier die noch zu Kurfürstlichen Zeiten erbaute
Iülich-Maestrichter Straße über Geilenkirchen, G.mgelt, Eittard, die freilich in die Klasse der Vezirlsstraßen gehöre, uud ehemals
die Hauptstraße zwischenDeutschland und Br^bant gewesen, seit die Rheinprovin; aber an Preußen übergegangen, so sehr vergesse»
und ganz vernachlässigt worden sei und er möchte sagen, ganz in Grund uud Boden versunken sein würde, wenn nicht die benach¬
barten Gemeinden dafür gesorgt hätten; einen näheren Beweis davon tonne er zwar selbst geben, allein er provocire aus die Staats¬
beamten, ob diese ihm nicht das Zeugniß ertheilen müßten, baß seine Gemeinde schon eine Reihe von Jahren mehr als die Hälfte
zu deren Instandhaltung beigetragen habe, daher meine er auch, nun mit Grund und Recht darauf antragen zu dürfen, daß es an
der Zeit wäre, daß auch hier eine Haupt-Remcbur dieser Straßeustrecke vorgenommen würde; denn selbst Se. Majestät der König
habe ja noch jüngsthin befohlen, baß auch bei allen neueren Anlagen die bestehenden ältern Straßen nicht vernachlässigt werden
sollten, und er dürfe wohl mit Recht von einer hohen Stände-Versammlung erwarten, daß auch hier eine Befürwortung zu voll-
foinlnener Ausbesserung beautragt würbe. Es könne dies auch um so weniger versagt werden, ba, wie aus der vorliegendeil
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Nachweise der Barriere-Einnahme der Straßenstrcckcvon Geilcnkirchenbis Aachen hervorgehe, dieselbe jährlich eile» 2000 Thlr. pvu
Meile einbrächte, welches die aller andern Vczirtsstraßcn nm mehr als das drei- und vierfache übersteige,woznd ic Kreise Geilentirchen
und Heinsberg das meiste beitrügen, indem diese Straszenstreckewenig, oder fast gar nicht von fremdem Frachtfuhnocrk, sondern von
den diesem Kreis angchörigcn Fuhren, welche Früchte und Landesprobukte nach Aachen zu Markte brächten und Steinkohlen zurück¬
führen, benutzt werde.

Ein Deputirter der Landgemeinden bemerkte, daß er in Beziehung auf die Erhebung der Straße von Eustirchen nach Prüm
zur Bczirköstraße einen Special-Antrag gestellt habe, und sich vorbehalte, denselben näher zu erörteren, wen» dieser Antrag zur
Verhandlung komme.

Ein Abgeordneter der Städte erklärte sich dem Antrage wegen der Straße von Eustirchen über Münstereifel und Stadtkhll nach
Prüm um so dringender anschließen zu müssen, da der Bürgermeister zn Münstereifel ihn gebeten habe, einen beöfallstgcn Antrag
zu stellen, was aber, weil die Zeit zu Anträgen damals verstrichen gewesen, nicht mehr habe geschehen können.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft fragt, warum die Einnehmer weit höhere Prozente genossenhätten, als es in andern Landes-
theilen üblich sei. Es wurde von dem Referenten geantwortet, daß er nicht vorbereitet sei, diese Frage vollständig zu erledigen,
er sei aber bereit, nähere Erkundignng einzuziehen. Der Herr Abgeordnete nahm von weiterer Nachweise Abstand, weil die
Erhebungsstcllen weiterhin nur verpachtet seien.

Die Versammlung trat hierauf dem Bericht und Antrage des Ausschussesbei.
Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall benachrichtigten die Versammlung, daß der Antrag auf Zahlung der Besoldung

der Obcrschichtmeisterdes Berg-Amts-Bezirts Essen aus der dortigen Vergamts-Kasse zurückgenommenworden sei.
Folgende Adressen wurden demnächstverlesen: . ,.

1) wegen Einführung des Dezimal-Mnnzfußes;
2) wegen der Maaßregeln gegen Thicrquälerei;
3) wegen des Znschlagö von 3'/-°/« auf die Gewerbesteuer.

' --' Sämmtliche Adressen wurden genehmigt.
Ein Abgeordneter der Städte referirte noch Namens des 9. Ausschussesüber den Antrag, betreffend öffentliche Waaren-Verkauf."

auf Credit,
Der Antrag des Ausschusses geht dahin, des Königs Majestät allcruntcrthänigst zu bitten, entweder ein Gesetz nach Analogie

des französischenvom Monat April d. I. zu erlassen, oder Allergnäbigst zu verordnen, baß dergleichenVersteigerungen ohne Auto-
risation der betreffenden Handelsgerichte r«»i». Landgerichte nicht Statt finden dürfen.

Ein Deputirter der Städte kann sich mit diesem Antrag nicht einverstanden erklären, und meint, es bedürfe bei solchen Ange¬
legenheiten einer dem Sinne des Antrages entsprechendenBevormundung nicht. Der Handclsstand wisse selbst am besten, was zu
thun und zu lassen im eigenen Interesse liege. Jedenfalls würden nicht die Handelsgerichte, sondern die administrativen Behörden
zur Ertheilung solcher Erlaubniß kompetent sein.

Der Antragsteller macht ans die großen Uebelstände aufmerksam, welche jetzt und seit längerer Zeit in Glabbach und Umgegend
durch die öffentlichenWarenverkäufe auf Credit herbeigeführt worden, und hält die wider den Antrag angeführten Gründe nicht
genügend.

Der Referent erinnert, daß in Frankreich noch neuerlich ein Gesetz für öffentliche Warenverkäufe angenommen worden sei,
wonach jedesmal die Genehmigung der Handelsgerichte erfordert würde. Ein Abgeordneter der Städte bemerkt, daß auch jetzt zu
öffentlichen Waaren-Verkäufe» durch Makler nur von den Handelsgerichten die Genehmigung ertheilt werden könne.

Der Antrag des Ansschnsseswurde sonach, auf Aufforderung Sr. Durchlaucht, durch das Zeichen des Aufstehens mit überwie¬
gender erforderlicher Stimmen-Mehrheit angenommen, -«w

Se. Durchlaucht erklärten, daß folgende Berichte offen gelegt seien:
1) Bericht des vierten Ausschussesüber den Antrag, betreffend die Zurücknahme der Kabinets-Ordre vom 6. Mai 1821 ,c. ie,
2) Bericht des fünften Ausschusses, über den Antrag, die Grenz-Zoll-Verhältuisse betreffend.,
3) Bericht des cilfteu Ausschussesüber den Autrag, betreffend die Gothaer Feuer-Versicherung.
4) Ueber den Antrag auf Bewilligung der Stcmpclfreiheit in Armen-Sachen.
5) Ueber den Antrag, betreffend Unterstützung armer Reisenden.
6) Ueber den Antrag, betreffend die Bekanntmachung der NushebungS-Verhandlungen >c. ,c.

Hierauf erklärten Se. Durchlaucht die Sitzung für geschlossen.
5"

-----------------^—

Neun und zwanzigste Sitzung.
Düsseldorf, den 12. Juli 1841.

Nach Verlesung des Protokolls theilten Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall ein Schreiben des Herrn Landtags-
Commissars mit, wornach in der bei Hochdemselben stattgefundencn, zur Berathung über Wege-Angelegenheiten bestimmten
Versammlung der Dcputirten des rechten Rheinufers folgende Wünsche fast einstimmig ausgesprochen worden seien: „das System
der Bezirks-Straßen, wie solches'durch das Allerhöchste Regulativ vom 20. Januar e. für die linke Nheinseite der Provinz festge¬
stellt worden, auch auf die rechts des Rheins gelegenen Kreise der Negierungs-Bezirke Eöln und Koblenz unter folgenden näberen
Bestimmungen übertragen zu sehen:

1) die Fonds der rechten und linken Rheiuseite bleiben völlig getrennt.
2) eine spezielleAbsonderung findet für den Kreis Wetzlar — seiner lsolirten Lage wegen — Statt, so daß die in demselben

auskommendenZuschläge auch nur innerhalb desselben verwandt werden können.
3) das Verzeichnis^ der zu creirenbcn Bezirks-Straßen soll, mit möglichstergleichmäßigerBerücksichtigungaller betheiligten Kreise,

durch eine, unter dem Vorsitze des Ober-Präsidenten, aus Deputaten der beiden bethetligten Bezirken gebildeten Commission
aufgestellt und des Königs Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung vorgelegt werden."

Die Berathung über die Verwendung des Bezirks-Straßenbau und Fonds habe zwar schon stattgefunden; cS stehe aber nichts
entgegen, daß das Schreiben dem eilften Ausschussezur Begutachtnng überwiesen werde,
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D^r Bericht des siebenten Ausschusses über die Allerhöchste ProPosition, die Einführung einer Hagclfchaben-Verstcherungs-
Anstalt, kam nun zur Erörterung,

Zu § 1 schlägt der Ausschuß unter Angabe der dafür sprechenden Gründe vor: basi nach den Worten: „des Grundsteuer-
Katasters", eingeschaltetwerde: „und eines alljährlich einzureichendenSaat-Verzeichnisses mit Angabe der Kataster-Grundstücks-
Nummer," Es wird dagegen nichts erinnert.

Die §z 2 und 3 waren vom Ausschussegebilligt worden, und ist ein Gleiches durch die Plenar-Versammlung geschehen.
Zu Z 4 hatte der Ausschuß den Zusatz in Antrag gebracht: nach dem Worte: „gehören", die Worte: „unter Vorlegung des

im K 1 gedachten Saat-Verzeichnisses" beizufügen, den die Plcuar-Versammlung ebenfalls annimmt.
K 5 wird genehmigt,
§ ß. Die Majorität des Ausschusseswar mit der Fassung einverstanden gewesen, .Referent aber macht bcmcrklich, baß bei

Anmeldungen im Juni das Kataster unmöglich in der vorgeschriebenenForm complet erhalten werben könne. Die Erörterung wird
bis zu einem späteren Augenblick verschoben,'' ' ' ' - -

z ?. Der Ausschuß schlägt für denselben folgende Fassung vor:
„Nachträgliche Anmeldungen, so wie Anträge auf Erhöhung, ober Ermäßigung der Versichcrungs-Beiträge, können bis zum
1. Juni jeden Jahres eingereicht weiden, und erfolgt sodann die Aufnahme iu das Katafter mittelst eines Nachtrags
Verzeichnisses"

was nach der darüber erbetenen Aufklärung genehmigt wird.

§ 8 war in Folge des bei § 1 angenommenen Princips von dem Ausschusse ganz gestrichen worden, wogegeil nichts einge¬
wandt wird.

K 9 wird aus dem nämlichen Grunde beseitigt.
VeiKIU schlägt der Ausschuß vor, statt der Worte: „zwischen dem ersten März" die Worte: „vom Tage der Anmeldung an"

zu substituiren; ferner den letzten Satz, mit: „auch" anfangend, ganz wegzulassen, da nur gegen Hagelfchlag Gewähr geleistet
werde und selbstredeno für keine andere Beschädigung Ansprüche erhoben werden können.

Die Plenar-Versammlung hat dagegen nichts zu erinnern gefunden und wurde bemerkt, daß es wiinschcnöwerth sei, in der
Adresse die Motive der Abänderung ro«p. Streichung angeführt zu sehen,

§11 wird genehmigt.
Zu § 12 wird die Abänderung beantragt, hinter dem Worte: „Beschädigung" noch folgende Worte einzuschalten: „auf die

Anzeige des Beschädigten jedoch, daß er das beschädigteFeld noch sofort anderweitig benutzen könne und wolle, innerhalb 3 Tagen
nach dem Tage des stattgehabten Schadens," nnd dieselbe sammt dem K angenommen.

Zu § 13 schlägt der Ausschuß die Ausdehnung der Bruche bis zu '/« ">", was nach einiger Erörterung genehmigt wird.
§ 14 wird genehmigt.
Bei K 15 wird erinnert, baß hiernach nur dem Beschädigten das Einspruchs-Recht entzogen werde, nicht aber der Gesellschaft;

darin liege eine Unbilligkeit. Es wird entgegnct: daß ein Einspruch der Gesellschaft nicht denkbar sei, da die Abschätzungdurch
ihre Angestellten geschehe; und wird hierauf der K genehmigt.

Bei §K IU und 1? war nichts zu erinnern.
Zn § 18 wird der Znsatz vorgeschlagen: „mit Ansnabme des im § 12 erwähnten Falles," Es wird dagegen zwar durch

einen Abgeordneten aus dem Stande der Ritterschaft Einspruch erhoben; nachdem jedoch ein anderer Dcputirter desselbenStandes
die für den Vorschlag des AusschussessprechendenGrünoe a»gegeben, der § mit dem Zusätze angenommen.

W 19 und 2<1 werden angenommen.
Zu § 21 wird vom Ausschuß vorgeschlagen, den der Direktion zur Verfügung gestellten Theil der Verstcherungs-Prämien auf

1 Procent zu reducircn.
Ein Abgeordneter der Städte fragt, ob unter den Beamten, wovon hier die Rede, auch die Bürgermeister gemeint seien, denen

ebenwohl eine Vergütung sür vermehrte Arbeit gebühre.
Der Referent glaubt, eö sei die Remuneration nur für die Beamten der Direction bestimmt. Es wirb nach einiger Erörterung

beschlossen,2 Procent beizubehalten, aber in dem § die Bestimmung einzuschalten, daß auch die OrtSbchörden ihren Antheil au der
Remuneration haben sollen.

Zu z 22 hat der Ausschuß bemerkt, das hier festgestellteMinimum sei zu gering, es möge dasselbe auf eine Million erhöht
werden; eö wird die Vesorguiß geäußert, baß sich eine solche Summe nicht werde früh genug zusammenbringen lassen.

Ein Mitglied des Fürstenstandes spricht die Ansicht anö, daß '/. Procent Zuschlag znr Grundstener die Regierung in den Stand
sehen würde, die Versicherung im Allgemeinen zn übernehmen; eö findet aber diese Ansicht keinen Eingang.

Darauf wirb die Frage gestellt: ob der Vorschlag des Ausschusses angenommen werden soll? und dieselbe mit 41 Stimmen
gegen 19 bejaht.

§ 23 wird, mit der durch den vorhergehenden z nothwendig geworbenen Modification, genehmigt und damit die Berathung
über die Proposition geschlossen.

Darauf berichtet eiu Dcputirter der Landgemeinden Namens des ersten Ausschusses über den Antrag, betreffend die Wahl deS
Landtags-Abgeordneten in dcu Städten, Der Ausschuß hat sich für diese» Antrag, sofern er die Wählbarkeit sämmtlicher Stabt-
räthe betrifft, erklärt; die ferneren Anträge, diesen Vorzug auch für die Mitglieder der Handelsgerichte und der Schulden-Tilgungö-
Eommission zu erbitten, nicht unterstützen'zu tonnen geglaubt.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte bemerkt hierbei, im NegierungS-Bezirke Aachen sehe man schon jetzt die Mit¬
glieder dcö Stadtraths als wählbar an, ohne die Zahlung von Gewerbesteuer zur Bedingung zu machen.

Ein Dcputirter desselben Standes meint, für die Stadträthc müßte doch wenigstens eben der Steuersatz festgestellt werben, der
die Wahlfähigkeit anderweitig begründe; der Referent erwidert: eö stehe dies schon fest, nnd habe der Ausschuß deshalb nicht für
nöthig gehalten, eö noch besonders zn erwähnen; was aber geschehen könne, wenn dies gewünscht werde.

Ein anderer Abgeordneter der Städte behauptet, die zuvor gemachte Bemerkung fei nicht auf den Negicruugö-Bezirk Aachen
allgemein anwendbar.

, Ein Deputirtcr der Ritterschaft hält den Zweck des Antragstellers vollständig erreicht, wenn bcuorwortct werde, daß die Eigen¬
schaft des Stadtrathes diejenige der Gewerbtreibenden ersehen möge.



Ein Abgeordneter der Etädcc wünscht ferner, das? bevor nicht die Communal.Ordunng, welche die Wählbarkeit der Gemeinde-
Vertreter feststelle, eingeführt sei, den Stadträthen der beantragte Vorzug nicht eingeräumt werden möge, Auch mehrere andere
Deputirtc sprachen sich dagegen, einer jedoch für den Ausschuß ans.

Ein Deputirtcr der Landgemeinden erklärt, wie es mit Besetzung der erledigten Etadtraths-Stellen gehalten werde, und zieht
daraus die Folgerung, das! die Bcsorgniß, die vorhin geäußert worden, doch wohl zu weit getrieben sei.

Mehrere Abgeordnete der Städte aber behaupten, es verhalte sich damit anders, uud die Regierung binde sich weder an die
Vorschläge des Oberbürgermeisters, noch an diejenigen des Landrathes.

Der Antragsteller findet durch die gegebene Auftläruug seinen Antrag noch besser motivirt, als es bis dahin geschehen; und
wollen Sc. Durchlaucht daraus den Vorschlag des Ausschusses zur Abstimmung bringen; es erhebt sich jedoch ein Deputnter der
Ritterschaft und erklärt, indem er übrigens die obigen Angaben bestätigt, so lange der Wahl-Modus bestehe, gegen die Bevorwor
tung des Antrags protestircn zu müssen, durch dessen Genehmigung eine Abänderung des Grundsatzes erfolgen würbe.

Die Frage wird darauf gestellt:

„soll des Königs Majestät gebeten werben, die Etadträthe durch Assimilation mit den gewählten Magistrats-Personen für
wählbar im Stande der Städte zu erklären?"

Bei der Abstimmung haben sich 39 Stimmen für den Antrag des Ausschusses, 2? aber dagegen erklärt, und ist mithin der
Antrag, da die gesetzliche Majorität nicht vorhanden, als beseitigt anzusehen.

Es kommt nun der Antrag über die Landtagswahlcn im vierten Stande zur Sprache, und berichtet der Referent, baß der erste
Ausschuß einer hohen Stände-Versammlung vorschlage, des Königs Majestät zu bitten: Allerhöckstdiesclben mögen geruhen, mit
Aufhebung der, die Wahlen beschränkenden, ministeriellen Nescripte vom 4. April 1835 und vom 13. December 183L Allcrhuldreichst
zu verordnen, baß in Ansehung der im § 12 des Gesetzes vom 27. März 1824 bedingten Wählbarkeit im Stande der Landgemeinden
die früher bis zu den Wahlen znm fünften rheinischen Landtage mit Allerhöchster Genehmigung der bewirkten Wahlen befolgte
Obscrvauz wieder hergestellt uud ferner beibehalten werde.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft erhebt sich gegen den Autrag des Ausschusses und äußert sich in folgender
Weise: „Der Antrag, der Ihnen zur Berathung vorliegt, nimmt unter seinen zahlreichen Concurrenten vielleicht die wichtigste
Stelle ein. Er berührt einen Fundamental-Grundsatz unserer ständischen Verfassung in einer Weise, die der Frage, ob wir jenen
Grundsatz überhaupt festhalte», oder faktisch aufgeben sollen, sehr nahe tritt.

Für jede politische Institution giebt es zwei Vedingnngen des Fortbestehens, den Geist, der sie durchgingt, und die Form, die
sie umgiebt. Beide müssen wechselseitig und gemeinschaftlich das Ganze schützen und erhalten. Dies schließt Reformen nicht aus,
da wo eine gereifte Ersabrung sie nothwendig erweist. Jedoch nur solche Reformen, die den lebendigen Organismus der Institution
selbst, im Sinne ihrer Begründung freier entwickeln und die Formen verbessern, die sie na'ch außen schützen und erhalten sollen."

Er sage, eine gereifte Erfahrung; denn es scheine ihm nichts gefährlicher, als hente zu schaffen und morgen wieder umznschaffen;
und gewiß sei die deutsche Bedächtigkeit, die die glänzenden Theorien durch Thatsachen habe bethätigt sehen wollen, keine der
geringsten Schutzwälle, die von jeher unser Vaterland vor Revolution verwahrt hätten.

Unsere Verfassungs-Urkunde sage, baß im vierte» Stande der Betrieb der Landwirthschaft als Hauptgcwerbe (Beschäftigung)
Bedingung der Wählbarkeit sei. Diese Bestimmung entspreche nnverkcnnbar dem Zwecke unserer ständische» Institution, von der wir
vorauosctzen müssen, daß sie die ständischen Elemente da, wo sie noch vollständig beständen, schütze» und erhalte», und da,
wo sie äußerlich mehr oder weniger verwischt, aber i» ihrem Keime noch nicht crstorbe» seie», in Geist und Form neu belebe» und
entwickeln wolle. Diesem Zwecke müßten wir uns offen und ehrlich anschließen, wenn wir nicht die durch Jahrhunderte begründete
Wirklichkeit verlassen und uns auf das Gebiet abstracter Theorien uud vager Begriffe hinauswagen wollen.

Dieses Gebiet sei ähnlich den- Meere, »»absehbar und trügerisch still, so lange es mit andern Elementen nicht in Eonstiet
gerathe, furchtbar aber und alles secschlingend, sobald es in Bewegung komme.

Solche Wahrheiten dürfe er i» einer so aufgeklärten Versammlung nicht näher begründen; er dürfe nicht beweisen, daß es
weder i» der Absicht unseres Königs und Herrn, noch in der unsrigcn liege» tonne, ei» so gefahrvolles Gebiet zu betreten.

Mit der ganzen Versammlung glühe auch er für eine freie selbstständige Entwickelung unserer ständischen Zustände; aber für
eine Entwickelung, die dem Wesen dieser Zustände entspräche und nicht damit beginne, den Baum, von dem wir uns so segensreiche
Flüchte versprächen, der Wurzeln zu berauben, denen er Festigkeit, wie Leben und Nahrung verdanke.

Wir könnten »ichi verkennen, daß die Pfahlwurzel dieses Baumes, die seinem Innern die kräftigste und meiste Nahrung zuführe,
die ihn nicht weichen und wanken lasse, wie auch Stürme und Erdbeben seine Zweige erschüttern möchten, daß diese Wurzel der
Stand sei, der, wenn gleich in unsern ständischen Verhältnissen der Vierte, seiner Bcbentnng nach aber den wichtigsten Platz einnehme.
Dieser Stand bilde den Kern der Nation; er sei es, der durch Wort uud That am mächtigsten auf den größten Theil derselben
zu Wirten im Stande sei; und endlich sei er der bedeutendste Träger der beide» wichtigsten monarchischen Prinzipien, der Erblichkeit
und der Beständigkeit. In welchem Verhältniß dieser Stand aber zur Vegründuug uuseres Natio«al-Reichth»ms mitwirke, das
habe noch vor wenigen Tagen in dieser Versammlung ein uerchrliches Mitglied des dritten Standes in Zahlen folgendermaßen aus¬
gedrückt: wo die andern Stände taufende schaffen, da schafft der vierte Stand zehntansende.

Diesem Stande seinen Eharaller zu erhalten, scheine ihm der Zweck der obenerwähnten Bestimmung; es scheine ihm die Aufgabe
Aller, denen eine Einwirkuug ans ständische Verhältnisse zustehe. Nur in so fern die in dem Antrag erwähnte ministerielle Wahl-
instruetion jenem Zwecke entgegen wirke, würbe er darin einen Grnnd zu einer'ständischen Beschwerde erblicken. Jene Instruction
zu prüfen, sei um so schwieriger, als sie uns nicht vorliege; solle er sie aber nach den Thatsachen beurtheilen, die sie angeblich
hervorgerufen, und die ihm durch Hörensagen bekannt seien, so gestehe er offen, er müsse diese Instruction eher als eine Schutzwchr,
denn als eine Beeinträchtigung uuserer stänoischen Rechte betrachten.

Einer andern Ansicht sei der Herr Referent; ihm schienen in unserer Provinz die charactcristischen Eigenschaften der verschiedenen
Stände so vermischt und verwischt, daß hier an eine factische Sonderung dcr Stände nicht mehr zu denke» sei. We»» er vor seiner
Theilnahme an den ständischen Verhandlungen die Ansichten des Herr» Referenten getheilt hätte, so würben ih» diese Verhandlungen
und selbst das Aussprachen jener Ansicht dnrch den Herrn Referenten, als Mitglied des vierten Standes alsbald eines bessern belehrt baben.
Ihn, sei es beinahe nach jeder Discussion, nach jedem Abstimmen klar gewesen, wer dem Stande, den er vertreten, allen seinen
Verhältnissen nach angehöre, und er zweifle nicht, daß dieselben Erscheinungen sich auch außerhalb dieser Versammlung täglich
wiederholen.

Ein anderes Bedenken des Herrn Referenten bestehe darin, daß der vierte Stand dnrch Entuehung dcr Staatsbeamten, Nota¬
rien, Advokaten, in seiner Vertretung beeinträchtiget werben »lochte. Auch dieses Bedeuten könne er nicht theilen, denn er glaube
nicht, daß aus dieser Entziehung im Allgemeiuc» dem Stande ein Nachtheil erwachse.

Die Personen, welche jener Kathegoric angehöre», würden gewiß nur mit höchst seltener Ausuahmc die landwirthschastlichcn
Intercsscn als ihrc höchsten »ud nächstc» betrachte» »»d vertreten. Was gewährten aber amtliche, geschäftliche nnd industrielle
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Interessen dem Grundbesitz für eine Garantie, die vor allem einer kräftigen und von äußern fremdartigen Einflüssen freien Vertre¬
tung bedürfen,

Oder seien eS etwa die sogenannten geistigen Kapacitäten, von denen jener Stand sein Heil zu erwarten habe? Er gewiß
verkenne nicht das Licht, welches wir ihnen verdankten und welches sie noch ferner zu vertreten im Stande seien. Doch sie bedürfe
ten einer politischen Vertretung nicht, für die sie keine Garantie gewährten, so lange ihnen die Hauptsache, ständischer Eharacter
und ständischeMerkmale abgingen. Ein durch Erfahrungen gereifter praktischer Scharfblick, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit,
das seien die Eigenschaften, deren der vierte Stand, vielleicht in einem höhern Grade als jeder andere Stand, bedürfe, Reden und
Schreiben seien mechanischeFertigkeiten, die sich jeder aneignen tonne, dem sich die Gelegenheit biete, uud der sie zu benutzen sich
die Mühe gäbe. Aber Denken und Handeln, das seien Eigenschaften, die stets und überall ein schwereres Gewicht in die Wageschalen
legen, als alle andere, sie möchten Namen haben wie sie wollten. Diese Eigenschaften haben wir wahrlich beim vierten Stande
noch nicht vermißt, und so lange wie wir sie nicht vermissen, warum sollten wir ihm eine geistige Vormundschaft setzen, die er mit
seiner Selbstständigkeit, mit seinen wichtigsten materiellen Interessen zu bezahlen, jedenfalls große Gefahr laufe.

Das seien die Gründe, welche ihn bewegen, im Interesse des vierten Standes gegen den Antrag zu stimmen.
Von dem Referenten wird darauf erwidert: „Wir haben in einer ausführlichen Rede ein verehrliches Mitglied der Ritterschaft

den vorliegenden Antrag und das darauf bezüglicheReferat des Ausschussesbekämpfen gehört. Der Redner hat seinen Standpunkt
auf einer Höhe gewählt, auf welche ihm zu folgen wir keine Veranlassung haben. Wir haben uns mit nichts anderem, als mit
einem Paragraphen eines gegebenenGesetzes nnd mit der doppelten Frage zu beschäftigen,ob die ministenellen Deelarationen, welche
diesen K interpretiren, verfassungsmäßig sind, und ob, im Falle dieselben nicht für rechtsbeständig gehalten werden, die Aufrecht¬
haltung der iutcrpretirten Oesetzesstcllenin ihrer wörtlichen Fassung von des Königs Maiestät soll erbeten werben.

Auf die Aeußerung des Opponenten, baß ihm die ministeriellen Resolutionen nicht anders, als durch Hörensagen bekannt
seien, erwiderte der Referent, daß diese Erlasse sich bei den zur Einsicht offen gelegten Acten befinden, und er sie darum nicht vorge¬
lesen habe, weil zu unterstellen gewesen sei, daß die Mitglieder der Stänveversammlung Emsicht davon genommen.

Nach nunmehriger Vorlesung der angezogenenMinisterial-Verfügungen, sagte der Referent: er habe absichtlich und im Einverständ¬
nisse mit dem Ausschüsse, dessen Organ er sei, sich enthalten, von Katbegoricn und von den Personen, die darin begriffen seien, in seinem
Vortrage zu reden, weil er es für angemessengehalten, mit der Sache mehr, als mit Personen sich zu beschäftigen : er wolle aber hier die
Vemertung nicht unterdrücken, daß, obgleich er überzeugt sei, daß die Stände-Versammlung den Männern aus den besagten Kathegorien,
welche an den Arbeiten der früheren Landtage Theil genommen, das Zeugniß der treuen und tbätigen Vertretung der Interessen
des vierten Standes nicht versagen werde, er dennoch nicht geäußert habe, wie der Opponent vorgiebi, daß durch die Entfernung
von Staatsbeamten, Notarien nnd Advokaten die Repräsentation der Landgemeinden werde beeinträchtigt werben, da er aus Perso¬
nen überhaupt teiue Beziehung genommen.

Der Sinn, in welchem er, fuhr der Referent fort, die Verschmelzung nicht, wie Opponent «nterstelle, der verschiedenen
Stände aufgefaßt, sei in dem Referate in einer Weife ausgedrückt, die keine Mißdeutung zulasse. Er gebore selbst der Vertretung
des Standes der Landgemeinden an, und rechne es sich zur Ehre; er sei vertraut mit den Verhältnissen dieses Standes, nnd erkenn«
in ihm, was er schon oft in der Versammlung ausgesprochen, die Hauptstütze der bürgerlichen unb soeiale» Zustände, den Träger
der mehrsten Staatslasten, nnd babe eben aus dieser Vebeutsamkeit des Standes die im Referate ausgedrückte Folgerung gezogen,
daß demselben eine vollwichtige Stimme in der ständischen Einrichtung gebühre. Zu einer solchen Stimme könnten die Landge¬
meinden aber nur dadurch gelangen, daß es ihnen gestattet bleibe, in dem gesetzlichenKreise der Wahlsähigkeit nnd Wählbarkeit
sich frei zu bewege». In dem vierten Stande seien bie Intelligenz, die Geschäfts-Erfahrung und praktische Tüchtigkeit in dem
Maaße verbreitet, daß er gerechten Anspruch darauf habe, für mündig anerkannt unb in seinen Wahlhandlungen mit einer Bevor¬
mundung verschont zu werden, die man den übrigen Ständen nicht zugedacht. Die Veurtheiluug der Befähigung der Wahlkandida-
tcn müsse der Einsicht uud dem Sinne der Wähler überlassen bleiben; was der Gesetzgeberzu ihrer Anleitung durch Ausstellung
von Qualifications-Merkmalen zu thun für nöthig erachtet, das sei in dem erwähnten H 12 des Gesetzes vom 27. März l824
geschehen. Was über diese Bestimmungen hinausgebe, oder denselben widerspreche,halte er für eine Beeinträchtigung des Wahlrechts.
Ein solches Ueberschreitenuud einen solchen Widerspruch babe der Ausschuß in dem fraglichen Ministerial-Nescript wabrgenommen.

In Ansehung der im Referate den Königs. Ministerien bcstrittenen Bcfugnisi der Interpretation der Gefetze. machte der Refe¬
rent wiederholt darauf aufmerksam, daß die Interpretation eben sowohl, wie tue Erlassuug der Gesetze selbst, eine legislative
Handlung sei, die verfassungsmäßig nur yem Staats - Oberhaupte zustehe. Die Stände müssen es sich angelegen sein lassen, das
landständischeInstitut, welches sie der gnäbigen Verleihung ihres Königes verdanken, gegen jede Einwirkung zu verwahren, die iticht
in der Verfassung begründet wäre.

Ein Depntirter der Landgemeinden erwidert: der von ihm gestellte Antrag über den K 12 des Gesetzes vom 27. März 1824
habe den einzigen Zweck: den Geist sowohl dieses Gesetzes,wie auch jenes vom 5. Juni 1823 aufrecht zu erbalteu, oder vielmehr
wieder hcruorzurufeu, nachdem durch bie ministerielle Instruction vom ä. April 1833 und 13. Dezember 1836 Bestimmungen erfolgt
seien, welche den: Sinne dieser Gesetze schnnrgrade zuwider seien.

Die schon oft angeführte Thatsache, daß der zweite Stand nur 4"/„ des'Grnndeigenthums bei uns reprasentire, der dritte
Stand ans die Wahrung der gewerblichen Interessen angewiesen sei uud endlich dem vierten Stande die Repräsentation des andern
über 9l) "/„ betragenden Grnndeigenthums nach den gesetzlichen Bestimmungen vorbehalten worden, müsse er hier nochmals wieder¬
holen, und die Stände-Versammlung darauf aufmerksam machen, daß dnrch die bezogenenministeriellen Instructionen die Vertretung
dieses überwiegenden Theiles des Grnndeigenthums wesentlich beschränkt, uud die Wahl seiner Repräsentanten der ministeriellen
Nilllühr beinahe ganz anheim gegeben sei. Er bedauere, dem Redner aus dem zweiten Stande auf dem Felde der Theorien nicht
folgen zu können, denn sein Antrag sei durch das, mit Anwendung der Ministerial-Instructionen beobachtete, Verfahren bei, den
Wahlen des vierttn Standes zum gegenwärtigen Landtage entstanden.

Diese Instructionen haben in die Wahlen deS vierten Standes eine solche Unordnung gebracht, daß wir so weit gekommen, hier
Mitglieder aus Miuoritäts-Wahlen in der Stände-Versammlung erscheinen zu sehen.

Hierauf erhob sich ein Deputirtcr der Landgemeinden und erklärte, baß er dieser Behauptung widersprechen müsse, weil in
Cobleuz >o etwas nie vorgekommen.

Se. Durchlaucht bemerkten hierauf, baß sich die Stände-Versammlung nicht mit der Gültigkeit der Wahlen zu beschäftigen
habe, und d,eser Gegenstand hier Wohl nicht zu berühren sei. Jener Dcputirte der Landgemeinden bemerkte, die obige Mittheilung
benachrichligcuns wohl, daß in Koblenz keine Minoritäts-Wablen vorgefalle», allein dadurch sei noch nicht erwiesen, daß in Aachen,
und Düstcldors dergleichenWahlen nicht Statt gehabt, welches leider geschehen.

Auf bie Bemerkung des Herrn Landtags-Marschnll erwiderte derselbe Redner: er habe solche Thatsachen zur Begründung seines
Antrages anführen müssen, und wenn die Stände-Versammlung in diese Aussagen einen Zweifel setze, so wäre er bereit, die Wahr¬
heit durch das Zeugniß auf der Stelle bekräftigen zu lassen. Aber nicht allein dieser Umstand sei vorhanden, sondern die Willkühr
gehe so weit, daß, nachdem die mildere Instruction vom 13. Dezember 1836 erfolgt, ei» Notar, tro!) der amtlichen Bescheinigung,
daß er selbst bewirthschafte unb aus dem Grundcigenthum sein Haupt-Einkommen habe, dennoch^ zum gegenwärtigen Landtage,
obgleich einstimmig gewählt worden, nicht bestätigt sei.
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Hierdurch wärm wir denn dahin gekommen, daß diejenigen Mitglieder, welche auf den früheren Landtage» die Bänke des
vierten Standes nütgezicrt, unserer Stände-Versammlung jetzt entzogen seien, und es den Wählern nicht mehr gestattet gewesen,
ihr wohlverstandenes Interesse »ach ihrer Wahl vertreten zu lassen. Diese Vevormundnng des vierten Standes könne für denselben
nur kränkend und verletzend, so wie den ständischenElementen zuwider sein; de»», er wiederhole es, hier in der Provinz sei der
Bauernstand in seiner alten Form nicht mcbr vorhanden, jede neue Kraft tonne sich ibm zugesellen uud werde freudig bei ihm
aufgenommen! mithin dürfte bei seiner Repräsentation die Erweiterung des landwirthschafilichen Wirkungskreises, oder die Beige-
sellung noch anderer Elemente zur Selbstbewirthschastung, dem vierte» Stande kein Hinderniß in den Weg legen, seine Vertreter
selbstständig zu wählen.

Er bitte die bohe Stände-Versammlung, dies Alles erwägend, im Interesse der Repräsentation des Grundcigenthums, auf die
Aushebung der besprochenen ministeriellen Instrnctivuen bei Sr. Majestät antragen zu wollen.

Auf die Bemerkung, daß die Aufhebung der ministeriellen Instruktionen um so nothwendiger erscheine, als dadurch ein großer
Theil des Gruudeigcntbums in der Provinz seiner Bertretuug beraubt werte, entgcgnete ein Abgeordneter der Ritterschaft, daß eine
solche Ausschließung allerdings in dem Gesetze vom 27. März 1824 durch die Bedingung eines Grundsteuer-Betrages von 20 Thlr.
als Wahl-Ecnsus enthalten sei, daß jedoch die ministerielle Instruction, welche Regierungs-Beamte, Advokaten, Notarien, deshalb
von der Wählbarkeit ausschließe, weil Ackerbau in der Regel nicht deren Haupt-Gewerbe sei, noch sein könne, auf jene Ausschließung
einen büchstwcsentlichcnEinfluß übe, indem der in den Händen solcher Personen sich befindende Grundbesitz im Verhältniß zu dem
Grundbesitz überhaupt zu unbedeutend sei, um bei der Frage über dessen Vertretung irgend wie in Betracht zu tomine»; solle also
gegen jene Ausschließung desjenigen Grundbesitzes, der einen Stenerbetrag von 20 Thlr. entrichte, wirtsam angegangen werde, so
müsse auf eine Ermäßigung, ober Aufhebung jenes Wahl-Census angetragen werden; eine Frage, die der vorliegende Antrag gar
nicht berühre und daher anch von diesem Gesichtspunkte aus ei» Motiv zur Unterstützung des Antrages nicht wohl hervorgelcitet
werden könne.

Ein anderer Deputirter der Ritterschaft erklärte, was es mit den Minoritäts-Wahlen für ein Bewenden gehabt; was von einem
Abgeordneten der Landgemeinde» noch weiter erörtert und dabei gesagt wird, daß in den Anträgen allerdings eine Anklage, nicht
aber gegen den Wahl-Eonunissar, sondern gegen eine höhere Behörde beabsichtigt werbe.

Ein Deputirter der Stätte sübrt das Beispiel des Herrn Regierungs-Rath Ritz an, der im Wahl-Collcgio einstimmig
gewählt, doch nicht angenommen worden, obschon er über 1000 Morgen Landes selbst bewirthschafte.

Ein Abgeordneter der Städte vergleicht die verschiedenenim Gesetze c»thalte»e» Nestimmuugcn über die Wahl-Qualifikationen
der verschiedenenStände und zieht daraus den Schluß, daß Regierungsräthe, Notarien u. s. w,, deren Grundbesitz sie dazu eigne,
im vierten Stande nothwendig wählbar sein müssen.

Ein Mitglied des Fürftenstandcs giebt zu, daß von einem Staatsbeamten vorausgesetzt werde» müsse, sein Amt gebe ibm feine
Hauptbeschäftigung; ein Anderes aber sei es mit Notarien oder Advokaten, derc» Hauptbeschäftiguug doch ihrer freien Wahl über¬
lasse» bleibe, u«d die, iudcm sie den Landtag besuchten, nur ihr eigenes Interesse zu»! Opfer bringen. Der Grundbesitz müsse
vertrete» werden und es sei kein Argument vorhaudc», um eiucm großen Theile desselbendie Vertretung zu entziehen.

Ein Deputirter der Städte äußerte- daß, naebbcm er das ministerielle Nescript mit aller Aufmerksamkeit habe vortragen hören,
er darin mir eine Ansiläruug und keine Interpretation des 8 12 des Gesetzesvom 27. März 1824 erkennen tonne, welcher die
Qualifikation bestimme.

In jenem Gesetze heiße es: „Hauptgewerbe", in der sogenannten ministeriellen Instruktion: „Hauptbeschäftiguug"; die Ausübung
eines Gewerbes sei B esch ästig ung, welches durch den Zusatz Selbstbewirthschaftung genau ganz bezeichnet werbe. Da er demnach
in dem angeführten ministeriellen Nrscripte feine eigentliche Beschränkuug des Wahl-Gesetzes erkennen könne, so könne er auch dem
Nutrage nicht beistimme». Wenn das Gesetz, wie man behaupte, wirklich verletzt worden sei, so könnten sich die Wähler ja darüber
beklagen; es sei hier aber nicht »achgewiesen, daß Gesetzes-Verletzung stattgefunden habe, we»igste»s tö»ne es nicht coiistntirt werde».

Der Referent machte bcmerklicb, daß der Depntirte übersehen hnbe, daß die ministerielle Deklaration einen Zusatz zu dem
besprochenen§ enthalte, der den gesetzlich bestimmten Qualifikation«.Merkmalen ein drittes Requisit der Wählbarkeit zufügt, indem
eö erfordert, daß der Wahl-Kandidat in der Selbstbewirhschaftung die Haupt-Einnahme-Quelle zum Lebens-Unterhalt finde, ein
Requisit, welches eine bedeutende Einschränkung des Wahlrechtes iuvolvire.

Ein Deputirter der Landgemeinden hielt den Gegenstand dnrch die Debatten so weit erläutert, daß man wohl annehmen
dürfe, alle Mitglieder der Versammlung seien so ziemlich schon zu einer festen Meinung über diese Angelegenheit gelangt; er erlaube
sich nur noch zu bemerken, daß die ministerielle Aufstellung- der als Hauptgewerbe bewirthschaftete Grundbesitz müsse zugleich die
Hauptquclle der Ernährung des Wählbaren sein, nicht in Einklang zn bringen sei mit der gesetzlichenBestimmung, wonach ein solcher
Grundbesitz zur Wahl schon befähige, wenn er mit 20 Thlr. Prinzipal-Grundsteuer belastet sei. Wahrlich, solche Grundbesitzer,
wenn sie ans diesem Besitze die Hauptquclle ihrer Ernährung schöpfenmüßten, dürften schwerlichin der Lage sein, diejenige Bildung
sich aneignen zu können, welche zur Vertretung der Iüteressen lhres Standes unumgänglich nöthig sei, wen» gleich sie diejenige
Qualifikation, welche ein Mitglied der Ritterschaft znr Vertretung bcs vierte» Standes für ausreichend halte, nämlich um denken
und handeln, nicht aber reden und schreiben zu könne», noch immer besitzendürsten; allein grade die gegenwärtige Discussion liefere
den schlagenden Beweis, daß es dem vierten Stande Noth thue, durch Männer vertreten zn sein, welche im Stande seien, ihre
Interessen auch durch die Rede gehörig vertheidigen zu !ö,me». Zudem müsse dem Stande alles daran gelegen sein, die Freiheit
der Wahlen zu retten, wenn er nicht dahin gebracht sich sehen wolle, statt Abgeordneter nur Ka»didate» zu wählen, und dem
Ministerium die Auswahl einer pessnul, ssrul» zu überlassen; daher pflichte er dem Antrage deS Ausschussesbei.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden macht bemertlich, daß von allen Abgeordneten der Landgemeinde», welche bis jetzt das
Wort genommen, feiner sich gegen den Antrag des Ausschusseserklärt habe; daß die Gegner desselbenaus andern Ständen zwar
bebaupten, daß diese Opposition im I»tcressc der Landgemeinden erfolge, daß der Grund dafür, wenn mau jener Versicherung glauben
wolle, nicht abzusehen, auch noch kein Fall vorgekommen sei, wo der Betrieb der Landwirthschaft als Hanptbefchäftigung zur Beur¬
theilung einer vorliegenden Frage nnumgänglich nothwendig erscheine. Der Abgeordnete erinnert daran, wie bei einem frühern
Landtage ein Mitglied der Ritterschaft die Landgemeinden vor den Städten gewarnt habe; heute glaubt er mit mehr Grund sie
vor dem Beistande warnen zu müssen, der ihm so unerwartet von der Bank der Ritterschaft zu Theil geworden sei.

Ein Deputirter der Städte erinnert nochmals an den Fall des Regierungs-Raths Ritz.
Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall schlagen als ein Auskunfts-Mittel vor: den Wählern die Vesugnisi zu geben, darüber

z-u entscheiden, ob der Gewählte durch die Benutzung seines Grundbesitzes sich zur Stelle der Landtags-Abgeordneten qualifizire.
Ein Abgeordneter der Städte hält aber, nachdem feit so vielen Jahren über die Qualifikation Zweifel und Reibungen

entstanden, eine legislatorische Lösung dieser Zweifel für nothwendig, um so mehr, als nach dem Geiste des Gesetzes, welches er, in
Uebereiustimmuug mit dem Mitglicde der Ritterschaft, mcbr im Anqe halten zu müsse» glaube, als den Buchstaben, ihm klar sei,
daß gemäß Art. 2 des Gesetzesvom 27. März 1824 im vierten Stande alle Grundbesitzer wahlfähig sein müßte», die in den
andern Ständen sich nicht dazu qualifizirten.
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Eln Abgeordnet« der Ritterschaft führt gegen die Ministeriell-Instruetlon mehrere Gründe aus seiner Erfahrung geschöpft an;
ein anderer schlägt vor, bei Wahlen von Beamten jedesmal zu ermitteln, ob ihnen ihr Grundbesitz mehr Einkünfte gewähre, als ihr
Amt; es findet aber dieser Vorschlag keinen Anklang.

Ein Deputirter der Städte führte folgendes wörtlich an: „Ich, verchrteste Herren, greife die Sache sehr einfach: in dem
sehr klaren Artikel 12 des Gesetzesvom 27. März 1824 hat der König gesprochen, und es möchte feinem Minister das Recht
zustehen, einem dem Sinne des ganz deutlichen Willens des Staatschefs straks zu wider laufenden Eommcntar für verbindlich zu
erklären und durchzusetzen,ober durchsetzen zu lassen auf die uns bekannt geworbene bedrohliche Weise.

„Das Gesetz sagt einfach nnd klar Art. 12: hindert dies den Regierungsrath, den Advokaten, den Landrath ,c. :e. an der
Erfüllung ihrer amtlichen Pflichten? Ich glaube mit „Nein" antworten zu müssen. Können die obcngenanitten Beamten nicht eben
so. wie die mehrsten größer,! Gutsbesitzer Verwalter halten, mit denen sie von Zeit zu Zeit den VewirthschaftungSplan besprechen
und festsetzen? Das Gesetz Art. 12 will meines Erachtens durch „ Selbst-Vcwirthschaftung" nur andeute», daß das Gut nicht
verpachtet sei.

„Uebrigcns, meine Herren, sehe ich be» in Frage stehenden Gegenstand als eine abgemachteSache, als el,o»e ^ussee an.
„Hatte dieses Gesetz in seinen wesentlichen Punkten, (nachdem es lange Jahre als gut bestanden), einer Verbesserung oder

Abänderung bedurft, so hätte dies blos durch ein neues Gesetz geschehen dürfen und dieses neue Gesetz hätte doch wohl, nach den
Na«» Bestimmungen der Allerhöchsten Ordre vom 5. Juni 1823, den Ständen zur Berathung vorgelegt werden müssen."

Ein Abgeordneter der Ritterschaft findet sich veranlaßt, darauf anzutragen: Se. Majestät möge gebeten werden, den § 12 des
Gesetzesnäher zu dcklarircn. Der Referent aber protestirt dagegen, da darin ein neuer, von dem vorliegenden ganz verschiedener
Antrag liege, der vorab im Ausschusse erörtert und alsdann in der Plcnar-Versammluug berathen werden müsse, ehe barübcr
entschiedenwerden könne. Der Referent trägt wiederholt darauf an, daß nach dem Vorschlage des Ausschusses über die Frage
abgestimmt werden möge: „ob des Königs Majestät sollte gebeten werden, die Ministerial-Deklarationen vom 4. April 1835,
und vom 13. December 1836 aufzuheben, und somit den durch diese Erlasse interpretirten K 12 des Gesetzes vom 27. März 1824
in seiner ursprünglichen Fassung Allergnädigst aufrecht zu halten?"

Der Deputirte der Ritterschaft behauptet, sein Antrag auf Declaration des § 12 des Gesetzes bedürfe keiner weitern Erörterung
im Ausschusseund sei ganz natürlich durch die Diskussion herbeigeführt worden; wenn der Antrag des Ausschusses der gesetzlichen
Majorität entbehren sollte, so bitte er um die Erlaubniß, den Seinigen als Amendement vorschlagen zu dürfen.

Die Frage »<l 1 wird nun bei der Abstimmung durch 49 Stimmen gegen 14 bejaht.
Ein Deputirter der Städte schlägt vor: um die verschiedenartigenAbweichungen, welche bis jetzt bei der Auslegung des § 12

der Anordnung der Provinzial-Siändc, wie noch mehr nach der ministeriellen Erläuterung hierüber, Statt gefunden, zu beseitigen,
würbe es am geeignetstensein, es niit der Wählbarkeit im vierten Staude so zu halten, wie der z 11 es für den dritten Stand vorschreibe.
Ein jeder, der den festgestellten Eensus an Grund- und Gewerbesteuer entrichte, sei in diesem § für wählbar erklärt, möge dieser
nun außerdem Kapitalist, Gelehrter sein, ober eine andere beliebige Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft einnehmen. Ebenso
müßte die unbedingte Wählbarkeit für den vierten Stand dadurch erfolgen, wenn er den Erfordernissen von § 5 entsprecheund
Jemand einen Grundbesitz selbst bewirthschafte, der das Steuer - Quantum dem Staate einbringe, welches das Gesetz zur Befähigung
eines Abgeordneten vorschreibe. Ob derselbe außerdem noch Kapitalist, Beamter, Nechtsgclehrteu u. s. w. sei, dies könne seiner
Qualification keinen Abbruch thun und würde ihn zur Ausübung seiner Pflichten noch um so mehr tauglich machen. Der gesunde
Sinn der Wähler werde schon ausreichend dafür sorgen, daß sie keinem ihre Stimme geben, der ihren Interessen fremd sei, oder
dieselbe nicht gehörig beherzige. Um diese seine Ansicht zu verwirklichen, bedürfe es demnach nur im ,§ 12 der Weglassuug der
Worte „als Hauptgewerbe." Jener K würde demnach lauten: „Bei dem vierten Stande wird zu den Eigenschaften eines Abgeordneten
ein selbst bewirthschafteter, eigenthümlicher, ober erblich nutzbarer (Grundbesitzin dem Wahlbezirke, von einem Grundsteuer-Veitrage,
welchen die besondere Verordnung (K 4) festsetzen wird, erfordert.

Er mache diesen zn seinem Amendement. — Ein anderer Devntirter der Städte tritt diesem Vorschlage bei. Von einem Abgeord¬
neten der Laubgemeinden wird dagegen, als einen neuen Autrag, protestirt.

Der Referent erwiederte: die Proposttion des verehrlichen Depntirten des Standes der Städte, die übereinstimme mit der
eines Abgeordneten der Ritterschaft, verdiene allerdings ernste Beachtung; sie enthalte aber im Verhältnisse zu dem Gegenstände
des Referates einen neuen Antrag, und müßte demnach einer eigenen Vorberathung im betreffenden Ausschusseunterworfen werben.
Von einem Amendement des j 12 könne hier nicht die Rede sein, da der berathene Antrag und das Referat die Beibehaltung der
fraglichen Gesetzes - Stelle bezwecke.

Ein Deputirter der Landgemeinden hält eine Interpretation durch den gefaßten Beschluß für nothwendig. Ein Abgeordneter der
Ritterschaft schließt sich dem obigen Antrage an und hält ihn nach dem gefaßten Beschluß für nothwendig, rügt zugleich elnen
Widerspruch, iu den der, jenes Amendement unterstützende,Dcputirte mit sich selbst gerathen und billigt dagegen das zuletzt Gesagte.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft hält die Bebcnklichkeit, welche der letzte Redner geäußert, für unbegründet und
glaubt, die Wahl-Lommissarien werben nach dem angenommenen Beschlussenicht mehr in Verlegenheit sein, wie sie sich bei Wahlen
verhalten sollen.

Jener Deputirte der Städte weist nach, daß er ganz consequcnt verfahren sei, und gute Gründe für den Antrag auf Inter¬
pretation gehabt habe.

Der Referent will nun die zweite Frage stellen; indessen werden dazu mehrere Verbesserungen, oder Znsätze vorgeschlagen und
erörtert; was den Neft«,,tcn zu der Erklärung veranlaßt, es sei die zweite Frage im Grunde schon bei der ersten beantwortet und
vie Abstimmung über die zweite dadurch uunöthig geworden, worauf von dein Herrn Landtags-Marschatt die Berathung über den
Gegenstand geschlossen wird.

Neu aufgelegt werben folgende Refercnc:
Vom vierten Ausschüsse: Veröffentlichung der ständischen Verhandlungen, freie Besprechung derselben, und Strafgesetz in Presisachcn.
Vom fünften Ausschüsse: Aufhebung der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 7. Februar 1835. die Gast- und Schenkwirthschaften

betreffend.

Vom sechsten Ausschusse: Ueber die AllerhöchsteProposttion, den Entwurf des gemeinen Preußischen Bergrechts.
Vom neunten Ausschüsse: ») Ueber die Revision des Eisenbahn-Gesetzes.

I.) Ueber Schutz-Zoll auf Eisen.
Vom zehnten Ausschusse: 1) Ueber die EtatS und das Rechnungswesen der Siegburger Irren-Anstalt.

2) Ueber den Etat der Hebammen-Lehr-Anstalt zu Eöl».
Die nächste Sitzung ist auf Morgen 10 Uhr anberaumt.
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Dreißigste Sitzung.
Düsseldorf, den 1». Juli 1841.

Die Vorlesung des Protokolls mußte, da die Reinschrift bei Eröffnung der Sitzung noch nicht fertig war, bis zur Mltt»
derselben verschobenwerben.

Eine Mittheilung des Herrn Landtags - Commissarins vom 13. d. M., welche di« von dem Herrn General-Prokurator gefor¬
derte Nachweise enthält, ist an den 4. Ausschuß abgegeben worden.

Ein Antrag, die Parisikation der Einquartirung- und Vorspannskosten im Negierungs-Bezirk Cüln betreffend, ist von dem
Antragsteller zurückgenommenworden und wird oaher nicht zur Berathung kommen.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft berichtete, daß der neunte Ausschuß den Antrag auf Errichtung eines
Handelsgerichts in Wesel aus legislatorischen Rücksichtenund weil der Instanzcnzug nicht befolgt worden zu sein scheine, nicht bevor-
Worten zu tonnen geglaubt habe. In der Plcnar-Versammlung erhub sich keine Stimme dagegen; der Antragsteller selbst erklärte,
daß er nichts gegen das Gutachten einzuwenden habe.

Es kamen darauf die Anträge, betreffend den Ausbau der beiden Straßen von Wesel, die eine nach Munken über Borken, die
andere über Haminkeln nach der Holländischen Gränze zur Erörterung und berichtet der betreffende Referent, daß der Ausschuß
diese Wünsche nicht unterstützen zu können geglaubt habe. Der Antragsteller bemerkte, daß die westphälischen Stande die
Münstersche Straße zum Gegenstande eines Antrages gemacht hätten, und er darum gehofft habe, für die kleine Strecke, die in der
Rheinprovinz ansznbauen sei, die Unterstützung seiner Eollegcn zu finden; was dein Referenten Veranlassung gab, zn bemerken, baß
nach der vorgelegten Nachweise über die Verwendung der Etraßcn-Vau-Mittcl fur'ö erste keine Fonds mehr disponibel seien.

Es hat gegen die Ablehnung der beiden Anträge darauf kein Widerspruch Statt gefunden.
Es kam nun das Referat über den Antrag, die Nangverhältnissc der rheinischen Landgerichte betreffend, an die Reihe und trug

der betreffende Referent vor: daß der Ausschuß vorschlage, Se. Majestät zu bitten, Allerhöchstdieselbcnmögen geruhen, die rheinischen
Landgerichte in ihrem Nangverhältnisse den altläudischen Oberlandes-Gerichten allcrgnäbigst gleich zu stellen.

Da auch dagegen Niemand etwas zu erinnern fand; so verlas der Reserent die in Beziehung auf diesen Gegenstand bereits
entworfene Adresse, welche genehmigt wurde.

Der Ausschuß hat den Antrag auf ein an Se. Majestät zu richtendes Gesnch um Allcrhöchstberen Verwendung für eine Ver¬
minderung der Schifffahrts-Abgaben auf den belgischenund holländischen Vinncnwässern bevorwortet und die Plenar-Versammlung
sich damit in der gewöhnlichen Weise einverstanden erklärt.

Einer gleich günstigen Aufnahme hatte sich der Antrag zu erfreuen, wonach die Stände-Versammlung Se. Majestät um Ueber¬
nahme der Kosten auf die Staatskasse der in Elberfelb für diese Stadt, Barmen, Lennep, Nemschcidt u. s. w. errichteten Fabriken-
Gerichte zu bitten hätte, nachdem sich der Ausschuß zu Gunsten dieses Antrages dnrch den Referenten ausgesprochen hatte.

Dagegen wurde ein Antrag auf Abhülfe der mangelhaften Evmmunications-Anstalten zwischen Goch, Geldern und Emmerich
nach dem Vorschlage des Ausschüsse«abgelehnt.

Der Antrag auf Herabsetzung der Notabilitäts - Steuersätze im Kreise Eleve auf den von den Kreiöstänben vorgeschlagenen
Satz von 2l) Thl. hat im Ausschuß keine Unterstützung gefunden, und ist auf Ablehnung desselbendurch den Referenten angetragen
worden. Die Antragsteller erwähnten, daß in vielen andern Kreisen der Notabilitäts-Satz auf 2N Thlr. bestimmt, und daß in mehreren
Kreisen, bei Erledigung von Landrathsstcllen, wegen Mangel an qualifizirten Subjecten diese Stellen commissarischbesetzt und später
dafür Fremde ernannt worden seien, die gar keinen Grundbesitz im Kreise hatten. Ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte
glaubt, der Satz von 60 Thlr. sei nicht zu hoch gegriffen, und der vorliegende Fall lasse sich wegen Mangels vollständiger Information
nicht gehörig beurtheilen. Ein anderer Dcputirter desselben Standes sagt, in seinem Kreise hätte die Regierung auch deu Notabilitäts-
Satz erhöhen wollen, aber auf Vorstellung der Kreiöstänbe nachgegeben.

Ein Abgeordneter der Städte ist der Ansicht, daß der Steuersatz für die Landrathsstellen nicht höher sein dürfe, als derjenige
der sich zur Wahl eines Landtags-Abgeordneten qualifizire. Auch ein anderer Deputirtcr desselben Standes theilte die Meinung.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt: daß es vor Allem ans die diesen Gegenstand berührende» Bestimmungen ankomme,
die nicht vorlägen und daher zunächst geprüft werden müßien. So viel er sich derselben erinnere, bestimme das Gesetz' über Znsam-
meusetzuug der Kreisstände für den übrigen Theil der Monarchie, daß nur die RittergMöbesitzer wahlfähig sein sollten. Nach Analogie
der erster« Bestimmung lasse sich annehmen, daß auch in der Rheinprovin; nur solche Grundbesitzer als Notablen zu erachten seien,
die einen von dem Minimum der Rittergüter nicht zu sehr abweichendenSteuersatz bezahlten, daß jedoch die Erreichung des Zwecks,
auch in der Nheinprovinz, wo die Rittergüter seltener und in einzelnen Kreisen gar nicht vorhanden seien, einen ausreichenden
Wahl-Kreis zu bilden, von den Verhältnissen der einzelnen Kreise abhängig wäre, und daher der Begriff der Notabilität nur unter
Berücksichtigungjener Verhältnisse in jedem einzelnen Falle festgestelltweiden könne.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden nimmt hiervon Veranlassung, daran zu erinnern, daß er schon am dritten L.utbtagc gegen
die ministerielle Interpretation sich ausgesprochen habe, woruach in der Nheinprovmz nur wegen der geringen Zahl von Rittergüter
und des daraus entstehendenMangels an zu Landraths-Stellen qualificirten Subjecten, dazu auch die Besitzer anderer Grundstücke
vorgeschlagen weiden könnten; eine Deutung, wozu weder die Berathung des Landtages, noch die Allerhöchste Bestimmung über die
Einführung der Kreis-Ordnung berechtige. Es sei dieser Rüge damals keine Folge gegeben worden; da er aber eben höre, daß auf
die ministerielle Erklärung ein ihr nicht gebührendes Gewicht gelegt werde, so sehe er stch genöthigt, die hochansehnlicheVersammlung
wiederholt zu bitten, die durch des Königs Majestät der Rheiuvrovinz bewilligte Gunst gegen die ihr drohende Beeinträchtigung in
Schutz zu nehmen.

Ein Abgeordneter der Städte tritt dieser Bitte mit der Bemerkung bei, sich dem Antrage des vorigen Redners um so dringender
anschließen zn müssen, als immerfort ministerielle Declarationcn den Königliche» Anordnungen entgegen träten, die das Wesent¬
liche von diesen zerstörten. Auf ciucm andern Landtage habe sogar der Königl, Landtags-Eommissar aus diesen auffallenden (fvschei-
»ungcn Anlaß genommen, bei des Königs Majestät anzufragen, was er eigentlich zu befolgen habe: das Gesetz, oder die ministerielle
Declaration. Man wisse nicht mehr, wo man dran wäre. „Wir wissen alle, daß die Minister kein DcclaratiunS-Recht haben;
nehmen wir daher auch Anlaß, den König auf die Ungebühr aufmerksam zu machen."

Ein Deputirtcr der Ritterschaft behauptet, es gäbe im Kreise Eleve Gutsbesitzer genug, die LO Thlr. Grundsteuer bezahlten
und es fehle demnach nicht an qualisizirtcn Subjecten von diesem Steuersatze.

Ein Abgeordneter der Städte wünscht die Normirung eines allgemeinen Satzes. Gin Dcputirter der Ritterschaft will den obigen
Vorschlag erst durch die gewöhnlichenStadien geführt, den zur Verhandlung vorliegenden Antrag aber wegen unvollständiger Infor¬
mation abgewiesen wissen.

Jener Dcputirte der Landgemeinden cntgcgncte dem vorigen Redner: er habe den Antrag nicht eher stellen tonnen, als bis
stch ein Anlaß dazu ergeben habe. Ein Deputirtcr der Städte erwähnt, daß auch in Crcfeld gegen den Notabilitäts-Satz Einwendung
Statt gefunden hatte.
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Gin Abgeordneter der Landgemeinden erwiderte: es handle sich hier von einer Beschwerde der Kreiöstände darüber, das, ihre
Beschlusse hinsichtlichdes Notabilitäts-Steuersatzes von der Regierung verworfen und dieser wider ihren Willen ans daö dreifache
des angenommenen Satzes erhöht worden sei, Er müsse diese Beschwerdejetzt um so mehr unterstützen, da hier einerseits die Behaup¬
tung, ausgesprochen sei, die notablen Grundbesitzer wären eventuell nnd nur bann wahlfähig, wenn kein gualisizirter Ritterguts¬
besitzerVorhände», und anderseits einer ministeriellen Verfügung erwähnt worden, welche diesen Grundsatz aufstelle. Diese Verfügung
sei ihm bishcran unbekannt geblieben; sie widersprecheschnurstracksder klaren Bestimmung des Gesetzesund cö lasse sich vermuthen,
daß dieselbe das Verfahren der Regicrnng vielleicht herbeigeführt habe, Er unterstütze daher den gestellten Antrag nicht nur, sondern
schlage vor, daß in der Adresse an Se, Majestät der Antrag durch Beschwerdcführung über jene widergesetzliche Verfügung motiuirt
werde.

Ein Deputirter der Landgemeinden glaubt, der Laubtag dürfe keine Gelegenheit vorbeigehen lassen, seine Wünsche Allerhöchsten
Orts vorzutragen und zu erörtern.

Nach fortgesetzter Erörterung der Sache wird, auf den Antrag einiger Mitglieder, die Berathung bis morgen vertagt, damit
mittlerweile das bezogene Gesetz und Ministerin!-Rcseript beigeschasftwerden tonne.

Bevor zu einem andern Gegenstände übergegangen wurde, fand die Vorlesung des Protokolles statt, welches genehmigt wurde;
und kam sodann der Antrag auf Maaßregeln zur Vermindernng des allgemein so häufigen Nrcmdweingenusseözur Erörterung.

Der betreffendeReferent des ellften Ausschusses berichtete: der Ausschuß habe zwar die Begründung der Klage anerkannt, die
vom Antragsteller vorgeschlagene Abhülfmiltcl aber nicht bevorworlen zu tonnen geglaubt und beschränke sich auf den Vorschlag:
die einfache Bitte an dcö Königs Majestät zu richten, die hoben Ministerien, denen die Klagen nicht unbekannt seien, zu Vorschlägen
zu veranlassen, wie dem täglich znnelnnenocnund immer,ve«erblicher werdendenUebel auf sichere Welse abzuhelfen sei; und daraufhin
Allergnädigst diejenigen Verordnungen, welche Sie in Ihrer Weisheit für zweckmäßig erachten, recht bald zu erlassen, da eine
Abhülfe bringend Noth thue.

Der Antragsteller bemerkte: er tonne sich mit dem Referate nicht vollkommen einverstanden erklären, indem dasselbe zwar die
Wichtigkeit seines Antrages im Allgemeinenanerkannt habe, nicht aber ans die Mittel eingehen wolle, oic er augegeben habe, um dem
Ucbermaaße des Nrandweintrintes zu begegnen. Es thue vor allem Nolh, der unbemittelteren Klasse ein Surrogat für den Brandwein
zu bieten, damit mau ihr nicht den alten Stuhl wegnehme, ehe ein neuer da sei. Dieses sei nur durch die Beschaffung eines
billigen guten Biers möglich; was aber nur hergestellt werden würde, wen» überall gebraut werden könne, nnd die Eontrolle,
a!lo bie Malzfteuer, wegfalle. Dann aber werde in der Vefchränknng der Branbweinschenten und deren Ersetzung durch Vierschenken
am besten gegen die Vrandweinuöllerei gewirkt werden; darum habe er gesucht, die erstere mit einer schweren Abgabe zu treffen.
Die von ihm angegebene Steuer von l'/, Thlr pro Ohm sollte nur als ungefähre Norm dienen und er glaube, daß wenn man für
jede Vrandweinschcnte eine Extra-Gcwerbsteuer von 25 Thlr. festsetze, dies eine bedeutende Verminperuug der Scheuten herbeiführen
und diese mehr wirken dürfte, als Ermahnungen des Pfarrers und Schnllehrers, die mindestens nur auf die Jugend, nicht aber auf
die schon erwachsenen Säufer einwirken würden; daß daher diese Mittel Berücksichtigungfinden möchten, müsse er sehr wünschen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft meint: so lauge kein anderer Ausweg znr Verwendung des Vrandweins aufgefunden werde,
so lauge bleibe nichts übrig, als ihn zu trinke», und so lange der Staat die Brennereien begünstige, besonders die kleinen ländlich.!»
Brennereien, die ihr Product um jeden Preis verkaufe« müssen, die es aber dennoch als eine Gnade anscben, daß ihnen die Erleich¬
terung in der Maifchsteuerzu Theil geworden sei, so lange dürfe auch von keiner Beschränkung des Vrandwcin-Genusses die Rede sein.

Ein Abgeordneter der Städte äußerte: jeder Vernünftige, jeder Menschenfreund theile den Wnnsch des Antragstellers, baß ein
Mittel aufgefunden werde, um dem übermäßigen Genusse des, Geist und Körper gleich sehr ruinircnden, hier fraglichen Getränks zu
stenern. Williger würde er sich dem Antrage anschließen, wenn derselbe ein solches Mittel barböte und wenn die Ausführbarkeit
nur wahrscheinlichund ohne Nachtheile für Dritte erscheine. Dies scheine ilnu aber nicht der Fall zu sein mit den vorgeschlagenen
Mitteln; selbst abgesehen für einen Augenblick davon, daß dieftlbe» der inoviduellcn Freiheit sehr widerstreben mochte». Wie er
unlängst in diesem Saale zu erklären die Ehre gehabt, stehe die Vrandweinftener in Folge der AllerhöchstenKabinctö-Ordre vom
16. Juni 1838 bereits schon so hoch und das Fabrikat, bei sehr vermindertem Absätze, so niedrig im Preise, daß, blieben diese
Bestimmungen unveräudert stehen, die mchrsten Brandwein-Brennerei-Besitzer ohne dircctcn Nachtheil nicht »lehr fabrizlren könnten,
bei fernerer Steigerung der Abgabe aber, welche die Ausgleichungssteuer sehr überstiege, müßten alle derartigen, mitunter theuren
Etablissements eingehen, wollten die Eigcntbümcr derselben nicht zn Gruude geheu. Die uächste Folge würde die sein, daß die Staats-
lasse einen sehr bedeutendenAusfall erleiden, und (selbst abgesehen davon, baß die Landwirtschaft in mehrfachegroße Nachtheile käme)
wir in Absicht auf den fraglichen, in mancherBeziehung unentbehrlichgewordenen, Artikel dem Auslande zinsbar würden. Die angedeuteten
Erwartungen vo» eiuer Vermindermrg der Brau-Malzfteuer schienen ihm nicht begründet zu seiu, und möchte man, wenn auch die
Ausführung derselben so leicht, wie unterstellt werde, sei. statt Brandweinsäufer, Biersäufer bekommen, und würde sich abermals
ein Ausfall für die Staatskasse ergeben. Da nicht zu erwarten stehe, daß dem Antrage in seiner jetzigen Fassung willfahrt werden
könne; so schließe er sich dem Antrage des Ausschussesum so mehr an, als in der Denkschrift über den von Sr. Majestät in Aussicht
gestellten Steuererlaß i>,-n 1843 die Absicht des Antragsstellcrs, i» Betreff der von der Erhöhung der Vrandwciusteuer erwar¬
teten Resultate, als eine irrige schon angesehen worden sei.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft giebt anheim, ob nicht die Kartoffelbicnncreien, deren Product am nachtheiligstcn auf die
Gesundheit einwirke, höher zu besteuern, der Steuersatz für Getreide-Brennereien aber zu ermäßigen sei.

Der Antragsteller nimmt seinen Antrag auf Erhöhung der Brandweiustcuer zurück.

Ei» Deputirter der Städte hält die Erlassnng der in Antrag gebrachten gesetzlichenBestimmungen für seine Gegend ganz
unnöthig, da ihm tei»eMißbräuche, wie die gerügte», von daher bekannt seien; auch scheine,baß die Frage über den Steuer-Erlaß
durch eitlen Beschluß im Sinne des Antragstellers präjudizirt werbe.

Ein Deputirter der Ritterschaft hält es für wünschenswcrth, daß ein Mittel aufgefunden werde, dem übermäßigen Brandwein-
Genusse zu steuern; es scheine ihm aber doch der Vorschlag des Ausschussesangemessen, den König um gesetzliche Bestimmungen zur
Abhülfe zu bitten, wie dies schon von mehreren Provinzial-Landtagen geschehe sei.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft spricht sich ebenfalls für den Ausschuß aus.
Ein Deputirter aus dem Stande der Landgemeinden hält die Fortschritte des Uebels für nicht so groß; glaubt jedenfalls, daß

die beantragten Maaßregeln den Zweck nicht erreichen würden, und kann der einfachen Bitte an des Königs Majestät, die der Aus¬
schuß vorgeschlagen, nicht beistimmen, weil sich annehmen lasse, daß der Aufmerksamkeit der Regierung ohnehin schon dieser Gegen¬
stand nicht entgehe.

Nach mehrfacher Erörterung wirb die Frage gestellt: „ob die Versammlung dem Antrage des Ausschussesbeitrete?" — was zwar
durch 41 Stimmen gegen 26 bejaht wird; da sich aber die gesetzliche Majorität von '/, nicht herausgestellt hat, dahin führt, baß
der Sache keine Folge gegeben werden kann.

Das Gutachten des vierten Ausschussesüber den Antrag wegen Feststellung der Gebühren für Mandatare bei Handelsgerichten
geht dahin, bei der Staatsregierung darauf anzutragen:
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1) daß cinc billige Gebührcntaie für die Vertretung bei den Handelsgerichten festgestelltwerde; etwa für ein Prozeß-Object
von IM Thlr. 1, und in diesem Satze für jcdrS Hundert fortschreitend, von 5M Thlr. und darüber 5 Thlr. als Marimum
an Vcrtrctungö-Gcbührcn für jede Erscheinung vor Gericht gebilligt werde, und diese von dem verlierenden Theile zu erstatten
sei; das, jedoch für das Erscheinen zur Publication des Urtheils, ober Behufs einer Aussetzung der Sache l^ou,uement )
keine Gebühren liquidirt werden sollen;

2) daß keine Nciscgebühren in Anrechnung gebracht werden dürfen, wenn Vertretung«-Gebühren liquidirt werden, jedoch den
Fall ausgenommen, wo die persönliche Erscheinung dcr Parthei von dem Gerichte verordnet wird und ihr alsdann die Reise-
kosten nach gesetzlicher Tare zu bewilligen waren."

Ein Deputirtcr der Städte halt den Vorschlag des Ausschussesnicht für zweckmäsiig und dem Geiste dcS Instituts zuwider, wo
die Anhörung der Pcntheicn oft die Entscheidung der Sache sehr beschleunigen. Auch ein Anderer spricht sich gegen den Ausschuß,
hauptsächlich aus dem Grunde aus, daß, wenn eine Parthei einen Advokaten nehme, die andere dazu gezwungen sei.

Ein anderer Deputirtcr der Städte ist der Ansicht, die Hülfe bcrNechtsgclehrten könne bei den Handelsgerichten nicht entbehrt werben,
und es sei billig, daß da, wo sie nöthig, auch der Kläger, wenn ihm seine Forderung zugesprochenwerde, die Kosten vergütet erhalte.

Der Antragsteller führt zur Begründung seines Antrages noch an, baß sich auch die Handelskammer zu Coblenz im Sinne
desselbenausgesprochen. Der Vorschlag zu einem Tarife sei blos deshalb von ihm gemacht worden, um die Kosten-Berechnung zu
beschränken; er habe nichts dagegen, die Kosten-Bestimmung desselben dem Ministerium anheim zu stellen; wofür sich auch ein
Abgeordneter der Ritterschaft ausspricht.

Ein Abgeordneter der Städte hält für zweckmäßig, daß der Vorschlag zu einem Tarife von der Stände-Versammlung ausgehe;
ein Anderer aber protestirt gegen die Höhe und gegen den Vorschlag desselbenüberhaupt. Es wirb dieser darauf mit Weglassung
dcS Tarifs, der dem Ministerium überlassen wird, zur Abstimmung gebracht, und durch überwiegende Stimmenmehrheit angenommen.

Es wird nun der Antrag auf Verwendung dcs Landtages zu Gunsten des Kaufmauns Bauerreis zu Nürnberg zur Erörterung
gebracht, auf dessen Ablehnung der Ausschuß angetragen hat. Der Antragsteller bemerkt: der College, auf dessen Unterstützung
er vorzüglich gerechnct habe, sei, wie er aus dem Referat bemerke, bereits zu den Gegnern übergegangen, und da er von anderer
Seile auch keine wirksame Hülfe zu erwarten habe, so wolle er, um unnützen Kampf und Blutvergießen zu vermeiden, sich auf
Diskretion ergeben. Der Antrag wird demnach bei Seite gelegt.

Den Antrag auf die Ausdehnung beö Gesetzes vom 13. Juni 179t), wegen Unterstützung armer Reisenden, auf das rechte Rhein¬
ufer, ball? der Ausschuß der Unterstützung werth gefunden. Ein Deputirtcr der Städte bemerkt: in Dürcn werbe baS Gesetz nicht
ausgeführt; ein anderer sagt, in Aachen werde die Hülfe geleistet; aber nicht vom Staate restituirt; in Bonn findet, nach der Ver¬
sicherung eines Abgeordneten dcr Ritterschaft, die Restitution statt; was auch von Eöln angeführt wird. Man erwähnt dabel, daß
die Hülfe aus den Polizei-Strafgeldern geleistet werde; dagegen sagen mehrere andere Mitglieder, daß die Unterstützung aus Armen¬
mitteln erfolge.

Es wird vorgeschlagen: um eine Ausdehnung des Gesetzes auf die ganze Provinz zu bitten; und dies einstimmig genehmigt.
Es wird nun vom 11. Ausschüsseüber den Antrag wegen Stempelfrelheit für's Armen-Wesen belichtet, baß der Ausschuß

vorschlage:
„Se. Majestät zu bitten, das dcr Armen-Eommisslon von Berlin gegenüber anerkannt» Privilegium der Stempelfrelheit auf
alle Theile der Monarchie ausdehnen zu wollen."

Der Antragsteller fügt zur Unterstützung seines Gesuches noch hinzu: baß ein ganz ähnlicher Antrag bereits bei dem erste»
Landtage gemacht und baö Gesuch nach dem Landtags-Abschiede vom 13. Juli 182? Gewährung gefunden habe.

Es wird bemerkt, cS möge dies in der Adresse aufgenommen werden; zu deren Entwurf sich der Antragsteller mit dem
Referenten vereinigen wird.

Ueber den Antrag, den Ausbau der Straße von Euskirchen nach Prüm betreffend,hat der Ausschuß sich durch den Referenten dahin
geäußert, daß derselbe die Bcvorwormng des Landtages verdiene. Ein Deputirtcr aus dem Stande der Städte bemerkt, man müsse
eS der ständischenWege-Commission überlassen, darüber zu entscheiden, da dcr Stände-Versammlung ble nothwendige Kenntniß der
Sachlage abgehe.

Ein Abgeordneter desselben Standes .erklärt: die für die nächsten drei Jahre disponibelen Fonds hätten ihre Bestimmung erhalten,
in dem nächsten Turnus werde aber die Straße eiubegriffen werden; der Antragsteller meint, es könne doch zu Gunsten der Straße
eine Ausnahme gemacht und für dieselbe ein besonderer Antrag an beö Königs Majestät gerichtet werben.

Ein Dcputirter dcr Landgemeinden rügt unter den Motiven dasjenige, welches derAuSschuß angeführt habe: die Strecke zwischen
Loosheim und Schleidcn werde sobald noch nicht vollendet werden; waS er in der Adressenicht angeführt zu sehen wünsche.

Ein Dcputirter der Städte spricht zu Gunsten dcs ursprünglichen Antrages. . Der Antragsteller kommt darauf zurück, daß für
diese Straße ausnahmsweise Fonds zur Unterhaltung angewiesen werden könnten.

Es wirb hierauf nach der von einem Abgeordneten der Ritterschaft gegebenen Aufklärung über das Sachverhältniß anerkannt,
daß in Folge des in der Sitzung vom 10. d. gefaßten Beschlussesein neuer Antrag an des Königs Majestät in dieser Angelegenheit
nicht erforderlich sei.

Der Adieß-Entwurf, die Handelsvcrhaltnisse betreffend, wirb verlesen und genehmigt.
Se. Durchlaucht der Herr Landtags - Marschall ersucht den Herrn Abgeordneten Lensing, an dcr Berathung des ctlften

Ausschüsse« Theil zu nehmen.
Folgende Referate werden zur Einsicht offen gelegt werden:

Vom fünften Ausschusse: Ueber Trennung der Ruhr- und Lippe-Schiffahrt«-Kasse.
Vom achten Ausschusse: ». Ueber Erlaß der Moststeuer von den zur eigenen Consumtion der Winzer bestimmten Weine.

l,. Ueber eine inbirecte Steuer auf Wild, Geflügel und Obstwein in der Stadt Trier.
Vom eilften Ausschusse: Ueber die Uebernahme bei Polizei-Kosten bei Stadt Düsseldorf auf die Staatskassen.

Die nächste Sitzung wirb auf Morgen, Vormittags 10 Uhr, bestimmt.

Gin und dreißigste Sitzung.
Düsseldorf, den 14. Juli 1841.

Nach Vorlesung und Genehmigung dcs Protokolls verliest ein Abgeordneter der Landgemeinden den Entwurf zu der Adresse,
den belgischen Schulfonds betreffend, welcher genehmigt wird.

Darauf trägt ein Deputirtcr der Städte die Adresse gegen die Zwangs-Zahlungen, in Kassen-Anweisungen vor. Es bemerkte ein
Abgeordneter dcr Ritterschaft dazu, daß er sich über die Motive, die in der Adresse vorhanden seien, nicht aussprcchen, sondern diese
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der Würdigung deS Standes, der dabei am meisten betheiligt sei, überlassen wolle; er müsse auch einige gebrauchte Ausdrücke, als
nicht ganz für eine Adressegeeignet, tadeln und den Wunsch aussprechcn, daß diese gemildert werden möchten. Auf einen Abgeord¬
neten aus dem Stande der Städte hat die Adresse den nämlichen Eindruck gemacht. Der Referent erläutert, daß die angefochtenen
Worte in der Zusammenstellung, wie sie sich hier finden, nicht so, wie sie eben ausgenommen, gedeutet werden tonnen, giebt aber
dem von mehreren Seiten geäußerten Wunsche einer Abänderung nach; und wird darauf die Adresse genehmigt,

Es wird sodann durch den betreffendenReferenten die Adresse, daö bergische Provinziell-Recht betreffend, verlesen und dagegen
nichts erinnert.

Die Adresse, wegen Verminderung der Schiffahrt« - Abgabe auf den holländisch-belgischen Vinncnwässern, wird ebenfalls geneh¬
migt^ wie dies auch mit der Adresse wegen der öffentlichenVersteigerung von Manufaktur - Waaren im Kleinen und auf Credit
geschehen ist.

Der betreffende Referent des vierten Ausschussesberichtet über die Anträge, wegen Aufhebung der Kabinets: Ordre vom L.Mär;
1821, sammt allen Verordnungen und Rescripten, welche in Beziehung auf den Gegenstand, die Bildung eines besondern Gerichts¬
standes für Beamten, erlassen worden: daß der Ausschuß darauf antrage, Se. Majestät zu bitten: baß Allerhöchstdieselbengeruhen
wollen, mit Aufrechthaltung der AllerhöchstenKabinets-Ordrc vom 6. März 18? 1 und vom 25. April 1835, in so weit Erstere das
Staatsverbrechen, den Hochverrat!) und die Majestäts-Vcleibigung im engern Sinne begreife, die Approbation der auf den Gegen-"
stand der besagten Cabincts-Ordre vom 6. März 1821 bezug habenden Gesetze und Verordnungen vom 3. Februar 1833, vom
21. August 1834, vom 30. September 1836, so wie der Ministerial-Rescripte vom ?. Mai 1821, vom 6. April 1822 und vom
18. März, 1. November und 22. December 1833 Allergnädigst auszusprcchen, und huldreichst zu befehlen, baß in Ansehung der
Verfolgung und Bestrafung der in den nttegirten Gesetzen, Verordnungen und Rescripten berührten Verbrechen und Vergehen, die
Bestimmungen des rheinischen Criminal-Prozebur-Coder, welche vorübergehend außer Wirksamkeit gesetzt, wieder ins Leben treten,
und somit der frühere Rechts- und Gcrichtö-Zuftand wieber hergestellt werde; und für den Fall, daß Allerhöchstdieselbensich nicht
bewogen fänden, in Hinsicht auf die Dienstvergehen der Beamten die Strafen des rheinischen Gesetzbucheswieder in Anwendung
treten zu lassen, mindesten« das öffentliche und mündliche Verfahren in Ansehung derselben Allerhuldrcichst wieder herzustellen und
somit einen der allgemeinsten und innigsten Wünsche der Rheinländer, eines Wunsches, den sie vertrauensvoll an den Stufen des
Thrones niederlegen, Allergnädigst zu erhören."

Ein Deputirter der Städte bemerkt, es gehe aus dem so eben vorgetragenen Berichte des vierten Ausschusses unverkennbar hervor, daß
der Antrag, welcher in der Plenar-Sitzung vom 8. v. M. eine so große Unterstützung in dieser hochanschnlichen Versammlung
gefunden habe, auch von dem Ausschusse,in Anerkennung der hohen Wichtigkeit der Interessen, welchen er berührt, mit großer
Theilnahme aufgenommen und der sorgfältigsten Prüfung unterworfen worden sei. Wenn er aber diese erfreuliche Ueberzeugung
gewonnen habe, so sei es ihm auch um so unerwarteter, baß daö Resultat der gepflogenen Berathung nicht vollständig seinem
Antrage entspreche.

Der Ausschuß erkenne es an, baß die Einführung der fraglichen Gesetze einen Übeln Eindruck und allgemeine Klage im
Rheinland«! hervorgebracht, und daß durch eine langjährige Erfahrung die Nachtheile, welche man schon beim Erscheinen derselben
befürchtet habe, durch die ihnen später gegebene Ausdehnung immer fühlbarer geworden seien. Er sage ferner, daß die Begriffe und
Ansichten des rheinischen Volkes dem geheimen nnd schriftlichen Verfahren vornehmlich in Eriminal-Prozcssen widerstreben;
baß Oeffeutlichteit und Mündlichteit mit den Gefühlen der Bewohner unserer Provinz eng verwachsen, ihrem Sinne unauslöschlich
eingeprägt seien und sie darin das Mittel zur Controlle der Angelegenheiten, die Alle berühren, die Niemand gleichgültig noch
verborgen bleiben dürfen, so wie die vollständigste Garantie für eine loyale, selbstftändige und volksthümliche Iustizpflege erkennten
und hochschätzten; daß dieses Verfahren in dem Geiste und in dem Character ganzer Generationen Wurzel geschlagen habe.

Aber in dem Ergebniß seiner weitern Betrachtungen und Forschungen wolle der Ausschuß dennoch die Nothwendigkeit erkannt
haben, daß sein Antrag nur unter wesentlichenModifikationen befürwortet werden dürfe; daß bei gewissen Eriminal-Fällen, namentlich
in der Bestrafung deS Staats-Verbrechens, des Hochuerraths und der Majestätsbeleidigung, Einheit der Gesetzgebung eine Nothwen¬
digkeit sei, und dabei auf das öffentliche und mündliche Verfahren verzichtet werden müsse.

Die Forschungen, durch welche der Ausschuß zu diesem Resultate gelangt sei, seien zwar aus einem Gebiete angestellt worden,
auf welchem er demselben nicht Schritt vor Schritt zu folgen vermöge, da er kein Rechtskundiger sei. Allein ausgezeichneteNechts-
gelehrte, die er früher über den Umfang des in seinem Antrage zu stellenden Petitums zu Naihc gezogen hätte, seien auf die von
dem Ausschüsseaufgefundenen Hindernisse nicht gestoßen, sondern hätten sich vielmehr übereinstimmend damit einverstanden erklärt,
daß, so wie sich auch der Wunsch in der ganzen Provinz längst ausgesprochen habe, die gänzliche Abschaffung der Allerhöchsten
Kabinets-Ordre vom 6. März 1821 zu erbittcu sei.

Hierbei sei. auch noch zu berücksichtige», daß die Verhältnisse, welche die fraglichen Verordnungen und. namentlich die Aller¬
höchste Kabinets-Ordre vom 25. April 1835 herbeigeführt hätten, nicht mehr beständen und hoffentlich auch uicht wiederkehren
würden. Indem er daher, ohne auf weitere Erörterungen der von dem Ausschüsseaufgestellte» Ansichten einzugchen, sich lediglich
auf die zur Begründung seines Antrages entwickelten Motive beziehe; erachte er es sür seine Pflicht, bei der Meinung stehen zu
bleiben, baß unbedenklich,und in Uebereinstimmung mit dem Wunsche unserer Commilteuten, der Antrag ohne Beschränkung von bei,
hohen Stände-Versammlung Allerhöchsten Orts befürwortet werden köune, und daß es dem weisen Ermessen Sr, Majestät anheim
zu geben sei, in welchem Umfange Allerhöchstdieselbendie bezüglicheBitte zu gewähren für angemessen erachten möchten. Dadurch
werde man auch den Anschein beseitigen, als ob die Einführung jenes Gesetzesthcilweise willkommen gewesen sei, welchen es, so
wie der Ausschuß seinen Antrag formirt habe, allerdings gewinnen könnte. Er finde sich in seiner Meinung noch mehr bestärkt,
durch ein Schreiben aus Berlin in der allgemeinen Zeitung vom 13. d, M,, welches auch in die Cölnischen Zeitung aufgenommen
und dem, so viel ihm bekannt, bis jetzt von keiner Seite widersprochen worden sei.

Ein Abgeordneter der Städte tritt dieser Aeußerung bei; auch ein Anderer erhebt sich zur Unterstützung ihrer beiderseitigen
Wünsche.

Der Referent erwiderte: da« Votum deö verehrlichen Deputirtcn der Ritterschaft, welcher dem Gutachten des Ausschüsse«
entgegen tritt, gebe ihm die Veranlassung, die Grundsätze und Ansichten, welche den Ailöschuß in der ihn« aufgetragenen Berathung
geleitet, in ihren Hauptmomcnten, in gedrängten Worten, zu wiederholen, um dadurch die Nothwendigkeit der Folgerungen anschaulich
zu machen, welche sich daraus ergebe«. Der Ausschuß habe es sich und der Stände-Versammlung nicht zu verhehlen, wie sehr er
im Allgemeinen, und namentlich in Criminal-Prozessen, die Beibehaltung und Anwendung des gemeinen Rechtes wünsche, sowohl
in Ansehung der materiellen Strafbcstimmungen, als des zn verfolgenden Gerichts-Verfahrens; daß er aber, bei der entschiedensten
Anhänglichkeit an die rheinische Gesetzgebung, die Ansprüche des Staates auf Rechtseinheit in Ansehung der Verbrechen der ersten
in dem Referate aufgenommenen Kathcgorien nicht habe verkennen dürfen. In Anbetracht solcher Verbrechen, welche den Staat in
seiner Eristenz und seiner Verfassung bedrohen, und die Allerhöchste Person des Königs und die Glieder der Königlichen Familie
berühren, habe der Ausschußdie Abweichung von dem Provinziellen Rechte, und die Anwendung der Bestimmungen des allgemeinen
Landrechts für eine Nothwendigkeit gehalten; eben so habe ihm die, durch die besprochenen Gesetze constituirte, Erceptionalitäc in
Betreff des bei der Verfolgung derartiger Verbrechen zu beobachtenden Verfahrens, und des damit, beauftragen Gerichtshofes durch
die Nothwendigkeit gerechtfertigt geschienen.
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Es sei wahr, baß die AllerhöchstenKabinets-Otbres vom 6. März 1821 und vom 14. April 1835 unter Umständen erschienen,
die, dieö hoffe man, nicht wiederkehren würden; es liege aber in der Natur der in den besagten GesetzenvorgesehenenVerbrechen,
daß Gleichmäßigkeit in der Bestrafung und Gleichförmigkeit des von einer Ventral-Gerichtsbehörde ausgehenden Verfahrens
dabei im ganzen Reiche in Anwendung kommen. Was die Einsetzung eines solchen EentralgcrichteS anbelange, so habe er,
sagte der Referent, darauf aufmerksam gemacht, daß in der frühern Verfassung eine gleiche statt gehabt, und daß der Ausschuß
auf dieses Bestehe» ernstliche Rüchsicht habe nehmen müssen. Das Uebel, worüber die Provinz klage, sei nicht so sehr in den
Staatsllnordnnngen hinsichtlich der erwähnten Verbrechen fühlbar, als in dem Unglücke, welches die denselben später gegebene
Ausdehnung herbei geführt; der Ausschnß habe cö sich zur Pflicht gemacht, die Anträge auf Beseitigung dieser Kalamität gut¬
achtlich zu unterstützen. Was zu retten die Hauptaufgabe sei, sagte schließlich der Referent, wäre die Ocffentlichteit und Münb-
lichkcit des Verfahrens, da, wo deren Beibehaltung in der noch bestehendenIustizorganisation eine Möglichkeit sei, und diesen Zweck
habe der Ausschuß stets im Auge gehabt.

Der erste Redner hat nichts gegen den Vorschlag des Ausschussesin Beziehung auf solche Verbrechen zu erinnern, die durch
den ganzen Staat und sogar im Auslande ihre Verzweigung haben; was durch den Herrn Referenten acceptirt wird, indem er
zugleich die Definition der Bezeichnung: Staats-Verbrechen und Hochverrat!) giebt, wie solche im Allgemeinen Laudrechtcenthalten sind.

Ein Abgeordntcer der Ritterschaft meint, der Ausschuß habe sich selbst daS Zeugniß einer gründlichen Prüfung der Anträge
gegeben, welche er ihm zwar nicht streitig machen wolle, für die Plenar-Versammlung die nämliche Verpflichtung aber ebenfalls
in Anspruch nehme, während er selbst das Scinigc dazu beitragen wolle, diese zu veraulasseu. Die im Ausschussebcvorwortete
Einheit der Form finde er zweckmäßig; indessen sei die Form, die hier gelte, nicht die beste und in Frankreich habe man das
Fehlerhafte der Form erkannt. Der Herr Abgeordnete erinnert an die Prozedur gegen Louis Napoleon in Straöburg, uub spricht
sich für Oeffcntlichkcit und Münblichkcit aus, hält aber dieselbe in Uebereinstimmung mit dem Ausschüssenicht für anwendbar auf
den vorliegenden Fall. Er wirft dem Ausschussevor, die Verschiedenheit der Stellung der preußischen Beamten gegen die franzö-
fischen übersehen zu haben und daß ihm das Gerichts-Verfahren im Militärstande ganz entgangen sei. Einem Antrage auf Revision
der Gesetze und Vorlage der Resultate beim nächsten Landtage werde er sich gerne anschließen; gegen den jetzt vorliegenden Antrag
aber müsse er sich erklären.

Gin Abgeordneter aus dem Stande der Landgemeinden erwidert: der Ausschuß habe sich lediglich mit den ihm zur Vorbe-
rathung überwiese»«: Anträgen nnd den Gesetzen, ans welche sie Bezug haben, befaßt, und es sei weder in diesen, noch in jenen
Rede von Militair-Personcn. Für den Militairstand bestehe in unserer Staatsorganisation ein Singularrccht, eine eigene Gerichts¬
barkeit und ei» beso»deres Verfahren. Der Antrag auf Revision sei ein Novum, welches an die vorliegenden Anträge nicht ange¬
reiht werden dürfe, sondern in Separate mit Befolgung der Vorschriften der Gcschäfts-Ordnung müsse verhandelt werden.

Der Herr Landtags-Marschall hält die Sache für hinlänglich erörtert, und erklärt schon im Voraus, dem Ausschussein seinen
Anträgen beitretcn zu wollen, wie er dies schon beim vorigen Landtage gethan habe, als der Gegenstand in anderer Form zur
Sprache gekommen.

Jener Abgeordnete der Ritterschaft findet in diesen Anträgen eine Bevorzugung der Militair-Veamten und ein anderer Abgc.
ordnetcr desselbenStandes sagt, cö sei ihm aus seiner früberen militairischen Earric« bekannt, daß Militair-Personen, der in Rede
stehenden Vergehen und Verbrechen bezüchtigt, unter der frühern Herrschaft den Eiuilgcrichten übergeben worden seien.

Der erstere Dcputirte trägt nochmals darauf an, die Militair-Personen mit in den Antrag beS Ausschusses cinzubegreifen.

Von einem Mitgliebe beS FürstcnstandeS wirb erwidert, baß die Militair-Veamten von jeher einen crlmirtcn Gerichtsstand
gehabt hätten, und nicht von dem Tage an, wo sie in dic.Nheinprovinzen einrücken, unter das französischeGesetz treten könnten,
da ihre Anstellung sie nicht an Ort und Stelle fessele,wie einen Eivil-Beamten, der an demselben Ort bleibe und so lange auch
dem Gerichtsstände des Ortes unterworfen sei, um so mehr, als er stets für einen bestimmten Ort angestellt würde.

Es wirb hierauf gefragt: ob dem Antrage des Ausschusses beigetreten werde? —und dieses mit 65 Stimmen gegen 1U bejaht.

Ueber den Antrag, die baldige Wiedcrbesetzung beS bischöflichen Stuhls zu Trier betreffend, berichtet der betreffende Referent
Namens des Ausschusses,daß derselbe dieses Gesuch der ständischen Unterstützung werth erachtet habe.

Ein Deputirter der Städte bemerkt: der Wunsch, die vorliegende Angelegenheit auf eine angemesseneWeise geordnet und die
Gemüther berubigt zu sehen, wirb gewiß von allen Anwesenden getheilt. Vin anderes aber ist die Frage: ob der Stände-Versamm¬
lung eine Veranlassung gegeben ist, dicserhalb einen Antrag an deö Honigs Majestät zu richten.

Niemand wirb bestreiten, baß es sich im vorliegenden Falle um eine rein kirchliche Angelegenheit handelt und er ist bei Mei¬
nung, baß der Landtag für solche Sachen nicht compctent sei; so wie der Wunsch, alle rein confessionellen Interessen den Berathungen
der Stände-Versammlung fern zu halten, bei einer andern Gelegenheit noch jüngst so vielseitig ausgesprochen worden, daß dieselben
Rücksichtenauch hier Nnwendung finden dürften. Abgesehen hiervon würde vor Allem zu ermitteln sein, wodurch die lange Dauer
der Erledigung des bischöflichenStuhls zu Trier veranlaßt worden ist; so viel er vernommen, sei die Ursache lediglich in dem Um¬
stände zu suchen, daß das Wahlcollegium zu Trier auf der Wahl resp, Ernennung eines Bischofs bestehe, den der Staat als per-'
»<,»!» ^r»ll» nicht anerkannt hat. Wäre dies aber der Fall, dann würde, nach seinem Dafürhalten, die Schuld am Staate nicht
liegen; denn soweit ihm die Verhältnisse bekannt seien, sei die Wahl resp. Ernennung der Bischöfe, in Folge eines ausdrücklichen
Vertrages, auf die von des Königs Majestät zu bezeichnendenper«»»»« ^,»t»o beschränkt. Läge nun aber die Ursache — was er
keineswegs voraussetze, was aber doch nicht in dem Bereiche der Unmöglichkeit liege — in einer widerstrebenden Tendenz und in
her Absicht, die zwischendem Staat und dem römischen Stuhle bestehenden Verträge unwirksam zu machen, bann dürfte eine von
dem rheinischen Landtage an Sc. Majestät den König zu richtende Bitte um baldige Negulirung jener Angelegenheit leicht mißdeu¬
tet, nämlich so verstanden werden, als liege die Schuld an dem guten Willen Sr. Majestät des Königs, oder als lege der Landtag
auf die Handhabung der Majcstätsrechtc uub der bestehendenVerträge feinen Werth.

Nach seinem Dafürhalten dürfte der Landtag zu solcher möglichen Mißdeutung keinen Anlaß geben. Überhaupt sei er der
Meinung, daß ein Antrag an des Königs Majestät niemals gestellt werden sollte, wenn nicht gegründete Veranlassung dazu gegeben
sei. Es liege auch nichts darüber vor, ob die Antragsteller schon den Instanzenzug verfolgt, ob sie sich schon an deö Königs Maje¬
stät gewandt, ob und welche Antwort sie erhalten hätten.

Deshalb, wie wohl er den Wunsch einer baldigen Erledigung von ganzem Herzen und aufrichtig theile, so halt» er sich zu
seinem Leidwesenverpflichtet, gegen den Antrag des Ausschüsse« und für die Abweisung der angebrachten Anträge, als nicht genü¬
gend motivlrt, zu stimmen.

Ein Deputirter der Städte, »lö Mitglied der Minorität im Ausschusse,unterstützt den Antrag des vorigen NednerS mit dem
Bemerken: eS sei bedenklich, sich in besfollsige kirchliche Untersuchungen einzulassen, besonders da es vor einigen Tagen noch von
der hohen Versammlung beliebt worden sei, alle confessionellenFragen zu vermeiden, — und weil man aus einer solchen einseitig
gestellten Bitte möglicher Weise würde entnehmen können, als wenn das Unrecht sich allein auf Seiten Sr. Majestät des Königs
befinde; wünscht aber, daß auf die Erörteruug der Gründe, warum der Antrag abzulehnen sei, nicht eingegangen werden möge.
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Der Antragsteller sagte: den Bemerkungen, welche die Beseitigung der im Referate behandelten Angelegenheit bezwecken,Kalte
er vorerst das ^»«t-elien» entgegen, welches sich daraus ergäbe, baß die Stände-Versammlung die gegen den Antrag wegen des Erz-
bischofözu Cöln erhobene Unzuläsiigkcitseinrede mit einer grofien Majorität verworfen hätte, und somit ihre Eompetcnz, was den
vorliegenden Antrag betreffe, anerlannt habe. Dann mache er darauf aufmerksam, baß die in der Sitzung vom 1U. d. M. abgelehnte
Berathung des Entwurfs des Prouinzial-Kirchcnrechts auf dem Grunde beruhe, daß die Stände darin Bestimmungen erkannt, welche
auf die innern Verhältnisse der Kirche sich bezögen, von deren Berathung zu entbinden, sie geglaubt, des Königs Majestät bitten zu
müssen. Die Bitte um Besetzung eines bischöflichen Stuhls beziehe sich nicht auf das »lu» in 8»«,»!», sondern auf ein»l!l» oircu »»er»,
und sei eine Handlung, bei welcher das Oberhaupt des Staat« rechtlich concurrire.

Nach dieser vorläufigen Erörterung fuhr der Abgeordnete fort: der Antrag, den er wegen Wieberbeschung des bischöflichen
Stuhls zu Trier der Stände-Versammlung vorgelegt, biete der Schwierigkeiten keine dar, wie sie die Redner befürchten, welche
vor ihm gesprochen. Die erbetene Maaßregel stehe nicht in unmittelbarer Verbindung mit der erzbischöflichcn Angelegenheit, welche
neulich von den Ständen verhandelt worden sei. Die Entschließung, welche in dieser getroffen worden, beruhe auf Gründen, die
bei jener nicht hervortreten. Wäre die unterstellte Connciität zwischen beiden wirklich vorhanden, gäben dieselben Motive die Ent¬
scheidung in der einen, wie in der andern, entstünde heute wie damals die Besorgniß, das ständischeEinwirken dürfte dem Gouver¬
nement Verlegenheit und der Sache selbst Störung bereiten, so hätte er seinen Antrag unterdrückt; dafür bürge der Versammlung
sein Votum in der Plcnar-Sitzung vom 18. Juni.

Die mehrjährige Erledigung des bischöflichenStuhls zu Trier hänge nicht ursächlich zusammen mit der Verwaisung der Erzüiözese
zu Cöln. Sie sei weder eine Veranlassung, noch ein Gegenstand des beklagenswcrthen Conflictes zwischender kirchlichenund welt¬
lichen Macht; wenn letzterer nicht ohne allen Einfluß geblieben, so dürfte dieses uur aus der Stimmung hervorgegangen sein, welche
daS Zcrwürfniß auf beiden Seiten erzeugt.

In der erzbischöftichen Angelegenheit stehen Systeme einander gegenüber; der Widerspruch liegt in erhobenen Principien-Fragen;
positive Handlungen haben eine Uneinigkeit bekundet, deren Ausgleichung nur auf dem Wege der Unterhandlung bewirkt werden
könnten. Von allen diesen Hindernissen ständen glücklicherweisekeine entgegen in Ansehung der Bischofswahl zu Trier; st» sei frei
geblieben von derartigen Verwickelungen; sie würde nicht im wesentlichen incriminirt, es würde blos eine Verletzung in der Form,
ober die Nichterfüllung einer vorgängiqcn Obliegenheit daran gerügt. Solche eine Mangelhaftigteit könne aber leicht verbessert
werden, sie conftituire kein impeäimeutuiu «liriluen». Wir dürften um so mehr der Beseitigung dieses Anstoßes, der einzig auf
das Formelle der Wahl sich beziehe, entgegen sehen, als nach dem allgemeinen Wissen die Persönlichkeil des Gewählten kein Beden¬
ken errege. Die wünschenswertheEinigung beider Theile halte er schon darum für leicht erreichbar, weil ihm klar sei, bah auf keiner
Seite ein positives Recht verletzt worden sei. Er erlaube sich mit wenigen Worten zu erläutern, wie er die Sache rechtlich auffasse.

Bei der Lreation cineö Bischofs concurrirten drei Gewalten: das Capitel, welchem das Recht der Wahl, das Oberhaupt des Staates,
welchem die Erthcilung des plxeiti >-«z>ii, und das Oberhaupt der Kirche, welchem die Verleihung der canvnischen Institution zustehe.

Das dem Könige beiwohnende ju» »>>>>!«!»»n<1iinvolvirt das Hu» l«<:u«««><U; das Recht der Verweigerung des Placct unterstelle
aber nothwendig, selbst bei freier Wahl, irgend eine Bedingung, deren Erfüllung Se. Majestät fordern könne. Es sei jedoch nicht
anzunehmen, daß das übcreinkünftlich Ausbcduugcne in das Wesen der Wahl eingreife, sonst könnte es die Vernichtung der Wahl-
freiheit sein; der Einfluß des Uebereinkommens auf die Wahlhandlung selbst bleibe nichts bcstoweniger erkennbar und zwar barin,
baß die Nichterfüllung der Beweggrund werden könne, sowohl zur Verweigerung der Königl. Genehmigung, als zur Verfagung der
päpstlichen Institution, was in der einen, wie in der andern Hypothese die Suspension der Wahl zur Folge habe. Ob in dem
vorliegenden Falle die kirchlicheInstitution, oder das weltliche Placet der geschehenenWahl abgehe, oder ob sie beide zugleich ent¬
behren, sei für uns ein Geheimniß. Darüber bedürfe man indessen keiner Aufklärung; es genüge die Einsicht, daß das obschwebende
Hinvernifi leicht gehoben weiden könne, wie das bei Versehen und Unterlassung, die sich aus Formen bezögen, immer der Fall sei; an
der Nichterfüllung einer accefforischen Bedingung würde das Streben nach Einverständnis! nicht scheitern und die Stände-Versamm¬
lung könne der vertrauensvollen Hoffnung sich hingeben, daß des Königs Majestät eine Bitte Allergnädigst erhören würden, deren
Gewährung die Provinz mit den Gefühlen des lebhaftesten innigsten Dankes erfüllen, in der sie eine der größten Wohlthaten Könige
lichcr Hulo verehren würden.

Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall äußerten: Antrag wie Bericht seien einfach, uud dafür, daß der letztere es sei,
schulde man dem Ausschusse Dank. Sie wünschen, die Verhandlung möge ebenfalls einfach sein, und erklärten schon jetzt, daß Sie dem
Antrage bcs Ausschussesbeitreten würden.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft bemerkte: dem Domcapitel wären 4 Candidaten zur Wiederbesctzung des
bischöflichen Sitzes bekannt gewesen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach person» ^»tu, waren: dennoch habe das Domkapitel
keinen von diesen gewählt, sondern einen Domherrn, von dem es wohl denken konnte, daß es keine pol««,!»» sss-lt» war. Dieses
mußte Sr. Majestät dem Könige höchlich mißfallen und Allerhöchstdieseibenmachten daher Gebrauch von ihrem Rechte, dieser Person
das pluoituin zu verweigern. Offenbar falle daher die ganze Verantwortlichkeit, daß der bischöfliche Sitz noch unbesetzt sei, auf
das Domkapitel selbst. Ueberdem sei aber auch, wie sich bei der Diöcussion ergeben habe, keine Gefahr auf dem Verzug, indem
der dortige General-Vikar — welcher noch jüngst bei der Huldigungsfeier in Berlin ganz gesund erschienen — seine geistlichen
Functioncn zur Zufriedenheit verrichte. Da wir alle außerdem auch die innigste Ueberzeugung hätten, daß das unablässige Streben
Sr. Majestät dahin gerichtet sei, uns die vollständigste Ausübung unsere« Glaubens-Bedürfnisses zu sichern, so sei es nicht an der
Zeit, Allerhöchstdiesclbcngegenwärtig noch zu belästigen, sondern wir müßten vielmehr den Erfolg der Bestrebungen Sr. Majestät
abwarten. Und da noch vor vier Tagen die Versammlung die l0. königlicheProposition, das Kirchen- und Schulrecht im Clevischen
Ostseitö Rheins betreffend, aus dem Grunde nicht begutachten wollte, weil sie kirchlichsei, so würde die Versammlung umso mehr,
wenn sie consequent bleiben wolle, auch dem vorliegenden Antrage leine Folge gebeii.

Ein Dcputirter desselbenStandes stimmt dem Antrage des vorigen Redners bei und fügt hinzu: das Domkapitel z» Trier habe
in Hinsicht der Grundsätze, wonach es verfahren, sich in eine ungesetzlicheOpposition mit Sr. Majestät dem Könige gesetzt, und, der
gerechten gesetzlichen Anforderungen des Staates wie der weltlichen Behörde nicht entsprechend, habe es so seine Befugnis, überschritten.
Das katholischeKirchenrecht in Preußen bestimmt, daß eine dem Könige ssrutl» z>«r«<,u» gewählt werde. Diese Vestimmnng ist
dem Domkapitel zu Trier selbst von Rom aus als rechtskräftig mitgetheilt worden. Bei der Wahl habe das Domkapitel zu Trier
sich über diese Bestimmung hinweggesetzt. Da dieses Factum nicht geleugnet werben könne, so sei cö unbestritten, baß die Wahl
nicht vorschriftsmäßig vollzogen sei. Bei solcher Lage der Dinge und bei solcher Unverträglichkeit der Grundsätze bleibe dem Staate
nichts andres übrig, als auf seinem wohlerworbenen Rechte ruhig und fest zu bestehen. Ein wesentlicher Nachthell könne daraus
nicht entstehen, denn nach den bestehenden Anordnungen sei für das Bedürfniß der Kirche gesorgt, und würden die bischöflichen
Verrichtungen gehörig und gesetzlich wahrgenommen. Ruhe, Ordnung und Friede sei bis jetzt ungestört, würben auch selbst bei
absichtliche»böswilligen Aufreizungen nicht gestört werden; dafür bürge der gesetzliche Sinn, die Vernunft, die Verständigkeit, die
Treue unserer Lanbeslcute. Da ferner der Landtag nicht die Befugnis, habe, das Factum der ungesetzlichen Wabl anzufechten, deren
Ungesetzlichkeit auch nicht bcstritten werben könnte; da er auch nicht die Absicht haben könne, die von dem Papste und dem Könige
gemeinschaftlich erlassenen Bestimmungen anzugreifen; da es vielmehr in dem Berufe des Landtages liege, die Achtung vor der
gesetzlichen Ordnung aufrecht zu erhalten; so dürfe der Landtag Se. Majestät den König auch nicht ersuchen, durch einseitige Nach



gicbigkeit eine ungesetzliche Handlung als eine gesetzliche anzuerkennen, eine ungesetzliche,seine Rechte verletzende, die Würbe verken¬
nende, beeinträchtigende Handlung gleichsamzu sanctioniren, wodurch die Achtung vor dem Gesetze und dem Königl. Rechte geschwächt
werden müßte. Daß dies geschehe, das könne und würde kein guter Preuße, kein guter Deutsche wünschen und wollen! Das
bestedendeVerhältniß könne nur dadurch beseitigt werden, daß daß Domkapitel zu Trier sein Unrecht einsehe; baß die ungesetzliche
Handlung annullirt würbe, oder daß der Papst selbst dem Kapitel befehle, eine neue, den bestehenden vereinbarten Vorschriften
entsprechendeWahl vorzunehmen. Daß dies geschehe,dazu seien, wie es scheine, längst diplomatische Verhandlungen angeknüpft
worden. Die Beendigung dieser Verhandlungen müßten wir von der Weisheit und Gerechtigtcitsliebc unseres Königs ruhig, vcr-
trauuugsvoll und mit Zuversicht erwarten. Jeder Antrag daher, welcher Art er auch sein möge, würde in der jetzigen Lage der
Sache nicht nur nutzlos sein, sondern auch dem Königlichen, dem nationalen Interesse, folglich dem unsern entgegen sein; würde
anmaßend, selbst für Se. Majestät verletzend erscheinenkönnen, weil ein Zweifel in des Königs Willensmeinung und seinen Bestre¬
bungen darin unbedingt liegen würde. Lasse» wir daher mit Vertrauen abwarten und in fester Zuversicht das Gute, das Neste von
der nahen Zukunft, von der Klugheit und Weisheit des Papstes, von der Gerechtigkeit, Kraft und Weisheil Sr. Majestät erwarten.
— Wie könne er in den König mit Bitten bringen, wenn er die vollste Ueberzeugung hege, bllß er das Mögliche thue; baß er
bereit sei, jedes Hinderniß wegzuräumen, welches nach den Grundsätzen des NcchtS hinweggeräumt werden könne; das widerstreite
dem Gefühl der Billigkeit, dem Begriffe von Vertrauen. Er für seine Person stimme aus den obigen Ansichten gegen den Antrag
und weil er überz-eugtsei,' baß »lleS bas, was sich mit den Rechten und der Ehre der Königl. Krone, des preußischen Volkes, mit
der höchsten Freiheit der deutschenNation, mit dem Wohle des gesammten Vaterlandes wird vereinigen lassen, Ee. Majestät der
König zu thun nicht unterlassen würbe, aber mehr auch nicht thun könne und werde.

Der Referent behauptet: der letzte Redner sei von ganz irrigen Ansichten ausgegangen; weder habe das Kapitel ungesetzlich
gehandelt, noch seien über den Vorfall diplomatische Verhandlungen schwebend. Der Fall sei einfach: eine Wahl sei geschehen, die
Bestätigung versagt worden; auf die Gründe der Verweigerung habe der Ausschuß nicht eingehen wolle», sondern nur die Folge
des gegenwärtigen Zustandes und eine Beseitigung desselbenin's Auge gefaßt, und darauf sei er zu Werke gegangen. Die Incom-
peteiiz dcö Landtages sei zwar ott angeregt worden, derselbe habe sie aber niemals vollständig nachgegeben. Die Besorgnis) vor
Mißdeutung sei geäußert worden; Schweigen könne auch mißdeutet werden, und er halte den Augenblick gekommen, wo über die
Frage abgestimmt werden könne.

Ein Dcputirter der Ritterschaft klagt: die Mehrheit der Versammlung scheine den Bischöfen entgegen zu sein; bie einen wollten
ihnen die Anklage-Bank, die andern ihren bischöflichenSitz nehmen; er aber meine, bie evangelischenMitglieder könnten sich der
Sache wohl annehmen, da ein so großer Theil ihrer Mitbürger dadurch betroffen werden.

Ein Dcputirter der Städte erklärt: er sehe nicht ein, daß die Berathung des vorliegenden Antrages irgend den Eharakter einer
in das innere confessionellcGebiet hinüber schweifendenan sich trage; ein ganz anderes sei es, Kirchen-Verordnungen nnb Kirchen-
Gesetze zu berathe» und zu bisctttircn, und auch ein ganz anderes, den Wunsch und das Bedürfniß einer ganze» Provinz auszu¬
sprechen. Blos das letztere sei hier der Fall. Man wisse, daß die bischöflichenSitze von Eöln u»d Trier erledigt seien, ferner daß
so lange dieser Zustand fortwähre, keine jungen Geistlichen geweiht werden könnten, und daher bie Wiederbesetzmigbeider bischöflichen
Sitze, sowohl in Cöln, als in Trier, als ein dringendes Bedürfniß des katholischenTheils der ganzen Nheinprovinz erscheine.

Ein Abgeordneter der Städte stellte zur Aufklärung der Sache an den Antragsteller die Frage: „da er von der Verletzung der
Formen bei der Wahl gesprochen, so möge er erklären, wer bie Formen verletzt habe: das Gouvernement, oder das Domkapitels"
Es wurde aber zur Abstimmung geschritten, ohne daß diese Frage beantwortet wurde.

Die Frage wird gestellt: ob die Plmar-Versammlung dem Vorschlage des Ausschussesbeitrete? — was mit 67 Stimmen gegen
5 bejaht wird. Der letzte Redner hat seine Stimme suspcubirt, weil seine Frage nicht beantwortet worden.

Es kommt nun der Antrag wegen Revision des Eisenbahn-Gesetzeszur Erörterung. Der Referent des neunten Ausschussestheilt
das Gutachten desselbenmit, welches dahin geht: daß Se. Majestät zu bitten sei, eine Revision des Eisenbahn-Gesetzes und die
Vorlegung des Entwurfs bei nächstem Provinzial-Landtag verordnen zu wollen.

Da Niemand das Wort begehrt, so erklären Se. Durchlaucht der Herr Landtags - Marschatt den Vorschlag des Ausschusses
angenommen und verliest der Referent hierauf den Entwurf zur Adresse, welcher in gleicher Weise genehmigt wird.

Es wirb nun über den Antrag auf Wiedereinsetzung ber Gothaer-Nank in bas Recht, Immobilar-Versichcrungen in der Nhein¬
provinz abzuschließen, berichtet: baß im Ausschuß die Stimmen gleich getheilt gewesen, und sechs sich für den Antrag, sechs aber
dagegen erklärt hätten. Ein Mitglied des Ausschusses, welches zu den letzteren gehört hat. erörtert die Motive, welche es für seine
Abstimmung gchabt.s

Ein Deputirtcr der Städte berichtet, was den früher« Landtag bewogen habe, die Ausschließungder Gothacr-Ba»k zu beantragen
und spricht bie Ansicht aus, die Provinzial - Feuer - Sozietät bedürfe eher einer Unterstützung, als daß durch Wieber-Zulassung der
Gothaer-Oescllschaft sie in ihrer Wirksamkeit gelähmt werde.

Der Antragsteller äußerte sich dahin: „er habe in seinem Antrag« vorzüglich die Beschränkung der persönlichen Freiheit in
eigener Angelegenheit hervorgehoben. Die allgemeine Stimme habe sich gegen jene Beschränkung erboben und man habe allgemein
den Wunsch um Aufhebung dieser Beschränkung gehört; man beruft sich darauf: nicht allein daß

1) diese Freiheit in mchrcrn Provinzen neben und ohne alle Gefährdung des Provinzial-Instituls bestehe;
sondern auch darauf: daß

2) den Bewohnern der Stadt Crefelb gestattet sei, einen daselbst vor Einführung deS Reglements vom 5. Januar 1836 bestan¬
denen gegenseitigen Verein fortbestehen zu lassen. Es sei also nicht allein den Bewohnern anderer Provinzen, sondern auch
einer Stadt in der Rheinprovjnz gestattet, was den andern versagt wurde.

AusländischeActien-Gesellschaften erhalten Konzessionen.Die Gothaer-Bank sei eigentlich nicht als eine ausländische zu betrachte»,
weil sie da, wo ihre versicherte Theilnehmer wohnen, inländisch werde. Es könne nicht in Betracht kommen, wo gerade die Ver¬
waltung bestehe. Die Bank in Gotha sei ein rein deutsches und zwar nur für Deutschland bestehendes Institut, dessen Verwaltungs-
Beamtrn nur in Gotha, im deutschenBundesftaate wohnten. Die mit der Leitung ber Verwaltung beanftragten Personen, der
Vorstand der Bank, seien aber Staatsbürger dreier Bundcsstaaten, nämlich von Preußen (aus der Stadt Erfurt), dem Fürftenthum
Schwarzburg-SonderShausen (au» der Stadt Arnstadt), von Coburg-Gotha (aus der Stadt Gotha).

Bemerkeman sich, fährt der Abgeordnete fort, daß daö Institut am meisten Preußen gehöre, weil der, die obere Leitung führende,
Vorstands Dirigent nn Königl. Prcuß. im Staats-Dienste stehender Geh. Regierungö-Nath (Werneberg in Erfurt) sei, der nicht
allein diese Stelle mit Genehmigung des Preuß. Ministeriums übernommen habe, sondern sogar mit der Eontr'sie noch speziell
beauftragt sei. Es bestände demnachwohl kein Privat-Institut, welches sich einer solche»Theilnahme der Preuß. Staats-Regierung ruh.

, men könne. Der Referent habe bereits gesagt, daß von der bei der Gothaer-Bank versicherten Summe von 2?l) Millionen Thaler bes
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"/, preuß. Unterthanen anhöre; ei habe ferner gesagt, baß sogar Minister des preuß. Hofes bei dieser Bank dem nämlichen Verbände
angehöre; welches er, der Abgeordnete, bestätigen könne.

Von Privat-Interessen angetrieben, habe es dieser Versicherungs-Bank nie an Gegnern nnd Angriffen gefehlt, die aber stets
vollständig widerlegt worden , und immer zur Folge gehabt, das? die Zahl ihrer Teilnehmer zugenommenhabe. Man habe ihr auch den
Vorwurf gemacht, daß die Prämiengelder einzelnen Beamten anvertraut würden, und dieses ungenügende Sicherheit gewähre; man
habe aber verschwiegen, baß die Beamten nur solche Beiträge in Händen hätten, welche durch große Cautions-Summen sicher
gestellt und daß die übrigen Gelder, ihrer unmittelbaren Verwaltung entzogen, unter Aufsicht eines vcrcideten Regierungs-Beamten
stehen. Endlich aber führe der Bank-Vorstand und Ausschuß, welcher aus 3N » 36 Versicherten der Anstalt bestehe, eine genaue
fortwährende Aufsicht. Man werde sich daher überzeugen, baß jede Vorsichtsmaßregel, welche menschlicheErfahrung gewonnen
habe, angewandt werde.

Vei allen diesen Sicherheit-Maaßregeln, welche sich in 2V Jahren als hinlänglich erprobt, betrügen die Verwaltuugskosten
nicht volle 1t>"/„, während sie bei der Aachen-Münchener Gesellschaft 20 bis 22'/,°/„ betrügen. Daß das Gouvernement das allgemeine
Verlangen billige, gehe ans der Antwort auf eine Immcdiat-Vorstellung hervor, welche er dem Ausschusseüberliefert habe."

Ein Deputirter der Landgemeinden hat sich bei der ersten Berathung über das Feuer-Versicherung«-Reglement für Freiheit
der Versicherungen ausgesprochen nnd ist auch heute noch der Ansicht, daß diese wünschcnswerth sei; die Eoncurrenz fremder Gesell¬
schaften könne seiner Ansicht nach der Prouinzlal-Feuer-Sozietät nicht schaden, und komme es gar nicht darauf an, ob sie einige
Theilnchmer mehr oder weniger habe.

Ein Deputirter der Ritterschaft replizirte: Wenn der Antrag des chrenwerthen Abgeordneten sich ausschließlich auf die Gothaer
Bank und deren Wirksamkeit auf Immobilar-Gegenstände in der Rheinprovin; bezögen, so würde er es für unnöthig halten, das
Wort in dieser Sache zn nehmen, weil das Allerhöchste Reglement vom 5. Januar 1836 die ausdrückliche Bestimmung enthält,
daß für die ganze Rheinprovinz nur eine auf Gegenseitigkeit gegründete Feuer-Versicherungs-Sozietät bestehen soll, und daß keine
Andere, sei es im Inlande, oder im Auslande etablirte, Institution dieser Art eine Wirksamkeit in unserer Provinz ausüben darf.
Allein der Antrag enthält überhaupt eine Beschwerde darüber, daß eine Freiheitsbeschränkung darin liege, daß das Gesetz nur
gewisse priuiligirte Sozietäten dulde, wodurch den Versicherten, außer dem Verluste der Freiheit, diejenige Gesellschaft zu wählen,
welche ihnen die größten Garantien gewähre, auch noch andere Nachtheile erwuchsen, und sie die Vortheile entbehren müßten, welche
fremde Sozietäten gewähren, die zu bedeutend wuhlfcilern Prämien Versicherungen übernehmen.

Diese angebliche Freiheits-Beschränkung könne er aber nirgends erkennen; vielmehr sei er der Meinung, baß die weise Fürsorge
des Staates in dieser Beziehung nicht dankbar genug anzuerkennen sei, indem dadurch manchen fremden unlojalen Gesellschaftendie
Gelegenheit genommen zverde, die Leichtgläubigkeit des Publikums ferner zu mißbrauchen, wie es bisher leider so oft der Fall
gewesen sei. Hierauf eitirt der Abgeordnete mehrere schlagende Beispiele unsolider und unreeller Feuer-Versichcrungs-Gesellschaften,
wodurch erden Beweis zu führen sucht, wie nützlich es sei, daß der Staat eine scharfeControlle ausübe. An Eoncurrenz mangele es
auch keineswegs, indem wir die Wahl zwischen fünf inländischen und 14 ausländischen Feuer-Versicherungs-Gesellschaften haben;
daher eine Klage auf Beschränkung in dieser Hinsicht ihm durchaus unbegründet erscheine.

Ucbrigcns gehöre die Gothaer Bank nicht zu den Ausgeschlossenen; im Gegentheil sei solche in der Provinz in großer Wirk
sllinkeit, welche nur derjenigen Beschränkung unterworfen sei, welche alle Feuer-Versicherungs-Sozietäten, die auf Gegenseitigkeit
gegründet sind, gleichmäßig treffen.

Ein Deputirter der Städte bemerkt: er habe vor vielen Jahren schon die Behauptung aufgestellt, die preuß. Regierung hätte
die Gothaer Bank nicht zulassen sollen, die nur darauf berechnet sei, dem Thüringer Lande Geldmittel zn verschaffen, woran es
demselben fehle, und welches »nr der Zweck ihrer Stiftung gewesen sei; bei der Reorganisation der Prouinzial-Feuer-Sozietät sei
darum die Gothaer Bank ausgeschlossen worden, weil dadurch, baß letztere auch Mobilar versichern könne, sie vor der vaterländischen
einen bedeutende» Vorsprung habe und da der Provinzial-Feuer-Sozietät das für sie erbetene Recht, Mobilar zu versichern, nicht
gewährt worden, so müsse er es als Lebensfrage der Provinzial-Feuer - Sozietät erklären: ob die Gothaer Bank für Immobilar-
Versicherungen zugelassen werden solle; sich seinerseits aber gegen diese Zulassung erklären.

Der Antragsteller führt an: baß die Gothaer Bank bereits 3 Millionen Thaler an Preußen zurückgezahlt habe, was von dem
letzten Redner als ein sein Argument bestätigender Umstand festgehalten wird. Der Herr Referent führte noch einiges zur Erläu¬
terung der Ansicht des Ausschusses an.

Ein Deputirter der Städte gab sein Befremden zu erkennen, daß man die vorliegende Frage so antipodisch aufgefaßt habe.
Man scheine bei dieser Frage nur den Vortheil der Assecuranzen in's Auge zu fassen, nicht aber der Assecurirten, Jene aber seien
nur Mittel, diese Zweck. Unsere Provinzial-Versicherungs-Anstalt sei im Besitze so vieler Begünstigungen, daß diese keine Eoncurrenz
zu scheuen brauche. Man lasse Londoner nnd Pariser, also vollständige Ausländer zu, um Versicherungen gegen Feuers - Gefahr
aufzunehmen. Warum wolle man dies den Gothaern nicht gestatten? diese seien Deutsche und zum Theil Preußen, da die Bank
auch ihren Sitz in Erfurt habe, Ursache zur Beschränkung dürfe nur da statt finden, wo die Ncrsicherungsbanken auf faulen
Füßen ständen, wie das geehrte Mitglied aus dem Stande der Ritterschaft eben eine in Brüssel bezeichnethabe. Dieses könne jedoch
auf die Gothaer keiue Anwendung finden, welche sich immer als ehrenhaft bewiesen, weshalb die einheimischen Assecuranzen selbige
auch so sehr scheuten und deren Ausschließung aufrecht zu erhalten suchten. Jedoch Eoncurrenz müsse sein, und wir bedürften keiner
Bevormundung in der Verwahrung unserer eigenen Interessen. Der langen Rede kurzer Sinn sei: keine Monopole, keine Bevor¬
mundungen.

Ein Deputirter der Ritterschaft führt zur Berichtigung der Ansichten an, daß zwar in Erefeld eine gegenseitige Gesellschaft
bestehe, baß sie aber eine geschlossene sei und darin keine neue Mitglieder selbst von Crefelb mehr aufgenommen werden könnten.

Ein anderer Abgeordneter desselbenStandes macht bemerklich, daß auch darum die Zulassung der Gothaer Gesellschaft ein
Nachtheil für die Provinzial-Feuer-Societät sein werbe, well diese nur Immobilien versichern könne, Mobiliar aber nur durch Vermö¬
gendere versichert werde, die bann zugleich ihre Immobilien mit versichern. Ein Deputirter der Landgemeinden meint, wenn die
Versicherung allein der Privat-Industrie überlassen wäre, so würde er der fremden Eoncurrenz weniger entgegen sein, sie aber doch
gehörig controllircn; da aber eine Provinzial-Anstalt bestehe, so müsse er sich gegen die Zulassung der Gothaer Bank und zwar um
so mehr deswegen erklären, da sie eine gegenseitige sei, da alle einheimischengegenseitige Gesellschaftenbei der Reorganisation der
Prov. Feuer-Societät bälten aufgehoben werben müssen. Ein Abgeordneter der Städte erklärt sich für den Antragsteller; ein anderer
äußert, es handele sich blos darum, üb die Ausdehnung der Eoncurrenz vortheilbnst für die Provinz sei ober nicht, uud diese Rück¬
sicht sei allein maaßgebend; ließen sich gegenseitigeGesellschaften,oder auch die Gotbaer billiger verwalten, als die einheimischen, so
seien diese erster» vorzuziehen; dies scheine ihm aber nicht erwiesen, und da noch obendrein bewiesen sei, daß der Pro«. Feuer-Socie¬
tät ein Nachtheil aus der Zulassung der Gothaer Gesellschaft erwachsen werde, so müsse er sich für die Abweisung des Antrages
erklären.

Die Frage wird gestellt: ob dem Antrage Folge gegeben werden solle? — und mit 45 Stimmen gegen 24 verneint. —
Schließluch kommt noch der Antrag auf einen Zuschuß von 3W0 Thlr. für Neu-Vüderich zur Erörterung. Der II. Ausschuß

hat sich gegen diesen Antrag aussprechen zu müssen geglaubt, weil die Angelegenheit noch nicht »uf den Punkt gekommen, wo dem
Landtag das Recht zustehe, sich damit zu befassen. Der Antragsteller weißt nach, daß die Nüdenchcr durch höhere Gewalt um ihre
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Häuser und um ihr Eigenthum gekommen; baß ihnen dafür zwar andere Platze angewiesen würden, die aber nicht ohne neue Aus¬
gabe von 9000 Thlr. benutzt weiden konnten. Se. Majestät hätten dazu 3000 Thlr. geschenkt; die von der Negierung für die
Aufbringung des Restes vorgeschriebeneAushülfe sei nicht zu erlangen, und wenn die Vüdericher hier keine Unterstützung fänden,
so sei ihre Klage sehr zu beklagen.

Ein Deputirter der Ritterschaft tritt zu Gunsten dieser Unterstützung auf, und nach ihm erhebt sich die ganze Versammlung,
um ihre Zustimmung dazu zu geben. Ein Abgeordneter der Landgemeinden aber hält es für nöthig, zur Aufklärung beö Verhält¬
nisses noch einiges anzuführen.

Se. Durchlaucht schlägt vor, die Bitte nicht auf eine gewisseSumme zu richten und nur im Allgemeinen die Wünsche bei
Büdcricher der Allerhöchsten Berücksichtigungzu empfehlen; wobei ein Deputirter der Städte erwähnt, daß Sr. Ercellenz der Herr
Landtags-Lommissar schon sich dahin geäußert habe, daß ein solches Gesuch Gingang finden werde.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft führt noch einiges zur Begründung des Wunsches an, baß der Antrag flott gemacht werden
möge, damit die Einwohner von Büdcrich aufs Trockne kommen.

Neu eingegangen ist das Referat des 2ten Ausschussesüber die Schonung der Singvögel.
Die nächste Sitzung beginnt Morgen Vormittag 10 Uhr.

Zwei und dreißigste Titznng.
Düsseldorf, den 15. Juli 1841.

Nach Vorlesung und Genchmiqung des Protokolls trug der betreffende Referent des siebenten Ausschusses Namens desselbenvor:
daß derselbe den Vorschlag, betreffend die Pfändung von Vieh, welches Nachts umherlaufe, durch den angenommenen Gesetz-Entwurf
erledigt glaube; womit sich Antragsteller und darauf auch die Plenar-Versammlung einverstanden erklärte. Es ist darauf auch der
§ 3 des Gesetz-Entwurfs angenommen worden.

Der Herr Landtags-Commissar haben, in Folge mündlicher Aeußerung deö Herrn Landtags-Marschall, Hochdicselben durch
Schreiben vom 14. d. benachrichtigt, daß sie, bei eintretendem Bedürfniß, den Landtag über den 18. hinaus, äußerst bis zum Ablauf
der künftigen Woche, zu verlängern ermächtigt seien und Ende dieser Woche zu erfahren wünschen, wann ohne Gefährdung wesent¬
licher Geschäfte der Schluß erfolgen könne.

Es wird darauf der Entwurf zur Adresse, die Feuei-VersicherungS-Angelcgenheiten betreffend, verlesen und genehmigt.
Ein Abgeordneter der Städte trug sodann das Gutachten des zehnten Ausschusses über die Rechnungen und die Verwaltung

der Irren-Anstalt zu Sicgburg vor.
Der Abgeordnete Brust verliest dagegcgen den von ihm und dem Herrn Kaiser erstatteten Bericht über das ihnen durch den

fünften Landtag ertheilte Lommissorium. Es schließt dieser Bericht mit den Vorschlägen:
1) „ Sicgburg auch zur Aufbewahrungs-Anstall für unheilbare Irren einzurichten,und die Stellen für heilbare auf 100 zu vermindern,

was nach den bisherigen Erfahrungen mehr als genüge, da nach eigener Angabc des Directors in den letzte» 4 Jahren
nicht mehr als eiren 26 für die Anstalt geeignete Irren darin aufgenommen worden seien.

2) Da hierdurch eine Auflösung des bisherigen Verbandes nothwendig werde, hierüber das Gutachten der betreffenden
Regierungen und Krciöstände einzuholen.

3) Bis dieses geschehen,haben dieselbenbedeutende Veränderungen an den von der Vcrwaltungs-Eommission normirten Etar
vorgeschlagen, und eine Verminderung der Kranken auf 124, der jährlichen Beiträge aber für die Normal-Kranken auf 100
Thlr. in Antrag gebracht."

Der Direktor des Ausschusses citirt aus einem Werke des Doctors H aller Stellen, welche nachweisen, daß die Irren»
Anstalten zu Heidelberg und Ebcröbach nicht so eingerichtet sind, daß sie als Muster aufgestellt werden tonnen, während Siegburg
selbst von Gegnern des Directors als ganz vorzüglich geschildert werde; baß der Dircctor einer Irren-Anstalt unumschränkte Macht
haben müßte, um mit Erfolg wirken zu können. Er sucht ferner die UnHaltbarkeit der von den Herren Revision«-Eommissarien
ausgestellten Berechnungen nachzuweisen.

Ein Deputirter der Städte erzählt vom ersten Landtage-, wie die Anforderungen des Directors immer mehr gestiegen, und mit
ihnen diejenigen aller andern Beamten gleichen Schritt gehalten haben. Er ist daher ganz mit den Herren Kaiser nnd Brust
einverstanden, baß allerdings große Aufmerksamkeit auf das in Sicgburg Vorgehende erforderlich sei, und, ohne dem Vorschlage zur
Pensionirung des Directors beizutrcten, stimme er doch ganz für die Benutzung der Anstalt zur Aufbewahrung unheilbarer Irren.

Se. Durchlaucht haben kurz vor Eröffnung des Landtages Sicgburg besucht und die Anstalt ganz vorzüglich eingerichtetgefunden,
auch von dem Herrn Ober-Präsidenten die Versicherung erhalten, daß der Director niemals, wie es nach der Angabe der Herren
Eommiffarien scheine, sein Privat-Interesse jedem andern vorgezogen, sondern sich mit gewissenhafter Treue seinem Berufe gewidmet
habe; den Antrag auf Pensionirung müssen Sie als eine empfindlicheKränkung für den Betreffenden bezeichnen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft glaubt, nach Mittheilung von College«, die in der Nähe von Sicgburg wohnen, daß die Angaben
der als geheilt Entlassenen auf Täuschung beruhen, und hält der Abgeordnete die Kosten der Anstalt für so alles Maaß überschreitend,
daß er stch für die gänzliche Aufhebung der Anstalt zu stimmen veranlaßt findet.

Was die Benutzung der Anstalt für Unheilbare betrifft, so wird nachgewiesen, daß die Erlaubniß dazu Allerhöchsten Orts ertheilt
worden ist.

Es geht nun die Plcnar-Vcrsammlnnss zur Prüfung der einzelnen Rubriken des Etats übcr, und wird bei der Einnahme »H. I'N.
2 und 3 in Uebereinstimmung mit dem Ausschüssedie von dem Director vorgeschlageneHerabsetzung der Penstons-Veträge abgelehnt.

I'it. 4 giebt zu keiner Erinnerung Anlaß,
Bei der Ausgabe 'lit. 1, 5 und 9 wird das Deputat der Lichter für den Director, welches dieser auf 200 Pfund erhöht

hatte, auf den früheren Satz von 150 Pfund nach Vorschlag des Ausschüsse«zurückgebracht.
Hä. z 10 war die von dem Dircctor vorgeschlagene Erhöhung des Gehaltes des vr Nlcharz von 450 Thlr, auf LUU

Thlr, durch den Ausschuß vcrworscn worden, der von der Ansicht ausging, daß die Stelle durch junge Aerzte zu ihrer Ausbildung
gesucht werde, die auf hohe Gehalte keine Ansprüche machen. Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Maischall aber und ein Depu¬
tirter der Städte erklären stch gegen dieses Prinzip, indem sie es für das Wohl der Anstalt vielmehr erforderlich halten, daß ihr
erfahrene Aerzte vorstehen, die der Anstalt fortwährend verbleiben.
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Ein Deputirter der Städte sogt, die so großen Kosten bei Sicgburgcr Anstalt liegen in der ganzen Administrationöweise. Es
sei ihm die Anstalt bei Marieuille beiNancy bekannt, worin gemeinlichan 500 heilbare und unheilbare Irren aufgenommenseien ; diese
Anstalt bestehe aus ? Dcpartementen, und werbe für jedenAufgcnommenen an die Anstalt täglich ?N Centimen färben Kopf entrichtet,
welches pro nnn« nach unserm Gelde 66 Thlr. ausmache. Allein diese Anstalt werbe von den barmherzigen Schwestern geleitet;
es fallen also die großen Ausgaben für Ncndanten, Loiitrollcure, Beamten, Vureaukosten »c. :c. weg, weil man die ganze innre
Haushaltung ihrer Fürsorge ohne alle weitere Eontrolle, oder Ncchnuugspstichtigkeit überlasse. Diese Anstalt habe seit dem Jahre
1818, wo solche an die barmherzigen Schwestern übertragen worden, an umliegenden Gründstücken über 100,000 Franken aus
den Ersparnissen dieser geringen Verpflcgungsgelder erkauft, und eine gleiche Summe zum Ausbau der Oebäulichkeiten verwendet.
Allein bei uns sei eine größere Controlle und Nechnungspflichtigkeit nicht zu vermeiden, daher auch diese großen Kosten Werde
also hier das Vcrpflegnngsjiahr eines Kranken schon zu 66 Thlr. angenommen, so erscheineeine weit größere Summe für die Anstalt
zu Siegbuig der Verhältnisse wegen gerechtfertigt, ohngcachtet er keineswegs zu behaupten gesonnen sei, daß hier nicht das Maaß
des billigen Unterschieds überschritten werde. Die hier vorliegende Frage betreffe die Besoldungen des 2. Arztes. Aus dem Verwal-
tungs-Berichte ersehe er, baß der Direelor der Anstalt dessen Gehalt ans 800 Thlr. gestellt wissen wolle, dagegen die Verwaltung
nur 600 Thlr. ansetze, der Ausschuß aber das von diesem Ärzie bezogene frühere Gehalt von 450 Thlr. beibehalten wolle, und
daß man glaube, ein jnnger Arzt sei damit hinlänglich besoldet, weil dies mir als eine vorübergehende Stellung zu betrachten sei.
Wenn daß leitende ärztliche Personal in einer solchen Anstalt im Nachtheile gestellt sei, falle das Wesentliche zusammen, und so
lange die Anstalt bestehen bleiben soll, sei es eine sehr übel angewanOte Oelonomie, hier ersparen zu wollen. Niemand bedürfe
mehr einer besondern Beobachtung des Arztes, als die Irren, und hier könne nur derjenige etwas leisten, der mit dem nöthigen
Talente auch eine Vorliebe für die Sache verbinde und die Behandlung der Irren gleichsamzum Berufe seines Lebens mache, und keinen
Wechsel seiner Stellung mehr beabsichtige. Es müsse daher auch der zweite Arzt der Anstalt in seineu äußerlichen Verhältnissen
so gestellt werden, daß er seine Stellung nicht als vorübergehend, sondern als einen lebenslänglichen Beruf betrachte, und dies hier
um so mehr, als der Director bereits in einem vorgerücktem Aller, der gegenwärtige zweite Arzt, als ein sehr talentvoller, ganz
für diesen Wirkungskreis eingenommener Mann bekannt sei, und die Anstalt in ihm einen erfahrungsreichen Nachfolger des Directors
einst finden dürfte. Darum trage er darauf an, daß der zweite Arzt auch so gestellt werbe, baß er seinen gegenwärtigen Wirtungs¬
kreis als eine Stellung für seinen künstigen Lcbenslauf ansehen könne. Daß außer dem Director ein zweiter Arzt cbenwohl bei einem
Personale von 180 Irren nicht überflüssig sei, werde Niemand in Abrede stellen, der den außerordentlichen AufwanL von Zeit, die
zur Behandlung der Irren gemeinlich erforderlich sei, berücksichtigen wolle.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft rechtfertigt den Vorfchlag des Ausschussesund bemerkt: er verkenne keineswegs, daß die Irren-
Anstalt zu Siegburg eine sehr theure sei; dies sei jedoch größtentheilö Folge der ursprünglichen Wahl eines Lokals, das jährlich sehr
bedeutende bauliche Reparaturen, großen Kosten-Aufwand zur Beschaffung des nöthigen Wassers und, der hohen, wenn gleich gesunden,
doch kalten Lage wegen, an Feuerung erfordere. Bei einigen Ausgabe-Crediten hätten die ständischeVcrwaltnngs-Commission und
ber Ausschuß die mit vielem Fleiße ausgearbeiteten Vorschläge der genannten außerordentlichen Lommissaricn berücksichtigt, und
Ermäßigungen vorgeschlagen. In Beziehung auf manche andere Credite habe man jedoch geglaubt, leine Verminderungen eintreten
lassen zu tonnen, ohne den Zweck der Anstalt zu gefährden, die von vielen sachkundigen Schriftstellern als eine ber vorzüglichsten
gelobt werbe.

Ein anderer Deputirter der Ritterschaft schließt sich dem Antrage auf Erhöhung des Gehaltes für den Nr Richarz an, über
dessen Fähigkeiten und Leistungen er sehr befriedigende Zeugnisse durch den Geistlichen erhalten habe, der früher in der Anstalt war.
Ein Abgeordneter der Städte, obne dem Verdienst des Hrn. Nlcharz zunähe treten zu wollen, schildert die Stellung desselben als sehr
untergeordnet und abhängig, und hält es schon aus diesem Grunde für bedenklich,auf ihn als Nachfolger des Directors zu restectircn;
übrigens sieht er es auch als übcrflüßig an, baß die Anstalt 3 Aerzte besitze, während sich deren in Heidelberg nur 2 befänden.

Ein Deputirter der Städte lobt den Hrn. Nr. Richar und hat aus dessen Mittheilungen die Ueberzeugung geschöpft, baß für
Siegburg ein bedeutendes ärztliches Personal unumgänglich nothwendig sei. Auch müsse darum das Gehalt so hoch sein, setzt der
Redner hinzu, weil die Anstalts-Aerztc keine äußere Praris haben können oder dürfen; schließlich bemerkte er, baß zwischendem
Director und Nr Richarz das freundschaftlichsteEinvernehmen bestehe.

Ein Abgeordneter der Städte giebt zu, daß das ärztliche Personal für Sicgburg nicht zu groß sei, und hält die Instruction
für den Nr Richarz ganz durch die Verhältnisse der Anstalt begründet.

Es wird hierauf zur Abstimmung gebracht: ob dem Nr. Richarz eine Gchalls-Erhöhung von 150 Thlr. bewilligt werden
soll? — und wird dies mit 3? Stimmen gegen 32 abgelehnt.

^«l z 13 hat sich der Ausschuß gegen die vorgeschlagene Gchalts-Erhöhung erklärt: Gin Abgeordneter ber Städte machte
bemerklich, baß er immer noch 200 Thlr. weniger habe, als der evangelischeGeistliche, und begreift nicht, warum dieser so vor¬
gezogen werden solle, da nach den allgemeinen konfessionellenVerhältnissen doch vermuthet werden müsse, daß sich mehr katholische
als evangelischeIrren in ber Anstalt befinden. Es wird bemerkt, baß der katholischeGeistliche noch einen Zuschuß aus Messen ziehe;
wogegen angeführt wirb, der evangelischebeziehe ein Gehalt von der evangelischenGemeinde zu Sicgburg.

Bei bei Abstimmung wird mit 58 Stimmen gegen 11 die Gchalts-Erhöhung für den katholischen Geistlichen von 50 Thlr.
bewilligt.

Ein Abgeordneter aus dem Stande ber Städte trägt auf Ermächtigung der Verwaltungs-Commission an, dem Nr. Richarz
eine persönliche Zulage von 150 Thlr. zu bewilligen, wenn ihn seine Leistungen dazu qualifizirt machten.

Ein anderer Deputirter desselbenStandes stimmte dem Antrage um so mehr bei, als er überhaupt der Ansicht sei, baß bei
einem Institute, welches den Zweck habe, die Menschheit von dem furchtbarsten Leiden ;n heilen und diese Aufgabe auf eine Weise
löse, daß es sich einen europäischen Ruf erworben habe, man kein kleinlichesErsparungs-System eintreten lassen dürfe; dein Director,
den Aerzten, Geistlichen, und dem übrigen Dienstpersonale müsse ihre Cristenz und ihr schwerer Beruf erleichtert werben, damit sie
ihm mit Freuden obliegen und nicht mit Nahrungssorgen zu kämpfen hätten. Wolle man ersparen, so habe man Gelegenheit genug
bei andern materiellen Dingen, hier aber scheine es am unrechten Orte und der geseegnctcn Rheinpruvinz unwürdig zu sein.

Cm Abgeordnelei auS dem Stande der Ritterschaft schlägt vor, es möge ein Fonds der Commission überwiesen werden, woraus
sie dergleichen Gratiflcationen bcstreiten könne. Ei» Deputirter der Landgemeinden erklärt sich dagegen, der Commission solche
Fonds anzuweisen; worauf ein anderer bemerkt, daß schon lange ei» solcher Fonds der Vrauweiler-Cuinmissiou zur Verfügung gestan¬
den habe, und von ihr benutzt worden sei.

Ein Abgeordneter der Städte remonstrirt gegen den Vorschlag; anch ein anderer trägt Bedenken, denselben.anzunehmen, da
daraus leicht Folgerungen von andern Personen gezogen werden köuuten.

Se. Durchlaucht machen auf den Unterschied aufmerksam, der zwischen einer Gehalts-Erhöhung und der Bewilligung einer
gelegentlichen Gratisicalion bestehe. Der Referent schlägt vor, die Sache bis zur Berathung über den Titel: »außerordentliche Aus¬
gaben" zu vertagen, und geht die Versammlung, damit einverstanden, zu dem folgenden § über.

^<I z 15. Fragt ein Abgeordneter der Ritterschaft: woher eS komme, daß dem Oekonomen zugleich Micthsentschadigung uud
freie Wohnung bewilligt werde; worauf ihm erwidert wird, daß unter letzterer nur das Bureau zu verstehen sei.
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äll z 20 findet derselbe Abgeordnete die Gehälter der Wärter theilwcise sehr hoch; was nach einer, durch den Director
des AusschussesgegebenenErklärung und in Erwägung, daß diese Sätze schon früher bestanden haben, nicht weiter berücksichtigtwird.

Ein Deputirter der Städte bemerkt auf die geschehene Anführung, baß auf acht Irren ein Wärter gerechnet sei, er habe im
Jahre 1838 nicht weniger als 61 Dienstleute getroffen, wouach Einer auf drei Irren komme, Gin Abgeordneter der Ritterschaft
erwidert, hierunter sei die Bedienung der Pensionäre begriffen, deren mehrere sogar zwei Bediente hätten.

^,6 H 24 hatte der Ausschuß eine Waschmagd gestrichen; es wird dieselbe aber dennoch genehmigt, und ein Vorschlag, die
Wäsche in Entreprise zu geben, nicht berücksichtigt.

äcl K 35. Die beantragte Erhöhung des Thorsteher-Gehalte« von 35 auf 60 Thlr. war vom Ausschuß auf 50 Thlr. reduzirt
worden. Ein Deputirter der Städte hält 35 Thlr. für hinlänglich, da der Thorstehcr Zeit habe, ein Handwerk nebenbeizu betrei-
ben. Es wird hierauf durch 36 Stimmen gegen 31 der Vorschlag des Ausschusses abgelehnt, worauf nachträglich entschiedenwirb,
baß es beim Gehalte von 35 Thlr. sein Bewenden behalten solle.

^Vll 'lit. II. § 38 hatte sich nach einer Durchschnitts-Verechnung der Pflegesatz von 4? Thlr. auf 40 reducirt.
Der Director des Ausschusses führte an, daß die Herren Brust und Kaiser in dieser Hinsicht vorgeschlagenhätten, zum Zwecke

des Ersparnisses die Vcrpflcgnng in Entreprise zu geben, und gestand ein, daß vielleicht durch diese Maaßregel solcher Zweck gefördert
werden köuue; er las aber, um deren wesentliche Schattenseite hervorzuheben, ein langes Vcrzeichniß der Nachthelle dieser Verpfle-
gungöweise aus dem angeführten Werke des Nr. Haller vor, der diese Nachtheile aus der bei der Heidelberger Anstalt geschöpften
Erfahrung batte kennen lernen. Ein Deputirter der Städte bebauptet, die durch Entreprise beschaffteBeköstigung sei ungefähr dieselbe,
wie in Sicgburg, und koste viel weniger als in Siegburg. Der § wird darauf ohne ferneren Widerspruch genehmigt.

Der Adrcsi-Entwurf, die Strom- und Deich-Ordnung betreffend, wirb verlesen und darauf von Sr. Durchlaucht bemerkt, der
Schlußsatz sei zwar dem Beschlusse des Landtages gemäß, nicht aber die in der Adresseenthaltene Kritik des Gesetz-Entwurfes, wozu
die Plenar-Versammlung nicht befähigt gewesen sei, da ihr der Gesetz-Entwurf selbst nicht zur Berathung vorgelegen habe. Ein
Abgeordneter aus dem Stande der Landgemeinden erwibert, der Gesetz-Entwurf sei doch im Ausschuß berathen worden, auch glaube
er, die Plenar-Versammlung habe die allgemein ausgesprochene Ansicht des Ausschusses gebilligt und gegen ihre Ausnahme in die
Äbresse nichts erinnert.

Derselbe Abgeordnete fragt, ob sich nicht die Mitglieder der Versammlung bereits davon, daß der Entwurf das Gesagte wirklich
enthalie, überzeugt hätten, und führt als Belag einige §§ an; sollte es nicht geschehen sein, so wünsche er, es möge die Entscheidung
über die Adresse vertagt und der Entwurf einer näheren Durchsicht gewürdigt werden, um sich darüber, so wie es geschehen, äußern
zu können.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft erwähnt, der eingeschlageneWeg sei in Uebereinstimmung mit der Ansicht des LanbtagS-
Eonunissars betreten worden, der sich bereits geneigt erklärt habe auf Zurücknahme des Gesetz-Entwurfs Allerhöchsten Orts anzu¬
nagen; indessen erwiderten Sc. Durchlaucht darauf, daß davon leine Notiz genommen werben könne, gaben jedoch nach, baß die
Berathung über den Gegenstand vertagt werde.

Ein Deputirter der Landgemeinden verliest die Adresse in Betreff der Stempel-Freiheit in Armen-Sachen, welche genehmigt wird
Folgende Referate liegen zur Einsicht offen:

Vom zweiten Ausschüsse: 1) Die civilrechtlichenEinreden in Wald-, Feld- und Iagd-Frevel-Sachen betreffend;
2) Die mit Frankreich zur Verhütung der Forst-Frevel in den Grenzwaldungen abzuschließenbe lieber

eintunkt betreffend.

Vom achte» Ausschüsse: u) Ueber die Eontingentirung der Elasseustcuer im Kreise Mülheim »c.;
I») Ueber Fortsetzung beö Norbkanalö.

Vom neunten Ausschusse: Ueber Abschaffung resp. Modifikation der Stempelsteuer.

Vom eilfteu Ausschusse: 1) Ueber Veröffentlichung der Eommunal-Angelegenhciten.
2) Ueber Einführung der Gestnde-Ordnung.
3) Ueber Vertilgung der Maikäfer.
4) Ueber die Anlage einer Straße von Eupen nach Montjoie und bemgemäßc Befugnisse des Zollamtes

zu Eupen.
Vom zwölften Ausschusse: Ueber die Besteuerung der Handelsreisenden im Auslande.

Die nächste Sitzung findet Morgen Vormittag 10 Uhr statt.

Drei und dreißigste Sitzung.
Düsseldorf, den 10. Juli 1841.

Da« Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen. Es trug sodann der betreffende Referent des II. Ausschusses ben
Entwurf zur Adresse zu einer allgemeinen Forst- und Iagd-Pollzei-Ordnung und einer Verordnung über Jagd-Vergehen vor, die
genehmigt wurde; ebenso wurde eine andere, den Dicbstahl an Holz und andern Waldproducten betreffend, welche der nämliche
Referent vortrug, genehmigt, nachdem einige von der Versammlung gewünschte Abänderungen gemacht worden waren.

Darauf kam die Adresse wegen der Wahlen der Landtags-Abgeordneten in ben Landgemeinden ;um Vortrage.
Ein Abgeordneter der Städte erklärte sich gegen die Erwähnung dessen, was am vorigen Landtage geschehen; der Referent

erwidert darauf: bei der Verhandlung öffentlicherAngelegenheitensei es gebräuchlichund nothwendig, in der Erposttion das Geschichtliche
derselbenaufzunehmen und es inbes.hränkteren,, oder ausgedehnterem Maaße barzustellen, je nachdemdie Aufklärung des zu berathenden
Gegenstanbes es erfordere. In Vorstellungen an des Königs Majestät müsse bles um so elier geschehen, als dadurch Allerhöchst-
denselben die Uebersicht der zur Allerhöchsten Cognition gebrachten Sachen erleichtert werde. In der Berathung, auf welche die
verlesene Adresse sich beziehe, seien die Verhandlungen des vorigen Landtages als eine beachtenswerthe Trabition benutzt und die
daraus heruorgegangene Thatsache in der Diskussion berücksichtigtworden. Er habe alö Referent uud Verfasser der Adresse sie in
seiner Ausarbeitung nicht übergehen dürfen.

Ein anderer Deputirter der Städte hält die Adresse ganz sachgemäß abgefaßt und glaubt, sie habe so allgemeinen Beifall
gefunden, baß sein College wohl von seiner Bemerkung Abstand nehmen werbe. Die Adresse wird, da sich weiter kein Einspruch
dagegen erhebt, durch Se. Durchlaucht als angenommen erklärt.
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Der Director des zehnten Ausschusses trägt die Adresse wegen des der Provinzial-Feuer-Versichernngs Sozietät für ihre
Prämien zu bewilligenden Vorzugsrechtes vor, die genehmigt wird, (sine andere, das Pacht- und Pfanbschaftsrecht betreffend, findet
ebenfalls die Zustimmung der Versammlung.

In Beziehung auf das Protokoll der gestrigen Sitzung sagt der Director des fünften Ausschusses, daß die durch Se. Durchlaucht
in der die Deich- und Strom-Ordnung betreffenden Adresse gerügte, gestern besprochene Stelle durch den Ausschuß in einer Sr.
Durchlaucht genügenden Weise abgeändert worden, eine fernere Verhandlung über diesen Gegenstand mithin nicht erforderlich sei.

Die Versammlung lehrt nun zur Berathung des Etats der Siegburger Anstalt zurück.
'lit. Hl. pu». 39. Der Ausschuß hat hiebet so wenig, wie die Versammlung, etwas zu erinnern gefunden.
I'it. IV. pu». 40. war von dem Ausschusseeine Erhöhung von 30 Thlr. iu Vorschlag gebracht, die Verwaltungs-Eommission.

hatte dagegen eine von 100 Thlr. proponirt. Die Versammlung beschloß indeß, den früheren Satz von 50 Thlr. beizubehalten.
'I'lt. V. i»u». 41. verlangt der Ausschuß, daß der frühere Satz von 15U0 Thlr. statt der von der Verwaltungs-Commlsston

beantragten Erhöhung auf 1700 Thlr. beibehalten werde; was durch überwiegende Stimmenmehrheit gebilligt wird.
I'it. Vl. po«. 42. wird ebenfalls die Beibehaltung des früher angenommenen Satzes vom Ausschuß beantragt und genehmigt.
'I'it. VlI. po8. 43. der Vorschlag des Ausschusses, den früheren Satz beizubehalten, wird genehmigt. Mit
I'it. VIII pu8. 44. wirb in gleicher Weise verfahren.

p«8. 45. Ebenso.
l'it. IX. pc>». 46. Wird auf 100 Thlr. mit Vorbehalt fernerer Rebuction herabgesetzt. Bei
"lit. X. p„8. 47. macht der Anöschuß bemcrtlich, daß die Unterhaltung der Gebäude in den letzten 8 Jahren 30,37? Thlr.

gekostet, und die dafür gestellten Credite um mehr als 20,000 Thlr. überschritten worden sind; der Referent schlägt demnach die
Beibehaltung des früheren Satzes von 1200 Thlr., statt der von der Verwaltung^-Commission beantragten 1700 Thlr. vor; der
Ausschuß hat 1500 Thlr. uotirt.

Der Herr Abgeordnete Viertens, einer der Commissarien der Anstalt, als Stellvertreter des ausgeschiedenenHerrn von Gcyr,
bemerkt, daß seit seiner Veiwohuung der Commission sich mehrere Falle ereignet hätten, wo alsbaldige Rcmcdur erforderlich
gewesen und auf die Vaucrcdits keine Rücksicht habe genommen werden können, daß namentlich jeder Sturm eine bedeutend«
Dachreparatur nothwendig mache. Er habe sich z. B. dem Bau des Eistellers immer widersetzt, indessen hätten sämmtliche medizinische
Mitglieder der Commission die Anschaffung des Eises als unumgäuglich erforderlich geschildert uud ihre Meinung sei durchge-
druugcn.

Ein Abgeordneter der Städte stimmt für den Vorschlag des Referenten, und hält es für unzweckmäßig, mehr zu bewilligen,
so lange nicht die Nothwendigkeit der Bauten nachgewiesenworden; ein anderer wünscht die Commission durch ständischeElemente-
verstärkt zu sehen, und schlägt der Director des Ausschusses dazu den Herrn Abgeordneten von L o e vor. Derselbe verweist an
die zu haltende Wahl, spricht aber vorläufig schon seine Ansicht aus, daß hier eine Naditalkur nothwendig und mit der Neduetion
einiger Etatssätze nicht geholfen sei.. Herr von Loe wünscht, Herr Brust möge statt seiner gewählt werden, da derselbesich bereits
um die Sache sehr verdient gemacht habe. Herr Brust lehnt die Wahl ab, einmal wegen der großen Entfernung seines Wohn»
ortes, dann auch, weil er wohl wisse, daß er für den Director keine por8uu» z^ut» sei, was ihm doch zum Wohl des Dienstes
wünschenswerth erscheine. Er halte aber eine Verstärkung des ständischen Elements in der Commission für das beste Mittel, und
wenn vier Landtags-Abgeordnete und nur zwei technische Mitglieder bei der Commission seien, so werbe dadurch der Zweck vollständig
erreicht.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft glaubt, die Vermehrung der ständischen Mitglieder werde AllerhöchstenOrts nicht genehmigt
werden.

Ein Deputirter der Städte theilt diese Ansicht nicht; schlägt aber die Bildung einer besonderenUntersuchungö-Cummisstonvor, die
neben der Verwaltung^-Commission sich blos damit beschäftigen könne, um zu erforschen, wie dem Uebel abzuhelfen sei, was dann
dem nächste» Landtage vorgelegt werden könne. Auch dagegen erklärt sich jener Dcpntirte der Ritterschaft und wünscht, daß das
Geschäft den Mitgliedern der Verwaltnngs-Commission überlassen werde. Der Referent tritt dagegen der obigen Ansicht eines Abge¬
ordneten der Städte bei, uud dieser erörtert, warum er die Bildung einer besondern Commission für wünschenswerth uud noth
wendig halte.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft spricht sich auch für eine Verstärkung der ständischen Commissionaus. Ein Deputirter der Stäbt,
wünscht, daß die Untersuchuugs-Commission eine außerordentliche nnd besondere sein möge. Ein anderer Abgeordneter der Städte
spricht sich auch für eine außerordentliche Commission aus und erwähnt, daß in der Provinz die Unzufricdeuheit über die Größe
der für Siegburg erforderlichen Beiträge allgemein sei.

Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall machen bcmerklich, daß der vorige Landtag bereits eine Untersuchungs-Commission-
ernannt habe, baß bic Mission der jetzt gewünschten eine andere sein könne und sein müßte.

Ein Abgeordneter der Städte meinte, durch die Aufnahme einer größeren Zahl von Irren könnten die Verpflegungssätze «er--
mindert werben.

Ein Deputirter der Ritterschaft spricht sich für den Vorschlag einer besondern Commission und sür denjenigen des Herrn Land¬
tags-Marschalls wegen der dieser Commisson zu ertheilenden Instruction aus, uud glaubt diese in folgenden Frage,) ausgedrückt:

1) enlfprcchen die Ausgabe« den Resultaten? — würbe diese Frage mit „nein" beantwortet, so fragt sich weiter-
2.) können die Ausgaben unter den dortigen Verhältnissen den Resultaten entsprechen?
3) können sie dies, — welche Verbesserungen sind erforderlich?
4) können sie dies nicht, — welche gänzliche Umgestaltung ist möglich und zweckmäßig?

Ein Abgeordneter der Städte ist damit einverstanden, und erklärt, warum die oben gerügte Ausschließung der außerordentlichen
Commissarien von der Berathung der Verwaltnngs-Commission erfolgt sei, was den Mitgliedern bei letzter« nicht übel gedeutet
werden könne.

Ein Deputirter der Städte hält auch die Ernennung einer außerordentlichen Commission für nothwendig, um so mehr, als die
Zahl der Irren im Zunehmen sei, und die Kosten also nothwendig immer grüßer werden würben.

Von anderer Seite wirb behauptet, es sei für den Landtag nicht passend zu administriren, sundern rathsamci zu contrvlliren.
Ein Abgeordneter der Städte stellt anheim, ob man nicht dem Staate die Anstalt überlassen nnd für die Unterhaltung der

Irren ein Averfional-Quantum bewilligen sollte; wogegen sich aber ein Deputirter der Ritterschaft erklärt, da man noch nicht
genug über die Verhältnisse unterrichtet sei, um ein solches Aversional-Quantum zu bestimmen.

Ein anderer Abgeordneter desselben Standes bemerkt, die in Nebe stehende Commission solle mir untersuchen, nicht verwalten;
er halte die Zuziehung uou Regiernngö-Beamten dabei für uunöthig, auch glaube er, es würden drei Mitglieder genügend sein.
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Einverstanden darüber, daß eine Untersuchn»««:Commission von drei Mitgliedern bestehen und Sr. Majestät zur Bestätigung
vorgeschlagen werben soll, beschließtdie Versammlung die Wahl vorzunehmen, wenn diejenige der Verwaltungö-Commission erfolgt.
In Beziehung auf

"lit. X. pa«. 4? schlägt ein Dcputirtcr der Städte vor, hier das Minimum anzunehmen, der Verwaltung aber die Verbind¬
lichkeit aufzulegen, bei dringend nothwendigen Reparaturen diese gehörig zu rechtfertigen.

Es wird bemerkt, daß dieses ohnehin geschehen müsse, und darauf nach dem Antrage des Herrn Referenten für z»u». 47, 12<X»
Thaler bewilligt.

I»«,«. 48 bis 52 werben genehmigt.
I'»8. 53 rügt der Ausschuß, baß gegen diese Position von den Handarbeiten der Irren nichts in der Einnahme vorkomme.
Ein Abgeordneter der Städte bemerkt, daß in Trier über 3l)l) Thlr. im Etat erscheine»;.
l'o». 54, 55 und 58 finden keinen Widerspruch.
Vei i>"8. 57, 58 und 59 war nichts zu erinnern.
Bei i><,8. LU wird durch einen Abgeordneten der Städte die Angelegenheit des vr. Richarz nochmals zur Sprache gebracht und

der Wunsch geäußert, die Versammlung möge der Commission erlauben, ihm bei fortgesetztenverdienstlichenLeistungen eine persönliche
Zulage von 150 Thlr. zu bewilligen. Mehrere Mitglieder treten dem Antrage bei; ein Depntirter der Ritterschaft schlägt vor, dem vr.
Nicbarz eine lebenslängliche Anstellung zu gewähren. Ein Abgeordneter der Städte protestirt gegen den Vorschlag als Wieder¬
aufnahme einer bereits abgemachten Sache, wird aber durch Se. Durchlaucht belehrt, daß dies der Fall nicht sei. Ein Abgeordneter
der Städte äußert sich zu Gunsten des Vorschlages einer persönlichen Zulage; ein anderer wünscht, baß der Bericht der zu wäh¬
lenden Uutersuchungs-Commission abgewartet und dem nächsten Landtage überlassen werben möge, darüber zu entscheiden, ob dem
Itr. Richarz eine Gratifikation zu bewilligen sei.

Ans die Aufforderung Sr. Durchlaucht wird die Frage gestellt: ob die Nerwaltungs-Commission ermächtigt werben soll, den
Nr. Richarz bei vorzüglicher Zufriedenheit mit seinen Leistungen eine jährliche Gratifikation von 150,Thlr. zu bewilligen? — und
wird diese Frage mit 54 Stimmen gegen 11 bejaht.

Zu den Spccial-Ctats übergehend und zwar zmrst zu dcmjenigeu der Lanbwirthschaft und Vichstaudsnutzung hat der Ausschuß
sich zu der Bemerkung veranlaßt gefunden, daß der jährliche Brutto-Ertrag eines Morgen Landes von 29 Thlr. 15 Sgr. auf 35
Thlr. erhöbt werben möge, und daß die zur Verbesserung der Wiesen in Vorschlag gebrachten 200 Thlr. als gut angewandt zu
benacktcn sein dürften; daß dagegen die Unterhaltungskosten der das Pumpeuwert betreibenden zwei Pferde bei der Landwirthschaft
abgesetzt, und die der Landwirthschaft zugerechneten Spazierfahrten der Irren im Haupt-Etat als Ausgabe für Vcliaubluug der
Kranken 'i'it. XVl, verrechnet werben möchten, daß aber der Neinbau gänzlich eingestellt und der Boden zu andern Culturzwcckcn
benutzt werbe; womit die Plcnar-Versammlung sich ohne weitere Erörterung einverstanden erklärt.

Ein Depntirter der Städte fragt: ob denn nun beschlossensei, daß Sicgburg auch zur Aufnahme unheilbarer Irren dienen
solle? und wirb ihm erwidert: daß die Allerhöchste Genehmigung dazu bereits vorliege. Der Abgeordnete aber will sich dabei nicht
beruhigen, sondern behauptet, trotz dieser Genehmigung werde doch die Aufnahme solcher Irren durch den Director verweigert, und
klagt derselbe darüber, daß der Director Patienten oft, nachdem sie schon mehrere Monate ba gewesen, als unheilbar uud nicht zum
Verbleiben in der Anstalt geeignet, zurückschicke.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft sagt, wenn das geschehen, so könne darüber Beschwerdebei der Behörde gesuhlt werden,
und wird die Sache nicht weiter berücksichtigt.

Es hat sich übrigens bei der ganzen Verhandlung eine lebhafte Theilnahme an der Anstalt und der Wunsch ausgesprochen,
daß dieselbe der Errichtung ihres wohtthätigen Zweckes immer näher geführt werden möge. Die Bemühungen der Verwaltungs-
Commission sind dankbar anerkannt und ist dabei insbesondere noch einstimmig die Ueberzeugung ausgesprochenworden, baß die Mängel
uud Gebrechen, welche hier gerügt worden, in keiner Weise durch sie verschuldet, vielmehr ihre Bemühungen unablässig dabin gerichtet
gewesen seien, denselben abzuhelfen.

Das Referat über die Allerhöchste Proposition, das Bergrecht betreffend, wurde vorgetragen, uud schließt mit dem Antrage:
Se. Majestät zu bitte», Allerhöchstdieselbcuwolle» geruhe», ciucn neuen Bcrgrechts-Entwurf, basirt auf freie Verwaltung der Bergwerke
unter Oberaufsicht der Bergbehörde, unter Berücksichtigungder von dem dazu durch die Provinzial-Stänbe beauftragten Ausschüsse
bei dem vorliegenden Entwürfe als nützlich erachteten Zusätze und Abänderungen, so wie mit Bestimmung der Bergwerks-Abgaben
ausarbeiten nud der nächsten Stände-Versammlung möglichst lauge vor ihrem Zusammentritt zur Begutachtung vorlegen zu lassen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt: es sei die Beuormnndung über die Bergwerke Seitens der Königlichen Behörde zu
sehr ausgedehnt uud werde eher hemmend als fördernd einwirken. Auch wäre zu wünschen, die Abgaben, deren Festsetzung vorbe¬
halten sei, in dem Gesetz-Entwurf zu bestimmen; sollte die Abgabe in dem Zehnten vom Brutto-Ertrage bestehen, so möchte sie in
vielen Fällen zu hoch und zu drückend sein, und hätte auch noch den großen Nachtheil, baß diese Abgabe die zu besteuernden
Gewerkt in einem richtige»Verhältnisse nicht treffen würde; denn wenn der Eigenthümer einer Grube, der sie mit einem mäßigen oder
oft gar geringe» Kosten-Aufwand betreibe und einen hohen Ertrag daraus ziehe, eben so viel an Abgabe als jener bezahle, der
sein Werk, der Wässer und sonstigen Schwierigkeiten wegen, nur mit großen Kosten und häufig ohne Gewinn, selbst mit Zubuße,
betreibe, so entstehe zwischenbeiden ein Mißverhältnis) in der Verthcilung der Abgaben; diese sei nicht billig uud küuue nicht bestehen.
Endlich sei in den meisten Fällen der Rekurs an die Gerichte für nicht zulässig erklärt; so bestimme der Art. 29 der Instniction.
daß bei gezwungenen Abtretungen von Häusern, Gärten, Wiesen und Aeckern die für den Eigenthümer zu leistende Entschädigung
durch die Köuigl. Bergbehörde unter Mitwirkung der Laudräthe und Provinzial-Regierungen festgesetztwerden solle uud sei dem
Eigeuthümer nur der Rekurs au das betreffende Ministerium gestattet. Dies Verfahren verträgt sich nicht mit den hier
bestehendenGesetzen uud ist auch uach dem allgemeinen Landrccht nicht zulässig; denn dasselbe sagt bei der Lehre über das Eigen¬
thum: bei allen Entschädigungen wegen Abtretungen von Grundeigenthum soll der Weg an die Gerichte offen stehen. Es scheint
nur wüuschenöwerth, daß der Gesetz-Entwurf des Bergrechts mit Berücksichtigungeines größeren Maaßes von Freiheit in dem Betrieb
der Gewerte, jedoch unter der Ober-Aufsicht der Königlichen Bergbehörde in polizeilicheruud technischer Hinsicht, einer angemessenen,
billigen, uud Jeden im richtige» Verhältnisse treffenden, Abgabe und mit Beibehaltung des Rekurses an die Gerichte in allen den
Fällen, wo es sich von Eigenthums-Frage,, und von Entschädigungen handelt, — modifizirt und abgeändert werben möge.

Nachdem mehrere Abgeordnete sich im nämlichen Sinne geäußert, wird durch den Referenten die Frage gestellt: soll Se.
Majestät gebeten werden, einen neuen Bcrgwcrks-Entwurf, basirt auf freie Verwaltung der Bergwerke unter Oberaufsicht der Berg¬
behörden, unter Berücksichtigungder von dem dazu beauftragten Ausschusse bei dem vorliegenden Euiwurf in Vorschlag gebrachten
Zusätze und Abänderungen, so wie mit Bestimmung der Vcrgwerks-Abgaben, ausarbeiten uub der nächsten Stände-Versammlung
möglichst lange vor ihrem Zusammentreten zur Begutachtung vorlegen zu lasse,,? — Die Frage würbe mit überwiegender Stimmen¬
mehrheit bejaht.

Der achte Ausschuß hatte den Antrag wegen Erlaß der Moststeuer auf ein halbes Fuder für den Hausbedarf der arm«, Winzer
bevorwortet und es trat eine überwiegende Stimmenmehrheit dieser Ansicht bei.
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Ein Abgeordneter der Städte allein erhob sich dagegen und bemerkte: die Ansprüche, welche die Winzer auf einen steuerfreien
Trunk von einem halben Fuder jährlich machten, dürften die Brauer und Nranbweinbrenner mit demselben Grunde in Anspruch
nehmen, um auch einen freien Schluck zu haben. Beschranke sich der Antrag auf die armen Winzer, so habe er nicht« dagegen;
in der Ausdehnung auf sämmtliche, also auch der reichen, könne er seine Zustimmung nicht geben, da diejenigen, welche keine Wein¬
berge hätten, nicht allein den Wein, sondern auch die Moststeucr davon bezahlen müßten.

Ein Deputirter der Ritterschaft bemerkt, das Brauen für den Hausbedarf sei jetzt schon frei.
Da übrigens der vorige Anirag keine Unterstützung findet, so erhebt sich, auf Veranlassung Sr, Durchlaucht, die Plenar-Ver¬

sammlung nochmals, mit wenigen Ausnahmen, um dem Vorschlage des Ausschussesbeizutreten.
Ein unter den Rückständen befindliches Gesuch der Gemeinde Villip mu den Ausbau auf Staats-Kosten der Eommunalwege

<n den Staats-Waldungen, wird durch den betreffendenReferenten des zwölften Ausschusses der Unterstützung der Stände empfohlen,
und von diesen beifällig aufgenommen. Es wird bei dieser Gelegenheit durch einen Deputaten 0cr Landgemeinden erwähnt, daß im
Regierungsbezirk Düsseldorf der Ausbau bereits auf Kosten des Staats geschehe.

Ein Abgeordneter der Städte führt an, daß ihm ein Beispiel von Gegentheil bekannt sei; und ein Abgeordneter der Ritter¬
schaft, baß zwar solche Arbeiten Statt fänden, aber für jede insbesondere die ministerielle Genehmigung eingeholt werden müsse.

Ein Antrag auf den Bau eines Sichcrheits-Hafens am Mittclrhein zum Schutz der Rhein- und Moselschiffahrt ist auf das
Fürwort des fünften Ausschusses beifällig von der Plcnar-Versammlung aufgenommen und die darauf Bezug habende Adresse
genehmigt worden.

Der Antrag auf ein Gesuch um Remuneration der Bürgermeister für die Vertretung des öffentlichen Ministeriums bei den
Polizei-Gerichten, ist, wenn auch das Gesuch selbst als billig erkannt wurde, doch vom Ausschusse alö nicht zur Unterstützung bei
Er. Majestät dem Könige geeignet erkannt worden, weil das Gesuch Allcrhöchstdemselbenschon vorgelegen habe, und nicht gerade
zurück, sondern auf eiuen günstigen Zeitpunkt gewiesen worden sei. Ein Deputirter der Landgemeinden führt einiges zur Unterstützung
des Original-Antrages an; ein anderer hält denselben aber nicht hierher gehörig. Ein Abgeordneter der Städte meint, wenn die
Ansprüche gerecht seien, müßte die Regierung Rath schaffen; ein anderer schließt sich dem Antrage des Ausschusses an, da, wenn
man einmal solche Entschädigung verlangen wolle, deren für manche Dienstleistungen gefordert werben könnten, dieses aber zu weit
führen würde. Auch ein anderer Deputirter desselbenStandes giebt die Gründe an. die ihn bewegen, sich in gleichem Sinne zu
äußern. Der Antrag des Ausschusseswird darauf mit überwiegender Stimmenmehrheit angenommen.

Neu eingegangen und zur Einsicht offen gelegt sind folgende Referate:

Vom zehnten Ausschusse: ») die Bevölkerung und die inneren Verhältnisse der Arbcits-Anstalt zu Brauweiler betreffend.
I») da« Rechnungswesen und die Etats für Vrauweiler.
e) Pensionirung des Bäckers Wyland.
«l) Erwerbung eines Lokals für die Provinzial-Feuer-Versicherungs-Anstalt,
e) die Rechnungen von der Provinzlal-Feuer-Sozietät für das Jahr 18 ''/.„.

Vom eilften Ausschusse: 1) Ueber den Antrag auf Ermäßigung der Posttare.
2) Auf Ermäßigung und Gleichstellung des Brückengeldes zu Coblenz.
3) Die Anmeldung deS Wohnungswechsels bei den Ortsbehörden betreffend.
4) Gleichstellung der Maischstcuer in Rücksichtauf Zeit und Umfang des Betriebes.

Vom zwölften Ausschusse: Ueber baldige Erlassung der Wege-Ordnung.
Die nächste Sitzung ist auf Morgen Vormittags 10 Uhr angesetzt.

Vier und dreißigste Sitzung.
Düsseldorf, den 17. Juli 18-ll.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und genehmigt.
Se. Durchlaucht verlas eine mittelst Schreibens des Herrn Landtags - Eommissarii vom 16. d. M. eingegangene, von des

König« Majestät Allerhöchst vollzogene Bescheidung auf die Erklärung des Landtages, wegen Errichtung eines ständischen Ausschusses.
Die Wahl der Mitglieder und Stellvertreter soll, wie Se. Durchlaucht bemerken, in einer der nächsten Sitzungen, der Allerhöchsten
Bestimmung gemäß, erfolgen.

Durch den betreffendenReferenten wurde NamenS des zehnten Ausschusses über den Etat des Hebammen-Instituts zu l5ö!n z>>-,»
18"/,. berichtet und nach dem Antrage der Etats - Entwurf mit Ausnahme der »cl i'it. V. der Ausgabe für die Unterhaltung
der Gebäude vorgeschlagene»6l)l) Thlr., wofür nur 5N0 Thlr. bewilligt worden, von der Versammluug genehmigt.

Ein Deputirter der Städte erstattete Namens des zehnten Ausschusses das Referat über die Rechnungen der Prouinzial-Feuer-
Sozietät s,,-» 1837, 1838, 1839 und l810. Die Nerfammlung erklärte sich mit den Bemerkungen des Ausschusses überall einverstanden,
batle gegen Ertheilung der Dccharge für die Rechnungen pra 1837, 1338 und 1839 nichts zu erinnern, behielt aber dem nächsten
Provinzial-Landtag in Betreff der Rechnung rirn 184U die weitere Veschlußnahmc vor.

Ein Abgeordneter der Städte brachte als Referent des zehnten Ausschusses den Bericht über das Geschäfts-Lokalfür die Provin-
zi»l - Feuer - Versschcrungs-Gesellschaft zu Eoblenz vor.

Ein Deputirter desselben Standes meint, der Beschluß tonne wohl noch zwei Jahre ausgesetzt werden, da noch nicht feststehe,
in wie fern die Gesellschaft werde bestehen können. Schon viele Eigenthümer seien wegen ihieS Mangels an Humanität ausgeschieden;
mehrere Abgeordnete traten dieser Ansicht bei.

Der Referent entgegnete: Humanität habe die Gesellschaft in's Leben gerufen und leite ste noch immer fort; b e<vlv die Hütten
und feuergefährlichen Wohnungen seien auch jetzt noch aus Kosten der ungefährlichen, massiven Gebäude begünstigt. Itner Deputirte
der Städte wollte aber die Sozietät als human nicht anerkennen; die frühere belgische Feuer-Sozietät sei humaner «erfahren; sie hab«
die ärmeren Landbewohner nach billigen Grundsätzen zugelassen und habe sich dadurch nützlicher erwiesen.

Ein anderer Abgeordneter her Städte bestätigt diese Ansicht, die auch in seiner Gegend verbreitet sei. Der Referent machte
darauf aufmerksam, baß die bergische Verstcherungs-Gesellschaft i"'s Leben getreten sei, als noch dergleichen Institute weder im Lande,
noch in ganz Deutschland eristirten. Die Ausweitung der Schäden habe also auf alle Fcuergefäbrliebteilen in gleichem Maa5>>
geschehen können, nämlich ohne Tarisirung, wobei die feuergefährlichsten den ungefährlichsten gleichgestellt geblieben feien. Dieser
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menschenfreundlicheGrundsatz habe nur so lange fortgesetzt werben tonnen, als die PrivatGesellschaftcu nicht concurrirt hätten. Als
diese aber in großer Menge aufgetreten seien und die Fcuergefährlichkeit mit großer Schärft unterschieden hätten, da habe die
Provinzial-Anstalt, um dem Untergänge zu entgehen, sich umformen und ebenfalls zum Tarifircn übergehen müssen. Er glaube die
Humanität der jetzigen Anstalt auch dadurch zu beweisen, baß schon über 200 Millionen versichert seien.

Ein Deputirter der Landgemeinden meint: es sei besser ein Lokal zu miethen, wenn sich ein solches zur Miethe finde.
Der Referent glaubt: es könne dies wohl der Verwaltung nach ihrem Vorschlage überlassen werben.
Ein Abgeordneter der Städte bemerkte: wie er vernommen, daß in Ghrcnbreitstein ein kurfürstliches Gebäude zur Miethe zu

haben sei.
Ein anderer Deputirtcr desselbenStandes sagt: das Institut habe allmählig und in erfreulicher Weise zugenommen; er glaubte,

die Prosperität sei sehr zu wünschen, und es werde sich bann die Sozietät wohl später im Falle befinden, die ärmere Klasse zu einem
billigeren Tarif zuzulassen. Er ist der Meinung, daß es für ein so bcbeutrndcs, landständischeöInstitut eine übel angewandte
Oeconomie sei, auf den Besitz eines eigenen Hauses zu verzichten. Zweimal habe er selbst den Umzug des Geschäfts- Lokals mit
eigenen Augen gesehen, es sei ein Uebclstand gewesen, dem man sich nicht oft aussetzen müsse. Ein großer Verlust tonne aus dem
Ankauf des fraglichen Gebäudes in keinem Falle entstehen. Gr habe übrigens gegen das früher erwähnte Gebäude in Ehrenbrcitstein
oder irgend ein passendes anderes nichts zu erinnern.

Der Referent erinnerte noch, daß das Kataster der ganzen Provinz in dem Gebäude aufzubewahren sei.
Ein Deputirter der Städte trat obigen Nemcilungen bei und meinte: daß bei dem progressiven Fortschritte der Versicherungen

eine ungünstige Wendung nicht zu fürchten sei.
Eben so schloß sich ein Abgeordneter der Landgemeinden den Bemerkungen vollständig an, glaubte aber, baß die Klassenschichtung

nicht als vollkommen betrachtet werde» dürfe und daß diese einer Revision zu unterwerfen sei, was indessen auf die vorliegende
Angelegenheit nicht insiuire.

Ein Deputirter der Städte hält die Anschaffung eines eigenen Lokals für unvermeidlich, weil die Aufbewahrung der Acten so
wichtig sei, baß schon dicscrhalb der Antrag gerechtfertigt erscheine.

Ein anderer Abgeordneter der Städte wünscht der Gesellschaft alles Gedeihen; zweifelt aber daran, weil jetzt blos Palläste und
massive Häuser sich aufnehmen ließen, andere aber successive auöträtcn, was die Gesellschaft gefährbcn werbe.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft trägt darauf an, daß die Commission auch zur Anmiethung eines Lokals ermächtigt werden
möge. Ein anderer Deputirter desselbenStandes würde dem Antrage des Referenten beitretcn, wenn er nicht fürchtete, es möchte
damit gehen, wie mit Sicgburg. Er sei um so mehr für Anmiethung, da »uf 10 Jahre das Local in Ehrenbrcitstein zu haben sei.

Ein Abgeordneter der Städte lenkte nochmals die Aufmerksamkeit der Versammlung auf die Wichtigkeit des Archivs und dessen
Aufbewahrung.

Es wurde nunmehr auf Veranlassung Er. Durchlaucht durch das Zeichen des Aufstehen« zur Abstimmung geschritten und der
Antrag des Ausschusses:

„den Abgeordneten Graf Boos, Brust, von Runkel, Buschmann und Dietz, als Eommissaricn »<l ll,e, Vollmacht zu
ertheilen^ dem Bedürfnisse in angemessenerWeise abzuhelfen, sei es durch Ankauf oder Miethvertrag auf lange Jahre, da«
eine wie das andere zu den vorthcilhaficsten Bedingungen und unter consultatiuer Mitwirkung des Directors;"

mit überwiegender Stimmenmehrheit angenommen. Es wirb also die erbetene Vollmacht hiermit ertheilt.
Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft verlas als Referent des zehnten Ausschusses das Referat über die inneren

Verhältnisse der Provinzial-Anstalt zu Brauweiler. Aus den Antrag des Ausschussesbeschloßdie Versammlung zuvörderst die Aus¬
scheidung aller liederlichen Dirnen, auch derjenigen, die hingeschickt würben, weil sie sich der polizeilichen Aufsicht entzogen haben, so
wie aller jugendlichen Verbrecher unter 16 Jahren; — sodann, baß in dem Verhältniß, in welchen: die verschiedenenRegierungs¬
bezirke jetzt durch Abscnbung von Individuen bei der Anstalt concurriren, keine Aenderung getroffen werden solle. Im Allgemeinen
trat die Versammlung den Bemerkungen und Anträgen des Ausschussesüberall bei.

Demnächst trug der betreffende Referent den Bericht des zehnten Ausschussesüber die Rechnungen der Provinzial-Anstalt zu
Vrauweiler prn 18"/,, und über die Etats für dieselbe Anstalt ,>>,, 18"/,, vor. Nach dem Antrage des Ausschussesgenehmigte
dle Versammlung die Dcchargirung der Rechnungen pro 18 "/,„ so wie sie den Etats >»-<, 18"/,, ihre Genehmigung ertheilte.

Der ernannte Referent des zehnten Ausschusses erstattete Bericht über die Pensionirunq des in der Provinzial-Arbeits-Anstalt
als Bäckermeister angestellten arbeitsunfähigen Christian Wnlanb. In Uebereinstimmung mit dem Antrage des Ausschusses
bewilligte die Stände-Versammlung dem genannten dienstunfähigen Bäckermeister uuter Berücksichtigung des § ? des Pcnstons-
Ncglements eine monatliche Pension von 6 Thalern.

Ein Abgeordneter der Lanbgemeinben referirte Namens des zehnten Ausschusses über die beantragte Revision des Regulativs
der allgemeinen Wittwen-VerpstcgungS-An stalt in Berlin, und trug darauf au:

Sc. Königliche Majestät allcrunterthnnigst zu bitten, da« allgemeine Wittwen-Pensions-Neglement vom 28. December 1775
einer genauen Revision zu unterwerfen, die Einlagen und die jährlichen Beiträge nach Analogie der in Nachbarstaaten beste¬
henden Reglements allergnäbigst normiren und den Fortbezug der Pension auch auf die minorennen Kinder und die Mutter
ausdehnen, und cnblich bic Rechnungen der Verwaltung jährlich veröffentlichen zu lassen.

Ein Abgeordneter der Städte meint, der Antrag gehe zu weit, und es seien die Finanz-Verwaltungen in den bezogenen Staaten
nicht der Art, um sie als Muster zu empfehlen. Der Referent schug vor, diese Bezugnahme weg zu lassen, und es wurde darnach
der Antrag des Ausschussesdahin genehmigt, daß beschlossenwurde:

„eine genaue Revision des allgemeinen Wittwen-Pcnsions-Rcglements vom 28. December 1775 und eine jährliche Veröffent¬
lichung der Rechnungen bei des Königs Majestät zu beantragen."

Der betreffende Referent des neunten Ausschusses erstattete Bericht über den Antrag auf Aufhebung des Wechselstempels,resp.
Modifikation bcs Wechselstempel-Gesetzes.

Ein Deputirter der Städte meinte, so wünschcnswcrth die Aufhebung bcs Wechsclstempels auch sei, so bürsc doch der Ausfall
auf den Steuer-Erlaß nicht wirken; auch ist er der Ansicht, daß jedenfalls ein steuerfreies Minimum bestimmt werben mühte. Es
wirb von mehreren Seiten cntgegnet, daß der Steuer-Erlaß hiermit nicht in Verbindung stehe, und daß dicserhalb besondereVor¬
schläge erfolgen würden; ein steuerfreies Minimum aber sei nur ein Mittel zur Umgehung des Gesetzes.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden schlägt vor, bei dem Haupt-Antrage stehe» zu bleiben und blos auf Aufhebung des
Stempels anzutragen, die subsidiarischenAnträge aber für jetzt fallen zu lassen. Ein Deputirter der Städte, diesem beistimmend,
schlng noch vor, in der Adresse die Inconvenicnzen als Motive zu berühren. Nachdem auch der Referent sich einverstanden erklärt
hatte, beschloß die Versammlung durch das von Sr. Durchlaucht gegebene Zeichen des Aufstehens mit überwiegender Stimmenmehr¬
heit unter Anführung der dafür sprechenden Motive:

„die Aufhebung des Nechselstempelö bei des Königs Maj'eslät zu beantragen."
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Ein Abgeordneter der Stähle erstattete Namcnö des achten AusschussesBericht über den Autrag auf Fortsetzung des Nordkanals,
Gin Deputirtcr der Ritterschaft ist der Meinung, es handle sich hier nur von einem Lokal-Interesse und es könne daraus für

die Provinz leicht eine Anlage entstehen, die wie die Siegbnrgcr zu großen Kosten führen werde.
Referent macht darauf aufmerksam, daß die Fortsetzung nicht auf Kosten der Provinz, sondern aus den bestimmungsmäßig zu

verwendenden Fonds, oder aus den dermaligen Rcucnücn, beantragt sei.
Der Antragsteller berührt noch die großen Vortheile, welche aus der Anlage erwachsen würden, und erklärt, daß die drei Kreise

Geldern, Kempen und Ncuß gerne bereit sein würden, dieselbe gegen Ueberwcisung des Eigenthums auf eigene Koste» zu übernehmen.
Ein Abgeordneter der Städte glaubt, daß der Kanal nur bann Interesse sür die Provinz habe, wenn der Ausbau bis zur

Maaß erfolge,
Sc. Durchlaucht forderten nunmebr die Versammlung auf, durch das Zeichen VeS Aufstehen« zu erkennen zu geben, ob sie dem

Antrage des Ausschussesbeistimmen. Der Antrag lautet wie folgt:
„daß es einer hochansehulichenStände-Versammlung gefallen wolle, Se. Majestät dem Könige die Vollendung des Nordkauals
zur Allergnäbigftcn Berücksichtigung bei geeigneter Veranlassung von neuem zu empfehlen; Jedenfalls aber die beantragte
Fortsetzung der Schiffbarmachung bis Grefrath aus den hierzu etwa bestimmungsmäßig zu verwendende!, Fonds, oder doch
aus den dermaligen Ncuenücn des Kanals Allernnterthänigst zu beuorworten, für den Fall aber, daß dieser, nun schon seit
so vielen Jahren, von den bctrcffcnoen Gegenden mit Recht beantragten Ausführung von Seiten des Staates noch irgcyo
etwas entgegen stehen sollte, einen weitern Antrag dahin zu richtcu, daß die Ausführung mittelst Ucberweisung des gesammtcn
Eigenthums unter Vorbehalt des Rücklaufs den bethciligtrn drei Kreisen, falls diese sich dazu erbieten, sonst aber einer
Gesellschaft,ober einem zuverlässigen Unternehmer, überlassen werbe."

Dieser Antrag wurde mit überwiegender Stimmenmehrheit angenommen.
Der betreffende Referent des neunten Ausschusses erstattete das Nescrat über die von zwei Abgeordneten gestellten Anträge,

betreffend die Verabreichung des Kochsalzes zu Fabrikpreise».
Ein Deputirtcr der Städte bemerkt, daß St. Ucbes Salz als Kochsalz gut zu verwenden sei; was auch von anderer Seite

bestätigt wird.
Einer der Antragsteller erwidert, baß dieses Salz immer ein unreines sei, der Staat nehme das Salz zu ^ Thlr. und gebe

es zu 15 Thlr. wieder ab.
Ein Deputirter der Landgemeinden sagt, man trage immer auf Herabsetzung an, und es werde sonach für den Steuer-Erlaß

kein Object übrig bleiben. Es wurde erwidert, daß es sich hier keineswegs um eine allgemeine Hcrabsetzuug der Salzpreise handele.
Die Versammluug, durch Se, Durchlaucht aufgefordert, durch das Zeichen des Aufstchcns zu erkennen zu geben, ob sie dem

Antage des Ausschusses:
„eine hochansehnlicheStände-Versammlung wolle sich dahin verwenden, daß Se, Majestät allergnädigst geruheu möge, das
zu dem angedeuteten Fabrilations-Zwecke erforderliche Kochsalz steuerfrei, ober doch nach den in den Zoll-Vereinsstaaten
bestehcnbeuPreisen zu beziehen, oder wenn keine größere, als wie jetzt bestehende Ermäßignug des Preises von iuländischem
Salze bewilligt werden könne, Allergnädigst zu erlauben, daß dasselbe steuerfrei unter Staatseontrollc aus dem Auslande
bezogen werden könne;"

beitrcie, »ahm diese» Antrag mit der erforderlichen Stimmenmehrheit an.
Es kam nun das Referat des eilften Ausschusses, die Straße vou Vupen nach Montjoic betreffend, zum Vortrage.
Der Antragsteller bemerkt: er wage die Hoffnung auözusprcchcn, daß eine hohe Stände-Versammlung in Folge seines Antrages

und bes Referats des eilften Ansscknissesdie Rotbwcudigleit der Anlage einer Straße von Eupen nach Montjoie im allgemeinen
Interesse sowohl, als ganz besonders in dem der gedachten Städte anerkcnnen werde. Zwar habe der cilfte Ausschuß nicht seinen
ganzen Antrag befürwortet, und sich auf die Empfehlung einer Staatsstraße, mit Hinwcglassung der eventuellen Nebernahme derselben
auf den Vezirköstrasienfondö, beschränkt und in dieser Hinsicht denselben nicht vollständig aufgenommen. Dieses sei eben, wie er
vernommen habe, deshalb geschehen, um durch Vermeidung dieser Euentnalität eine Entschließung des Staates zu Gunsten der
Straße um so eher herbeizuführen, und auch dcöbalb, weil die Interessen des Staates bei dieser Straße ganz besonders implizirt
seien, also auch seine unmittelbare Theilnahme erforderen. Er wage nicht zu entscheiden, in wie fern namentlich die erstere Ansicht
einen günstigen Erfolg in sichcremGrade hoffen lassc, verkenne aber die günstige Gesinnung bes Ausschussesnicht. Er habe diese
Eventualität deshalb besonders gewünscht, weil, wenn bic Uebertraguug auf den Vczirksstraßcnbaufouds genehmigt worden wärc,
die Städte Eupeu und Montjoie dann das für die Straße offcrirtc Kapital zum sofortigen Bau der Straße hätten verwenden können,
indem dessen demnächstigeZurückzahlung dadurch gesichert worden wäre.

Indem er dieses Einer hochverehrten Stände-Versammlung zur geneigten Berücksichtigung anheim gcbe, bitte er jedenfalls zu
gestatten, daß im Falle nur die Anlage einer Staatsstraße sollte befürwortet werden, in der Adresse als Motiv dafür möge angeführt
werben, daß zwar der Stadt Eupen dadurch, daß bis jetzt für sie nichts geschehensei, während sie für die Bezirksstrasicnbanfondö
mehr als 35,N0N Thlr. gesteuert habe, ein gerechter Anspruch zu Uebernahme der Straße auf den Vezirksstraßenbcmfouds wohl
gebübre, daß jedoch die hohe Stände-Versammlung eine noch schnellere Gewährung ihrer Bitte in dem Antrage einer Staatsstraße
hoffe, indem dicsc, außer den für die beide» Städte sprechendenInteressen, ganz besonders auch die des Staates fördere.

Ein Deputirtcr der Landgemeinden meint, der Umstand, daß die Stadt Eupen schon so viel zum BezirtöstrasienbaufondS bei¬
getragen, und dadurch einen gerechten Anspruch auf Uebernahme derselben unter die Vczirksstrasien habe, könne kein Motiv sein,
jetzt die Ucbcrnahme als Staatsstraße zu beantragen. Er stimme dem Antrage bes Ausschusses lediglich bei. — Dieser Autrag,
dahin lautend:

„daß die StändeVersamniluug sich dahin bei Se. Majestät dem Könige verwenden möge, baß bic Straße von Eupen nach
Montjoic auss baldigste als Staatsstraße möge gebaut werden, und daß sodann, bei Umänderung der Zolleinrichtung, die
nöthigen Nnordnuuge» gctruffc» werde» mögen, um sie für beide Städte möglichst nützlich zu machen;"

wurde mit großer Stimmenmehrheit angenommen.

Die Adresse über die Königliche Proposition, bic Nachtwcide bctrcffcnd, wurde verlesen und genehmigt,
Sc. Durchlaucht erklärten, baß in der Sitzung vom nächsten Dicusttagc der ständischeAusschuß gewählt werden solle, und zeig¬

ten noch an, daß folgende Referate offen gelegt worden:
1) Uebel den Antrag der Lesegesellschaftwegcn Vcrlängcrung der Miethe des ständischenLoeals.
2) Ueber den Antrag, die Aufhebung der Lotterie betreffend.
3) Ucbcr den Antrag aus Tarifirung fremder Münzcn.
Dic nächste Sitzung beginnt Montag, Morgen 10 Uhr.
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Fünf n ^ d dreißigste Sitzung.
Düsseldorf, den 18, Juli 18ä1.

Das Prokokoll der letzten Sitzung wurde verlesen und genehmigt.
Hieraus trug der betreffende Referent im Auftrage des vierten Ausschussesden Entwurf zur Adresse, die Aufhebung des Gesetzes

vom 6, Mär; 1821 betreffend, vor.
Es kamen sodann die Anträge, die Prcßfreiheit betreffend, zur Berathung, und erstattete der betreffende Referent Bericht über

diese Angelegenheit, welcher mit dem Vorschlag schließt, daß cs dem Landtage gefallen möge, Se. Majestät allcrunterthänigst zu bitten:
!) die Anfertigung eiues Straf-Gesctzes verordne» zn wolle», durch welche« mit Aufhebung des Ecnsur-Zwangs alle Vergehen,

die mittelst der Presse gegen den Staat uud die Individuen begangen werden können, bestraft sein würden;
2) bis zur Vollendung und Einführung dieser Straf. Gesetzgebung die jetzt bestehenden Censur-Vorschriften einer Revision

unterwerfe» und die neuen, den Eensoren zn ertheilenden Instructionen Allcrgnädigst veröffentlichen zu wollen, damit jeder
Schriftsteller sich darnach richten könne uud keine Nilltühr von Seiten der Eensoren zu besorgen sei.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte bemerkte: der Referent gehe in seinem prciöwnrdigen Wohlwollen für den Ge¬
genstand seines Antrages weiter, als er selbst gethan. Eine allgemeine Preßfreihcit halt« er nicht für rathsam, nicht für zweckmäßig,
nicht für wohlthätig und noch nicht an der Zeit. Sie werde, sie könne uns nicht zugestanden werden, weil unsere Verhältnisse zum
deutscheu Bunde es nicht zuließen. Was er fordere, genüge; mehr fordern, scheine einer Bitte um Vcrweigernug gleich zu
stehcu. Fordern wir darum nicht das unerreichbare Marimum; begnügen wir uns vielmehr mit dem erreichbaren Minimum, Er
bitte aber seine verehrten Mitstände, ihn in dieser Forderung zu unterstützen; denn das fühle Jeder, daß Etwas gethan werden müsse,
damit der sechste rheinische Landtag nicht nnter der Erwartung seiner Eommittenten bleibe. Sein Antrag habe drei Stützpunkte
in's Auge gefaßt:

1) ein Recht im Besondern, nicht im Allgemeinen;
2) Verbesserung des Gebrauchs der Presse, besonders in ihrer Anwendung aus Zeitungen, periodischeBlätter uud Flugschriften,
g) Ausführbarkeit und unbestreitbare Zulässiglcit.
Er fordere nämlich nur Prcßfreiheit, oder eigentlich nur Eensur-Bcsreiungen für unterschriebene, mit den untergcdruckten wahr

hastigen Namen der befugten, oder berechtigtenAutoren versehene,raisonircnde, oder rügende, ober verklagende uud beklagendeArtikel,
Gr beabsichtigeans diesem Wege Anonvmität und Pseudonvmität herabzuwürdigen; die Leser würden sich nur den unterschriebenen,
sie interessirenden Namen zuwenden, die Beachtung der Nichtunterschriebcne» aber je länger, je mehr versagen, weil diese meistens
nur lobhudelnde sein würde», die von den Ecnfurstrichen nichts zn fürchten hätten. Er beabsichtige ferner, der Preßfreihcit durch
dieses Mittel eine Vorschule zu eröffnen, wo sie sich zur edel» Frcimüthigtnt, zum Kampfe mit offenemVisir ausbilde», und Schmäh¬
sucht uud gemeine Kritikasterei vermieden werde. Die Schrciberzahl werde dabei freilich abnehmen, aber auch weniger leeres Stroh
gedroschenwerden. Die ehrlichen Freunde der Presiftciheit i» ihrem wahren Sinne würden alsbald auf der rein gemachten Arena
erscheinen und ihre Wappen-Probe machen lassen und erst von da an habe der gute Name einen gute» Klang; er erwarte einen
ebenbürtigen, wenn ihm der Platz streitig gemacht werden würde. Bis dahin, unter der absoluten Herrschaft der Ecnsnr, wäre keine
Ehre dabei zu gewinnen gewesen, den Namen zn nennen; bleibe er doch immer der Kastrirung verdächtig, und von Masken (Ano¬
nymen) niemals ungeneckt und ungeschmäht. Würde sein Antrag von der Stände-Versammluug a»genommen, dann trete er tn den
weiten Kreis der vielfachsten uud ausführlichsten Discussiouen, und täuschten ihn seine Hoffnungen nicht, dann würde erkannt wer¬
den, daß der sechste rheinische Landtag das Problem einer ungefährlichen Prcßfreiheit gelöst habe.

Ein Mitglied des Fürstenstandes trug vor: der neulich vernommene Antrag des geehrten Redners und das auf denselbenBezug
habende Referat beschäftigt sich mit einer Angelegenheit, welche im südlichen Deutschland schon auf alle» Landtagen verhandelt wor¬
den, uud dieselben Wochen und Monate hingehalten hat, ohne bis jetzt zu einem anvcrn Resultate zu führen, als zu dem längst
bekannten, daß die Eensur zwar ein Uebel sei, aber nur durch dieses Uebel einem bei weitem größern, dem durch die Presse entste¬
henden Unfug, gesteuert werden tonne. Diese Ueberzeugung befestige sich nach und »ach so in unserm Deutschland, daß nicht nur
die einzelnen Länder in ihrer Partiknlar-Gcsetzgebung die Eensur durchgehendöbeibehalten zu müssen glaubte», sonder» daß auch von
Bundeswegen Gesetze darüber erlassen worden, welche Prcnßcn mitgab nnb sich ihnen mit unterwarf. ES müßten daher sehr triftige
Gründe obwalten, welche jetzt unsere Versammlung bewegen sollten, Se. Majestät den König nm Aufhebung der bisherigen Eensur
und Lossagung von der in allen deutschenBnndcsstaatcn bestehendenGesetzgebung zu bitten. Der Antragsteller uiotivire seinen An¬
trag durch Gründe zweierlei Art; den ersten Grund für Abschaffung der Eensur finde er in ihrem alle freie Entwickelung des
menschlichenGeistes hemmenden Wesen; den andern in dem Beispiele unserer Nackbarn. Betrachteten wir den ersten dieser Gründe,
so glaube er dreist behaupten zu können, daß nach keiner Richtung hin, weder in Rede, noch in Schrift, die wahre uud edlere, freie
geistige Entwickelung, weder in unserer Nhcinprovinz, noch im ganzen Deutschland als gefesselt erscheine, und daß wir neben dem gesun¬
den Sinne der Mehrheit des deutschenVoltes zum große» Theile einer aufgeklärte!, Eensur verdanken, daß während der Jahre 18'"/^,
während Preßunfug an unseren Grenzen wüthete und vielfach seine sträflichen Zwecke erreichte, in Deutschland die Ruhe bewahrt,
uud uur in den Ländern auf bedauerliche Art gestört wurde, wo man aus Schwäche nicht den Muth hatte, die zügellose Presse zu
ft'ffeln. l

In diesem Augenblickenamentlich scheine ihm nicht der mindeste Grund vorhanden, einen solchen Antrag an Se. Majestät gelan¬
gen zu lassen, da Allerhöchstdieselbenerst kürzlich durch die Erlaubniß zur Veröffentlichung unserer Verhandlungen, die wir vollständig
in »nsern Prouinzialblättcrn «nd in der Staatszeitung mit manchem ausgesprochenenTadel und manchem freien Worte aufgenommen,
gelesen hätte», uns einen Beweis gegeben habe, daß von einem solchen Herrn keine Beschränkungen, sondern nur fernere Befreiungen
der Presse von zu lästigem Zwange zu erwarten seien. Er erlaube sich dabei an ein bekanntes Sprüchwort: „vom kleinen Finger und
her ganzen Hand" zu erinnern.

Was nun zweitens die von dem Herrn Antragsteller angeführten Beispiele unserer Nachbarn betrafen, so glaube er, baß man
nicht eifersüchtig auf die Seegnnngcn zu sein brauche, welche denselben aus der Freiheit der Presse erwachsen seien. Das zuerst
angeführte England könne keinen Maaßstab abgeben, da dort schon seit Jahrhunderten auf historischem Wege sich Verhältnisse ausge¬
bildet hätten, die in keineiwandern Lande durch Anwendung von Theorien hervorgerufen werden könnten, sondern gerade in Englands
eigenthümlicher Lage ihre Begründung gefunden hätten. In Holland habe Freiheit der Presse nicht vor erdrückenderNationalschnld
bewahren können, uud größtenteils zur Herbeiführung einer Revolution mitgewirkt, die den Abfall der Hälfte dieses Landes zur
Folge gehabt habe. Frankreich sähen wir durch die Freiheit der Presse wahrlich nicht beglückt, sondern den König der Franzosen
in beständigem Kampfe mit dem Preßunfug, der sich nicht schentc, dem gewählten Staats-Oberhaupte Briefe unterzuschiebenund so
Dessen Autorität, zu untergraben, und anarchischeZwecke zu verfolgen. Man sehe die Regierung im beständigen Kampfe mit Gmcuten,
die durch ihre beständige Wiederkehr, wenn schon meist blutigen Ausgangs, unsere Aufmerksamkeit' schon kaum mehr zn fesseln
vermöchten, nnb sollten unS veranlaßt finden, ein solches Land uns zum Muster zu nehmen? In der Schweiz endlich, die der
Antragsteller als den schlagendstenBeweis gegen seinen eigenen Antrag als Beispiel anführe, sollte man dort wohl ein durch Freiheit
der Presse beglücktesEldorado finden können? Gedenke man nicht mit Esel der rohen, in dortigen Blätter» verhandelten Partei.
Streitigkeiten, in welchen die Namen der Partheien, im richtigen Gefühl ihrer geringen menschlichenWürde, sich nach Theilen des.
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thierischen Körpers in Horn- und Klauen-Männer sonderten, und durch Platte Schmährcben sich bei alle» Nachbarn verächtlich
machten! noch jetzt verbreiteten die eingebildeten Scegnungen der Presse in diesem unglücklichen,unsreien Freistaatc Aufruhr, Anarchie
und Mord, wie der erst ganz neuerliche Aufstand im Canton Tessin gezeigt; und den gebildeten, glücklichen,geistig freien Rheinländern
führe man ein solches Land als Beispiel vor!

Es bleibe ihm nun noch übrig davon zu reden, was auf den rheinischen Prouinzial-Lanbtagen über diese» Gegenstand vorge¬
kommen. Nur zwei Provinzial - Landtage hätten sich, der eine mit demselbenAntrage, wie der vorliegende, der andere mit einem
ähnlichen beschäftigt. In Preußen wurde ein Antrag auf Linderung der strengen Censur gerichtet; der Landtag habe sehr wohl
erkannt, daß seine Absicht eine wohlthätige nnd wohlgemeinte sei; demungeachtet aber habe man Anstand genommen, eine Adresse
an Sc. Majestät den König darüber zu erlassen, da der König überdies jedem unnöthigen Geistes-Zwange feind sei, und daher
schon auch ohne Bitte eine sichere und dauernde Abhülfe zu erwarten sei. In der Provinz Posen sei derselbe Antrag, wie der vorliegende,
mit 35 gegen 8 Stimmen abgewiesen worden, weil die Angelegenheiten der Presse in den Händen Sr. Majestät des Königs, des
weisen und aufgeklärten Monarchen, gut aufgehoben seien und keiner Anregung von Seiten des Landtags bedürften. So lasse man
denn diese Angelegenheit mit nicht minderem vertrauen, als die übrigen Landtage, der hohen Weisheit des Königs anheim stellen
und nicht Se. Majestät um etwas bitten, was Sie nicht gewähren tonnen und werden, weil es feinen Seegen bringe. Er trage deshalb
darauf an: „daß der vorliegende Antrag und das Referat darüber, als unerreichbare und unheilbringende Wünsche enthaltend, l»<i «et»
gelegt und an Sc. Majestät den König kein Antrag über diesen Gegenstand gerichtet werde. "

Der Referent sucht zuerst zu beweisen, daß sich das Referat ganz in den Schianten der ihm vorliegenden Anträge gehalten
habe und glaubte vorläufig sich auf die Bemerkung beschränkenzu können, daß eö nur zwei Wege gebe, sich vor dem Mißbrauch,
zu schützen, den die Presse verursachen könne; diese Wege habe der Ausschuß angegeben, und möge es der Erörterung anheim
gegeben werden, zu entscheiden, welches der beste Weg sei.

Ein Abgeordneter der Städte führt an, Sicy«s soll gesagt haben: „Die Revolution ist eine schöne Sache, aber schlechte
Menschen haben sich spater hineingemischt." Auch die Prcßfreiheit sei eine schöne Sache, so lange sich schlechte Menschen nicht hinein¬
mischten. Bis jetzt sei aber noch lein Mittel erfunden, die mit der Preßfreiheit verbundene Zügellosigteit zu hemmen. Es sei kein
Zweifel, daß Frankreich keinen Augenblicksicher wäre, in eine neue Revolution hineingeworfen zu werden, so lange die Zügcllosig-
keit der Presse und die jetzige Constitution bestehe; denn mit beiden sei eö unmöglich, zu regiere». Seit langer Zeit habe er den
sonst so mächtigen Nachbarstaat als ein Theater für Deutschland angesehen. Aus dem, was daselbst aufgeführt werde, hatte» die
Deutschen Gelegenheit, heilsame Lehre» zu schöpfen. Das neueste interessanteste Schauspiel wäre dasjenige, worin Thiers Haupt-
Acteur gewesen. Wir verdanken ihm den neuen Aufschwung von Patriotismus in allen deutschen Gauen und hätten deßhalb wohl
Ursache gehabt, zu applaudiren.

Die Sympathien für Constitution und Prcßfreiheit müssen nothwendig geschwächt werben, wenn man sahe, wie damit ucibunden:
„ewig wandelbare Zustände in jenem Lande und eine beängstigende Ungewißheit der Zukunft;"

der wahre rebliche Pratriot vermöge die Regung in sich nicht zu unterdrücken, Constitution und Preßfreiheit seien nicht für das Wohl
des Volkes, sondern für die Befriedigung des Ehrgeizes Einzelner und die Herrschaft der Partheien. Sein UnabhängigteitS-
Gefüh! spreche für die Preßfreiheit ganz in dem Sinne, wie der Antrag fonmrt sei, worin er kein Destructions-Prinzip erkenne;
er müsse aber der Vernunft und Erfahrung Gehör geben, welche Vorsicht geböten; er mache daher den Vorschlag: Se. Majestät den
König zu bitten, die dem Referate abschriftlich beigefügte Labinets-Ordre des verewigte» Laüdesvaters vom Jahre 18U4 mit Auf¬
hebung des Censur-Cdicts vom 18. Octobcr 1819 — in Communal-Angelegenheiten im weitesten Sinne Allergnädigst ausführen
zu lasse», u»d zwar als Versuch, in wie fern allmählig auch innern policische» Interessen dieselbeFreiheit zu gestatten sein möchte.
Er bitte, diesen seinen Vorschlag als ein Amenbement aufzunehmen."

Der Antragsteller verwahrt sich gegen die Behauptung des Referenten, daß er seinen ursprünglichen Antrag abgeändert habe;
für anonyme Anträge habe er keineswegs Censurfreihcit gewünscht, und dadurch schon hinreichend angedeutet, baß er unbefugten
Schreibern keinen Vorschub leisten wolle.

Der Referent erwidert: baß das Censur-Gesetz ihm einer solchen Bestimmung vorzuziehen scheine.
Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft äußert sich dahin: „dem zweifachen Antrage des vierten Ausschusses, ersten«

die Entwersung und Erlassung eines Prcßgesetzes und demgemäß gänzlicheAufhebung der Censur, als Präucntiu-Maaßrcgel; zweitens,
bis dies geschehen, die Milderung der jetzt bestehenden Censur betreffend, könne er sich nur zum geringsten Theil und Bedin¬
gungsweise, in so weit es den zweiten Theil desselben betreffe, anschließen, und zwar aus folgenden Gründen: Die Censur sei, folge¬
recht ausgeübt, keine bloße Präventiv-Maaßregel, sondern sie solle die Vollendung eines beabsichtigten, schon begonnenen, in seinen
Folgen höchst verderbliche» »»b auf einen großen Theil der Bevölkerung sehr einflußreichen Vergehens, oder selbst Verbrechens ver¬
hindern und tonne daher nicht unter die Categorie der Präventiv-Gesetze gesetzt werden. Wenn ein Schriftsteller selbst in der
reinsten Absicht ein Werk, eine Flugschrist, einen Zeitungs-Artikel geschriebenhabe; wenn er verderbliche, der Religion, der Moral,
oder dem Staate, dessen Oberhaupte und Gesetz gefahrdrohende Lehren zu verbreiten beabsichtige, so habe er schon die Absicht
geäußert, ein höchst schädliches,in seinen Folgen unberechenbares Vergehen oder Verbrechen zu begehen. Er habe das Gift gemischt
mit der ausgesprochenen Absicht, es möglichst allgemein zu verbreiten; die Aufgabe einer gut geleiteten Censur sei nun, ihn an der
Vollendung dieses beabsichtigten Vergehens durch den Druck und die Veröffentlichung seiner Schrift zu hindern, die Verbreitung des
auf Religion und Moral gegründeten Giftes zu verbieten, und so dem unberechenbaren Nachtheil vorzubeugen, den ein solches
Beginnen auf eine» großen Theil der Bevölkerung, auf das un- ober halbgebildete Volk, auf die leicht empfängliche, leicht zu
verführende, weit unerfahrenere Jugend ausüben würbe. Die Censur sei also eine, in jedem Staate bei dem jetzigen Cultur-Zustande
der Völker unerläßliche Nothwendigkeit, wenn auch schon ein nothwendiges Uebel. Ein nothwendiges Uebel, sage er mit voller Ueber¬
zeugung; weil eines Theil die Nothwendigkeit einer Einschreitung der Staatsbehörden, oder der gesetzlichen Gewalt wohl nicht bestrittcn
werden tonne, andern Theils aber daö Uebel in der Besetzung der Ecnsur-Bcl'örbe, in der Ausübung ihrer Befugniß durch minder
beschränkteBeamte und überhaupt in der Mllngelhastigkcit aller menschlichenEinrichtungen, so wie deren Ausübung durch Menschen
liege. Diesem Uebel wäre nach seiner Ansichtnur durch folgende hier oben angegebene Maaßregeln und Bestimmungen vorzubeugen,
in so weit dies menschlicherWeise möglich sei, wobei es sich von selbst verstehe, daß immer noch Grund zu Klagen, mitunter
gerechten, bleiben würde.

Nach der Vollkommenheit sollten wir stieben, sie sollte das Ziel unseres Streben« hier auf Erden sein, wenn wir auch die
Ueberzeugung hätten, sie nie zu erreichen. Diese Bestimmung in kurzen Umrissen anzudeuten, erlaube er sich hier, es der hohen
Einsicht und Weisheit der erleuchteten Versammlung anheimstellend, ob sie seine Ansichten theilen, sie bei des Königs Majestät
befürworten wolle.

Zuerst müßten die Censoren selbst mit der größten Sorgfalt gewählt werden; es müßte dieses höchst wichtige Amt nur Männern
von erprobter Einflcht und ausgedehnter Bildung, vereint mit einer großen Unabhanaigkeit und Festigkeit, alten fremde» Einflüsse»
unzugänglich, anvertraut werden. Da aber selbst bei diesen Eigenschaften doch noch Mißgriffe und Fehler denkbar seien, so müßte:

Zweitens in jeder Provinz ein Provinzial-Censur-Eollegiu!» niedergesetzt werben, welches aus erleuchteten, wissenschaftlichgebil¬
deten Iustizbeamten (vielleicht aus Mitgliedern des höchstenIustizhofcs der Provinz) bestände, und welches nicht von dem Einfluß
der Provinzial-Ncrwaltungs-Behörden abhängig wäre; an welches Collegium jeder Schriftsteller, Jeder, der seine Gedanken und
Ansichten vurch den Druck zu veröffentlichen beabsichtige, Rekurs ergreifen könne, der sich durch eine Entscheidung de« Lensors
beeinträchtigt, in seine» Rechte» gekränkt glaubte.
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Die Rechtlichkeitund Unabhängigkeit der preußischen Justiz sei genugsam bewährt, um hier einer besonderen Anerkennung zu
bedürfen, aber um auch hier allen begründeten Klagen gegen deren Entscheidungen nach Möiichkeit vorzubeugen und in der ganzen
Monarchie in die allgemeine Ausübung der Censur Einheit zu bringen, müßte:

Drittens eine höchste ebenfalls collegialischgebildete Censur-Behörde in Berlin »iedergesctz werden, welche in letzter Instanz zu
entscheiden hätte und an welche nicht allein den Schriftstellern, sondern auch den Censoren erster Istanz, der Neeurs gegen die Entschei¬
dungen der Prouinzial-Censur-Vehörde offeu bliebe, wenn diese sich für verpflichtet hielt, die Arrechthal.ung ihrer Entscheidungenzu
verlangen. Vorläufig wären diesen Behörden kurze und allgemeine, aber klare und bestimmteVoschriften zu ertheilen, wonach sie ihre
Entscheidungennach bestem Wissen und Gewissen zu ertheilen hätten. Diese Vorschriften müßte» i> Allgemeinen gefaßt und nur gegeu
alle Angriffe auf Religion und Moral, auf den König und dessen erlauchtes Haus, auf den Stat, dessen Einrichtungen und Gesetze
(doch eine bescheideuegemäßigteBeleuchtung der letzter» nicht ausschließend) gerichtet sein, so wie auchllc gehäßigcn Persönlichkeitenund
Veröffentlichungen auö dem inneren Familien-Leben, vorzüglich wenn sie unter dem Schleier einer feien Anonymität, dem Dolche eines
versteckten Meuchelmördersgleich, verborgen wäre, streng verboten sein. Ertrage daher bei Einer hohenStände-Versa.nmlung darauf an.
es möge ihr gefallen, Se. Majestät allerunterthänigst zu bitten, Allerhöchstdicselbenmögen die Ecnsuin dem Sinne des oben gestellten
Antrages zu mildern, die Eensur-Vchörden demgemäßzu constituiren und ihnen die nöthigen Bestimmungc,uud Vorschriften zur Ausübung
ihres Amtes zu ertheilen, zugleich aber zu befehlen geruhen, wenn Allcrhöchstdicsclbcnin Ihrer hohe, Weisheit obige Grunbzügc sir
angemessenerachten, baß diese Einrichtungen bald ins Leben treten möchten, und Allcrgnädigst dahin n wirken, baß auf dem ganzen
Gebiete des deutschenBundes analoge Einrichtungen getroffen werden möchten. Die Ausübung der Celur und Erlassung eines Prcß-
gcsetzes möchte alsdann der ferneren Zukunft überlasse» bleiben, falls dies bereinst als nöthig ober zwkmäßig anerkannt würde.

Der Referent findet aus den bisherigen Reden die Ansicht bestätigt, baß die Censur, wie sie gegcwärtig ausgeübt werde, ein
Uebelstand sei dem in irgend einer Weise abgeholfen werden müsse. Im benachbarte» Auslaude mögerllcrdiugS die Presse häufig
zu weit gehen' hier finde zuweilen das Gegentheil statt; diesem Uebel aber könne leichter abgeholfen we^cn. Schon baß die Cen¬
soren Beamten seien, bringe häufig mit sich, daß die inneren Angelegenheiten nicht freimüthig beurtheilt iwben tonnten. Ein Prefi-
Codci werde diesem in großem Maaße entgegentreten, und bis ein solcher Eobcr ins Leben getreten sei, mffe freilich die Censur m
ibrem aeaenn'ärtigen Verhältnisse bleiben, nur tonnten dafür mildere Bestimmungen erbeten werden. M scheine lhm übrigens
eine große Uebereinstimmung iu den Ansichten des Ausschussesund denjenigen der bisherigen Redner Stnttzu finden.

Dieser Ansicht widerspricht der Herr Vorsitzende, indem er darauf aufmerksam macht, baß die frühercnReoner nur Vorschläge
zur Abhülfe der Willtührlichtciten einzelner Censoren gemacht hätten, was mit dem Antrage auf Aufhebungaller Präventiv Maaß¬
regeln nicht übereinstimmend, sondern im geraden Widerspruch sei.

Eiu Abaeordneter aus dem Stande der Ritterschaft sagt: die Bittschrift, welche dem Antragsteller zu sc.cn Anträgen Vcran-
lassuna cieaebcn. gehe so natürlich aus unsern Zeitvcrhältuisscn hervor, daß cS nicht so zahlreicher Untcrschrten und unter diesen
so acktbarer Namen bedurft hätte, um ihrem Inhalt eine allgemeine und warme Theilnahme zu ncher.i; doe je allgemeiner b.ese
3üeilnlll»ne ie größer das Interesse, das sich auch in dieser Versammlung kund gebe, um desto großer sei insere Verpflichtung

Gründlichkeit zu prüfen. Als Material zu dieser Prüfung bitte er dasjenige zu betrachten, welche«
er über Dinge zu sagen sich erlauben werde, die heut zu Tage so vielfach besprochenwurden.

Dem ersten der Anträae auf Veröffentlichung unserer Verhandlungen sei durch das Königl. Proposttions-Deret tn einer Weise
.enüa? wie es ein allmäN Entwickelung unserer Institutionen erheische. In die Hände des Landtages sei es

weisen Gebrauch zu machen. Die Ausdehnung dieser Erlaubniß köme nur aus der
?>nere^ aus äußeren Einwirkungen hervorgehen. Wir würden sie eintrete» lasse», da. wo wir es für zweck-

da. wo uns eine Ausdehnung zwecklos,oder gar wohl schädlicherscheine. Deß in dem ersten
Falle^selbst den'«ollM kein Hinderniß in den Weg gelegt werde, dafür sprächen Thatsahen, es bedürfe
also keiner Worte.

Der «weite der vorliegendenAnträge sei zwar im wesentlichenmit dem dritten und Haupt-Antrage identischund wade somit sein
Kckiefsal durch die dem letzter« zu Theil werdendeBerücksichtigungbestimmt. El wolle jedoch der Reihenfolge halber sich schon letzt
?niäe vorläufige Bemerkungen über denselben gestatte». Eben so wünschenswerth es ihm erscheine, daß hier in der Versammlung
^ ..«. ^ ^ .^.mnou statt finve. und ein ängstliches Abwiegen der Worte vermieden wurde, wen» .h»e» nur e„e absichtliche

3rs3^ werden tonne, eben so nothwendig erscheinees ihm, zur Erhaltung dieser Freiheit deS Wortes
perjoiN.che ^"Utzui g « / , ^ ^ he» enige» beurtheilt würden, ,ür die sie bestimm«
5?en lu^ bei den ».eisten von unö das gute persönliche Einvernehme» gegründet, in welchem
Wir un^ über Sachen befänden, ein Verhältnis, welches sich auf die nen Eiutretenden vererbe und
wir uns trotz "n U",a, oe» ie» ^ , i erleichtere Gerade dadurch seien wir am meisten im Stande, den Werth unlerer Worte

^igc^uud"^ ^chche.. ^ ^en^ger wir äußere.,' Einflüssen ">e ^nwirk.^ geMteten diezu rouivu,^ « „,„,^„ s., ^,, -.. ' „„ ,-.. ,>ns l,> „er Gestalt e ncs wohlmeinenden NatheS zur Seite träte, nicht aber in Gestalt
ei7es aM«ch e,^?r ei s i.e7« b« 'der eines Tadels auf unsere Persönlichkeit durch 'die Oeffentlichkeit einzuwirken suche,eines abMi.ch"'"c,l "l^^«, ' ^ ...... ..... , m,,.«ff„,fs!.<,„,,. ^>„., cv„ ,.,ts der «„vaeln-aebtei!Anträae o der

hlgemeintc
zeich-
>arle-

und
7..V ,. -4» ce. !s.i^ sich i» ibrer erste» Cntw cke ungs - Periode vcsanue Ui.o unier N.yuy uno '4>slea>'"lejeiii^ lonrlr >>^!. «..«

K b^i5^^3e,7.nW, die durchaus nothwendig erscheine, bevor sie äußeren Stürme» ohne Nachtheil Preis gegeben werden
Se^bststandigreit gewinn mu^ «^ Besprechuug der ständischenVerhandlungen in diesem Augenblicke die Entwickelung
tonne. nls fördern würbe, und zwar um so mehr, als es ihm schwierig erscheine,
die elb! w denien a". Schra « "bst als nothwendig erkannten, ol.nc jedoch die Möglichkeit.

°me sichere'Basis zu gründen und mithin die Möglichkeit einer derartigen Einigkeit « ,„.«.. .n
Abrede stellen zu wollen.

l3r aebe n»n :u dem dritten und wichtigsten der Anträge über. Ie weniger in Abrede gestellt werden könne, daß die Presse
l'„.l3,5a? e^ «scheine ihm die ebenfalls so vielfach verbreitete Ansicht, b»N ans dem Kampfe

und Licht hervorgehen werbe und sich eine größere und wirksamere Verbreitung
^ /?/« /rw^rteü lass Dr Men ch sei im Einzelnen wie in Masse stets derselbe. Er sei seiner Natur nach unvollkommen »nd
derse ben < "^n w^ " > Entwickelung dauere, die erst mit dem Tode aufbore. Die Kunst des Orziebeus
mnuund.g u"° b'dmft ^ ^ .^ ^ ^.^. ^ ^ ,^ ^,„ Fernhalten böser Einbrücke,bestehe aber n.cht M, ^ Nase, unerlaubttr ^a . ^ ' > . Svrenenaes.,,.. d,-s Böse» auf die Masse« mächtig wirke,
Von
und
Wah
schlecht

zur°Seite stehen, für die es objectiv keine Schranken oeo i^.o n..v ,uol^.u l»»> ^.n«> ^. ^,^>«,..... .« -—
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äußere» Ebre gebe, sei die gute Presse stets nur auf die Defensive beschränkt, Ihre Wirkungen konnten größtentheils nur abwehrend,
zurückhaltend lind festigend sein, ohne sich bedeutender Fortschritte auf das feindliche Gebiet rühmen zu können, — glücklich genug,
wenn nicht äußere Hindernisse jenes noch erschwerten.

Was er vorstehend unter dem Namen schlechte Gesinnung bezeichne, sei nichts weniger, als ein ausgebildetes System logisch
geordneter Grundsätze. Sich ein solches zu bilden seien nur wenige ini Stande, Schlechte Gesinnungen seien vielmehr blos das
nothwendige Resultat schlechter Richtungen des Gemüths und des Herzens. Es sei der Stolz, der keine Autorität in Staat oder
Kirche anerkenne, der Neid, welcher die Abschaffung alles desjenigen predige, was der Pöbel Aristokratie zu nennen pflege, die
hämische Schadenfreude, die sich a» Klatschereien und Persönlichkeiten, gleichviel ob Lüge oder Wahrheit, ergötze, und die Oeffent-
lichkcit gebieterisch fordere, damit kein Scandal des Privatlebens verschleiert bleibe, es sei die Unlauterkeit des Herzens und der
Phantasie, welche durch schlüpfrige Vilder gekitzelt sei, es sei die Verzweiflung an dem eignen Heile, welche die Stimme des Gewis¬
sens dnrch das Läugncn Gottes übertäuben wolle; es seien alle diese Schattenseiten und Abgründe des menschlichen Herzens zusam¬
men genommen, auf welche die schlechte Presse spctulire und die ihrerseits wieder die schlechte Presse herausfordere und das Schand-
gewebe jener Schriftstellern reichlich ernähre.

Grundsätze könnten allerdings gegen Grundsätze streiten, und die guten die schlechten überwinden, denn beide wendeten sich an
die Intelligenz der Menschen, aler die geistreichste Entwickelung geistiger Wahrheit vermöge nichts, wo der Kampf nicht mit gleichen
Waffen geführt werde, wo der Zrrthum uicht blos als theoretischer Irrthum erscheine, sondern die Sinnlichkeit, die Untcrhaltungssucht,
die Neugier, dcu Egoismus, dm Hochmuth'"oer Menge auf seine Seite ziehe.

Zur schließlich«!, UnterstiHung dieser Ansicht gestatte er sich ein Beispiel aus dem praktischen Leben anzuführen.

Denken wir uns an ei«r und derselben Schule zwei Lehrer: den einen wohlgesinnt, freundlich, um das Wohl seiner Schüler
wahrhaft besorgt, stets nw gute Lehren im Munde führend und mit Ernst und Nachdruck einschreitend, da, wo es sich darum
handelt, bösen Einwirkung/« zu begegnen; den andern mit dem erforderlichen äußeren Ansehen ebenfalls ausgerüstet, jenen guten
Lehrer als einen finstern Moralisten verschreiend, der der Jugend die Regungen des angebornen Muths und die Aeußerungen der
natürlichen Freude mißgör»e, sodann Gehorsam, Furchtsamkeit als lästigen Zwang darstelle uud den Leidenschaften schmeichelnd, die sich
demselben widersetzen. Welcher uyn. beiden würde sich der größten Aufmerksamkeit, wenigstens bei der Mehrzahl der Schüler, und
welcher der schnellsten pcactischcn Anwendung seiner Lehren zu erfreuen haben? — So stebe es gleichfalls um die Wirkungen der
guten und schlechten Pr,sse. Doch er dürfe sich der Wiederholung solcher Wahrheiten, die wir in den gediegenbsten Schriften über
diesen Gegenstand fände!, und durch nackte Thatsachen täglich bestätigt sähen, nicht länger schuldig macheu. Ueber die Nothwendig¬
keit, die schlechte Presse zu unterdrücken, seien wir, wie er voraussetzen dürfe, Alle einverstanden, uud nur über die Wahl der Mittel
dürfe eine Verschiedenftit der Ansichten vielleicht obwalten.

Präventiv- oder Itepressiu-Maaßregeln, Eensur oder Prcsiqesctz, das sei es, worum eS sich allein handle, wobei es jedoch nicht
unzweckmäßig wäre, sie Gefahren etwas näher ins Auge zu fassen, welche auf der einen und auf der andern Seite beseitigt werden
müßte». Während >ie Censur dem Uebel vorbeugen wolle, wolle das Preßgesetz die Wiederholung durch Strafe verbäten. Unvoll¬
kommen wie jede nienschliche Einrichtung, würden beide bleibe«, — welche am wenigsten, sei hier die Frage. Da es sich um rein
geistige Dinge handle, so würde eine Aufgabe und zwar die wichtigste bei beiden nie zn lösen sein.

Es sei die, ein Form zu finden, welche die Absicht des Gesetzgebers so klar und bestimmt ausdrücke, daß Recht und Unrecht
scharf getrennt unt jede Wilttuhr beseitigt erscheine. Was ist aber Willkühr anders, als Handeln nach individuellen Auffassungen?
und wie sind die Wirkungen indiuidneller Auffassungen zu beseitigen, da, wo es sich um rein geistige Dinge handelt? Eine Richt¬
schnur zu finden, su scharf gezeichnet, daß sie die Nothwendigkeit in sich trage, sie in jedem einzelnen Falle im Sinne des Gesetz¬
gebers anwenden zu müssen, das sei der Stein der Weisen, der bis dahin nicht gefunden wurde und auch schwerlich zu finden
sein dürfte, un>> somit sei Willkühr, wenn man das Handeln nach individueller Auffassung hierunter verstehe, von Eensur wie
von Prcßgcsetz unzertrennlich. Wir hätten also beide in ihrer nothwendigen Unuolltommenheit und in deren Folgen zu betrachten.

Während die Eensur manches Gute unterdrücken werde, werde das Prcßgcsetz vieles Böse zu verhindern nicht im Stande sein.
Doch die Wabrheit lasse sich auf die Dauer nicht uuterdrücke»; je mehr Hindernisse ihr in den Weg gelegt würden, um desto kühner
verfolge sie ihr Ziel, um desto geläuterter erreiche sie dasselbe. Aber das böse Wort gleiche dem griechischen Feuer, unaufhaltbar,
nachdem es das Wurfgeschoß verlassen, unberechenbar in seinen Wirkungen, weil ihm nichts heilig uud unauslöschlich, weil es in
dem Munde wie in dem Herzen der Menschen Nahrung und Fortpflanzung fände. Die Vernichtung des einzelnen Wurfgeschosses
sei ebne den mindesten Einfluß auf das Böse, welches es in die Welt gesendet nnd das der Saat gleiche, die, unbekümmert um
die Hand, die sie ausstreue, aufgehe, und neuen Händen Nahrung uud Leben gewähre. Daß sich so die Folgen der Preßgesetze
gestalteten, dafür sprächen biö dahin alle Erfahrungen ohne Ausnahme. Gegen deren Nachtheile sich zu schützen, sei aber der Staat
wie der einzelne gleich ohnmächtig. Werfe man, wie schon geschehen, einen Blick auf die Staaten, in welchen die Prcßfreihet und
Frechheit keine andere Schranken finde, als Nepressiu-Maaßregcln ober Preßgcsctze, so böte sich ein Bild bar, welches er seinen Mit-,
ständen mit wenigen Worten ins Gedächtniß zurückzurufen sich erlauben wolle.

Die Regierungen, in einem fortgesetzten unfruchtbaren Kampfe mit einer Macht, die bis dahin unüberwindlich geschienen, weil
sie, wie er eben nachgewiesen, ihrer Natur nach, eine nothwendig angreifende Macht sei, stets mit ungleichen Waffen ibren Kampf
führend, müssen ihre Wirksamkeit beinahe ausschließlich auf ibre Erhaltung beschränken, und wir sähen Angriff wie Vertheidigung
mit Mitteln geführt, die durch ihre Allgemeinheit den Eharaeter der Verwerflichkeit allmählich verlören, der ihnen su häufig bei¬
wohne. Wir sählii auf diese Weise allmählig bei Allen, die bei der Entwickelung der politischen Znstänbe betheiligt seien, und nicht
minder bei denen, die diese Entwickelung hemmen zu müssen glaubten, eine innere Demoralisation eintreten, die den Glauben an eine
höhere Bestimmung der Menschheit und mit ihm die Grundlage wahrer Civilisation zu untergraben drohe. Einige würden vielleicht
auf England weifen, als das Land, wo bis dahin Revolutionen nicht die Folgen der Prcßgesctzgcbung gewesen. Allein
übersehe man nicht, welch? Grundlage England einer Vergangenheit verdanke, die keine Preßgesetzgcbunq kannte, weil ihr die
Nachtheile der Preßfrciheii fremd waren. Bedenke man wohl, baß nur jene tief eingewurzelte» mächtigen Grundlagen es seien,
die den heutigen gefahrvolle» Zuständen auch dort entgegen treten; vergesse man nicht, daß England von jeher das Land großer
politi,cher Veränderungen gewesen, daß diese Veränderungen zu einer Zeit Statt gefunden, wo die Presse keine Macht war, daß sie
stets nur befestigend, nicht auflösend gewirkt hätten, weil über die Person die Sache selbst nie aus den Augen verloren worden.
Daß aber dieses die Presse auch dort binnen Kurzem bewirken würde, stehe leider sebr zu befürchten, wenigstens scheine ihm durch
England, wenn man es in seiner Vergangenheit, Gegenwart und muthmaaßlichen Zukunft betrachte, der Beweis keineswegs geliefert,
daß Preßgcsetze eine sichere Schutzwehr der Ordnung und deren Nesnltat, der Freiheit, gewährten.

Prüfe man nun, in wie weit die Prcßgesttzgcbung die Rechte und Freiheiten der Einzelnen schütze, so scheine sie nach so
vielen Erfahrungen,^ die sich täglich so zu sagen vor unseren Augcu wiederholten, auch in dieser Beziehung ihre Aufgabe höchst
unvollständig zu löse». Oeffcntliche Angriffe auf Personen, möchten sie innerlich noch so ungerechtfertigt sein, seien nie ganz unwirk¬
sam und verfehlten daher nie ganz ihren Zweck. „Das 8e»>per »liliuill !,u<?l-el" war, sei und bleibe wahr.

Was gewähre aber eine Gelb-, selbst eine körperliche Bestrafung des Nichtswürdigen, der mit frevelhafte» Händen den Schleier
zerreiße, der persönliche ober Familien-Geheimnisse bedecke, der sie, gleichviel, wahr oder entstellt, der Oeffentlichkrit Prcis gäbe, was.
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gewähre dessen und seineö Helfers-Helfcrs, des Druckers, Bestrafung demjenigen für einen Ersatz, dem seine und der Seinigen Ehre
das höchste irdische Gut sei, welches durch Geld wohl gefährdet, nie aber gesichert und ausgewogen werden tonne? Wahrlich, b's
dahin sei die Anbetung des Mammon noch nicht gekommen; käme sie aber dereinst dahin, so könnten wir uns nicht verbergen, baß
von diesem Augenblickean der Begriff von äußerer Ehre spurlos aus der menschlichenGesellschaftverschwundenwäre.

Wenn nun aus den vorstehend angegebenen Gründen die Presigrsctzgcbungihm nirgends im Stande scheine, weder die mensch¬
liche Gesellschaft noch den Einzelnen gegen die Nachtheile der Preßfreihcit zu schützen, so komme er zu dem Schlüsse, daß er von
den beiden Uebeln, Prcßgesctze oder Eensur, das letztere für das geringere und somit vorzuziehenbcreerachte. Dies schließe jedoch
nicht aus, daß er eine Verbesserung der Censur für nothwendig halte, daß ihm dieselbe in der Gestalt, in welcher sie bei uns auf¬
trete, eben fo zuwider sei, als sie einem von uns nur sein könne. In dieser Gestalt erscheine sie ihm die geschäftigste und servilste
Dienerin des Siaats-Absolutismus, der bei unö in der Büreaucratie personifizirt sei. Auch er rechne es sich zur Ehre und zur großen
Ehre, dem Beamten-Stande anzugehören, der sich in Preußen durch Humanität und Integrität auf das vortheilhaftcste auszeichne.
Allein er könne nicht verkennen, daß er zu der bedeutendstenMacht in unserem Staate Herangwachsen sei. Eine Macht, die keine
Unabhängigkeit, weder über sich, noch neben sich, noch unter sich dulden wolle, deren Haupt-Tendenz in den Worte«! Nivellirung,
Ecntraliscttion wid Despotismus begriffen sei, und die die nothwendige Eigenschaft einer jeden unbeschränkten Macht, ein fortwähren¬
des Streben nach Ausdehnung, in sich trage. Diese Macht wolle bor Presse nicht« von ihrem Regiment abtreten, und habe die
Eensur zu ihrem dienstwilligsten blinden Werkzeuge gemacht. Die gefährlichsten Lehren gegen Thron und Kirche, wenn sie nur
nicht in zu plumper anstoßiger Form vorgebracht würden, entgingen ihrem Scharfblicke oder- fänden Entschuldigung in ihrer gut¬
müthigen Toleranz, während sie mit bewunderungswürdigem Instinct Alles auswittere und mit der größten Eonsequcnz alles unter¬
drücke, was das Ansehen, die Macht ihrer Gebieterin oder deren zahllosen Diener, schwächenoder gar untergraben tonne, Völlig
willkommen aber seien ihr alle gegen solche Personen gerichtete Angriffe, die irgend eine Unabhängigkeit, sei es eine kirchliche oder
politische, zu vertheidigen wagten.

Möchten jene Angriffe noch so wenig gerechtfertigt sein, möchten sie ihrem Inhalte nach ganz oder theilweise unwahr und
ihrer Form nach noch so niedrig und gemein sein, sie fänden eben fo willige Aufnahme, wie jene ekelhaften Lobsprüchc, die die
guten Gevattern öffentlich sich wechselseitigzuzuwerfen nicht crröthcten. Das sei die Eensur, so wie sie sich bei uns als die Creatur
der Büreaucratie und als die unerbittlichste Feinbin jeglicher Unabhängigkeit zeige, und daß er dieser Censur heute und nimmer das
Wort reden würde, das glaube er nicht erst versichern zu dürfen. Somit werde er sich jedem Antrage anschließen, der eine Ver¬
besserung dieses Ucbeistandeö, eines der größten, woran wir leiden, in ernster aber ehrerbietigster Sprache begehre, während er,
wenn eö sich um Preßgesetzc handle, das Mittel schlimmer noch als das gegenwärtige Uebel, die Censur betrachte, was wenigsten«
in seinen Augen nicht wenig bedeute.

Wenn er endlich bei der angestellten Prüfung die formellen in der Vundes-Ocsctzgcbungbegründeten Schwierigkeiten außer
Acht gelassen, so wolle er die Geltenbmachung dieser Bedenken, nachdem er schon in der Sache selbst so weitläufig geworden, Andern
überlassen und am Schlüsse seines Vortrages nnr noch an die ersten Worte erinnern, die aus den Zweign des Baumes der Er¬
kenntniß erschallten, über den Genuß dessen Früchte wir hente wie damals verhandeln: „Mit Nichten werdn ihr sterben, wenn ihr
davon esset, eure Augen werden aufgcthan werden, ihr werbet sein wie die Götter, erkennend das Gute und las Böse."

Ein Abgeordneter aus dem Staude der Städte bemerkte, nach Ablauf des zur Eingabe von Anträgen lnstimmten Termins sei
ihm eine an die hohe Versammlung gerichtete, von den notabelsten Einwohnern der Städte Saarbrücken, Vt. Johann und der
Umgegend unterzeichnete Vorstellung zugekommen, in welcher unter andern sich folgende Stelle fände:

„was uns zunächst anliegt, und schon jetzt erreichbar erscheint, zum Theil auch dazu dienen wird, eine große Zukunft
Preußens vorzubereiten, ist: Erweiterung der Presifreiheit."

Gin Volk, welches sich inmitten der Ereignisse von 1830 fo besonnen, und in neuester Zeit bei an Tag gelegier Anmaßung des
Auslandes so männlich entschlossen verhalten, hätte Beweise genug seiner unerschütterlichen Anhänglichkeit an König und Vaterland
gegeben, und es könne ihm in der Hinsicht, denke er, volles Vertrauen wohl geschenktwerben.

Die Hemmnisse der Gedanken-Mittheilung, wie sie zur Zeit eristirten, ständen im grellen Widersprüche mit der Bildung und
der Wissenschaft,auf welche der Stolz des Vaicrlandcs gegründet würde «nd zu deren Erzielung wir mit voller Zustimmung einen
so beträchtlichen Theil der Staats-Ausgabcn verwendet sähen. Sich diesen Ansichten anschließend glaube er ans ene Erweiterung
der Preßsrcihcit resp. Minderung ihrer jetzigen Beschränkung, gleichzeitig aber auch auf die strengste Bestrafung der Presivergehcn
durch bestimmte Gesetze, antragen zu müssen. Im übrigen theile er subsidiarischdie Ansichten des Ausschusses. Insbesondere möchte
er sich erlauben, den Wunsch auszusprcchcn, daß wenn noch irgend ein Preßzwang bestehen sollte, derselbe für alle Parthcien gleich
sei, d. h. baß in dieser Beziehung keiner Klasse der Staatsbürger mehr Rechte als der andern zugestanden würden.

Ein Deputirtcr der Städte unterstützt den Antrag des vorletzten Redners, indem er Verbesserung der Ecnsur-Gesctzewünscht,
und lobt die Distinktiv», die der Antragsteller zwischender anonymen und Pseudonymen Schriftstellern einer Seits und der autony-
me» anderer Seits gemacht habe, mithin der anonymen Schriftstellern nicht die Gunst zuzuwenden sei, welche die autonyme in
Anspruch nehmen dürfe.

Ein Abgeordneter der Städte äußerte sich dahin: das Prinzip der Oeffcntlichkcit sei für die Nheinlanbc ein Bedürfniß geworben,
und bedinge die Fortentwickclung ihrer sozialen Zustande. Er glaube, es zieme dem gegenwärtigen Landtage, eine solche Gesinnung
gegen des Königs Majestät auszusprechen.

Er verstehe aber nicht unter dem Prinzip eine ausgedehnte Oeffentlichkeit, die in andern Ländern gestattete Preßfreiheit, oder
vielmehr den Presiunfug, sondern nur die Befugnis; und die Freiheit, alle die Interessen des Landes betreffenden materiellen so wie
die geistigen und kirchlichen Angelegenheiten freimüthig und anständig besprechen zu können. Die Schwierigkeiten aber, die sich
einer solchen Gewährung des Mißbrauch« wegen entgegen stellen, seien so groß, daß selbst die verschiedenenRedner, welche sich hier
ausführlich und grünblich darüber ausgesprochen, in ihren Ansichten und angegebenen Mitteln verschiedengeblieben seien; daher
trage er darauf an, die Bitte an des Königs Majestät zu stellen:

„Dem Prinzip der Oeffentlichkeit für alles das Gcmeindewohl und die Interessen des Landes betreffenden Angelegenheiten
die möglichste Ausdchnnng zu gestatten, und um Gewährung einer ausgedehnteren Presifreiheit, welche durch kräftige und
schnellwirkende Gesetze bewacht und gegen jeden Mißbrauch sichere, ^wodurch dem Mißbrauch, welcher sich in Betreff der
gegenwärtigen Ausübung der Eensur erhoben, abgeholfen würde." '

Gin anderer Abgeordneter der Städte kann sich nach den statt gefundenen Erörterungen nicht einem Antrage auf unbedingte
Preßfreihcit anschließen,theilt aber die Ansicht derjenigen, die meinen, daß die Censur, wie sie jetzt ausgeübt werde, sehr mangelhaft
sei, und schlägt vor: Se. Majestät um eine Revision des Censur-Gesetzesund um Bildung einer Commission zu bitten, die über
die Zulässtgkeit der Veröffentlichung von Schriften zu entscheidenhatte, welche durch die Censur zurückgewiesenworden.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden bemerkte: von einem verehrten Mitglied«: deS Rittcrstandcs sei uns der Mensch in einer
fortwährenden Erziehung vorgestellt und hervor gehoben worden, wie gefährlich der Sirenen-Gesang der Bösen und wie groß die
Verpflichtung, dessen Einwirkung uud schädliche Folgen zu verhüten. Er wolle dagegen dem Menschen die freie Wahl zwischengut
und böse belassen, denn nur in der Freiheit liege Tugend und Laster, wohingegen die ewige Bevormundung des Menschen selbst¬
ständige Eulwickelung zum Guten wie zum Bösen nimmer hervortreten lasse. Er knüpft an das Beispiel, welches uns in zwei
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Lebrein vorgeführt, seine Bemerkungen über die deutschen Universitäten, Hier entwickele der Mensch sich sclbstständig, Herz und
Ohr sei jedem Guten wie auch den Verführungen des Bösen geöffnet, und doch seien unsere Universitäten der Boden, auf welchem
unsere erleuchteten Staatsbeamten groß gezogen, roo die weisen Männer Deutschlands ausgebildet würden. Von unserem Könige
befürchte er keine beschränkende Censur und erwarte mit Gewißheit ihre zeitgemäße Milderung, allein nicht dies allein müsse man erbitten,
auch für die Zukunft uns eine Erbschaft sichern, und durch ein Gesetz fest begründen. Das Referat habe auch in diesem Sinne
sich ausgesprochen und vor der Hand Revision der Censur-Verordnung, demnach die Crlassung eines Preß-Gesetzes von Sr. Majestät
erbitten wollen. Er schließe sich deinnach dem Antrage des Referenten vollkommen an und bemerke ferner, der Antragsteller wolle
die Censur für anonyme Verfasser und die Freiheit für den unterschriebenen, priuilcgirten Schriftsteller. Hierbei sei aber wohl
zu erwägen, daß auch der Priuilcgirte seine Befugnis, überschreiten und straffällig werden könne, daß also für alle Fälle ein Preß-
Oesetz nothwendig wäre, wobei man auf dieselben Beschwernisse, wie bei einem allgemeinen Preß-Geseye, stoßen werde.

Einer der früheren Redner aus dem Stande der Städte erklärt: mit dem Referate stimme er in keiner Weise übereilt, indem
er die Preßfreiheit nicht wolle und sich mit Revision der Lensur-Gesetzc gern begnügen werde.

Der Referent zeigt, daß auch der Ausschuß die Bitte um Preßfreihcit nicht beuorwortct habe, daß aber in dem gegenwärtigen
Zustande der Gesellschaft eine bedeutende Milderung der Preßgefetze ohne Nachtheil statt finden könne und müsse, und daß die
Erlassung eineö Prcß-Codcr für die Zukunft nicht umgangen werden könne. Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall äußern,
baß wenn der Ausschuß nur die Ansicht habe aussprechcn wollen, daß die Erlassung eincö Prcßgesehes in Zukunft möglicher Weise
zu erwarten sei, es eines besondern, an Se. Majestät den König zu richtenden Antrages nicht bedurft hätte.

Ein Deputirtcr der Städte bemerkte: man umkreise die vorliegende Frage, wie die Katze den warmen Brei. Alle Ansichten,
welche sich hierüber harten gellend gemacht, stimmten darin überein, daß die bestehende Censur zu beschränkend und hemmend für
die Ocistcs-Eutwickelung sei. Wie dies zu heben, darüber seien die Ansichten verschieben. — Inzwischen bliebe der chrcnwerthen Ver¬
sammlung nur die Wahl übrig zwischen jener und der vom Referat beantragten, unter Obhut von Strafbestimmungcn zu stellenden,
Preßfreihcit. Eine Censur sti durch allgemeiue Gesetze nicht zu regeln, da die vorkommenden Fälle in ihren unendlichen Abstufungen
und Verschlingungen unmöglich so genau bezeichnet werden könnten, daß die Censoren nach ihren individuellen Ausbildungen nicht
eine verschiedene, von der festgestellten Norm abweichende Willkühr ausüben sollten, dergestalt, daß das hier Verpönte einige Meilen
weiter erlaubt sei; diese Nwormundung vernichte manche geistige Blüthe. Der menschliche Geist müßte sich nach seinen ihm beiwoh¬
nenden Gesetzen frei cntwi<teln und das Errungene mitheilen dürfen, sonst würde aus einem klaren belebenden Strom ein verpestender
Sumpf. Weun ein Volk sich für Preßfrciheit eignete, so sei dieses sicher das ruhige gemüthliche deutsche, welches wohl eher noch
einer Aufstachelung aus sMem Phlegma bedürfe, »ls der geistigen Zwangs-Iacke der Censur. Seine Gedanken und Gefühle seinen

Mitmenschen nicht unbehindert mittheilen zu dürfen, habe viel ähnliches mit dem nordamerikanische» Abspcrrungs-Syftem der Sträf¬
linge, welches in seiner oollcn Schroffheit häufig zum Wahnsinn führe. Wer nicht tadeln dürfe, von dem habe auch das Lob
keinen Werth, ähnlich in seiner Ausdrucklosigteit sei ein chinesisches Gemälde, dem der Schatten mangele. Möchten wir uns doch
nicht diesem erschlafften Volke beigesellt finden. Man gebe uns, der Vorhut gegen Gallien, außer dem materiellen noch ein geistiges
Gut zu vertreten; wen« dann »ochm^l der gallische Hahn krähte, fände er uns bereit, nicht zur Schlacht allein, sondern auch seinen
Uebermuth zu zügeln. Wenn wir die Zerrissenheit Deutschlands zu beklagen hätten, so hätten wir sie in Bezug auf die Censur zu
beglückwünschen. Obgleich bedauerlich in dem obschwebenben Falle, wo die weltliche und geistliche Gewalt über deren Grenzen im Hader
lägen, so hatte sich wch so viel bei dieser Gelegenheit festgestellt, daß die Preßeinrichtimg nicht einen gegenseitigen befriedigenden
Erfolg gäbe. Der Lüden klage den Norden und umgekehrt der Norden den Süden an, daß er sich nicht in der vorgeschriebenen
beengten Bahn bewege. Um aus diesem Dilemma zu kommen, fei das einfachste Mittel, dem Volke die Vertheidigung seiner eigenen
Interessen anheim zu geben. Eine volle Preßfreihcit mit gebührlichen Strafbestimmungen über deren Mißbrauch sei ein passendes
AuslunftSmittel, »m eine unangenehme Berührung der Regierenden zu beseitigen. Die Bemerkung von einem geachteten Gliede des
Fürstenstandes tüüne ihn nicht abhalten diese zu beantragen, da die Bundeöacte solche als grundsätzlich festgestellt habe. Unser
geistreicher hellde>ckender König wäre sicher nicht abgeneigt, dem Volke einen Schatz zu geben, den es zu vertheidigen habe. Er
trete dem Antrage des Referats bei.

man dürfe
das eine

nicht, seine
zweitens
sondern

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte erklärte: Bevor wir zu der Wohlthat einer allgemeinen Preßfreihcit gelangen
könwen, schließe er sich thcilweise dem Amcnbemcnt des Herrn Abgeordneten der Städte an, denn wenn glcicb er Preßfreiheit wünsche,
so wa»c er doch nicht zu entscheiden, ob der Prcßfreiheit ein stets sicherer bändigender Zügel anzulegen sei. Aber das müsse er
vor AlUm wünschen, baß es ein Mittel gebe, die Mängel in der Verwaltung, die Wünsche der Unterthanen und Alles, was das
Wohl des Landes beträfe, zur steten unmittelbaren und sicheren Kenntniß Sr. Majestät unseres geliebten Königs zu bringen; deßhalb
mächte er darauf antragen, daß in jeder Provinz ein einziges Blatt bestimmt werde, in welchem diese Angelegenheiten frei vorge¬
tragen werde« dürften und Sr. Majestät dadurch Gelegenheit gegeben werde, dieselben kennen zu lernen. Dem Mißbrauche, der
hiervon gefürchtet werden möchte, könne unbedenklich vorgebeugt werben, wenn Jeder mit seinem Namen für die Wahrheit seiner
Angaben bürgen müsse, und Unwahrheit und Verläumdung mit den strengsten Strafen belegt werden tonnten. Einem Könige, wie
der unsrige sei, tonne diese Kenntniß der Wünsche und Klagen nur willkommen sein, da sein ganzes Streben aus Beglückung seines
Volkes abziele.

Der Herr Vorsitzende resumirte die Verhandlungen und bemerkte, daß allerdings Se. Majestät der König in der Regulirung der
Angelegenheit der Presse so weit gehen könne, wie sich der Ausschuß-Bericht ausdrücke, als andere Nundesstaatcn gegangen seien uub
selbst vielleicht noch weiter; daß aber Allerhöchstdicselbcn über die bekannten bunbesgesetzlichen Bestimmungen sich gewiß nicht hinweg¬
setzen könnten und würden, wovon als von einem feststehenden Prinzipe ausgegangen werden könne. Im übrigen schließt sich derselbe
denjenigen Mitgliedern an, welche die Hanptnachtheile der Censur in der Willkühr einzelner Censoren gefunden haben, und sucht
die zur Beseitigung dieser Willluhr gemachten verschiedenen Vorschläge möglichst zu vereinigen, indem er findet, daß jener Will¬
kühr auf keine Weise besser vorgebeugt werden tonne, als durch Crlassung eines vollständigen Censur-Gesetzes. Denn wenn eS
möglich sein solle, ein genügendes Preßgcsttz zur nachträglichen Bestrafung zu erlassen, so müsse es auch möglich sein, ein vollstän¬
diges, alle Willkühr möglichst ausschließendes Censur c Gesetz zu erlassen. Wenn auch vorhin die bestehenden Bestimmungen über die
Angelegenheiten der Presse Censur-Gesetz genannt worden seien, so müsse er doch bemerke», baß bis jetzt kein Censur-Gesetz bestehe;
es bestände» nur Verordnungen zur Regulirung des Gegenstandes, welche sich auf die bundesgesctzlichcn Bestimmungen gründeten,
und Instruktionen, welche wieder aus diese» Verordnungen hervorgegangen seien. Wolle also die Stände-Versammlung nicht lieber
nach Vem Vorgänge der Stände von Ostpreußen und Posen, von welchen der Gegenstand ausführlich verhandelt worden sei, darauf
vertrauen, daß eine so wichtige Angelegenheit die Aufmerksamkeit Sr. Majestät des Königs im vollsten Maaße beschäftigen werde,
und deshalb diese Angelegenheit der Sorge Sr. Majestät anheim gestellt sein lassen, so würde er vorschlagen, an Se, Majestät
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den'König die Bitte zu richten, in Erwägung ziehen zu wollen, ob nicht durch ein vollständiges, alle Willluhr der einzelnen Cen¬
soren möglichst beseitigendes, Censur-Gesetz diese Angelegenheit am besten geordnet werden könne.

Gin Abgeordneter der Städte hält es für nothwendig, daß die hier vielseitig ausgesprochenen, gewiß von der ganzen Provinz
getheilten Wunsche Sr. Majestät vorgetragen werden, und trägt auf eine dieses bezweckende Adresse wiederholt an.

Der Herr Vorsitzende schließt sich diesem Vorschlage mit dem Zusätze an, daß eine solche Adresse ihm ganz zweckmäßig erscheine.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft wünscht, baß in der Adresse der Wunsch auch noch von einem Provinzial - Censur-Colleglum
ausgenommen werden möge, was aber von Sr. Durchlaucht zu einer besonderen Entscheidung verwiesen wird.

Ein Deputirter der Städte wiederholt seine frühere Aeußerung und den gestellten Antrag, worauf Sc. Durchlaucht bemerken,
daß dieser Antrag Sie nicht ganz befriedige, und daß Sie demnach sich bewogen fänden, als Verbesserung den Antrag zu stellen:
„Beschließt die Versammlung, an Se. Majestät den König die Vitte zu richten: die Angelegenheit der Presse durch ein, allen Will-
tührlichkeitcn der einzelnen Censoren möglichst vorbeugendes, Censnrgcsetz zu ordnen."

Ein Abgeordneter der Ritterschaft hält dafür, daß eine directe nnd bestimmte Bitte an des Königs Majestät gerichtet werden
müsse, indem diese ehrenhafter sei, als eine bloße Andeutung, wie es in Vorschlag gebracht worden. Es gezieme dem deutschen
freien Manne, dem Könige seine Wünsche offen und frei in Ehrerbietigkeit vorzutragen, weshalb er sich dem Vorschlage des Aus¬
schusses unbedingt anschließe.

Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marsckall wollen selbst dem Antrage auf Erlassung eines Censur-Gesetzes nicht entgegen
sein; ein Abgeordneter der Ritterschaft schlägt folgende Wortstellung der Frage vor: „Soll Sr. Königlichen Majestät das gegen¬
wärtige Censurwesen als ein Hinderniß dargestellt werden, welches der mit der Ordnung wohl verträglichen Begründung von
Sclbstständigkeiten im Staate, so wie der freien Entwickelung überhaupt auf eine höchst nachtheilige Weise entgegentritt, und ist
aus diesem Grunde Se. Majestät zu bitte», die bestehenden Censur-Vorschriften einer Revision zu unterwerfen, bei der ganz beson¬
ders die Anonymität, so wie die Anwendung dieser Vorschriften durch bcsouders geeignete Personen zu berücksichtigen sein dürfte."

Der Referent spricht die Ansicht aus, ein Prcßgcsctz könne nur vom Bundestage ausgearbeitet und erlassen werden, eine Mil¬
derung der gegenwärtigen Censur-Verordnungen aber durch Preußen allein erfolgen.

Ein Deputirter der Landgemeinden bemerkte, man sei nach einer langen Diskussion dahin gelangt, daß mau aus den vielsei¬
tigen Ansichten die hervorheben tonne, welche als die allgemeinere der Gegenstand der an des Königs Majestät zu richtenden Bitte
sein solle. Er glaube, daß es der Absicht der Majorität der Versammlung am entsprechendsten sein werde, bei der Formulirung
des Antrages den von dem Herrn Landtags-Marschall gemachten Vorschlag zum Anhalts-Punkte zu nehmen, und mit Hindcutung
auf die dereinstigc Erlassung eines allgemeinen Preßgesctzes, wenn die äußeren Verhältnisse des Staats es leichter gestatten werden
als jetzt, die ständische Vitte auf Publitatiou einer dem Bedürfnisse der Zeit angemessenen Censur-Verordnung, durch deren Be¬
stimmungen die Uebelstände beseitigt werden, welche die allgemeinsten Klagen verursachen, dermalen zu beschränken. Ob aber, wie
dies von mehreren Seite» proponirt worden, die Vorlegung des Entwurfs einer Verordnung zur ständifchcn Berathung erbeten
werden solle, gebe er der Erwägung der Versammlung anheim; ihm scheine eine solche Bitte nicht vollständig begründet, indem
es sich hier nicht von einem Gesetze handle, welches Eigenthums- und Personen-Rechte, im Sinne des allgemeinen Gesetzes vom
5. Juni 1823 betreffe, sondern von einer Maaßnahme »uf dem Gebiete der höheren Staatsverwaltung, welche nach seinem Dafür¬
halten des Beiraths der Provinzial-Etände nicht bedürfe.

Ein anderer Abgeordneter der Landgemeinden sagt: die Diskussion habe das Mangelhafte der gegenwärtigen Censur-Verhältnisse
hinlänglich dargetban. und darüber, daß das Uebel vorhanden sei und beseitigt werden müsse, sei man einverstanden, aber nicht
über das Mittel, welches dafür das Beste sei. Sein Vorschlag gehe dahin, unter Anführung des ans dem jetzigen Zustande ent¬
springenden Ucbelstandcs zu bitten, die bestehenden Censur-Vorschriften revidiren, der Presse eine ausgedehntere Freiheit gestatten
nnd dadurch eine dein Stande der Cultur und den Erfordernissen der Zeit angemessene Preß-Gcsetzgebung herbeiführen zu wollen.

Se. Durchlaucht bemerken, daß der durch Sie gemachte Vorschlag das Resultat der bis dahin Statt gefundenen Aeuße¬
rungen gewesen sei, und Ihnen noch immer, als die Hauptmomente der Diskussion enthaltend, erscheine; Sie würden demnach
darüber zur Abstimmung schreiten lassen. Der Herr Referent verlangt die Priorität für die Anträge des Ausschusses, uud will die¬
selbe in zwei Fragen vertheilen; die erste Frage lautet: „Beschließt die Versammlung, a» Sc. Majestät dc» König die Vitte zu
richten, die Angelegenheit der Presse durch ein allen Willkührlichkcitcn der eiuzclnen Censoren möglichst vorbeugendes Censur-Gesetz
zu ordnen?" und wird dabei bemerkt, daß im Falle der Bejahung in der deßfalls zu entwerfenden Adresse die durch den Herrn
Antragsteller geäußerten speziellen Wünsche, welche in den durch einen Abgeordneten der Ritterschaft vorgeschlagenen Fragen sehr
zweckmäßig modulirt worden, angeführt werden mögen.

Bei der Abstimmung haben sich 59 Stimmen für, und 5 Stimmen gegen den Vorschlag des Ausschusses ergeben. Die Stellung
der zweiten Frage ist dadurch unnöthig geworben.

Auf den Antrag eines Abgeordneten der Städte wird beschlossen, und Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall versprechen
sich dafür zu verwenden, baß die heutige Verhandlung so ausführlich, wie thunlich, vcröffeittlicht werde.

Es kommt hierbei zur Sprache, daß höheren Orts eine gedrängtere Form der Berichte gewünscht worden sei; es wird bemerklich
gemacht, daß nur vollständige Mittheilung des Gesagten den beabsichtigten Zweck erreichen werde, Auszüge aber, je nachdem sie ge¬
faßt worden, leicht zu Mißverständnissen führen können.

Der Herr Abgeordnete von Groote äußerte, in so fern die vollständige Veröffentlichung dieser Verhandlung von der Stande-
Versammlung beliebt und von dem Herrn Landtags-Commissar gestattet würde, so hoffe er von einer neuen Zusammenstellung der¬
selben für den Zeitungsbericht entbunden zu werden, indem dann der Abdruck des Sitzuugs-Protocolls mit Weglassung der Namen
der einzelnen Redner genügen würde.

Es kommen hierauf die Anträge, die Klassensteuer und ihre Contingcntirung betreffend, zur Sprache.

Der betreffende Referent des achten Ausschusses trägt nach Beleuchtung der beiden Anträge darauf an, daß Se. Majestät ge¬
beten werden möge:

1) daß die Vertheilung des Klassenstcucr-Contingents der Nheinprovinz überhaupt von Grund aus geprüft, und den ermittelten
Ungleichheiten nach einem in Allerhöchster Weisheit zu bestimmenden Verfahr.'» huldreichst abgeholfen, auch eine periodische
Revision der Vertheilung angeordnet werde. Zugleich aber sei zur Auffindung des dabei zu befolgenden Systems die Er¬
richtung einer gemischten Commission von Mitglieder» der Stände und Königl. Beamten erforderlich;

2) daß künftig daS jetzt bestehende Contingent der Klassensteuer in der Nheinprovinz auf den Grund vermehrter Bevölkerung
wenigstens für einige Zeit nicht erhöht und ferner, wenn auch nicht von allem Zuwachs befreit, dieser doch auf ein weit
gelinderes Verhältniß, etwa daS Drittheil des jetzigen Zuschlags, bestimmt werde;



1l8

3) baß in den Bezirks- sowohl als, Kreis-Commissionen die Zahl der in dem Regulativ vom 2. Juni 1829 vorgeschriebenen
3 Stimmen ferner nicht erforderlich sei, um die Berufung einzelner Kreise und Bürgermeistereien an die Königl. Regierung
zu begründe», sobald die Reklamationen wegen Ueberlastung in den Sitzungen angetragen und zu Protocoll gegeben
worden sind;

4) daß künstig den Bezirks-Commissionen anstatt eines, fünf Mitglieder der Königl. Regierungen als Stimmberechtigte beigc-
geben werden, worunter der Präsident oder ein Abthcilungs-Dircctor als Vorsitzender;

5) daß den Commissionen für die Indiuidual-Reparationen in den Gemeinden künftig vier achtbare Einwohner, und zwar aus
jeder der 4 Haupt-Klassen einer, welche der Landrath, zu ernennen haben wird, als stimmberechtigteMitglieder beigcgeben
werden;

6) daß künftig an die Stelle der jetzt bestehenden 13 Klasscnstuscn, deren 28 gestattet werden; nämlich zum jährlichen Be¬
trage von 1 Tblr. se»p. '/, Thlr,, 2, 8, 4, 5, 6, ?, 8, 9. 10, 12. 15, 18, 21, 24, 80, 86, 42, 48, 34, 60, 72, 84, 96,
108, 120, 182, 144 Thlr,'

Der Antragsteller bemerkt, so jehr er die grünbliche Sorgfalt, womit der Ausschuß diesen wichtigen Gegenstand behandelt habe,
anerkenne, so könne er doch mit dem Referat nicht überall einverstanden sein. Er habe auf Aufhebung der Contingentirung der
Klassensteuer angetragen, die Gründe, aus welchen hier dieser Antrag abgelehnt werde, seien nicht Stich haltend; daß die Contin¬
gcntirung ihren Zweck, eine gleichmäßige Vcrthcilung zu bewirten, gar nicht erreicht habe, ergebe sich aus der Erfahrung und den
vielen Beschwerden, welche Einer hohen Stände-Versammlung darüber vorlägen. Nenn z. V. Mülhcim a. Rhein pro Kopf
24 Sgr. 8 Pf., und ihre Namens-Schwester an der Ruhr nur 12 Sgr, 9 Pf, pro Kopf gäbe, so tonne man das doch keine
gleiche Besteuerung nennen. Der andere Vortheil, welchen die Contingentirung baben solle, bei Indivibual-Einschätzungen es den
Lotalbehurden möglich zu machen, die ärmeren Klassen zu erleichtern, bestehe durchaus nicht, sondern grabe das Gegentheil, denn
da eine bestimmte Summe zur Vertheilung gegeben sei, welche in allen Fällen aufgebracht werden muffe, so käme die Behörde fast
immer in die Lage, die Ansätze erhöhen zu müssen; man fürchte bei Aufhebung der Contingentirung, daß die Regierungen die Umlage-
Rollen wieder willluhrlich erhöhen möchten; er theile indessen diese Furcht nicht. In der Provinz Wcstphalen sei die Contingentirung
nicht eingeführt, nach den von dort erhaltenen Mittheilungen habe aber dennoch die Klassensteuer in den verflossenen Jahren daselbst
weniger zugenommen, als in der Nheinprovinz, dabei müßten noch die unbeibringlichcu Reste berücksichtigtwerben, welche in West-
phalen dem Staate zur Last fielen, während sie in der Rheinprouinz von der klassenstcuerpflichtigenBevölkerung wieder ausgebracht
werden müßten. Mit Rücksichtdarauf, daß iu Zeiten, wo eine Verminderung der Staats-Abgaben in Aussicht stehe, ein festes
Contingent immer ein Nachtheil sei, glaube er, daß sein Antrag, die Contingentirung aufzuheben, alle Berücksichtigung verdiene.
Wolle Eine hohe Stände-Versammlung aber hierauf nicht eingehen, so wäre der Substdiar-Antrag: „eine ganz neue Vertheilung
des Eontingentö in der Rheinprouinz Statt finden zu lassen", doch ganz begründet. Die gegenwartige Vertheilung dieser Steuer
entbehre aller gesetzlichen Basis, hätte sie aber im Jahre 1829 eine solche gehabt, so läge es in der Natur der Sache, in der
Wcmdelbarteit der menschliche»Verhältnisse, baß sie diese Grmidlage dermalen verloren haben müsse. Diesem Antrage habe der
Ausschuß zwar beigestimmt, auch eine Commission, bestehend aus dem Herrn Ober-Präsidenten, fünf Regicrungs-Mitgliedern und fünf
ständischenDeputaten in Vorschlag gebracht, um die neue Reparation nach einem von des Königs Majestät zu bestimmenden Ver¬
fahre» — worüber indessendas Gutachten der Stände noch zu hören wäre, — in Ausführung zu bringen, dagegen müsse er bemerken,
wie die Abhülfe in Bezug auf die Ungleichheit in der Klassensteuer dringend sei. Diese Abhülfe würbe durch ein nochmaliges
Anhören der Stände wieder um ein paar Jahre verlängert werden. Eine Vertheilung der Steuer gehöre auch nicht unter jene
Gegenstände, wobei eine ständischeMitwirkung gesetzlich erforderlich sei, und iusofern sie wünschenswerth erscheine, wäre dafür durch
Zuziehung der fünf ständischenDepntirten gesorgt. Möge daher Eine hohe Versammlung die Bitte an Se. Majestät richten, die so
»otl)we»0!ge neue Reparation der Steuer recht bald Statt finden zu lasse».

Zu dem Ende würde es zweckmäßigsein, die fünf ständischenDepntirten schon gleich zu wähle», und für die Erneuerung oder
Revision der Vertheilung eine Periode von 10 Jahren in Vorschlag zu bringen, der ersten Bertheilung unter die Regierungs-Bezirkc
müßte sofort auch die Subrepartition auf die Kreise nachfolgen.

Mit den weiteren Anträgen des Ausschusseserkläre er sich einverstanden. Nur dürfte ihnen noch hinzuzusetzensein, daß sobald
ein tlassensteuerpftichtiger, in de» zwei höchste» Klasse» dieser Steuer eingeschätzter, Eingesessener in eine schlacht- u»d mahlstcuer-
pflichtige Stadt verziehe, seine Stencrquotc dem Contingcnt der Gemeinde, des Kreises uud des Regierungsbezirks abgeschrieben
werde» muffe. Dieses erscheineganz billig und die Ausführung um so nothwendiger, da gerade durch diese Verziehungcn viele
Gemeinden in ihrer Steuerlast übermäßig gestiegen seien. Der Staat könne die Abgaben doch nicht doppelt erheben; einmal in
der Schlacht- und Mahlsteuer und das zweite Mal in der Klassensteuer. Seinen Vorschlag habe er auf die zwei höchsten Steuer¬
klasse»beschränkt, um dessen Ausführbarkeit zu erleichtern und nicht schon bei kleinerenSteuersätzen eine Veränderung im Contingent
hervorzurufen; nicht zn übersehen hierbei wäre aber, daß die klassensteuerpstichtigeBevölkerung, so oft sie sich in schlacht- und mahl-
stenerpstichtigenStädten befände, hier mitsteuere, während dies umgekehrt nicht der Fall sei. Schließlich halte er eine Bildung von
nenen Klassensteuer-Stufen nicht für zweckmäßig; diese Steuer sollte die Mitte halten zwischen einer Kopf- und einer Einkommen¬
steuer. Ein spezielles Eindringen in die Vermögens-Berbältnisse der Steuerpflichtigen sei untersagt, jemehr würbe es gerade nothwendig,
das Vermögen der Steuernde» gegen einander abzuwägen, was doch gerade vermiede» werben solle.

Ein Dcputirter der Städte erklärt, er habe im Ausschusse bereits die Ansicht ausgesprochen, daß eine Vermehrung der
Klasse» nicht zweckmäßigoder wünschenswerth, und der Beschluß der Stände-Versammlung wegen Zuziebuug der ständischenMit¬
glieder nicht erforderlich sei, daß er übrigens auch für eine Revision von 10 zu 10 Jahren stimmen werde.

Ein Abgeordneter der Städte tritt dieser Ansicht bei; ein anderer erklärt woher es komme, daß in einigen Orten der Durch-
schnitts-Vctrag der Klassensteuer viel bedeutender, als an andern sei. Er erklärt sich zu Gunsten der Contingentirung, wenn er
auch sich mit weniger Klassen begnügt haben würbe,

Ein Deputirtcr der Stäbte ist im Allgemeinen mit der Ansicht des Antragstellers einverstanden, hält aber eine Vermehrung
der Steuer-Klassen für absolut nothwendig, und bittet die Versammlung, sich dafür auszusprechcn.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft ist mit sämmtlichen Anträgeil des Referats einverstanden, besonders was die Vermehrung
der Steuerklassen betrifft, findet aber die Zuziehung von 5 Regierungsbcamten zur Vertheilungs-Eommission auf die Kreise nicht
angemessen, und hält zwei vollkommen genügend.

Ein Deputirter der Städte spricht sich ganz im Sinne des vorletzten Redners aus und tadelt insbesondere die Umtriebe, welche
bei Vertheilung der Steuer aus die Kreise Statt finde.

Ein Abgeordneter der Landgemeindenerklärt, wie die Steuer früher hinaufgeschroben worden, und rühmt, baß dieß, seitdem
die (zontingentiruug eingetreten, nicht mehr Statt finde; er spricht sich für die durch den Ausschuß vorgeschlagene Zuziehung
von Königl. Beamten aus.
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Ein Abgeordneter der Städte giebt die Gründe an, welche ihn bewogen haben, gegen eine Vermehrung der Steuerklassen
zu stimmen, und sich auch gegen eine fernere Zuziehung von ständischen Mitgliedern zu erklären.

Ein anderer Deputirter der Städte hält es für unnütz, die Contingentirung der Klassensteuer weiter anfechten zu wollen,
da diese zu allgemein beliebt erscheine. Er theile aber die Anficht des vorigen Redners, das! eine Vermehrung der Klassen nicht
wünschenswerth sei.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft spricht für die Contingentirung und für eine Vermehrung der Klaffen, wenn auch nicht in-
der Ausdehnung, wie sie der Ausschuß vorgeschlagen.

Mehrere Mitglieder erwähnen, daß die Königl. Negierung die Notwendigkeit mehrerer Abstufungen dadurch anerkannt habe,
daß sie in einzelnen Fällen selbst das Auökunftsmittel vorgeschlagen, Steuerpflichtige abwechselnd, das eine Jahr zu 4, und das
nächste Jahr zu 6 Thlr. zu veranlagen.

Der Referent erwidert noch einiges auf die verschiedenen gegen das Referat gemachten Ausstellungen, und schlägt ein De¬
putirter der Landgemeinden vor, die bisherigen Klassen beizubehalten, den Gemeinden aber zu gestatten, ausnahmsweise Unter-
abthcilungcn zu machen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkte, wenn die Klassen vermehrt würden, so werde besonders in den höheren
Klassen eine reine Vermögenssteuer daraus entstehen. Bei den Klassen unter 18 Thlr. halte er Unterabthcilungen für zweck¬
mäßig, namentlich für eine Klasse von 5, uud eine andere von 15 Thlr.

Sc. Durchlaucht wünschen zu wissen, ob Jemand für Aufhebung der Eontingentirung stimme. Es erhebenjsichdafür nur
3 Mitglieder. Es wird darauf die Frage gestellt, „ob die Revision des Eontingentö von 10 zu 10 Jahren beliebt werde,"
und diese blos mit 35 Stimmen gegen 3U bejaht. Es kann demnach dem Antrage keine Folge gegeben werden, und fällt die
Frage wegen Bildung der Commission von selbst weg.

Ein Deputirter der Ritterschaft schlägt vor, man möge die Behörden bitten, eine festere Basis zur Vertheilung der Klassensteuer
zu ermitteln, und erwähnt, daß er eine solche aufgefunden, die auch für den Negiernngsbczirt Aachen als ganz bewährt sich er¬
wiesen habe.

Ein anderer Abgeordneter desselbenStandes erwidert, die Regierung zu Eöln habe bis jetzt sich vergebens bemüht, eine solche
Basis aufzufinden, und werde der Herr Abgeordnete ihr einen großen Dienst leisten, wenn er ihr seinen Vorschlag mittheile.

Ein Deputirter der Städte sagt, im Regierungs-Bezirk Aachen fehle es auch an einer festen Basis, und bis jetzt kämen noch
Reclamcitionen in Menge vor.

Der nächste Vorschlag des Ausschusseswar, sich gegen eine Erhöhung des Kontingents zu verwahren. Es hat sich hiergegen
kein Widerspruch erhoben.

Darauf wird gefragt, ob der Vorschlag des Antragstellers, baß nämlich beim Verziehen von Klassensteuerpstichtigender zwei
böchstm Steuerklassen in mahl- und schlachtsteuerpstichtigeStädte die Abschreibung des Steuer-Betrages vom Contingente er¬
beten werden möge, Beifall finde, und ist dieser einstimmig geäußert worden.

Die fernere Frage: ob künstig statt der bis jetzt bei den Bezirks- und Kreis-Commissionen erforderlich gewesenen drei Stim¬
men nur Eine Stimme als genügend betrachtet werden solle, um eine Neelamation höheren Orts zu begründen, wird ebenfalls durch
überwiegende Stimmenmehrheit bejaht, und wird die Zuziehung von 5 Regierungs-Beamten, worunter der Präsident oder ein Ab-
theilnngs-Director als Vorsitzender, statt daß bisher nur Einer an der Verhandlung Theil genommen, ebenfalls durch überwiegende
Stimmenmehrheit angenommen.

Die nächste Frage: ob den Commissionen für die Inbividual-Nepartitioncn in den Gemeinden künftig 4 achtbare Einwohner,
und zwar aus jeder der 4 Hauptklassen einer, welche der Landrath zu ernennen haben wird, als stimmberechtigteMitglieder beige-
geben werden sollen, giebt Anlaß, einer Seits zu bemerken, daß die Angabe des Ausschusses auf Irrthum beruhe, während von
anderer Seite das Gegentheil behauptet wird; die Frage selbst wird durch überwiegende Stimmenmehrheit bejaht.

Die letzte Frage: ob die vom Ausschusse beantragte Vermehrung der bis jetzt bestehenden 18 Klassen auf 28 Klaffen beliebt
werde, ist nur mit 43 Stimmen gegen 25 Stimmen bejaht worden, und mithin auch als beseitigt anzusehen.

Es wird nun die durch einen Abgeordneten der Landgemeinden vorgeschlageneVerbesserung, wonach im Allgemeinen die 18
Klassen beibehalten werden, die Gemeinden aber die Nefugniß haben sollen, ausnahmsweise Mittelklassen zu bilden, zwar in An¬
regung gebracht, aber auf den Vorschlag eines Abgeordneten der Ritterschaft der Bildung zweier Mittelklassen, nämlich der einen
zwischen4 uud 6 Thlr., und der andern zwischen 12 und 18 Thlr., zurückgegangen, und dieser mit überwiegender Stimmenmehr¬
heit angenommen.

Se. Durchlaucht zeigten nun an, baß folgende Referate zur Einsicht offen gelegt worden:

Vom zweiten Ausschüsse: Ueber die mit Frankreich abzuschließendeUebereinkunft zur Verhütung der Forstfrevel in den Glänzwal-
dulrgcn.

Vom vierten Ausschusse: Ueber Entschädigung nicht eingegangener Eompetenzgelder für die Stadt Wesel.

Vom fünften Ausschusse: Ueber Revision des Gesetzes über Vormundschaftswcsen ,c.

Vom sechsten Ausschusse: 1) Ueber die Concession zur Schenkwirthschaft für W. Engstfcld zu Barmen.
2) Ueber die Anordnung periodischer Gerichts-Sitzungen.

Vom siebenten Ausschusse: Ueber Scrüitut-Vcrechtignngen der Flinger und Gerresheimer Gemarken.

Vom achten Ausschusse: 1) Ueber Revision der Grundsteuer.
2) Gehalt der Beamten in der Rheinprovinz.
3) Zuschläge auf die Schlacht- und Mahlstcuer.
4) Verwendung des Landwehr-Cauallerie-Mobilmachungs-Fonds :c.

Vom zehnten Ausschusse: Nentbarmachnng der Kassenbeständeder Rheinischen Provinzinl-Fcuer-Socletät.

Die Sitzung wurde auf Morgen, Vormittags 10 Uhr, bestimmt.
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Sechs und dreißigste Sitzung.
Düsseldorf, den 2N. Juli 1841.

Bei Eröffnung bei Sitzung konnte das Protokoll nicht verlesen werden, da die Reinschrift noch nicht fertig geworben war.
Es wurde also mit dem Vortrage mehrerer Adreß - Entwürfe der Anfang gemacht und zuerst diejenige, den Ausbau des Nordkanals
betreffend, mitgetheilt. Sie fand die allgemeine Zustimmung und wurde, so wie die Adresse wegen Aufhebung des Gesetzes vom 6.
März 1821 u. f., genehmigt.

Die demnächst verlesene Adressewegen Wiederbesetzung des bischöflichenStuhles zu Trier gab Sr. Durchlaucht dem Herrn
Lanbtags-Marschall Anlaß zu der Bemerkung, daß Sie den Hrn. Referenten ersucht hätten, den Passus wegen der in der Provinz angeb¬
lich cirkulirenden beunruhigenden Gerüchte fallen zu lassen; es traten mehrere Stimmen diesem Wunsche bei, welchem der Referent
zu entsprechen sich bereit erklärte, und ist darauf die Adresse genehmigt worden.

Eine andere Adresse, die Ablchuung des Provinzial-Kirchen- und Schulrechts des Hcrzoglhums Clevc u. s. w. betreffend, wurde
ebenfalls genehmigt und fand eine dritte, welche die Unterstützung Sr. Majestät für die Bewohner von Büderich erbittet, eine
gleiche Aufnahme.

Das Begleitung«-Schreiben zu dem Statut der Hagel-Schaden-Versichcrungs-Anstalt wurde auch genehmigt und eine Adresse
wegen Herabsetzung der Salzpreife für Soda- und Tabacksfabriken hatte sich einer gleichen Aufnahme zu erfreuen.

Es kam hierauf das Referat des 9. Ausschusseswegen des von mehreren Seiten beantragten Schutzzolls auf Eisen zur Erör¬
terung. Der Ausschuß hat sich dahin ausgesprochen, baß weder dem Antrage aus Herabsetzung des Zolls, noch demjenigen auf
Erhöhung desselben, Folge gegeben werden tonne. ,

Ein Abgeordneter der Städte bemerkte, der Schluß des Referats gebe der Hoffnung Raum, daß durch Handlung«-Tractate
dem Fabrikate ein vermehrter Abfluß nach dem Auslande bevorstände, vorläufig seien jedoch dies für unö Vögel, die mau uns auf
dem Zaune zeige. Die Gegenwart bedürfe etwas Befriedigenderes, welches er beantragt habe; inzwischen würde er in einem
gewissenFalle diese Zustchcrungcn amendirend in Anspruch nehmen zu dürfen sich erlauben. Die vorliegende Frage zerfiele in 3
Abtheilungen:

1) Können die Eiscnfabrikantcn bei den bis 1836 bestandenen Einfuhr-Abgaben von 1 Thlr. pi^o Ctr. nicht ihr Auskommen
finden?

2) Können die inländischen Industrie-Zweige, welche das Erzeugnis! ueroollkommnen, gegenwärtig im Auslande ihren Absah
aufrecht erhalten?

3) Ist diese Begünstigung der Eiseufabrikanten, welche einen Schutzzoll von 100 "/„ genießen, unserem Zolltarif angemessen und
im Interesse der Verbrauchenden?

Alle drei Fragen müßten wohl verneinend beantwortet werden.
Die erstere Frage wurde durch die lithographirte Eingabe selbst in deren Anlage Lit. ^ erledigt, wo durch Zahlen festgestellt

sei, daß zwischen 1826 und 1839 deren Erzeugnisse sich mehr als verdoppelt hätten. Im Ausschussehabe er einem der Bevollmäch¬
tigten die Bemerkung gemacht, woher es komme, daß sich die Ausbeute fo sehr vermehrt, da doch erst 1836 die Zollerhöhung von
1 auf 3 Thlr. statt gefunden; worauf ihm derselbe erwidert, baß bevor das Fabrikat freien Eingang in Baiern und Würtemberg
gefunden, das fremde hoch besteuert gewesen. Vei späterer Untersuchung habe sich gefunden, daß schon Anfangs 1830 sich jene
Länder dem deutschenZollverein angeschlossenhätten, mithin jener angegebeneGrund sich als unhaltbar herausgestellt. Der frühere
Zoll habe tauin hingereicht, sonst würde man unter dessen Einflüsse die Anlagen durch kostspieligenStolleubau :c. nicht erweitert
haben. Kaum wäre die Zollerhöhung. eingetreten, so seien die Preu'e um ? Thlr. pi-„ 1000 Pfd. erhöht, welches die armen Schmiede
ausschwitzenmüßten, da deren Abnehmer keine höheren Preise zahlten, noch tonnten. Wenn die Etablissements, welche sich noch im
alten Schlendrian bewegten, bei einem Schutzzoll von 33'/, °/„ beiläufig sich nicht aufrecht erhalte,, zu tonnen behaupteten, so sei
«s zu viel verlangt, sich auf Kosten des Publikums ein Faulbett bereiten zu wollen. Der Bergbau beweise, daß er die freie Luft
ertragen könne, da das Roheisen vom Auslaude ohne allen Zoll eingeführt werden dürfe. Ucbcrhaupt stellten sich die Verhältnisse
bei der Erzeugung des Eisens und bei dessen Verfeinerung lange nicht so nachtheilig, als uns der lithographirte Bericht glauben
machen wolle. Unser Eisen sei besser als das in Belgien und England erzeugte. Unsere Arbeiter könnten dies zu den mehrstcn
Zwecken nicht entbehren, und bezahlten gerne einen höheren Preis dafür. Der Arbeitslohn sei hier weit billiger als in England.
All der Saar genössen die Industrie-Anstalten bei den Königl. Kohlen-Gruben einen angemessenenRabatt.

Das nachtheilige Verhältniß durch den Brutto-Zehnten, welchem zum Theil das rechte Nheinufer beim Bergbau unterworfen,
treffe die linke Seite nicht. Hier sei solcher so frei, wie in England und Belgien, indem für die technische Beaufsichtigung desselben,
so daß nur der Vernunft gemäß ausgebeutet werden dürfe und die in der Tiefe arbeitenden Personen möglichst gesichert seien,
vom Netto Ertrage nur 5°/„ bezogen würden, welche den verursachten Kosten ziemlich gleich kämen. Die Gleichstellung in Bezug der
Abgaben uud der Verwaltung der rechten Nhcinseite mit der linken sei im vorliegenden Bergbau-Gesetz so viel als thunlich beantragt.

Wie könnten die Eisenfabrikanten auf einen Schuhzoll von 100°/<> bei der Umwandlung von Roheisen in Feineiscn Anspruch machen,
da von den vollendet ausgearbeiteten Eisenwaaren in schwebendenSätzen nur I, 10, 15, von den gröberen bis 60'/» «" der Landes-
grenze entrichtet werden müßten. Für Sensen, deren für 1 » 2 Millionen Thaler eingeführt, würden nur 6 bis ?"/„ Eingangs.
Rechte gefordert.

Eine gesundeHandelspolitik gestatte den rohen Stoffen freien Eingang, besteuere halbfertige Waaren mit einem mäßigen, und
die ganz fertigen mit einem größeren Eingangs-Zolle. Bei den Manufaeturen werde dieses Prineip durgehends gehandhabt. Die
Seide, Baumwolle und Leinen-Garne würden mit 1 bis 5"/„ beim Eingänge versteuert, die fertigen Waaren stärker.

Ein Schutzzoll von einem Thaler pro Ctr., welches gegen 33'/, "/<> ausmache, dürfte demnachmehr wie ausreichend erachtet werden.
Vor Kurzem habe in der Belgischen Kammer eine Erörterung ähnlicher Art statt gefunden. Es habe sich darum gehandelt, ob das

englischeLeinengarn, welches auf Maschinen gesponnen, billiger hergestellt werde, als solches auf die herkömmliche Weise geschehe,
durch einen hohen Zoll abgesperrt werden solle. Jedoch habe sich nach lebhaften Erörteruugeu gefunden, daß wenn den stammändi-
schcn Webern kein eben so billiges Garn als den Engländern zu Gebote stände, die Ausfuhr des Leinens nach Frankreich uud Spanien
vor und nach ganz aufhören müsse, uud mau habe sich entschlossen, durch Anlagen von mechanischen Spinnereien in die Fußstapfen der
Engländer zu treten, um jeuen Erwerbszweig nicht einzubüßen. Diesem Beispiele sollten auch wir wohl in der Eiscnfabritation folgen
müssen. Koats müßten das theure Holz ersetzen.

Er gehe nun zur zweiten Frage über.
Wie sei es unsern Schmicdercien in Berg und Mark, die zum Theil ein Material verarbeiten müsse», welches beim Eingange so

hoch besteuert sei, als der ursprüngliche Werth davon, möglich, hiervon Waaren zu machen, die gegen V, dem Auslande zugeführt
werden sollten, an dessen Grenzen hohe Eingangszöllc bezahlt werden müßten?

Die Erörterung über den Salzpreis für inländische Fabriken habe diese Frage ausreichend erörtert und einen Grundsatz festgestellt,
welcher auch den Schmiedcreien folgerecht zu Gute kommen müße. Der neunte Ausschuß habe diesen ausgesprochen, warum möge
derselbe bei einer ganz ähnlichen Frage jetzt anderer Meinung sein? Würde dieser erdrückendenSteuer keine Erleichterung gegeben,
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so müßten unsere fleißigen Arbeiter wohl den Wanderstab ergreifen und ln der Fremde ihr Vrod suchen, wo ein höherer Lohn ihren
Mühen winke. Der Heimische Gewcrbsfleiß, i» jenen Ländern entwickelt, benähme uns den Absatz dahin und schaffte aus Abnehmern
Concurrentcn. Frankreich und Belgien lieferten den Beweis davon.

jl?' Die 3. Frage sei schon vor einigen Tage beantwortet, da wir die Adresse verwarfen, welche, obwohl sie dem Prinzip des Zoll¬
tarifs huldigte, welcher beim Eingange durchschnittlich nur ll)"/„ erhoben wissen wolle. Netorsionen gegen das Ausland vorge¬
schlagen. Man rief: keine Zölle, freien Handel, Der Consnment habe nicht zum Opfer der Industrie dienen wollen. Dessen
man sich selbst erwehrt, dürfe man dies armen fleißigen Arbeitern aufbürden wollen? um so vielmehr, da der gemäßigte Zoll zum
Schutze der Umwandlnug des Ruh- in Feineisen hinreiche, der Forlbestand in Kunden den Schmicdereie» möglich bleibe, den Zuschuß dcS
Eisens vom Auslande erhalte; ein erdrückender jedoch, der den Werth der Waare erreicht, unsern auswärtigen Verkehr auf ganz
Un ebeutendes herabsinken machen würde.

Möge sein Hülfcruf im Namen von ^U,N00 fleißigen Arbeitern in den Gemüthern der Versammlung einen lebhaften Anklang
finden und sie veranlassen, seinen Antrag zu unterstützen.

Se, Durchlaucht erinnern an einen dnrch den fünften Landtag gefaßten Beschluß, wornach in einer und derselben Sache Nie¬
mand mehr als dreimal das Wort nehmen dürfe, und bemerken dabei, es sei eben nicht nothwendig, daß letzteres geschehe.

Ein Abgeordneter der Städte schließt sich den Ansichten des vorigen Redners so vollständig an, baß er wüuscht, es möge kein
Wort davon für's Protokoll verloren gehen.

Ein Deputirtcr der Ritterschaft sagt: in der Angelegenheit, die uns jetzt beschäftigt, liegen zwei Anträge vor, die in derselben
Sache zwei entgegengesetzte, sich ganz widersprechende Pctita stellen.

Jene« Mitglied aus dem Stande der Städte habe im Namen der bergischcu Stahl- und Eiscnwaarcn-Fabrikante» einen Noth¬
stand geschildert, der bei ihnen eine solche Höhe erreicht haben solle, daß der Lebensunterhalt von Tausenden im höchsten Grabe
gefährdet sei. Diese Gefahr sollte nun nach deren Vorschlag ans Kosten einer andern sehr wichtigen Industrie der Provinz, nämlich
dadurch abgewendet werde», daß dieser der Schutz, dessen sie sich jetzt erfreute, entzogen werde. Die letzt bezeichnete Industrie behaupte,
daß nicht allein d^e geringste Verlürzuug dieses Schutzes, der noch.zu ihrer Erhaltung nicht hinreiche, eben wohl Tausende von Menschen
brodios stellen würde, und trägt demnach auf Erhöhung ihres Schutzes an. Es wäre also hier vor Allem zu untersuchen, ob die
Stäude-Versammlnng sich wirtlich i» der Lage befände, in dieser hochwichtigen Angelegenheit ein motivirtcs Gutachten abgeben zu
können. Nach den Materialien, die uns der Bericht des Ausschusses barböte, dürfte sich als Resultat des erster« Antrages heraus¬
stellen, daß, um eiuem Industrie-Zweig eiuen anscheinend sehr mäßigen Vortheil zu verschaffe», ein anderer sehr bedeutender gänzlich zu
Grunde gerichtet werden solle. — Er sage einen sehr mäßigen Vortheil; weil das zu den bergischcn Fabrikaten verwendete Eisen
bei den meisten doch nur einen geringen Theil ihres wirtlichen Werthes ausmache. Um dieß aber einigermaßen mit Sachkenntniß
beurtheile» zu können, hätte doch nothwendig eine genaue Nachweise über den jährlichen Verbrauch an fraglichem Eisen uud über den
Werth der davon fabrizirtcn Waaren vorgelegt weiden müssen, — Diese sei aber nicht beigebracht uud läge eben so wenig ein Beweis
über den angeblichen großen Nothstand vor. Wenn aber dieser Nothstand wirtlich so groß sei, so müsse es doch sehr befremden,
daß die belgischen Fabrikanten sich nicht zuerst zur Abhülfe an die betreffenden Ministerien gewandt hätten, welche alle Mittel an der Hand
bätten, die dem Landtage aber nicht zu Gebote ständen, um deu Grund ihrer Klage zu beurtheilen. Aus einem abschläglichen
Bescheide würde der Landtag auch die Motive dazu vernommen haben. Hierbei tonne auch nicht unberücksichtigt bleiben, baß die
bcrgischen Fabriken in dieser hochanschnlichen Versammlung sehr ausgezeichnete und intelligente Vertreter hätten, während die
Industrie, gegen welche man ankämpfe, durchaus nicht vertreten sei. Was ihn wenigstens betreffe, so müsse er beteiinen, daß
er nickt im Stande sei, sich auf eine gründliche Diskussion einzulasse», und er glaube auch nicht, daß einem andern vcrchrlichen
Mitglieds spezielle Kenntniß des Gegenstandes der Verhandlung beiwohne. — Ebenso verhielt es sich auch mit dem entgegenge¬
setzten Antrag der Hütten- und Pnbdlingswcrksbesitzer auf Erhöhung des Schutzzolls. Da es also an jedem Anhalte zur Vcur-
theiluug der gegenseitigen Anträge fehle, so glaube er nicht, bah diese hochansehnliche Versammlung die Verantwortlichkeit über¬
nehme, in dieser bochwichtiqen Angelegenheit das eine oder das andere Pctitum Allerhöchsten Orts zu befürworten, sondern solche
vielmehr dem Antrage des Ausschusses beipflichten werde.

Ein Deputirter der Landgemeinden bemerkt, daß das auswärtige rohe Visen nnr in geringe», Maaße zu Frischere! verwendet
werden könne, nnd daß solche Qualitäten, womit dasselbe eoncnrrirc, auch im Lande so billig prodnzirt würden, daß ein Schutzzoll
nicht erforderlich sei; auch erschwerte» die hoben Trausportlosten den Verbrauch, und die Benutzung dn> Koaks, statt der Holzkohlen,
sei in dem Revier, wo der gute Eiscustein sich finde, aus dem nämlichen Grunde nicht zulässig; überdem jseien im Vertraue» auf
bc» Schutz des Zolles die Fabrite» entstanden; wenn ihnc» dieser Schutz entzogen werde, so würden die Millionen, die ans diese
Anlagen verwandt worden, zu Grunde gehen; und müsse er sich auch darum für das Referat auösprcche», weil durch die Vermehrung
der Strcckwerke der Koblenuerbranch ganz ungemeiu vergrößert uud dadurch auch iu den Kohlen-Revieren die Zahl der dabei
beschäftigten Arbeiter sehr vermehrt worden seien, welche mithin auch bei ciucr bei den Eisenfabrite» eintretcübrn Stockung nicht
weniger als die Eisenfrischer leiben würden.

Ein Deputirter der Laudgemeiuden fragt: ob die Inbabcr bei Pnddlingswerkc nichts gegen einen Zoll auf auswärtiges Roh¬
eisen einzuwenden haben würden? —was von dem vorige» Redner mit „Nein" beantwortet wird.

Ein anderer Abgeordneter der Landgemeinden versichert, auf zwei Werken, die ihm bekannt, werbe kein fremdes Eise» verarbeitet.
Ein Deputirter der Städte glaubt, die inländischen Productionen seien noch nicht bedeutend genug, nm das für die Pudblingswerkc
erforderliche rohe Materia! vollständig zu liefern, tritt aber übrigens unter Bezugnahme auf das vou ihm übcrgebene, den Acten bei¬
gefügte Promemorin dem Antrage des Anöschusscö bei.

Ein anderer Abgeordneter der Städte erklärte, die Klage, welche die Fcineisen-Fabrikanten führte», bestehe barin, daß auslän¬
disches geschmiedetes Eisen von '/, Zoll dick und darunter mit einem Einfuhrzoll von 3 Thlr. >>>'. Etr. belegt sei, während das
Eisen von '/« Zoll dick nnd darüber einen Zoll von 1 Thlr. i>r. Ltr. zu entrichten habe. Dieser Zoll solle der inländischen Elseu-
produetiou zum Schutze dienen, damit ihr die Einfuhr fremden Eisens keinen Abbruch thue. Genüge dieser nun mit 1 Thlr. nr.
Etr. für das gröbere Eisen, so entstehe die Frage: warum den» für das feinere ein Zoll von 3 Thlr. pi». Etr. erforderlich sei. Es
würde angegeben, daß der geringe Preis der Kohlen und sonstige Lokal-Vortheile es namentlich den Engländern gestatten, das rohe
Eisen weit wohlfeiler zu beschaffe», als es hier geschehen könne. Dafür sollte also der Zoll von 1 Thlr. pr. Etr. auf gröberem
Stabeiscn Ersatz geben. Nun fäude aber bei dem seiner» Eisen kein größerer Kohlenaufwand statt, als bei dein gröbcrn; es forderte
wohl mehr Bearbeitung auf dem Hammer oder Streckwerke, eine Vorrichtung, bie hier, wie dort, mit denselben Koste» verbunden
sei. Der erhöhte Zoll von 3 Thlr, ,'r. Etr. auf diese Eiscnsone, welcher einem Einfuhr- Verbot gleich komme, diene
also nur dazu, den Eisenprobuccuten obne Nothwendigkeit einen höhern Preis, zuzusichcru, welches sie sich auch so zu Nutze» machte»,
daß sie sich pi-. 1l),000 Pfund 22 Thlr. mehr zahlen ließen, als das englische Eisen ohne Zoll hier zu stehen kommen würde.
Es sei leicht einzusehen, daß die inländischen Feineisen-Fabrilanten mit dem Auslande nicht concurriren könnten, wenn sie das roh«
Material so theuer bezahlen sollten, und deshalb erscheine ihre Beschwerde als gerecht, und verdiene bei der Wichtigkeit ihres Gewerbs-
zweiges, welcher allein in hiesiger Provinz viele tausend Menschen beschäftige, die größte Berücksichtigung. — Doch nicht im Interesse
der Eisenfabrikanten aNein müsse die Ermäßigung des Zolles auf Schmiedeeisen gewünscht werden, sondern auch im Interesse der
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ganzen bürgerlichen Gesellschaft, denn es gäbe kein Glied derselben, zu dessen nothwendigsten Bedürfnissen^ nicht das Visen gebore
und welches sich demnach nicht durch die Begünstigung, welche einer einzigen Klasse von Gewerbtreibendcn zugewendet sei, verletzt
und benachtheiligt sehen müsse.

Ein Abgeordneter der Städte führte an: bei dem jetzt bestehenden Zollsatze auf fertiges Eisen fände, wenngleich nicht bedeutend,
doch immer noch eine Einfuhr von ausländischem Grob- und sseineisen statt. Würde nun dieser Zoll so bedcuteud berabgesetzt, als
von einer Seite beantragt worden, so sei es einleuchtend, daß unsere Provinzen mit fremden fertigen Visen bald überfüllt werden
würben, und unsere kaum zum Bestehen gelangten Eisenhütten sammt dem Eisenbergbau unterliegen müsiten, ohne baß bie Eisen>
consumenten verhältnißmäßig dabei gewinnen würden, indem wohl zu beachten sei, dasi bei Weitem der größte Werth der
meisten Visenwaaren nicht im Visen selbst, sonder» in der höchst kimstlerischen unb steisiigen Verarbeitung desselben von vielen hundert
Artikeln zu suchen und ohnedem oas Giftn zu gröber», namentlich ackerwirthschastliche» Zwecken nur unbedeutend besteuert sei.
Eben durch die hier schon bestehenden und die noch in der Einrichtung begriffene» sehr bedeutenden Visen - Vtablisftments werde
unausbleiblich eine Voncurrcnz bald hervorgerufen werden, wodurch das Visen zn möglichst billigen Preisen herunter gedrückt werden
würde. Der Viscnhütten - Betrieb sei für das Inland von grosier Wichtigkeit u»d Folge, uub verdiene die ausmerksamstc Berücksich¬
tigung. Aus diesen Gründen stimme cr der Ansicht des Ausschusses bei.

Ein Abgeordneter der Städte folgte mit der Aeußerung: die Viftnproduzenten in der Nheinprovin; und Grafschaft Mark
seien bemüht gewesen, den Beweis zu liefern, daß der bisherige Schutzzoll vou 1 Thlr. für den Ltr. Grobciftn, mit 3 THIr. für
die feinere Sorte, zur Erhaltung und zum Gedeihen dieses Industrie-Zweiges nöthig sei. Es sei sogar darauf angetragen worden,
diesen Zoll noch zu erhöhen, und ihn auf eine weit längere Reihe von Jahren, als es bisher üblich gewesen, zu firireu. ES werbe
nicht verkannt, wie wichtig dieses Gewerbe und wie wünschenswert!) es für Preußen und für ganz Deutschland sei, dasselbe zu
erhalten; allein es handle sich ganz einfach um die Frage: ob der Zoll, der auf der Einfuhr des fremden Eisens laste, nicht viel
zn hoch und andern eben so wichtigen Branchen der innern Industrie — den Visen- und Stahlwaaren — höchst nachtheilig und
ihrer weitem Entfaltung und Ausvehnung durchaus hinderlich sei?—Diese Frage glanbe er aber der Wahrheit gemäß bejahen zu
müssen. Die Fabriken in Rheinland und Westphalen, welche das Visen in 1UN0 verschiedenen Artikeln für den Acker- unb Schissbau,
für Schreiner, Zimmerleute, Schlosser, für Kriegs-Geräthschasten und den friedliche» Hausbedarf, ja für alle Bedürfnisse des Lebens
verarbeitete», »lochte» mittet- und unmittelbar leicht eine größere Menschenzahl ernähren, als irgend ein anderer Industrie-Zweig
des Landes; sie bestäuben größtentheüö in solchen Gebirgsgegenden, die nicht leicht zu andern Gcwerbs- und Kultur-Arten geeignet
seien und wenn sie ans keinerlei Weise auf einen Schutz, der andern Gewerbe», oder anch dem freie» Verkehre überhaupt nachtheilig
sei, Anspruch machten, so dürsten sie doch mit um so größerem Rechie erwarten, daß die i»»ere Gesehgebuug ilmen »icht störend und
hemmend in den Weg trete. Dies geschehe aber durch die enorme Besteuerung des fremden Visens, welche für die fei»ere» Sorten
von 3 Thlr. psn Vtr. eir«» 8v"/„ von, kostenden Werth betrage; was der Grund sei, daß mehrere Artikel fast ganz aus der Reihe
der Fabrikate verschwünbeu feie», uub bei vielen andern bie Eoncurrenz, namentlich in den überseeischen Ländern, wo wir mit
unsern gefährlichsten Nebenbuhlern, deu Vngländern, rivalisiren müßten, für uns immer schwerer werde. Es sei die Behauptung
ausgestellt worden, und diese solle nicht bestritten werben, daß, wegen günstiger Lokal - Verhältnisse nnb wegen Reichhaltigkeit nnd
Billigkeil der Vrze nnd Kohlen, in Vnglano nnd Belgien das Visen ungleich wohlfeiler prodnzirt werden könnte, wie bei uns.
Darum werde für das Stabeisen ein Zoll von 1 Thlr. prn Vtr. oder beiläufig 25 — 3N'/<, gewährt, und die Produzenten hätten sich hiermit
zufrieden erklärt. Wann aber nun dieses Stabeiftn zu Walzblcchen oder andern feiner» Sorte» Schmiedeeisen verarbeitet werde,
so sielen die ungünstige» Verhältnisse, in welchen die Producenten hier zu sein behaupten, größtentheils weg. Sie hätten bann
nur den höhcrn Preis der Steinkohlen in Anschlag zu bringen, der auf den Visen- uub Stahlsabriten ebenso drückend laste, und es
sei nicht ei»;»sehen, daß für diese feineren Gattungen Visen der enorme Schutzzoll von 3 Thlr, pro Vtr., der, wie gesagt, 80"/^ vom
Werthe und öfters noch mehr betrage, nöthig sei. Dieser Zoll wäre im Jahre 1835 wie vom Stabeiftn nur 1 Thlr. gewesen^
und dies scheine auch vollkommen genügenb zn sein. Seit der Vrhöhung seien'viele neue Anlagen entstanden; «ber der Preis des inlän¬
dischen Visens nicht, wie es sonst bei jeder vermehrten <5onenrrenz ber Fall zu sein Pflege, gefallen, sondern fast in demselben
Verhältnisse, als der Zoll erhöht worden, gestiegen und mir seit kurzer Zeit etwas ermäßigt worden. Da cr nun die feste Ueberzeugung
hätte, daß die Visenproduzenten bei dem Zoll von 1 Thlr. sür alle Sorten ihr ferneres gutes Bestehen finden würden, wie sie es
vor 1835 gehabt hätten, ber große Vortheil, den sie seitdem genossen, ihnen jedoch nicht ans einmal entzogen werden sollte, so hoffe
er, baß sich eine hohe Versammlung mit thm ;n dem Antrag vereinigen werde: daß ber Zoll bei der Vinfnhr des fremden Visens,
welches bisher mit 3 Thlr. >,,!-<, Vtr, besteuert war, auf 2 Thlr. pro Vtr. herabgesetzt werde; wobei die Produzenten« doch immer
einen Schutzzoll von 5U bis 6U'7„ genössen.

Ein Depntirtcr der Landgemeinden äußerte, es scheine ihm, als wenn das Merkantil-System überHand nehmen wolle und baS
Oekonomiespstcm untergehe» solle. Mertantilsystem nnd Oekonomicshstem seien aber sehr verschieden; der eine rechne zuweilen auf
Monate, der andere ant ein und vielleicht viele Jahre. Was cr nicht genieße, genössen seine Nachkommen, Der Merkantilist sehe
mehr auf den momentanen Vortheil, der Oekonom mehr aus de» wobl noch weit aussehenden, aber sichern nnd ausdauerndeit
Nutzen. So verschieden seien diese zwei Systeme in ihren Principien, Wenn der gegenwärtige Zoll auf ausländisches Visen bleibe,
so würde» »ach seiner Meinung manche Berg-, Hütten-, Hammer- als Walz- und Pnddlings-Werke entstehen; sollte aber, was
nicht gehofft werbe, der Zoll noch ermäßigt werden, so würde dieses die unausbleibliche Folge herbeiführen, daß fast alle vorge¬
nannte Werke ausdörrn müßte». Hätten diese aber nur auf einige Jahre aufgehört, so würde der politische Marktmakler (deir
Vnglänber meine er) dem Deutschen die Zähne weisen, dann aber ihm von ganz andern Preisen sprechen, als wie sie jetzt ständen:
dann würde man einsehen, daß man dem Inlande aus besouderem Interesse viele Millionen entzogen und dem Auslande zugeführt
hätte. Mau würde »un auf de» Gedanken komme», die zerstörte» Werke wieder in's Leben zu rufen; das sei bald gedacht, aber
nicht sobald gethan; denn zersiört seien sie bald, aber »nr mit außerordentlichen Kosten wieder in Thätigkeit zn bringen. Diese
großen Summen würden sich aber nicht überall so leicht finden lassen; sollte» diese aber auch hie und da getroffen werden, so
würde man befürchten müssen, daß ber große Wassermann von neuem seine wohleingeübte Rolle spielen und vorbczogene Werte
bald für sich wieder unschädlich machen werde. Vs ließe sich hierüber noch Vieles sagen; cr wäre aber kein Freund von vielen
Worten, und beschränke sich darauf, eiue hochverehrliche Stände-Versai»inlu»g zu bitten, festznhalten an dem, was man besitze, und
das anzunehmen, was ein baierisches Vollöblatt gesagt: daß die Deutscheu die ersten Völker der Welt sein könnten, wenn ihnen
nicht eins fehle, — der Naiionalstolz!

Ein anderer Deputirter der Landgemeinden sagte, cr trctc dcm Gutachten und dem Antrage des Ausschusses bei, und schließe sich hin¬
sichtlich der Motivirnng seiner Entschließung der Ansicht an, welche ein Mitglied der Ritterschaft entwickeit habe. Vs fehle der
Stände-Versammlung zu sehr an den Materialien und Nachweisen, deren sie bedarf, um über den Gegenstand zur Berathung mit
Sachkenntniß und gründticher Einsicht zn urtheilen. Zwar feien von mehreren Seiten Betrachtungen angestellt und Rücksichten be-
währt worden, welche für das eine und das andere der wichtigen Interessen, so die Stände beschäftigen, Beachtung forder». In¬
dessen träten hier, wk sehr oft bei den landständischcn Verhandlungen, im Allgemeine» die Interesse» der Produetion und der
Fabrikation tu Widersprnch mit cinandcr, und obgleich cr dasür halte, daß bei einer gründlichen Erörterung ber beiderseitigen
Ansprüche die versammelten Stände ihre Sorgfalt vorzugsweise der ersten, als des Schutzes am meisten bedürfend, zuwenden würden.,
so sei cr doch nicht im Stande, ohne ausreichendere Erkundigungen und Aufschlüsse, als die, welche der Ausschuß erlangt uud mitgetheilt
habe, eine begründete Meinung sich zu bilden. Die Industrie habe um so mehr Ursache, sich zu beruhigen, als vor wenigen Tagen
der Laubtag in einer Vorstellung an des Königs Majestät sie der Allerhöchsten Berücksichtigung ernpfoh'.en habe. Da es der Ve»
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sammlung an den erforderlichen Instructionm fehle, so müsse sie sich von allen Vorschlägen zu Abänderungen an dem bestehenden
Zustande der Dinge enthalten, sie könne weder dem einen, noch dem andern der hier vorliegenden, sich entgegenstehenden Anträgen
Folge geben.

Hierauf folgte ein Abgeordneter der Städte mit der Aeußerung: persönlich habe er kein Interesse daran, ob das englische
Eisen Zoll bezahle; allein er wohne in einer Gegend, in welcher eine große Quantität Visen zur Verfertigung von Eisenwaaren
verarbeitet werde, es seien ihm daher die höchst bedauerlichen Nachtheile, welche der auf das englische Eise» gelegte Zoll und der
dadurch nothwendig erhöhte Preis des inländischen Eisens für die Fabrikarbeiter hervorgerufen habe, nicht unbekannt geblieben.
Thatsache sei es, daß, bevor das englische Eisen mit der hohen Zollabgabe besteuert gewesen, das inländische Eisen unter '/,

,Zoll 1836 gekostet habe 50 Thlr., nach der Zollaustagc 56 Thlr., geschnittenes oder Nagclcisen 42 Thlr. und nach der Zollauflage
52 Thlr, Dieser übermäßig gestiegene Preis tonne doch nur wohl blos der hohen Zollaustage auf das englische Eisen zugeschrieben
werden; die Eisenwaaren blieben und müßten auf dem Preise stehen bleiben, denn der Kaufmann könne im Auslande mit einer
Erhöhung von 20°/„ keinen Markt halten. Die Fabrikarbeiter wären genöthigt, um etwas zu verdienen, von ihrem außerdem ge¬
ringen Arbeitslohn herunter zu gehen. Die Preise seien nun so gedrückt worden, daß der Arbeiter bei einem gewöhnlichen Tage¬
werk nur 5 » 6 Sgr. verdienen könne, und jetzt bei aller Anstrengung nicht im Stande sei, den Hunger seiner Familie zu stillen;
höchst traurig sei die Eristenz dieser Menschen, bekümmert und sorgenvoll sähe man sie umherschleichen; und dies sei auch thatsächlich.—
Die von den Eisen-Fabrikanten angegebenen Productionskostcn kenne er zwar nickt; allein da selbige vor der Erhöhung des sehr
bedeutenden Zolls bestanden hätten und jetzt noch bei dem Zoll auf Grobcisen Eoncurrenz halten sollten, so dränge sich einem unwillkührlich
ein Zweifel gegen die angegebenen Probuctionskosten auf. Lasse man sich durch die Angaben der Eisen-Fabrikanten nicht irre
machen, denn dies seien kaufmäunischc Redensarten; man lege sehr wenig Gewicht darauf, wenn ein Kaufmann sage- „der Handel
sei schlecht, es sei nichts zu verdienen." Die fortwährend großartigen Fabrikanlagen, deren Kosten hundert Tausende überstiegen,
die sogar, wie Referent bemerkt, im gigantischen Style ansgeführt werben, bekundeten auch schon das Gegentheil. Die Eoncurrenz
unter denselben sei sehr relativ, die Ueberzeugung sei uns noch kürzlich gegeben; von allen Seiten Wären die Eisen-Fabrikanten hier
zusammen gewesen, um ihr gemeinschaftliches Interesse wahrzunehmen, und man habe keine einzige Spur von Nahrungsncid, viel¬
mehr eine bewundernswürdige Einigleit unter denselben wahrgenommen; dies sei auch auffallend bemerkbar, baß, wenn das Eisen
aufschlüge, dies zugleich bei Allen stattfände. Allein daß einige wohlhabende Eisen-Fabrikanten auf Kosten taufender Fabrikarbeiter
durch eine hohe Zollabgabe einen so bedeutenden Gewinn genießen, scheine ihm nicht allein äußerst unbillig, sondern es sei auch zu befürchten,
daß die inländischen Eisenwaarcn-Fabrikcn vor und »ach zn Gruudc gehe», indem die Kaufleute in Amerika, Holland und der Schweiz
nicht mit den Engländern, die ein wohlfeileres Material verarbeiten, ja selbst nicht mit Stadt- und Dorsschmieden, Preis halten könnten.

Die Angaben der Eisen-Fabrikanten, daß durch ihr gutes Eisen unsere Waaren-Fabriken erhalten würde», sei, wo »ich: ein«
übermüthige Ironie, doch höchst lächerlich. Die Eisenwaaren-Fabrikanten müßten eine solche unangebrachte Vorsorge um so mehr
zurückweisen, da sie wohl so vernünftig seien, kein schlechtes Material zu verarbeite», um Waaren zu fabriziren, die sie nicht los
werden könnten. Die Herren Eisen-Fabrikanten bezögen auch ciue große Quantität englisches Roheisen, welches keinen Zoll bezahle,
verarbeiteten oder rafsinirtcn solches, wie die Franzosen nnsern Nohftahl mit ihrem schlechten Material vermischen, und überließen
es alsdann den Fabrikanten als inländisches. Der Preis des englischen Roheisens sei, wie angegeben, 9 Thlr., der des inländischen
21 Thlr., vermischten sie nun beide Sorten nur zur Hälfte, so sei der Mittelsatz l5 Thlr. Diese Preis-Verringerung werbe einen
großen Unterschied in der Berechnung mache» und eine Verücksichtigu»g der Stände verdienen. In Westphalen sei ebenfalls Beschwerde
geführt worden, daß die Zölle, wegen des großen Gewinnes, mehr auf Visen als auf Stahl gestellt seien uud von letzteren Mangel
eintreten könnte. Dem gestellten Antrage auf Herabsetzung des Zolls auf feineres englisches Visen müsse er in» so mehr sich anschließen,
Weil nicht allein mehr oder minder die Eristenz von wenigstens 30 bis 4N Tausend Menschen davon abhängig sei, sondern auch
deshalb, weil ein sehr bedeutendes National-Kapital, nämlich die Fabrikations-Kosten, dem Lande erhalten würden. Diese Ange¬
legenheit, welche den Ständen zum großen Theil unbekannt sein würde, sei aber von höchster Wichtigkeit, eS sei eine Lebensfrage;
es hinge das Wohl nnb Wehe tansendcr Fabrik-Arbeiter davon ab. Man prüfe genau uud gewissenhaft vor der Abstimmung, darum
bitte er im Namen der in höchster Armuth lebenden Fabrik-Arbeiter.

Ein Abgeordneter der Städte ist, nachdem er vorher erzählt, in welcher Weise der Ausschnß bei seiner Berathung zu Werke
gegangen, der Ansicht, daß Production wie Fabrikation gleiche Berücksichtigung verdiene, daß aber doch, wenn absolut eine
Wahl statt finden müsse, der Prodnction der Vorzug gebühre.

Ein Deputirter der Ritterschaft, welcher sich von Umtswegen mit der Eisenproduction beschäftigt, sagt: von dem Betriebe der
Eisenhütten hänge die Eristenz der Bewohner von mehr denn 2U Kreisen ab, nämlich im Montjoicr-Lande, in der Eifel, auf dem
Hunsrückcn, auf dem Hochwald und im Saarbrückschen. Ein Theil der Bevölkerung dieser armen Gegenden sei mit dem Fördern
des Eisenerzes, ein anderer mit dem Haue» des Holzes und Kohlenbrennen, der Ackerbau treibende Theil dieser Bevölkerung sei
während 6 Mouaten im Jahre mit der Abfuhr der Erze und Anfnhr der Holzkohlen und der Rest der Bewohner in den- Hütten
beschäftigt. Sei nun, wie er hier anführe, die Eristenz der Bewohner so vieler Kreise auf das Bestehen uud Gedeihen der Visen-
Hüttenwerke allein begründet, so tonne diesem Industriezweige nicht Aufmerksamkeit und Schutz zu viel werden. Gr sei in der schönsten
Entwickelung begriffen. Gr bedürfe aber des bestehenden Schutzzolles, um zu der Vollkommenheit zu gelangen, sich später bei der
Herabsetzung des Zolles hatten und mit dem Auslande concurriren zu können. Der Augenblick sei noch nicht gekommen, eine Ver¬
minderung des Schutzzolles eintreten zu lassen, und sie würbe jetzt diesen so wichtigen Industriezweig zerstöre». Es sei auch dabei
noch eine andere Rücksicht in Erwägung zu ziehen, nämlich der Absatz des Holzes aus Staats-, Gemeinde- und Privat-Waldnngen
an die Eisenhüttenwerke. Wenn auch der Staat das Holz aus dem ihm gehörenden, «irr» 70U,l)Ll) Morgen großen Forsten bei
vermindertem Triebe der Eisenhütten zu viel geringeren Preisen als jetzt verkaufen müßte, so sei der Verlust für ihn nicht von
Bedeutung; aber für die waldbesitzendcn Gemeinden, für welche der Wald das höchste Gut sei, und deren Waldungen in der Provinz
über eine Million Morgen betrügen, würde es ein Ruin sein, wenn sie ihr Holz nicht mehr, ober nur zu sehr geringen Preisen an
die Eisenhütten absetzen könnten; in dieselbe Lage würden auch die Privat-Forst-Besitzer kommen, deren Waldungen auch oir<>» eine
Million Morgen Flächen-Inhalt hätten. — Ans diesen Gründen stimme er dem Antrage des Anöschusscg auf Beibehaltung des
bestehenden Zollschutzcs bei.

Ein Deputirter der Landgcmciuben äußert: für die Hüttenbcsitzcr wolle er lieber einen Schutz gewährt sehen, als für die Strcck-
werke, da die ersteren am meisten Schutz bedürfen. Ein anderer bestätigt die Angaben des letzten Redners aus dem Stande der Ritter¬
schaft aus eigener Erfahrung in seiner Gegend, und empfiehlt wiederholt die Annahme des Referats.

Ein Deputirter der Städte spricht sich im nämlichen Sinne aus.

Ein Abgeordneter desselben Standes äußerte: dem geehrten Redner glaube er erwidern zu müssen, baß das Heruntersetzen
des Zolles auf den früheren Satz von 1 Thlr. pro Eentner fürs Feineisen den Bergbau wenig oder gar nicht erreichen würde,
da, wlS schon bemerkt, das Roheisen frei eingeführt würde. Die Visen-Fabrikanten würden hierdurch gezwungen, sich mit
etwas Ivenigercm Nutzen zu begnügen. Könnten wir England und Schweben eine Verminderung des Zolls auf Visen anbieten,
so würbe dieses als Grund dienen, dagegen Erleichterungen beim Eingänge unserer Fabrikate — «ls Tücher und Leinen,
deren Grundbestandtheil die Zollverbandsländer in einem vorzüglichen Grade erzeugen — in Anspruch zu nehmen. Die Ein¬
wendung von derselben Bank, man hätte sich zuvor an das Ministerium wenden sollen, anlangend, so sei dies durch den
jährlichen Bericht der Handelskammer bereits geschehen, wo geantwortet wurde, daß das Eisen schon den niedrigsten Sätzen
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unterläge. Nach dem Gewichte sei diese« wahr, nicht aber nach dem Werthe, wo kein Fabrikat gleich hoch besteuert sei. Die
steycrischenSensen, deren wohl für eine Million Thaler eingingen, wären nur mit ? "/^ beiläufig besteuert, wogegen Oesterreich
als eine Abgeschlossenheituns gegenüber trete. — Dem ehrenwcrthen Nachbar vom dritten Stande, welcher gesprochen, gebe er zu
bemerken, daß die Einführung des wenigen fertigen Eisens aus England mit 3 Thlr. Zoll pro Lcntncr wohl darin seinen Grund
fände, daß die einheimischenFabrikanten zuweilen die Bedürfnisse im Iulanbc nicht befriedigen tonnten, wie er nachgewiesen. Der
Verbrauch in Vcrg und Mark dürfte jährlich 140 Millionen Pfund übersteigen. Der Trost, den man uns dafür zu geben suchte,
daß in der Mark eine Anlage im Entstehen sei, welche 100N Entr. täglich erzeuge und dadurch die Preise herunterdrücken würde,
gäbe einstweilen unsern Arbeiteten keine Erleichterung. Dieser Niese läge noch nicht in der Wiege. Doch gäbe dieses große Unter¬
nehmen auch davon Zeugniß, daß die Umwandlung des rohen in feines Giftn ein lukratives Geschäft sei, und das Sprüchwort
dürfe auch hier wohl Anwendung finden: „wo ein Aas ist, versammeln sich die Adler," Möge es einer hochanfthnlichcn Ver¬
sammlung gefallen, unserer arbeitsamen Bevölkerung einigen Schutz zu gewähren, und dem Antrage Folge zu gebe».

Der Referent hält für unnöthig zu replizire», da die Ansicht für und wider den Antrag des Ausschusses hinlänglich erörtert
worden sei, und stellte demnach die Frage, ob dem Antrag des Ausschusses beigctretcn werden solle oder nicht. Es haben sich bei
der Abstimmung 59 Stimmen für den Ausschuß, 13 aber dagegen erklärt.

Ein Deputirtcr der Städte schlägt nun als Amendement vor, einen Nückzollvon 1 Thlr. nrn Entr. auf ausgeführte Eisen-Fabrikate
zu beantragen. Gin anderer Abgeordneter hält diesen Antrag, der dem Ausschussenicht vorgelegen hat, schon darum nicht zur
Veratbung geeignet. Ein Deputirtcr der Landgemeinden macht bemcrklich, Nückzoll tonne nur von einer Waare verlangt werden,
die erweislich Eingangs-Zoll bezahlt habe, dies wäre hier nicht nachzuweisen, und darum würde ein solcher Vorschlag Höberen OrtS
keine Berücksichtigung finden, wie ihm dies aus eigener Erfahrung von einem ähnlichen mit Bezug auf Baumwollengarn und
Baumwollenfabrikate gemachten Vorschlage bekannt sei. Ein Deputirtcr der Städte, so dankbar er auch die Bemühung seines Col¬
lege» zum Schutz der Eisenfabritcn erkennt, halt diesen Antrag nicht zur Erörterung geeignet, da es auch ihm bekannt sei, baß
unser Gouvernement dem System der Nückzöllc.entgegen sei; und wird der Sache keine weitere Folge gegeben.

Der betreffende Nefcrcnt erstattete nun Bericht über die beantragte Trennung der Ruhrschiffahrts- von der Lippeschiffahrtskasse,
welche seit dem Jahre 1839 vereinigt worden, und trug vor, daß der Ausschuß den Antrag der Unterstützung des Landtags empfehlen
zu dürfen glaube.

Gin Abgeordneter der Städte hält die Unterhaltung wie die Einkünfte der Fluß-Schiffahrt für ein Königl. Neqal und glaubt,
baß es daher der Stände-Versammlung nicht zustehe, sich in die Sache zu mischen; ein Anderer bemerkt, diesmal sei der Herr
College im Irrthum, und das Gesetz von 1820 spräche sich sehr entschieden gegen dessen Ansicht aus. Der Referent bestätigt dies,
und erwähnt dabei, daß in der neueren Zeit mehrmals der Grundsatz aufgestellt und anerkannt worden sei, die Eommunicationö-
Abgaben dürften nur insoweit erhoben werden, als solches zur Unterhaltung der Gommunication erforderlich sei.

Jener Abgeordnete kann sich dabei nicht beruhigen, und würde zwar der Bitte um Verminderung der Abgabe, nicht aber der¬
jenigen um Verwendung der Einkünfte zu andern Zwecken bcitreten.

Der Referent bemerkt, es sei noch vieles an der Ruhr zu thun; und ein Deputirter dcr Nittcrschaft setzt hinzu, daß wegen
bn zuwcilcn unerwartet vorkommenden bedeutenden Ausgaben die Nuhr-Schiffahrtö-Kasse immer einen bcbeuteudcn Fonds disponibel
halten müsse.

Da jener Einspruch keine Unterstützung findet, so wird die Berathung geschlossen',und durch Aufstehen der Antrag des Aus¬
schusses genehmigt.

Der Antrag auf theilweise Uebernahme der Polizeikosten der Stadt Düsseldorf dnrch den Staat, ist nach dem vorgetragenen
Berichte des fünften Ausschusses dahin begutachtet worden, daß derselbe die Bcuorwortuug des Landtags verdiene, uud der Antrag
des Ausschusses dahin gehe, daß auch auf andere Städte, wo eine gemischte Polizei-Verwaltung stattfindet, die Gunst ausge¬
dehnt wcrdcn möge.

Ein Abgeordneter der Städte hat nichts gegen den Antrag, verlangt aber, baß die gleiche Gunst auch andern Städten zu
Theil werde, und behauptet, baß Erefeld seine Polizei-Beamten selbst bezahle, obschon dieselben auch im Dienste des Staates
beschäftigt seien.

Es wirb ihm bemcrklich gemacht, baß dcr Antrag des Ausschussesauch für Erefeld gelte, und ein Deputirter der Ritterschaft
versichert, daß Eleve und Wesel bereit« in der Weise, wie gebeten worden, unterstützt würben.

Der Antrag deö Ausschusseswird darauf mit überwiegender Stimmenmehrheit angenommen.

Der Antrag auf baldige Einführung der Gesinde-Ordnung war vom eilften Ausschussegebilligt worden.

Ein Deputirter dcr Städte erklärt sich dagegen, da in der Nachweise über die Rückstände vom vorigen Landtage gesagt worden,
daß der Gesetzentwurf fertig sei, und nächstens Sr. Majestät vorgelegt werden solle. Es traten viele Abgeordnete dieser Ansicht
bei. Jener Dcputirtc glaubt, es wäre am Besten, wenn gar keine Gesinde-Ordnung erschiene, und die Versammlung erklärt sich
mit überwiegender Stimmenmehrheit dafür, baß dem Antrage keine Folge gegeben wcrdcn solle.

Nücksichtlich des Antrages auf Unterdrückung beS Schleichhandel« an der Grenze hatte sich der fünfte Ausschuß dahin geäußert,
baß Se. Majestät gebeten werben möge:

1) In Berücksichtigungder vielfachen Verkehrs-Beschwerungen, womit die an den LanbeSgrenzen und im Gontrollbczirk in der
Rheinprouinz gelegenen Gemeinden je mehr gedrückt sind, je schärfer die übrigens heilsamen Maaßregeln wider den Schleich¬
handel genommen werden, solche besondern Pensionirungs-Anordnungen, sei es durch besondere Wittwen-Kassen oder durch
andere Mittel, treffen zu wollen, damit die Hinterbliebenen der verstorbenen Zollbeamten, wie dieses so vielfach beklagt
werde, nicht auch noch den ohnehin schon so sehr belästigten Gemeinden zur Unterstützung anheimfallen.

2) Aus dem ersten § des Regulativ« vom 12. Januar 1839 die Bestimmung wegfallen zu lassen, daß die Paßpflichtigkeit,
die hier eiuc Ehrenkränkung ist, auch auf solche Personen allsgedehnt werde, die blos des Schleichhandels ujerdächtig
sind, als unverträglich mit dem ewigen Rechtsgrundsatz, den Mcnschen so lange für unschuldig zu halten, als seine Schuld
nicht bewiesen ist.

E« hat sich dagegen kein Widerspruch erhoben, und ist mithin her Vorschlag des Ausschusses als angenommen durch Se.
Durchlaucht bezeichnetworden.

Der zwölfte Ausschuß hat unter den Rückständen de« fünften Landtages den Entwurf der allgemeinen Wege-Ordnung d>'r
Berücksichtigung werth gefunden, und trägt durch den Referenten darauf an. baß Se. Majestät um baldige Emführung derselben
gebeten werden möge; wogegen in der Plcnar-Vcrsammlung nichts erinnert worden ist.

Dem Antrage auf Tarifirung fremder Münzen, um dessen Unterstützung ein Abgeordneter der Nittcrschaft gebeten, ist diese
»om achten Ausschüssezu Theil geworden, indem derselbe vorgeschlagen hat, Se. Majestät zu bitten- „.daß ein fester Cours nach
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ihrem Werth für die fremden Münzen im Staat festgestelltwerde, wonach sie In den Kassen angenommen werben dürften, diesen
Cours für die Fünf-Frankenstücke aber auf 39'/, Sgr. zu normircn", womit sich die Plenar-Versammlung in der gewöhnlichen
Weise einverstanden erklärt hat.

Der Referent in der letzten Sache trägt ferner Namens des achten Ausschussesvor, daß derselbe dem Antrage zur Gestaltung
einer indirccten Besteuerung für die Stadt Trier und andere Städte, die sich mit dieser in gleicher Finanznotl) befänden, zwar
durch die Mehrheit für die Besteuerung des Wildpretts und Geflügels beigestimmt, die größere Mehrheit sich aber gegen die Be¬
steuerung des Obstweins erklärt habe, da diese vorzüglich den geringen Mann treffe. Gegen diese Anficht erklärt sich der Antrag¬
steller, indem er sagt: der achie Ausschuß habe aus philanthropischen Rücksichten, die er ehre, und was den Grundsatz beträfe,
durchaus theile, geglaubt, sich auf die Befürwortung der Besteuerung des Wildpretts und des Geflügels beschränken, und den
Obstwein von der facultalivcn Besteuerung ausschließen zu müssen. Wenn aber dadurch dem wesentlichstenTheile seines Antrages
die Zustimmung versagt würbe, so geschähedieses offenbar aus dem Gründe, weil dem Ausschüsse die Lokaluerhältnissc der Stadt
Trier nicht bekannt seien; der Obstwein würde hauptsächlich nur in einem Theile des Regierungsbezirks Trier producirt, und der
Verbrauch desselben beschränkesich in der Stadt Trier nicht lediglich, wie es der Ausschuß geglaubt habe, auf die ärmere Klasse,
sondern erstrecke sich auf alle Klassen, selbst die wohlhabenden, sowohl zum persönlichen Genuß, als auch zum Gebrauch für ihre
Gesinde und Tagelöhner. Cs würde auch ferner noch ein großer Theil an den Markttagen von den Landbewohnern, die ihre Pro-
ducte zum Verkauf in die Stadt brächten, consumirt; diese könnten aber nicht zu der ärmeru Klasse gezählt werden. Die Stadt
Trier habe, man könne sagen leider, einen zu großen Uebcrsluß an wohlfeilen Getränken, sie habe wohlfeilen Wein, wohlfeiles
Bier und wohlfeilen Obstwein. Man könne sich davon überzeugen, wenn man Abends, und namentlich an Sonn- uud Festtagen
und dem sogenannten blauen Montage, an der Unzahl von Schenken vorbeikomme. Diese allzugroße Wohlfcilheit der Getränke
würbe bahcr bei ihnen als ein Uebel betrachtet, weil dadurch die ärmere Klasse nicht selten zu einem übermäßigen Genusse derselben
verleitet würde. Hierzu komme noch, daß die geringere Wein-Crescenz meistens billiger als Obstwein sei, und daß die nicht über
2 Thlr. p>'n Fuder beabsichtigte Besteuerung des letzteren auf den Detail-Verkauf keinen merklichen Einfluß ausüben tonne, indem
dadurch noch nicht vollständig ein Pfennig auf ein Quart kommen würbe. — Er dürfe also hoffen, daß nach diesen Erörterungen
nicht allein die hochanschnlicheStände-Bersammlnng, sondern auch der Ausschuß, sciue» Antrag vollständig genehmigen würde.

Ein Deputirtcr der Städte spricht sich für die Besteuerung des Obstweins, aber gegen diejenige des Wildpretts uud Geflügels
aus, welche zu körperliche» Visitationen Anlaß gebe; dieser Grund sei auch wohl Veranlassung, baß die Ministerien sich gegen
die städtischenOctrois immer erklärt hätten. Ein Abgeordneter der Städte erklärt die Motive bcö Ausschusses; ein Anderer glaubt,
daß für Wesel die Errichtung eines Octrois wünschcnswcrth sei, erklärt sich aber gegen die Abgabe auf Obstwein.

Ein Depntirtcr der Ritterschaft hält die Besteuerung des Obstweins für unbillig, nachdem für die armen Winzer ein steuer¬
freier Trunk erbeten worden, der den bierconsumircndcn Landestheilcn für ihre häuslichen Brauereien schon längst gewährt
worden.

Ein Abgeordneter der Städte, als trierischcs Lnnbcsiind, versichert auö eigener Erfahrung, daß die Besteuerung des Obstweines
nicht blos die geringe, sondern auch die höbere Klasse treffe. Die Zuschläge zur Schlacht- und Mahlsteuer hält er für unzweck¬
mäßig und spricht sich rühmlich über die Resultate der frühern Octroi - Einrichtung aus.

Der Antragsteller wünscht, daß wenn der Antrag wegen des Obstweines, allgemein gefaßt, Bedenken errege, er auf Trier
beschränkt weiden möge.

Ein Deputirter der Stäbtc spricht die Ansicht aus, baß den Gemeinden in der vorliegenden Beziehung so viel wie nur immer
möglich freier Spielraum gelassen werden möge.

Ein anderer Abgeordneter der Städte behauptet, daß, da die Stände-Versammlung sich bis jetzt jeder neuen Steuer entgegen
gestellt, auch dieser das Wort nicht geredet werde» dürfe, baß sie ihm überhaupt keinen nur irgend bedeutenden Ertrag gewähren
zu können scheine, weswegen er sich gegen den Ausschuß erklären müsse.

Ein Abgeordneter der Städte will, um dem Norwurf zu begegnen, daß die Absicht des Antrages sei, den geringern Klassen
in den schlacht- und mahlsteuerpfiichtigcnStädten einen noch größern Theil der Communal-Bedürfniffe aufzubürden, nochmals bemerken,
daß gerade durch den gemachten Antrag das Gegentheil beabsichtigt werde.

Es wirb hierauf die Frage gestellt, ob dem Antrage:
„des Königs Majestät zu bitten, daß Allerhöchstdicselbegeruhen wolle, den in Finanz-Noth befindlichen Städten der Rhein-
Provinz und namentlich der Stadt Trier huldreichst zu gestatten, sich in indirecter Art und zwar fo zu besteuern, daß die
nachgenannten mit keiner Abgabe belasteten Gegenstände, nämlich: Obstwein, Wildprctt und Geflügel, zu ihrem Vortheile
mit einer verhältnißmäßigen durch Tarife näher zu bestimmenden Steuer belastet werden,"

Folge gegeben werden solle, wobei jedoch zusätzlichbemerkt wird, daß die Besteuerung des Obstweins nur da statt finden solle, wo
solche nach den örtlichen Verhältnissen zweckmäßigerscheine;— und ist diese Frage mit 53 Stimmen gegen 19 bejahend beantwortet
worden.

Der Antrag auf Heranziehung zu den Kosten der Reparaturen der Gcmeindcwege in stärkerm Maaße als dem gewöhnlichen
für solche Anstalten, die diese Wege in ungewöbnlichem Umfange be- und abnutzen, ist von dem eilftcn Ausschusse dahin begutachtet:
bei Sr. Majestät darauf anzutragen, daß dieser Fall in der berathenen und zu erwartenden allgemeinen Wege-Ordnung vorgesehen
werde, so zwar, daß dieselbe die Bestimmung enthalte, daß in dem Falle, wo ein Eommunalwcg immer oder zeitweise durch Eigen¬
thümer oder Unternehmer von Minen, Steinbrüchen, Waldungen, oder jeder andern industriellen Entreprise vorzugsweise abgenutzt
wird, diese Eigenthümer oder Unternehmer auch zu besondern Leistungen sowohl beim Neu- als Neparaturbau solcher Wege heran¬
gezogen werden tonnen, daß diese besondern Leistungen aber in jedem einzelnen Falle auf die Anträge der Gemeinden, nach einer
contradictorischen Expertise, von der Königl. Regierung zu bestimmen seien.

Der Referent schlägt vor, diesen Wunsch in die Adresse aufzunehmen, die wegen baldiger Einführung der Wege-Ordnung
entworfen werden soll, und wird dies genehmigt mit dem Vorbehalt, daß nicht schon in dem EntWurfe der Wege-Ordnung selbst,
wie behauptet wirb, der Fall vorgesehen ist.

Der Antrag wegen allgemeiner Anwendung breiter Räder auf deu Kunststraßen, mithin Aufhebung der AllerhöchstenCabinets-
Ordre vom 12, April 1840, ist durch den eilften Ausschuß nicht allein, so, weit er geht, gebilligt, ßnchcrn serner vorgeschlagen
worden. Se. Majestät zu bitten:

1) die Allerhöchste Cabincts-Ordre vom 12. April 1840 zurücknehmenzu wollen;
2) die AllerhöchsteVerordnung vom 17. März im Allgemeinen auch auf die Conununal-Wcgc ausdehnen zu wollen;
3) zu Oekonomicfuhren auch die schmalen Radfelgen auf allen Wegen zu gestatten, wenn das Gefahr vier Räder und eine

Deichsel hat, die Bespannung aber 2 und 2 und mcht einzeln vor einander ist;
4) diese Verordnung mit dem 1. Iuii 1843 ins Leben treten zu lassen, dabei den Stellmachern und Schmieden unter «nge-

mcsseuerPolizei-Strafe von nun an das Fertigen neuer schmalen Radfelgen oder Beschläge zu untersagen;
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5) u«l 2 und 3 eine Ausnahme dahin eintreten zu lassen, daß in Gebirgs-Gegenden, wo von den Kreitzständendie Umöglich-
keit wcihrbchalten wird, im jetzigen Zustande der Wege, namentlich der Felsen halber, selbe auf die bezeichnete Art zu Passiren,
zeitweise von dem Königlichen Ober-Präsidenten auf Antrag der Landräthedurch die Regierung gestaltet werde, daß bis zu
IN Cntr, auch auf den zweirädrigen Karren mit schmalen Radfelgen gefahren werde, größere Lasten aber auf vier Rädern
und an der Deichsel gespannt, bewegt werden müssen, baun aber auch mit schmalen Radfelgen. Der Fuhrmann, welcher
von dieser Ausnahme Gebrauch zu machen berechtigt ist, muß dieses durch ci» unentgcldlichcs stempelfreieö Attest der Orts-
Vchörbcnachweisen.

Ein Deputirter der Städte erklärt sich dagegen.
Ein Abgeordneterder Landgemeinden ist mit Einführung der breiten Radfelgen ganz einverstanden, erklärt sich aber gegen die

Bestimmung,daß Wagen nur durch Pserde an der Deichsel geführt werden sollen, so lange nicht die Wege gebessertwären.
Ein Mitglied des Fürstenstandcö erwidert, gerade die jetzige Ncspannungsweisesei a» dem schlechten Zustandeder Wege schuld.
Ein Abgeordneter der Städte ist ebenfalls der Meinung, daß die breiten Felgen sich sobald noch nicht einführen lassen, besonders

wegen der damit verbundenen, für die geringe Klasse sehr beschwerlichenKosten, uub wünschtder Abgeordnetedeßhalb, daß
damit bis dahin Anstand genommen werde, bis die Wege in einem besserenZustandesich befinden.

Mehrere andere Mitglieder sprechen sich in diesem Sinne und für die Ablehnung des Antrages in tot» aus. Der Referent
replicirt; ein Abgeordneter der Landgemeinden äußert, wie die Verfügung wegen der breiten Räder Anfangs erschienensei, habe sie
allgemeinUnzufriedenheit erregt, jetzt werde sie eben so allgemein gebilligtund man wünsche sie noch weiter ausgedehnt zu sehen.

Ein Abgeordneter der Städte hält auch diese Ausdehnungfür wünschenswcrth. Ein Deputirter der Landgemeinden hält den
Zweck des Antragstellerserreicht,wenn die Aufhebungder Eabincts-Ordre von 1839 erbeten wird; ein Deputirter der Städte
spricht für die kleinen Gutsbesitzer in Gebirgen.

Es wirb hierauf gefragt, ob^dcu Anträgen des Ausschusses beigestimmt werde, und haben sich 43 Stimmen dafür und 25
dagegen erklärt.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden schlägt als Verbesserung vor, einfach die Aufhebung der Allerhöchsten Kabinetö-Ordre
vom 12. April 1840 zu erbitten; es erheben sich aber dafür nicht zwei Drittel der Versammlung, und taun also diesem Antrage
keine Folge gegeben werben.

Zur Einsicht werben folgende Referate offen gelegt werben:
Vom achten Ausschusse:1) Ueber die Vrandwcinstcuer und das Einschwärzen fremder Vrandwcinean der Grenze;

2) Ueber Versuche, die Veredlung der Braunkohle auf Staatfonds betreffend;
3) Ueber die Moststeuer.

Vom neunten Ausschüsse:Ueber Gleichstellung der Freihafen-Rechte.

Sieben und dreißigste Sitzung.
Düsseldorf, den 20. Juli 1841.

Nachmittags 5 Uhr.
Bei der heute Nachmittag vorgenommen Wahl der Mitglieder des AllerhöchstangeordnetenpermanentenAusschusses haben

bei der Ritterschaft die Stimmenmehrheiterhalten:
Herr von Groote mit 15 Stimmen. Herr Graf von Hompesch mit 14 Stimmen.

„ von Nigal „ 15 „ „ Kaiser ,, 14 „
Bei den Städten:

Herr von der Hetbt mit 21 Stimmen. Herr Merkens mit 13 Stimmen.
„Brust »14 „ „ Flemming „ 13 „ bei der 3. Wahl.

Die zweite und dritte Wahl sind nothwendiggeworden, weil stch bei der ersten und zweiten die absolute Stimmenmehrheitnicht
ergeben hat; und gilt dies auch von den spätern Wahlen, die haben wiederholt werben müssen.

Bei den Landgemeinden:
Herr Lensing mit 20 Stimmen. Herr Kamp mir 1 ? Stimmen.

>, Haw „ 19 „ „ Aldenhoven,, 16 „
Zu Stellvertretern wurden ernannt bei der Ritterschaft:

Zum ersten Stellvertreter Herr vo n Hilgerö mit 15 Stimmen. Zum brit. Stellvertreter Hr. Geh. N.-N. v. Hymmen mit 15 Stimmen.
„ zweiten „ „Wcrgifossc „13 „ „ vierten „ „uonKemPis „16 „

Bei den Städten.
Erster, HerrH a se n c l eu er mit 19 Stimmen bei der 3. Wahl. Dritter, HerrHauptmann mit 12 Stimmen bei der 3. Wahl.
Zweiter,, Hüffer „15 „ Vierter „ Preyer „12 « „ „ 3. „

Bei den Landgemeinden.
Erster, HerrEetto mit 12 Stimmen bei der 2. Wahl. Dritter, Herr van Loe mit 13 Stimmen bei der 2. Wahl.
Zweiter,, Schult „ 14 ., „ „ 2. „ Vierter „ Emmel „ 16 „ „ „ 2. „

Im Fürsten-Stande sind:
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Acht und dreißigste Sitzung.
Düsseldorf, den 21. Juli 1841.

Nach Vorlesung des Protokolls der vorgestrigen und der gestrigen Nachmittags-Sitzung, welche genehmigt wurden, erhob sich
in Abgeordneter aus dem Staube der Ritterschaft, um gegen die stattgefunden!!Wahl im Rittcrstande als ungesetzlich zu protestircn,
inb übergab eine von sieben Mitgliedern unterzeichnete dcsfallsige Erklärung.

ein
un

Ueber die durch diesen Protest veranlaßten Debatten wird der Bericht nachträglich geliefert werden.
Ein Deputirter der Ritterschaft verliest den Adreß-Entwurf, den Nebcrgang des Ortes Neustadt in den Stand der Städte betref¬

fend, welcher genehmigt wird. Eine andere Adresse wegen des Unsbanes der Strasie von Eupen nach Montjoie wirb ebenfalls
genehmigt, wie dies einer dritten, wegen Entlassung des Nr. Riffart aus der Arbeits-Anstalt zu Vrauwcilcr, ebenfalls geschieht.

Mau ging nun über zur Berathung über die Allerhöchste ProPosition wegen Ausdehnung der Eompetenz der Fricdcnsgerichte.
Der Referent des vierten Ausschusses trug das Gutachten desselben vor, indem er Namens des Ausschusses die Annahme des

§. 1 vorschlägt. Er bemerkt zugleich, daß im Ausschusseeine Minorität von 5 Mitgliedern der Meinung gewesen sei, die friebens-
richterliche Eompetenz nur bis zur Summe von 25l) Thaler zu vermiuberu. Hierdurch werde diese Eompetenz mit jeuer der Land¬
gerichte in Uebereinstimmung gebracht werden uud habe man als Gründe für diese beschränkteHerabsetzung angeführt:

1) daß der Sprengel der gegenwärtigen Landgerichte zu groß sei, um den Eiugesesseuenso weite Reisen in gewöhnlichen Strei¬
tigkeiten zumutheu zu können; die Entfernung betrage oft über 18 Stunden.

2) Sei das Verfahren an den Landgerichten für derlei Prozesse zu kostspielig, besonders in Fällen, wo Zeugeuverhöre und
Erpertiscn statt finden müssen.

3) Das Publikum sei mit der bisherigen Einrichtung, wodurch eiue schnelle und wohlfeile Nechtöhülfe erzielt und durch die
gewöhnliche Anwesenheit der Partheien bei den Prozeß-Verhandlungen viele andere Nachtheile vermieden würden, ganz zu¬
frieden uud wünsche keine Abänderung.

4) Habe der fünfte rheinische Landtag die gegenwärtige Eompetenz der Friedensrichter als zweckmäßigerkannt, und sei kein Grund
vorhanden, sich gegenwärtig mit diesen Ansichten uud Wünschen i» Widerspruch zu setzen.

Gin Abgeordneter der Landgemeinden fübrt mehrcres zur Unterstützung des Art. 1 des Gesetz-Entwurfs an, der von der Majo¬
rität des Ausschussesgebilligt wordcu, und treten demselben mehrere Mitglieder bei. Ein Abgeordneter der Städte war im Aus¬
schusse für die Lompetenz-Erhöhnng hauptsächlich des Kostenpunktes wegen gewesenund behauptet, daß die Bedenklichteiten, welche
wegen der einzelstehendenRichter geäußert worden, auch auf die collegialischcnGerichte mitunter anwendbar seien.

Ein Deputirter der Städte erklärt, aus eigener Erfahrung der Ansicht derjenigen beitreten zu müsse», die für den Art, 1 des
Entwurfs stimmen.

Der Referent erwidert und wird darauf durch überwiegende Stimmenmehrheit der § 1 angenommen.
§ 2 bis 6 desgleichen.
Zu § ? hatte der Ausschuß nichts zu erinneren gefunden.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft wünschte, daß dem darin enthaltenen Worte: „bringenden" das Wort: „allen" substituirt

werde, weil die Entscheidung darüber, ob eiu Fall dringlich sei, leicht zu Streitigfeiten Anlaß geben tonne. Mehrere Mitglieder
widersprechen, und da der Vorschlag nicht weiter unterstützt wird, so nimmt die Plcnar-Versammlung den § in seiner ursprüng¬
lichen^ Fassung an.

Der § 8 war vom Referenten als unpassend bezeichnet und die Streichung beantragt worden, wofür sich 8 Mitglieder des
Ausschusses ausgesprochen, wäbreud 4 dagegen gestimmt hatten.

Ein Deputirter der Laudgemeinden, zur Minorität gehörig, führte für seine von der Majorität abweichende Meinung au: die
Bestimmung beruhe auf dem Grundsatz der Trennung der gerichtlicheu Attributioucn von benen der Verwaltung, und generallsire
ei» Princip der bestehendenGesetzgebung, »ach welcher die Streitigkeiten zwischen dem Fisius und Privaten der Gerichtsbarkeit
der Präfeeiurräthe überwiesen gewesen. Nach dem Ressort-Reglemeiit vom 2U. Juli 1818 wäre eiu Theil der Zustäudigkciten der
Präfccturräthe au die Gerichteübergegangen.— Die Prozesse gegen den Fiotus seien selten so einfach wie die, welche Privat-Personen
vor den Friedensgcrichten führten. Der Fiskus könne auch nicht persönlich erscheinen und dürfe uicht müudlich verhandeln. Auch
iu den alten Provinzen könne der Staat nicht bei einem Ein;clrichter belangt werden.

Der Referent entgcgnet: es handle sich hier von einer Entscheidung über Mein uud Dein, in. blos persönliche» uud Mobilar-
Sachcn. Hierüber hätten die ehemaligen Präfecturräthe nie erkennen können. Streitigkeiten über Steuern uud Domaiuen-Sachen,
welche die früheren Gesetze»denselben überwiese» hätte», würde» oh»edies nie zur Eognitio» der Friedensrichter komme», da erstere
überhaupt den Gerichten entzogen, und letztere dinglicher Natur seien. Daß Prozesse, wobei der FistuS bctheiligt sei, verwickelter
als anberc sein sollten, wäre eine Unterstellung, welche jeder näheren Begründung ermangele. Der Fiskus tonne und müsse sich
vor Gericht eben so gut vertretcu lasse», wie Gemeinden, Eorporationcn, Minorennen und Inlerdicirte. Ein Privilegium luri sei
für den Staat in den rheinischen Rechte» dulchaus »icht begründet. Es widerstrebe unsere» Sitte», welche jedem erimirten Gerichts-
sta»dc uuhold scieu. Es stehe damit im Widerspruch, daß Alle vor dem Gesetze und dem Richter gleich sein sollen. Die Nachtheile,
welche übrigens ein solches Privilegium mit sich führe, habe er in dem Referate ausführlich entwickelt und ersuche daher Eiue hohe
Stänbe-Versammluug, dem ablehnenden Beschlussedes Ausschussesbeizutreteu.

Ein Deputirter der Städte spricht gegen die Ercmtion zu Gunste» der Regierung uud behauptet, es sei diese nur von Eine,»
Eollcgio bis jetzt iu Anspruch genommen, durch den Eassatioushof aber uicht aucikaunt worden, alle andere Regierungen hätten
sich bei dem Fricdcnsgerichte eingelassen.

Referent trägt darauf an, die Diskussion z» schließenund zur Abstimmung zu schreiten.
Ein Deputirter der Laudgemeindenberichtigt die eben vorgekommeneAngabe, daß der Staat in den alten Proviuze» den erimirten

Gerichtsstand behaupte, indem ^ die Versicherung giebt, daß dies jetzt nicht mehr der Fall sei.
Der Vorschlag des Ausschusseswird darauf mit überwiegender Stimmenmehrheit angenommen, was ebenfalls mit den §z 9, 1l)

und 11 geschleift.
Der Ausschuß hatte noch folgende zusätzliche Vestinnnuugen vorgeschlagen:

Erstens: „die Eompeten; der Friedensrichter ans Räumungsklagen auszudehnen, wenn der Iahrespacht ober die Iahrcsmiethe die
Summe von 5U Thlr. nicht übersteige."

Ein Abgeordneter der Städte bemerkt: „Seit Jahren baben wir den Zeitpunkt herbeigewünscht, wo es unserer Gesetzgebung
und Gerichts-Verfassung ucrgönnt sein möge, sich ans ihrem eigenthiimliche», fremdartige» Elemente zu eutwickelnuud fortzubilden.
Wir dürfen annehmen und uchmcn es mit Frendcu an, daß dieser Zeitpunkt gekommen sei, uud wenn wir unserer Seits etwas zur
Befestigung, zum zeitgemäßen Fortschritte beitragen wollten, so dürften wir doch nur mit großer Behutsamkeit in die Mitte des wohl¬
geordneten und gegliederten Systems mit einzelnen Abänderungen treten. Grade die genaue Gliederung uud scharfe Trennung der
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verschiedenenIurlsdictionen bildeten einen der großen Vorzüge des Ganzen und hierin habe er für seinen Theil das gleich bei bei
ersten Berathung ausgesprochene Bedenken gefunden, über die von dem Herrn Referenten gestellten verschiedenenAenderungen und
Modifikationen sogleich ein Votum abzugeben und Anträge zu machen, welche offenbar in das ganze System übergreifen, deren
Tragweite er also unmöglich, zumal in so kurzer Zeit, als dazu zu Gebote stand, hätte übersehen oder berechnen tonnen. Zunächst
und am meisten sei ihm dies Bedenken bei dem Antrage aufgestosien, den Vergleichen beim Friedcnsgerichtc die erekutorische Kraft
eben so wie den Nolarial-Acte» bcizulegeu. Hierdurch möchte eine der wesentlichsten Institutionen, die freiwillige Gerichtsbarkeit,
sehr gefährdet, vielleicht zum Theil zerstört werden. Da er die bei den Theiluugs- und Räumuugsklagen bestehenden Beschwernisse,
namentlich den Kostenpnntt, keincsw.'gs verkenne, so werde er auch gerne beistimmen, wenn darauf nochmals zurückgckommeu,und
gebeten werben solle, bei dem Fortschreite» der Gesetzgebungdarauf namentlich Rücksichtzn nehmen und Abhülfe zu gewähren, die
besonders in Rücksicht aus den Kostenpuult auch wohl in solcher Weise «erschafftwerden tonne, vaß rie Grundlage und das System
bewahrt bleibe. Mittelst Annahme des vorliegenden Gesetzesbleiben wir im Besitze des Instituts uno dürften, wie gesagt, nnserer Zeit
vertrauen, daß die im Geiste des Ganzen aufgefaßte Fortbildung unserer Gesetzgebung und Gevichtsoeifassung nicht länger aus¬
bleiben würbe."

Der Referent erwidert: es bandle sich dermalen blos von den Räumungs-Klagen. In Frankreich, wo man doch gewiß den
Geist und das System der Gesetzgebungerhalten wolle, habe man es aber für nothwendig erachtet, diese klagen den Friedensgerichte»
zu überweisen, wie aus dem in dem Referat allegirten Gesetzevom 25. Mai 1838 zu ersehen sei. Was man dort in dieser Bezieh¬
ung für angemessengehalten hätte, würbe es wohl auch hier sein. Für keine Gattung von Rechtsftreitigkeiten habe die öffentliche
Meinung so laut eine Ausdehnung der friedensrichterlichen Eonipeten; gefordert, als eben für die Räumungö-Klage, worin durch prompte
Justiz der unerlaubten Sclbsthülfe und vielen Nachtheilen und Mißstänben im bürgerlichen Leben vorgebeugt werde.

Die Versammlung beschloß hierauf mit überwiegender Majorität, den Antrag des Ausschussesanzunehmen.
Ein zweiter Vorschlag ging dahin: „auch Theüungötlagen von Gegenständen, deren Werth unter Berücksichtigung der Kata-

stral-Rcin-Erträge 4U0 Thlr. nicht übersteigt, zwischen Mitbercchtigten, deren gegenseitige Gerechtsame feststehen, den Friedens¬
gerichten zu übertragen."

Der Referent entwickeltefür diesen Vorschlag die in dem Referat weitläuftigcr auseinandergesetzten Motive, und wurde dieser
Vorschlag gleichfalls mit grußer Majorität angenommen.

Der dritte Vorschlag ging dahin: „den am Friedensgerichte bei Sühneversuchen abgeschlossenenVergleichen die Vollstreckbarkeit
der Urtheile beizulegen."

Zwei Dcputirten der Ritterschaft hielten die Bestimmung für überflüssig; der Referent weist ihre Nothwendigkeit nach.
Ein Abgeordneter der Städte bezieht sich auf seinen früheren Vortrag, empfiehlt aber der Versammlung ganz besondere Vor¬

sicht bei der Entscheidung über diesen Vorschlag, dessen Annahme sogar Reibungen zwischen den Friedensrichtern und Notarien zur
Folge haben würbe.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden wünscht auch nicht, daß den vor dem Friedensrichter abgeschlossenenVergleichen ereku-
torische Kraft beigelegt werden möge; ein Abgeordneter der Ritterschaft macht bemerklich, daß, da bei Vergleichen die Friedensrichter
an keine (Kompetenz-Bestimmung gebunden seien, es bedenklich sein werde, solchen Vergleichen erctutive Kraft beizulegen; und
wird darauf der Vorschlag des Ausschussesabgelehnt.

Die verschicdcucnAnträge des Friedensrichters Kampmann, bevorwortct durch einen Deputaten der Städte, waren sämmtlich
vom Ausschusseals uicht geeignet zur Unterstützung des Landtages begutachtet worden, mit der alleinigen Ausnahme, daß in allen
Fällen, wo der Familien-Rath auf Verkauf von Mündel-Gütern angetragen habe, wie bei Notoritäts-Aeten der Beschluß im Original
an den betreffenden Ober-Procurator einzusenden sei. Dieser hätte denselben zur Berathung des Landgerichts zu bringen, und ihn
auf der Urschrift entweder zu bestätigen oder zu verwerfe», ohue weitere Dazwischeutunft von Advokaten und Veranlassung von
bedeutenden Kosten, und hat sich die Versammlung damit einverstanden erklärt.

Ein vom Kaufmann H. W. Heibertz in Ucrdingcn eingereichtes Gesuch um Aufnahme sci»eö Gutes Vrempler in den Stand
der Ritterschaft wird letzterer zur Begutachtung überwiesen.

Eingegangen sind folgende Referate:
Vom zweiten Ausschüsse: Ueber Parzcllirung der Grundstücke.
Vom siebenten Ausschusse: Förderung der Landwirthschaft in der Nheinprouinz.
Vom cilften Ausschüsse: 1) Ausdehnung des Vezirksstraßen-Svstems auf die rechte Nhcinseite.

2) Vequartierung der Ortschaften in der Nahe der Artillerie-Uebungs-Plätze zu Wahn und Wesel.
Die nächste Sitzung wirb Morgen, Vormittags 10 Uhr, statt finden.

Anlagen.
Anlage zu dem Protokoll der sieben und drcissigsten SilMig.

Gestützt auf den z 38 des Gesetzes vom 27. März 1824, gemäß welchem zu einer gültigen Veschlußnahmc der Stände-Vcr-
sammluug die Anwesenheit uon drei Vertheilen eines jeden Standes erforderlich ist, glauben die unterzeichnete» Abgeordneten des
Nitterstanbes gegen die am gestrigen Tage durch den ll Siand vollzogene Wahl der Ausschuß-Mitglieder Einspruch zu thun
sich verpflichtet.

Düsseldorf, den 21. Juli 1841.
(Folgen die Unterschriften.)

Düsseldorf, den 22 Juli 1841.

3m Verfolge der Erörterung über die Wahl bei Ritterschaft zu bem permanenten Ausschusse entgegnete ein Abgeordneter der
Ritterschaft auf den angemeldete» Einspruch:

Gegen die gestern stattgefundene Wahl des ständischenAusschusseswird Namens eines Theiles der Ritterschaft auf den Grund
des z 33 des Gesetzesvom 27. März 1824 Protcstation eingclegt, weil '/« der Mitglieder dieses Standes nicht anwesend gewesen.
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Die freiwillig Ausschließung her Nichtanwcsendcn aber wird durch den Umstand zu rechtfertigen gesucht, daß durch' die bei der
Wahl erschienenen Majorität die Wahl schon durch vorherige Besprechung und bindende Verabredung festgesetzt worden sei.

Ich bemerke hiergegen! daß der Termin zur Wahl schon Tages vorher dnrch Sc. Durchlaucht, den Herrn Landtags-Marschall,
in der Plcnar-Ncrsammlung den Ständen bekannt gemacht worden, das Nichterscheinen eines Theiles der Ritterschaft mithin nur
als ein freiwilliges und absichtliches betrachtet werben kann. Sollte es nun in dem Sinne des Gesetzes liegen, baß ein Theil der
Wähler die Nefugniß habe, durch absichtliches freiwilliges Wegbleiben eine Wahl unmöglich zn machen, oder die geschehene später
für nichtig zu erklären, so würde daraus folgen, baß eö nur in der Willtühr einzelner Wähler liegen würde, zu entscheiden, ob
überhaupt eine Wahl stattfinden solle oder nicht.

Wären dagegen die protestirenden Herren Mitglieder des Mittelstandes im Termin erschienen, und hätten daselbst die Gründe,
welche sie zu der nunmehrigen Protestation veranlassen, vorgetragen, so würde alsdann Zeit und Gelegenheit gewesen sein, darüber
zu verhandeln und zu beschließen, ob diese Gründe zu einer Opposition gegen die Wahl hinreichen ober nicht. Als Grund der
Protcftation wird aber die bei der Majorität des Rittcrstanbes ftattgefuudene Besprechung und Verabredung angegeben, wodurch
hie Wahl schon vorher festgestellt worden sei.

Ich erwidere darauf: baß eine solche Besprechung nicht mehr noch weniger stattgefunden, als es bei allen Wahlen der Fall
zu sein Pflegt, damit das Wahlgeschäft selbst vereinfacht und nicht durch die nach allen Seiten verlaufenden Stimmen fast un¬
möglich gemacht wird. Ich berufe mich in dieser Beziehung auf die Aeußerung deS Herrn Landtags-Marschalls selbst, welcher,
nachdem in der gestrigen Wahl im dritten ober vierten Stande ein Resultat nicht zu erlangen war, den Herren Wähler» bemerkte,
baß wenn sie nicht durch eine Besprechung sich über den einen ober bcn andern der Wahlkanbidaten vereinigen würden, die Wahl
wohl bis nach Mitternacht hinausgeschoben werben würde. Ich berufe mich ferner auf die Scrutiuien sämmtlicher Landtagswahlen,
welche bisher stattgefunden, und aus welchen, waS Niemand in Abrede stellen wirb, sich auf das Deutlichste crgiebt, daß vor der
Wahl eine Besprechung oder Verabredung vorgenommen war, indem sich die einzelnen Stimmen fast ohne Ausnahme auf einen
ober höchstens zwei Wahlkanbidaten conccntrirten. Sollte mithin in einer solchen Besprechung und Vcrabrednng irgend etwas Un¬
gesetzliches liegen, so würbe es auffallen müssen, baß diese Gesetzwidrigkeit, deren sich dann die Herren Opponenten offenbar selbst
zu oft wiederholten Malen schuldig gemacht, nicht schon längst gerügt worden wäre.

In wie weit eine solche Besprechung oder Verabredung für den, der daran Theil genommen, mehr oder weniger bindend ge¬
nannt werden könne, würde wohl einer näheren Untersuchung nicht bebürfen. Sollte sie nicht schlechterdings unnütz, ja thöricht
sein, so würbe wohl angenommen werden müssen, laß diejenigen, welche daran Theil genommen, und ihre Zustimmung dazu gege¬
ben, sich als redliche Leute auch cinigcrmaaßen für gebunven ansehen, wie man sich überhaupt für verpflichtet ansieht, eine Verab¬
redung ober ein Uebereinkommen aufrecht zu erhallen, tuen» auch barüber Brief und Siegel weder gegeben, noch verlangt worden
tst, Ein Abschließen der Majorität hat übrigens durchaus nicht stattgefunden, vielmehr bat man sich an einem öffentlichen Orte
zusammengefunden, wo die Deputirte» sehr hänfig zu erscheinen Pflegen, und wozu der Zutritt jedes Einzelnen nicht nnr gestattet,
sonbern sogar gerne gesehen worden wäre, damit in dieser Art eine desto allgemeinere Besprechung und Auswechselung der Ansichten
hätte eintreten können.

Diesem folgte ein anderer Abgeordneter des Nitterstandes dahin:
Der § 38 setze überhaupt fest, baß zur Fassung gültiger ständischer Beschlüsse die Anwesenheit von wenigstens ^/, der Abgeord¬

neten eines jeden Standes nothwendig sei. Finde dieser § da Anwendung, wo der Landtag als Einheit beschließt, um wie viel
mehr müsse dies bei einer itio in pnrte» stattfinden, wo das durch bie Abwesenheit von mehr als einem Viertheil sich ergebende
Mißverhältniß zum Nachtheil des einzelnen beschließenden Standes um so schärfer hervortrete. Durch den Schlußsatz des § 48
könne jene Bestimmung in keiner Weise berührt werden, indem der § 46 überhaupt nur das Verhältniß der Stimmenzahl, je
nachdem die Berechtignngögegeustände verschiedener Gattung seien, feststelle, wäbrend der 8 38 über die unter allen Umständen er¬
forderliche Anzahl der Stimmenden sich sehr klar und bestimmt aussprcche. Der Z 38 enthalte daher Bestimmungen snbjcetiver,
und der § 4li objectiver Natur, bie mit einander nichts gemein hätten.

Würde anderer Scits behauptet, daß, wenn man dem z 38 eine solche Auslegung geben wolle, hierdurch eine Willtubr ein¬
geräumt werbe, bie jede ständische Neschlußnalnne unmöglich machen könne, so müßte er sich dieser Ansicht vollständig anschließen.
Diese Willlühr erscheine ihm durch den bezüglichen § nicht nur gesetzlich begründet, sonbern eö sei seines Erachtenö sogar Pflicht,
davon Gebrauch zu machen, da, wo dies das einzige Mittel wäre, einem ungesetzlichen Verfahren entgegen zu trete», welches dnrch
die Anwesenheit der Minorität nicht sanctionirt werden dürfe.

Als ein solches ungesetzliches Verfahren betrachte die Minorität die am Abende vor dem Wahltage von der Majorität vollzo¬
gene Vorwahl. Hier habe, wie ihm und seinen Freunden mehrere der dabei anwcsenden Mitglieder versichert, bie er zn nennen
bereit sei und diese Aussage gewiß nicht in Abrede stellen würde», die Wahl factisch stattgefunden, indem ein jeder der dabei mit¬
wirkenden Wäbler sich verpflichtet habe, gemäß dem sich ergebenden Resultat bei der wirklichen Wahl zu verfahren, Die wirkliche
Wahl sei hierdurch ihrer nothwendigste» Eige»schafl, der Nablfreiheit beraubt, zu einer leeren Form geworben. Um biese Wahl-
frciheit bei einer für das Laub so wichtigen Angelegenheit in ihrer ganzen Reinheit zu erhalten und die Einwirkungen aller per¬
sönlichen und Partei-Interessen gänzlich zu beseitigen, habe bie Minorität, wie er hiermit ans das Bestimmteste versichern könne,
sich jeder, anch der leisesten Verabredung gänzlich enthalten, und auf diese Weise das Interesse des Landes, welches dem Landtage
in allen Beziehungen zu vertreten obliege, auf eine ihren gemeinsamen Verpflichtungen entsprechende Weise anoschließlich im Ange
gehalten. Er wolle nicht hierdurch i« Abrede stellen, daß durch eine vorläufige Besprechung das Wahlverfahren selbst beschleunigt
werden könne, er wolle anch nicht behaupten, daß solche Besprechungen an und für sich ungesetzlich seien, er gebe dem verehrten
jenseitigen Redner zu, baß sie auch bei früheren Wahlen stattgefunden haben; allein er behaupte, daß sie nur alsdann gesetzlich
und parlementarisch stien, wenn ein jeder der Wähler, oder wenigstens bie grüßte Mehrzahl derselben wisse, daß sie stattfinde und
wenn vor Allem keiner durch eine solche Besprechung sich für gebunden erachten müsse unb der eigentliche Wahlact mit der noth¬
wendigen Fr»iheic vollzogen werben könne. Endlich dürfe auch bei. einer solchen Besprechung nur das Interesse des Landes, nicht
aber persönliche und Parthci-Interessen verfolgt werden; und wenn letztere Motive auch bei der Nnvolllommenhcit der menschlichen
Natur uicht überall fern gehalten werden könnten, so bürsten sie keines Falles durch eine solidarische Vereinbarung andern aufge¬
drungen werben.

In dem vorliegenden Falle sei der Minorität keine Kenntniß von dieser Vesprechnng gegeben worden, auch habe sie sich, wie er
aus dem Munde mehrerer, bei jener Besprechung zugezogener Wähler vernommen, zu einer bindenden Vereinbarung gestaltet. Beides
müsse die Minorität als unparlementarisch und ungesetzlich bezeichnen und habe sich deshalb für verpflichtet erachtet, dem darauf
folgenden rein formellen Wahlact ihre Mitwirkung zu entziehen.

Schließlich müsse er noch auf die Seitens beö verehrten Ncbners gemachte Bemerkung, baß ähnliche Besprechungen bei den
früheren rittcrschaftlichcn Lanbtagswahlen auch Seitens bei Minorität stattgefunden hätten, erwidern:

1) baß solche Besprechungen alsdann unter gemeinsamen Vorwisscn stattgefunden hätten, und daß somit jeder Kenntniß davon
gehabt habe;

2) daß Seitens der gedachten Minorität diesen Besprechungen nie unb in keiner Weise der Charakter einer bindenden Verein¬
barung gegeben worden sei; und endlich:

1?
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3) daß die gegenwärtig,,' Minorität selbst bei solchen Wahlen, wo eine Vereinbarung in Folge dieser Besprechungen nicht zu
Stande gekommen sei und wo, well ste damals die Majorität gebildet, das Resultat in ihren Händen gelegen, sie selbst als¬
dann immer die Sache und das Wohl des Landes im Auge behalten und von der gegenwärtigen Majorität stets gleichzeitig
solche Männer mitgewählt hätte, die ihr geeignet geschienen, das Interesse des Landes auf eine würdige Weise zu vertreten.
Hiervon gebe die Anwesenheit von vielen Mitgliedern der heutigen Majorität ein redendes Zeugnis!, indem dieselben ihre gegen¬
wärtige Anwesenheit ausschließlich solchen Wahlen verdankten, bei denen die gegenwärtige Minorität die absolute Majorität
gebildet hätte.

Er habe sich für verpflichtet erachtet, in diese ausführlichen Erörterungen einzugehen, um sowohl dem Landtage, als wie der
Provinz die Grundsätze offen zu legen, nach welchen er und seine Freunde stets «erfahren hätten, und bei jeder Vttbeiligung an
öffentlichen Angelegenheiten stets verfahren würden und um die vielfach in dieser Beziehung verdreiteten Vütstellungen und Anfübrun-
gen unwahrer Thatsachen zu widerlegen. Mit der Anführung einer solchen unwahren Thatsache habe auch, wie er vernommen,
die gedachte Borwahl begonnen, indem behauptet worden, die Minorität sei ebenfalls bemüht, sich durch derartige Bemühungen und
bindende Einwirkungen eine Stimmenmehrheit zu sichern.

Er könne es nunmehr kühn dem Urtheil eineö jeden überlassen, ob dieses die Grundsätze seien, die dem Wohl des Landes und
den Pflichten dessen Vertreter wahrhaft entsprächen.

Er trage deshalb darauf an, daß über die Rechtsbcständigkcit der eingereichten Protestation entweder durch den Landtag
selbst, oder durch den Herrn Landtags-Commissar, oder durch des Königs Majestät selbst erkannt werde.

Hierauf trat ein anderer Abgeordneter ans und bemerkte: die Wahl sei gesetzlich vorgenommen und könne dieselbe nicht ver¬
nichtet werden. Wenn das geschehen könnte, so könnte jede Abstimmung, jede Wahl auf diese Weift durch die Minorität verhin
dert werden. Sie brauche nur der Abstimmung auszuweichen. Alle diejenigen, die fehlten, waren eingeladen, seien aus freiem
Wille» weggeblieben, entsagten dem Stimmrecht.

Durch die Aufbebung der Wahl werde denen, die ordnungsmäßig erschienen seien, der Vorwurf gemacht, daß etwas geschehen
sei, was Annulirung verdiene; sie könnten dadurch gezwungen werden, jeder zweiten Wahl auszuweichen und so auch jede zweite
Wahl unmöglich machen. Die Wahl sei durch Se. Durchlaucht für gültig erklärt, sei proclamirt. Se. Durchlaucht hätten Selbst
vorher erklärt, das Fehlen mehrerer Herren mache die Wahl nicht ungültig, sei gleichgültig und hätten darauf die Wahl vorge-
nommen und dann proclamirt. Er sähe also nicht ein, wie eine solche Wahl könne umgeworfen werden. '

Ein Abgeordneter der Städte bemerkte: baß wenn von Seite eines ehrenwerthen Mitgliedes des Ritterstandcs der Art und
Weift, wie der dritte und vierte Stand bei der Wahl des ständischen Ausschusses verfahren, in etwa mißbilligend gedacht worden, und
gerade darauf die Zweckmäßigkeit des bei dem zweiten Stande beobachteten Verfabrcns hergeleitet worden sei, er gegen diese Miß¬
billigung sich förmlich verwahren und seine Ueberzeugung dahin aussprecheu müsse, daß die in dem dritten nnd vierten Stande stattge¬
fundenen Wahlen der Bestimmung und dein Sinne des Gesetzes durchaus entsprechend seien, und baß daS Resultat derselben als ein
wahrhafter Erguß der pstichtmäßigen Ueberzeugung der einzelnen Mitglieder zu betrachten sei. Er rechne es sich zu einer großen
Ehre, in dieser Weift gewählt zu sein; aber er würde weniger Werth darauf legen, wenn die einzelnen Mitglieder bei der Wahl
nicht mehr frei, wenn sie durch eine Vorwahl und durch Wort gebunden gewesen wären. Er wünsche nicht, das: der dritte und vierte
Stand von einer freien unbefangenen Wahl jemals abgehen möchten. Uebrigens wolle er sich über die Einsprache gegen die Wahl
des zweiten Standes der Aeußerung enthalten, da diesem Stande allein die Erledigung überlassen bleiben dürfte.

Bei den Wahlen seines Standes wünsche er eine feste Verständigung nicht. Bei den Wahlen würde er sich nur durch Gesetz,
Ueberzeugung und Gewissen leiten lassen. Die Wichtigkeit der Wahl rechtfertige allerdings eine Besprechung. Allein Besprechung
und Borwahl seien wohl zu unterscheiden. Da jeder Stand nach Allerhöchster Bestimmung für sich wählen müsse, so halte er den
Landtag ohne besondere Aufforderung zu einer Aeußerung über die vorliegende Ginsprache nicht kompetent. Wenn aber geäußert
worden: daß der Art. 38 deS Gesetzes vom 27. März 1824 im Allgemeinen so zu deuten sei, daß zur Fassung gültiger Beschlüsse
beö Landtages die Anwesenheit von ^/. der Abgeordneten ohne Rücksicht auf die Zahl der Mitglieder eines jeden Standes erforder¬
lich sei, so könne er dieser Ansicht nicht beipflichten. Vielmehr sei er der Meinung, daß die in jenem Artikel enthaltenen Wort»
„deS zweiten, dritten und vierten Standes" in dem Sinne genommen werden müssen, in welchem ste eine Bedeutung hätten. Diese
Worte würden ihm überflüssig erscheinen, wenn nur '/< im Ganzen nothwendig seien; der ausdrückliche Zusatz derselben beute nach
seiner Meinung die Nothwendigkeit an, daß aus jedem der genannten Stände die Allwesenheit von '/. erforderlich sei.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft sagte: die vier Stände deS Landtages seien durchaus incompetent, über die Wahl, die
in Einem Stande besonders vorgenommen sei, zu erkennen. Er wisse auch nicht, baß dem Landtags-Commissar ein solches Recht
zustehe, noch sehe er einen Grund, auf ihn z» compromittircn. Der König habe dagegen die Bestätigung aller Wahlen vorbe¬
halten; Ihm sei das Wahlprotokoll und der Einspruch derer, welche sich davon ausgeschlossen, zur Allerhöchsten Entscheidung, Geneh¬
migung oder Verwerfung der Wahl vorzulegen.

Ein dritter bemerkte: die Majorität habe sich allerdings verabredet, ganz in der Art, wie eg bei allen Wahlen geschehen, und
waS nöthigen FallS noch nachgewiesen werben könne; allein die Minorität habe es offenbar eben so gehalten, denn wie möchte sie
sonst einstimmig aus der Wahlversammlung weggeblieben sein? —

Des Herrn Landtags-Marschall Durchlaucht resumirten über die stattgehabten Verhandlungen nunmehr wie folgt: bedauerlich
erscheine es Ihnen, daß die bei der gestrigen Wahl abwesenden Mitglieder durch ihre Abwesenheit absichtlich einen Zweifel über die
Rechtsbeständigteic der Wahl herbeigeführt hätten und auf Grund dieses Zweifel« heute gegen das Resultat der Wahl Einspruch zu
thun sich veranlaßt sähen. Eine vorläufige Besprechung fände in der Regel bei Wahlen statt, erleichtere und beschleunige die Ver¬
handlungen und könne wohl von Niemand als ungesetzlich bezeichnet werden. Ungesetzlich erscheine Ihnen nur, wenn eine für die
Theilnehmcr positiv bindende Vereinbarung auS jenen Besprechungen entstände. Daß eine solche allgemein bindende Vereinbarung
»uö deu fraglichen Besprechungen wirklich hervorgegangen sei, glauben Ste nach den gemachten Aeußerungen nicht annehmen zu kön¬
nen, vielmehr müssen Sie es als einen Irrthum betrachten, wenn einzelne bei jener Besprechung anwesend gewesene Mitglieder der
Ritterschaft sich als gebnnben betrachtet hätten. Endlich haben Sie den § 38 !. «. nur als für die Einheit des Landtages bindend
erachtet, und sei es Ihnen daher angenehm, die von den abwesend gewesenen Mitglieder» eingereichte Eingabe dem Wortlaute nach
nur als eine Einsprache, nicht aber als eine förmliche Protestation betrachten zu dürfen. Jedenfalls glauben Sie, baß dem Land¬
tage eine Entscheidung über bi« angeregte Frage nicht zustehe.

Hierauf bemerkte der Abgeordnete, welcher die Protcstation vertheidigt hat, daß er sich stets der mildesten Worte zu bedienen
bemüht sei uud hierzu um so mehr in dem vorliegenden Falle durch dessen zarte Natur sich veranlaßt gesehen hätte, daß jedoch
der Zweck seiner Eingabe hierdurch nicht beeinträchtigt werden dürfe, welcher allerdings der sei, gegen die vollzogene Wahl in
aller Form zu protestiien.

Seine Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall entschieden hierauf für die Verweisung deS Gegenstandes an den Lanbtagl-
Eoinmissarius und erklärten die Verhandlung über denselben geschlossen.



55l

Neun und dreißigste Sitzung.
Düsseldorf, den 22. Juli 1841,

Nach Vorlesung und Genehmigung des Protokolls wurden folgende Adresi-Entwürfe «erlesen: 1) über die Allerhöchste Propo¬
sition das Bergrecht betreffend.

Es bemerkt hierbei ein Deputirter der Landgemeinden, daß die Adresse daö Gutachteu des Ausschusses der Allerhöchsten Berück-
sichtigung empfehle, was ihm nicht passend erscheine, da dieses Gutachten in der Stände-Versammlung nicht berathen worden sei,
und sie sich also nicht daran binden könne, Es wird durch Se. Durchlaucht darauf erwidert, das, die Verweisung auf das Gut¬
achten ausdrücklich durch den Landtag genehmigt worden sei; und darauf die Adresse ohne fernern Widerspruch genehmigt,

2) Die Preßfreiheit betreffend,

Ein Abgeordneter der Ritterschaft kann sich mit der Fassung der Adresse nicht einverstanden erklären und behält sich vor, dage¬
gen zu stimmen.

Der Referent sucht die Fassung der Adresse zu rechtfertigen. Se, Durchlaucht der Herr Laudtags-Marschall erörtern die ange¬
griffenen Stellen und sprechen die Ansicht aus, daß dieselben im Sinne des Beschlusses der Plcnar-Versammlung abgefaßt worden feien.

Ein Deputirter der Städte rügte, daß der tu der Adresse aufzunehmende Passus gegen die Anonymität darin nicht vorkomme.
Der Referent erklärt, warum dieser sich nicht darin befinde; es will sich aber der Abgeordnete dabei nicht beruhigen und trägt

wiederholt auf die Erörterung dieses Umstandes in der Adresse an.

Ein Deputirter der Landgemeinden tritt der Ansicht des Referenten bei, welche den betreffenden Wunsch wohl für ein Preß-
gesetz, nicht aber für eine Censur-Ordnnng geeignet hält.

Ein Abgeordneter der Städte wünscht eine stärkere Verwahrung gegen Willkühr in der Adresse ausgedrückt zu sehen.
Ein Mitglied des Fürstenstandes bemerkt gegen die eben vernommene Adresse, daß darin aufgenommen sei, daß ein Preßgesetz

in Zukunft vielleicht sehr wünschcnswcrth sein könne. Dies wäre nicht die von der Stände-Versammlung ausgesprochene Meinung,
sondern nur die des Referenten und eines Theiles des Ausschusses; diese Ansicht sei indessen durch die Statt gefundene Abstimmung
beseitigt worden, und beschlossen, den Antrag nur auf eiu Ccusur-Gesetz zu stellen; er müsse also bitten, daß obige Einpfcblung eines
Preßgesetzes in der Adresse wegbleibe.

Ei» Deputirter der Städte erklärt, die Vorzüge eines Preßgesetzes seien bei der Berathung vielfältig anerkannt, wenn auch der
Vorschlag zu der Bitte darum nicht angenommen worden; übrigens sei die vollständigste Veröffentlichung der ständischen Verhand¬
lungen wünschcnöwerth. Die Berührung der Eabincts-Ordre sei ganz zweckmäßig, die Provinz aber noch nicht zufrieden gestellt
durch die Bekanutmachung der ständischen Verhandlungen in dem Maaße, wie sie jetzt erfolge.

Ein anderer Abgeordneter der Städte erklärt: er glaube, es würde sich eine Majorität für die Bitte um eine Preßgesetzgebung
in der Zutuuft ausgesprochen haben, wenn es darüber zur Abstimmung gekommen wäre, daß also dieser Gegenstand, wohl wie
geschehen, in der Adresse habe erwähnt werden können.

Ein Deputirter der Landgemeinden unterstützt diese Ansicht mit dein Bemerken, daß die Ständc-Versnmmlnng besonders aus
dem Grunde die Bitte um Gestaltung der Preß-Freihcit in den gegenwärtigen Zeit-Verhältnissen für bedenklich gehalten, weil beste¬
hende Verträge des Gouvernements mit andern Bundes-Staaten einer solchen Conecssion entgegen ständen.

Ein Abgeordneter der Städte nimmt von der abgelehnten Veröffentlichung seines Antrages in der erzbischöflichcn Angelegenheit
Anlaß, zu behaupten, es tonne nur eiue thcilwcise Veröffentlichung gestattet, es müsse aber eine vollständige Bekanntmachung erbeten
werden.

Se. Dnrchlancht bemerken, daß nicht mehr verlangt werben könne, als was durch die AUcrböchstc ProPosition gestattet und wor¬
über die Berathung gepflogen worden sei.

Ein Abgeordneter der Städte behauptet, es sei darüber berathen worden; der Deputirte der Ritterschaft wiederholt, daß von
nichts weiter in der Adresse die Rede sein tonne, als was durch die Majorität angenommen worden sei, und daß der von der Ver¬
sammlung genehmigte Vorschlag eines Abgeordneten der Städte gegen die Anonymität hinein gehöre.

Ein Deputirter der Landgemeinden sucht zu beweisen, daß in einem Censur-Gesetze von Bestimmungen in Betreff der Anonymität
nicht Rede sein tonne, da die Eensur nicht mit Namen und Personen, sondern ausschließlich mit den ihr vorgelegten Aufsätzen sich
zu beschäftigen habe; es liege in ihrem Beruft die Verpflichtung, das Imprimatur nach ihrer Ansicht zu ertheilen over zu versagen,
unangcsehen der Verfasser derselben.

Nachdem Se. Durchlaucht einige Abänderungen in der Adresse vorgeschlagen haben, die den Beifall der Plenar-Versammlung
finden, wird der Entwurf mit 50 Stimmen gegen lü angenommen.

Darauf verliest ein Abgeordneter der Landgemeinden 3) die Adresse wegen Ncmuncrirung der Mandatare bei den Handelsgerich¬
ten und wird dagegen nichts erinnert.

Eine andere Adresse wegen einer ln der Wcgeordnung einzuschaltenden Verfügung zur besondern Heranziehung der die Commu-
nalwcge vorzüglich start benutzenden Fabrikanten und anderer Unternehmer zu beu Kosten dieser Wege, welche durch einen Deputirten
der Ritterschaft vorgetragen wurde, erhielt ebenfalls die allgemeine Zustimmung und war ein Gleiches mit einer vierte Adresse, die
Tarisirung fremder Münzen betreffend, der Fall; eine fünfte betraf die Untcrstützungskosten armer Reisender und aus den Arresthäu-
scrn entlassener Personen, und fand auch reinen Widerspruch.

Ferner kam die Bitte um Erlaß der Moststcuer für jeden Winzer auf seinen eigenen t!nn»uulu resp. '/, Fuder für jede Eres-
zenz uud jede Haushaltung zum Vortrag und wurde genehmigt; schließlich wurde die Adresse Wege» Uebernahme der Kosten des
Fabriken-Gerichtes zu Elberfeld auf die Staats-Easse verlesen, und auch gegen diese nichts erinnert.

Die Plenar-Versammlung ging nun über zur Berathung über die Allerhöchste Proposttion wegen des Steuer-Erlasses, rückstcht-
lich dessen der Ausschuß vorgeschlagen hat: Sr. Majestät dem Könige die ehrerbietige Bitte vorzutragen, baß der Allergnädigst beab¬
sichtigte Steuer-Erlaß in folgender Weise huldreichst gewährt werden möge:

<) durch Ermäßigung in der Klassensteuer in der 4. Hauptftufe:
») der 16. Stufe von..................3 Thlr. auf 2 Xblr.
d) ., 1?. „ „ .................2 „ ., 1 „ 10 Sgr,
<:) „ Familien in der 18 Stufe von ............ 1 „ 15 Sgr.

und resp...................... 1 „ — „
ohne Rücksicht auf die Zähl der Familien auf......... 15 Sgr,
und falls es weiter thunlich, der Einzelnsteuer oder in der 18, Stufe von 15 „ auf IN Sgr,
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2. Durch Erlaß der Mahlfteuer von Roggen und Roggenbrod in schlacht- und mahlstcucrpflichtigenStädten.
Hiernach würde sich der Steuer-Ausfall in der Nhcinprovinz muthmaßlich, wie folgt, stellen:

H. Bei der Klassensteuer.
1) in der 16. Stufe zahlen............... 41,272 Haushaltungen,

1102 Einzclsteuernbe,
Steuerbetrag: 125,469 Thlr. Ausfall « 33'/, °/«............... 41,823 Thlr.;

2) in der 17. Stufe zählen............... 92,976 Haushaltungen,
15,382 Einzclsteuernde,

Steucrbetillg: 200,334 Thlr. Ausfall » 337, °/„............... 66,778 Thlr.;
3) in der 18. Stufe zählen............... 559,000 zahlendeKöpfe,

Steuerbetrug 1 279,500 Thlr. barunter muthmaßlich
») 200,000 in 100,000 Familien 2 2 Personen (statt 1 Thlr. 15 Sgr.) » 15 Sgr. 50,000 Thlr.
l,) 159,000 „ 53,000 „ » 3 „ (statt 1 Thlr.) » 15 Sgr. . . 53.000 Thlr.
e) 200,000 Einzelnstcuernde(cvcntualitcr statt 15 Sgr. auf 10 Sgr. Ausfall 666667,) ... 103,000 Thlr.

211,601 Thlr.
II. Bei der Mahlfteuer.

Nach Angabe der Königl. Prouincial-Steuer-Direktion............... 77,0 54 Thlr.
Summe des ganzen Ausfalls 288,655 Thlr.

Der Ausschuß war hierbei von folgender Erwägung ausgegangen. Würde der Steuer-Erlaß -» 1,600,000 Thlr, auf die ver¬
schiedenen Provinzen nach der Seelenzahl vertheilt, so fiel aus die Rheinprovinz, nach dem Verhältniß von 14,907,000 Seelen
(ganze Monarchie) zu 2,591,000 Seelen (Rheinprovinz), eine Quote von 278,099 Thlr. also 10,556 Thlr., weniger, als nach obiger
Berechnung der vorgeschlagene Steuer-Erlaß betragen würde. Diese Differenz würde sich aber ausgleichen, wenn daö Verhältniß
sämmtlicher Steuern in Rechnung gestellt werde.

Ein Deputirter der Städte ist mit dem beantragten Nachlaß ans die Klassen- und Mahlstcuer einverstanden, hätte aber ge¬
wünscht, daß der Antheil der Provinz an dem Erlasse im Verhältniß sämmtlicher durch sie aufzubringende» directen Steuern gegen
die Steuer, welche die andern Provinzen zahlen, bestimmt, und dies bestimmter beantragt werde; anch mißbilligt er, daß die Be¬
rücksichtigungder untersten Stufe» der Klassensteuer so bestimmt ausgesprochen worden; er wünscht, daß der Erlaß auf die Regie¬
rungsbezirke, Kreise uud Gemeinden vertheilt, und den Ortsvorständen die Vcrtheilung überlassen werde; es tonnten auch Steuer¬
pflichtige der vierzehnten Stufe einer Erleichterung bedürfen; dann habe er auch gebeten, die Aufhebung der Salz-Eonti»ge»tiru»g
in den Grenzbezirlen in Antrag zn bringen und wiederhole er diesen Antrag.

Ein Abgeordneter der Landgemeinde» stimmt dem Antrag dcö Ausschusses bei. und sagte- eine Vcrtheilnnq nach Maaßgabt
aller Steuern wäre auch schon auf andern Landtagen zur Sprache gekommen, indessen von einer Vcrtheilnng auf Provinzen, Re¬
gierungsbezirke, Kreise und Gemeinden tonne keine Rede sein, da die Antheile dieser sich von selbst aus der Zahl der Steuerpflich¬
tigen in den betreffenden Klassen ergeben müsse.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft kann die Ansicht des letzten Redners nicht theilen und meinte, wenn andere Provinzen, die
von jenem Redner angeregten Wünsche vorgebracht hätten, so sei dies ein Grund mehr, die unsrigen ebenfalls vorzutragen; übrigens
schließe er sich dem Antrage des Ausschusseswegen Erleichterung der untersten Klassen an, und glaube, es müsse in der wegen des
Steuererlasses abzufassenden Adresse Alles vermieden werden, was nicht bircct diese Angelegenheit betreffe.

Jener Abgeordnete der Landgemeinden sieht nicht ein, warnm man von Steuern, an denen man zwar keinen Nachlaß vor¬
schlagen wolle, von denen man aber die Ueberzeugung he.ie, daß die Provinz in demselben unvcrhältnißmäßig trage, wie z. B.
Grundsteuer, diese Gelegenheit vorbeigehen lassen solle, um den Wunsch aufzusprechen und die Zuversicht, daß solcher Uebcrbürdung
«ms dem Wege der Ausgleichung abgeholfen werden würde.

Ein Deputirter der Städte tritt in so fern jenem Antrage bei, daß er bei Vertheilung des Steuererlasses die Berücksichtigung
sämmtlicher, durch die Provinz ausgebrachten dlrcctcn Steuern in Antrag gebracht wünscht.

Gin anderer Abgeordneter der Städte »lachte darauf aufmerksam, man befände sich in einer besondernVerlegenheit, man wisse nichts
welcher Steuer der bewilligte Nachlaß abzuschreibensei, ober wenn das Geld zur Verfügung der Gemclnden gestellt würbe, in welche
Kasse dasselbe zn stecken sei. Je mehr Stimme» sich darüber vernehmen ließen, desto verschiedenereAnsichten häuften sich darüber.
Seiner früher geäußerten Ansicht, baß der Steucrnachlaß am geeignetsten dem übergroßen Salzpreisc abgeschrieben werben möge,
sei er treu geblieben. Diese sei eine Kopfsteuer, welche den Armen in demselben Verbättniß wie den Wohlhabenden treffe. Jenen
vielleicht noch mehr, da sie sich oft mit Kartoffeln und Salz begnügen müßten, wo diese Butter dabei nähmen. Würde das Salz
wohlfeiler, so vermehre sich dadurch dessen Gebrauch, wodurch neue Preis-Ermäßigungen möglich würden. Nicht aus den Augen
sei zu vcrlincn, daß an den Grenzen das theuere Salz die Grundlage zum Schmuggeln, demnach ein Born der Uebertretung der
Gesetze bilde, welches bei mäßigern Preisen wegsalle. Alle Heruntcrsetzungcn der directcn Steuern kamen den freien Leuten, b. b.
den Nichtshabenbcn nicht zu gut, und diese wären nicht allein arm, sonder» notbleideno; sein Vorschlag erfülle am treffendsten die
Bestimmung Sr. Majestät, welche feststelle, daß dieser Nachlaß besonders der geringen Klasse zu gut kommen solle.

Der Referent macht bemerklich, wie schwierig, es für die Verwaltung sein würde, den Steuererlaß nach dem vorgeschlagenen
Maaßstabc zu vertheilen; werde die Ermäßigung einer Steuer vorgeschlagen, so könne diese Steuer nur »lö Norm dasür dienen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft erklärt, wie bei Ausführung des Vorschlages beö ersten Rebners die Sache sich stellen werde.
Ein Abgeordneter der Landgemeinden widerspricht der Behauptung: baß die Nhcinprovinz durch die Contingentirung der

Klassensteuer schlechterals die übrigen Provinzen gestellt sei. Die Verkeilung des Erlasses könne nur auf eine uud dieselbe Steuer
durch die ganze Manarchic geschehen.

Ein Depntirtcr der Ritterschaft erklärt, warum die Nhelnprovinz durch die Contingentirung der Klassensteuer gefährdet sei;
was aber wiederholt von dem vorigen Redner in Abrebe gestellt wird.

Nachdem eine fernere Erörterung des Gegenstandes stattgefunden, wird zuerst die Frage gestellt: „soll die vorgeschlagene Er¬
mäßigung der Klassensteuer in der sechszehnten, stebenzehntenund achtzehnten Stufe der vierten Hauptklaffe, und die Aufhebung der
Mahlsteuer auf Roggen und Roggenbrod erbeten werden?"—und wird diese Frage mit 44 Stimmen gegen 19 bejaht.

Der Referent hält durch diese Abstimmung die ganze Angelegenheit erledigt; es wird aber diese Ansicht nichts getheilt, sondern
der Wunsch geäußert, es möge Se. Majestät gebeten werden, den Antheil von dem Erlasse im Verhältniß zu dem Total-Betrage
der Steuer Allergnädigst bestimmen zu wollen.

Mehrere Mitglieder erklären sich dagegen und behaupten, es könne jetzt nicht mehr von einem bestimmten Antheile an dem
Erlasse die Red< sein; auch Se. Durchlaucht halten, nach der stattgefundenen Diskussion und Abstimmung, eine weitere Verhandlung
für »»statthaft.
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Der zweite Vorschlag des Ausschusseswar, bei dieser Veranlassung den ehrerbietigen Wunsch auszusprechen: „daß eine Revision
des Stempelgcsetzes Allergnädigst angeordnet, und dabei auf die auf AllerhöchsteKabincts-Ordre vom 24, Dezember !834 erhöhte
Crbschafts-Stempelsteuer, so wie auch die Stempelpflichtigtcit der Gesindescheine,deren Aufhebung wüuschcnswcrth erscheine, billige
Rücksichtgenommen werde«; — und ist derselbe genehmigt worden.

Der dritte Vorschlag wird dahin gestellt, allcruntcrthänigst zu bitten: „daß eine Gleichstellung der Salzpreise in den'Seilereien
mit den Fcictoreien, und eine Vermehrung der Seilereien mit der Befugnis,, anch in kleinen Quantitäten abgeben zu dürfen,
Allergnädigst angeordnet werden möge"; — und hat auch dieser keinen Widerspruch gesunden.

Wie nun der gestellte Antrag auf die Bitte um Aufhebung der Contingentirung des SalzverbrauchS zur Sprache kommen
sollte, erhebt sich dagegen ein Abgeordneter der Landgemeinden und erklärt, es sei dieselbe nicht so belästigend, wie geschildert
worden, und eine Maaßregel, wie deren viele zum Schutz gegen Einschwärzung genommen worden.

Gin Dcputirter der Ritterschaft behauptet ebenfalls, daß diese Einrichtung nicht als besonders brückend angesehen werbe, und
Sc. Durchlaucht äußern die Ansicht, baß der Antrag, als nicht gehörig cröilert, zu einem Beschlussesich nicht eigne.

Bei der darauf gestellten Frage: ob die Plcnar-Versammlung nichts desto weniger den Antrag bei des Königs Majestät unter¬
stützen wolle, hat sich dafür Niemand erhoben.

Das Gutachten des zweiten Ausschussesüber die sechsteAllerhöchste ProPosition, die civilrechtlichenEinreden bei Wald-, Felb-
und Jagdfrevel betreffend, wirb erstattet, und spricht sich dahin aus, daß Sr. Majestät die unterthänigste Bitte ehrerbietigst vorzu¬
tragen sei: „daß Allerhöchst Dieselben geruhen möchten, den vorliegenden Entwurf nach der begutachteten Fassung huldreichst zu
genehmigen, und denselben als wirkliches Gescy in's Leben treten zu lassen."

Ein Deputirter der Städte erklärte: er könne mit den von dem Ausschussein dem Gesetz-Entwürfe vorgenommenen Verände¬
rungen durchaus nicht einverstanden sei»; er trage darauf an, die Bestimmungen des Entwurfs anzunehmen, jedoch mit Ansnahme
des z 3, welcher ganz ausfallen würde, und mit der Veränderung des § 2 so, daß am Eingänge statt der Worte: „gründet der
Beschuldigte eine solche Ein rede auf baS Eigenthum, so hat ,c." gesagt würbe: „Begründet derBeschuldigte eine
solche Einrede im Sinne des § 1, so hat der Polizei-Nichter >c." Diesen Antrag glanbt er ans folgende Weise zu
begründen. Nach dem z 1 habe der Beschuldigte dem Polizei-Richter bis zu einem gewissen Grabe die Richtigkeit seiner Einrede
zu erweisen, oder doch wahrscheinlich zu machen. Hätte er das gethan, so scheinees wohl selbst für den blos Berechtigten zu hart,
demselben die weitere Pflicht aufzuerlegen, in einer gewissenFrist das Anerkenntnis, des Eigenthums beizubringen ober eine Klage
gegen denselben anzustellen. In vielen Fällen sei der angebliche Eigenthümer gar nicht vorhanden, also weder ein Anerkcnntniß zu
erhalten, noch die Anstellung einer Klage ausführbar; wäre letztere aber auch möglich, wäre vielleicht das Eigenthum oder die Berech¬
tigung gegenseitig im Streite, so stehe bekanntlich in einem Rechtsstreite der Kläger immer im Nachtheil, weil ihm die Bcwcislast aufliege.
In diesem Falle würbe man also eine Partei auf Kosten der andern begüustigen. Der Ausschuß sei aber noch viel weiter gegangen,
als der Gesetz-Entwurf, und wolle die harten Bestimmungen des z 3 auch auf § 2 anwendbar machen. Derselbe scheine ihm
offenbar den Begriff eines Beschuldigten mit jenem eines Frevlers zu verwechseln. Er stelle diese Beschuldigten am Gerichte dem
Eigenthümer gegenüber, der doch daselbst gar nicht auftrete, und oft mit dem Beschuldigten eine uud die nämliche Person sei.
Die Anzeige, Kraft welcher er an das Polizeigericht geladen werbe, könne häufig aus Unverstand oder Unkenntniß der Feld- und
Waldhüter hervorgeaangen sein. Dieser Anzeige und nicht dem Eigenthümer stehe also der Beschuldigte gegenüber. Man möge
diese« nicht außer Acht lassen ^uud bedenken, daß diese Verhältnisse gewiß auch bei Bearbeitung des Gesetz-Entwurfs erwogen
worden seien.

Der Referent warnt vor der Annahme des Vorschlags, den die Plenar-Versammlung eben gehört, und behauptet, es weide
dadurch der Gesetz-Entwurf über den Hauftu geworfen, welcher letztere mit allen Gesetzgebungen älterer und neuerer Zeit im
Einklänge stehe.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft findet die Besorgnis, beö ersten Redners unbegründet und weißt nach, daß die von ihm
aufgestellten Fälle selten vorkommen werden,^indcm er zugleich den Vorschlägen beS Ausschüsse«beitritt.

Se. Durchlaucht halten die Sache für hinlänglich erörtert und fragen, ob die Plenar-Versammlung dem Gutachten deS Aus¬
schusses beitrete?— wofür sich eine überwiegende Stimmenmehrheit erhoben hat; worauf der Referent die bereits angefertigte Adresse
verliest, die ebenfalls genehmigt wird.

Zur Einsicht werben offen gelegt die Berichte
beö ersten Ausschusses: Ueber die Aenderung der Art. 3, 4 lt. in der Geschäfts-Ordnung.
Vom vierten Ausschüsse: 1) Ueber die Errichtung eineS zweiten Appellhofes.

2) Wiederherstellung der Bezirksgerichte.
Vom zwölften Ausschüsse: Ueber die Gehaltsbestimmnng für den ständischenRegistrator Schmitz.

Vierzigste Sitzung.
Düsseldorf, den 22. Juli l84l,

Nachmittags.
In der heutigen Nachmittags-Sitzung wurden unter dem Vorsitze beS Herrn Landtags-MarschallS folgende Wahlen vorgenommen.

ZU ständischen Commissarien
wurden gewählt:

Für di« Hebammen-Anstalt zu Eöln:
Zu Commissarien: Herr Günther mit 47 Stimmen. Zu Stellvertretern: Herr von Groote mit 3? Stimmen.

„ Merken« « 40 „ „ von Herwegh „ :,6 »

Fünden bergischen SchulfondS:
Zu Commissarien: Herr Frhr. von Loe mit 51 Stimmen. Zu Stellvertretern: Herr Graf von Fürstenberg mit 40 Stimmen.

„ „ von Spie« „48, „ « Aldenhoven « 3U „

Für die Strom- und Deich-Ordnung
Zu Commissarien: Herr Lensing mit 53 Stimmen. Zu Stellvertretern: Herr Graf von Loe mit 39 St,mmen,

„ Aldenhoven „ 46 „ „ van. Loe , 43 „
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Für die Irren-Anstalt zu Siegburg:
n) u ntersuchungs-Commission, l») VerwaltungS-Eommission.

Zu (lomunssarien: HerrFrhr, von Loe mit 49 Stimmen, Zu Commissarien: Herr Viertens mit 35 Stimmen.
„ Brust „ 35 „ „ Stein kauler „ 40 „
„ Wergifoße „ 35 „ Zu Stellvertretern: HerrFrhr. von Eltz „ 41 „

„ Hauptmann „ 40 „
Herr Graf von Loe, der bei der Beendign»«, der Wahl der Eommissarie» für die Strom- und Deich-Ordnung abwesend,

seitdem aber i» die Versammlung zurückgekehrtwar, nahm das Wort, um zu erklären, das! er die auf ihn gefallene Wahl eines
Stellvertreters, so dankbar er auch für die ihm dadurch erwiesene Ehre sei, nicht annehmen könne. Es mußte also zu einer neuen Wahl
geschritten werden. Es hat diese Sratt gefunden, und ist dabei Herr Klönne mit 41 Stimmen zum Stellvertreter gewählt worden.

Da cS darüber 9 Uhr geworben war, so wurde die Sitzung bis Morgen 1l) Uhr von Sr. Durchlaucht bcm Herrn Landtags-
Marschall vertagt.

Gin und vierzigste Sitzung.
Düsseldorf, den 23. Juli 1841.

Bei Eröffnung der Sitzung wurde das Protokoll der vorgestrigen Sitzung, dasjenige über die Verhandlungen, wozu der Einspruch
gegen die Wahlen der Ritterschaft für den permanenten ständischen Ausschuß Veranlassung gegeben, und das Protokoll über die
gestern Nachmittag abgehaltenen Wahlen verlesen, und sämmtlich genehmigt.

Hierauf trug ein Abgeordneter aus dem Stande der Städte den Entwurf zur Adresse, den Wcchselstcmpelbetreffend, und ein
anderer Deputirter desselben Standes denjenigenzum Gesetz-Entwnrs über die Fricbensgerichtevor; welche ebenso, wie eine andere durch
den letztgenannten Abgeordneten verlesene Adresse wegen Vereinfachung des Verfahrens beim Verkauf von Mündelgütcrn, die
Zustimmung der Versammlung enthielt. Eine andere Adresse, die Klassensteuer beircffcud, wurde verlesen und cbensalls genehmigt.
Endlich wurde eine Adresse wegen der a» Se. Majestät zu stellenden Bitte, um ganze oder theilweisc Uebernahme auf die Staallasse
der Polizei-Kosten von Düsseldorf u,i) andrer sich in gleichem Verhältnisse befindenden Städte verlesen;—- und es hat sich auch da¬
gegen kein Widerspruch erhoben.

Es beginnt hierauf die Berathung über die Allerhöchste Proportion wegen Beschränkung der Parzellirunq des Grundbesitzes
in der Nhcinprouin;, und trägt ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft zwei darüber im Ausschüsseerstattete Referate
vor. Das Ergebniß beider ist, baß der Ausschuß mit großer Majorität die Ablehnung des ganzen Gesetz-Entwurfes vorzuschlagen
sich veranlaßt gefuudeu hat.

Ein Deputirter der Landgemeinden betrat darauf die Neduer-Vühue und trug folgendes vor: Mit inniger Betrübniß ersehe er
aus dem zu berathenden Gesetz-Entwürfe, daß derjenige Theil unseres gemeinsamen Vaterlandes, welchem anzugehören er die Ehre
habe, und dessen Meinung in der betreffenden Angelegenheit um so vollgültiger er rcpräscntiren könne, weil er mit dem größten
Theile seiner, der Landwirthschaft sich widmendenFamilien persönlich bekannt sei, und viele» derselben durch verwandtschaftlicheBande
selbst angehörig; namentlich daß der ostrheinischeTheil des Hcrzogthums Eleve iu einem, die Eigenthums - Rechte und die Freiheit
so nahe, so empfindlich berührendenZweige der Gesetzgebunggetrennt werden soll uon der Provinz, welcher er durch Gesinnung
und Sitte, Gebräuche und Gewohnheiten, so wie durch Abstammung mit vollem Rechte angehöre. Auch seine Bewohner seien
durchweg fränkischer <im nördlichsten Zipfel friesischer)Absle.u nnniss «ud eo lönne dem aufnicrksancn Beobachter der Volkseigen¬
thümlichkeiten, Lokal-Gebräuche und Einrichtungen nicht entgehen, daß seine östlichen Grenzen noch jetzt wesentlich dieselben seien,
welche vor mehr als cilf Jahrhunderten die Gauen der Franken schiedenvon jenen der Sassen, Auch seine Bewohner stimmten
mit ihren Brüdern in den übrigen Theilen der Provinz darin übereil,, daß sie den freien Verkehr in Beziehung auf Grund und
Boden für eines ihrer köstlichstenRechte, haß sie die Beschränkungen desselben, noch mehr aber eine Ungleichheit in der Verer¬
bung desselbenfür das größte Uebel halten würben. Denn anch bei ihnen sei das Gefühl und der Begriff des Rechtes mit
dem der Gleichheit so innig verwachsen, baß eine Störung der letzterenihnen stets als eine Verletznng des ersteren erscheinen würde.

Die Kreisstände in ihrer jetzige» Zusammensetzung seien leider nichts weniger als geeignet, die Meinung und Gesinnung der
Bewohner, am wenigsten der Landgemeinden, die in denselben beinahe gar nicht vertreten würden, zn repräsentircn; denn ihre
Bürgelmnster seien nicht aus ihrer Wahl, vielweniger aus ih er Mitte heroorgegangen. Er vertraue daher, daß seine Mitstände
sich mit ilnn vereinigen, des Königs Majestät zu bitten, in Beziehung auf die freie Verfügung über das Grnndeigcnthum in den
Kreisen Duisburg und Nees keine andere Gesetzgebungals in den übrigen Tbeilen der Rhcinprovinz eintreten lassen zu wollen. Er
vertraue diesen» nm so mehr, weil hier die Rede sei von einem provinziellen Gesetze, dessen Berathung nach K 3 Nro. 1 des Gesetzes
vom 5, Inni 1823 zu dcu Rechten der Provinzial-Stände gebore, gegen deren Ucbertragung auf die Krcisstände wohl eine Ver¬
wahrung auöznsprechensein dürfte. Er habe bisher nnr vom Heizogthnm Eleve gesprochen; weil es sich nicht läugnen lasse, baß
im Essen-Werdeuscheu Theile des Kreises Duisburg, in Beziehung anf Guts^Nerus sowohl, als Vererbuug bäuerlicher Besitzungen,
Einrichtnnge» bestände» hätten, welche, wie der Volksstamm zum Theile selbst, nicht fränNschcu, sondern sassischen Ursprungs gewesen,
allein seit einem Drittel Jahrhundert genießen auch die dortigen Bewohner die nämliche Gleichheit und Unbeschränttheit der Rechte
als wir, und hätte» darüber so wenig noch eine Klage, als einen Wunsch um Abänderung und Rückkehr zum Alten kund werden
lassen. Es liege daher auch kein Grund vor, bei der Stellung der Bitte auf den Umfang der Kreise Duisburg und Rees diesen
kleine» Landcstheil auszuschließen.— So viel in Beziehung auf den Ausschluß der benannten beiden Kreise.

Gr erlaube sich nun noch in Beziehung anf das vorliegende Gesetz und die demselben zn Grunde gelegten Motive einige Bemer¬
kungen zu machen. Die Parzellen-Nummern des Katasters gäben durchaus keinen Anbalt-Puntt znr Beurtheilung der Zersplit¬
terung des Grundbesitzes, indem ein zusammenhängendes Besitzthum vou einiger Bedeutuug solcher Nummcru auf einige Hnnderte
nicht nur haben könne, sonoern auch wirtlich hätte; indem Häuser, Scheunen, Schoppen, Schober, Schaafställe, Backhäuser, Mühlen
und Fabrikgebäude, Hofs^Räume, Gürten, Baumgärte», Lustgärten, Weinberge, Acker-Abtheilungen, Wiesen- und Weiden-Ein.
thcilungen, Teiche uud Weiher, Bäche, Moore, Sümpfe, Oeden, Haidcn, Hüthungen, Pflanzungen und Wallhcckeu, Holz- und
Waldparzellen, Sand- uud Lehmgruben >c. ic, jede für sich mit einer Parzcllen-Nnmmer bezeichnetseie», wen» sie anch alle zusam¬
mengenommen nur ein einziges Gut ausmachten. Daß in stark parzellirten Gegenden, welche stets auch stark bevölkert seien, das
Besitzthum jedes Einzelnen kleiner, mithin dieser auch in Beziehung auf Grundflächen-Besitz weniger reich oder ärmer sei,
als in wenig parzellirten Gegende» mit geringer Bevölkerung, sei so natürlich, baß es nnbeareiflich scheine, wie dieses auffallen
könne; betrachte man aber den Werth des Gesammt-Besitzthnms Aller, so stelle sich das umgckebrteErgebniß heraus. Der Gesammt-
Vodenwerth einer stark parzellirten Fläche vermehre sich gegen den einer wenig parzellirten vom nämlichen Umfange oft um mehr,
als das zehnfache; ja. wenn man eine Mosclgemeinde mit der Lüneburger-Haide vergleiche,,wolle, um mehr als das Hundertfache.
England sei wahrlich nickt durch seine Boden-Eultur zu der schwindelndenHöhe gestiegen, ans welcher es jetzt sich befände, sondern
durch seinen Handel uni? seine Fabriten. Nicht durch seine, die Vertheilnng des Omndeigenthuins hiudernde, Gesetzgebung,sondern
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trotz derselben. Bestände diese unheilvolle Gesetzgebung dort nicht, so würde man in seiner Hauptstadt nicht die vergänglichen
Häuser finden, deren Dauer höchstens auf 99 Jahre berechnet werben dürft, wenn nicht der Erbauer für einen Fremden sein Kapital
verwendet haben wolle; — so würden längst Die ausgedehnten Halben und Ocben verschwunden sein, welche einen großen Theil seiner
Oberfläche einnehmen; und die zahlreiche Bevölkerung dieses Staats würde nicht mehr in Hinsicht ihres Bedarfs an Lebensmitteln,
vom Auslande abhängig sein; seine besitzlosen Proletarier würden dann in der belohnenden Bearbeilung eines Vodenthcilchens die¬
jenigen Subststcnzmittel im reichlichen Maaße finden tonnen, welche jetzt durch mehr als Zl> Millionen Thaler Armcnfteuer doch
nur kärglich ihnen zufließen, — Wenn von einem älteren ländlichen Rechte geredet werde, welches durch ein späteres Recht
verdrängt sein soll, so möchte jenes doch wohl auch namhaft gemacht werden müssen. Die ältesten Urtunden widersprächen der
Vermuthung, baß am Nhcine in den Gauen der alten Franken und Friesen ein solches älteres Recht bestanden hätte; die ältesten
Stiftungs-Briefe von kirchlichen und sonstigen Instituten enthielten schon ganze Reihen von Parzellen; indessen tonne es darauf wenig
ankommen, die Nützlichkeit des durch die Entwickelung der Zeiten herbeigeführten bestehenden entschiede hier allein. —Es sei
eine merkwürdige Erscheinung, daß die Vertheidiger historischer Rechte und sogenannter conscrvativcr Prinzipien in ihren historische»
Forschungen häusig dabei stehen blieben, auf längst verflossene Zeiträume als luüll.il,»-»:» t«uls>l,s>!, »e!> wohlgefällig zurück¬
zublicken, ohne den fernercn historischen Entwickelungen bis auf die Jetztzeit zu folgen. Das echte erhaltende (eonservative) Prinzip
halte fest an dem bestehenden, ohne jedoch dessen fernere Ausbildung und Entwickelung auszuschließen. Wer das Bestehende durch
das Untergegangene ersetzt wissen wolle, huldige nicht dem coiiscrvatiuen, sondern dem reaetionären Prinzip, -. Der freie
Verkehr des Grundcigcnthums könne nicht nur eben so gut zu Abrundungcn und Vergrößerungen von Grundbesihungen fübren, als
zu deren Zersplitterung; er thue dieses auch wirklich dort, wo Oertlichkcit und Verhältnisse jene als uortheilhastcr herausstellten,
sehr viele Beispiele bewiesen dieses; ihm wäre es ein Leichtes, ein Paar Dutzend derselben anzuführen; er enihielte sich dessen weil er
nur Namen von Gütern herzählen würde, welche wenigstens "/^ dieser Versammlung unbekannt scien; das Kataster weise
solche Zusammenlegungen jedoch nicht nach, indem die Zahl der Parzellen-Nummern dadurch uicht vermindert würde. Er schließe,
indem er für die Ansicht der großen Majorität des Ausschüsse« in Beziehung auf alle Bestimmungen des vorliegenden Gesetz-
Entwurfs sich aussprcche.

Ei» Dcputirter der Städte bemerkt: wegen Bestimmung eines Minimi sei er im siebenten Ausschusse in der Minorität; ihn hätten dazu
die dafür sprechenden Worte im Allerhöchsten Propositions-Dekrete bewogen, so wie die in den Motiven angeführten Thatbestände,
daß die Parzellirung bereits in den Regierungsbezirken Evblenz und Trier eine Höhe erreicht habe, daß die Grundsteuer einzelner
Parzellen bis zu einem Pfennig herabgekommen; daß die Kosten der Steuerzettel sich höher belaufen, als die Steuer selbst; daß
einzelne Parzellen tulturuufähig und werthlos, ja herrenlos werden. Er glaube, unter diesen Umständen würde über kurz oder lang
ein Gesetz gegen die übergroße Parzellirung provozirt werden, und sehe nicht ein, weshalb man damit bis zum Aeußerjle» warten
soll; immer in der Voraussetzung, daß die rechte Bestimmung eines Mimmi gefunden werde; in diesem Falle könne das Gesetz ja
nicht schaden, Uebrigens trete er der Meinung des Ausschusses bei.

Ein anderer Abgeordneter der Städte hält die Beschränkung der Parzellirung für wünschenöwerth und diese letztere sei in mehreren ihm
bekannten Kreisen so weit gediehen, daß der Boden kein Geld mehr werth, oder doch keines mehr leihweise Darauf zu haben sei,

Se, Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall erklären, daß man nicht unbedingt ein l-nüllM,!- tl:,<!>>uliz -»oti zu sein brauche,
und der Definition, die der Abgeordnete aus dem Stande der Landgemeinden in seinem so sehr interessanten Vortrage von der
wahren, eonservative» Gesinnung gegeben habe, völlig beistimmen tonne, ohne darum gegen die durch einen Depntircen aus dem
Stande der Städte geschilderten nachtheiligen Folgen der übergroßen Parzellirung blind zu sein. Es frage sich nur: in welcher
Weise die Berathung über das Gesetz vorgenommen, uub ob dieselbce nicht allenfalls in zwei Theile getheilt werden sollte, von
welcher der erste in K 1 — 5 die Bestimmung eines Minimums, der Theilbarkeit, der zweite in den folgenden zz bis zu Ende
des Gesetz-Entwurfes die Bestimmungen über die Eonsolidirung begreifen würde. Was die Bemerkung wegen der Unfähigkeit der
jetzigen Kreiöstände zur Beurtheilung des vorliegenden Falles betreffe, so sei solche dadurch modifizirt, daß wir ja eine bessereOrgani¬
sation der Krcisstande beantragt hätten und diese zu erwarten stehe.

Ein anderer Abgeordneter der Landgemeinden äußert sich dahin: es habe sich die Versammlung schon so enlschicdcn gegen eine Erör¬
terung des Gesetz-Entwurfs uud für die Ablehnung desselben ausgesprochen, daß er gar »echt begreifen könne, wie auf der ersteril
immer noch bestände» werde. Der verehrte Mann, der an der Spitz.' der Prouinzial-Vecwcuiung stehe, habe bei allen Gelegenheiten
das Interesse seiner Verwalteten so richtig gewürdigt und so kräftig vertreten, daß derjenige, oer in irgend einer darauf Bezug
habenden Ansicht von ibm abweiche, Gefahr laufe, schon darum getade.t zu werden und in ven Verdacht gcralhe, ei» leichtsinniges
oder befangenes Urtheil gefällt zu haben. Und doch könne er »lchl umhin, den nns vorgelegten Gesetz-Entwurf zur Beschränkung
der Parzellirung des Grnndbesttzcs in der Rheinprovinz, der, wie es in der Allerhöchsten Proposinon heiße, von dem Ober-Präsidenten
ausgegangen und durch ihn veranlaßt worden sei, seine,! Beifall auf das Entschiedenste zu uerfagrn, nnd barin eine ganz unnöthige
Beschränkung des Eigenthums zu erkennen. Er gäbe zu, daß er von einer Zerstückelung des Eigenthums, wie er sie durch die Mit¬
theilung des Herrn Ober-Präsidenten uub durch Vorlegung der Flurkartcn kennen gelernt, keine Ahnung gehabt und finde
es ganz angemessen, daß die Negierung die Vertheilung der Steuer nur so lange zulasse, als letztere noch zu erheben sei; mitbin
auch die kleinste Parzelle mit wenigstens 1 Pf. besteuere; — weiter aber dürfe die Einmischung nicht gehen, wenn sie nicht in Härte
auoartcn sollte. Es möge sein, daß bei der gegenwärtigen Theilung der Grundstücke in der angeführten Gegend nicht mehr der höchste
Ertrag aus dem Boden zu ziehen sei; allein die Besorgnis;, daß der daraus gebrachte Düuger nicht den Eigenthümern, sondern dem
Nachbar zu Gute komme, scheine ihm durch die Betrachtung gehoben, daß der Dünger des Nachbars im »äml'.chcn Verhältnisse ein
Equivalent dafür gewähren würde, und er könne sich nicht den:en, daß dadurch jemand abgehalten werden sollte, seinem Felde oder
Feldchen zuzuwenden, was er habe. Gesetzt aber auch, der Fall träte hier oder da ein; so tonnte die Folge doch nicht unbemerkt
bleiben, und wer sich lieber ihr unterwerfen, als auf das Erbtheil seiner Väter verzichten, und von jedem Theile desselben sein Stückchen
baben wolle, der würde in einer Versüqung, wie die vorliegende, eine Härte finden, die zu bedenklichen Aeußerungen Anla,i geben
könnte. Erschließe sich deshalb dem Vorschlage des Ausschusses an, so leid es ihm auch sei, dadurch in Widerspruch mit den Ansichten
des Königl. Landtags - Commissarius zu gerathen. Was anderseits darüber gesagt worden, daß in Folge der Verkleinerung der
Parzellen kein Gelb mehr daraus gegeben werde, müsse er deswegen bezweifeln, weil er, und nur mit Bedauern citire er das Faetum,
in jedem Amtsblatte der Regierung zu Trier, und da mehr, als in irgend einem andern, Subhastalionen angekündigt sähe, wobei
solche kleine Parzellen von 1 Pf. Grundsteuer hänsig vorkämen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft kann sich zwar nicht mit den Argumenten des ersten Redners aus dem Stande der Land¬
gemeinden einverstanden erklären, noch mit den übrigen gegen die Beschränkung der Parzellirung angeführten Gründen, aber er
rann, wiewohl aus cmdern Ursachen, auch den Bestimmungen des Gesetzes keinen Beifall geben und erclärt sich gegen die Annahme desselben.

Ein Dcputirter der Städte äußert: dem geachteten Mitglledc des zweiten Standes erlaube er sich zu erwidern, daß die Glück¬
seligkeit der englischen Ackerwirthe nicht beneibenswertd sei. Diese wären keine Eigenthümer, sondern nur Farmers oder Pächter.
Das Land gehöre der hohen Aristokratie, welche dies mit Wilhelm dem Eroberer unter sich getheilt hätte. Die Kultur desselben
stände unter dem Schutz hoher Eingangs-Zöllc auf Kosten der Gewcrbireibendcn, worüber deren Klagen fortschreitend lauter würden.
Das geehrte Glied des dritten Standes versichere, daß an dem Ober - Rhcinc die Parzellen der Ländereien sich dergestalt verkleinert
hätten, daß viele derselben herrenlos hcrumsckwcbtcn. In diesem Falle sei es ein Leichtes, den Zweck des Gesetzes, große Güter
zu bilden, zu erreichen, und zwar auf eine sehr wohlfeile Weise. Wir würden hierdurch höchst befriedigend der Berathung des vor¬
liegenden Gesetzes enthoben. Die freie Verfügung über den Boden fei die Ursache der großen Bevölkerung uusercr Provinz. Wolle
man diese in Fesseln legen, so würde sich der Werth des Bodens auf eine beunruhigende Weise ucrinindern. Möchte der Osten, dessen
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nachtheiligere Verhältnisse man nnö aufdringen zu wollen scheine, vielmehr uns zum Muster nehmen. Die sandige Umgebung von
Düsseldorf diene zum Beläge. Hier sei der Boden in Theilchcn zerschnitzclt, so wie das Bedürfniß und die Handhabung desselben
es erfordert Hütte, wodurch der Preis desselbensich auf einen Preis gesteigert habe, der dem Großgütermann unglaublich erscheinen
müsse. Der Hände Fleiß habe einen schlechte»Boden zum Gemüse-Garten des Vergischcn gemacht.

Einer der Herren Deputirten der Städte bellagc, daß das Landes-Eigenthum sich bei ihm bis auf eine Ruthe Land mitunter
herunter gedrückt habe. Wenn derselbe sich nicht tadelnd hierüber ausgesprochen, so sollte man vermuthen, daß er sich lobend habe
vernehmen lassen wollen. Wie lieb müsse der doriigcn Bevölkerung der heimathlicheBobcn sein, daß dieselbeauch das kleinste Stück nicht
gern fahren lasse. Der Besitzstand gäbe ein zuoersichtliches erhebendes Gefühl, Der Besitzer von Grund und Voden, sei es
auch noch so klein, habe ein Land, ein Vaterland; möchte ein jeder unserer Mitbürger wenigstens eine Ruthe davon haben! Unsere
nördliche und östliche Umgebung im Bergischen schicke uns ihre jüngeren Söhne uud Töchter als Knechte und Mägde zu; ihre Eltern,
ehrbare und wohlhabende Bauern, schickten diese auf gut Glück, mit ciuem Bündel auf'm Rücken, in die Welt hinein, um ihr
Brob zu suchen. Neu» dieselben heiratheten, würde ihnen ein- bis zweihundert Thaler abgedrückt, womit kein bürgerliches Gewerbe
anzugreifen sei. Weit befriedigender, um sich bürgerlich zu entwickeln, sei unser Erbschafts-Verhältniß, da einem Jeden gleich¬
mäßig der gebührende Theil werbe. Wolle man ein Stillstehen in dem Werth der Dinge und in der Bevölkerung, so müsse man
es freilich so einrichten, wie es im Waldeckschcnfrüher und auch theils jetzt noch im Münstcrlande, Westphalen le. war und noch
sei. Da bleibe der Stand der Dinge bis auf die letztere Zeit, wie Karl der Große solche festgestellt. Doch Stillstehen sei Rück-
schrciten. Die Bevormundungen Hütten zu viel um sich gegriffen; am Ende hätten wir auch wohl noch Vorschriften zu gewärtigen,
wie man essen, trinken und schlafen solle. Möge es uns überlassen bleiben, in wie großen oder kleinen Theilen wir die Mutter-
Erbe bebauen wollen. Das Veoürfniß werbe die rechte Linie zu treffen wissen. Er stimme für den Ausschuß.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft schließt sich den Ansichten des dritten Redners aus dem Stande der Städte
an und behauptet, daß durch bie überhaud genommene Parzellirung in einigen Theilen der Provinz die Armuth schon so weit
gekommensei, baß eine Beschränkung der Parzellirung darauf weiter keinen Einfluß ausüben könne; nichts bestowcnigcr halte er
aber diese Beschränkung im Allgemeinen für nothwendig.

Der zuvor erwähnte Dcputirte der Städte sagt einiges zur Aufklärung, und Se. Durchlaucht kommen darauf zurück, daß die
Berathung der einzelnen z§ doch nothwendig statt finde» müsse; es liege ja schon in dem Vorschlage jenes Abgeordneten der Land¬
gemeinden eine Aufforderuug dazu, der eine gesetzliche Bestimmung provozire, wornach keine Parzelle uutcr das Maas gebracht
werden solle, welches weniger als 1 Pf. Steuer ertrage.

Der erwähnte Abgeordnete bemerkt aber, daß dies seine Absicht gar nicht gewesen sei, sonder» er vielmehr nur bei Negierung
das Recht habe zuerkennen wolle», auch von der kleinsten Parzelle einen Pf. Grundsteuer zu erheben.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft findet nur auf die Bemerkung des ersten Redners wegen Ausschließung der Kreise Nees und
Duisburg noch etwas zu sage» übrig und behauptet, daß darüber nicht mehr in der Adresse werde gesagt werden dürfen, als was
der Ausschuß darüber angeführt.

Derselbe stellt daranf die Frage: soll § 1 angenommen werden? — Es wird aber von einem Dcputirte» der Städte dem Vortrage
des erste» Redners insbesondere der ihr allgemein zu Theil gewordene Beifall mit dem Wunsche ausgedrückt, daß dieser Vortrag
in «xteuli« zur öffentlichen Kunde gebracht, übrigens aber Se. Majestät gebeten werden möge, den Gesetz-Entwurf zurückzunehmen.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden behauptet, daß in seiner Umgebung eine Beschränkung der Parzellirung .ucht gewünscht
werde; ein Deputirter der Städte giebt eine ähnliche Erklärung ab; — und ein Abgeordneter der Ritterschaft wünscht ebenfalls,
daß der Gesetz-Entwurf zurückgewiesenwerde, und zwar besonders darum, weil es Unrecht sei, den Armen das Recht nehmen zu
wollen, eine Spanne Land <^Voden) sein Eigenthum zu nennen.

Ein Deputirter der Städte hat im Laufe der Debatten angeführt, in Elberfeld sei bereits ci»c offizielleBenachrichtigung einge¬
troffen, bie Wünsche des sechsten Landtages behufs besserer Organisatiou der Kreisständc würden nicht gewährt und Anträgen, die
darauf gestützt worden, keine Folge gegeben werden können.

Se. Durchlaucht erklären die Debatten geschlossen,und lassen durch den Referenten bie Frage stellen:
soll bie Bestimmung eines Minimums der Grundstücke beantragt werben? — worauf 49 nein, uud nur 8 ja geantwortet haben.

Die zwciic Frage war:
soll eine Consolidirung des Grundbesitzesbeantragt werden? — und ist diese durch eine gleich große Mehrheit verneint worden.

Die dritte Frage war:
soll auch für den Fall Stempel- und Sportelfrcihct erbeten werden, wenn Einzelne Behufs Zusammenlcguug ihre Grund¬
stücke austauschen? — und ist diese einstimmig bejaht worden, eben so wie die vierte, welche also lautet:
Soll Se. Majestät gebeten werben, bie Allerhöchste Eabinets-Ordre vom 24. Dezember 18Z4 aufzuheben?

Ein Deputirter der Landgemeinden macht bemerklich, die Plenar-Versammlung habe noch nicht bestimmt, baß die für die Kreise
Rees und Duisburg vorgetragene» Wünsche auch, gehörig motiuirt, in bie Adresse aufgenommen werden sollen; und wird dies einstimmig
genehmigt.

Ein Abgeordneter der Städte spricht nochmals den Wunsch aus und wird dabei von einer großen Mehrheit unterstützt, baß
nämlich das Referat und der Vortrag des erste» ^cedners sowohl der Adresse beigefügt, als besonders abgedruckt werben möge; es
wird von Sr. Durchlaucht bemerkt, daß Sie persönlich weder gegen das Eine noch das Andere etwas einzuwenden haben. Der
Referent trägt den E»twurf zur Adresse vor. Ei» Deputirter der Laudgemeindcn erinnert, daß die in dem Gesetz enthaltene Anfüh¬
rung rückstchtlich der Parzelleuzahl durch die gegebeneErklärung sich gewissermaaßcn als irrig erwiesen habe, uud deshalb nicht wohl
citirt werben könne; auch werbe als Grund der Ablehnung des Gesetz-Entwurfs die bestehende Gesetzgebungangeführt, ihm scheine
aber nicht dieser Umstand, sondern die bestehenden Rechte und Sitten als dagegen sich erhebend zu sprechen.

Es traten dieser Ansicht mehrere Abgeordnete bei, und wird die Berücksichtigungderselben durch den Referenten zugesagt.

Ein Deputirter der Landgemeinden erklärt sich dagegen, daß die Adresse die persönlichen Gründe des Referenten gegen den
Beschluß der Versammlung anführe, dagegen die diesem Beschlussezu Gruude liegenden Motive nicht kräftig genug heraushebe.

Ein anderer Deputirter desselbenStandes macht bemcrklich, es könne die Absicht der Versammlung nicht gewesen sein, Sr.
Majestät tndirecte Wege zur Erreichung des Zweckes zu empfehlen, der auf directen Wegen nicht zu erreichen sei.

Se. Durchlaucht schlagen vor, da kein eigentlicher Widerspruch gegen den Entwurf sich erhoben habe, und der Herr Referent
den auf Abänderung einiger Stellen gerichteten Wünschen zu entsprechenzugesagt, die Adresse zu genehmigen.

Ein Abgeordneter der Städte erneuert nochmals den Antrag, daß dieser Adresse bie Referate und der Vortrag des ersten Red¬
ners beigelegt werden mögen, wogegen sich aber ein Deputirter der Ritterschaft, als nicht durch die bisherige Obseruauz begründet,
erhebt. Nach mehrseitiger Erörterung wird der Entwurf zurückgenommen, um in der nächsten Sitzung wieder vorgelegt zu werben.

Es kommt hierauf der Bericht des zwölfte» Ausschussesüber den Vorschlag der hiesigen Lese-Gesellschaftzur Verlängerung der
Miethe des Stände-Lokals zur Sprache, und hat der Ausschuß zwar das Anerbieten der städtischenVerwaltung, nach welchem das
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bisher durch die Stande, den Ncgistrator und den Stände-Diener benutzte Lokal den Ständen zu 25N Thlr. jährlich miethweise
überlassen werben soll, zur Annahme empfohlen; der Referent hält es aber für zweckmäßigzu fragen, ob:

1) die Stände-Versammlung das Lokal behalten, oder:
2) ein andere« Lokal in Düsseldorf gesucht, oder:
3) der Sitz des Landtages etwa nach Coblcnz «erlegt werden soll.

Ein Abgeordneter der Städte stimmt jedenfalls gegen die Beibehaltung des bisherigen Lokals, daS er sür ungeeignet erklärte.
Der Referent trägt als seine persönliche Ansicht vor, dasi es zweckmäßig sein dürfte, den Landtag nach Loblenz zu verlegen,

und Se, Majestät um Anweisung eines passenden Lokals im dortigen Schlosse allerunterthänigst zu bitten.
Ein Dcputirter der Städte bemerkt, daß der Sitz dcö Landtag« in Düsseldorf durch ein Gesetz bestimmt sei, der vorgebrachte

Antrag demnach eine Vitte um Abänderung eines Gesetzes enthalte. Nach unserer Geschäfts-Orduung könne aber ein solcher Antrag
nur iu der dazu bestimmte» Frist vorgebracht werde», müsse demnach einem Ausschüsse zur Begutachtung zugewiesen, und dessen
Referat drei Tage zur Kcnntnißnahmc der hochansehnlichcnVersammlung offen gelegt werben, bevor er zur Diskussion kommen
könne; da nun keine dieser Vorschriften beobachtet worden sei, so müsse er sich jeder darüber vorzunehmenden Berathung widersetzen
und tonne dieser Gegenstand nur beim nächsten Landtage nach vorhergegangener gcschäftöordnungömäßigerBehandlung zur Berathung
gebracht werden.

Ein anderer Deputirter der Städte erklärt, baß der Referent den eben angehörten Nortrag bereits im Ausschuß gehalten, aber
in Folge der gegebenen Auskunft der Ausschuß denselben abgelehnt habe; anch seien Vorschläge zur Dislokation sorgfältig zu prüfen,
damit man nicht Gefahr laufe, aus dem Regen in die Traufe zu kommen. — Dies solle aber »ach der Versicherung eines Deputaten
der Landgemeinden nicht der Fall sein, wenn der Landtag nach Coblcnz verlegt werde.

Der erste Deputirtc der Städte beweist durch Zahlen, daß die Reisekosten der Landtags-Abgeordneten nach Coblcnz weit mehr
«fordern würde, als wenn sie hierher kämen, auch sei die Lage vou Düsseldorf in Mitte der Bevölkerung der Provinz zweckmäßiger
zum Sitz des Landtags als Coblenz,

Ein Abgeordneter der Ritterschaft sagt, wenn er seinen persönlichen Wunsch zu Rathe ziehen wolle, so würbe er sich für Cob>
lenz erklären; eine Rücksichtauf die Ober-Präsidial-Aetcn und auf die Reise-Kosten der Abgeordneten sei gar nicht hier an der
Stelle; er müsse sich aber für Düsseldorf erklären, weil diese Stabt darauf ein erworbenes und verjährtes Recht habe. Es bandle
sich aber darum, ob das gegenwärtige Lokal beibehalten, oder ein anderes angeschafft werden solle, und ob ein anderes Lokal zu
miethen, ober zu bauen sei.

Ein Abgeordneter der Städte giebt zu, daß durch eine Allerbüchste Eabinctö-Ordre Düsseldorf dem Landtage zum Sitze ange¬
wiesen worden sei, wobei aber vorausgesetzt worden, baß in Düsseldorf ein geeignetes Lokal zu finden fei.

Es wirb hierauf die Frage gestellt: oh man das gegenwärtige Lokal behalten wolle ober nicht? und diese mit großer Stimmen¬
mehrheit verneint.

Darauf wirb die Frage vorgeschlagen: ob gebeten werben solle, ein anderes Lokal hier bauen zu lassen, oder ein solches ander¬
weitig anzuweisen? und kommt dabei zur Sprache, daß von einem Projccte Rede gewesen sei, das alte Schloß auszubauen, was
allerdings als ein Auskunftsmittel angesehen, aber darum noch uicht die Frage, wie sie vorhin abgegeben worden, als überflüssig
erkannt werde.

Jener Deputirtc der Ritterschaft ist der Meinung, wenn die Stadt Düsseldorf das Recht in Anspruch nähme, den Landtag zu
behalten, so halte er sie verpflichtet, demselben ein passendes Lokal anzuweisen. Ein Deputirter der Städte meint, es könne dem
permanenten ständischen Ausschussediese Angelegenheit alö erstes Geschäft überwiesen werden.

Der Referent stellt darauf die Frage: soll Sc. Majestät gebeten werden, dem Landtage ein kostenfreies Lola! in Eoblenz
anzuweisen? und ist diese Frage mit 46 Stimmen gegen 23 bejaht worden.

Der Antrag ans eine höhere Besteuerung des Haltens der Nachtigallen ist durch den zweiten Ausschuß dabin begutaebtet worden,
daß ein Gesetz gegen daS Blenden der Vögel nicht zu begründen, sondern die Abstellung dieses barbarischen Gebrauches der Civi¬
lisation anheim zu geben, baß dagegen die Ausdehnung des vorgeschlagenenGesetzesauf die übrigen Singvögel wünschcnswertb fei.

Der Antragsteller beharrt bei seinem Antrag und erklärt sich gegen die durch den Ausschuß vorgeschlageneharte Etrafbestimmuug,

Der Referent erläutert und rechtfertigt die Motive des Ausschusses. Ein Deputirter der Städte hält die Besteuerung der geblen¬
dete« Singvögel für besonders zweckmäßig, da damit viel Unfug in seiner Gegend getrieben werde.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt, die Abgabe müsse Ende oder gleich Anfangs des Jahres crbobcn werbe».

Der Referent hält die Anführung des vorletzten Redners nicht zureichend, um deswegen die Blendung der Vögel zu untersagen,
d» das Thierreich dem Menschen zum Genuß und Gebrauch angewiesenworden sei; mehrere Mitglieder treten indessen jener Ansicht bei.

Nach fernerer Erörterung des Gegenstandes wirb die Frage gestellt: ob dem Antrage dc^ Ausschusses Folge gegeben werden
soll? — und diese mit 56. Stimmen gegen 8 bejaht.

, , ,

Zwei und vierzigste Sitzung.
Düsseldorf, den 23. Juli 18N,

In der heutigen Nachmittag«-Sitzung wurde mit den Wahlen fortgefahren; und zuerst erwählt für

die Verwaltungs-Commission von Brauweiler:
zu Commlssarien: Herr Kamp mit 29 Stimmen, zu Stellvertretern: Herr von Kempis mit 46 Ettmmcn,

„ Schult „ 23 ,, „ von Hcrwegh „ 36 „
3» Wege-Eommissarien für die drei 3tcgier»ngs-Nezirke Aachen, Göln und Trier, (für die zwei

andern Negierungs-Bezirke ist nämlich bei Anfang des Landtags gewählt worden)
für Trier: Herr Kavser mit 45 Stimmen, für Aachen: Herr Flcmming mit 3-i Stimmen.

„ Cöln: „ von Groote „ 3? „
18



>/ Loblenz „ von Runkel !» 33 !/
„ Cöln „ Fasbender N 36 »
» Trier „ Kayser » 34 »
tt Aachen „ Flemming » 31 »^

l38

Für die Cataster, Revision
zu Kommissarlen:für Düsseldorf Hr. Lenslng mit54 Et. zu Stellvertretern für Düsseldorf Hr. Nldenhoven mit 2? Sr.

„ Coblenz „Brust »52 „
„ Cöln „ vonWaldbott„47 „
„ Trier „ Hatt, „4? „
„ Aachen „ Wergifosse „39 „

Für die
zu Eommifsarien:Herr Dietz mit 56 Stimmen, Herr u. Runkel mit 43 Stimmen,

„ Nuschmann „ 52 „ „ v, Hontheim „ 49 „
„ v. Hilgers » 49 „

GS wurden hierauf folgende Adressen vorgelesen:
1) Die Anzeige wegen geschehenerWahl der Catafter-Revisions-Coinmission und ihrer Stellvertreter;
2) wegen höherer Besteuerungdes Haltens von Nachtigallen;
3) wegen Herstelluugdes Leinpfadesan der Mosel;
4) wegen Beschränkung der Parzcllirung in der Nhcinprouinz;

welche sämmtlich genehmigt worden.
Gin Deputirter der Landgemeinden erneuerteden Antrag, daß der Adresse «ul» 4 die Referate und der Vertrag des Deputaten

der Landgemeinden, der zuerst gesprochenhat, beigelegt werben mschte; wovon aber auf die BemerkungSr. Durchlauchtabgestanden
wirb, daß die Referate fast ganz in der Adresse enthalten seien, und wen» jenes Votum beigefügt werbe, alle andern Redner mit
gleichemRechte die Beifügung ihrer Aeußerungen,verlangentonnten.

Ferner wurden vorgelesen die Adressen:
5) wegen indirekter Besteuerungfür Communal-Bcdürfnisse der Stadt Trier;
6) wegen des Steuer-Erlasses;
7) wegen eines Regulativs für die Wege in den Königlichen Waldungen;
8) wegen Trennung der Nuhr-Schiffahrts- und der Lippe-Schiffahrts-Casse;

und hat sich auch gegen diese kein Widersprucherhoben.
Se. Durchlaucht schlagen vor, sür die beiden letzten Tage auf die Vorlesung der Protokolle zu verzichten; womit sich die ganze

Versammlungzufrieden erklärt, mit Ausnahme eines Dcputirtcn der Ritterschaft, der dagegen als ordnungswidrigprotestirt, weil
sich daraus ein gefährliches praoeoll«»» bilde. Gs wird die Bildung einer Commission zur Revisionder Protoeolle für die noch
übrigen wenigen Sitzungen des Landtages,und jener Dcputirte als Mitglied derselben vorgeschlagen; da aber derselbe sich auch nicht
dabei beruhigenwill, so erklären Se. Durchlauchtder Herr Landtags-Marschall,daß es bei der bisherigenObscruanzsein Bewenden
behalten solle.

Ein Abgeordneter der Städte zeigt »n, daß er seinen früheren Antrag, in Betreff der von der Stadt Wesel an den Staat in
Anspruch gen ommencn Forderung, wegen der für die von Letzteremvon derselben übernommenen Accise, ihr zukommenden Competenz-
Gelber, aus dem Grunde zurücknehme,weil bei der hiesigen Regierung hierüber für die Stadt Wesel wichtige Papiere beruhen,die er
zwar zur Einsicht begehrt, aber noch nicht habe erhalten können; es werde bei dem nächstenLandtage die Stadt Wesel ihr
näher motivirtes Gesuch über diesen Gegenstand wieder einreichen.

Drei und vierzigste Sitzung.
Düsseldorf, den 24. Juli 1841.

Das Protokoll der vorgestrigen Morgen-Sitzungwird vorgelesen und findet keinen Widerspruch.
Darauf tragen Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschalldie Antwort des Herrn Landtags-Commissarsauf den demselben

erstatteten Bericht über die Wahlen der Ritterschaft für den permanentenAusschußund den dagegen angemeldeten Einspruchvor,
welchem Berichte die Protokolleüber die in Bezug auf diese Angelegenheit stattgefundeuen Verhandtungenbeigefügt worden waren.

Ein Deputirter der Ritterschaftbittet um Abschrift der Verhandlungen,da der Herr Landtags-Commissar nicht die Zusicherung
gegeben, daß der Protest sammt den Verhandlungenan des Königs Majestät gelangenwürben; er trägt.ferner darauf an, daß die
Stände-Versammlungsich dafür verwenden möge, daß die Verhandlungenin exte»»» veröffentlicht werben.

Ein anderer Deputirter der Ritterschaft bemerkte hierauf: es seien die Wahlenbestätigt, allein es hafte auf dem Benehmen seiner
politischen Freunde ein ungünstiger Schein, welchen der Antrag eines verehrten Mitgliedesveranlaßt habe, dessen Superiorität ei
(gewiß in Einklang mit der ganzen Versammlung) anerkenne in natürlichen Anlagen, in deren Ausbildung und in Redekunst,
Aber er stelle sich ihm gleich in, Gefühl für Ehre, in Reinheit der Gesinnung und dcS Handeins. Er erlaube sich daher einige
Worte der Rechtfertigung. Ez haben Verabredungenbei der in Frage stehenden Wahl stattgehabt. Dergleichen seien bei allen
Wahlen gewöhnlich, sie seien nützlich; ein Beispiel möge dies erklären. Wenn von 25 Gliedern einer Versammlung ein Abgeord¬
neter und ein Stellvertreter gewählt werden solle, so setzen wir den Fall, daß 16 gleichgestnnteMitglieder die College»» und l»,
die andern 9 aber die College,: e und ä für vorzüglich geeignet hielten. Nähmen hier die 16 Glieder keine Verabredung darüber,
welchen ihrer Canbidatenste zum Abgeordneten, welchen sie zum Stellvertreterwählen wollen, so könne es sich ereignen, daß 8 den
« zum Abgeordneten, !> zum Stellvertreterwählen. In diesem Falle würbe nun die Minorität von 9 Stimmen, wenn ste näher
Verabredunggenommen, ihre beiden Canbidaten gegen die fast doppelteMajorität ihrer Gegner durchsetzen.ES erhelle demnach
die Zweckmäßigkeitder Verabredungenunter im Wesentlichen gleichgcsinntcn Wählern. Einen unerlaubten ober unschicklichen Umtrieb
könne er barin nicht erkennen. Auch haben bei allen frühern Wahlen unsere Gegner, wie ihre politischen Freunde, Verabredungen
genommen, Sie haben sogar sie zuerst genommen;er würde Manchesdarüber noch spezielleranführen können, wenn er nicht alles
vermeiden wollte, was irgend Aufregungveranlassen könnte. Denn er ehre auch die Gegner, weil er die feste Ueberzeugung hege,
daß sie nicht durch Zwecke von Priuatvortheilenbestimmt,ihre Ansichten verfechten, sondern weil sie solche dem Wohl des Staates
für förderlich erachtet. In den Motiven standen sich beide entgegenstehendeTheile gleich; auf welcher Seite cm Irrthum sei, könne
jetzt nicht Gegenstand der Verhandlung sein. Die gleichredlichen Anhänger jeder Meinung mögen auf geradem offenem Wege
dieselbe geltend machen;H»» veui»u» «luluu» peli«nu»aue vi«»«!».
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Se. Durchlaucht erwidern, daß Zweifelsohne der Herr Landtags-Commissar die betreffenden Wahl-Verhandlungen an Se.
Majestät absenden werde, daß aber der Ertheilung einer Abschrift nicht« entgegenstehe; was aber den Wunsch der Veröffentlichung
betreffe, so könne Se. Durchlaucht diesen nur »ä relerenäuln nehmen.

Ein Deputirter der Ritterschaft, obschon er im Allgemeinen die Ocffentllchkeit hochschätzt, wünscht, daß dieser die vorliegend»
Sache, so lange die Entscheidung Sr. Majestät nicht erfolgt sei, nicht hingegeben werben möge.

Der Antragsteller wünscht, daß darüber abgestimmt werben möge, ob durch die Plenar-Versammlung die von ihm beantragte
Veröffentlichung beuorwortet werben solle; die Entscheidung Sr, Majestät brauche hier eben so wenig, wie in andern Fällen abge¬
wartet zu werden.

Ein Deputirter der Städte findet kein Bedenken, für die Veröffentlichung sich auszusprechen.
Per Antragsteller verlangt: die Rheinische Stände-Versammlung solle sich erklären, ob sie die Oeffentlichkeitscheue ober nicht.

Und geben Se. Durchlaucht darauf dem Antrage auf Abstimmung nach, indem Sie die Frage stellen: ob der Herr Landtags-Kom¬
missar gebeten werden solle, die vollständige Veröffentlichung der in Rede stehenden Verhandlungen, Falls es in seiner Nefugniß
stehe, zu gestatten? — und haben 34 Mitglieder darauf mit „ja", 35 aber „nein" geantwortet.

Der Abreß-Entwurf wegen des Zollschutzes an der Grenze wild hierauf vorgetragen und genehmigt.
Ein Deputirter der Landgemeinden trägt demnächst das Referat des Ausschusses über die durch den Herrn Ober-Präsidenten

vorgeschlageneAusdehnung des Bezirks-Straßcn-Systcms auf das rechte Nheinufcr vor, sammt einem dagegen durch einen Abgeord¬
neten der Landgemeinden beim Ausschusseabgegebene» Votum und einer ebenfalls dem Vorschlage ungünstigen Erklärung mehrerer
Deputaten der rechten Rhcinscitc.

Der Ausschuß bezweifelt, daß bei so klar und deutlich von der 183L verfassungsmäßig constituirten Tommisston ausgesprochenen
Ablehnung des Nezirkö-Straßen-Vau-Systems auf der rechten Nheinseite und der gleichmäßig von ihr getroffenen Fürsorge für den
Straßen-Bau durch verbindliche Beschlüsse der Gemein:e-Repraseutanten und Krcisftände, einigen jetzigen ständischenDeputaten die
Befugnis! zustehe, eine Aenderung zu beantragen, gegen welche gleichzeitigdrei undcre Deputirtc aus dem oftrhelnischcnTheile des
Rcgierungs-Vezirks Coblen; proteftirt haben, um so mehr, als die Eommissions-Verhandlungen dem fünften Landtage vorgetragen und
von demselben genehmigt worden; er trägt demnach darauf an: dem Antrage keine Folge zu geben, wohl aber dem Herrn
Landtags-Eommissar anheim zu stellen, ob Sie es für angemessen erachten, darüber diese Kreisstanbe zu vernehmen, denen sowohl in
dem Eommissionö-Protokoll vom 15. März 1836 und in dem Gesetz-Entwurf einer allgemeinen Wegeordnung, als auch in dem
längsten Entwurf der Verordnung über die Nefugniß der Krelsftände, eine desfallstge Befugniß beigelegt sei.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft erwidert im Allgemeinen auf jene Protestation: daß ohne besondere Vollmacht der Eommit-
icnten auf die gemachten Vorschläge des Herrn Ober-Präsidenten nicht eingegangen werden könne, — wie jeder Abgeordnete
die Befugniß habe, die im allgemeinen Interesse nützlichen Maaßregeln zu votircn, und er das Separat-Votum, besonders in Rücksicht
der von der Gemeinde Linz aufgewendeten Kosten, gegen die Einführung des Bezirks-Straßen-Systems zu Protestiren, nicht begreisen
tonne, da die Stadt Linz 1800 Thaler zum Bau und 400 Thaler jährlich Unterhaltungskosten gerade in der Hoffnung verwendet
habe, daß der fragliche Weg, ungefähr 1'/, Meilen lang durch Einführung der Vezirks-Straßen bis nach Kircheib auf der Straße
zwischen Altenkirchen und Eöln fortgeführt, dadurch der ganze Wefterwalb mit bem Rheine (resp. Linz) in Verbindung gesetzt
und dadurch der Stadt Linz aufgeholfen werden würde. Ueberhaupt sei im Kreise Neuwied noch ein großer Mangel an Verbin-
dungs-Straßen und würben diese nie zu Stande kommen, wenn dem ausgesprochenen Wunsche, welcher den Antrag des Herrn
Ober-Präsideuten veranlaßt habe, nicht entsprochen werden sollte.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden widerspricht der Behauptung des letzten Redners, hält die bisher im ostrhcinischenTheile
bestandene Ordnung für den Wegebau für besser als das Bezirkö-Strasien-System und erklärt sich gegen alle Beischläge.

Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall bemerken: Sie begreifen, baß solche Kreise, die ihre Straßen aus eigene Kosten
bereits gebaut haben und keine neue bedürfen, dem System nicht hold sein werben, für die andern aber sei die Anwendung desselben
wünschenswerth, vorausgesetzt, daß jeue Kreise davon ausgenommen werden können, und handele es sich darum, zu entscheiden,ob
dies zulässig sei.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden bemerkt, die Einführung des Systems schaffe eine ewige Rente auf die Steuer und zwar
nicht blos zu Lasten derjenigen, die die Straßen benutzen, sondern auch derjenigen, die sie nicht benutzen. Der Herr Abgeordnete
erwähnt dabei mehrerer Kreise, die seit 40 Jahren die Zulage-Centimen bezahlt und doch keine Wege haben.

Se. Durchlaucht machen bemerklich,baß solche Gegenden auch ausgenommen zu werden verdienten.

Ein Abgeordneter der Städte proteftirt gegen das System, was seiner Gemeinde eine Last aufbürde, ohne daß sie den mmocsten
Nutzen davon hätte.

Die Frage wirb durch den Referenten gestellt:
soll die Ginführung deß Bczirks-Straßenbau-Systems auf der rechten Nheinseite abgelehnt werden?

und ist diese Einführung mit 35 Stimmen gegen 30 abgelehnt worden.
Ein Abgeordneter der Landgemeinden trägt Namens des zehnten Ausschussesdarauf an, daß die von dem DireNor der Provin-

zial-Feucr-Versicherungs-Societät vorgeschlagene Rentbarmachung der Kassenbeständegedachter Gesellschaftvom Landtage genehmigtwerde.

Ein Deputirter der Städte wünscht, baß die Form, in welcher die Sicherftellung geleistet werden solle, angegeben werde; und
wird dnrch den Referenten angedeutet, daß dieser Zweck in der Regel dadurch erreicht werde, daß ein Wechsel dafür ausgestellt
und von einem andern soliden Hause »v»lirt werde.

Man findet diese Form ganz genügend, und wirb der Vorschlag der Direction unter der Bedingung, daß die Sicherftellung in
der mehrcrwähnten Weise erfolge, genehmigt.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden referlrte über den Antrag, die Necrö-Angelcgenhciten betreffend, daß Se. Majestät gebeten
werden möge, Allergnädigst zu befehlen:

„baß die Ausübung der Wassericitungs-Polizel auf der Neers und der damit in Verbindung stehenden Verwaltung wie
ursprünglich, aus der freien Wahl der betheiligten Beerbten heruorgcgangenenBeamten, etwa nach Anleitung des Statut« zur
Nildung eines NcerS-Vereins vom Jahre 1819, oder des llevischcn Deichschau-Ncglemcnts vom 24. Februar 1767, wieder
übertragen werde."

Da ferner die bei der Neers angedeuteten Uebelstände auch bei den übrigen kleinen Bächen und Abzugsgräben in den durch¬
weg stachen, nur wenig Gefalle darbietenden Niederungen der Kreise Eleve, Geldern und Kempen mehr ober weniger Statt finden,
uno aus den nämlichen Quellen entspringen, sei die fernere Bitte hinzuzufügen: daß es Sr. Majestät gefallen möge,

auch in Betreff dieser Niederungen für eine kräftige Handhabung der Wasserpolizei in ähnlicher Weise, wie für die Neers
beantragt, Allergnädigst Vorsorge treffen zu wollen.
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Ein Abgeordneter der Iiilterschast wünscht, daß der KreiS Erefeld namentlich in dies Verzeichnis der concurrirenden Kreise auf-
genockmcn werbe, weil daS in demselben liegende, in die Neers ausmündende Bruch dabei sehr betbeiligt sei.

Ein Deputirter der Städte schließt sich den Vorschlägen des Ausschusses in il'rem ganzen Umfange an und tritt die Plenar-
Versammlung denselben einstimmig bei.

Se, Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall theilen darauf eine eben eingegangene AllerhöchsteKabincts-Ordrc vom 21, d. M,
mit, wonach der Abdruck der Landtags-Proiotolle nur mit Weglassung der Namen und nähern Bezeichnung der Redner erfolgen könne.

Es kam hierauf das Gesuch des ständischen Registratorö Schmitz um eine feste jährliche Besoldung von hundert Thl,. zur
Sprache, und wurde auch diesmal, wie beim fünften Landtage, vom Ausschussebevorwortct. Es soll nach dem Vorschlage des Aus¬
schusses dieses Gehalt uon der Zeit an, wo dasselbe zuerst ihm zuerkannt worden, nämlich vom 1. Juli 183? an und für die Dauer
seiner Dienstleistungen beantragt werden.

Die Plcnar-Vcrsammlung erklärte sich mit dem Vorschlage des Ausschusses einverstanden und genehmigt die Adresse, welche
der Referent, diese Zustimmung voraussetzend, bereits entworfen hatte.

Ein Abgeordneter aus dem Stande der Ritterschaft nahm hierbei Veranlassung, über die fehlerhafte Organisation des Sekre¬
tariats Klage zu führen und Wünsche einer zweckmäßigeren Einrichtung auszusprechen, worin ihm von dem Protokollführer und vielen
andern Mitgliedern beigepflichtet wurde; und beschloß man, den permanenten Ausschuß mit der nöthige» Einleitung und Vorkehrung
dazu für den nächsten Landtag zu beauftragen.

Ein Deputirter der Städte gab Namens des StadtratheS von Düsseldorf schriftlich die Erklärung ab, daß derselbe bereit sei,
die Mangclhafligtcit des ständischen Lokals entweder in dem jetzigen, oder in einem andern geeigneten Gebäude abzustellen, und hoffe,
baß die hohe Stände^Versammlung dem rückfichtlich Verlegung des Sitzes des Landtages gefaßten Beschlussekeine Folge geben werde.

Diese Erklärung soll dem permanenten Ausschüssezur geeigneten Berücksichtigungmitgetheilt werden, die beschlossene Bitte an dcK
Königs Majestät um Überlassung eines kostenfreien Lokals in Eoblenz nichts destowcnigcrabgehen.

Es kam nun die am 13. Juli begonnene Erörterung des Antrages auf Ermäßigung der Notabilitätö-Stcucrsätze für den Kreis
Eleve an die Reihe und verlas ein Abgeordneter der Landgemeinden aus dem Gesetzeuom 17. Mär; 1828, so wie aus zwei Rescriv-
ten, das eine vom Königl. Ober-Präsidium an die Regierung zu Düsseldorf vom 23. März 1837, das andere uon der Königl. Regie¬
rung zn Aachen an den Landrath zn Iülich vom 2. Juli 183? gerichtet, die betreffenden Stellen, um darzuthun, daß der Gesetzgeber
selbst die Zulässigkeit ländlicher Gutsbesitzer zu Landraths-Wahlen keineswegs an die Bedingung geknüpft habe, daß nicht eine hin¬
längliche Anzahl Rittergüter im Kreise vorhanden sei; daß aber das Ministerium des Innern, als dessen Organe die oben erwähn¬
ten Behörden zu betrachten seien, und von welchen jene Deutung ausgegangen sein müsse, Sr. Majestät eine solche 'Absichtzuge¬
schrieben habe, wogegen Verwahrung nothwendig sei, weil, wenn nicht widersprochen werde, mit der Zeit diese Erklärung als eine
gültige Deklaration betrachtet und darnach verfahren werden würbe. Es wurde, was den dnrch den Antragsteller gerügten Fall
betrifft, eingewandt, daß, da die Rescripte der Königl. Regierung an die Kreisstänbe zu Eleve nicht vorlägen, die Beweggründe nicht
beurtheilt werden könnten, welche sie zur Erhöhung der Nolabilitäts-Stcuersätze für den Kreis Eleve gehabt, und eine gründliche
Beurtheilung so wenig wie ein vollständiger Vortrag darüber Statt finden tonne'; im Allgemeinen wurden aber jene Rescripte in
Bezug genommen und daraus gefolgert, daß zu einer Gleichstellung mit den Rittergütern ei» Steuersatz von ZU » 60 Thlr. nicht
zu hoch gegriffen sei, auch bei diesem Satze eine hinlängliche Zahl uon ländlichen Grundbesitzungcn bei den Landraths Wahlen concur^
rireu tonne, und da nur die Notabelsten dem Gesetze nach daran Theil nehmen sollten, die Befähigung nicht zn weit ausgedehnt
werden dürfe. Dagegen machte sich andererseits die Ansicht geltend, daß es sich hier nicht allein um den Kreis Eleve, sondern um
den Grundsatz übelchaupt handle, ob dem Minister die Vefugniß zustehe, einen durch die Kreisstänbe gefaßten Beschluß in solcher
Weise, wie hier geschehen,abzuändern; man wolle ihm das Recht, zu bestätigen oder zu verwerfe», nicht streitig »lachen, wohl aber
das, einen andern Beschluß an die Stelle des ihrigen zn setzen, wäre er auch von der Königl. Regierung ausgegangen; und vor
allen Dingen thue es Noth, diesen so oft wiederkehrenden ministerielle» Interpretationen klarer und bestimmter Allerhöchste» Verord¬
nungen ein Ende zu machen.

Es wurde hierauf durch Se, Durchlaucht den Herrn Landtags-Marschall die Frage gestellt! „findet die Versammlung Veran¬
lassung, aus Anlaß eines in der Adresse näher zu bezeichnenden Falles an Se. Maiestät die Bitte zu richten, die betreffendeil
Behörden anweiseil zu lassen, bei allen vorkommende» Landraths-Wahlen sich strenge und ausschließlich an den Schlußsatz des § 4
des Allerhöchsten Reglements uom 17. März 1828 zu halten?" mit dem Zusatz: „daß es scheine, als sei in ben schon citirten
Verfügungen des Ober-Prästdii und der Regierung zu Aachen von dem in jencm ,tz angenommenen Princip der Gleichstellung der
notabelsten ländlichen Grundbesitzer mit den Rittergutsbesitzern abgewichen"; — und warb darauf mit 53 Stimmen bejahend, mit
ll) aber verneinend geantwortet.

Darauf trug ein Deputirter der Ritterschaft für den achten Ausschuß dessen Referat über die Anträge, die Landwehr-Eauallerie-
Mobilmach»»gs-Fo»ds bctreffc»d, vor. Der Ausschuß schlägt vor: „Se. Majestät zn bitte», zu geruhen, die Zinsen dieses Fonds
für die Folge zur Disposition der rheinischen Stände zu stellen, welche solche zum Vortheil derjenigen Landestheile, dcrc» Eigen¬
thum solche „ach des Königs Wille geblieben sind, und namentlich z» der jährlich wiederkehrenden Ausgabe sür Beschaffung der
Lanbwehrpferbe, zu verwenden hätten." Dieser Vorschlag wurde, so wie die von dem Referenten bereits entworfene Adresse, von
der Versammlung genehmigt.

Derselbe Depullrtc referirte nun Namens des achten Ausschusses über beu Antrag, die Abschaffung der Lotterie betreffend;
der Ausschuß hatte ben Antrag dahin befürwortet, baß es der Versammlung gefallen möge, Se. Majestät zu bitten, Maaßregeln
ergreifen zu lassen, daß:

1) keine Klassen-Lotterie ferner gezogen, sondern dieselbe in einer Klasse gezogen werde 5
2) keine Nntcrabthcilungeu der Lovse gemacht, vielmehr nur ein ganzes Loos genommen werden könne; u»d
3) das Eollectire» durchaus verboten, und das Hausircn mit Lotterie-Loose» schwer verpönt werde; dagegen aber in jeder

Hauptstadt ciucö Regierungsbezirks nur ein Lotterie-Comptoir geduldet werde, wohin die Vermögende» sich wende» könnten,
um von dort ihre Loose zu beziehe».

Die Plenar-Versammlung erklärte sich mit diesen Vorschlägen vollkomme» einverstanden, und genehmigte zugleich die in dieser
Aeziehunss entworfene Adresse.

Ueber den Antrag auf Einführung einer gemischten Eommlsslon von Beamten und Weingutsbesitzcr» zur Begutachtung der
Qualität des WeinS in Bezug auf die Anwendung des Weinstcuer-Gesetzes hatte der achte Ausschuß sich dahin ausgesprochen,
bei des Kömgs Majestät darauf anzutragen: „es möge Allcrhöchftbenselbengefalle», daß, so lange die Weinstcucr »ach derma-
ligcn Grundsätzen noch erhoben werde, eine gemischteEommissio» von Beamten nnd Weingutöbesitzer» für jede Regierung ernannt
werde, welche jedes Jahr am Ende des Monats Januar zusammenkäme, um über die Qualität des im vorhergehenden Jahre
gewonnenen Weines und über die Anwendbarkeit des § 9 des Weinfteucr-Gesetzes uom 25. September 182U ein motiuirteö
Gutachten, mit Anführung der nach dem ersten Abstechenstattfindenden Neinpreisc, abzugeben und an das Königl. Finanz-Mini-,
sterium einzusenden."
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Die Plenar-Versammlung erklärte sich auch nnt diesem Vorschlage, so wie mit der die Genehmigung voraussetzenden, bereits
entworfenen Adresse einverstanden.

Schon der zwölfte Ausschuß hatte den beim vorigen Landtage vorgebrachten und jetzt wieder aufgenommenen Antrag über die
Vcstcucrung der Handelsreisenden im Auslande der Unterstützung der Stände-Versammlung dahin empfohlen, daß Se. Majestät
gebeten weiden möge: „auf geeignetem Wege die Nachbarstaaten zu bewegen, diese drückendeBesteuerung der diesseitigen Industrie
nicht ferner hindernd entgegen zu stellen", womit die Plenar-Versammlung sich eben so, wie mit dem Gutachten des zweiten
Ausschuffes über den Antrag, die mit Frankreich abzuschließendeUebercintunft zur Verhütung der überhanb nehmenden Forstfrevel
in den Grenzwaldungen betreffend, einverstanden erklärte.

Der cilfte Ausschuß berichtete nun über den Antrag, die Schießübungen bei Wahn und Wesel betreffend, und trug darauf
an, Sr. Majestät die Bitte vorzulegen: »die Errichtung von Varatten zur Unterbringung der Mannschaften und Pserbe Aller,
gnädigst zu befehlen, und zwar um so mehr, als dadurch bei diesen Uebungsplätzen eire-r 2Wl) Thlr. an Serviö erspart werden würbe,"

Die Versammlung stimmte dem Vorschlage bei und genehmigte zugleich die mit verlesene Adresse.
Es kam nun der Antrag wegen des Tarifes der Nheinbrücten an die Ncihe; der eilfte Ausschuß war mit dem Antragsteller

dahin einverstanden, daß rücksichtlich der Ermäßigung reüp. Gleichstellung des Brückengeldes zu Eoblcnz mit Holn, Se, Majestät
gebeten werden möchten: »baß über diesen Nerwaltungszwcig eine genaue Untersuchung stattfinde, und die Ermäßigung des
Brückengeldes auf den frühern Satz in Antrag gebracht werde",

Gin Abgeordneter der Städte protestirte gegen den Antrag und besonders gegen die Eiemplification; die Plenar-Versammlung
genehmigte nicht« desto weniger den Antrag des Ausschusses.

Der eilfte Ausschuß berichtete nun über den Antrag, die Vertilgung der Maikäfer betreffend, und erklärte die Versammlung
sich mit dem Antrage des Ausschusses, dem Herrn Ober-Präsideuten das Gesuch zur Berücksichtigung zu empfehlen, vollkommen
einverstanden.

Vier und vierzig st e Sitzung.
Düsseldorf, den 24. Juli l84l.

Nachmittags.
Nach Vorlesung und Gencbmigung der Protokolle über die gestrigen Vor- und Nachmittags-Sihungen trug ein Deputiner der

Ritterschaft das Referat des vierten Ausschusses über den Antrag wegen Errichtung cineö Appellationö-Senats in Düsseldorf vor,
au den ähnliche Anträge für die Städte Trier und Coblenz sich angeschlossenhatten.

Der Ausschuß glaubt, unter den bestehendenVerhältnissen sich eines speziellenAntrages enthalten und einer hochanschnlichen
Stände-Versammlung vorschlagen zu müssen: „des Königs Majestät zu bitte», Allergnädigst zu befehlen, daß dem erwiesenen Uebel-
standc auf irgend eine Weise abgeholfen werde, da nicht verkannt werde, daß Abhülfe Noth thut.

Ein Abgeordneter der Städte wünscht, daß einem Mitglicde des Ausschusses gestattet werden möge, dessen Anträge zu moti-
viren, und besteigt demnach der Direktor des genannten Ausschusses die Ncdnerbnhne; der Antragsteller aber erbittet sich
vorher das Wort und führt an: „er habe bei seinem Antrage nur das allgemeinere Interesse einer raschem Justiz im Auge gehabt,
und keineswegs beabsichtigt, die Thätigkeit der Mitglieder des Apellationshofcs zu verdächtigen, oder irgend eine persönliche Beschwerde
zl. fübren; deshalb hätte er gewünscht, daß auch der Herr General-Proeurator sich jeder persüulichcn Kritik enthalten hätte. Er
selbst habe darauf angetragen, daß der Herr General-Proeurator über die von ihm angeführten Thalsachen gehört werde, müsse
sich aber erlaube,,, über Art und Weise, wie diesem Ersuchen entsprochen worden sei, noch Folgendes zu bemerken:

Der Herr General-Procurator habe zuvöderst darauf aufmerksam gemacht, daß »nr diejenigen schwebendenSachen, welche über
3 Monate anhängig, als „Reste" zu betrachten seien. Hiernach sei diese Benennung für diejenigen Sachen, welche 3 Monate
und kürzer anhängig seien, zu modifizircn, wiewohl durch die Aenderung der Benennung die Thatsache selbst keine Aenderung
erleide. Anstatt nun die Zahl derjenigen schwebendenSachen anzugeben, welche im Sinne des Gesetzes als „Reste" zu bcueunen
seien, beschränkesich der Herr General-Procurator blos auf die Angabc derjenige» Rcstc, welche über 6 Monate anhängig gewesen,
und daß von allen Sachen nicht ein Dritlheil über 3 Monate geschwebt habe. Es fehle aber eine, übrigens leicht zu ermittelnde bestimmte
Angabe derjenigen Reste, welche über 3 Monate bis zu 6 Monaten anl'ängig Ware», Die Vcrthcilung der Neste auf die verschie¬
denen Senate nach einem, die Wirklichkeit unberührt lassenden Durchschnitt, habe keinen Zweck, Nützlicher wäre die Angabe t>er
wirklichen Reste bei jedem Senat gewesen. Ein wichtiger Umstand sei unberührt geblieben, nämlich die Angabe der gegen¬
wärtig bei jedem Senat schwebendenNeste. Demnach seien die in seinem Antrage enthaltenen Thatsachen, soweit er dcnübcv
die Anhörung des Herrn General-Procurators gewünscht, tbeils anerkannt, theils unbestritten. Dabei sei noch sehr zu berücksich¬
tigen, daß hier nicht blos Tabellcnzableu entschieden, die Dringlichfeit der Sachen sei nicht in Zahlen barzuthun. Bei manchen
Sachen würde bei einem Aufenthalte von 3 bis 6 Monaten mebr, versäumt, als bei andern Sachen in dreifach längern Perioden,
Dem Vernehmen nach sei die Erlangung einer Ordonnanz bei dringlichen Sachen jetzt sebr schwierig, was vielleicht durch den
Umstand zu erkläre,, sei, daß durch Vorziehung der dringlichen Sachen die Zahl der Reste vermehrt werde. Der Herr General-
Procurator äußere sich demnächst über diejenigen Verhältnisse, welche auf den Geschäftsgang störend cingcwirlt hätte,,. Wenn
darunter besonders die in Folge der AllerhöchstenKabinets-Ordre vom 2, August 1834 veranlaßte größere Beschäftigung des Richter-
Personals hervorgehoben, und von einer Aufhebung dieser Kabinets-Ordre die Beseitigung des angeregten Uebelstandeö erwartet
werde, so sei doch wohl zu berücksichtigen, daß dieserhalb die Audienzen niemals ausgesetzt gewesen, daß überhaupt nicht über
Verzögerung der Urtheile nach crfolgtem Plaidoyer, sondern nur darüber Klage geführt werbe, daß die Sachen trotz allen
Drängens der Partheicn, und besonders in dem zweiten und dritten Senat, so spät zur Vcrhand un g gelangten. Hieran seien
nicht die Nichter, sondern die Eoncurrenz der Sitzungen und der Anwälte Schnld, und es sei nicht abzusehen, wie die Aufhebung
jener Kabinets-Ordre hierauf einwirken könne.

Bei Errichtung des dritten Civil-Senats habe, dem Vernehmen nach, eine ganz neue Vcrtheiluug aller schwebendenSachen
stattgefunden, uud diesem Umstände werde anderweitig die Ursache zugeschrieben, weshalb damals die Neste abgmounnen. Wenn
übrigens der Herr General-Procurator sage, daß nicht nur die gesetzliche Zahl von Nichtern in Funetion gewesen, sondern daß
auch eiue Vermehrung der gesetzlichen Zahl dringend nothwendig gewesen sei, daß aber Niemand hieran gedacht habe; daß
die Mittel zur Beseitigung der Uebelstände so „leicht" durch Acuderung der Dienstordnung uud selbst ohne eine solche aufzufinden
seien; wenn dennoch zugegeben werde, daß fast in jeder Sitzung von einem der Anwälte oder von beiden Anwälten gemeinschaftlich
aus Vertagung der Sachen, angetragen werde (was ja gerade seine Nebauptuug bestätige, aber al<? Negcl ganz ordnungswidrig
,>i) — dann dränge sich unwilltührlich die Frage aus, warum dcnn nicht längst von Seiten der betreffendenBehörden die geeig¬
neten Maaßregel» getroffen oder beantragt seien? Der Herr Geucral-Prucurator versichert: es sei wohl »och nie der Fall vorge¬
kommen, daß ein Kläger, der, feiner gerechtenAnsprücheungeachtet, ein uugünstiges Urtheil erhallen habe, sich bei diesem Erkenntniß
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beruhigt hätte, auö Furcht vor der Unbequemlichkeit, einem Prozeß länger nachgehen zu muffen. Die entgegenstehendenBehaup¬
tungen (welche übrigens noch ein anderes Motiv, als das der Unbequemlichkeitberührten) ständen im grellste» Widerspruch mit
allen Erfahrungssätzen,; der Antragsteller stehe in einem Irrthum, der jedem praktischen Geschäftsmann nicht entgehen
könne. Und der Beweis für diese Versicherung? — dürste allerdings schwer werben. Daher beschränkesich der Herr General-Pro-
curator darauf, auf jeden praktischen Geschäftsmann zu provociren, wofür er den Antragsteller nicht anerkenne; er beschuldige
sogar den letzter» mit ander» Worten ganz einfach der Unwahrheit; hierüber wolle er sich selbst einer Bemerkung enthalten. Aber
leicht würde er, wenn es bei der Stände-Versammlung Noth thäte, den Beweis seiner Behauptung aus eigener Erfahrung und
aus der Erfahrung praktischer Geschäftsmänner (aus den Just iciabcln) vorlegen können. Eine andere Erfahrung habe der Herr
General--Procnrator selbst gemacht (und er könne sie allerdings besser anführen, als jene, die ihm fremd bleiben müssen), nämlich,
daß ei» großer Theil der Appellationen gerade ans dem Grunde eingelegt zu werben pflegen, um Zeit zu gewinnen, und die
Erfüllung der Verbindlichkeiten zu verzögern. Es entsprechedies ganz seiner Behauptung und ein schleppenderGeschäftsgang müsse
dazu aufmuntern. Der Herr General - Procnrator hege die Hoffnung, daß die Zurücknahme der Kabinets - Ordre vom 2. Angust
1834 allein hinreiche» würde, alle Neste binnen Jahresfrist zu beseitigen; wie dies möglich sein werde, sei um so schwieriger zu
begreifen, da es am Appellhofc erwiesen zu sei» scheine, daß nur durch die Concurrenz der Sitzungen und Anwälte die Rückstände
veranlaßt würden. Der grobe Irrthum, daß die Errichtung des dritten Civil-Senats nicht das geeignete Mittel gewesen fei,
sei von achtbaren Mitgliedern des Appcllhofes ausgegangen, eben so wie „das Unding" eines dctachirten Eivil-Senats; die hiemit
verknüpften Inconucnienzcn habe er selbst berührt, aber auch bemerkt, daß sie nicht so groß seien, als die Uebel, welche jetzt für
die Iufticillbcln beständen, deren Interesse bei Organisation der Gerichte doch wohl vorzugsweise zn berücksichtigensei. Da der
Herr General-Procnrator die Zahl der ans den Lan0gerichtöbe;irren Düsseldorf, Elberfeld und Clevc bel dem Appellhofe anhängig
gemachten Sachen zu einem Vertheile eirou angebe, so würbe dies Verhältniß gerade seinem Vorschlage entspreche», nach welche»
auch die Bildung eines ähnlichen Senates für die drei südlichen Landgcrichtsbczirke anheim gegeben werbe. Hauptsächlich aber um
der geringern Kosten willen sei dieser Modus vorgeschlagen worden; dabei habe er ausdrücklich bemerkt, daß, wenn eine Abhülfe
in dieser Weise nicht ausführbar gefunden werden möchte, die Errichtung eines zweiten, durchaus sclbstständigenAppellationöhofeö
sich als nothwendig herausstellen würde, und daß hierdurch baun anch die Nhcinischc Gerichts-Verfassung in ihrer Reinheit wieder
werbe hergestellt werden. Wenn der Herr General-Procnrator endlich bemerkt, die eigenthümliche Tendenz seines Antrages
scheine lediglich die Errichtung eines Civil-Senats zu Düsseldorf zu sein, so glaube er die Tendenz einer raschern Justiz in zweiter
Instanz so deutlich ausgesprochen zu haben, daß sie einer weitcrn Erörterung nicht bedürfe. Es würde weder in den Schranken
des Anftandcs, noch in der Vcfngniß des Herrn Gencral-Procurators liegen, die Aufrichtigkeit seiner Absichten und seines ständischen
Wirkens zu verdächtigen. Zu seiner Genugthuung tonne er übrigens noch zusügen, baß — so wie er selbst das Gutachten des
Herrn General-Procurcttors hervorgerufen habe, — er auch Gelegenheit genommen habe, dem Königl. Wirklichen Geheimen Ober-
Iustizrath, Herrn Nuppenthal, seinen Antrag vorzulegen. Derselbe sprach sich dahin aus, daß die in seinem Antrage ent¬
haltene» Beschwerden und Anforderungen durchaus gerecht seien, und daß eine durchgreifende Abhülfe in einer oder anderer Weise
erfolgen muffe. Ueber das geeignete Mittel könne er sich noch nicht aussprcchen, da dies noch nähere Prüfung und Berathung
erfordere. Die Errichtung besonderer Ciuil-Scnate halte er nicht für ausführbar, gegen seinen Antrag auf Errichtung eines zweiten
AppcllhofeS habe er nichts zu erinnern; er werbe auch seinerseits dahin wirken, wenn nicht bei der jetzigen Organisation eine dem
Bedürfniß entsprechendeEinrichtung getroffen werden tonne.

Mehrere Mitglieder sprechen sich gegen den 'Antrag und für den Vorschlag des Ausschussesaus; ein Deputirter der Ritterschaft
räth an, abzuwarten, was der Wirkliche Geheime Ober-Iustizrath, Herr Ruppcnthal, bei seiner Rückkehr nach Berlin zum
Beste« der Provinz vorschlage» werde.

Gs wird endlich der Antrag beS Ausschusses einstimmig angenommen.
Ueber den Antrag wegen Ablösung der Weibe-Seruituten im Bezirk von Gerresheim hat der Ausschuß sich dahin ausgesprocheni

„Se. Majestät den König zu bitten, Allerhöchstdieselbe» möge» ;n befehlen geruhen, daß der nächsten Stände-Versammlung ein
Gesetz-Entwurf vorgelegt werbe, wornach die Weidgangs-Servituten abgelöset werden können."

Der Antragsteller erklärt sich mit dem Ausschuß einverstanden. Ein Deputirter der Städte wünscht, baß derselbe nicht blos
für das rechte Rheinufer gestellt, sonder» für die ganze Provinz gencralisirt werden möge; es wird demselben, so wie dem Antrage
des Ausschusses, die Zustimmung ertheilt.

Der Antrag auf die an Sc. Majestät zu stellende Bitte nm Bewilligung einer Muster-Preß-Maschine für Braunkohlen war
im achten Ausschuß günstig beantwortci worden, und hat sich einer gleichen Aufnahme von Seite» der Plcnar-Versammlung zu
erfreuen gehabt.

Der achte Ausschuß hatte durch den Referenten rückstchtlichdes Antrages wegen Beförderung der Landwirthschast sich dahin
geäußert, daß, da seit dem vorigen Landtage der zahlreiche Beitritt zu dem lanbwirthschaftlichcn Verein ebenso die Erwartungen
bekunde, welche die Provinz von ihm hege, als das Vertrauen, welches er sich durch seine bisherige Wirksamkeit erworben habe,
so glaub« der Ausschuß um so mehr die Zustimmung der hochanschnlichenVersammlung zu der allgemeiner gestelltenBitte in Anspruch
nehmen zu bürfen: daß es des Königs Majestät gefallen möge, in ähnlichem Maaße, wie dies in benachbarten Staaten der Fall
ist, der Landwirthschaft durch das Organ des Vereins noch fernere Aufmunterung Allergnädigft angedcihen zu lassen."

Gin Abgeordneter der Städte erklärt sich gegen de» Vorschlag des Ausschussesund trägt auf Ablehnung beS Antrages an; ein
anderer spricht zu Gunsten desselben. Gin Deputirter der Ritterschaft berichtigt einige irrige Behauptungen des vorletzten Redners.
Ein Deputirter der Städte erwähnt, daß die Chemie in der neuern Zeit dem Ackerbau wichtige Hülfsmittel zur Fruchtbarmachung
des Bodens geliefert und der Antrag Unterstützung verdiene. Ein Abgeordneter der Ritterschaft hat sich im Ausschüssefür die Ab¬
lehnung des Antrages erklärt, und spricht sich jetzt im nämlichen Sinne aus.

Der Herr Landtags-Marschall machen bcmerklich, daß die Bewilligung des Zuschussesvon 1000 Thlr. ans Staatsmitteln, woran
die Aufbringung einer gleichen Snmmc aus Priuatmitteln geknüpft worden, nicht unbedeutend sei, und daß es zu bedauern sein
würbe, wenn diese Bewilligung der Provinz entzogen würbe.

Bei der Abstimmung haben sich 29 Stimmen dafür, 21 aber dagegen erklärt; cS wird dabei bemerkt, baß die gesetzliche Zahl
nicht mehr vorhanden scl und die Abstimmung also wiederholt werben müsse.

Fiinf und vierzigste Sitzung.
Düsseldorf, den 25. Juli 1841.

Nach Vorlesung und Genehmigung der Protokolle der beiden gestrigen Sitzungen wurden folgende Adreß-Entwürfe vorgetragen:
1) wegen Bewilligung einer Torf-Preß-Maschine;
2) über den Abschluß eines Vertrages mit Frankreich zur Verhütung von Forst-Freveln;
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3) wegen Besteuerung bei Preußischen Handelö-Reifenden im Auslande;
4) «. wegen Beschleunigung der Iustizpflege beim Appellhofe;

b. wegen Revision des Statuts der Wittwen-Kasse u, s, w,
5) über die Verlegung des Landtages nach Eoblenz;

welche sämmtlich die Zustimmung der Versammlung erhielten.
Ein Abgeordneter der Landgemeinden trug noch eine andere Adresse wegen der Notabilitäts-Steuersatze vor, die ebenfalls geneh¬

migt wurde.
Demnächst wurden noch die Nbresi-Entwürfe über Ablösung der Weide-Servitutcn, über die Negulirung der Nccrö-Angelegen-

hcitcn und über die Herabsetzung des Brückengeldes der stehenden Brücke zu Eoblenz vorgelesen und genehmigt.
Die gestern geschehene, nicht vollständige Abstimmung über den Antrag des achten Ausschusses zur Beförderung der Land¬

wirthschaft ist nun wiederholt und durch eine überwiegende Stimmenmehrheit beschlossen worden, Se. Majestät zu bitten, die Bedin¬
gung aufzuheben, wonach der Provinz jährlich tausend Thaler für landwirthschaftlichc Zwecke bewilligt werde», wenn eine gleiche
Summe aus Provinzial-Mitteln beschafftwerde. Die Aufbringung dieses Betrages aber Seitens der Provinz, falls Se, Majestät
dem gestellten Antrage nicht entspreche, ist durch 33 Stimmen gegen 28 abgelehnt worden. — Dagegen soll die allgemeine Bitte
um die Bewilligung eines GcldznschusseSfür den lanbwirthschaftlichen Verein nochmals ehrerbietig in Antrag gebracht werden.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft trug den Entwurf einer Adresse, betreffend die Revision der Gesetze vom l6. Januar 1836
und folgende vor, indem cr dabei bemerkte, baß dieselbezugleich als Referat über den Antrag, wovon hier die Rede, betrachtet
werden möge.

Se. Durchlaucht theilen die Ansicht, daß die Rüge, welche der letzte Landtags-Abschied enthalte, nicht von den Ständen verdient
worden sei, und würden sich dem Antrage gerne anschließen,wenn Sie nicht befürchten müssen, dadurch der Pietät Sr. Majestät eine
peinliche Verlegenheit zu bereiten und die eigene Pietät gegen das Andenken des hochseeligenKönigs zu verletzen.

Sie schlagen daher vor, die Billigung des Entwurfs im Protokolle ansznsprcchen, die Adresse aber nicht abgehen zu lassen. —
Es wirb angetragen, die Verwahrung im Protokolle niederzulegen und die Erwartung auszusprecheu, daß dieser Verhandlung wie
allen andern bei der Veröffentlichung der Verhandlungen erwähnt werde.

Se. Durchlaucht erwidern: daß es dieser Äußerung gar nicht bedürfe, indem der Veröffentlichung nichts entgegen stehen würbe-,
cS wird darauf der Antrag mit großer Stimmenmehrheit angenommen.

Ein Deputirter der Städte trägt darauf an, baß nach dem j ll des Allerhöchsten Eröffnungs-DecretS von der ben Ständen
ertheilten Bcsugniß, den Druck sämmtlicher Sitzungs-Protokollc betreffend, Gebrauch gemacht werden möge; und wird dagegen kein
Widerspruch erhoben.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft halt den Abdruck der Prototolle, wie sie jetzt abgefaßt worden, für unzweckmäßig. Der Pro¬
tokollführer tritt dieser Ansicht bei, und glaubt, daß jedenfalls die Referate abgedruckt werden müssen. Ein Deputirter der Ritter¬
schaft sagt, daß er nicht nur den Abdruck der Referate, sondern auch denjenigen der Anträge, welche den Gegenstand der Discusston
bilden, für unumgänglich nothwendig erachte, indem die Mittheilung der stattgehabten Verhandlungen unverständlich bleiben müsse,
wenn der Hauptthci!, der Gegenstand, worum es sich handle, nicht vorangehe, baß aber die Beifügung der Anträge um so weniger
unterbleiben dürfe, als es durch z 43 des Gesetzes ausdrücklich befohlen ist, daß die Anträge schriftlichzu Protokoll gegebenwerden
müssen.

Se. Durchlaucht der Herr Landtags-Marschall erklärt, daß der vorhin gefaßte Beschluß dahin zu interpretiren sein werbe, daß
an des Königs Majestät die Bitte zu richten sei, die Protokolle nebst den Ausschußbcrichtcn und Adressen zum eigenen Gebrauch
der ständischenMitglieder abdrucken zu dürfen und die Versammlung tritt dieser Erklärung bei.

Die Adresse wegen Beförderung der Landwirthschaft wird vorgetragen und genehmigt.
Se. Durchlaucht danken darauf der Versammlung für ihre während des Landtags Ihnen bewiesene Zuneigung und Vertrauen;

worauf der Protokollführer Namens der Stände erwidert, daß, wenn der Landtag mit Zufriedenheit auf seine Arbeiten zurücksehen
und sich davon einen fruchtbaren Erfolg versprechen tonne, die Weisheit, mit welcher Se. Durchlaucht die Verhandlungen geleitet,
die Unpartheilichteit, mit welcher Sie jeder Meinung Gehör verschafft, nnd die Festigkeit, mit welcher Sie die Berathungen zu dem
vorgesteckten Ziele geführt, dazu wesentlichbeigetragen und dadurch also Se. Durchlaucht nicht blos ans den Dank der Stände, sondern
auch auf den der Provinz, welche sie bieher gesandt, und den des Königs Majestät, welcher Sr. Durchlaucht den Vorsitz übertragen,
im hohen Grade Ansprüche erworben hätten. Er sei überzeugt, im Sinne und aus dem Herzen aller seiner College« zu sprechen,
wenn er diesen Dank Sr. Durchlaucht jetzt darbringe, mit der Versicherung, daß die Erinnerung an den sechsten rheinischen Land¬
tag für sie nur angenehm uud wenn beö Königs Majestät sie zu neuen Berathungen auffordern sollten, es ihnen allen eine Freude
sein werbe, Se. Durchlaucht wieder au ihrer Spitze zu sehen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft dankte dem Protokollführer für seine Bemühungen, und indem ein anderer Deputirter desselben
Standes auch den guten Willen und die Unparteilichkeit desselben anerkannte, trug er den Wunsch vor, baß für den nächsten Land¬
tag ein Stenograph angestellt werden möge, damit ein ganz vollständiges Bild der Verhandlungen aufgefaßt und kein Mitglied
der Stände wieder durch die damit verbundene Beschäftigung abgehalten werde, an den Verhandlungen selbst thätigen Antheil zu
nehmen.

Se. Durchlaucht gaben auch diesen Wunsch der Erwägung des permanenten Ausschusses anheim, und vertagten darauf die
Sitzung bis 2 Uhr., wo sich Se. Ercrllenz der Herr Landtags-Commissar einfand, und mtt einer Rebe, wovon gegenwärtigem eine
Abschrift beigefügt ist, den sechsten rheinischen Landtag schloß.

Schluss-Nede des Herrn Landtags-Commiffars.
HochzuverehrmdcHerren!

Nach neunwöchentlicher angestrengter Arbeit ist es Ihren Bemühungen gelungen, die von des Königs Majestät an den Provin-
zial-Landtag gerichteten Proposttionen sowohl, als auch die übrigen ständischenArbeiten, ausschließlich einer ungewöhnlich großen
Zahl, zum Theil wichtiger Anträge, zu erledigen, und somit ist nunmehr der Zeitpunkt gekommen, wo ich nach den mir Allerhöchsten
Ortö ertheilten Befehlen Ihre Versammlung schließenmuß.

Es hat der uuu beendigte Landtag durch die, wenn auch nur bedingte, Veröffentlichung ber Verhandlungen unsere ständischen
Institutionen der Provinz um vieles näher gebracht, das Interesse für solche weit mehr geweckt, als seine Vorgänger; die Provinz
ist unmittelbare Nichterin Ihrer Debatten und Beschlüsse gewesen. Wer aber, wie ich, den Verhandlungen mit unausgesetzt gespannter
Aufmerksamkeit gefolgt ist, der wird mit mir aus densclbewdie wohlthuende Ueberzeugung geschöpft haben, daß, wenn auch bei
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mehreren Veranlassungen ein scharfer Gegensatz der Ansichten hervorgetreten und mit Lebhaftigkeit gegenseitig vertheidigt worden
ist, dennoch drei feste Vereinigungspunktc überall sich geltend gemacht haben: Lebendiges Gefühl für Wahrheit und Recht,
Liebe zum gemeinsamen Vaterlanbe und ein unerschütterliches Vertrauen zu der Weisheit und Gerechtigkeit
unseres theuren Königs!

Auch nach der Rückkehr in Ihre Heimath weiden Sie, hochzuvcrchrende Herren! so hoffe ich zuversichtlich, in diesem Sinne
fortwirken, dann wesentlich dazu beitragen, ächte Vaterlandsliebe zu wecken, und überall die Ueberzeugung zu verbreiten, daß nur
durch gegenseitige brüderliche Unterstützung aller Stände das Wohl der Gesammtheit befördert werden kann; bann werden Sie Ihren
schönen Beruf über oie kurze Zeit Ihrer Versammlung ausdehnen, und in dem Gefühle treuer Pflichterfüllung einen zwar beschei¬
denen, aber schöneren und dauernbrren Lohn finden, als ihn die aus Parthei-Intcressen hcrvorgcgangenen Ovationen Einzelner etwa
zu verleihen vermöchten.

Ihre Gutachten uud Anträge werden Seiner Majestät dem Könige zur Prüfung und Entscheidung vorgelegt; soweit ich deren
Begründung in dem wohlverstandenen Interesse der Provinz erkannt, werde ich dieselbenmeiner Pflicht gemäß bestens zu befürworten
nicht verfehlen. Es wirb aber dessen nicht bedürfen, um ihnen Eingang zu dem väterlichen Herzen eines Königs zu verschaffen,
welcher den schönstenLohn Seines erhabenen, aber schweren Berufs in der Begründung des Glücks Seiner Unterthanen sucht und
findet! Zuversichtlich dürfen Sie daher dem Landtags-Abschiede entgegen sehen!

Für das gütige Vertrauen, mit welchem mich des Herrn Landtags-Marschalls Durchlaucht, mit welchem mich die Mitglieder
der hohen Versammlung auch diesmal beehrt haben, spreche ich meinen verbindlichsten Dank aus; es wird mich solches immer fester
nn die schöne Provinz binden, welcher mein Wirken angehört, und mir, wenn ich bei Ihrer nächsten Versammlung wieder in Ihre
Mitte berufen werden sollte, neue Freudigkeit zu diesem eben so wichtigen als ehrenvollen Auftrag geben.

Und so erkläre ich denn, Kraft der mir ertheilten Königlichen Vollmacht, den sechsten Rheinischen Prouinzial-Landtag hiermit
für geschlossen.

Möge derselbe durch die Gnade des Allerhöchsten — welche allein unserm schwachenBeginnen das Gedeihen und Vollbringen
giebt, — für unsere Provinz und das gesammte Vaterland segensreicheFrüchte tragen.

>«»»<
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